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SchrAntw PStSekr Engholm BMBW . . . 3404* B 

Anlage 4 

Arbeitslosigkeit unter berufsschulpflichti-
gen Jugendlichen 

MdlAnfr A3 23.09.77 Drs 08/926 
Löffler SPD 

SchrAntw PStSekr Engholm BMBW . . . 3404* D 

Anlage S 

Überprüfung des Vereinsrechts 

MdlAnfr A20 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Jens (Voerde) SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 3405* B 

Anlage 6 

Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 

MdlAnfr A21 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schöfberger SPD 

MdlAnfr A22 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schöfberger SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . 3405* D 

Anlage 7 

Zuständigkeit für die Aburteilung terroristi-
scher Gewaltkriminalität 

MdlAnfr A23 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Weber (Köln) SPD 

MdlAnfr A24 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Weber (Köln) SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 3406* D 

Anlage 8 

Belastung des Bundesgerichtshofs durch die 
Zunahme der Strafverfahren im Bereich 
erstinstanzlicher Oberlandesgerichtssachen 

MdlAnfr A25 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Emmerlich SPD 

MdlAnfr A26 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Emmerlich SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 3407* A 

Anlage 9 

Entschädigung der Opfer terroristischer Ge-
walttaten 

MdlAnfr A27 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Narjes CDU/CSU 

MdlAnfr A28 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Narjes CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 3407* D 
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Anlage 10 

Kritik des Bundeskanzlers an nicht kon-
junkturgerechtem Sparen 

MdlAnfr A38 23.09.77 Drs 08.926 
Engelsberger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . 3408* B 

Anlage 11 

Folgerungen aus dem Gutachten des Baye-
rischen Obersten Rechnungshofs zum 
Rhein-Main-Donau-Kanal sowie Anforde-
rung einer Kosten-Nutzen-Analyse für die-
ses Bauvorhaben 

MdlAnfr A39 23.09.77 Drs 08/926 
Hoffie FDP 

MdlAnfr A40 23.09.77 Drs 08/926 
Hoffie FDP 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3408* C 

Anlage 12 

Praxisgerechtere Ausgestaltung der Ausbil-
dungsordnungen 

MdlAnfr A41 23.09.77 Drs 08/926 
Dr-Ing. Laermann FDP 

SchAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3409* A 

Anlage 13 

Einrichtung der geplanten Arbeitsplätze bei 
der Vergabe öffentlicher Mittel 

MdlAnfr A42 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Simonis SPD 

SchAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3409* D 

Anlage 14 

Zuverlässigkeit von Fieberteststreifen 

MdlAnfr A43 23.09.77 Drs 08/926 
Egert SPD 

SchAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3410* A 

Anlage 15 

Grundwasserverseuchung durch Altöl 

MdlAnfr A44 23.09.77 Drs 08/926 
Wolfgramm (Göttingen) FDP 

SchAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3410* B 

Anlage 16 

Verhaltenskodex für in Südafrika ansässige 
deutsche Unternehmen 

MdlAnfr A46 23.09.77 Drs 08/926 
Schmidt (München) SPD 

MdlAnfr A47 23.09.77 Drs 08/926 
Schmidt (München) SPD 

SchAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3410* D 

Anlage 17 

Beseitigung des Investitionsausfalls beim 
Kraftwerkbau 

MdlAnfr A51 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Voss CDU/CSU 

SchAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3411* B 

Anlage 18 

Auswirkungen der Senkung des Währungs-
ausgleichs bei Milch und Milchprodukten 
auf die Preisgestaltung dieser Erzeugnisse 

MdlAnfr A68 23.09.77 Drs 08/926 
Kiechle CDU/CSU 

MdlAnfr A69 23.09.77 Drs 08/926 
Kiechle CDU/CSU 

SchrAntw BMin Ertl BML . . . . . . . 3411* B 

Anlage 19 

Auswirkungen der Änderung des Wäh-
rungsausgleichs bei Milch und Milchpro-
dukten auf den an die Milchproduzenten 
gezahlten Auszahlungspreis 

MdlAnfr A70 23.09.77 Drs 08/926 
Bayha CDU/CSU 

MdlAnfr A71 23.09.77 Drs 08/926 
Bayha CDU/CSU 

SchrAntw BMin Ertl BML . . . . . . . 3411* D 

Anlage 20 

Haltung der Bundesregierung zu einer 
grundlegenden Änderung des Systems des 
Währungsausgleichs 

MdlAnfr A72 23.09.77 Drs 08/926 
Susset CDU/CSU 

SchrAntw BMin Ertl BML . . . . . . . 3412* A 

Anlage 21 

Verfütterung von Magermilchpulver sowie 
Verfütterung von „Nullaustauschern" in 
der Kälberaufzucht und Kälbermast 

MdlAnfr A74 23.09.77 Drs 08/926 
Schröder (Wilhelminenhof) CDU/CSU 

MdlAnfr A75 23.09.77 Drs 08/926 
Schröder (Wilhelminenhof) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Rohr BML . . . . . . 3412* B 

Anlage 22 

Anzahl der zivildienstfähigen Kriegsdienst-
verweigerer im August 1977 

MdlAnfr A76 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schneider CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 3412* D 
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Anlage 23 

Bettenausnutzung in den Krankenhäusern 

MdlAnfr A79 23.09.77 Drs 08/926 
Kroll-Schlüter CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 3413* A 

Anlage 24 

Schutz der Arbeitnehmer vor krebserzeu-
genden Arbeitsstoffen sowie Beschäftigung 
vorwiegend älterer Arbeitnehmer an sol-
chen Arbeitsplätzen 

MdlAnfr A80 23.09.77 Drs 08/926 
Kirschner SPD 

MdlAnfr A81 23.09.77 Drs 08/926 
Kirschner SPD 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 3413* C 

Anlage 25 

Unterlaufen des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes durch „obskure Firmen" 

MdlAnfr A87 23.09.77 Drs 08/926 
Urbaniak SPD 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 3414* A 

Anlage 26 

Entwicklung der Schwarzarbeit und deren 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

MdlAnfr A88 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Spöri SPD 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 3414* B 

Anlage 27 

Verhinderung des Mißbrauchs der Ar-
beitslosenversicherung durch Feststellung 
der zumutbaren Entfernung zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte gemäß Arbeitsför-
derungsgesetz durch Sozialgerichte; Sen-
kung der Zahl ausländischer Arbeitnehmer 

MdlAnfr A89 23.09.77 Drs 08/926 
Schedl CDU/CSU 

MdlAnfr A90 23.09.77 Drs 08/926 
Schedl CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 3414* C 

Anlage 28 

Folgerungen aus der Kritik des Bundes-
kanzlers bezüglich der Klage der Arbeitge-
ber gegen das Mitbestimmungsgesetz 

MdlAnfr A91 23.09.77 Drs 08/926 
Engelsberger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . . 3415* B 

Anlage 29 

Bildungsmöglichkeit für autistische Kinder 

MdlAnfr A92 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Hürland CDU/CSU 

MdlAnfr A93 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Hürland CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 3415* D 

Anlage 30 

Maßnahmen gegen das Ansteigen von 
Diphterie und Kinderlähmung 

MdlAnfr A94 23.09.77 Drs 08/926 
Kroll-Schlüter CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 3416* A 

Anlage 31 

Erarbeitung von Richtlinien zur Gesund-
heitserziehung in der Schule 

MdlAnfr A95 23.09.77 Drs 08/926 
Egert SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 3416* B 

Anlage 32 

Einfluß von Gewaltdarstellungen im Fern-
sehen auf die Jugendkriminalität 

MdlAnfr A96 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Becker (Frankfurt) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 3416* C 

Anlage 33 

Fälschungssicherheit des als hinteres Kfz

-

Kennzeichen vorgesehenen Folienschildes 

MdlAnfr A99 23.09.77 Drs 08/926 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

MdlAnfr A100 23.09.77 Drs 08/926 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3416* D 

Anlage 34 

Amtliche Prüfung von Autoreifen 

MdlAnfr A101 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Jobst CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3417* A 

Anlage 35 

Ausbildung und Einstellung von weiblichen 
Personen bei der Deutschen Lufthansa 

MdlAnfr A102 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Matthäus-Maier FDP 

MdlAnfr A103 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Matthäus-Maier FDP 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3417* B 

Anlage 36 

Korrekturen am Fünf-Jahres-Plan für den 
Ausbau der Bundesfernstraßen durch Zu-
rückstellung einiger großer Bauvorhaben 
zugunsten anderer Straßenbauprojekte im 
Land Nordrhein-Westfalen 
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MdlAnfr A105 23.09.77 Drs 08/926 
Milz CDU/CSU 

MdlAnfr A106 23.09.77 Drs 08/926 
Milz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3417* C 

Anlage 37 

Bereinigung der unterschiedlichen Tarifge-
staltung im Schienen- und Busverkehr 

MdlAnfr A109 23.09.77 Drs 08/926 
Wendt SPD 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3418* A 

Anlage 38 

Störungen der Sendungen von RIAS Berlin 
und der Deutschen Welle durch Störsender 
des Ostblocks vor und nach der KSZE

- Schlußakte von Helsinki 

MdlAnfr A113 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hupka CDU/CSU 

MdlAnfr A114 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hupka CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3418* B 

Anlage 39 

Besetzung der Pflichtplätze für Schwerbe-
hinderte bei den Oberpostdirektionen 

MdlAnfr A115 23.09.77 Drs 08/926 
Braun CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMP 	 3418* B. 

Anlage 40 

Entwicklungsaussichten im öffentlich ge-
förderten und im freifinanzierten Mietwoh-
nungsbau 

MdlAnfr Al24 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schneider CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. Haack BMBau . . . 3418* C 

Anlage 41 

Auslegung des § 3 der Schallschutzverord-
nung sowie erstattungsfähige Aufwendun-
gen für bauliche Schallschutzmaßnahmen 

MdlAnfr A125 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hennig CDU/CSU 

MdlAnfr A126 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Abreß BMBau . . . 3419* B 

Anlage 42 

Gewährleistungszeit für Bürgschaften bei 
Auftragsvergabe des Bundes auf dem Bau-
sektor 

MdlAnfr A127 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Abreß BMBau . . . 3419* C 

Anlage 43 

Vereinbarkeit der Prinzipien einer einkom-
mensabhängigen Wohnwertmiete mit den 
wohnungspolitischen Grundsätzen der Bun-
desregierung; Durchforstung des Paragra-
phendschungels der Baugesetzgebung des 
Bundes 

MdlAnfr A129 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Möller CDU/CSU 

MdlAnfr A130 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Möller CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Abreß BMBau . . . 3419* D 

Anlage 44 

Fortsetzung der Haß-Erziehungs-Kampagne 
der DDR-Schulbehörden trotz der Vereinba-
rungen von Helsinki 

MdlAnfr A132 23.09.77 Drs 08/926 
Jäger (Wangen) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Höhmann BMB . . . . 3420* B 

Anlage 45 

Erörterung der Schließung der Lücke der 
Autobahn Bad Hersfeld—Eisenach bei den 
Verhandlungen mit der DDR 

MdlAnfr A133 23.09.77 Drs 08/926 
Böhm (Melsungen) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Höhmann BMB . . . .3420* C 

Anlage 46 

Umfang der nach Inbetriebnahme eines 
Reaktors vom Typ des Schnellen Brüters 
zu lagernden Menge an Plutonium 

MdlAnfr A134 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Laufs CDU/CSU 

SchrAntw BMin Matthöfer BMFT . . . . 3420* D 

Anlage 47 

Äußerungen des Bundesforschungsministers 
über den geplanten Standort der Firma 
Uranit sowie über die Energieversorgungs-
unternehmen 

MdlAnfr A135 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Ritz CDU/CSU 

MdlAnfr A136 23.09.77 Drs 08/926 
Seiters CDU/CSU 

MdlAnfr A137 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Ritz CDU/CSU 

MdlAnfr A138 23.09.77 Drs 08/926 
Seiters CDU/CSU 

SchrAntw BMin Matthöfer BMFT . . . . 3421* B 

Anlage 48 

Aussage des Bundestagsabgeordneten Dr. 
Todenhöfer über den Mißbrauch des im 
Rahmen der deutschen Entwicklungshilfe 
geförderten Lagers SELEBI PIKWE in Bo- 
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tswana zur Rekrutierung von Mitgliedern 
für die prokommunistische Guerillaorgani-
sation 

MdlAnfr A144 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Kunz (Weiden) CDU/CSU 

SchrAntw StMin Dr. von Dohnanyi AA . . 3421* D 

Anlage 49 

Verleihung der Friedensmedaille der Ver-
einten Nationen in Gold an den General-
sekretär der KPdSU L. Breschnew 

SchrAnfr B1 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Klein (Göttingen) CDU/CSU 

SchrAnfr B2 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Klein (Göttingen) CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 3422* A 

Anlage 50 

Finanzhilfe für die Restaurierung wertvol-
ler alter Kirchen und ähnlicher nationaler 
Kulturdenkmäler in Bolivien 

SchrAnfr B3 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 3422* B 

Anlage 51 

Anwendbarkeit der Regeln über den Kom-
battantenstatus von Guerillakämpfern im 
Sinne des Art. 42 des I. Zusatzprotokolls zu 
den Genfer Rotkreuz-Konventionen von 
1949 auf Stadtguerillas 

SchrAnfr B4 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hennig CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 3422* C 

Anlage 52 

Informationen der „Anti-Apartheids-Bewe-
gung in Westdeutschland" über die Kabi-
nettssitzung vom 21. Juni 1977 und das Be-
suchsprogramm für den südafrikanischen 
Ministerpräsidenten Vorster 

SchrAnfr B5 23.09.77 Drs 08/926 
Niegel CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 3423* A 

Anlage 53 

Angriffe der Ostblock-Presse gegen die Be-
teiligung von Berlin (West) an den Wahlen 
zum Europäischen Parlament 

SchrAnfr B6 23.09.77 Drs 08/926 
Jäger (Wangen) CDU/CSU 

SchrAntw StMin Frau Dr. Hamm-Brücher AA 3423* B 

Anlage 54 

Verzögerungen in der Auszahlung zuer

-

kannter Entschädigungen nach dem Häft

-

lingshilfegesetz an Heimkehrer aus den Ost-
blockstaaten 

SchrAnfr B7 23.09.77 Drs 08/926 
Hasinger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3423* D 

Anlage 55 

Grenzwert bei der Rauchgasentschwefelung 
sowie erforderliche Menge Kohle mit einem 
1 %igen Schwefelgehalt für die künftige 
Verstromung 

SchrAnfr B8 23.09.77 Drs 08/926 
Reuschenbach SPD 

SchrAnfr B9 23.09.77 Drs 08/926 
Reuschenbach SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3424* A 

Anlage 56 
Anpassung der Entschädigungsregelung des 
Fluglärmgesetzes an die Regelung gemäß 
§§ 41 ff. des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes 

SchrAnfr B10 23.09.77 Drs 08/926 
Wolfgramm (Göttingen) FDP 

SchrAnfr B11 23.09.77 Drs 08/926 
Wolfgramm (Göttingen) FDP 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3424* D 

Anlage 57 
Vereinbarkeit der Entscheidung des Bun-
desamts für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge vom 29. April 1977 mit Art. 16 
Abs. 2 des Grundgesetzes (Recht auf Asyl 
für politisch Verfolgte) 

SchrAnfr B12 23.09.77 Drs 08/926 
Thüsing SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3425* A 

Anlage 58 
Ausschöpfung der Quoten der Bundesländer 
für die Aufnahme von Flüchtlingen aus 
Vietnam und Chile 

SchrAnfr B13 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Spöri SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3425* B 

Anlage 59 
Genehmigung gewerblicher Nebentätigkei-
ten für Beamte mit besonderen Erholungs-
zeiten, Zulagen und vorgezogener Regel-
pensionierung 

SchrAnfr B14 23.09.77 Drs 08/926 
Jung FDP 

SchrAnfr B15 23.09.77 Drs 08/926 
Jung FDP 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3425* D 
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Anlage 60 

Ankauf des für die Unterkunft des THW- 
Ortsverbands Betzdorf angemieteten Gelän-
des durch den Bund; Ausstattung der THW- 
Ortsverbände mit Funkgeräten 

SchrAnfr B16 23.09.77 Drs 08/926 
Immer (Altenkirchen) SPD 

SchrAnfr 3317 23.09.77 Drs 08/926 
Immer (Altenkirchen) SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3426* B 

Anlage 61 

Einhaltung der öffentlichen Ausschreibung 
bei der Vergabe von Aufträgen der Bun-
deswehr, des Bundesgrenzschutzes und des 
Zivilen Bevölkerungsschutzes 

SchrAnfr B18 23.0937 Drs 08/926 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

SchrAnfr B19 23.0937 Drs 08/926 
Hauser (Krefeld) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3426* D 

Anlage 62 

Eingriff in die Privatsphäre natürlicher Per-
sonen durch Forderung detaillierter Anga-
ben über ihre finanzielle Situation bei 
Stellung von z. B. BAföG-Anträgen oder 
Kreditanträgen sowie Fortsetzung dieser 
Entwicklung bei juristischen Personen 

SchrAnfr B20 23.09.77 Drs 08/926 
Hansen SPD 

SchrAnfr B21 23.0937 Drs 08/926 
Hansen SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3427* B 

Anlage 63 

Verbesserung der technischen Ausstattung 
des THW 

SchrAnfr B22 23.09.77 Drs 08/926 
Immer (Altenkirchen) SPD 

SchrAnfr B23 23.09.77 Drs 08/926 
Immer (Altenkirchen) SPD 

SchrAntw PStSekr von Schoeler BMI . . . 3427* C 

Anlage 64 

Firmenkonkurse und -neugründungen im 
Jahr 1976 

SchrAnfr B24 23.0937 Drs 08/926 
Frau Schuchardt FDP 

SchrAnfr B25 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Schuchardt FDP 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 3428* C 

Anlage 65 

Vorlage von Gesetzentwürfen über das Um-
weltschutzstrafrecht 

SchrAnfr B26 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schöfberger SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 3429* A 

Anlage 66 

Verwirklichung der Vorschriften des Ge-
setzentwurfs über den Reiseveranstaltungs-
vertrag in den „Allgemeinen Reisebedin-
gungen für Pauschalreisen" des Deutschen 
Reisebüro-Verbandes sowie Regelung der 
Entschädigungen für „nutzlos aufgewendete 
Urlaubstage" 

SchrAnfr B27 23.09.77 Drs 08/926 
Männing SPD 

SchrAnfr B28 23.09.77 Drs 08/926 
Männing SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. de With BMJ . . . 3429* B 

Anlage 67 

Unterrichtung Erwerbsunfähiger vor Kündi-
gung eines Wohnungsbauprämien-Sparver-
trags über die Voraussetzung der „völligen 
Erwerbsunfähigkeit" 

SchrAnfr B29 23.09.77 Drs 08/926 
Westphal SPD 

SchrAnfr B30 23.09.77 Drs 08/926 
Westphal SPD 

SchrAntw PStSekr Offergeld BMF . . . . 3430* B 

Anlage 68 

Zahlungen von Ablösesummen durch ge-
meinnützige Sportvereine beim Vereins-
wechsel von Sportlern 

SchrAnfr B31 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Müller-Emmert SPD 

SchrAntw PStSekr Offergeld BMF . . . . 3430* D 

Anlage 69 

Freigabe einer Teilfläche des Munitions-
lagers der britischen Streitkräfte in Brüg-
gen für den Tonabbau 

SchrAnfr B32 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hammans CDU/CSU 

SchrAnfr PStSekr Haehser BMF . . . . 3431* B 

Anlage 70 

Vereinbarkeit der „Gleichlautenden Er-
lasse der obersten Finanzbehörden der 
Länder zur Neuorganisation der Finanzäm-
ter und Neuordnung des Besteuerungsver-
fahrens (GNOFÄ)" vom 16. Februar 1976 
mit dem geltenden formellen Steuerverfah-
rensrecht 

SchrAnfr B33 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Will-Feld CDU/CSU 

SchrAnfr B34 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Will-Feld CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Offergeld BMF . . . . 3431* C 
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Beibehaltung der monatlichen Bierausstoß

-

Statistik zur Marktinformation für mittel-
ständische Brauereien 

SchrAnfr B35 23.09.77 Drs 08/926 
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Überlassung bundeseigener Grundstücke 
nach dem Grundstücksverbilligungsgesetz 
für das Familienheimprogramm der Stadt 
München 

SchrAnfr B36 23.09.77 Drs 08/926 
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Novellierung des Bundesrechnungshofge-
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Beibehaltung der monatlichen Biersteuer

-

Statistik zur Information für mittelständi-
sche Brauereien 
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Anlage 75 

Betrag der privaten und öffentlichen Inve-
stitionen in den Jahren 1973 bis 1976 und 
Anteil der Investitionsausgaben am Ge-
samtausgabenvolumen des Bundes 

SchrAnfr B39 23.09.77 Drs 08/926 
Zeyer CDU/CSU 

SchrAnfr B40 23.09.77 Drs 08/926 
Zeyer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haehser BMF . . . 3432* D 

Anlage 76 

Import von Werkzeug aus osteuropäischen 
Ländern zu Dumpingpreisen 

SchrAnfr B41 23.09.77 Drs 08/926 
Kuhlwein SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3434* A 

Die Frage B 42 — Drucksache 8/926 	des 
Abgeordneten Dr. Steger (SPD) ist vom 
Fragesteller zurückgezogen. 

Anlage 77 

Möglichkeiten der Unterstützung mittelstän-
discher Betriebe bei Exportgeschäften 

SchrAnfr B43 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3434* B 

Anlage 78 

Kapazitätsreduzierung im Bereich von VFW-
Fokker sowie Vorlage eines Konzepts für 
die gesamte Luft- und Raumfahrtindustrie 
zur Vermeidung von Betriebsschließungen 

SchrAnfr B44 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Blüm CDU/CSU 

SchrAnfr B45 23.0937 Drs 08/926 
Dr. Blüm CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3434* C 

Anlage 79 

Einsetzung einer Kommission zur Erarbei-
tung von Vorschlägen zur Neuordnung der 
deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie 

SchrAnfr B46 23.09.77 Drs 08/926 
Würtz SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3434* D 

Anlage 80 

Forderung des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie nach verstärkten Ausfuhr-
bürgschaften für Exporte nach Südafrika 
und nach Rücknahme der Empfehlungen zur 
Nichtbeachtung der Rassentrennung in Süd-
afrika 

SchrAnfr B47 23.09.77 Drs 08/926 
Roth SPD 

SchrAnfr B48 23.09.77 Drs 08/926 
Roth SPD 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3435* A 

Anlage 81 

Beeinträchtigung der Investitionstätigkeit 
der mittelständischen Wirtschaft, insbeson-
dere im Bereich der Gießereien durch Auf-
lagen des Staates 

SchrAnfr B49 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hubrig CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3435* C 

Anlage 82 

Belebung der Investitionstätigkeit im Be-
reich der Solartechnik 

SchrAnfr B50 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Hubrig CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3435* D 
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Anlage 83 

Förderung der Regionen mit hohen Arbeits-
losenziffern im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" 

SchrAnfr B51 23.09.77 Drs 08/926 
Daweke CDU/CSU 

SchrAnfr B52 23.09.77 Drs 08/926 
Daweke CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Grüner BMWi . . . . 3436* B 

Anlage 84 

Wegfall der Differenzierung zwischen 
Haupterwerbsbetrieben und Nebenerwerbs-
betrieben in der landwirtschaftlichen Wohn-
hausförderung im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes" 

SchrAnfr B53 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Jenninger CDU/CSU 

SchrAnfr B54 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Jenninger CDU/CSU 

SchrAnfr B55 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Jenninger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Gallus BML . . . . . 3436* D 

Anlage 85 

Verwendung der Bocksbeutelflasche aus-
schließlich für Frankenweine 

SchrAnfr B56 23.09.77 Drs 08/926 
Glos CDU/CSU 

SchrAnfr B57 23.09.77 Drs 08/926 
Glos CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . 3437* B 

Anlage 86 

Beihilferegelung für die Verfütterung flüs-
siger Magermilch 

SchrAnfr B58 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Ritz CDU/CSU 

SchrAnfr B59 23.0937 Drs 08/926 
Dr. Ritz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Gallus BML 	 3438* A 

Anlage 87 

Flexiblere Gestaltung der Beratungs- und 
Vermittlungstätigkeit der Arbeitsämter 

SchrAnfr B60 23.09.77 Drs 08/926 
Dr.-Ing. Laermann FDP 

SchrAnfr B61 23.09.77 Drs 08/926 
Dr.-Ing. Laermann FDP 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3438* B 

Anlage 88 

Bildung eines „Betreuungsverbandes für 
den Zivildienst e. V." im Zuständigkeitsbe

-

reich des Bundesbeauftragten für den Zivil-
dienst 

SchrAnfr B62 23.09.77 Drs 08/926 
Handlos CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3439* C 

Anlage 89 

Ablehnung eines Versichertenausweises an 
Stelle eines Krankenscheines durch die 
Mehrheit der Ärzte im Kreis Rendsburg-
Eckernförde 

SchrAnfr B63 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Dr. Neumeister CDU/CSU 

SchrAnfr B64 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Dr. Neumeister CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3440* A 

Anlage 90 

Blockierung der Vermittlung von Arbeits-
stellen im Haushalt durch die Neufassung 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
SchrAnfr B65 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Wittmann (München) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3440* B 

Anlage 91 

Neue Straftatbestände zum Schutz mensch-
licher Arbeitskraft 
SchrAnfr B66 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schöfberger SPD 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3440* C 

Anlage 92 

Befreiung der Versorgungsberechtigten nach 
dem BVG von der Rezeptgebühr 

SchrAnfr B67 23.09.77 Drs 08/926 
Burger CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3440* D 

Anlage 93 

Inanspruchnahme der Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung von Fami-
lienmitgliedern deutscher und ausländi-
scher Arbeitnehmer 

SchrAnfr B68 23.09.77 Drs 08/926 
Schedl CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3441* A 

Anlage 94 

Rechtzeitige Übermittlung der Rechnungs-
ergebnisse der Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung an die Mitglieder der 
Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen; 
Belastung bestimmter Versicherungsnehmer 
bei Einführung eines Arzneimittelhöchst-
betrages, der Transparenzlisten, eines Kran-
kenversicherungsbeitrags für Rentner und 
bei der Herausnahme von Medikamenten 
aus der Erstattungspflicht 
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SchrAnfr B69 23.09.77 Drs 08/926 
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SchrAntw PStSekr Buschfort BMA . . . 3441* B 
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Alkoholmißbrauch bei Angehörigen der 
Bundeswehr 

SchrAnfr B71 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Hoffmann (Hoya) CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 3441* D 
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Beschaffung von Werkzeug für Kraftfahr-
zeuge der Bundeswehr aus der DDR und 
aus Polen über westdeutsche Händler 

SchrAnfr B72 23.09.77 Drs 08/926 
Kuhlwein SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 3442* B 

Anlage 97 

Erfassung und Bewirtschaftung vorbehalte-
ner Stellen für Zeitsoldaten im öffentlichen 
Dienst 

SchrAnfr B73 29.03.77 Drs 08/926 
Würtz SPD 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 3442* C 

Anlage 98 

Ableistung des Wehrdienstes in Heimat-
nähe 

SchrAnfr B74 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAnfr B75 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schwörer CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Dr. von Bülow BMVg 3443* A 

Anlage 99 

Forderung von Mieterdarlehen durch pri-
vate Altersheime und Seniorenstifte 

SchrAnfr B76 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Simonis SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 3443* C 

Anlage 100 

Zunahme der Zahl der Selbstmorde Jugend-
licher; Gewährleistung einer psychothera-
peutischen Behandlung nach einem Selbst-
mordversuch 

SchrAnfr B77 23.09.77 Drs 08/926 
Amling SPD 

SchrAnfr B78 23.09.77 Drs 08/926 
Amling SPD 
SchrAnfr B79 23.09.77 Drs 08/926 
Amling SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 3443* D 

Anlage 101 

Senkung des Cholesterinspiegels im Blut 
durch Genuß von Milch 

SchrAnfr B80 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Kunz (Weiden) CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Wolters BMJFG . . 3444* D 

Anlage 102 

Zinn und Eisen in zu lange aufbewahrten 
Konservendosen; Schutz des Verbrauchers 
vor Gebäck aus der Vorjahresproduktion so-
wie Aufdruck eines Herstellungs- oder Min-
desthaltbarkeitsdatums auf Konservendosen 
und Packungen 

SchrAnfr B81 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Erler SPD 

SchrAnfr B82 23.09.77 Drs 08/926 
Frau Erler SPD 

SchrAntw StSekr Dr. Wolters BMJFG . . 3445* B 

Anlage 103 

Beibehaltung der derzeit gültigen recht-
lichen Regelung in der geographischen Be-
zeichnung der Weine 

SchrAnfr B83 23.09.77 Drs 08/926 
Burger CDU/CSU 

SchrAnfr B84 23.09.77 Drs 08/926 
Burger CDU/CSU 

SchrAntw StSekr Dr. Wolters BMJFG . . 3445* D 

Anlage 104 

Beratung von Schwangeren nach der Re-
form des § 218 

SchrAnfr B85 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Spöri SPD 

SchrAntw PStSekr Zander BMJFG . . . . 3446* D 

Anlage 105 

Verlegung der B 404 in Schwarzenbek 
SchrAnfr B86 23.09.77 Drs 08/926 
Kuhlwein SPD 

SchrAnfr B87 23.09.77 Drs 08/926 
Kuhlwein SPD 

SchrAntw PStSekr Haar BMV . . . . . 3447* B 

Anlage 106 

Untersuchung des ADAC über die Umwelt-
feindlichkeit der Kraftfahrzeuge 

SchrAnfr B88 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schmitt-Vockenhausen SPD 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3447* C 

Anlage 107 

Entwicklung eines bleiunempfindlichen Ka-
talysators zur Abgasreinigung von Otto-
motoren durch die Firmen Hoechst-AG und 
Südchemie AG 
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SchrAnfr B89 23.09.77 Drs 08/926 
Voigt (Frankfurt) SPD 

SchrAntw PStSekr Haar BMV . . . . . 344T D 

Anlage 108 

Planungsstand hinsichtlich der Ortsumge-
hung der B 266 Firmenich—Obergartzem 
sowie 4spuriger Ausbau der Autobahn 
A 56 von Zülpich bis zur Anschlußstelle 
Miel 

SchrAnfr B90 23.09.77 Drs 08/926 
Milz CDU/CSU 

SchrAnfr B91 23.09.77 Drs 08/926 
Milz CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMV . . . . . 3448* A 

Anlage 109 

Trassenführung der S-Bahn zwischen 
Stuttgart-West und Böblingen durch die 
Ortsmitte von Stuttgart-Vaihingen 

SchrAnfr B92 23.09.77 Drs 08/926 
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Tunnelbau im Zuge der A 451 im Ennert-
bereich bei Bonn sowie Anbindung der 
Konrad-Adenauer-Brücke in Bonn an die 
A3 

SchrAnfr B93 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schneider CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3448* C 

Anlage 111 

Verzögerung des Neubaus der B 44 zwi-
schen Mainz-Kostheim und Frankfurt-Sind-
lingen 

SchrAnfr B94 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Schmitt-Vockenhausen SPD 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3448* C 
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Frauen als Flugkapitäne 

SchrAnfr B95 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Emmerlich SPD 

SchrAnfr B96 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Emmerlich SPD 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3448* D 

Anlage 113 

Verteilung der von einem Bundesland nicht 
verwendeten Straßenbaumittel an andere 
Bundesländer 

SchrAnfr B97 23.09.77 Drs 08/926 
Dr. Friedmann CDU/CSU 

SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3449* A 

Anlage 114 

Elektrifizierung der Bundesbahnstrecke 
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Anlage 115 
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Anlage 116 

Anbringen eines Lärmschutzzaunes in 
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SchrAnfr B101 23.09.77 Drs 08/926 
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SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3449* C 
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Investitionen von Bundesbahn und Bundes-
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Anlage 119 

Verwendung des Stadtwaldsanatoriums in 
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SchrAntw PStSekr Haar BMV 	 3450* D 

Anlage 120 
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SchrAnfr B105 23.09.77 Drs 08/926 
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SchrAnfr B 112 23.09.77 Drs 08/926 
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Anlage 126 

Trennung der Genehmigung der Finanzmit-
tel für Planung und Ausführung von Bau-
projekten zur Ermöglichung einer getrenn-
ten Abwicklung von Planfeststellungs- und 
Raumordnungsverfahren 

SchrAnfr B114 23.09.77 Drs 08/926 
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Anlage 128 

Zahl der seit Inkrafttreten des Viermächte-
abkommens über Berlin und des Grund-
lagenvertrages verweigerten Einreisen zur 
Leipziger Messe 

SchrAnfr B117 23.09.77 Drs 08/926 
Wohlrabe CDU/CSU 

SchrAnfr B118 23.09.77 Drs 08/926 
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Anlage 129 

Zahl der Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlins in Haftanstalten 
der DDR sowie Kontakte von Vertretern 
der Bundesrepublik Deutschland mit allen 
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SchrAnfr B119 23.09.77 Drs 08/926 
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Beteiligung der Bundesrepublik Deutsch-
land an Forschungsprogrammen der Euro-
päischen Gemeinschaft sowie Übereinstim-
mung dieser Programme mit nationalen 
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Lenzer CDU/CSU 

SchrAnfr B124 23.09.77 Drs 08/926 
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44. Sitzung 

Bonn, den 29. September 1977 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, 
die Sitzung ist eröffnet. 

Amtliche Mitteilungen ohne Verlesung 

Die Mündlichen Anfragen für den Monat Juli (Teile I—VI) 
sind bzw. werden mit den dazu erteilten schriftlichen Antwor-
ten als Drucksachen 8/778, 8/793, 8/830, 8/836, 8/838 und 8/899 
verteilt. 

Die Mündlichen Anfragen für den Monat August (bisher 
Teile I und II) werden mit den dazu erteilten schriftlichen Ant-
worten als Drucksachen 8/902 und 8/915 verteilt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

a) Beratung der Sammelübersicht 9 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträ-
ge zu Petitionen 
— Drucksache 8/916 — 

b) Beratung der Sammelübersicht 10 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträ-
ge zu Petitionen 
— Drucksache 8/919 — 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Angermeyer. 

Angermeyer (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wenn der Petitionsausschuß unmittel-
bar nach der Sommerpause über seine Arbeit im ver-
gangenen Quartal berichtet, so mag mancher fragen, 
ob sich in einem Parlamentsausschuß in dieser Zeit 
viel ereignet haben kann. Häufig wird dabei aber 
übersehen, daß der Petitionsausschuß ständige Ein-
satzbereitschaft erfordert. Die Sorgen und Nöte un-
serer Mitbürger halten sich nicht an Sitzungswochen. 
Um die Ratsuchenden nicht über Gebühr warten zu 
lassen, werden die Akten auch in den Ferien an die 
Berichterstatter geschickt. Die Ausschußmitglieder 
haben sich daher in der vergangenen Sommerpause 
mit mehr als 700 Eingaben befaßt. 

Die Arbeitsbelastung des Petitionsausschusses mö-
gen zwei Zahlen verdeutlichen: Die Zahl der monat-
lich eingehenden Petitionen liegt mit rund 1 100 um 
etwa 30 % höher als in früheren Wahlperioden. Im 
ersten Halbjahr 1977 mußten vom Ausschußhilfs-
dienst u. a. 3600 Stellungnahmen der Bundesregie-
rung 2u Petitionen ausgewertet werden, rund 40 % 
mehr als im vergangenen Jahr. 

Lassen Sie mich einige Beispiele von berechtigten 
Bitten und Beschwerden schildern. So zeigte sich in 

einem Fall recht drastisch, was es für die Betroffenen 
bedeutet, wenn medizinische Gutachten zu lange auf 
sich warten lassen, was leider allzu häufig vor-
kommt. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Ein Mitbürger hatte vor mehr als vier Jahren einen 
Berufsunfall erlitten und beantragte deshalb 1974 
bei der Berufsgenossenschaft für den Einzelhandel 
eine Berufsunfähigkeitsrente. Es folgte ein langer 
Streit mit der Berufsgenossenschaft über die Frage, 
ob seine Berufsunfähigkeit tatsächlich in vollem Um-
fang auf diesen Unfall zurückzuführen sei oder ob 
sie beispielsweise durch eine Kriegsverwundung mit-
verursacht wurde. Erst zwei Jahre nach der Antrag-
stellung hat sich die Berufsgenossenschaft um  ein 
medizinisches Gutachten bemüht. 

(Frau Berger [Berlin] [CDU/CSU]: Unerhört!) 

Da dieses Gutachten bis Anfang dieses Jahres nicht 
vorlag, schalteten wir uns ein, indem wir gemäß 
Art. 45 c des Grundgesetzes die Akten anforderten. 

Unsere Prüfung ergab, daß 'das Gutachterverfahren 
nach unserer Überzeugung nicht mit dem notwendi-
gen Nachdruck betrieben wurde. Als wir deshalb 
die Eingabe der Bundesregierung zur Erwägung 
überwiesen, teilte diese uns mit, daß das Gutachten 
nunmehr vorlag. Mit einigem Erstaunen hörten wir 
kurz darauf, daß die Berufsgenossenschaft ein zwei-
tes Gutachten angefordert hat. Für den völlig er-
werbsunfähigen Mann, der seit drei Jahren auf die 
Entscheidung über seinen Antrag wartet, ist die Zu-
kunft damit weiterhin ungewiß. Auf unser Drängen 
hin hat  die  Berufsgenossenschaft inzwischen die Zu-
sage gegeben, das zweite Gutachten sehr kurzfristig 
fertigstellen zu lassen. Da nicht selten ähnliche Kla-
gen auch von anderen Mitbürgern eingehen, versu-
chen wir zu erreichen, daß die Berufsgenossenschaf-
ten ganz allgemein zu lange Begutachtungszeiten 
vermeiden. 

In einem anderen recht komplizierten Fall konnten 
wir durchsetzen, daß eine Frau eine Rentennachzah-
lung von mehr als 5 000 DM erhielt. Hintergrund 
waren betrügerische Manipulationen einer Renten-
beraterin im Zusammenwirken mit dem Mitarbeiter 
eines Versicherungsamtes. Weil die Frau ihren An-
trag 1966 bei dem Beratungsbüro 'eingereicht hatte, 
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der Antrag aber erst 1968 bei der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte eingegangen war, be-
stand der Verdacht, daß das Versicherungsamt ent-
sprechend einer Absprache mit der Rentenberaterin 
das Antragsdatum von 1968 auf 1966 verfälscht hatte. 
Für diese zwei Jahre war daher zunächst keine Ren-
te gewährt worden. Letzte Klarheit konnte in die-
sem Fall zwar nicht geschaffen werden, zumal die 
Verantwortlichen zeitweise ins Ausland geflohen 
waren. Immerhin ergab eine von uns veranlaßte kri-
minaltechnische Untersuchung, daß Stempel in den 
betreffenden Unterlagen vermutlich zu Lasten der 
Rentnerin manipuliert worden waren. Jedenfalls 
vertraten wir den Standpunkt, daß die noch verblei-
benden Unklarheiten nicht zu Lasten der Rentnerin 
gehen dürfen und deshalb von einer Antragstellung 
im Jahre 1966 ausgegangen werden muß. Die Berufs-
genossenschaft schloß sich dieser Argumentation an 
und bewilligte die schon erwähnte Nachzahlung von 
mehr als 5 000 DM. 

Der Bundesregierung sollen zwei Petitionen über-
wiesen werden, mit denen sich Bürger über Umwelt-
belästigungen durch Bundeswehranlagen beschwer-
ten. So soll gemäß Antrag 2 a der Ihnen vorliegen-
den Drucksache 8/916 in dem ersten Fall die stärkste 
Form der Empfehlung benutzt und eine Eingabe „zur 
Berücksichtigung" überwiesen werden, mit der sich 
eine Bürgerinitiative aus Cuxhaven gegen den wei-
teren Ausbau eines Truppenübungsplatzes wendet. 
Obwohl dieser Schießplatz innerhalb des Stadtge-
bietes von Cuxhaven liegt und an besiedelte Orts-
teile grenzt, wollte die Bundeswehr dort u. a. zwei 
weitere Schießbahnen aufbauen und das Panzer-
übungsgelände erweitern. Die Prüfung durch den 
Ausschuß ergab, daß trotz des unbestrittenen Be-
darfs an ausreichendem Übungsgelände für die Bun-
deswehr dieser Ausbau nicht zu vertreten ist, weil 
damit unzumutbare Belästigungen für die Anwohner 
verbunden wären. 

In dem zweiten Fall setzt sich eine Bürgerinitia-
tive in Saarlouis dafür ein, daß ein Panzerübungs-
platz entweder verlegt wird oder zumindest die 
Umweltbelästigungen durch Staub, Lärm und Er-
schütterungen verringert werden. Auch dieser 
Übungsplatz liegt in der Nähe eines bewohnten Ge-
bietes. Die Sachlage ist hier allerdings aus vielen 
Gründen komplizierter. Vor allem wird für diesen 
Übungsplatz ein Gelände von einer bestimmten 
geologischen Beschaffenheit benötigt, und das ist 
leider, wie die bisherigen Bemühungen des Bundes-
verteidigungsministeriums gezeigt haben, nur 
schwer zu finden. Weil der Ausschuß die Situation 
aber nach wie vor für unbefriedigend hält, hat er den 
Bundesverteidigungsminister gebeten, seine Bemü-
hungen um einen stärkeren Schutz der Umwelt vor 
den Belästigungen fortzusetzen, weiterhin aber alles 
zu tun, um die Verlegung des Übungsplatzes zu er-
reichen. 

Zwei andere Eingaben sollen der Bundesregie-
rung zur Berücksichtigung überwiesen werden, weil 
der Petitionsausschuß Abhilfe für unbedingt erfor-
derlich hält. Sie wissen, daß die moderne Medizin 
in der Lage ist, Geschlechtsumwandlungen durchzu-
führen. Bisher durften die Betroffenen aber ihre 
Vornamen nicht entsprechend ändern lassen. Der 

Bundesinnenminister hat hierzu einen Gesetzent

-

wurf erarbeiten lassen, der zugleich klarstellen soll, 
welche Auswirkungen die Geschlechtsumwandlung 
im Ehe- und Familienrecht und beim Versicherungs- 
und Versorgungsrecht haben soll. Der Petitions-
ausschuß vertritt die Auffassung, daß es nur folge-
richtig ist, eine Namensänderung zu ermöglichen, 
wenn geschlechtsumwandelnde Operationen erlaubt 
werden. Er befürwortet daher eine beschleunigte 
Vorlage des Gesetzentwurfs und hält die Eingabe 
für geeignet, bei diesen Überlegungen beachtet zu 
werden. Der Ausschuß beantragt daher, die Petition 
der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu über-
weisen. 

Ein Beispiel aus einem anderen Gebiet soll ver-
deutlichen, daß der Petitionsausschuß im Einzelfall 
sehr kurzfristig Entscheidungen herbeiführen kann, 
auch wenn bedauerlicherweise die Bearbeitungszei-
ten wegen der großen Zahl der Eingaben oft noch zu 
lang sind. Ein behinderter junger Mann, der seit 
Anfang 1975 arbeitslos war, hatte seit dem Frühjahr 
1976 vergeblich versucht, eine Ausbildung als Nach-
richtengerätemechaniker zu beginnen. Aus verschie-
denen Gründen hatte die Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte es abgelehnt, die Kasten für 
die dazu erforderlichen „berufsfördernden Maßnah-
men" zu übernehmen. Das von dem jungen Mann 
angerufene Sozialgericht verpflichtete die BfA, den 
Antrag noch einmal zu überprüfen und einen neuen 
Bescheid zu erteilen. Unverständlicherweise legte 
die BfA gegen diese Entscheidung Berufung ein, 
was zur Folge gehabt hätte, daß der junge Mann 
die Ausbildung nicht hätte beginnen können. Wir 
setzten uns deshalb sofort mit der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte in Verbindung und er-
hielten noch am gleichen Tag die Zusage, daß die 
Berufung zurückgenommen wird und die Kosten für 
die Rehabilitationsmaßnahmen übernommen wer-
den. Damit konnten wir erreichen, daß der junge 
Mann rechtzeitig seine Ausbildung bei den Rum-
melsberger Anstalten beginnen konnte. 

Ebenfalls kurzfristig konnten wir der dringenden 
Bitte eines Landwirts zum Erfolg verhelfen, die Ein-
berufung seines Sohnes zu einer Bundeswehrübung 
wegen der bevorstehenden Erntezeit etwas hinaus-
zuschieben. Die Bundeswehr hatte sich zunächst 
nicht zu einem Entgegenkommen bereitfinden wol-
len und den Standpunkt vertreten, daß hier keine 
besondere Härte für den Betroffenen vorliegt. Der 
Landwirt aber wies vor allem auf die erhebliche 
Ernteverzögerung durch die Regenfälle im August 
hin und bat noch einmal dringend um Hilfe. Auf 
unser nachdrückliches Ersuchen hin hat sich der 
zuständige Mitarbeiter des Verteidigungsministe-
riums sehr engagiert bei den Bundeswehrdienststel-
len um eine schnelle Lösung dieses Problems be-
müht. Daraufhin wurde die Übungszeit für den jun-
gen Mann erheblich verkürzt und um eine Woche 
hinausgeschoben. 

In der besonders umfangreichen Sammelüber-
sicht 9 — Drucksache 8/916 — finden Sie am Ende 
auch Petitionen, bei denen wir uns zu den Anträ-
gen 5 und 6 entschließen mußten, entweder über 
sie zur Tagesordnung überzugehen oder von einer 
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) erneuten parlamentarischen Behandlung des vorge-

tragenen Anliegens abzusehen. Es handelt sich ent-
weder um Bitten zur Gesetzgebung, die immer wie-
der vorgebracht werden, aber nach dem gegenwär-
tigen Diskussionsstand keine Aussicht auf Erfolg 
haben, oder um Beschwerden, über die wir bereits 
eine Entscheidung gefällt hatten und die dennoch 
von den betroffenen Mitbürgern immer wieder vor-
getragen werden. 

Zumeist handelt es sich um Menschen, die sich 
gegen eine sie persönlich hart treffende Entschei-
dung wenden — beispielsweise die disziplinarisch 
verfügte Entfernung aus dem Beamtendienst wegen 
einer Straftat — und die sich aus bis zu einem ge-
wissen Grade verständlichen Gründen mit den Fol-
gen dieser Entscheidung nicht abfinden wollen oder 
können. Sie bringen ihre Anliegen oft in vielen 
Schreiben immer wieder vor, ohne aber inhaltlich 
Neues mitzuteilen. Eine dieser Petitionsakten um-
faßt beispielsweise fast 200 Seiten, und mit einer 
anderen Eingabe werden wir seit 1965 immer wie-
der beschäftigt. 

Selbstverständlich prüfen wir jede einzelne Ein-
gabe sorgfältig, auch wenn sie vielleicht „querula-
torische" Züge aufweist. Wenn wir aber eine Sach-
entscheidung getroffen haben und sich der Mitbür-
ger immer wieder an uns wendet, ohne neue Tat-
sachen vorzutragen, die zu einer anderen Beurtei-
lung führen könnten, bleibt uns nichts anderes übrig, 
als schließlich über die Petition zur Tagesordnung 
überzugehen und dem Petenten mitzuteilen, daß wir 
auf weitere Schreiben gleichen Inhalts nicht mehr 
eingehen können. Selbstverständlich macht der Aus-
schuß von diesem äußersten Mittel aber nur in 
zwingenden Fällen Gebrauch. 

Als sehr nützlich erweisen sich immer wieder die 
Kontakte mit den ausländischen Parlamentsbeauf-
tragten, den sogenannten Ombudsmännern. Die Be-
suche und Gegenbesuche führen nicht nur zu einem 
interessanten Gedankenaustausch über die Frage, 
wie wir dem Bürger, der der Bürokratie oft hilflos 
gegenübersteht, am besten helfen können, sondern 
erleichtern auch die Arbeit an konkreten Einzel-
fällen. Wenn beispielsweise Unterlagen zur Ren-
tenberechnung aus dem Ausland beschafft werden 
müssen, dauert der übliche Behördenweg oft zu 
lange. Die Einschaltung unserer ausländischen Kol-
legen hat bei diesen durchaus nicht seltenen Ein-
gaben oft zu schnellen Erfolgen geführt. 

Vor zwei Wochen war der dänische Ombudsmann 
Lars Nordskov Nielsen für einige Tage unser Gast. 
In der kommenden Woche wird die Vorsitzende 
der „Commission for Local Administration in Eng-
land", Baroness Serota, zu uns kommen, ferner der 
finnische Ombudsmann Dr. Aalto sowie der Beauf-
tragte in Beschwerdesachen der Stadt Zürich, Dr. 
Vontobel. Bei diesen Besprechungen wird auch die 
Gestaltung der ersten europäischen Ombudsmann

-

Konferenz erörtert werden, die 1979 in Berlin 
stattfinden soll. 

Abschließend bitte ich Sie namens des Petitions-
ausschusses, den Ihnen vorliegenden Anträgen in  

den Sammelübersichten 9 und 10 — Drucksachen 
8/916 und 8/919 — Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall) 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, 
das Haus hat den Bericht des Herrn Berichterstat-
ters gehört. Wird das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Beschlußfassung. Wer den 
Anträgen des Petitionsausschusses auf den Druck-
sachen 8/916 und 8/919, nämlich die in den Sammel-
übersichten 9 und 10 enthaltenen Anträge anzuneh-
men, zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Hauser (Krefeld), Dr. Zeitel, Schmidhuber, Dr. 
Schwarz-Schilling, Lampersbach, Dr. von Bis-
marck, Engelsberger, Schedl, Haase (Kassel), 
Dr. Luda, Schröder (Lüneburg), Dr. Bötsch, 
Dreyer, Feinendegen, Dr. Friedmann, Dr. Ge-
orge, Gerstein, Helmrich, Dr. Hoffacker, Frau 
Hoffmann (Hoya), Dr. Hüsch, Josten, Dr. Köh-
ler (Duisburg), Kolb, Landré, Dr. Narjes, Neu-
haus, Niegel, Pieroth, Frau Pieser, Dr. Pinger, 
Dr. Schneider, Dr. Sprung, Dr. Stark (Nürtin-
gen), Dr. Stavenhagen, Dr. Unland, Dr. Waf-
fenschmidt, Dr. Warnke, Wohlrabe und der 
Fraktion der CDU/CSU eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Förderung der klei-
nen und mittleren Unternehmen sowie der 
freien Berufe und zur Sicherung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen in der mittelständi-
schen Wirtschaft (Bundesmittelstandsförde-
rungsgesetz — BMfG) 
— Drucksache 8/708 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Wirtschaft (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Hau-
ser (Krefeld), Dr. Zeitel, Dr. Dollinger, Schmid-
huber, Dr. Schwarz-Schilling, Köhler (Wolfs-
burg), Dr. von Bismarck, Dr. Luda, Feinende-
gen, Dr. Freiherr Spies von Büllesheim, Biehle, 
Frau Dr. Neumeister, Dr. Riedl (München), Dr. 
Köhler (Duisburg), Lampersbach, Frau Will, 
Feld, Engelsberger, Dr. Becker (Frankfurt), 
Helmrich, Frau Benedix, Dr. Waffenschmidt, 
Dr. Jobst, Niegel und der Fraktion der CDU/ 
CSU 
Bericht über die Lage der freien Berufe 
— Drucksache 8/901 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Wirtschaft (federführend) 
Finanzausschuß 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Das Wort hat der Abgeordnete Hauser (Krefeld). 
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Hauser (Krefeld) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Mei-
ne Damen und Herren! Ihnen liegt heute zur Bera-
tung in erster Lesung der von der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion einstimmig beschlossene und überarbei-
tete Entwurf eines Bundesmittelstandsförderungsge-
setzes vor. Sie erinnern sich an unsere Debatte vom 
10. Dezember 1975, als wir in der zurückliegenden 
Legislaturperiode diesem Hohen Hause einen ver-
gleichbaren Gesetzentwurf vorgelegt hatten. Der Ge-
setzentwurf der 7. Legislaturperiode konnte nicht ab-
schließend beraten werden, da, um es vorsichtig aus-
zudrücken, die Koalitionsfraktionen andere poli-
tische Prioritäten gesetzt hatten. 

Parallel zum Bundesmittelstandsförderungsgesetz-
entwurf hatten wir im Februar 1976 dem Deutschen 
Bundestag ein strukturpolitisches Aktionsprogramm 
für kleine und mittlere Unternehmen und freie Be-
rufe vorgelegt. Teile dieses Aktionsprogramms — 
das stellen wir mit Befriedigung fest — sind inzwi-
schen realisiert, insbesondere aus dem Bereich der 
Steuerpolitik. Ich möchte hier nur die Senkung der 
Vermögensteuer oder die Einführung des sogenann-
ten  Verlustrücktrages erwähnen. 

(Dr. Graf Lambsdorff [FDP] : Sie haben doch 
dagegen gestimmt!) 

— Graf Lambsdorff, dieser Antrag ist von uns — 
Sie wissen das sehr genau — zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt eingebracht worden, bevor Sie sich dazu 
entschließen konnten. Sie kamen dann 1 1/2 Jahre 
später. Wäre das eher geschehen, wäre es wirksamer 
gewesen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Andere Teile dieses Aktionsprogramms sind ernst-
haft in die steuerpolitische Diskussion eingebracht 
worden, z. B. die Verbesserung der degressiven 
Abschreibung. Auch wenn wir die schon eher gehabt 
hätten, ginge es uns heute vielleicht ein bißchen 
besser. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU) 

Auch im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe 
gab es in den zurückliegenden Monaten durchaus 
Schritte in die richtige Richtung. Wir führen sie 
nicht zuletzt auf die Forderungen in unserem struk-
turpolitischen Aktionsprogramm zurück, das im 
übrigen — das möchte ich hier deutlich sagen — 
nach wie vor seine Gültigkeit hat. 

Wie also in der 7. Legislaturperiode unser Gesetz-
entwurf nicht die einzige Alternative der Union 
zur Tatenlosigkeit der Bundesregierung gewesen 
ist, sondern von anderen Initiativen begleitet wurde, 
so wird auch in der 8. Legislaturperiode das große 
Rahmengesetz nur der Auftakt unserer mittelstands-
politischen Arbeit sein. Er ist in dieser Debatte 
schon ergänzt durch den Antrag zur Situation der 
freien Berufe. Weitere Gesetzesnovellen sind in 
unserer Fraktion in Vorbereitung und werden Zug 
um Zug in konkreter Gesetzesform diesem Hohen 
Haus vorgelegt werden. Denn am Beginn einer 
Legislaturperiode sollten die Fraktionen sich nicht 
damit begnügen, nur Programme zur Debatte ein-
zubringen. Sie müssen sich schon durchringen, ihre 
mittelstandspolitischen Vorstellungen auch in Ge-
setzesform zu kleiden — zumal ja im Bundestags-

wahlkampf alle plötzlich die Bedeutung des Mittel-
standes entdeckt hatten. 

Der Mittelstandsförderungsgesetzentwurf konnte 
am Ende der 7. Legislaturperiode nicht mehr zu 
Ende beraten werden. Immerhin ist es jedoch im 
federführenden Ausschuß für Wirtschaft zu einer 
ersten Beratung gekommen, in dem wir uns seiner-
zeit einvernehmlich auf die Anhörung der betroffe-
nen Verbände verständigt haben. Wir haben sei-
tens des Ausschusses den Verbänden einen detail-
lierten Fragenkatalog zugestellt, der trotz des Aus-
klingens der Legislaturperiode von den Verbänden 
auch ernsthaft beraten und beantwortet wurde. Des-
halb sind wir heute in der Lage, Ihnen den über-
arbeiteten und, ich möchte sagen, verbesserten Ent-
wurf eines Bundesmittelstandsförderungsgesetzes 
vorzulegen. Der nun zur Beratung vorliegende Ge-
setzentwurf unterscheidet sich in wesentlichen 
Punkten von dem der vorigen Legislaturperiode, 
und zwar in folgendem. 

Erstens. Der Gesetzentwurf zielt neben der Förde-
rung der Arbeitsplätze in der mittelständischen 
Wirtschaft bewußt auch und zusätzlich auf eine 
stärkere Förderung der Ausbildungsplätze. Der An-
teil der Ausbildungsplätze im Mittelstand geht schon 
heute weit über das Maß des Anteils an der Gesamt-
zahl der Beschäftigten hinaus. Kleine und mittlere 
Unternehmen haben in unserer Wirtschaft und Ge-
sellschaft eine wesentliche Ausbildungsfunktion 
übernommen. Sie bieten Ausbildungsplätze an, die 
die Entwicklung sowohl zum Spezialisten wie zum 
allround-Manager erlauben. Der speziell in der 
mittelständigen Wirtschaft aktuell festzustellende 
Trend, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen 
und einen überproportionalen Beitrag zur Überwin-
dung des Problems der Jugendarbeitslosigkeit zu 
leisten, soll durch die Verabschiedung — und zwar 
durch die möglichst schnelle Verabschiedung — 
dieses Gesetzentwurfes noch verstärkt werden. 

Zweitens. Wir haben die Zahl der Abschnitte des 
Gesetzentwurfes auf sechs erhöht, da wir für die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beteiligung der 
mittelständischen Wirtschaft bei öffentlichen Auf-
trägen einen eigenen Abschnitt eingefügt haben. 
Dieser zielt speziell auf die Schaffung mittelstands-
gerechter Vergabepraktiken. 

Drittens. Weiterhin haben wir in § 19 ein soge-
nanntes Privatisierungsgebot eingefügt, durch das 
die öffentliche Hand gezwungen werden soll, solche 
wirtschaftlichen Leistungen an private Unternehmen 
zu vergeben, die von privaten Unternehmen zweck-
mäßig, ordnungsgemäß und kostengünstig ausge-
führt werden können. 

Viertens. Auch die Bestimmungen über die Rück-
bürgschaften in § 21 wurden weiterentwickelt. Den 
Kreditgarantiegemeinschaften sollen zur Stärkung 
ihrer Haftungsfonds verstärkt Kredite aus Mitteln 
des ERP-Sondervermögens gewährt werden. Wir 
werden auf diesen Fragenkomplex bei der Beratung 
des ERP-Haushaltsplans in diesem Haus noch detail-
lierter zu sprechen kommen. 

Fünftens. Verbessert und ergänzt wurden auch 
die Vorschläge zur Kooperation und zur Intensivie-
rung der wirtschaftlichen Forschung. 
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Hauser (Krefeld) 
Unser Mittelstandsförderungsgesetz haben wir 

durch einen Antrag ergänzt, durch den die Bundes-
regierung ersucht wird, dem Deutschen Bundestag 
bis zum 31. Dezember 1978 einen Bericht über die 
Lage der freien Berufe in Deutschland vorzulegen. 
In den zurückliegenden Jahren hat die Bundesregie-
rung es stets vermieden, zu dieser wichtigen Gruppe, 
zu einer der tragenden Säulen des Mittelstandes 
klare Position zu beziehen. Vielmehr mußte man den 
Eindruck haben, daß die die Bundesregierung tra-
genden politischen Kräfte es bevorzugt haben, die 
freien Berufe als Zielscheibe ideologischer Angriffe 
freizugeben. Das klärende Wort der Bundesregie-
rung hat hier stets gefehlt. Wir legen daher hiermit 
noch einmal ein Bekenntnis zu den freien Berufen 
ab und unterstreichen diese unsere Einstellung 
durch den Antrag in der Drucksache 8/901. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ohne das Engagement der freien Berufe zur per-
sönlichen Leistung und Verantwortung ist eine frei-
heitliche Gesellschaft nicht lebensfähig. 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : Sehr wahr!) 

An der rechtlichen und sozialen Stellung der freien 
Berufe wird jeder Bürger aber auch ablesen können, 
wie es um die freiheitliche Ordnung des Staates, in 
dem er lebt, und um seine eigene Freiheit in die-
sem Staat und in dieser Gesellschaft bestellt ist. 

Niemand in der Bundesregierung trägt derzeit 
eine Verantwortung für den Bereich der freien Be-
rufe. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Keiner fühlt sich hier verantwortlich oder gar in die 
Pflicht genommen. Der Bundesregierung soll daher 
durch unseren Antrag Gelegenheit gegeben werden, 
ihre Position zu präzisieren und konkret darzustel-
len, welche Politik sie künftig gegenüber den freien 
Berufen einzuschlagen gedenkt. Daß die derzeitige 
Politik einer pauschalen Diffamierung nicht so sehr 
durch die Bundesregierung, jedoch durch die sie 
tragenden politischen Kräfte nicht weiter akzeptiert 
werden kann, braucht hier wohl nicht besonders 
betont zu werden. Vielmehr muß die Bundesregie-
rung trotz der sie tragenden Kräfte die innere Kraft 
haben, ihre Einstellung zu dieser wichtigen Gruppe 
des Mittelstandes zu präzisieren und so zu entwik-
keln, daß die freien Berufe vor dem Zugriff des 
Kollektivismus geschützt bleiben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der neukonzipierte und in wesentlichen Punkten 
weiterentwickelte Gesetzentwurf ist zwar ein altes 
Anliegen der Unionsfraktion, jedoch kein „alter 
Hut", wie dies Kollege Junghans im Pressedienst 
seiner Fraktion angemerkt hat. Seinerzeit verwies 
Kollege Junghans im Pressedienst seiner Fraktion 
am 5. Juli 1977 darauf, daß Kollege Professor 
Schachtschabel bereits am 27. Juni 1977 in einer 
Pressemitteilung für die sozialdemokratische Bun-
destagsfraktion Gesetzesinitiativen angekündigt 
hat, die — und ich zitiere hier wörtlich — 

in  Fortsetzung der bisherigen unternehmens

-

größenbezogenen strukturpolitischen Aktivitä

-

ten die größenbedingten Nachteile kleiner und 

mittlerer Unternehmen ausgleichen und ihre An-
passung an den technischen und wirtschaftlichen 
Strukturwandel erleichtern sollen. 

Auch im Beirat für gewerbliche Wirtschaft beim 
Bundesminister für Wirtschaft hat Herr Kollege 
Schachtschabel an die relativen Gemeinsamkeiten 
der Parteien in der Mittelstandspolitik appelliert 
und sich sehr aufgeschlossen für ein solches Mittel-
standsförderungsgesetz gezeigt. Wir begrüßen diese 
Einstellung ausdrücklich und sehen in ihr eine Vor-
aussetzung dafür, daß es zu einer sachlichen und 
emoltionsfreien Beratung des Entwurfs kommen 
kann. 

Auch der Herr Bundeskanzler hat in seiner Re-
gierungserklärung vom 16. Dezember 1976 die Be-
deutung kleiner und mittlerer Unternehmen für un-
sere Gesellschaft betont und Maßnahmen auf dem 
Gebiete der Wettbewerbspolitik und der For-
schungsförderung angekündigt. Nur ist es leider bei 
diesen Ankündigungen geblieben. Dem Hohen Hau-
se liegen keine Initiativen der Bundesregierung, 
aber auch nicht der sie teilweise noch tragenden 
Koalitionsfraktionen zur Mittelstandsförderung vor. 
Wir bedauern dies außerordentlich, denn die zahl-
reichen Landesparlamente haben bereits mit Unter-
stützung von SPD und FDP Mittelstandsförderungs-
gesetze verabschiedet, die sich auch in der Praxis 
bewährt haben. Ich erinnere hier an das bayerische 
Mittelstandsförderungsgesetz vom 8. Oktober 1974, 
dem Gesetze in Hessen, Baden-Württemberg, im 
Saarland, in Schleswig-Holstein und Hamburg folg-
ten. Dem Niedersächsischen Landtag liegt neben 
dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ein solcher 
der Fraktionen der SPD und FDP vor. Auch im Land-
tag von Rheinland-Pfalz hat außer der Regierung 
die SPD-Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht. 
Die positiven Erfahrungen, die mit den verabschie-
deten Landesmittelstandsförderungsgesetzen ge-
macht werden, werden auf der Ebene des Bundes 
gewiß auch mit dem Bundesmittelstandsförderungs-
gesetz gemacht werden können; denn die Förderung 
der kleinen und mittleren Unternehmen wird durch 
diesen Gesetzentwurf zu einer staatlichen Dauer-
aufgabe mit Gesetzesrang gemacht. 

Durch den Gesetzentwurf soll darüber hinaus ein 
Impuls dazu gegeben werden, daß Mittelstandspoli-
tik wieder stärker öffentlich diskutiert, parlamenta-
risch verantwortet und durch Gesetz abgesichert 
wird. Auf diesen Nenner sollten sich alle Fraktionen 
dieses Hauses verständigen können. 

Auch in anderen Bereichen der Wirtschaftspoli-
tik, z. B. in der Konjunkturpolitik, kennen wir sol-
che Rahmengesetze. Wir haben das Gesetz zur För-
derung von Wachstum und Stabilität, das sich, zu-
mindest im Prinzip, bewährt hat. Dies kann man 
nach zehnjähriger Erfahrung mit diesem Gesetz sa-
gen, selbst wenn die derzeitige Bundesregierung 
nicht die Kraft und Geschlossenheit hat, die Mög-
lichkeiten dieses Gesetzes zu nutzen und auch anzu-
wenden. 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : Leider wahr!) 

Dies entmutigt uns nicht, einen solchen Rahmen für 
die betriebsgrößenorientierte Strukturpoliik zu 
schaffen. Einzelinitiativen in vielen Bereichen der 
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I Wirtschaftspolitik, so berechtigt und wichtig sie auch 
sein mögen, sind dann weniger sinnvoll, wenn sie 
nicht eingebettet sind in  eine zukunftsorientierte Ge-
samtkonzeption. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese Gesamtkonzeption haben wir mit dem Entwurf 
des Bundesmittelstandsförderungsgesetzes vorge-
legt. 

Wir haben diese Gesamtkonzeption vorgelegt in 
einer Zeit, die gekennzeichnet ist durch einen stark 
abnehmenden Willen zur Selbständigkeit. Die Selb-
ständigkeit ist eben aus der Sicht der Betroffenen 
heute nicht mehr attraktiv, wie dies die Bundesregie-
rung in ihrem letzten Mittelstandsbericht noch glaub-
te feststellen zu können. Eine Analyse des Instituts 
für Demoskopie in Allensbach hat ergeben, daß nur 
noch 7 % der Bevölkerung bereit sind, sich selbstän-
dig zu machen, während es 1962, als die Welt noch 
vom deutschen Wirtschaftswunder sprach, 17 % wa-
ren, die sich unbedingt selbständig machen wollten. 

(Josten [CDU/CSU]: Hört! Hört!) 

Diese Quote der Selbständigkeit ist notwendig, wenn 
wir unsere marktwirtschaftliche Ordnung in ihrer 
bisherigen Struktur aufrechterhalten wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In den letzten Wochen hat das Statistische Bundes-
amt Zahlen veröffentlicht, die ich Ihnen hier nicht 
vorenthalten möchte. In den Jahren von 1966 bis 1970 
überwog die Zahl derer, die sich selbständig machen 
wollten, jene, die als Selbständige ausschieden, um 

I 14 099, während es in den Jahren 1970 bis 1975 ein 
Minus von 15 121 gab. 

(Zuruf des Abg. Stahl [Kempen] [SPD]) 

Das heißt, daß die Zahl der Selbständigen abnimmt 
und daß wir uns darüber unterhalten müssen, wie 
man diesen Substanzverlust in unserer Gesellschaft 
abstoppt und die Tendenz umkehren kann. 

(Dr. Waffenschmidt [CDU/CSU] : Sehr rich

-

tig!) 

Durch die Verabschiedung des Bundesmittel-
standsförderungsgesetzes soll nicht nur eine Kurs-
korrektur, sondern eine Wende in der deutschen 
Mittelstandspolitik erreicht werden. Wenn Sie die 
sehr ausführliche und detaillierte Begründung ein-
mal kritisch analysieren und danach die Ziele und 
Instrumente des Gesetzentwurfes vorurteilsfrei un-
ter 'die Lupe nehmen, können Sie mit mir nur zu der 
Auffassung kommen, daß es uns in diesem Gesetz 
nicht um die Gewährung von Subventionen oder die 
Privilegierung einer Schicht in unserer Gesellschaft 
geht. Wir wollen einen Nachteilsausgleich beim Mit-
telstand. Kleine und mittlere Unternehmen sind von 
Natur aus leistungsfähig; sie unterliegen aber auf 
verschiedenen Gebieten größenspezifischen Nachtei-
len, die ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Groß-
unternehmen erheblich beeinträchtigen und die da-
mit auch ihren Bestand und ihre Entfaltung gefähr-
den. 

Wir haben in der Begründung zu diesem Gesetz-
entwurf einen detaillierten 15-Punkte-Katalog von 
Benachteiligungen aufgeführt, die es auszugleichen  

gilt. Die Nachteile mittelständischer Unternehmen im 
Wettbewerb mit Großunternehmen sind durch fol-
gende Stichworte gekennzeichnet: Mangelnde Eigen-
kapitalbasis, Diskriminierung bei den Kreditkondi-
tionen, Diskriminierung bei den Abschreibungen und 
auf dem Beschaffungsmarkt, eine generelle Diskrimi-
nierung im Steuerrecht, eine spezielle Diskriminie-
rung bei der Alterssicherung, bei der Erbschaftsteuer 
und bei der Gewerbesteuer, Diskriminierung durch 
wachsende Kompliziertheiten der Steuergesetzge-
bung insgesamt und eine Diskriminierung durch 
wachsende Verwaltungsarbeiten, die im Gefolge von 
Auflagen der öffentlichen Hand entstehen. 

Meine Damen und Herren, es gilt hier auch ein 
Problem anzusprechen, das leider in der mittel-
standspolitischen Diskussion in den zurückliegenden 
Jahren überhaupt nicht ausgesprochen worden ist, 
oder wenn, dann viel zu kurz gekommen ist: die 
Rolle der Frau im Mittelstand. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, es gibt eine Vielzahl 
mittelständischer Existenzen und Unternehmen, die 
ohne die mithelfende Ehefrau oder die mithelfenden 
Familienangehörigen überhaupt nicht denkbar oder 
funktionsfähig wären. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Mit dieser Problematik hat sich bisher eigentlich 
niemand ernsthaft befaßt. Das geht von der all-
gemeinen Rechtsstellung bis hin zur Altersversor-
gung, die unter Umständen dann problematisch 
wird, wenn die Ehefrau plötzlich alleine, ohne den 
Meister im Betrieb, ein solches Unternehmen wei-
terführen muß. Ich will dies hier nicht im einzelnen 
vertiefen, wollte aber nicht versäumen, dieses Pro-
blem anzusprechen. 

Die Summe dieser Diskriminierungen hat im End-
effekt zu einem Ausbluten des Mittelstandes, zu 
einem Substanzverlust der Marktwirtschaft geführt. 

Die Erfahrungen mit der nun langanhaltenden Re-
zession bekräftigen die von uns immer wieder ge-
troffene Feststellung: Der Mittelstand ist Haupt-
opfer der Entwicklung. 95 % der rund 10 000 Insol-
venzen jährlich betreffen mittelständische Unter-
nehmer. Trotz zweifelsohne vorhandener Chancen 
auf dem Markt sind die Risiken für die lohninten-
siven Klein- und Mittelbetriebe stärker gestiegen 
als für den Durchschnitt der Unternehmen ins-
gesamt. 

Neben neuen und verbesserten Strategien im 
Unternehmen selbst brauchen wir zur vernünftigen 
Eingrenzung der Risiken für die mittelständischen 
Unternehmen, speziell auch für die bei ihnen be-
schäftigten Arbeitnehmer, eine Wende in der staat-
lichen Mittelstandspolitik. 

Neue Strategien sind notwendig, um die Chancen 
zu nutzen, die sich auch für mittelständische Unter-
nehmen im Markt der Zukunft in vielfältiger Weise 
ergeben. Natürlich müssen solche Strategien zu-
nächst vom Unternehmer selbst eingeleitet werden. 
Das Gesetz soll ihm dazu aber Hilfen anbieten. Hier-
aus ergeben sich weitere Aufgaben für die staat-
liche Mittelstandspolitik, die sich darauf konzen- 
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trieren muß, den mittelständischen Unternehmen in 
der Wahrnehmung der natürlichen Chancen Mög

-

lichkeiten für ihre weitere Entwicklung zu eröffnen. 

Knapp zwei Jahre nach dem Tiefpunkt der Re-
zession müßte sich die Wirtschaft jetzt, wenn die 
früheren Ablaufmuster der Konjunktur noch stim-
men, endlich in einer Phase des beschleunigten 
Wachstums befinden. Das ist jedoch nicht der Fall. 
Der Aufschwung findet noch immer nicht statt, 
wenngleich die amtlichen Erklärungen immer wie-
der betonen, daß die Lage besser sei als die Stim-
mung. Aber die Zukunft, meine Damen und Herren, 
ist nicht mehr das, was sie früher einmal war; denn 
die vielzitierte Stimmung ist nur ein anderer Begriff 
für Vertrauen. 

Ich möchte hier aus dem Bulletin der Bundes-
regierung vom 27. April den Herrn Bundeskanzler 
zitieren, der in Oslo auf der Konferenz der sozialisti-
schen Parteien dazu gesagt hat: 

Industrie und Unternehmer haben nicht genü-
gend Vertrauen, um zu investieren oder ihre 
Kapazitäten zu erneuern, zu vergrößern und zu 
modernisieren; gleichzeitig fehlt es an ausrei-
chender Nachfrage bei Verbrauchern und Ar-
beitnehmern. Der Grund ist meines Erachtens 
das mangelnde Vertrauen in die Zukunft. 

Er sagt dann: 

Ich bin der Ansicht, daß die derzeitige Rezes-
sion zu weniger als 49 % wirtschaftliche, quan-
titative Gründe und zu mehr als 51 % psycholo-
gische und politische Gründe hat. 

(Dr. Dregger [CDU/CSU]: So ist das!) 

Das ist genau die Lage, meine Damen und Herren. 
Wenn die Verbraucher Konsumverzicht üben, wenn 
wir 1 Million Arbeitslose haben, wenn es im sozialen 
Bereich Finanzierungsschwierigkeiten gibt, dann 
brauchen wir jetzt ein Doppeltes: Wir brauchen eine 
breitangelegte Aktion „Bremsklötze weg", die Herr 
Kollege Barzel hier mehrfach angesprochen, ein-
drucksvoll belegt und mit Inhalt gefüllt hat. Was 
wir weiter brauchen, sind ein vertrauensbildender 
Akt gegenüber dem Mittelstand — eben dies ist die 
gesetzliche Absicherung der Mittelstandspolitik — 
und letztlich, damit verbunden, die Rückkehr zu 
einer an zentralen Werten orientierten Politik der 
Sozialen Marktwirtschaft. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Als Voraussetzungen für eine konsequente Politik 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Erhaltung 
der vorhandenen Arbeitsplätze brauchen wir eine 
Wirtschaftspolitik, die eindeutig an der Marktwirt-
schaft festhält und allen dirigistischen Instrumenten 
und Experimenten in der Strukturpolitik, wie sie 
erneut in der SPD gefordert werden, einen Riegel 
vorschieben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir brauchen eine Lohnpolitik, die an der wirtschaft-
lichen Leistungskraft gerade der mittelständischen 
Unternehmen orientiert ist und bei diesen wettbe-
werbsfähige Arbeitsplätze erhält. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir brauchen eine Steuer- und Abgabenpolitik, die 
die Überbelastung der Einkommensempfänger min-
dert und bei der mittelständischen Wirtschaft Inve-
stitionsimpulse gewährleistet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Heute stehen wir vor den Spätfolgen einer jahre-
langen Inflationspolitik. Die 1970 von der Regierung 
Brandt ausgelöste Anspruchsinflation produzierte zu-
viel Geld, Kosten, Kapazitäten, strukturelle Verwer-
fungen und Fehlplanungen. 

(Stahl [Kempen] [SPD] : Herr Hauser, was 
Sie jetzt reden, das glauben Sie doch selber 

nicht!) 

Wirtschaftspolitische Fehler wie die ständige Ver-
größerung des Staatsanteils und die Stop- and go-
Politik der Koalition verstärkten die Unsicherheiten, 
die von linken Ideologen 

(Lachen bei der SPD) 

— auch wenn Sie das nicht gerne hören, Herr Kol-
lege — in beiden Parteien des Koalitionslagers 
ständig geschürt wurden. Niemand darf sich dann 
wundern, daß Risiken nicht mehr gefragt waren und 
das Vertrauen geschwunden ist. Was wir also brau-
chen, ist ein vertrauensbildender Akt gegenüber dem 
Mittelstand. Eben dies ist die gesetzliche Absiche-
rung der Mittelstandspolitik und damit verbunden 
natürlich die gesicherte Rückkehr zu einer an den 
zentralen Werten der Sozialen Marktwirtschaft 
orientierten Politik. Nicht hektischer Aktionismus 
mit immer neuen vermeintlichen Patentrezepten 
hilft dem Mittelstand. Wir müssen vielmehr die ord-
nungspolitischen Grundprinzipien der Marktwirt-
schaft verankern und absichern. 

(Stahl [Kempen] [SPD] : Das sind aber ganz 
tolle Thesen, die Sie da aufstellen! — Zu

-

ruf des Abg. Wolfram [Recklinghausen] 
[SPD] ) 

— Ich komme gleich darauf, Herr Kollege Wolfram. 
Wettbewerb ist das Herzstück der Sozialen Markt-
wirtschaft. Ihn gilt es zu erhalten. Ich hoffe, wir 
sind hier einer Meinung. 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

— Hören Sie einmal gut zu, was ich jetzt sage. Wirt-
schaft ohne Wettbewerb, Wirtschaft ohne Leistung 
ist Sozialismus. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Lachen bei der 
SPD — Stahl [Kempen] [SPD] : Wo leben Sie 

eigentlich?) 

— Ich weiß, daß Ihnen das unangenehm ist. Das ist 
mir völlig klar. Ich bedaure sehr, Ihnen dies trotz-
dem sagen zu müssen. 

Diesen abschüssigen Weg wollen wir nicht gehen. 
Wir müssen hier stoppen. Mittelständische Unter-
nehmer sind keineswegs lahm, einfallslos oder in-
vestitionsmüde. 

(Stahl [Kempen] [SPD] : Das sagt auch keiner!) 

Sonst zählten wir nicht zu den Ländern mit dem 
höchsten Lebensstandard in der Welt. Was aber 
fehlt, sind die vom Staat zu setzenden Rahmenbe- 
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dingungen für rentable Investitionen, d. h. für 
Wachstum und Beschäftigung. Diese Rahmenbedin-
gungen sind durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
zu schaffen und langfristig abzusichern. Seien Sie 
sicher, daß es nicht bei diesem Rahmen allein blei-
ben wird. Ebenso wie wir den Rahmenentwurf in der 
zurückliegenden Legislaturperiode durch ein konkre-
tes strukturpolitisches Aktionsprogramm ergänzt 
haben, so werden wir auch in dieser Legislaturpe-
riode konkrete Initiativen zur Behebung der Fehl-
entwicklungen auf einzelnen Feldern der Mittel-
standspolitik ergreifen. Einzelinitiativen werden 
folgen, angefangen bei der Wettbewerbspolitik über 
die Steuerpolitik bis hin zur Sozial- und Bildungs-
politik. Wir werden so ein generelles Umdenken in 
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik einleiten, 
für das der vorliegende Gesetzentwurf gleichsam 
Rahmen und Auftakt ist. 

Man sollte diesen Rahmen nicht unterschätzen. 
Durch dieses Bundesmittelstandsförderungsgesetz 
wollen wir die Mittelstandspolitik letztendlich von 
den Schwankungen der Tagespolitik, aber auch von 
der ideologischen Ausrichtung der jeweiligen Bun-
desregierung unabhängig machen. Ein solches Ge-
setz stellt mithin einen vertrauensbildenden Akt ge-
genüber dem ganzen Mittelstand dar. Der ganze 
Bundestag — der Gesetzgeber mithin — muß zu er-
kennen geben, daß er sich für die Zukunft des Mit-
telstandes verantwortlich fühlt. In diesem Sinne 
und vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle 
Fraktionen dieses Hohen Hauses, in eine zügige, 
sachorientierte Beratung des Gesetzentwurfs mit 
dem Ziel einzutreten, den Gesetzentwurf möglichst 
bald zu verabschieden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat nunmehr der 
Herr Abgeordnete Dr. Schachtschabel. 

Dr. Schachtschabel (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In dem von der CDU/CSU vor-
gelegten Entwurf eines Bundesmittelstandsförde-
rungsgesetzes wird einleitend auf die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Bedeutung einer möglichst gro-
ßen Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen für die 
Struktur unserer Wirtschaft, wir wollen sogar sa-
gen: unserer Marktwirtschaft, hingewiesen. Diesen 
Aussagen kann voll und ganz zugestimmt werden; 
denn sie sind, schon längst ehe die CDU/CSU mit 
ihrem Entwurf hervorgetreten ist, elementarer Be-
standteil sozialdemokratischer Selbständigenpolitik. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Dafür liegen unzählige Beweise vor, angefangen 
vom Godesberger Programm 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

bis zu den verschiedenen Regierungserklärungen 
sozialdemokratischer Bundeskanzler. 

(Beifall bei der SPD — Josten [CDU/CSU]: 
Da lachen ja die Hühner!) 

Vorhin hat Herr Kollege Hauser gefragt: Wo 
sind denn die Gemeinsamkeiten? Dort sind sie ganz 
bestimmt, meine Damen und Herren. 

Aber — und das unterscheidet uns — die sozial-
liberale Bundesregierung hat die Prinzipien ihrer 
Mittelstandspolitik nicht nur proklamiert, sondern 
auf der Grundlage ihres Strukturprogramms für 
kleine und mittlere Unternehmen — ich erinnere an 
das Jahr 1970 — sowie des fortgeschriebenen Ak-
tionsprogramms zur Leistungssteigerung kleiner 
und mittlerer Unternehmen — ich erinnere an das 
Jahr 1976 — auch eine wirkungsvolle und erfolg-
reiche Selbständigenpolitik praktiziert. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Stark [Nürtin

-

gen] [CDU/CSU]: Siehe die Konkurse!) 

Insofern bringt die CDU/CSU mit ihrem Entwurf 
nichts Neues, meine Damen und Herren. Die sozial-
liberale Bundesregierung hat längst gehandelt. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

Herr Kollege Hauser hat behauptet, dabei handle 
es sich um Tatenlosigkeit. Dafür müßte er erst ein-
mal den Beweis antreten. 

(Abg. Pieroth [CDU/CSU] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

— Ich möchte meine Ausführungen erst einmal fort-
setzen. 

Präsident Carstens: Herr Kollege Pieroth, der 
Redner hat gesagt, daß er keine Fragen beantwor-
ten möchte. 

Dr. Schachtschabel (SPD) : Meine Damen und Her-
ren, wenn von der CDU/CSU ferner gesagt wird, 
der Entwurf stelle — ich zitiere — „eine geschlos-
sene Konzeption zur Förderung der kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie der freien Berufe und 
zur Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze 
in der mittelständischen Wirtschaft dar", so kann 
man sich über eine derart anspruchsvolle Behaup-
tung nur wundern. Bekanntlich hat die CDU/CSU 
bereits in der 7. Legislaturperiode — darauf wurde 
abgehoben — den Entwurf eines Bundesmittel-
standsförderungsgesetzes vorgelegt. Wir waren 
schon damals auf den Inhalt dieses Entwurfs ge-
spannt, aber nach Kenntnisnahme zutiefst ent-
täuscht. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: So ist es!) 

Auch diesmal haben wir bei der Opposition 
Ideen- und Einfallsreichtum angenommen; aber er-
neut sind wir enttäuscht. Denn von einem, wie ge-
sagt worden ist, überarbeiteten und verbesserten 
Entwurf kann man wahrlich nicht sprechen. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Wer regiert 
denn in diesem Lande?) 

Es ist höchstens ein aufpolierter Entwurf, mehr aber 
nicht, meine Damen und Herren. Wir geben sogar 
zu, daß darin einige Ergänzungen enthalten sind; 
aber viel Neues bringt der Entwurf nicht. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Ihre 
Rede auch nicht!) 
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) Wiederum können wir nur sagen: Die sozialliberale 

Bundesregierung hat längst gehandelt. 

Der CDU/CSU-Entwurf erstreckt sich heute wie 
damals im wesentlichen auf Maßnahmen der Gewer-
beförderung sowie auf Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Kapitalausstattung kleiner und mittlerer 
Unternehmen, insbesondere auf Finanzierungshil-
fen. Die Vorschläge sind gut, aber sie enthalten 
nichts Neues. Die sozialliberale Bundesregierung 
hat längst danach gehandelt. 

Lassen Sie mich das mit einigen Beispielen be-
weisen. Greifen wir einige Vorschläge bzw. Forde-
rungen aus dem Entwurf der CDU/CSU heraus und 
vergleichen wir sie mit der seit über sieben Jahren 
von der sozialliberalen Bundesregierung praktizier-
ten Mittelstandspolitik. 

Erstens. Sie fordern die Förderung der beruflichen 
Fort- und Weiterbildung sowie die Unternehmens-
beratung zwecks Steigerung der fachlichen und be-
trieblichen Leistungsfähigkeit. Genau dies tut die so-
zialliberale Bundesregierung schon seit Jahren, mei-
ne Damen und Herren. Allein von 1970 bis 1975 sind 
vom Bund über 200 000 Beratungen in kleinen und 
mittleren Unternehmen gefördert worden. Fast 55 
Millionen DM sind im gleichen Zeitraum zur Förde-
rung der Weiterbildung von Unternehmern und Mit-
arbeitern aufgebracht worden. Im Gegensatz zu Ih-
ren recht dürftigen und pauschalen Forderungen sind 
im Aktionsprogramm der sozialliberalen Bundesre-
gierung detaillierte Maßnahmen zwecks Ausbaus 
und Verbesserung des Beratungswesens enthalten. 
Sie begnügen sich mit allgemeinen Forderungen; die 
Bundesregierung aber hat auch auf diesem Gebiete 
bereits gehandelt und wird ihre Politik konsequent 
fortsetzen, weil sie weiß, wie wichtig gerade dip 
Steigerung der fachlichen Qualifikation Selbständi-
ger für deren Existenz- und Wettbewerbsfähigkeit 
ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Um Ihre Lücken in diesem Bereich wenigstens 
etwas zu schließen, werde ich nur einiges erwähnen; 
das müssen Sie sich nun schon einmal anhören, wenn 
Sie das Aktionsprogramm nicht gelesen haben. Die 
Umsatzgrenze für die Inanspruchnahme von geför-
derten Beratungen ist angepaßt worden; die Frist 
für die erneute Inanspruchnahme von geförderten 
Beratungen ist verkürzt worden; zusätzliche Spezial-
beratungen — im Aktionsprogramm namentlich auf-
geführt — werden durchgeführt; die Aus- und Wei-
terbildung von Beratern für Selbsthilfeeinrichtungen 
der Wirtschaft wird gefördert; nicht zuletzt erfolgt 
eine Förderung von Grundlagen- und Entwicklungs-
arbeiten zur Effizienzsteigerung der Unternehmens-
beratung, insbesondere durch Aufbereitung gesamt-
wirtschaftlicher und branchenspezifischer Daten, 
durch systematische Auswertung der Erfahrungen 
aus bereits durchgeführten Beratungen und durch 
Nutzbarmachung neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse. 

Sie kommen in Ihrem Entwurf mit vagen und pau-
schalen Vorschlägen; die sozialliberale Bundesregie-
rung aber praktiziert einen qualitativ und quantita-

tiv ausgewogenen und erfolgreichen Maßnahmen-
katalog. 

(Dr. Evers [CDU/CSU] : Bis zum letzten Be

-

trieb!) 

Zweitens. Sie verlangen in Ihrem Entwurf Förde-
rung der beruflichen Fort- und Weiterbildung; übri-
gens mit ganzen zehn Zeilen. Offensichtlich ist Ihnen 
an dieser Stelle die Luft ausgegangen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie aber das Aktionsprogramm eingehend 
gelesen hätten, dann hätte Ihnen auffallen müssen, 
daß die sozialliberale Bundesregierung auch auf die-
sem Gebiet schon längst wirkungsvoll handelt. Zur 
Verbesserung der Qualifikation von Unternehmern 
und Führungskräften werden Weiterbildungsein -
richtungen gefördert. Bundeswichtige Fachschulen 
und sonstige Schulungsstätten des Handwerks, Han-
dels und Verkehrsgewerbes werden durch Beteili-
gung an den Bau-, Ausbau- und den Einrichtungsko-
sten finanziell unterstützt. Die Entwicklung von 
Lehr- und Lernmethoden wird finanziert. Zuschüsse 
zu den Vorbereitungs- und Durchführungskosten 
von Seminaren zur innerbetrieblichen Schulung von 
Unternehmern und Führungskräften mittlerer In-
dustrieunternehmen werden gewährt. Veranstaltun-
gen zur systematischen Vermittlung unternehmeri-
schen Führungswissens werden im Rahmen der Vor-
bereitung auf die Meisterprüfung im Handwerk ge-
fördert. Es gibt weitere Schwerpunkte zur Förde-
rung der beruflichen Ausbildung und der betriebli-
chen Rationalisierung, die alle aus Zeitgründen ver-
ständlicherweise nicht aufgeführt werden können. 

Aber das müssen wir Ihnen nun entgegenhalten. 
Von all diesen Maßnahmen ist in Ihrem Entwurf 
nichts zu entdecken. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Lesen Sie ihn 
doch einmal!) 

Deshalb müssen wir wieder sagen: Die sozialliberale 
Bundesregierung hat schon längst gehandelt und 
mehr getan, als Ihr Entwurf enthält. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Josten 
[CDU/CSU]: Gehandelt in die falsche Rich

-

tung, Herr Professor!) 

Drittens. Sie fordern die Förderung der zwischen-
betrieblichen Zusammenarbeit. Ich kann nur begrü-
ßen, daß Sie endlich die Bedeutung der Koopera-
tion zwischen kleinen und mittleren Unternehmen 
erkannt haben. Aber die sozialliberale Bundesregie-
rung hat auch auf diesem Gebiete schon längst ge-
handelt. Ich erinnere nur an die zweite Kartell-
gesetznovelle von 1973, nach der die zwischenbe-
triebliche Zusammenarbeit möglich geworden ist. 
Ihnen ist auch zu diesem Thema nichts eingefal-
len, was nicht schon längst von der sozialliberalen 
Bundesregierung praktiziert wird. 

Herr Kollege Hauser, ein persönliches Wort: Wer 
hat sich denn gegen mehr Wettbewerb, wer hat sich 
denn gegen eine Verstärkung des Wettbewerbs in 
der 6. Legislaturperiode gewandt? Wer war denn 
das? Vielleicht sehen Sie einmal in den Protokol-
len nach, wie wir da mit der Opposition nicht ge-
rade klargekommen sind und erst in der 7. Legis- 
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laturperiode mehr Wettbewerb durchsetzen konn-
ten. Das war diese sozialliberale Koalition und nicht 
etwa die Opposition, auch wenn Sie immer laut-
hals davon sprechen, Sie wollten mehr Wettbewerb 
haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Führen Sie dafür bitte praktische Beweise an! Wir 
haben das getan; bei Ihnen fehlt das. 

Viertens. Auch Ihre Bemerkungen zur Verbesse-
rung von Information und Dokumentation enthalten 
nichts Neues. Offenbar haben Sie aus dem Aktions-
programm lediglich den Titel „Information und Do-
kumentation" abgeschrieben, aber vergessen, die 
konkreten Maßnahmen der sozialliberalen Bundes-
regierung nachzulesen, die diese schon längst prak-
tiziert. Im Aktionsprogramm wird exakt gesagt, 
wie kleinen und mittleren Unternehmen der Zugang 
zu betriebswichtigen Informationen geschaffen wird. 
Ein paar Beispiele: durch Verstärkung des Informa-
tionsangebots über aktuelle gesamtwirtschaftliche 
und strukturelle Entwicklungen, durch die Verbes-
serung des Informationsstandes von Unternehmern 
im Bereich des Handels, durch die Verbreitung von 
Merkblättern, durch die Errichtung von Fachinfor-
mationssystemen im Rahmen des Informations- und 
Dokumentationsprogramms der Bundesregierung, 
durch die Förderung der Durchführung von zwi-
schenbetrieblichen Untersuchungen und Betriebs-
vergleichen, um wichtige Kennzahlen über die Ent-
wicklung bestimmter Branchen und andere An-
gaben zu schaffen, durch den Aufbau des Infor-
mations- und Dokumentationswesens bei zentralen 
Stellen und durch die Förderung einer Informa-
tionsleitstelle für die gewerbliche Wirtschaft beim 
RKW. Ich könnte noch weitere Informationsstellen, 
wie z. B. diejenigen für die spezielle Ausrichtung 
der Unternehmensführung, anführen; aber darauf 
möchte ich im Augenblick verzichten. 

Fünftens. Auch zur Förderung von Forschung und 
Entwicklung tragen Sie in Ihrem Entwurf wenig bei. 
In drei kurzen Absätzen fordern Sie lediglich, daß 
Vorhaben der praxisnahen und anwendungsorien-
tierten Forschung, der technischen Entwicklung und 
Erprobung gefördert werden sollen. Das gleiche gilt 
für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, soweit 
sie im Wege der Vertragsforschung für Dritte durch-
geführt werden. Demgegenüber sind die im Aktions-
programm aufgeführten Maßnahmen zur Förderung 
von Forschung und Entwicklung weitaus gehalt-
voller und umfassender. Auch hierfür nenne ich wie-
der einige Beispiele, die bekannt sein sollten, ehe 
man sich zu einem solchen Gesetz bekennt. Die 
bisher praktizierten Maßnahmen sollten wenigstens 
berücksichtigt werden. 

Auch wieder nur einige Beispiele: Es wird der 
Ausbau der industriellen Gemeinschaftsforschung 
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen, der AIF, gefördert, es 
werden verstärkt kleine und mittlere Unternehmen 
an den technologischen Schwerpunktprogrammen 
beteiligt, die Vertragsforschungsmöglichkeiten für 
kleine und mittlere Unternehmen sind bei der 
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der ange-
wandten Forschung e. V. verstärkt worden. Die Um-

setzung von technischen Forschungs- und Entwick-
lungsergebnissen durch Informationsmaterial und 
ähnliche Unterlagen wird gefördert, Erfinder werden 
bei der Erwirkung, Aufrechterhaltung und Verwer-
tung von Schutzrechten unterstützt, die Lizenzver-
mittlung für geschützte Erfindungen aus staatlich 
geförderter Forschung und Entwicklung durch die 
Arbeitsgruppe Patentverwertung der Fraunhofer-
Gesellschaft wird gefördert. Größtes Gewicht wird 
auf die Verbesserung der Innovationstätigkeit klei-
ner und mittlerer Unternehmen gelegt, die nach un-
serer Auffassung für die Wettbewerbs- und Lei-
stungsfähigkeit von größter Bedeutung ist. Diesem 
Ziel dient die verstärkte Förderung volkswirtschaft-
lich relevanter Erstinnovationen, die Gründung der 
Deutschen Wagnisfinanzierungsgesellschaft, die Ein-
richtung einer Technologiebörse, an der zentral für 
kleine und mittlere Unternehmen relevantes Know-
how gesammelt wird, das von diesen abgerufen wer-
den kann, ganz zu schweigen vom Einsatz von Tech-
nologieberatern. 

Ihre Bereitschaft, die Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit gerade der kleinen und mittleren Un-
ternehmen zu stärken, hat die Bundesregierung erst 
vor kurzem erneut deutlich unter Beweis gestellt, 
als sie in ihren Beschlüssen zur Förderung von Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung ankündigte, die 
Zulage für Forschungs- und Entwicklungsinvestitio-
nen bis zur Höhe von 500 000 DM jährlich je Unter-
nehmen von bisher 7,5 v. H. auf 15 v. H. zu verdop-
peln. Ferner soll unter bestimmten Voraussetzungen 
künftig auch für die Anschaffung aktivierungspflich-
tiger immaterieller Wirtschaftsgüter, z. B. Patente, 
die Zulage gewährt werden. Zugleich wird die steu-
errechtliche Zweckbindungsvorschrift bei der Nut-
zung von Gebäuden für Forschung und Entwicklung 
gelockert. Übrigens: Aus diesen Maßnahmen ergibt 
sich eine Steuerentlastung im ersten Jahr von etwa 
100 Millionen DM. Auch das sollten wir einmal am 
Rande mit vermerken. Gerade auch diese Maßnah-
men beweisen, daß die sozialliberale Bundesregie-
rung schon längst handelt und konkrete, praktische 
Hilfestellungen für den gewerblichen Mittelstand 
realisiert, die sich von den unverbindlichen Verspre-
chungen im Entwurf der Opposition wohltuend ab-
heben. 

Sechstens. Von gleicher Schlichtheit ist der CDU/ 
CSU-Entwurf bei der Behandlung der  Exportförde-
rung  für kleine und mittlere Unternehmungen ge-
kennzeichnet. Dagegen wird im Aktionsprogramm 
aufgezählt, was die Bundesregierung zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittle-
rer Unternehmen im Außenhandelsgeschäft von der 
Förderung der Beteiligung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen an Auslandsmessen bis zur Förderung 
von Exportberatungen im Rahmen der allgemeinen 
Unternehmensberatungsprogramme leistet. 

Siebentens. Einen besonderen Eindruck will die 
CDU/CSU in ihrem Entwurf  offenbar mit den dort 
angeführten Maßnahmen zur Verbesserung der Be-
teiligung der mittelständischen Wirtschaft an öffent-
lichen Aufträgen erwecken. Auch hier kann ich nur 
wiederholen, daß die Opposition gut beraten gewe-
sen wäre, wenn sie das Aktionsprogramm zu diesem 
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Thema gelesen hätte. Denn sie hätte leicht feststel-
len können, daß die sozialliberale Bundesregierung 
auch auf diesem Gebiet wirksam tätig ist. Unbescha-
det der bereits seit längerem getroffenen Regelun-
gen einzelner Bundesressorts, die eine angemessene 
Berücksichtigung kleiner und mittlerer Unternehmen 
bei der Auftragsvergabe gewährleisten sollen, z. B. 
der Erlaß des Bundesministers der Verteidigung, hat 
die Bundesregierung erst im letzten Jahr konkrete 
Richtlinien zur angemessenen Beteiligung kleiner 
und mittlerer Unternehmen an der Vergabe öffent-
licher Aufträge, über Lieferungen und Leistungen 
nach der Verdingungsordnung für Leistungen, der 
VOL, erlassen, die größenbedingte Wettbewerbs-
nachteile mittelständischer Unternehmen bei öffent-
lichen Aufträgen ausgleichen. 

Achtens. Wir übersehen keineswegs das im Ent-
wurf der Opposition enthaltene sogenannte Privati-
sierungsgebot — das haben Sie eingebaut —, wo-
nach die öffentliche Hand wirtschaftliche Leistungen, 
die von privaten Unternehmen — ich zitiere aus 
dem Entwurf — „zweckmäßig, ordnungsgemäß und 
kostengünstig ausgeführt werden, soweit wie mög-
lich an solche vergeben" soll. Die Opposition allein 
mag wissen, welche Kriterien zugrunde zu legen sind, 
um zu beurteilen, welche wirtschaftlichen Leistungen 
von privaten Unternehmen zweckmäßig, ordnungs-
gemäß und kostengünstig ausgeführt werden kön-
nen, die dann auch noch soweit wie möglich an diese 
vergeben werden sollen. Was soll man ernsthaft mit 
solch höchst verschwommenen Ausdrücken und Dar-
legungen anfangen! 

Neuntens. Schließlich werden von der Opposition 
Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalausstat-
tung kleiner und mittlerer Unternehmen gefordert, 
insbesondere Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften, 
Rückbürgschaften und Rückgarantien. Ein Blick in 
das Aktionsprogramm zeigt aber, daß die sozial-
liberale Bundesregierung zur Verbesserung der be-
trieblichen Finanzierungsmöglichkeiten kleiner und 
mittlerer Unternehmen enorme Summen zur Verfü-
gung gestellt hat. Allein die Ansätze für die ERP- 
Mittelstandsprogramme stiegen von 475 Millionen 
DM in 1975 auf 657 Millionen DM in 1976 und sogar 
auf 715 Millionen DM in 1977. Hinzu kommen Mittel 
aus den entsprechenden Programmen der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, der Lastenausgleichsbank 
und anderen Quellen. Wie Ihnen sicher bekannt ist, 
hat die Bundesregierung beschlossen, die Mittel des 
ERP-Existenzgründungsprogramms von 270 Millio-
nen DM in 1977 auf 500 Millionen DM in  1978 auf-
zustocken. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Hinzu kommt, daß die Voraussetzungen für die In-
anspruchnahme dieses Programms verbessert wer-
den und daß die Lastenausgleichsbank für ihr Er-
gänzungsprogramm zusätzlich 100 Millionen DM in 
1978 zur Verfügung stellen soll. 

(Zuruf von der SPD: Das sollte sich Herr 
Hauser mal anhören!) 

Diese Beispiele verdeutlichen zur Genüge, daß es 
sich bei dem Entwurf der CDU/CSU keineswegs um 
eine geschlossene Konzeption zur Förderung der 
kleinen und mittleren Unternehmen handelt. Viel

-

mehr ist er ein offenbar höchst eilig zusammenge-
schriebener Entwurf, der in der Sache nicht weiter-
führt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Man kann ihm lediglich zugestehen, daß er eine un-
vollständige und dürftige Zusammenreihung all je-
ner Maßnahmen darstellt, die von der soziallibera-
len Bundesregierung auf der Grundlage der genann-
ten Programme längst praktiziert werden. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Insofern ist der Entwurf der CDU/CSU überflüs-
sig. Wir werden aber seiner Überweisung an die 
zuständigen Ausschüsse zustimmen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das können Sie 
gar nicht verhindern!) 

Dort werden wir freilich in allen Einzelheiten die 
Schwächen dieses Entwurfs aufdecken. 

Die Opposition mag sich von ihm eine gewisse 
plakative oder auch propagandistische Wirkung ver-
sprechen. Inhaltlich bringt dieser Entwurf nichts 
Neues. Die sozialliberale Bundesregierung hat längst 
gehandelt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Lassen Sie mich auch zu dem Antrag auf Bericht-
erstattung über die Lage der freien Berufe etwas sa-
gen. Denn auch zu dem Antrag der CDU/CSU, die 
Bundesregierung solle bis zum 31. Dezember 1978 
einen Bericht über die Lage der freien Berufe er-
stellen, müssen ein paar Bemerkungen gemacht wer-
den. Im einzelnen wird vor allem ersucht, über Be-
griff, Gruppen, Zahl, Funktion, wirtschaftliche Situa-
tion und Förderung der freien Berufe in diesem Be-
richt Auskunft zu geben. 

Es ist ein gutes Recht — nicht nur der Opposi-
tion —, einen derartigen Antrag zu stellen. Doch 
muß sich der Antragsteller darüber im klaren sein, 
ob ein solcher Bericht im gewünschten Sinn in zu-
reichendem Maß überhaupt erstellt werden kann. 
Denn bereits im Mittelstandsbericht der Bundesre-
gierung — ich verweise auf die Bundestagsdruck-
sache 7/5248 — sind absichtlich keine Aussagen über 
die freien Berufe gemacht worden, da die Situation 
der freiberuflich Tätigen nur unter den jeweils grup-
penspezifischen Verhältnissen erfaßt werden kann. 
Denn die Lage der niedergelassenen Ärzte ist eine 
andere als die der Rechtsanwälte und die der Steuer-
berater eine andere als die der freischaffenden Inge-
nieure und Architekten; ganz zu 'schweigen davon, 
daß die einzelnen Gruppen der Freiberufler mit 
ihren unterschiedlichen Belangen den verschieden-
sten Ministerien zugeordnet sind. Insofern bestehen 
von vornherein erhebliche Bedenken, wenn der Be-
richt nicht nur eine additive Zusammenstellung mit 
geringfügigem Aussagewert beinhalten soll. 

Trotz dieser Bedenken wird die SPD-Bundestags-
fraktion zustimmen, den Antrag zur weiteren Bera-
tung den vorgeschlagenen Ausschüssen zu über-
weisen. Wir behalten uns auch in diesem Fall vor, 
auf Einzelheiten dieses Antrags während der Aus-
schußberatungen einzugehen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 
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Präsident Carstens: Das Wort hat der Abgeord-
nete Wurbs. 

Wurbs (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wenn wir heute den von 
der CDU/CSU eingebrachten Gesetzentwurf zur För-
derung der kleinen und mittleren Unternehmen so-
wie der freien Berufe und zur Sicherung von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen in der mittelständi-
schen Wirtschaft erneut beraten, so deswegen, weil 
die Opposition ganz offensichtlich nach dem Motto 
verfährt „Hartnäckigkeit macht sich bezahlt" und 
„Quantität ersetzt Qualität". 

Sie meint, es reiche aus, einen in der letzten 
Legislaturperiode bereits abgelehnten Gesetzent-
wurf in modifizierter Form einzubringen, um die 
Regierungskoalition zu veranlassen, ihm nunmehr 
zuzustimmen. Ganz offensichtlich übersieht die 
CDU/CSU dabei, daß die Argumente, die seinerzeit 
zur Ablehnung dieses Entwurfs führten, unverändert 
fortbestehen. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Er wurde 
doch gar nicht abgelehnt!) 

Zielrichtung mag zwar sein, die Regierung unter 
eine Art psychologischen Druck zu setzen, der da 
heißt: Ihr müßt etwas für den Mittelstand tun, ihr 
könnt ja gar nicht ablehnen, wenn wir ein Bundes-
mittelstandsförderungsgesetz vorlegen, ihr macht 
euch sonst den Mittelstand zum Feind! 

(Zuruf von der FDP: So ist es!) 

Offensichtlich bedient man sich dabei als Hilfs-
argument der in den verschiedensten Ländern ver-
abschiedeten Gesetze. Dabei wird allerdings über-
sehen, daß die Bedingungen in den Ländern anders 
geartet sind als im Bund und daß das, was für die 
Länder gut ist, noch längst nicht für den Bund gut 
sein muß. Dies wird im übrigen auch von den Län-
dern keinesfalls bestritten; die Länder sehen es 
nicht anders. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren 
von der Opposition, doch einmal die Auffassung der 
bayerischen Landesregierung einzuholen. Vielleicht 
kommt diese heute noch im Laufe der Debatte zur 
Sprache . . 

Aber, meine Damen und Herren, Ihre Strategie 
zieht nicht. Die mittelständischen Betriebe wissen 
sehr wohl zu unterscheiden zwischen dem, was 
lediglich deklamatorischen Charakter hat und in 
der Sache nichts Neues bringt, und dem, was von 
der sozialliberalen Koalition in der Vergangenheit 
für den Mittelstand getan worden ist und auch in 
der Zukunft noch getan wird. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich verweise beispielsweise auf die jüngsten steuer-
lichen Beschlüsse. 

Daß Ihr Gesetz nur deklamatorischen Charakter 
hat, ergibt sich ganz einfach daraus, daß all die 
Punkte, die in diesem Gesetz von der Opposition 
gefordert werden, von der Bundesregierung bereits 
im Rahmen ihrer allgemeinen Wirtschaftspolitik er-
füllt worden sind. Herr Kollege Hauser, ich bitte, 
zuzuhören: Sie können die Punkte, die Sie in der 
Drucksache 7/4759 vom 17. Februar 1976 aufgeführt  

und in Ihrem strukturpolitischen Aktionsprogramm 
für kleinere und mittlere Betriebe niedergelegt 
haben, exakt abhaken. Ich meine damit die Forde-
rungen im steuerlichen Bereich. Herr Kollege Hau-
ser, ich habe das Gefühl, daß Sie vom Wert Ihres 
Gesetzes selbst nicht voll überzeugt sind, wenn Sie 
gleich bei Einbringung dieses Gesetzes eine Reihe 
weiterer Initiativen und, wie Sie es bezeichnen, Stra-
tegien ankündigten. 

Ich darf hier auf die im Jahre 1970 von der Bun-
desregierung verabschiedeten Grundsätze einer 
Strukturpolitik für kleinere und mittlere Unterneh-
men sowie auf das Aktionsprogramm für Leistungs-
steigerungen in bezug auf diese Unternehmen hin-
weisen, die heute unverändert aktuell sind und im 
Rahmen des Mittelstandsberichts 1976 fortgeschrie-
ben wurden. Das Leitmotiv dieser Maßnahmen lau-
tet: Hilfe zur Selbsthilfe. 

Wir verstehen unter Wirtschaftspolitik gleichzeitig 
auch Mittelstandspolitik. Die Mittelstandspolitik muß 
also in die Gesamtpolitik eingebettet sein. Die 
Marktwirtschaft — daran hat diese Regierung nie 
einen Zweifel aufkommen lassen, auch wenn Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition, der 
Öffentlichkeit in beredten Worten das Gegenteil ein-
zureden versuchen — bedeutet die Grundlage un-
seres allgemeinen Wohlstandes. Sie ist die Gewähr 
für unsere wirtschaftliche Sicherheit auch von mor-
gen. Der Bestand weniger Großkonzerne ebenso wie 
planwirtschaftliche Modelle würden den gesell-
schaftspolitischen Fortschritt nicht fördern, sondern 
hemmen. In einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung 
sind Unternehmen aller Größenordnung notwendig, 
so auch eine Vielzahl von kleinen und mittleren 
Unternehmen. Ich darf hier noch einmal wiederholen, 
was ich bereits in der Debatte vom 3. Juli 1969 aus-
führte: Die Existenz und die Festigung der mittel-
ständischen Wirtschaft ist nicht nur eine ökono-
mische, sondern vielmehr auch eine politische Auf-
gabe. An unserer Zielvorstellung hat sich in der 
Zwischenzeit nichts geändert. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich 
muß Sie wirklich fragen: was versprechen Sie sich 
eigentlich von der Einbringung eines solchen Kata-
logs von Forderungen? 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Mittelstandspolitik ist keine Schutzzaunpolitik. Dies 
habe ich bereits am 3. Juli 1976 ausgeführt, und das 
hat auch mein Kollege Graf Lambsdorff von dieser 
Stelle aus schon gesagt. Mittelstandspolitik kann nur 
im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftspolitik be-
trieben werden. Aber ganz offensichtlich verfahren 
Sie nach dem Motto: die Fülle der Gesetze ist noch 
nicht genug, hier muß noch ein Pfropfen draufgesetzt 
werden. Der Vorsitzende Ihrer Mittelstandsvereini-
gung, Herr Kollege Zeitel, unterläßt es auf keiner 
Veranstaltung, hierauf als Fehler der Koalition zu 
verweisen. Aber offensichtlich gelten die Maßstäbe, 
die Sie an andere anlegen, für Sie selber nicht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich nicht ver-
säumen darauf hinzuweisen, daß Sie es sind, die von 
der Bundesregierung und der Koalition eine rasche 
Anpassung an veränderte wirtschaftliche Situationen 
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fordern. Ich frage Sie: wie wollen Sie bei einem 
Gesetz wie diesem eine solche rasche Anpassung 
garantieren? Das von uns vorgelegte Aktionspro-
gramm gewährleistet eine flexible Handhabung und 
kann leichter als das von Ihnen vorgeschlagene Mit-
telstandsförderungsgesetz der jeweiligen Entwick-
lung angepaßt werden. 

Ich kann nur feststellen, daß ein Bereich, den Sie 
einstmals als Ihre Domäne gepachtet zu haben 
glaubten, daß dieses Feld von der Regierung so gut 
bestellt wird, wie das in der Vergangenheit nicht 
vermocht wurde. Das wollen Sie nicht wahrhaben. 

Ich will hier aber nicht in Schönfärberei verfallen. 
Ich kann und will nicht leugnen, daß auch der Mittel 
stand wie viele andere Bereiche der Wirtschaft 
einem permanenten Strukturwandel unterliegt und 
dabei mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. 
Es darf aber nicht übersehen werden, daß gerade 
kleine und mittlere Betriebe mit der Rezession und 
mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten besser fertig 
geworden sind als andere Wirtschaftszweige. Ich 
muß mich fast wundern — sollte die Behauptung 
des Kollegen Hauser zutreffen —, daß in der Bun-
desrepublik ein Mittelstand noch existiert; er müßte 
vielmehr nach seiner Auffassung zusammengebro-
chen sein. Um so erstaunlicher ist es, daß in der 
Bundesrepublik immerhin noch zirka 1,9 Millionen 
kleine und mittlere Unternehmen existieren, die im-
merhin 60 % der rund 22 Millionen Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik beschäftigen. Diese Anteile sind 
in den letzten Jahren fast konstant geblieben. 

Hier gestatten Sie mir bitte einen Einschub. Von 
einem Ausbluten, wie Sie, Herr Kollege Hauser, es 
nannten, kann keinesfalls die Rede sein. Sie spra-
chen auch vom mangelnden Vertrauen in die Wirt-
schaft. Glauben Sie wirklich, daß Sie durch Ihre 
Schwarzmalerei das Vertrauen wiederherstellen und 
das Vertrauen stärken? Ich bin nicht der Auffas-
sung. Wenn es Ihnen ernst ist, wieder Vertrauen 
herzustellen, sollten wir gemeinsam alles tun, dieses 
Ziel zu erreichen. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Die Re

-

gierung muß erst einmal zurücktreten! Der 
beste Konjunkturbeitrag!) 

Ich komme noch einmal auf die konstante Größe 
des Mittelstandes zurück. Hierzu ein Beispiel. Im 
Bereich des Handwerks — die Situation ist Ihnen, 
Herr Hauser, ja bestens bekannt — ist zwar ein per-
manenter Rückgang der Betriebe zu verzeichnen, 
während die Zahl der Beschäftigten und der Umsatz 
je Betrieb laufend gestiegen sind. Ich könnte das 
mit Zahlen belegen. 

Ich will auch nicht bestreiten — und ich glaube, 
in diesem Punkte sind wir alle uns einig —, daß die 
Belastbarkeit der Wirtschaft und damit auch des 
Mittelstandes ihre Grenzen erreicht hat. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU — Zuruf von der CDU/CSU: Aha! — 
Lampersbach [CDU/CSU] : Das erste Einge

-

ständnis!) 

— Aber, meine Damen und Herren, so einfach, wie 
Sie es sich in der Begründung Ihres Entwurfs teil-
weise machen, ist die Situation nicht. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

So monieren Sie beispielsweise auf Seite 14 unter 
Nr. 11, daß die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle 
zu einer starken Belastung der Betriebe beigetragen 
hat. Das ist nicht zu bestreiten. Ich darf aber doch 
wohl in Erinnerung rufen, in welcher Regierungs-
zeit dies geschehen ist 

(Zustimmung bei der FDP) 

und wer die Initiativen zu diesem Punkt ergriffen 
hat. Man soll sich da nicht von Gesetzen, die man 
selbst beschlossen hat, hinwegstehlen 

(Erneute Zustimmung bei der FDP) 

und jetzt die Auswirkungen verniedlichen. 

Meine Damen und Herren, daß Ihr Entwurf kei-
nerlei materielle Verbesserung der Mittelstands-
politik selbst bringt, habe ich bereits erwähnt. Aber 
daß Sie dem Kritiker Ihres Entwurfs gleichzeitig den 
Ansatzpunkt für die Kritik selbst mitliefern, ist ja 
schon erstaunlich und zeugt von einem hohen Maß 
an Selbstüberschätzung. Schon bei der letzten Ein-
bringung dieses Entwurfs ist von mir kritisiert 
worden, daß sich die finanziellen Forderungen, die 
Sie erheben, nach den jeweiligen Haushaltsmöglich-
keiten richten sollten. Hier kann ich nur wiederho-
len: Solange die Finanzierung nicht in allen Details 
geklärt ist, ist ein solches Gesetz lediglich Augen-
wischerei und hat rein deklamatorischen Charakter. 

(Zustimmung bei der FDP und der SPD) 

Mit dem Schlagwort „Der Mittelstand braucht neue 
Strategien", wie Sie es hier formulierten, ist nichts 
ausgesagt. 

Im übrigen möchte ich an dieser Stelle nicht ver-
säumen, darauf hinzuweisen, daß die FDP-Fraktion 
bereits im Jahre 1972 ein 12-Thesen-Papier zur Mit-
telstandspolitik vorgelegt hat, 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : In Thesen seid ihr 
groß!) 

das gute programmatische Schritte für die Arbeit 
auf diesem Gebiet geleistet hat. — Herr Kollege 
Ritz, wenn man einen derartigen Zwischenruf macht, 
sollte man die Thesen zumindest einmal gelesen 
haben, 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Thesen 
und Sprüche!) 

und dann könnten wir darüber diskutieren. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Wir haben diese Thesen in unsere Mittelstandspo-
litik einfließen lassen und haben sie durchgesetzt. 
Sie aber haben mit Ihrem Gesetzentwurf bisher noch 
nichts erreicht! 

(Beifall bei der FDP — Dr. Stark [Nürtin

-

gen] [CDU/CSU] : Eine Thesenpartei seid 
ihr!) 
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— Ach, „Thesenpartei"! Das sind doch billige 
Schlagworte. Ich habe schon originellere Zwischen-
rufe von Ihnen gehört. 

(Wehner [SPD] : Sehr wahr!) 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch an die 
Finanzierungsmöglichkeiten und die Maßnahmen 
zur Wettbewerbspolitik erinnern. Ihnen, meine Da-
men und Herren von der Opposition, die Sie stän-
dig behaupten, von der sozialliberalen Koalition 
würden die Grundprinzipien des freien Marktes tan-
giert oder sogar außer Kraft gesetzt, darf ich sagen: 
Mittelstandspolitik kann nur Hilfe zur Selbsthilfe 
sein; Schutzzaunpolitik gibt es nicht. 

Für die Koalition ist es dennoch keine Glaubens-
frage, ob Mittelstandsförderungsmaßnahmen in ei-
nem Mittelstandsförderungsgesetz oder in einem 
Aktionsprogramm verankert sind. Trotz konträrer 
Standpunkte scheuen wir eine Sachdiskussion kei-
nesfalls und stimmen daher der Überweisung des 
Gesetzentwurfes an die zuständigen Ausschüsse zu. 

Zum Antrag auf Drucksache 8/901 — Bericht über 
die Lage der freien Berufe — wird mein Kollege 
Gattermann noch im einzelnen Stellung nehmen. 
Aber, meine Damen und Herren, ein paar Bemer-
kungen, die seitens des Sprechers der Opposition 
eben gemacht worden sind, können so nicht stehen-
bleiben. Es ist zwar das Recht der Opposition, alles 
schwarz in schwarz zu malen; ich muß aber mit allem 
Nachdruck der Behauptung widersprechen, diese Re-
gierung hätte nichts oder zu wenig für den Mittel-
stand getan. Das Gegenteil ist der Fall. 

Zunächst ein Wort zur Wettbewerbssituation und 
zur Chancengleichheit: Es war eine der ersten Maß-
nahmen dieser sozialliberalen Koalition, die Kar-
tellnovelle zu verabschieden — eine Entscheidung, 
die zu treffen frühere Regierungen nicht die Kraft 
hatten. Sie, Herr Kollege Hauser, bezeichnen den 
Wettbewerb als das Herzstück der Marktwirtschaft. 
Dem stimmen wir zu, und deswegen haben wir die 
Novelle so schnell verabschiedet, um das Herz  — 
um  bei diesem Beispiel zu bleiben — mit dem nöti-
gen Blut zu versorgen. 

Mit der Novelle wurden folgende gesetzliche Maß-
nahmen verankert: Einführung der Kooperationser-
leichterung mit der Mittelstandsempfehlung, Ver-
schärfung der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherr-
schende Unternehmen; um kleine und mittlere Un-
ternehmen über die Vorteile der neuen Koopera-
tionserleichterung zu informieren, wurde eine Bro-
schüre vorgelegt. Das alles ignorieren Sie, weil es 
Ihnen nicht in  Ihre Argumentation paßt. 

Die vom Gesetzgeber verfolgten Zielsetzungen 
wurden durch die Rechtsprechung voll bestätigt. Dies 
gilt vor allem für das Verbot der Lockvogel-Wer-
bung, für das Verbot der irreführenden Werbung mit 
der Bezeichnung „Hersteller" und „Großhändler" 
und für das Verbot des Kaufscheinhandels. 

Meine Damen und Herren, in Stichworten möchte 
ich hier nur einige Gesetze nennen, weil Sie immer 
behaupten, diese Regierung habe nichts für den Mit-
telstand getan. Es muß hier festgehalten werden, 
welche Gesetze für die Wirtschaft und damit für den 

Mittelstand in  der  letzten Legislaturperiode verab-
schiedet wurden. Ich darf nennen die Öffnung der 
Altersversorgung für Selbständige, das 16-Milliar-
den-Programm, das Infrastrukturprogramm, das Im-
pulse für die gesamte Wirtschaft geben soll. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Soll!) 

— Soll, das ist ganz klar. Wenn die Gemeinden und 
die Länder nicht in der Lage sind, entsprechende, 
förderungsreife Projekte vorzulegen, dann kann man 
dem Bund, wenn er ein solches Programm auflegt, 
keinen Vorwurf machen, wenn dieses Programm 
nicht zu realisieren ist. Man darf also nicht alle 
Schuld auf den Bund abladen. Aber Sie suchen sich 
ja nur die Punkte heraus, die Ihnen passen. Sie soll-
ten in Ihren Ländern dafür Sorge tragen, daß ent-
sprechende Projekte vorgelegt werden, die realisiert 
werden können. — Ich nenne weiter den Verlust-
rücktrag für kleine und mittlere Betriebe, die Kör-
perschaftsteuerreform, die jetzt vorgesehene Erhö-
hung der Freibeträge für die Gewerbesteuer; ich 
nenne die Senkung der Vermögensteuer, die Erhö-
hung des Freibetrages für die Lohnsummensteuer, 
die erhöhte Abschreibung, die  Abschreibung auf Ge-
bäude und die vorgesehene Tarifreform im Steuer-
recht, um nur einige zu nennen. Ich glaube, das alles 
sind Maßnahmen, die sich durchaus sehen lassen 
können. 

Wir werden Ihren 'Gesetzentwurf prüfen. Wenn 
Sie Vorschläge unterbreiten, die der gesamten Wirt-
schaft und dem Mittelstand dienen, wären wir die 
letzten, die diesem Vorhaben und diesen Einzelpunk-
ten ihre Unterstützung nicht geben würden. Wir 
stimmen der  Überweisung zu. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Abgeord-
nete Schmidhuber. 

Schmidhuber (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Sprecher der Koalition ha-
ben unserem Entwurf eines Bundesmittelstandsför-
derungsgesetzes einen Katalog von mittelstands-
politisch relevanten Einzelmaßnahmen entgegenge-
halten. Damit ist aber eine falsche Alternative auf-
gebaut worden. Dies ist doch keine Frage des Ent-
weder-Oder, sondern des Sowohl-Als-auch. Daß eine 
Vielzahl solcher Einzelmaßnahmen notwendig ist, 
wird doch von niemandem bestritten. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie 
können sich diese Einzelmaßnahmen auch nicht als 
Ihre eigenen und alleinigen politischen Erfolge an 
den Hut stecken. Alle diese Maßnahmen sind, soweit 
das Parlament damit befaßt war, mit unseren Stim-
men und in vielen Fällen auf unsere Initiative hin 
beschlossen worden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Den Hinweis des Kollegen Schachtschabel auf 
das angeblich so mittelstandsfreundliche Godesber-
ger Programm hören wir von dieser Stelle aus be-
reits zum drittenmal. Dasselbe haben Sie, Herr Kol-
lege Schachtschabel, bereits in der Debatte vom 
10. Dezember 1975 und in der Debatte vom 4. Juni 
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1976 gesagt. Durch die Wiederholung gewinnt diese 
Behauptung keineswegs an Glaubwürdigkeit. Wir, 
meine Damen und Herren von der SPD, halten uns 
da lieber an die konkreten politischen Ausführungs-
handlungen zu diesem Programm, etwa an die Diffa-
mierungskampagne „Gelber Punkt" und den Makler-
beschluß von Hannover. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD] : 
Das ist ja zum Lachen!) 

— Herr Kollege Wehner, Sie sollten eine Sammlung 
trivialer Zwischenrufe herausgeben. Da hätten Sie 
in den letzten Jahren genügend Material beisammen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
CDU/CSU: Das gibt's bereits! — Wehner 
[SPD] : Vor allem, welchem Genie ich sie 

gemacht habe!) 

Das Bundesmittelstandsförderungsgesetz ist selbst-
verständlich kein wirtschaftspolitisches Wundermit-
tel, 'das schlagartig alles das kurieren könnte, was 
die Mittelschichten bedrückt. Es ist aber ein inte-
graler Bestandteil eines mittelstandspolitischen 
Gesamtkonzepts. Es dient zunächst einmal der ge-
setzlichen Fixierung des bestehenden Förderungs-
instrumentariums. Das sollten Sie nicht gering-
schätzen, meine Damen und Herren der Koalition! 
Es dient weiterhin der Festschreibung eines wirt-
schaftspolitischen Orientierungspunktes von hohem 
ordnungspolitischem Stellenwert, nämlich der Siche-
rung der Existenzbedingungen einer Vielzahl von 
Unternehmen, also von Anbietern, und damit der 
Funktionsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft. Es 
zielt auf eine Verpflichtung der wirtschafts- und 
finanzpolitischen Instanzen zur Wahrung der struk-
turpolitischen Zielsetzung des Nachteilsausgleichs 
zugunsten der kleinen und mittleren Unternehmen 
ab. Dies bedeutet selbstverständlich nicht eine Ze-
mentierung überholter Markt- oder Unternehmens-
strukturen. Last not least soll das Bundesmittel-
standsförderungsgesetz den einzelnen Selbständi-
gen eine Handhabe bieten, auf den konkreten Ver-
waltungsvollzug vor allen Dingen im Bereich der 
ausgabewirksamen Tätigkeit der öffentlichen Hände 
im Sinne dieser Zielsetzung einzuwirken. 

Herr Kollege Schachtschabel hat das Stichwort 
Wettbewerbspolitik angesprochen. In der Tat ist die 
Wettbewerbsordnung eine zentrale wirtschaftspoli-
tische, aber auch für den Mittelstand schichtenspezi-
fische Frage. Für die kleinen und mittleren Unter-
nehmen ist die Balance zwischen Wettbewerb und 
Kooperation von großer Bedeutung. 

Da darf ich auch noch eine kleine Korrektur an-
bringen, Herr Kollege Schachtschabel. Als in der 
zweiten Kartellnovelle die Vorschriften über die 
Kooperation kleiner und mittlerer Unternehmen 
ausgebaut wurden, also die Fünfergruppe des GWB, 
da war es gerade die CDU/CSU, die hier die ent-
scheidenden Beiträge geleistet hat. 

Die CDU/CSU bereitet gegenwärtig eigene Initia-
tiven für die Novellierung von GWB und UWG vor. 
Wir haben uns lange überlegt, ob wir das Mittel-
standsförderungsgesetz als ein Artikelgesetz konzi-
pieren und die Regelung der offenen Wettbewerbs-

fragen hier vornehmen sollten. Wir sind aber der 
Meinung, daß es wegen des Zusammenhangs mit den 
anderen anstehenden Fragen der Wettbewerbspoli-
tik zweckmäßiger ist, diese Vorschriften in einer 
Vierten Kartellnovelle zu regeln. Wir hoffen, daß 
es in absehbarer Zeit in diesem Hohen Hause zu 
einer ausführlichen Wettbewerbsdebatte kommen 
wird. Bei dieser Gelegenheit werden wir uns dann 
ausführlich mit dem Anspruch der SPD auseinander-
setzen müssen, Hüterin einer freiheitlichen Wettbe-
werbsordnung zu sein. Für Sie, meine Damen und 
Herren von der SPD, ist die Wettbewerbspolitik 
doch nur ein Instrument des staatlichen Dirigismus. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schachtschabel [SPD]) 

Noch einmal zurück zu den von meinen Vorred-
nern herausgestellten Einzelmaßnahmen. Wir leug-
nen doch nicht, daß in Detailfragen Verbesserungen 
eingetreten sind oder daß wir auf solche Verbesse-
rungseffekte hoffen. Ich darf hier noch einmal einige 
Maßnahmen nennen wie etwa die Erhöhung der 
Freibeträge bei der Gewerbesteuer, die Neufassung 
der Baunutzungsverordnung oder eine sich in ersten 
Umrissen abzeichnende mittelstandsfreundlichere 
Praxis der Kartellbehörden. Diese Maßnahmen haben 
wir selbstverständlich unterstützt. Wir müssen aber 
die Frage stellen: Hat sich die Lage der Selbständigen 
insgesamt verbessert oder verschlechtert? Wie sieht 
es mit den mittelfristigen Perspektiven selbständiger 
Betätigung aus? Sind die gesellschaftlichen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen selbständiger Betä-
tigung insgesamt günstiger oder ungünstiger gewor-
den? Dies sind die Gretchenfragen der Mittelstands-
politik. Leider kann man sie guten Gewissens nicht 
positiv beantworten. Die maßlose Ausgabenwirt-
schaft und die Politik der mehr oder weniger gut-
gemeinten Illusionen der Ara Brandt und die von 
einer linken Sperrminorität innerhalb der Koalition 
behinderte perspektivlose Flickschusterei der gegen-
wärtigen Bundesregierung haben uns in diese Lage 
gebracht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. 
Schachtschabel? 

Schmidhuber (CDU/CSU) : Bitte sehr. 

Dr. Schachtschabel (SPD) : Herr Kollege Schmid-
huber, ist Ihnen bekannt, daß das Institut für Mittel-
standsforschung, Köln, zu dem Ergebnis gekommen 
ist, daß Insolvenzen überwiegend durch innerbe-
triebliches Fehlverhalten zustande gekommen sind, 
und wie nehmen Sie dazu Stellung? 

Schmidhuber (CDU/CSU) : Herr Professor  Schacht-
schabel, diese Untersuchung ist mir bekannt. Aber 
wie erklären Sie sich z. B., daß die Zahl der Insol-
venzen in den letzten Jahren so stark angestiegen 
ist? Es müßten also zumindest auch konjunkturelle 
Gründe dafür vorhanden sein. Insolvenzen sind im-
mer auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen. 
Daher muß man die Ergebnisse solcher Untersuchun-
gen von vornherein relativieren. 
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Wenn Sie z. B. schon das unternehmerische Fehl-

verhalten herausstellen, dann muß man auch fragen, 
woran das liegt, woraus sich das zusammensetzt. Das 
kommt doch auch daher, daß der einzelne Unter-
nehmer in einer viel komplizierter gewordenen 
Wirtschaft überfordert wird, weil er sein eigener 
Produktionschef, sein eigener Personalchef, sein 
eigener Planer und sein eigener Finanzmann ist. Vor 
diesem Hintergrund muß man doch diese Feststel-
lung sehen, Herr Kollege Schachtschabel. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Gestatten Sie eine weitere 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Schacht-
schabel? 

Schmidhuber (CDU/CSU) : Herr Präsident, mit gro-
ßem Vergnügen. Ich bitte aber, das nicht auf meine 
Redezeit anzurechnen. 

Dr. Schachtschabel (SPD) : Herr Kollege Schmid-
huber, ist Ihnen bekannt, daß die Mehrzahl der In-
solvenzen in dem Bereich, .den wir angesprochen 
haben, also im gewerblichen Mittelstand, Unter-
nehmen betraf, die nicht länger als acht Jahre be-
standen haben; das heißt, ist Ihnen bekannt, daß 
sich die alten, eingesessenen mittelständischen Un-
ternehmen gesichert haben, und wie nehmen Sie 
dazu Stellung, daß gerade diese jüngeren, neu ent-
standenen Unternehmen durch marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb ausgeschieden sind? 

Schmidhuber (CDU/CSU) : Die nächsten Fragen, die 
Sie stellen, beantworte ich dann in Ihrem volkswirt-
schaftlichen Seminar, Herr Professor Schachtschabel. 
Aber kurz zu dieser: Natürlich müssen wir uns über-
legen, warum gerade viele neue Unternehmen, Un-
ternehmen, die erst in den Markt eingetreten sind, 
scheitern. Eine sehr große Zahl von Unternehmen 
scheitert bereits im ersten Jahr des Bestehens oder 
zu Beginn des zweiten Jahres des Bestehens. Das 
ergibt sich auch aus dieser Untersuchung. Sie wollen 
daraus entnehmen, daß nicht nur Sie, sondern auch 
wir diese Untersuchungen lesen. In diesem Bericht 
ist auch darauf hingewiesen worden, daß das oft 
steuertechnische Gründe hat. Abschreibungsgesell-
schaften zählen hier z. B. mit. Aber es gibt wahr-
scheinlich auch wettbewerbspolitische Gründe, die 
darin zu suchen sind, daß das Eindringen in 'die 
Märkte für neue Unternehmen zunehmend schwieri-
ger geworden ist. Das hängt wiederum mit allgemei-
nen wettbewerbspdlitischen Fragen zusammen. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, daß 
ich jetzt in meinen Ausführungen fortfahre. 

Die mehr oder weniger unverbindliche Anerken-
nung der wichtigen Rolle der Mittelschichten als 
einer motorischen Kraft einer nach 'dem Prinzip Frei-
heit organisierten Gesellschaft genügt allerdings 
nicht. 

Es ist heute nicht die Gelegenheit, sich umfassend 
mit der Konjunkturpolitik und den Ursachen der 
Unterbeschäftigung auseinanderzusetzen. Bei der 
Genesis der gegenwärtigen unbefriedigenden wirt-

schaftlichen Situation wirken sicherlich viele Fakto-
ren zusammen. Daher sind monokausale Deutungs-
und Therapieversuche von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. 

Ein Faktor spielt dabei eine nicht unwesentliche 
Rolle. Das sind die gedrückten, ja pessimistischen 
Zukunftserwartungen gerade der kleinen und mitt-
leren Unternehmer. Ein Barometer hierfür ist die 
seit langem sinkende Neigung zur Selbständigkeit, 
auf die der Kollege Hauser bereits hingewiesen hat. 
Da nützen auch Behauptungen nichts, daß die Sta-
tistik ausweise, die Lage sei gar nicht so schlecht, 
wie man allgemein annehme. Optimismus und Be-
reitschaft zum Risiko hängen sehr stark vom gesell-
schaftlichen Gesamtklima ab. Dieses haben die Ideo-
logen und Gesellschaftsveränderer aus den Reihen 
der SPD und FDP nachhaltig negativ beeinflußt. Da 
helfen dann markige Investitionsappelle des Bundes-
kanzlers wenig. 

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Ein auf 
seinen 'Besitz pochender, ängstlicher und immer jam-
mernder Eigentümer von Produktionsmitteln, der 
nach Garantien für ein gemächliches wirtschaftliches 
Wirken trachtet, wird seiner gesellschaftlichen Rolle 
als Unternehmer nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zum Unternehmer gehören Mut zum Risiko und in-
novatorische Bereitschaft. Das Risiko muß aber kal-
kulierbar sein, und die innovatorische Bereitschaft 
muß durch die Aussicht auf eine Prämie belohnt 
werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn die Risikoübernahme zum Hasardspiel wird, 
weil der Investor abrupten wirtschaftlichen Daten-
veränderungen und gesellschaftspolitischen Experi-
menten ausgesetzt wird, die er nicht beeinflussen 
kann, dann wird dies die Bereitschaft zu einem ex-
pansiven wirtschaftlichen Verhalten negativ beein-
flussen. 

(Lampersbach [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Die Politik muß einen größeren Beitrag zur Konti-
nuität der wirtschaftlichen Entwicklung leisten. Die 
strukturellen Verwerfungen unseres Produktions-
apparats und der zunehmend schwieriger werdende 
Weltmarkt stellen ohnehin immer größere Anforde-
rungen an alle am Wirtschaftsleben Beteiligten. 

Diese Unsicherheit über die politischen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen beeinflußt das Han-
deln der kleinen und mittleren Unternehmer stärker 
als das der Vorstände großer Unternehmen, für die 
sich teilweise auch andere Handlungszwänge erge-
ben. Ich möchte hier nicht deutlicher werden. 

Da aber mehr als 60 % der Beschäftigten und zirka 
50 % des Umsatzes auf die kleinen und mittleren 
Unternehmen entfallen, liegt in diesem Bereich der 
Schlüssel zur Überwindung der psychologischen In-
vestitionsblockade weniger in schönen Worten und 
eingängigen Formeln als in einem überzeugenden, 
in sich widerspruchsfreien wirtschaftspolitischen 
Konzept. Was hier durch politische Führungskraft 
bewirkt werden kann, hat Ludwig Erhard Ende der 
40er Jahre in einer ungleich schwierigeren Situation 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 	3317 

Schmidhuber 
 gezeigt. Ein Wirtschaftsminister aber, der in dieser 

Lage, in der wir uns jetzt befinden, seinen Posten 
verläßt, um sich einer neuen Aufgabe in der Hoch-
finanz zuzuwenden, muß sich sagen lassen, daß er 
kapituliert, bevor die Schlacht begonnen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Daß diese Koalition eine mittelstandsfreundliche 
Politik betreibt, d. h. politische Rahmenbedingungen 
herstellt, die es den kleinen und mittleren Unterneh-
men ermöglichen, in optimaler Weise ihren Beitrag 
zum wirtschaftlichen Wachstum und zum sozialen 
Fortschritt zu leisten, trifft objektiv nicht zu. Die 
Angehörigen der Mittelschichten machen sich dar-
über auch keine Illusionen. Daran können auch die 
Hymnen auf eine — nicht vorhandene — SPD-Mit-
telstandspolitik, die der Kollege Schachtschabel bei 
derartigen Gelegenheiten vorträgt, nichts ändern. 
Deshalb ist auch die in dieser Debatte wieder aufge-
wärmte Unterstellung, wir gingen mit unseren Vor-
schlägen auf Stimmenfang in Mittelstandskreisen 
aus, abwegig. Wähler der Mittelschichten können 
Sie, meine Damen und Herren von der SPD, uns mit 
Ihrer Politik nicht abspenstig machen. 

(Josten [CDU/CSU]: So ist es!) 

Wir haben ein anderes Ziel. Wir wollen deutlich 
machen, daß eine Politik, die auf die Steigerung der 
Funktionsfähigkeit der kleinen und mittleren Unter-
nehmen abzielt und die den Angehörigen der freien 
Berufe Bedingungen einräumt, unter denen sie ihre 
beruflichen Fähigkeiten voll entfalten können, eine 
Politik im Interesse der Gesamtgesellschaft ist, eine 
Politik, die das wirtschaftliche Wachstum fördert, die 
die weitere Zunahme sozialer Spannungen vermei-
det, kurzum, eine Politik, die einen wesentlichen 
Beitrag zur Sicherung einer freiheitlichen Ordnung 
leistet, indem sie einem Klassenantagonismus entge-
genwirkt. 

Ich möchte deshalb auch gar nicht darauf eingehen, 
wer welche Einzelmaßnahmen erfunden oder zuerst  
gefordert hat. Für uns von der CDU/CSU spricht 
allerdings oft die Wahrscheinlichkeit, weil wir uns 
nicht nur bei Mittelstandsdebatten und Festreden, 
sondern Woche für Woche in der täglichen parla-
mentarischen Arbeit mit diesen Problemen ausein-
andersetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich halte nichts von der von den Koalitionspar-
teien praktizierten Doppelstrategie, durch einige 
mittelständische Galionsfiguren bei den Verbänden 
Klimapflege zu betreiben und hier im Parlament 
und im Verwaltungsvollzug eine Politik, um es vor-
sichtig zu sagen, wohlwollender Gleichgültigkeit zu 
betreiben. Diese Diagnose der Gleichgültigkeit trifft 
selbstverständlich nicht auf einige Damen und Her-
ren auf den jeweiligen linken Flügeln von SPD und 
FDP zu. 

(Zuruf von der SPD: Wir sind doch hier 
nicht in Vilshofen!) 

Für sie passen die Mittelschichten nicht in das marxi-
stische Modell der Klassengesellschaft. Deshalb wer-
den die Mittelschichten von ihnen häufig mit dem 
Rundum-Schlagwort vom Abbau der Privilegien be

-

arbeitet, werden sie als die Spitzenverdiener und die 
Reichen denunziert, wird der Neid mobilisiert, ohne 
daß sachliche Argumente in die Debatte eingeführt 
werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die egalitäre Ideologie der Koalitionsparteien 
steht einer rationalen Wirtschafts- und Mittelstands-
politik entgegen. Dies ist gerade wieder bei einer 
konjunkturpolitischen Entscheidung demonstriert 
worden. Ich meine die Entscheidung gegen die An-
wendung vorübergehender Steuersenkungen nach 
den §§ 26 ff. des Stabilitätsgesetzes und für die Her-
aufsetzung des Grundfreibetrags bei der Einkom-
men- und Lohnsteuer. Dies ist eine Entscheidung 
für mehr Gleichheit und für weniger Effektivität. 
Dies ist der von der Koalition gewünschte Vorrang 
der Verteilungspolitik vor der Konjunkturpolitik, 
d. h. auch vor der Vollbeschäftigungspolitik, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was der linke Flügel der SPD, ohne den Herr 
Schmidt nicht Bundeskanzler wäre, 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Und 
nicht bleiben kann!) 

von den Unternehmern und von einer Konjunktur-
politik auf der Grundlage der Sozialen Marktwirt-
schaft hält, hat Herr Kollege Dr. Schöfberger am 
25. September 1977 in einem ZDF-Interview unmiß-
verständlich zum Ausdruck gebracht. Herr Kollege 
Schöfberger sagte — ich zitiere mit Genehmigung 
des Herrn Präsidenten —: 

Wogegen ich mich wehre, sind ausgesprochene 
Steuergeschenke für Unternehmer und für Spit-
zenverdiener, die  in  der Hoffnung ausgespuckt 
werden, sie würden konjunkturfördernd wirken. 
Die Praxis beweist jedoch, daß sie nur die Ge-
winne steigern, aber keinerlei Arbeitsplätze 
schaffen und damit nicht konjunkturfördernd 
wirken können. Was dabei herauskommt, ist 
eine Umverteilung von Einkommen und Ver-
mögen zugunsten der Spitzenverdiener und der 
Unternehmen, eine Umverteilung, die ich als 
Sozialdemokrat nicht hinnehmen kann. Und des-
wegen habe ich nicht nur gegen die Vermögen-
steuersenkung gestimmt, sondern habe auch er-
hebliche Bedenken gegen die jetzt vorgeschla-
gene degressive Abschreibung. Wenn Unter-
nehmer nicht investieren wollen, werden sie es 
auch mit Steuergeschenken nicht tun. Sie wer-
den diese Geschenke zum Vergolden ihrer Bilan-
zen verwenden. 

Soweit Herr Kollege Schöfberger. So sieht Ihre Mit-
telstandspolitik aus, meine Damen und Herren von 
der SPD. 

Herr Dr. Schöfberger ist in dieser Beziehung kein 
Einzelfall. Ich erinnere nur an die Rede des Kollegen 
Roth in der Steuerdebatte vom 15. September 1977, 
in  der  er sich auf gut sozialistische Weise für eine 
Aufblähung des  öffentlichen Dienstes und eine Ex-
pansion der öffentlichen Ausgaben ausgesprochen 
hat. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 

einige Bemerkungen zur Lage der freien Berufe 
machen. Die freien Berufe sind durch den sozialen 
Wandel der letzten Jahrzehnte stark berührt wor-
den. Ihre gesellschaftliche Stellung, ihre materielle 
Situation und ihr Rollenverständnis haben sich ge-
ändert. Die Angehörigen der freien Berufe verstehen 
sich heute in erster Linie als Träger wichtiger gesell-
schaftlicher Dienstleistungen. Zur Erfüllung dieser 
Dienstleistungsfunktion müssen aber gewisse gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
vorhanden sein. Diese sind gegenwärtig zumindest 
teilweise in Frage gestellt. 

So stellt der Bundesverband der freien Berufe in 
seinem Jahresbericht 1976 fest — ich zitiere mit 
Erlaubnis des Herrn Präsidenten —: 

Eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die 
darauf angelegt ist, die Entfaltung eigener Ini-
tiativen zu behindern und Problemlösungen der 
Gesellschaft durch kollektive oder sogenannte 
demokratisierte Prozesse zu ermutigen, wird 
die freien Berufe auf die Dauer nicht mehr ge-
brauchen können. 

Dieser Analyse ist zuzustimmen. 

Es ist nicht zu leugnen: Die Attraktivität der freien 
Berufe hat insgesamt abgenommen. Die Relation der 
Risiken und Chancen der Ausübung eines freien 
Berufs gegenüber den Vor- und Nachteilen einer 
unselbständigen Tätigkeit hat sich zum Nachteil der 
freien Berufe verändert. Dies bleibt möglicherweise 
nicht ohne Auswirkung auf die Leistungsbereitschaft 
und das Leistungsniveau der Gesamtgesellschaft. 

Unser Antrag zielt darauf ab, ,die Bundesregierung 
zu veranlassen, die Ursachen dieser Entwicklung 
darzulegen und die Möglichkeiten einer Verbesse-
rung der Situation der freien Berufe zu erörtern. 

Eine Reihe gesetzlicher Vorschriften — ich denke 
hier insbesondere an das Steuer- und das Sozial-
versicherungsrecht — wird der besonderen Situa-
tion der freien Berufe nur in unzulänglicher Weise 
gerecht. Das gilt z. B. auch für die Besteuerung in 
Jahresperioden, die bei der typischen Verteilung 
der Einkommen auf die Lebensarbeitszeit der Ange-
hörigen ,der freien Berufe zu gewissen Härten führt. 

In zunehmendem Umfang werden die Angehöri-
gen der freien Berufe durch ein Schrumpfen der Auf-
tragspotentiale betroffen. Ich meine hier weniger 
konjunkturelle Schwankungen als strukturelle Ver-
änderungen. Die Ausweitung der Planungskapazitä-
ten der öffentlichen Hände hat das Auftragsvolumen 
der freien Architekten stark eingeengt. Die nieder-
gelassenen Ärzte fühlen sich durch sozialistische 
Tendenzen zur Verstaatlichung des Gesundheitswe-
sens bedroht. Es wird befürchtet, daß die Überkapa-
zitäten im Krankenhausbereich derartigen Bestre-
bungen Auftrieb geben könnten. Auch die rechts-
beratenden Berufe haben zahlreiche Einbrüche in 
ihre Arbeitsgebiete hinzunehmen wie das Aufkom-
men spezieller Rechtsberatungseinrichtungen auf 
vielen Rechtsgebieten, z. B. Mietrecht, Arbeitsrecht, 
Sozialrecht, Steuerrecht. 

Bestimmte freie Berufe sind in den letzten Jahren 
zur Zielscheibe öffentlicher Kritik geworden oder 
haben mit besonderen wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten zu kämpfen. Die niedergelassenen Ärzte sind zu 
Sündenböcken einer verfehlten Gesundheitspolitik 
gestempelt worden. Der Anwaltsstand wurde und 
wird von jungen Juristen überschwemmt, die kein 
Unterkommen in Wirtschaft und Verwaltung gefun-
den haben. Es ist eine traurige Tatsache, daß eine 
beträchtliche Anzahl von Rechtsanwälten nur ein 
Einkommen erzielt, das am Rande des Existenz-
minimums liegt. Daß das nicht ohne Auswirkung auf 
die Stellung des Rechtsanwalts als eines unabhängi-
gen Organs der Rechtspflege bleibt, kann nicht von 
der Hand gewiesen werden. 

Die Architekten sind das Opfer 'der Krise der Bau- 
und Wohnungswirtschaft geworden. Eine Kompen-
sation dieser Entwicklung durch eine Reprivatisie-
rung der öffentlichen Planungskapazitäten halte ich 
für dringend erforderlich. Auch auf dem Gebiet der 
Wettbewerbspolitik muß einiges für die freien Be-
rufe getan werden. Allerdings glaube ich nicht, daß 
die Ratschläge des Rhetorikers Walter Jens, die er 
auf dem Deutschen Architektentag in Hamburg am 
16. September 1977 gegeben hat, sehr hilfreich sind. 
Herr Jens will die Architekten als Kapitalismus-
kritiker anwerben und sie zu Vorkämpfern der So-
zialisierung von Grund und Boden umfunktionieren. 
Dieser Versuch einer Ideologisierung der Architek-
ten ist sicherlich nicht geeignet, die brennenden Pro-
bleme dieses Berufsstandes zu lösen. 

(Zuruf von der SPD: Aber eine Ideologisie

-

rung à la Franz Josef Strauß?!) 

Die Aufgaben der freien Berufe in einer hoch-
differenzierten Leistungsgesellschaft sind vielfältig. 
Die freien Berufe ermöglichen erst die weite Auf-
fächerung dieser Dienstleistungen. Durch ihre Tätig-
keit leisten die Angehörigen der freien Berufe einen 
wesentlichen Beitrag zur Erweiterung des Freiheits-
raums aller Bürger und zur Verringerung der Ab-
hängigkeit der Bürger von großen Bürokratien und 
von Verbandsapparaten. Der CDU/CSU geht es dar-
um, die Leistungsbereitschaft der freien Berufe im 
Dienste des Gemeinwesens zu sichern und zu ver-
bessern. Dazu wollen wir mit unserem Antrag einen 
Beitrag leisten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Jens. 

Dr. Jens (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst fest-
stellen: Ich bin mit dem Herrn Jens, der eben zitiert 
wurde, weder verwandt noch verschwägert. Aber 
ich finde ihn sehr sympathisch. 

Bisher hatte ich eigentlich das Gefühl, daß die De-
batte recht sachlich geführt worden ist. Die letzten 
Ausführungen des Herrn Schmidhuber haben mich 
allerdings ein bißchen enttäuscht. Was soll's? Wir 
helfen doch den kleinen und mittleren Unternehmen 
nicht, wenn wir groß in Polemik machen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 
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Dr. Jens 
Im Grunde sind wir doch gar nicht so furchtbar weit 
voneinander entfernt, 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

sondern wir wollen doch den kleinen und mittleren 
Unternehmen helfen, sofern es nur irgendwie geht. 

Dieser Bundesmittelstandsförderungsgesetzentwurf 
der CDU/CSU hilft ihnen sicherlich überhaupt nicht. 
Das scheint mir gewissermaßen die von Herrn Kohl 
angekündigte Herbstoffensive zu sein, die zwar viel 
Rauch erzeugt, der aber das notwendige Feuer fehlt. 
Es handelt sich um ein Sammelsurium von Förde-
rungshilfen, die es bereits alle gibt. 

Fraglich ist bei Ihrem Entwurf, wie das alles finan-
ziert werden soll; das ist der schwache Punkt. Alles 
steht unter dem Vorbehalt der Haushaltsgenehmi-
gung, und deshalb hätten Sie sich Ihre Vorschläge 
eigentlich sparen können. Sie machen den kleinen 
und mittleren Unternehmen wieder einmal Hoffnun-
gen, die Sie hinterher nicht erfüllen können. 

Positiv an dem Entwurf sind allerdings — das will 
ich gern zugestehen — die proklamatorischen Erklä-
rungen, die wir auch alle kennen. Dort wird behaup-
tet, daß mit diesen Hilfen die Wettbewerbsnachteile 
kleiner und mittlerer Unternehmen ausgeglichen 
werden sollen. Das kann bekanntlich — das ver-
schweigen Sie immer — auf zwei Arten geschehen. 
Das kann einmal dadurch geschehen, daß man den 
kleinen Unternehmen hilft, zum anderen aber auch 
dadurch, daß man Vorteile der großen in Zukunft 
von Zeit zu Zeit auch einmal etwas beschneidet. Dar-
über sollten wir einmal gemeinsam nachdenken. 

Ich meine, wir müssen endlich dazu übergehen, 
den kleinen und mittleren Unternehmen mehr als 
bisher die Wahrheit zu sagen. Die Agrarpolitik, die 
Sie in den sechziger Jahren zu verantworten hat-
ten, sollten Sie jetzt nicht auf die Mittelstandspolitik 
übertragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann einem Gemischtwarenhändler in einer In-
nenstadt nicht versprechen, daß er seinen Laden 
ewig behalten wird. Das geht nicht, das hat keinen 
Sinn, das bringt nichts ein. In einer dynamischen 
Wirtschaft wird es immer Strukturveränderungen 
geben, die einfach nicht aufzuhalten sind. Im Einzel-
handel, im Handel überhaupt sprechen wir seit 1962 
von einer Revolution; denn 116 000 Unternehmen ha-
ben ihre selbständige Existenz aufgeben müssen, 
was wir hier überhaupt nicht verschweigen. Beson-
ders starke Einbußen und Einbrüche hat es im Nah-
rungs- und Genußmittelbereich gegeben. Dieser 
Schrumpfungsprozeß bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen begünstigt die Konzentration bei Groß-
unternehmen, auch im Handel. Dagegen müssen wir 
uns verstärkt wehren. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Schmitt

-

Vockenhausen) 

Dem Handwerk geht es wesentlich besser; das 
zeigt wenigstens der letzte Bericht der Bundesregie-
rung. Allerdings sind die Zukunftsaussichten im Bau-
gewerbe wesentlich schlechter als z. B. diejenigen 
eines Kfz-Mechanikers zu beurteilen. Immerhin sind 

Umsatz und Beschäftigtenzahl im Handwerk seit 
1976 gestiegen. 

Auch die Lage in der Industrie, vor allem bei klei-
nen und mittleren Unternehmen, ist differenziert; 
aber es setzt sich die Tendenz fort, daß die kleinen 
Unternehmen immer abhängiger von den großen 
werden. Das gilt z. B. für die kleinen Versicherungs-
vertreter, die bis vor kurzem noch selbständig wa-
ren, die jetzt aber nahezu völlig von den Versiche-
rungskonzernen abhängig sind. Das gilt z. B. auch 
für viele Gaststätten, die auf Grund bestimmter Kne-
belungsverträge völlig von den Brauereien abhängig 
sind. Zum Teil geht es sogar so weit, daß kleine 
Brauereien durch Druck auf die Gaststätten heraus-
gedrängt werden, damit sie für die großen Braue-
reien Platz machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das gilt auch für die vielen Tankstellenpächter und 
-besitzer, die von den Mineralölkonzernen quasi auf-
erlegt bekommen, was sie zu tun und zu lassen ha-
ben. Hiergegen müssen wir uns wehren, und dafür 
bitte ich auch um Ihre Hilfe. 

Einigen kleinen Unternehmen geht es zweifellos 
schlecht, obwohl — das möchte ich noch einmal be-
tonen — diese Regierung, diese Koalition mehr Hil-
fen für die kleinen Unternehmen zur Verfügung ge-
stellt hat, als es überhaupt je gab. Niemals gab es 
so viele Mittelstandshilfen wie unter dieser Regie-
rung, wie zu dieser Zeit. — Ich freue mich, daß Herr 
Zeitel mit dem Kopf nickt und damit Beifall bekun-
det. Aber die Zeiten, um als Selbständiger leicht und 
viel Geld zu verdienen, sind ein für allemal vorbei. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU]: Als Unselb

-

ständiger verdient man heute mehr!) 

Deshalb plädiere ich immer für etwas mehr Wahr-
heit gegenüber den kleinen selbständigen Unterneh-
men. Was Sie hinsichtlich der Insolvenzen in der 
letzten Zeit in die Welt gesetzt haben, ist einfach 
nicht korrekt. Ihre Zahlen sind um etwa 25 % über-
höht. 

(Niegel [CDU/CSU] : Die reichen trotzdem 
noch!) 

Denn Sie rechnen die sogenannten „übrigen Gemein-
schuldner" mit ein, was nicht zulässig ist. — Sie rei-
chen zwar, aber man muß sehen, daß es auch in der 
letzten Zeit viele junge, ehemalig Abhängige gege-
ben hat, die sich selbständig gemacht haben. Die 
Anzahl der Selbständigen ist seit 1970 in etwa kon-
stant geblieben. Aber in der Zeit von 1966 bis 1970, 
als Sie noch mit die Federführung hatten, ist sie 
kräftig gesunken. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Das ent

-

spricht nicht den Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes!) 

— Die können Sie nachlesen! 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU]: Ich reiche 
sie Ihnen gerne herein!) 

Auch in dem Mittelstandsbericht der Bundesregie-
rung sind diese Zahlen über die Anzahl der Selb-
ständigen aufgeführt. Herr Hauser, lesen Sie das 
bitte nach! 
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Dr. Jens 
Zweifellos leiden kleine und mittlere Unterneh-

men vor allem jetzt angesichts der konjunkturellen 
Lage auch unter Absatzschwierigkeiten. Sie leiden 
stärker als die großen. Das meine ich schon. Groß-
unternehmen — das wissen wir — haben mehr Fi-
nanzmittel zur Verfügung. Sie haben bessere Steuer-
berater. Großunternehmen können sich leichter durch 
eine Abschwungsphase hindurchschlängeln. Sie set-
zen z. B. die Arbeitnehmer, die so als Konjunktur-
puffer dienen, auf die Straße. Das können kleine Un-
ternehmen nicht. Kleine Unternehmen geben auf und 
lehnen sich an. Die Zahl der Fusionen in der letzten 
Zeit ist erschreckend gestiegen. Deshalb gilt es bei 
der anstehenden Novelle zum Kartellgesetz — ich 
hoffe, Herr Schmidhuber wird diese Sache unter-
stützen — einmal mehr dafür zu sorgen, daß die 
Fusionskontrolle wirklich greift. 

Für kleine Unternehmen ist die Politik der Nach-
fragebelebung, so wie diese Regierung sie nun ein-
geleitet hat, von eminenter Bedeutung. Für kleine 
Unternehmen ist es auch wichtiger, daß wir jetzt 
einen generellen, für alle gleich hohen Konjunktur-
zuschlag in Form der Erhöhung des Grundfreibetra-
ges gewähren als das, was Sie vorgeschlagen haben: 
10 % Abschlag von den bisherigen Steuern. Das ist 
nicht nur aus Gerechtigkeitsüberlegungen vernünfti-
ger, sondern das ist vor allem aus ökonomischen 
Gründen vernünftiger, weil das die Gewähr dafür 
gibt, daß in der Wirtschaft eben mehr Nachfrage ge-
schaffen wird. Das hilft den kleinen und mittleren 
Unternehmen. Wir können ja auch nicht immer, im-
mer wieder dafür sorgen — so wie mit Ihrem Vor-
schlag —, daß die Großen und Starken immer kräfti-
ger werden, die Kleinen aber weniger abbekommen. 
Das kann nicht im Interesse der kleinen Unternehmen 
liegen. Das muß beseitigt werden. Die Kleinen müs-
sen natürlich erkennen, daß sie nicht von Bonn, son-
dern weitgehend von der allgemeinen wirtschaft-
lichen Lage und den großen Konkurrenten auf dem 
Markt abhängig sind. 

Dieses Prinzip, den Großen unter Umständen auch 
einmal bestimmte Vorteile zu beschneiden, gilt nicht 
nur im Steuerrecht, sondern das muß auch im Wett-
bewerbsrecht gelten. Manches ist auf diesem Gebiet 
geleistet worden. Weiteres wird angestrebt. Etwas 
mehr Unterstützung der mittelständischen Verbände 
würde ich mir manchmal wünschen. Aber die Erwei-
terung des Diskriminierungsverbots hilft z. B. den 
kleinen Händlern gegenüber der Macht von Großen. 
Die gemeinsame Erklärung zur Sicherung des Lei-
stungswettbewerbs hat mittlerweile sogar bei den 
Gerichten Erfolge gezeitigt, indem bestimmte unlau-
tere Praktiken, z. B. die Eintrittsgelder, verboten 
wurden. 

Über die anstehende Bekämpfung der Nachfrage-
macht müssen wir uns noch einmal gemeinsam Ge-
danken machen. Nachfragemacht des Handels er-
scheint mir auf alle Fälle viel besser als Nachfrage-
macht der Angebotsseite. Bereits jetzt ist auf die 
Nachfragemacht des Handels § 22 GWB anwendbar. 

Was ich vor kurzem von Ihrer Seite gehört habe, 
hat mich allerdings traurig gestimmt, Herr Zeitel. 
Da wurde aus Ihren Reihen aufs neue behauptet, daß  

ein Verbot des Verkaufs unter Einstandspreisen in 
Aussicht genommen werden soll. 

(Dr. Zeitel [CDU/CSU] : Warten Sie doch 
mal ab! — Zuruf von der SPD: Preiskon

-
trolle, ganz sozialistisch!) 

Da hat der Herr Lampersbach gesagt — ich darf 
zitieren —: „Ein generelles Kalkulationsprüfungs-
recht der Kartellbehörden zur Verhütung von syste-
matischen Unterbietungsstrategien — das ist wün-
schenswert." Für mich ist es völlig indiskutabel. 

(Dr. Zeitel [CDU/CSU] : Das ist doch etwas 
anderes!) 

Denn das,  was hier aus Ihren Reihen gefordert wur-
de, ist die fortwährende Preiskontrolle des Handels, 
die wohl keiner im Grunde will. 

(Lampersbach [CDU/CSU] : Das müßten Sie 
aber vollständig vorlesen!) 

— Ich habe Ihre entscheidende Passage zitiert, Herr 
Lampersbach. 

(Lampersbach [CDU/CSU] : Die für Sie ent

-

scheidende!) 

Sie sind natürlich gern aufgerufen, das nochmals zu 
erläutern. Auf alle Fälle steckt die immer wieder in 
der Öffentlichkeit aufkommende Forderung dahinter, 
den Verkauf unter Einstandspreisen zu verbieten. 
Wenn Sie wirklich für Wettbewerb sind, Lerr Lam-
persbach — Sie tun ja immer so —, dann können Sie 
das doch einfach nicht wollen. 

(Abg. Lampersbach [CDU/CSU] meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

Damit helfen Sie im übrigen auch nicht den kleinen 
Händlern. Damit beschränken Sie die bisherige Dis-
positionsfreiheit des Handels. Das richtet sich zudem 
gegen den Verbraucher. Denn er hätte dann nicht 
mehr die Möglichkeit, bestimmte Sonderangebote 
günstig einzukaufen. Und — wenn ich diesen Satz 
noch hinzufügen darf, bevor ihrer Wortmeldung ent-
sprochen wird — das richtet sich auch gegen den 
Mittelstand. Denn die Großen haben etliche Vorteile 
gegenüber den Kleinen. Wenn Sie das machen, wer-
den die Großen diese Vorteile gegenüber den Klei-
nen auf andere Weise ausspielen. Durch so etwas 
schaden Sie deshalb vor allem den Kleinen. Bitte 
sehr! 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Kollege, Sie gestatten eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Lampersbach? 

Dr. Jens (SPD) : Bitte. 

Lampersbach (CDU/CSU) : Herr Kollege Jens, Sie 
sprechen über ein Thema, das ich, wie Sie wissen, 
sicher so gut wie Sie und aus der Praxis wahrschein-
lich sogar noch besser als Sie beherrsche. 

(Dr. Steger [SPD]: Frage!) 

— Seien Sie mal nicht so unruhig! Sie haben wahr-
scheinlich überhaupt keine Ahnung davon. 

(Unruhe bei der SPD) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Kollege! Der letzte Satz gehört nicht zur Zwischen-
frage! 

Lampersbach (CDU/CSU) : Ich stimme dem Herrn 
Präsidenten voll und ganz zu. — Herr Dr. Jens, Sie 
wissen ganz genau, in welchem Zusammenhang das 
zur Sprache gekommen ist. 

(Zurufe von der SPD: Frage!) 

Ich frage Sie: Glauben Sie nicht, daß wir nicht auch 
einem Catch-as-catch-can auf dem Preismarkt unsere 
Aufmerksamkeit schenken und dazu Überlegungen 
anstellen sollten und müßten? Mehr hat meine Auße-
rung nicht zum Inhalt: dieses Catch-as-catch-can un-
möglich machen, damit wir nicht zu einem Verfall 
der Sitten im freien Wettbewerb kommen. 

Dr. Jens (SPD) : Herr Lampersbach, ich will nicht 
alles wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ich 
zitiere Sie nur noch einmal. Sie sprechen von einem 
generellen Kalkulationsprüfungsrecht der Kartell-
behörden zur Verhütung von systematischen Unter-
bietungsstrategien. Und das kann nicht eine Maß-
nahme sein, die mit dieser Wettbewerbsordnung und 
dieser Marktwirtschaft vereinbar ist. 

Im übrigen haben wir den kleinen und mittleren 
Unternehmen im Rahmen der Novellierung des 
UWG schon geholfen. Die Verbände sind aufge-
rufen, diese Bestimmungen besser auszuloten, als 
das bisher der Fall war. 

Ich hatte am Anfang gesagt: Kleine und mittlere 
Unternehmen wollen die Wahrheit hören, nicht aber 
viele Versprechungen, wie sie von Ihnen aufs neue 
mit dem Entwurf des Mittelstandsgesetzes in die 
Offentlichkeit getragen werden. Was soll das auch 
von Ihnen wieder in die Diskussion gebrachte Ge-
rede vom Fehlen des Vertrauens in der Wirtschaft? 
Das wird der Wirtschaft von Ihnen gewissermaßen 
systematisch eingehämmert. Denken Sie doch einmal 
nach: Ist unsere Wirtschaft bereits so weit, daß sie 
Vertrauen nur zur Opposition und zu einer etwaigen 
CDU/CSU-Regierung hat? 

(Dr. Steger  [SPD] : Da stände es aber 
schlecht um sie!) 

Läuft die Wirtschaft etwa nur dann, wenn die jetzige 
Opposition an der Regierung ist? Das wäre wirklich 
verhängnisvoll! Das wäre das Ende der Demokratie 
in diesem Land überhaupt! Ich nehme die Unter-
nehmer immer in Schutz. So kann es doch wirklich 
nicht sein. 

Es gibt Bereiche, wo es läuft, und Unternehmen, 
bei denen es gut aussieht, und es gibt andere Unter-
nehmen, bei denen es schlecht aussieht. Aber haben 
etwa die einen Vertrauen zu dieser Regierung und 
die anderen nicht? Das ist einfach falsch. Lassen Sie 
dieses Gerede! Die Wirtschaft wird, sobald die Nach-
frage wieder läuft, anspringen. Helfen Sie mit, daß 
das Konjunkturprogramm, das wir jetzt im Wirt-
schaftsausschuß diskutiert haben, verabschiedet 
wird. 

Wir müssen mehr den Blick auf Strukturverände-
rungen richten, auf die ständig steigende Konzen-

tration durch Großunternehmen in dieser Wirtschaft. 
Wenn wir das nicht tun und wenn Sie dazu nicht 
bereit sind, geht unsere Wirtschaftsordnung eines 
Tages kaputt. Wenn die kleinen und mittleren Un-
ternehmen wie bisher auch in Zukunft beweglich 
bleiben, dann haben sie alle ihre Chance, und wir 
Sozialdemokraten werden ihnen dabei helfen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Abgeordnete Graf Lambsdorff. 

Dr. Graf Lambsdorff (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Als wir die-
ses Thema, Herr Kollege Hauser, hier vor zwei Jah-
ren diskutierten, nämlich am 10. Dezember 1975, war 
es etwas kürzer vor Weihnachten. Schon damals 
wollten Sie unbezahlte, äußerlich versilberte und 
innerlich hohle Nüsse aus Ihrem Gabensack aus-
streuen. Jetzt ist es jahreszeitlich noch etwas zu früh, 
um den Zusammenhang zu St. Nikolaus, Weih-
nachtsmännern und Nußknackern herstellen zu dür-
fen. Aber Ihre Gabe ist nicht besser geworden. 

Um in den Formulierungen des Kollegen Pieroth 
zu sprechen, die er hier ja häufig gebraucht hat: Sie 
gießen zuviel Wasser in den Wein, und Etiketten-
schwindel ist auch noch dabei. 

(Wehner [SPD]: Er muß es ja wissen!) 

Meine Damen und Herren, Herr Hauser hat hier 
allerdings ein sehr schönes und blumenreiches 
Etikett formuliert. Ich darf ein paar Bemerkungen 
daraus zitieren: „Die Zukunft ist nicht mehr das, 
was sie früher war." -- Wie wahr! Die Opposition 
auch nicht. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Herr Hauser hat von der Wiederherstellung des 
Vertrauens gesprochen. Darüber wird in der Tat 
häufig geredet. Nur: Jeder von uns weiß, daß Wirt-
schaftspolitik auch etwas mit Psychologie zu tun hat. 
Man darf es allerdings nicht durch eigenes Zutun 
soweit treiben, daß schließlich nicht mehr die Psycho-
logen, sondern die Psychiater tätig werden müssen. 

Bei diesen ganzen Überlegungen spielen ein Ge-
sichtspunkt und ein Hintergrund mit, die, wie ich 
finde, bei jeder Diskussion über das Bundesmittel-
standsförderungsgesetz, Herr Hauser, von Bedeu-
tung sind. In Wahrheit ist es doch so, daß Sie mit der 
Ablehnung solcher Initiativen durch eine Regierung 
— ich meine gar: durch jede Regierung — rechnen, 
um dann anschließend mit dieser Ablehnung drau-
ßen im Lande zu argumentieren — um nicht zu sa-
gen: zu polemisieren — und der Öffentlichkeit dar-
zutun, daß diese Regierung mittelstandsfeindlich sei. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Das können 
Sie durch Zustimmung verhindern!) 

— Wir kommen noch dazu, was daran zu verhindern 
oder nicht zu verhindern ist. 

Der Kollege Jens hat vorhin gesagt, Sie machten 
den kleinen Unternehmen Hoffnung, die Sie nachher 
nicht erfüllen können. Herr Jens, ich widerspreche 
Ihnen. Hier wird von der Opposition eine Hoffnung 
produziert, die die Regierung nicht erfüllen kann, 
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Dr. Graf Lambsdorff 
und damit wird dann anschließend argumentiert. Das 
ist ja auch der Sinn dieses Unternehmens. 

Im übrigen, Herr Hauser, haben Sie gesagt, die 
Aktion „Bremsklötze weg" müsse nun her. Ich weiß 
nicht, wie die aussehen soll. Sie haben erklärt, Herr 
Kollege Barzel habe sie mit Inhalt gefüllt. Vielleicht 
kann man das etwas näher definiert bekommen. An-
dererseits meinten Sie, es müsse sozialistischen Vor-
stellungen, und ich weiß nicht, was allem, ein Riegel 
vorgeschoben werden. Ich glaube, daß Sie mit diesen 
Formulierungen und mit einem solchen Gesetzes-
vorschlag nicht zur Lösung sachlicher Probleme bei-
tragen können. 

Ich will auf einen Punkt eingehen, den Sie, Herr 
Hauser, angeschnitten haben. Sie haben gesagt: 
Wirtschaft ohne Wettbewerb ist Sozialismus. Wird 
man bei näherem Nachdenken eigentlich zu dem 
Ergebnis kommen müssen, daß dies so richtig ist, 
oder ist es nicht andersherum richtig? Zentral ge-
lenkte sozialistische Planwirtschaft, die hier sicher-
lich niemand will, ist Wirtschaft ohne Wettbewerb. 
Aber ebenso ist eine von Monopolen beherrschte 
kapitalistische Wirtschaft eine Wirtschaft ohne 
Wettbewerb. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Worauf es in der Sozialen Marktwirtschaft an-
kommt, ist die Tatsache, daß der Wettbewerb, der 
diesem System immanent ist und dazugehört, wirt

-

schaftliche Macht bändigt, und zwar sowohl private 
als auch staatliche wirtschaftliche Macht. 

Auch wegen der unterschiedlichen Größenstruktu-
ren, die jede Wirtschaftsordnung braucht, ist Mittel-
standspolitik selbstverständlich notwendig. Aber 
Mittelstandspolitik kann nicht dadurch betrieben 
werden — ich wiederhole das, was wir vor zwei 
Jahren dazu gesagt haben —, daß man ein Gesetz 
verabschiedet, sein Gewissen beruhigt und sich zur 
Ruhe legt; 

(Dr. Zeitel [CDU/CSU] : Wer will denn das?) 

sondern wirksame Mittelstandspolitik kann nur so 
betrieben werden, daß bei jeder Verabschiedung, bei 
jeder Beratung, bei jedem wirtschaftspolitischen 
wettbewerbspolitischen und finanzpolitischen Ge-
setz, das wir hier miteinander besprechen, die Aus-
wirkungen auf die kleinen und mittleren Größenord-
nungen in unserer Wirtschaft wirklich vor Augen 
bleiben und bedacht werden. Dies geschah, und dies, 
meine Damen und Herren, wird auch weiterhin ge-
schehen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: 50 000 Konkurse!) 

Lassen Sie mich in dem Zusammenhang, bei dem, 
was geschehen ist und was geschieht, Herr Kollege 
Schmidhuber, ein paar Antworten auf Ihre Zwi-
schenbemerkungen versuchen. Sie haben gesagt, 
Ludwig Erhard habe Ende der 40er Jahre in ungleich 
schwierigerer Lage einen Erfolg auf diesem Gebiet 
erzielt. Dieser Erfolg ist völlig unbestritten. Daß die 
Situation schwierig war, ist völlig unbestritten. Ob 
sie schwieriger war als heute, dahinter setze ich ein 
Fragezeichen. Denn sicherlich war sie anders. Si-
cherlich waren die Ursachen, die Probleme und die 
Konsequenzen, die daraus zu ziehen wären, anders  

als heute. Ich verkleinere überhaupt nicht die Lei-
stungen von damals. Aber ich warne davor, die Ver-
haltensweisen von damals als Patentrezept auf heute 
übernehmen zu wollen. Ich glaube nicht, daß sie uns 
weiterhelfen werden. 

Lassen Sie mich, Herr Schmidhuber, bitte eine Be-
merkung zu Ihrer Kritik machen, die Sie an die 
Adresse des Bundeswirtschaftsministers gerichtet 
haben. Sie meinen, er gehe zur Hochfinanz und habe 
kapituliert. Nun, er hat nicht kapituliert. Wenn je-
der Wechsel von einer Position in die andere Ka-
pitulation bedeutete, dann müßten Sie eigentlich 
auch davon ausgehen, daß der vorgesehene Nach-
folger vor den Aufgaben in der Wirtschaft kapitu-
liert. Dies ist nicht der Fall. Ich gebe zu, ich fände 
es auch verdrießlich, daß das Institut der Hochfinanz, 
wie Sie es genannt haben, nicht auf den Gedanken 
gekommen ist, einen der vorzüglichen Wirtschafts-
politiker der Opposition mit einem Angebot zu be-
denken! 

(Beifall bei der FDP) 

Ich will nur ganz wenige Bemerkungen zu den 
Einzelbestimmungen machen, die in Ihrem Gesetz-
entwurf vorgesehen sind. Ich beschränke mich auf 
zwei von der großen Zahl. Herr Hauser, Sie haben 
das Privatisierungsgebot herausgestellt. Sie wissen, 
das ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, und wir 
sind in dem, was möglicherweise geschehen sollte, 
in vielen Punkten einer Meinung. Aber in Ihrem 
Entwurf steht: „Die Bundesbehörden ... sollen wirt-
schaftliche Leistungen, die von privaten Unterneh-
men zweckmäßig, ordnungsgemäß und kostengünstig 
ausgeführt werden, soweit wie möglich an solche 
vergeben." Eine solche Formulierung können Sie 
vergessen; die reicht gerade für den Papierkorb. Die 
bindet niemanden, die zwingt niemanden. Damit ist 
überhaupt nichts anzufangen. Gesetze soll ein Ge-
setzgeber nicht machen, wenn er selber der Auffas-
sung ist — schon bei der Formulierung —, daß er 
sie überhaupt nicht durchsetzen kann. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Wir können 
sie gemeinsam verbessern!) 

— Dann möchte ich den Vorschlag sehen, wie Sie 
das als eine Zwangsbestimmung hier einbauen wol-
len. Sie wissen, daß es nicht geht. Sonst hätten Sie 
es nämlich hineingeschrieben. 

Zweiter Punkt: Kreditgarantiegemeinschaften und 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Ich will hier kei-
nen Zweifel lassen, daß ich ein großer Freund der 
Kreditgarantiegemeinschaften und ihrer Tätigkeit 
bin. Ich teile nicht die Bedenken, die sowohl der 
Rechnungshof wie der Haushaltsausschuß gegen ihre 
Tätigkeit geäußert haben. Aber ich muß zunächst 
einmal von diesen Bedenken Kenntnis nehmen. Aber 
daß der Zweck von Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
als gemeinnützig gelten soll, ist mit dem herkömm-
lichen Begriff und unseren Vorstellungen von Ge-
meinnützigkeit nicht in Verbindung zu bringen. Hier 
handelt es sich um eine legitime, vernünftige, wirt-
schaftliche, auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit — 
das ist ja alles unbestritten, das ist alles völlig in 
Ordnung —, aber wie kann man denn da von Ge-
meinnützigkeit sprechen? Das, so scheint mir, geht 
dann doch wohl ein gutes Stück zu weit. 
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Über die Kostenvermerke haben der Kollege Jens 
und Herr Schachtschabel ein paar zutreffende Be-
merkungen gemacht. Das braucht man nicht zu er-
weitern. Das ist dasselbe wie vor zwei Jahren. Die 
Kosten werden nach Maßgabe des Haushalts gere-
gelt. Also im Einzelfall ist mit diesem Gesetz über-
haupt nichts zu machen, schon weil es nicht finan-
ziert ist. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Das gilt auch 
für die Aktionsprogramme der Regierung!) 

— Das ist völlig richtig, Herr Hauser. Nur, so ein 
Aktionsprogramm erweckt nicht beim Bürger und 
beim Mittelstand draußen den Eindruck, wie es ein 
Gesetz selbstverständlich tut, daß darin bindende 
Verpflichtungen eingegangen werden. Aktionspro-
gramme sind Absichtserklärungen. Das ist in Ord-
nung. Mehr können sie auch nicht sein. Mit diesem 
Gesetz täuschen Sie die Bürger. 

Es kommt im übrigen eines hinzu. Ich habe die 
 Drucksache 8/112 vom 10. Februar 1977 vor mir 

liegen. Da heißt es in den einleitenden Sätzen — 
ich darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
zitieren —: 

Die ständig steigende Zahl erlassener Gesetze 
und Rechtsverordnungen führt zu einer immer 
größeren Einengung und Bindung der Bürger. 
Fehlende oder unzureichende Erfolgskontrollen 
tun ein übriges, das Gesetzesgestrüpp undurch-
dringbarer zu machen ... 

Unter denjenigen, die diese Kleine Anfrage unter-
schrieben haben, finden wir die Kollegen Dr. 
Sprung, Haase (Kassel), Dr. Köhler (Duisburg), Dr. 
Zeitel, Frau Pieser, Dr. Waffenschmidt, Dr. Staven-
hagen, alle, die diesen völlig überflüssigen Gesetz-
entwurf heute auch mit unterschrieben haben. Meine 
Damen und Herren, eines von beiden kann doch 
nur richtig sein. Wenn wir hier zu viele Gesetze 
und auch einen großen Teil überflüssiger Gesetze 
produzieren — da bin ich bereit, Ihnen zuzustim-
men —, dann sollten Sie es unterlassen. diesen Ge-
setzentwurf, der völlig überflüssig ist, hier vorzu-
legen. 

(Zustimmung bei der FDP — Lampers

-

bach [CDU/CSU] : Wenige gute, nicht so 
viele schlechte Gesetze!) 

Dies im übrigen, Herr Schmidhuber, auch an Ihre 
Adresse: Sie sagen, es gehe nicht um „entweder —
oder", sondern um „sowohl als auch". Dies ist ein 
Gesetz des „als ob", und mit dem kann man nichts 
anfangen. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Kollege, der Herr Kollege Dr. Köhler hat den 
Wunsch, eine Zwischenfrage zu stellen. — Bitte. 

Dr. Köhler (Duisburg) (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
es ist vorhin von einem Ihrer Kollegen von dem 
großen Erfolg der Mittelstandspolitik der Koalition 
gesprochen worden. Würden Sie mir erstens bestä-
tigen, daß die Zahl der Selbständigen in unserem 

Lande seit 1969 um 900 000 zurückgegangen ist, 
und zweitens bestätigen, daß man das nicht als 
Erfolg von Mittelstandspolitik bezeichnen kann? 

Dr. Graf Lambsdorff (FDP) : Herr Kollege Köhler, 
zunächst einmal kann ich Ihnen die Zahl nicht ge-
nau bestätigen. Ich möchte aber dazu sagen, daß 
wir sorgfältig unterscheiden müssen, ob es sich um 
gewerblichen Mittelstand oder um Selbständige 
handelt. Wir können nämlich nicht auf der einen 
Seite nur das Ausscheiden des gewerblichen Mit-
telstandes und der Selbständigen zählen und auf der 
anderen Seite das Hinzuwachsen nur einer Gruppe. 
Ich bin mit Ihnen der Meinung, daß wir mehr tun 
müssen, um den Willen zum Selbständigwerden in 
der wirtschaftspolitischen Landschaft der Bundes-
republik zu stärken — keine Frage. Daraus mache 
ich gar keinen Hehl, darüber berät die Bundesregie-
rung zur Zeit, deswegen wird über die Existenz-
gründungsunterstützung nachgedacht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Kollege Graf Lambsdorff, würden Sie eine weitere 
Zwischenfrage des Kollegen Niegel zulassen? 

Dr. Graf Lambsdorff (FDP) : Aber selbstverständ-
lich! 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Kollege Graf Lambs-
dorff, haben Sie, wenn Sie diesen Entwurf des Mit-
telstandsförderungsgesetzes ablehnen, irgendwie in 
Erfahrung bringen können, daß insbesondere in 
Bayern in mittelständischen Kreisen das schon ei-
nige Jahre existierende Mittelstandsförderungs-
gesetz sehr begrüßt wird und daß es sich sehr gut 
bewährt hat? 

Dr. Graf Lambsdorff (FDP) : Herr Kollege, ich habe 
nichts gegen die Mittelstandsgesetze, die auf Län-
derebene dort vorhandene Zuständigkeiten regeln, 
koordinieren und zusammenfassen. Aber ich habe 
etwas gegen Mittelstandsförderungsgesetze, wie sie 
hier vorgeschlagen werden, die ein Scheinmanöver 
sind und die einen Erwartungshorizont aufbauen, 
den Sie und die Bundesregierung nicht erfüllen und 
nicht einhalten können. Dagegen bin ich; ich bin für 
Ehrlichkeit auch in der wirtschaftspolitischen Aus-
einandersetzung. 

(Beifall bei der FDP — Zustimmung bei Ab

-

geordneten der SPD) 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, hier zum 
Schluß schreiben „Alternativen — keine", so  ist dies 
nicht richtig. Sie sehen zwar meist keine Alterna-
tive, Sie sind ja auch häufig keine Alternative, 
aber in diesem Falle gibt es wohl eine Alternative, 
nämlich die Fortsetzung der Mittelstandspolitik der 
Regierung. — Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Professor Zeitel, 
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Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Graf Lambsdorff, las-
sen Sie mich zunächst klarstellen, daß der Inhalt 
dieses Gesetzentwurfes weitgehend mit den  Länder-
gesetzgebungen übereinstimmt, daß Ihr Wirtschafts-
minister in Niedersachsen ein solches Gesetz vorbe-
reitet und daß wir ähnliche Gesetzesanträge in Hes-
sen und in Hamburg haben. Nur ist offensichtlich bei 
Ihnen die Einsicht noch nicht vorhanden, daß wir mit 
einer solchen Vorlage dem Mittelstand helfen könn-
ten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich möchte aber noch immer meiner Hoffnung Aus-
druck geben, daß es uns gelingen möge, in gemein-
samen Beratungen etwas für den Mittelstand zu tun, 
und zwar auch durch dieses Gesetz. 

An den Anfang meiner Bemerkungen möchte ich 
die Feststellung rücken, daß alle Debattenbeiträge 
erfreulicherweise ein Bekenntnis zur mittelständi-
schen Wirtschaft beinhalten. Das freut mich deshalb, 
weil es gar nicht Allgemeingut ist, daß die Leistungs-
fähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und die Stabili-
tät unserer Wirtschaft im wesentlichen auch auf die 
Leistungen des Mittelstandes zurückzuführen sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich möchte auch deutlich machen: Wir bestreiten 
gar nicht, daß die Koalition in einer Fülle von Vor-
haben versucht hat, etwas für den  Mittelstand zu 
tun. 

(Wehner [SPD] : Hört! Hört!) 

Nachdem dem Mittelstand erhebliche Wunden ge-
schlagen worden sind und werden, versuchen Sie, 
die Wundschmerzen ein wenig zu lindern. 

Nur, Herr Schachtschabel, wenn ich Ihre Ausfüh-
rungen höre, könnte man eigentlich annehmen, daß 
die Umsätze in der mittelständischen Wirtschaft um 
10 % pro Jahr steigen, daß die  Beschäftigungszahlen 
steil in die Höhe gehen und daß sich die Gewinne 
laufend verbessern. Dies entspricht aber doch ein-
fach nicht der Realität, Herr Kollege Schachtschabel. 
Die Tatsachen sind doch durch andere Entwicklungs-
tendenzen gekennzeichnet. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Abgeordneter Zeitel, gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Abgeordneten Dr. Steger. 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Bitte. 

Dr. Steger (SPD) : Ich möchte zugunsten des Kol-
legen Schachtschabel verzichten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Die Zwi-
schenfrage wird gestattet? — Bitte! 

Dr. Schachtschabel (SPD) : Herr Kollege Zeitel, 
stimmen Sie mir zu, daß möglicherweise — ich bin 
sogar sicher — mehr Insolvenzen eingetreten wären, 
wenn die sozialliberale Bundesregierung nicht eine 
wirkungsvolle Mittelstandspolitik betrieben hätte? 

(Beifall bei der SPD — Lachen bei der CDU/ 
CSU) 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Herr Kollege Schachtscha-
bel, die wenigsten Konkurse wären vielleicht ein-
getreten, wenn wir die sozialliberale Regierungs-
koalition nicht gehabt hätten, sondern auf der vor-
handenen Linie fortgeschritten wären. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Steger 
[SPD]: Ein schöner Marktwirtschaftler sind 

Sie!) 

Alle gegenteiligen Deklamationen vermögen nichts 
daran zu ändern, daß in weiten Teilen der mittel-
ständischen Wirtschaft eine mörderische Wettbe-
werbsauseinandersetzung stattfindet, daß sich die 
Erträge in den letzten sieben Jahren fast halbiert 
haben, die vorher ohnehin schon nicht üppig waren, 
und daß als Folge dieser Entwicklung die Eigenkapi-
talbildung in den Unternehmungen in erheblichem 
Umfang rückläufig ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Kollege Zeitel, jetzt kommt eine Zwischenfrage aus 
Ihrer Fraktion. Herr Kollege Lampersbach, bitte! 

(Wehner [SPD] : Profilierung!) 

Lampersbach (CDU/CSU) : Herr Kollege Zeitel, 
würden Sie vielleicht die Liebenswürdigkeit haben, 
Herrn Kollegen Schachtschabel zu fragen, ob er mit 
den Aktivitäten z. B. die „Aktion Gelber Punkt" ge-
meint hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Kollege, hier gibt es keine Dreiecksfragen. Übung 
des Hauses! — Gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Kollegen Steger? 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Gerne. 

Dr. Steger (SPD) : Herr Kollege Zeitel, als ehemali-
ger Ökonomieprofessor (Beamter auf Lebenszeit) -- 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Noch amtierender! 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Kollege, stellen Sie bitte Ihre Frage in der Sache! 

Dr. Steger (SPD) : Ich möchte Herrn Kollegen Zeitel 
fragen, ob er mit mir darin übereinstimmt, daß der 
Wettbewerb die Funktion hat, auch die Gewinne zu 
begrenzen, daß Gewinne nicht anders zu legitimie-
ren sind als dadurch, daß sie im marktwirtschaftli-
chen Wettbewerb erzielt sind, und daß Ihre Formu-
lierung, die Gewinne würden durch einen harten 
Wettbewerb begrenzt, im Sinne der von Ihnen ver-
tretenen Marktwirtschaftsauffassung doch sehr, sehr 
bedenklich sind. 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Überhaupt nicht, Herr Kol-
lege Steger. Ihnen sollte bekannt sein, daß wir in 
diesem Bereich einen Verdrängungswettbewerb ha-
ben, der durchaus nicht immer mit einem fairen 
Wettbewerb in Einklang steht. Außerdem sollte 
Ihnen bekannt sein, daß es auch für die Ertrags-
situation im Mittelstand eine Grenze gibt, wo der 
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Mittelstand aufhört, lebensfähig und leistungsfähig 
zu sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Abgeordneter Zeitel, es geht weiter. Herr Kollege 
Graf Lambsdorff hätte gern noch eine Frage an Sie 
gestellt. 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Bitte. 

Dr. Graf Lambsdorff (FDP) : Herr Professor Zeitel, 
könnten Sie mir bitte erklären, was Sie unter dem 
Stichwort „Verdrängungswettbewerb" verstehen, 
und sind Sie mit mir darin einig, daß Wettbewerb 
letztlich darin besteht, daß ich den Wettbewerber 
um seinen Marktanteil entsetze und ihn vom Markt 
verdränge? 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Kollege Graf Lambsdorff, 
ich nehme an, Sie sind hinreichend sachverständig, 
um mit dem Wort „Verdrängungswettbewerb" ganz 
bestimmte Praktiken verbinden zu können, die wir 
nicht für legitim halten. Das hatte ich bei Ihnen 
eigentlich unterstellt ;  denn das ist ein Terminus 
technicus. 

Aber jetzt will ich gleich etwas mehr zu Ihnen 
sagen, Graf Lambsdorff. Sie sind immer sehr elo-
quent, immer sehr schnell mit dem Wort; Sie vertei-
digen heute den Investitionszuschlag, morgen den 
Investitionsabschlag. Sie verteidigen damit eine 
Zickzackpolitik, von der wir glauben, daß sie zu 
einem erheblichen Teil das Vertrauen zerstört, das 
gerade im Mittelstand so bedeutsam ist, insbeson-
dere für eine längerfristige Orientierung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Graf Lambsdorff, Eloquenz ist die eine Seite, es ist 
auch ganz schön, immer die Kurve zu kriegen. Aber 
in der Wirtschaftspolitik kommt es vor allen Dingen 
darauf an — gerade für den Mittelstand —, daß der 
langfristige Orientierungsrahmen stimmt und mög-
lichst konstant bleibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Rawe [CDU/ 
CSU] : Das soll sich der Graf für die Zu

-

kunft mal merken!) 

Wir meinen nicht, Graf Lambsdorff, daß wir mit 
diesem Gesetzentwurf alle Mittelstandsprobleme 
lösen, wahrlich nicht. Wir meinen aber, daß gerade 
im Hinblick auf die kaum noch übersehbare Viel-
zahl von Aktions- und Hilfsprogrammen eine ge-
setzliche zusammenfassende Regelung nützlich ist. 
Die Orientierung der Verwaltungsbürokratie an 
einer gesetzlichen Grundlage ist auch nützlich. Es 
ist ebenso zweckdienlich, wenn das Gesetz für die 
Verwaltung bestimmte Gebote beinhaltet, wie wir 
das in anderen Gesetzen auch haben. Wenn man 
diese Gebote besser formulieren kann, dann sollten 
wir im Interesse einer positiven Entwicklung des 
Mittelstandes zusammenwirken und dies nicht mit 
läppischen Bemerkungen wie „Etikettenschwindel" 
abtun. Dieses Wort sollten Sie hier nicht gebrau-
chen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das ist eigentlich eine Art der Debatte, die einem 
seriösen Mann, wie Sie es doch sein wollen, nicht 
ansteht. 

(Zurufe von der SPD und der FDP) 

Alle Ihre Deklamationen täuschen doch nicht dar-
über hinweg, daß bei Ihrer Politik ein Grundwider-
spruch besteht. Er besteht darin, daß Sie immer 
hohe Ziele verkünden, daß Sie z. B. immer die Be-
schäftigung sichern, daß Sie fünf und sechs Prozent 
Wachstum erreichen wollen, daß die Realität aber 
meist erheblich anders aussieht. Die Frage bleibt: 
Woher kommt das eigentlich? Lassen Sie mich hier-
zu einige Gesichtspunkte vortragen. Dies erscheint 
um so mehr geboten, als die FDP ja immer betont, 
daß die Mittelstandspolitik — was auch unsere 
Meinung ist — in die allgemeine Wirtschaftspolitik 
eingebettet ist. 

Das wirtschaftspolitische Kernproblem ist gegen-
wärtig nicht die Überwindung der Folgen der Welt-
erdölkrise, sondern die unzureichende Investitions-
neigung, die wir bereits seit 1971 feststellen können. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU — 
Zuruf von der SPD: Und woher kommt die?) 

Die unzureichende Investitionsneigung steht sicher 
in einer engen Wechselbeziehung — auch das kön-
nen Sie mit Zahlen belegen — 

(Stahl [Kempen] [SPD] : Zu Ihrer Schwarz

-

malerei!) 

zu der annähernden Halbierung der Gewinne in 
dieser Zeit. — Was die Schwarzarbeit angeht, Herr 
Kollege, — — 

(Lachen und Zurufe von der SPD: Schwarz

-

malerei! — Wehner [SPD]: Malerei ist doch 
keine Arbeit!) 

— Wir betreiben keine Schwarzmalerei. In der 
Ökonomie, Herr Kollege Wehner, empfiehlt sich 
immer realistische Nüchternheit. Alles andere führt 
in die Irre. 

Die unzulängliche Investitionsneigung ist in er-
ster Linie im Bereich der mittleren und kleineren 
Unternehmungen zu beobachten. Die mangelhafte 
Investitionsbereitschaft ist nicht darauf zurückzu-
führen, daß der Mittelstand nicht will, sondern 
darauf, daß er über keine hinreichende Eigenkapi-
talbasis mehr verfügt und zuwenig Vertrauen hat, 
um die risikoreicher werdenden Investitionen 
durchzuführen. Dies ist der entscheidende Grund, 
warum wir keine hinreichende Investitionsneigung 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Abgeordneter, gestatten Sie noch eine Zwischen-
frage des Abgeordneten Graf Huyn? 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Gerne. 

Graf Huyn (CDU/CSU) : Herr Kollege Professor 
Zeitel, würden Sie mir zustimmen, daß diese unzu-
reichende Investitionsneigung gerade im Mittelstand 
auch in einem direkten Verhältnis zu dem Vertrauen 
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steht, das unser Mittelstand in die Politik der Bun-
desregierung und der gegenwärtigen Koalition hat? 

(Zurufe von der SPD) 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Graf Huyn, das habe ich be-
reits zum Ausdruck gebracht. Der Mangel an Stetig-
keit in der Politik dieser Regierung ist eine der Ur-
sachen für den Vertrauensschwund in diesem Be-
reich. 

(Zuruf des Abg. Dr. Steger [SPD]) 

Über diesen Tatbestand täuschen die Kreditpro-
gramme, die Sie immer wieder initiieren und die 
auch hilfreich sind, nicht hinweg. Wenn das Eigen-
kapital nicht mehr ausreichend ist, nützen die Kre-
dite auch nichts mehr. Dies ist die Situation in wei-
ten Bereichen des Mittelstandes. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Erneuter Zu

-

ruf des Abg. Dr. Steger [SPD]) 

Ein weiterer Sachverhalt ist, daß die Lohnkosten 
eine hohe Steigerungsrate aufweisen, insbesondere 
die Lohnnebenkosten, die den Mittelstand beson-
ders betreffen. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Wer hat 
die Tarifverträge abgeschlossen?) 

Wir müssen leider konstatieren, Herr Wolfram, daß 
sich die Tarifverträge weitgehend an den Großbe-
trieben orientieren. Dies wirkt sich nachteilig für 
den Mittelstand aus. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Sie ha

-

ben doch Ihre Unterschrift geleistet!) 

— Ich halte mich an die Tatsachen, die den Mittel-
stand treffen, damit wir zu einer anderen Politik 
kommen als derjenigen, die wir gegenwärtig haben 
und die eben negative Ergebnisse zeitigt. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben heute Lohnnebenkosten, die bei 65 %  

der Tariflöhne liegen. Diese Lohnnebenkosten tref-
fen gerade den Mittelstand, der überdurchschnittlich 
personalintensiv ist. Das ist auch eine Folge Ihrer 
Politik. 

Lassen Sie mich noch einen weiteren Bereich an-
sprechen, über den gerade in diesen Tagen debat-
tiert wird und der wie kein anderer, Graf Lambs-
dorff, zeigt, wie widerspruchsvoll Ihre Politik ist, 
wie Deklamationen und Taten nicht übereinstimmen. 
Ich meine die Steuerpolitik. Glauben Sie denn im 
Ernst, daß dem Mittelstand mit einer Politik nach 
dem Motto „Mit 9,50 DM sind Sie dabei" gedient 
ist? Ich finde es erbärmlich, wenn sich der Finanz-
minister hier hinstellt und zu erklären versucht, daß 
es ungerecht sei, daß jemand, der zehnmal soviel 
Steuern zahlt wie ein anderer, die zehnfache Entla-
stung erführe. Diese Art der Debatte ist erbärmlich. 

Das Grundproblem unserer Steuerpolitik besteht 
doch nicht in der Umverteilung zwischen reich und 
arm. Das Grundproblem unserer Steuerpolitik be-
steht gegenwärtig dank Ihrer Verfahrensweise dar-
in, daß weite mittlere Schichten, vom Facharbeiter 
über den Einzelhändler bis zum Handwerker und 
Freiberufler, heute einschließlich der Sozialabga-
ben Grenzsteuerlasten zu tragen haben, die 50 und  

60 %  betragen. Dies fördert ganz gewiß nicht die 
Leistungsfreude und Leistungsfähigkeit des Mittel-
standes. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Kollegen Cronenberg? 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Gerne. 

Cronenberg (FDP) : Herr Professor Zeitel, würden 
Sie im Zusammenhang mit Ihrer Bemerkung, daß 
den einzelnen Arbeitnehmern durch die Steu-
ererleichterungen Minibeträge zufließen würden, 
bestätigen, daß die beschlossenen und geplanten 
Maßnahmen für eine Familie mit drei Kindern 
eine Entlastung etwa in der Größenordnung 45 DM 
netto pro Monat bringen und daß dieser Betrag, 
wenn er durch Lohnerhöhungen erzielt werden 
sollte, für mittelständische Unternehmen eine ganz 
erhebliche Belastung — hier sind auch die von 
Ihnen genannten zusätzlichen Sozialkosten zu be-
rücksichtigen — mit sich bringen würde und des-
wegen von anderer Gewichtigkeit wäre als die von 
Ihnen genannten Minibeträge? 

Dr. Zeitel (CDU/CSU) : Aber Herr Cronenberg, wir 
wollen doch hier nicht drei mal drei ausrechnen. 
Daß das neun ist, wissen wir. Was soll daher die 
Frage? Ich dachte immer, die FDP sei für den 
Mittelstand und sie sei deshalb für ein anderes 
steuerliches Verfahren. Deshalb wundere ich mich 
ein bißchen über Ihre Frage. Wollen wir einmal 
abwarten, wie die Dinge laufen! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir stehen im Unterschied zu Ihnen — jeden- 
falls dazu, daß wir diesen mittleren Schichten auch 
im Rahmen der steuerlichen Behandlung die rela-
tiv gerechte, d. h. proportionale Entlastung zuteil 
werden lassen sollten und nicht einfach die 9,50 DM 
im Einzelfall. 

Ähnlich steht es — um einen weiteren Sachver-
halt zu nennen — im Bereich der Bildungspolitik. 
Der Mittelstand, das Handwerk und der Handel be-
mühen sich in einer höchst anerkennenswerten 
Weise, zusätzliche Arbeitsplätze bereitzustellen. 
Und was tut die Regierung? Sie droht dauernd mit 
dem Knüppel der Ausbildungsabgabe, statt so etwas 
eventuell mit steuerlichen Erleichterungen zu hono-
rieren. 

(Zurufe von der SPD) 

— Dazu gibt es Äußerungen. Es gibt sogar gezielte 
Aktionen. 

(Zurufe von der SPD) 

Infolgedessen trägt ihre Bildungspolitik sicher nicht 
dazu bei, die Ausbildungsfreude in den mittelstän-
dischen Unternehmungen zu erhöhen. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zur 
Wettbewerbspolitik: Herr Jens, es ist nicht sehr 
fair, Herrn Kollegen Lampersbach ohne Zusammen-
hang zu zitieren, ohne den Anlaß für die Äußerung 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 	3327 

Dr. Zeitel 
zu nennen. Er hat nämlich über den Fall Necker-
mann gesprochen. Dort wird doch sichtbar, daß 
diese Regierung zwar ein Wettbewerbsinstrumenta-
rium geschaffen hat, aber immer dann, wenn sie es 
anwenden soll, gerade der unerwünschten Fusion 
zustimmt. So löst man die Probleme der mittelstän-
dischen Wirtschaft gewiß nicht, wenn man gleich-
zeitig tausende kleiner Betriebe kaputtgehen läßt. 
Deshalb sollten Sie nicht so tun, als ob in der Wett-
bewerbspolitik die mittelständische Linie gehalten 
würde. 

Wir werden sehr schnell im Bereich des Gesetzes 
gegen unlauteren Wettbewerb und des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen mit Vorschlägen 
kommen. Wir hoffen dann jedenfalls auf eine Zu-
stimmung, wenn es darum geht, die unfairen Wett-
bewerbspraktiken, die Sie doch kennen, ein wenig 
einzuengen. Wir wissen, Graf Lambsdorff, daß das 
z. B. bei den Werbemethoden nicht einfach ist. Des-
wegen sollten wir auch in diesem Bereich nicht so 
tun, als ob die Regelungen, die wir bisher haben, 
ausreichend sind, um einen fairen Wettbewerb für 
den Mittelstand sicherzustellen. Genau dies ist unser 
Anliegen. 

Ich bin sehr im Zweifel darüber, ob die bisherigen 
Bestimmungen des Gesetzes gegen unlauteren Wett-
bewerb und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen überhaupt ordnungspolitisch ausrei-
chend sind, um den veränderten Entwicklungsbedin-
gungen Rechnung tragen zu können. Vielleicht bie-
tet sich mit der „Gemeinsamen Empfehlung" ein Weg, 
eine dritte ordnungspolitische Säule in der Wett-
bewerbspolitik zu etablieren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Überblickt man die Gesamttendenz Ihrer Politik, 
so ist das Ergebnis für den Mittelstand jedenfalls 
bedrückend. Er hat auf Grund seiner personalinten-
siven Struktur überwiegend die Lasten Ihrer Ge-
setze — einschließlich der Sozialgesetze — zu tra-
gen. Daher ist er in einer schwierigen wirtschaft-
lichen Lage, in einer schwierigeren Lage als je zu-
vor in der Nachkriegsentwicklung dieser Bundes-
republik. Man sollte nicht so tun, als gebe es dank 
zahlloser Investitions- und Kreditprogramme keine 
Probleme. Das wird der Situation in diesem wichti-
gen Bereich wirklich nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eine Bemerkung zu der „Gesetzesmacherei". Graf 
Lambsdorff, das richtet sich ein bißchen gegen Ihre 
billige Diskussionstour. In der Tat, das Gesetzblatt 
der letzten Legislaturperiode umfaßt dank der vielen 
hektischen Aktivitäten und insbesondere der „Ab-
haktechnik", die die SPD anwendet, 3 000 Seiten. 
Vor zwei Legislaturperioden waren es noch 800 
Seiten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Steger [SPD]) 

— Ich komme noch darauf, Herr Steger. Seien Sie 
nicht so vorschnell. 

Die Konsequenzen der Gesetzeshuberei drücken 
den Mittelstand heute vielleicht schon mehr als die 
effektive Kostenlast. Wenn Sie nun sagen, hier 
werde noch ein Gesetzentwurf mehr vorgelegt, so  

finde ich das merkwürdig. Dieser Gesetzentwurf 
wäre nämlich vielleicht geeignet, den Mittelstand 
von dem Wust anderer Aktivitätsvorschriften zu be-
freien und ihm eine zusammenfassende Orientie-
rungsrichtlinie zu geben. Was wir brauchen — inso-
fern  hat das Privatisierungsgebot seinen guten Sinn, 
wobei sich über die Formulierung immer reden 
läßt —, ist nicht mehr Staat, sondern weniger Staat. 
Auch dafür sollten wir etwas mehr gesetzliche Hand-
habe bieten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich hinzufügen: Wir brauchen vor 
allem — dies ist vielleicht das größte Problem des 
nächsten Jahrzehnts — mehr Wirtschaftlichkeit in 
der öffentlichen Leistungsdarbietung. Meine Damen 
und Herren, die Probleme im Bereich der Gesund-
heitspolitik — ich will dies nur andeuten — werden 
doch von ,der falschen Seite her angegangen, wenn 
man so tut, als seien die Honorare der Ärzte — also 
Freiberufler — der verursachende Faktor für die 
Kostenexplosion. Die größte Kostenexplosion gibt 
es im Krankenhauswesen. Sie ist nachweisbar die 
Folge einer Bürokratisierungstendenz, die zwangs-
läufig erhebliche Mehrkosten mit sich bringt. Es 
geht darum, in diesem Bereich mehr Wirtschaftlich-
keit einzuführen und vielleicht mehr auf ein kleines 
frei-gemeinnütziges Krankenhaus zu vertrauen als 
auf einen solchen Riesenkasten wie den in Steglitz, 
mit vorhersehbaren unwirtschaftlichen Folgekosten. 

(Beifall bei der  CDU/CSU) 

Ich wiederhole: Wir glauben nicht, daß wir mit 
diesem Mittelstandsförderungsgesetz alle angespro-
chenen Probleme lösen. Sicher bedarf es einer sub-
stantiellen Ergänzung durch gezielte Geetzesakte, 
die den Mittelstand nicht nur immer belasten, son-
dern die auch einmal ein Signal dafür setzen, daß er 
entlastet wird. Um nicht mißverstanden zu werden: 
Unser Mittelstand braucht keinen Schutzpark. Er 
braucht keine Vorschriften, die ihm Subventionen 
zuspielen. Er hat aber einen Anspruch darauf, daß 
ihm faire Wettbewerbsbedingungen eingeräumt wer-
den, die ihm derzeit als Folge Ihrer Gesamtpolitik 
nicht zugestanden werden. Wir sind zutiefst davon 
überzeugt, daß das, was in diesem Bereich geschieht, 
nicht irgendeine Interessenpolitik ist, sondern daß 
das, was für den Mittelstand unseres Landes gut ist, 
auch für unser Land gut ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Dr. Steger. 

Dr. Steger (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Kollege Professor Schachtschabel 
und auch die anderen Redner der Koalition haben 
hier eine umfassende Leistungsbilanz unserer Politik 
für kleinere und mittlere Unternehmen vorgetragen. 
Ich glaube, das war für manche Mittelstandspoliti-
ker der CDU/CSU eine sehr notwendige Nachhilfe-
stunde. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

— Sie brauchen sich gar nicht darüber zu beschwe

-

ren. Diese Nachhilfestunde wurde doch wenigstens 
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noch privatissime et gratis gegeben, wie es unter 
Professoren heißt. Ich will dies hier nicht weiter 
vertiefen. 

Herr Kolleg Zeitel, ich muß feststellen, daß Sie 
der auch vom Kollegen Jens angebotenen sach-
lichen Auseinandersetzung über die Zweckmäßig-
keit und die Verbesserung von Maßnahmen ausge-
wichen sind, weil Sie keine Alternative haben, und 
statt dessen wieder den ideologischen Hammer ge-
schwungen haben. Es war ganz merkwürdig, was da 
zutage kam. Sie können sich da auch nicht mit Ihren 
Attacken auf irgendwelche sozialistischen Phäno-
mene entschuldigen. 

Wir müssen immer in Erinnerung behalten, daß 
es auf deutschem Boden zwei Planwirtschaften ge-
geben hat bzw. gibt: Die eine ist die bürokratische 
Planwirtschaft, die wir noch haben: im Bereich der 
DDR. Aber davor hat es in Gesamtdeutschland eine 
bürokratische Planwirtschaft gegeben, die von 
rechts eingeführt worden ist; denn das, was die 
Nationalsozialisten gemacht haben, war ja auch 
Planwirtschaft. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Planwirt

-

schaft ist immer vom Übel, ob sie von links 
oder von rechts kommt!) 

— Der soziale Boden dieser Planwirtschaft war nicht 
nur „Blut und Boden", Herr Hauser, sondern waren 
auch die protektionistischen und dirigistischen For-
derungen des sogenannten Mittelstands. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Was hat das da

-

mit zu tun?) 

— Was das damit zu tun hat, kann ich Ihnen sagen: 
Wir werden es Ihnen nicht so einfach durchgehen 
lassen, die Schimäre der sozialistischen Planwirt-
schaft aufzubauen und zu sagen: Guckt euch mal 
die mittelstandsfeindlichen Sozis an! Wir werden 
vielmehr sehr präzise die ideologischen und anti-
marktwirtschaftlichen Grundlagen Ihrer Mittel-
standspolitik herausarbeiten; denn dort liegen die 
Unterschiede. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Machen Sie es 
doch einmal! — Wo sind die denn?) 

— Sie haben offensichtlich noch Verständnisschwie-
rigkeiten. 

(Abg. Dr. Jaeger [CDU/CSU] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

— Ich möchte meinen Gedanken erst zu Ende füh-
ren; dann können Sie fragen. 

Das sind ja einige ganz merkwürdige Sachen her-
ausgekommen, z. B. dieses Wettbewerbsverständnis. 
Wenn man Sie hört, fragt man sich: Wo gibt es in 
dieser Republik überhaupt Wettbewerb, der nicht 
ruinös, der nicht mörderisch, der nicht unfair ist? 
Da gibt es überhaupt keinen Bereich. Immer dort, 
wo Wettbewerb ist, kommen die großen Klagen. Es 
wird von der Begrenzung der Gewinne gesprochen, 
die unfair sei, und von allem möglichen. Und dann 
kommt die Forderung, der Gesetzgeber möge diesen 
Wettbewerb so regulieren, daß ein bequemer Natur-
schutzpark übrigbleibt. 

In dem Zusammenhang müßten Sie einmal präzise 
definieren, was Sie mit Mittelstand eigentlich mei-
nen. Sie reden hier immer über „den" Mittelstand. 
Da gibt es den Würstchenverkäufer, und da gibt es 
das Steuerberatungsbüro mit 30 Mitarbeitern und 
Millionenumsätzen. Da gibt es Handwerksbetriebe, 
die sich einem drastischen Strukturwandel gegen-
übersehen und denen es in der Tat schlechtgeht  — 
aber  das können Sie in der Marktwirtschaft gar 
nicht ausschließen —, und es gibt kleine und mitt-
lere Unternehmen, die auf innovationsträchtigen 
Märkten mit einem hohen Know-how-Anteil ganz 
hervorragende Erfolge erzielen. Aber Sie pauschalie-
ren, um nicht zu sagen: kollektivieren diese un-
heimlich differenzierte ökonomische Landschaft un-
ter diesem nebulösen Begriff „Mittelstand" und 
trauen sich nicht, zu sagen, daß vieles von dem, 
was Sie wollen, der Großindustrie viel mehr zugute 
kommt als dem Mittelstand. Das ist doch die Unfair-
neß, die darin steckt, die in Ihrer ganzen Politik an-
gelegt ist. Auf der einen Seite haben Sie den Wirt-
schaftsrat, der für die eigentliche Politik zuständig 
ist, während der Mittelstand nur auf die Tränen-
drüse drücken darf, und auf der anderen Seite haben 
Sie die Arbeitnehmer, die im Wahlkampf ein ge-
wisses Feigenblatt darstellen. 

(Dr. Zeitel [CDU/CSU] : Halten Sie das nicht 
für ein bißchen billig?) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Kollege Dr. Steger, wollen Sie auf die Frage des 
Kollegen Jaeger noch einmal zurückkommen? 

Dr. Steger (SPD) : Ja, Herr Kollege Jaeger kann 
jetzt fragen; ich habe meinen Gedanken zu Ende 
geführt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Ich wollte 
mich nur vergewissern. 

Dr. Jaeger (CDU/CSU) : Herr Kollege, ich wollte 
Sie fragen, ob Sie, wenn Sie hier die verfehlte Wirt-
schaftspolitik des aus anderen Gründen verwerf-
lichen Nationalsozialismus anführen, dies der 
Christlich Demokratischen und der Christlich-Sozia-
len Union in die Schuhe schieben wollen. 

Dr. Steger (SPD) : Nein, Herr Kollege Jaeger. Sie 
haben vielleicht nicht genau zugehört. Ich habe 
gesagt, daß wir auch eine Planwirtschaft von rechts 
hatten, daß also die von Ihnen immer vorgenom-
mene Gleichsetzung von Planwirtschaft und Sozia-
lismus für die Bundesrepublik schon historisch gar 
nicht stimmt und daß einer der sozialen Ursachen 
für diese Planwirtschaft von rechts damals die pro-
tektionistischen Forderungen aus dem Bereich ge-
wesen sind, den Sie Mittelstand nennen. 

Da muß ich dem Kollegen Lambsdorff voll und 
ganz zustimmen: Wir werden in unserer „Mittel-
standspolitik" nicht von der marktwirtschaftlichen 
Orientierung abweichen, auch wenn Sie mit noch 
so protektionistischen Forderungen kommen. 
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Wie war das denn z. B. mit der Tarifautonomie, 

gegen die Herr Zeitel hier polemisiert hat? Was 
wollen Sie denn? Wollen Sie die Lohnnebenkosten, 
die weitgehend durch Tarifverträge entstanden sind 
und die die Arbeitgeber, zu denen auch der Mittel-
stand gehört, mit unterschrieben haben, durch staat-
liche Gesetze ändern? Sie müssen dann doch einmal 
eine Alternative aufzeigen. Sie können doch nicht 
immer beklagen, die Tarifverträge seien so schlimm, 
so schlecht, ohne auch zu sagen, daß erstens Sie 
mit unterschrieben haben, und zweitens, welches 
Ihre Alternative ist, um die anstehenden sozialen 
Probleme zu regeln. Ich muß ganz klar feststellen: 
Wir stehen zur Tarifautonomie und lassen sie uns 
auch nicht durch dirigistische Forderungen unter 
dem Etikett Mittelstand abhandeln. Da hat der Kol-
lege Lambsdorff recht: Das ist Etikettenschwindel. 

Wir plädieren dafür, die ökonomische Situation 
sachlich zu analysieren, präzise zu definieren, was 
der Mittelstand ist, und das genau in die Problem-
bereiche zu zerlegen, die ich eben skizziert habe. 
Wir müssen auch einmal die Leistungsdefizite sau-
ber herausarbeiten, um zu erkennen, warum denn 
die kleinen und mittleren Unternehmen und die 
Selbständigen in bestimmten Bereichen in bestimm-
ten Schwierigkeiten sind. Das ist nämlich nicht so 
pauschal zu machen, wie Sie das immer tun. 

Ich will einmal einen Punkt herausgreifen, an 
dem man das sehr deutlich machen kann. Herr 
Hauser, ich finde es mehr als typisch, daß dieser 
Bereich bei Ihnen praktisch fehlt, nämlich der Be-
reich der Innovationspolitik für kleine und mittlere 
Unternehmen. Wenn Sie sagen, die Leistungsfähig-
keit dieser Wirtschaft beruhe auf den anpassungs-
fähigen und leistungsorientierten kleinen und mitt-
leren Unternehmen — was man in dieser Pauscha-
lität sicherlich nicht behaupten kann —, dann müß-
ten Sie auch einmal präzise sagen, was denn not-
wendig ist, damit diese kleinen und mittleren Unter-
nehmen an der Spitze des technischen Fortschritts 
marschieren. Denn es kann ja wohl nicht so sein, 
daß wir uns gegen den marktwirtschaftlichen Struk-
turwandel wehren, daß wir versuchen, überholte 
Produktionen aufrechtzuerhalten, obwohl sie weder 
von der Nachfrageseite her noch von den kompara-
tiven Kosten in der internationalen Arbeitsteilung 
her zu halten sind, sondern unsere Aufgabe besteht 
doch darin, Innovationshemmnisse zu beseitigen. 
Davon steht in Ihrem Gesetzentwurf merkwürdiger-
weise so gut wie nichts, obwohl das in den nächsten 
Jahren ein zentrales Feld unserer Strukturpolitik 
für kleinere und mittlere Unternehmen ist. 

Was ist denn alles passiert? Zum Beispiel die 
Projektförderung durch das BMFT. Ihre Kampagne, 
daß das nur etwas für die Großindustrie sei, ist 
ja schon längst zusammengebrochen, insbesondere 
nachdem man einmal nachgerechnet hat, was alles 
an kleinen und mittleren Unternehmen daran in 
Form von Unteraufträgen beteiligt ist. Ich nenne das 
Erstinnovationsförderungsprogramm des Bundes-
wirtschaftsministeriums, die Wagnisfinanzierungs-
gesellschaft beim BMFT. Ich nenne das, was wir im 
Moment mit den Innovationsberatungsstellen ver-
suchen, nämlich den Technologietransfer aus den 

Großforschungseinrichtungen in  die  Wirtschaft. Ich 
nenne § 4 des Investitionszulagengesetzes, mit dem 
wir ja ganz gezielt die Forschungs- und Investitions-
zulagen für kleine und mittlere Unternehmen er-
höhen, um dort, wo die Projektförderung nicht 
greift, einen stärkeren Anreiz zu bieten, tatsächlich 
in den Forschungs- und Entwicklungsbereich zu 
gehen, einfach deswegen, weil wir es für notwendig 
halten, daß die Leistungsfähigkeit der kleinen und 
mittleren Unternehmen gestärkt wird, daß sie mit 
innovativen Produktionen arbeiten, daß ihre Mana-
gementqualität verbessert wird. Professor Schacht-
schabel hat einiges zu dem ausgeführt, was wir 
dort in Form von Beratung und Ausbildung machen; 
denn Sie wissen doch genau — Sie müßten es 
wenigstens aus Ihrer eigenen Praxis wissen —, daß 
das Mittelstandsproblem auch ein Managementpro-
blem oder besser gesagt: eine Frage der unzurei-
chenden Managementkapazitäten ist. 

Das sind die Ansatzpunkte, wo wir weiterkom-
men. Ich muß sagen, wir werden uns entschieden 
gegen alles zur Wehr setzen, den stattfindenden 
Strukturwandel unter dem Aspekt Mittelstandsschutz 
in irgendeiner Weise zu bremsen. Wenn wir Markt-
wirtschaft wollen, müssen wir auch die Konsequen-
zen dieser Marktwirtschaft wollen und können nicht 
für den Mittelstand einen Naturschutzpark bauen. 
Das sind die Unterschiede, die in der Politik für 
kleine und mittlere Unternehmen zwischen der 
CDU/CSU und den Regierungsparteien bestehen. 
Wir wollen eine größere Leistungsfähigkeit, eine 
größere marktwirtschaftliche Anpassungsfähigkeit, 
und Sie wollen immer nur Protektionismus, staat-
lichen Schutz für Produktionen, die nicht mehr auf-
rechtzuerhalten sind. Das ist der entscheidende 
Punkt. Um es mit einer Formulierung zu sagen, die 
Schumpeter vor fünfzig Jahren gebraucht hat: Un-
sere Politik ist für die Innovatoren, aber Ihre Politik 
ist noch nicht einmal für die  Imitatoren, d. h. für 
diejenigen, die diesen Innovationen nachlaufen. 
Herr Hauser, das ist das Problem Ihrer Politik, und 
ich möchte Sie bitten, zu prüfen, wie Sie die dirigi-
stischen und protektionistischen Forderungen, die 
Sie heute wieder erhoben haben, mit dem vereinba-
ren können, was Sie in Sonntagsreden für die Markt-
wirtschaft hier im Lande verbreiten. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Wo sind 
denn die dirigistischen Maßnahmen? Nen

-

nen Sie eine dirigistische Maßnahme, die 
wir gefordert haben! Bauen Sie keine Papp

-

kameraden auf!) 

Darin zeigt sich die Unglaubwürdigkeit Ihrer Po-
litik: Sonntags singen Sie das Hohe Lied der Markt-
wirtschaft, und von Montag bis Freitag stehen Sie 
bei der Regierung Schlange und wollen Subventio-
nen haben, so daß fast der Eindruck entsteht, die 
Arbeitnehmer sollten nur noch so viel Steuern zah-
len, daß sie gerade noch den Mittelstand finanzieren 
können. Darin zeigt sich die Unglaubwürdigkeit Ih-
rer Politik. 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Wir werden 
das gern weiterreichen, was Sie hier ver

-

künden! — Milz [CDU/CSU]: Wissen Sie 
überhaupt, wovon Sie reden?) 
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Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie diesen 

Gesetzentwurf noch einmal eingebracht haben; denn 
er hat in aller Deutlichkeit gezeigt, auf welchen 
wackligen Grundlagen Ihre Politik steht. Ich glaube, 
Herr Hauser, Sie bedauern es — das zeigt Ihre 
aggressive Reaktion in aller Deutlichkeit —, daß Sie 
dieses Thema heute noch einmal aufgegriffen haben, 

(Hauser [Krefeld] [CDU/CSU] : Ich bedaure 
nur, daß Leute von Dingen reden, von de

-

nen sie nichts verstehen!) 

weil Sie schlecht aussehen, weil Sie keine Konzep-
tion haben, weil Sie zu unserer Politik keine Alter-
native haben. Ich kann Ihren Ärger daher verste-
hen. Sie werden aber verstehen, daß diese Debatte 
für uns eine Bekräftigung ist, auf diesem innovati-
onsorientierten Weg weiterzugehen, ohne uns dabei 
von den protektionistischen Hunden anbellen zu las-
sen. 

(Beifall bei der SPD — Hauser [Krefeld] 
[CDU/CSU] : Ich werde Sie dem Mittel

-standssprecher Ihrer Partei weiterempfeh

-

len!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Gattermann. 

Gattermann (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich wollte hier und 
heute eigentlich nur zu dem Antrag betreffend die 
Lage der freien Berufe etwas sagen, weil auch in 
dieser Debatte die freien Berufe in der Gewichtung 
offenbar wieder nicht ganz zum Zuge gekommen 
sind. Das ist beispielsweise auch in Ihrem Gesetz-
entwurf, Herr Hauser, der Fall, in dem die freien 
Berufe in den zwei Paragraphen 24 und 25 durch 
eine schlichte Übertragung von Regeln, die nicht 
übertragbar sind, pauschal abgehandelt werden sol-
len. Aber eine Bemerkung von Herrn Professor 
Zeitel — er ist nun leider gegangen — veranlaßt 
mich doch, dazu etwas zu sagen. Herr Professor 
Zeitel hat die Bundesregierung geziehen, mit ihrer 
Politik so etwas wie Gigantomanie in der Wirt-
schaft zu unterstützen, etwa nach dem Motto: je 
größer um so besser. Als Beispiel hat er die klei-
nen frei-gemeinnützigen Krankenhäuser genannt, 
die doch eigentlich sehr viel besser als riesige 
Kliniken seien. Ich darf dazu anmerken: Die Bun-
desgesetze lassen die Förderung von allgemeinen 
frei-gemeinnützigen Krankenhäusern ab 100 Betten 
zu. Allerdings gibt es verschiedene Landesregierun-
gen, die diesen Weg des Bundesgesetzgebers nicht 
mitgehen. 

(Milz [CDU/CSU] : Auch in Nordrhein

-

Westfalen!) 

— Das ist auch in Nordrhein-Westfalen der Fall; 
ich will die Schuld gar nicht einseitig verteilen. 
Aber es ist z. B. auch in Rheinland-Pfalz so, wo 
mindestens 300 Betten in einem Krankenhaus sein 
müssen, wenn es förderungsfähig sein soll. Das ist 
also eine andere Regelung, als sie der Bundes-
gesetzgeber meinte. Ich wollte damit nur sagen: 
Dies war ein schlechtes Beispiel dafür, daß gerade 
der Bundesgesetzgeber in dieser Hinsicht eine 
schlechte Politik mache. 

Wir von der FDP-Fraktion haben verhältnismäßig 
wenig Neigung, dem Antrag zur Lage der freien 
Berufe in dieser Form zuzustimmen. Ich könnte es 
auch mit Rainer Barzel formulieren: „So nicht!" Im 
Prinzip wird es von uns begrüßt, daß hier die Lage 
der freien Berufe aufgegriffen wird. Wir haben uns 
gefragt, welche Ziele und Absichten Sie mit diesem 
Antrag verfolgen. Es kann ja wohl schlecht sein, 
daß es Ihnen nur darum gehen sollte, zu der von 
Ihnen allerorten immer wieder beklagten Berichts-
flut — von der Gesetzesflut ist bereits gesprochen 
worden — beizutragen. Das kann es also nicht 
sein. Die schriftliche Begründung läßt völlig offen, 
wozu dieser Bericht am Ende dienen soll. Auch in 
der Debatte heute morgen habe ich dazu verhält-
nismäßig wenig gehört. 

In der schriftlichen Begründung werden zwei 
Ziele genannt. Das erste: Der Bundesregierung soll 
Gelegenheit gegeben werden, ihre Position gegen-
über den freien Berufen zu klären. Nun, meine 
Damen und Herren, ich glaube nicht, daß die Bun-
desregierung ihre Position gegenüber Ärzten, Apo-
thekern, Architekten, Ingenieuren, Rechtsanwälten, 
Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschafts- 
und Buchprüfern, Journalisten, Wissenschaftlern und 
Künstlern — die Liste ist noch nicht vollständig — 
erst bestimmen müßte. Der Herr Kollege Hauser hat 
ja heute morgen dankenswerterweise auch ange-
merkt, daß der Vorwurf der Fehleinschätzung we-
niger die Bundesregierung als die Koalitionsfraktio-
nen treffe. Dazu darf ich für die FDP-Fraktion, in 
der ein erheblicher Prozentsatz von Freiberuflern 
tätig ist, anmerken, daß wir insoweit Nachhilfe-
unterricht zur Positionsbestimmung nicht benötigen. 
Als zweites Ziel wird genannt: Es sollen die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen werden, daß die 
freien Berufe ihre Funktion in der Gesellschaft auch 
zukünftig erfüllen können. Nun, meine Damen und 
Herren, solche Voraussetzungen schafft oder festigt 
man in der täglichen Gesetzesarbeit; man schafft 
und festigt sie nicht durch Berichte. 

(Dr. Steger [SPD] : Sehr richtig!) 

Wir teilen — ich sagte es bereits — im Grund-
satz Ihre Auffassung von der Rolle und der Bedeu-
tung der freien Berufe in unserer Gesellschaft, ob-
wohl wir natürlich so wolkige Phrasen, wie sie in 
der Begründung stehen, nicht unterschreiben wür-
den, z. B.: „Die freien Berufe schützen vor Nivellie-
rung und Reglementierung. Die freien Berufe be

-

wahren vor Degradierung zum Verwaltungsobjekt 
Die freien Berufe schützen vor dem Zugriff des Kol-
lektivismus." Nun, meine Damen und Herren, wir 
wissen etwas differenzierter, was es für die Freiheit, 
für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen, für die 
geistigen und allgemein menschlich-seelischen Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Individuums, des ein-
zelnen Bürgers bedeutet, daß wir freie und unab-
hängige Rechtsanwälte haben, die in allen Rechts-
angelegenheiten vor Gerichten und vor Behörden 
beraten und vertreten, daß wir freie Steuerberater 
haben, die dem Bürger angesichts unserer Steuer-
gesetzgebung bei der Ordnung seiner Steuerangele-
genheiten helfen, und daß wir auch freie Architek-
ten haben, die bei der Verwirklichung des Traums 
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vom Eigenheim helfen, um nur drei Bereiche anzu-
sprechen. Wir wissen insgesamt in der Tat — wir 
brauchen, ich sage es noch einmal, insoweit keinen 
Nachhilfeunterricht —, welche geistigen und kreati-
ven Leistungen gerade von diesen Berufsständen für 
unsere Gesellschaft erbracht werden. 

Weshalb aber, so werden Sie zu Recht fragen, hal-
ten wir dann dennoch nichts von der Berichterstat-
tung durch die Bundesregierung auf der Grundlage 
dieses Fragenkatalogs? Nun, wir finden kaum An-
haltspunkte dafür, daß sich aus der Beantwortung 
dieser Fragen für alle freien Berufe übereinstimmen-
de Daten und Erkenntnisse ergeben könnten, viel-
leicht mit Ausnahme des Steuerbereichs, der Ausbil-
dungsplatzsituation und von Kooperationsmöglich-
keiten — aber darauf komme ich gleich noch beson-
ders zu sprechen —, die geeignet sein könnten, glo-
bal angesetzte wirtschaftspolitische Maßnahmen spe-
ziell für freie Berufe zu veranlassen. Die Tätigkeits-
bereiche der freien Berufe sind so unterschiedlich — 
lesen Sie sich einmal die Liste zu § 18 des Einkom-
mensteuergesetzes durch, in der die freien Berufe 
alle aufgeführt sind; dann merken Sie, wie unter-
schiedlich die Tätigkeitsbereiche sind —, daß sich 
Daten zur Erkenntnis von Problemen und von Struk-
turkrisen in einzelnen Bereichen ganz sicherlich nicht 
allgemein, sondern nur ganz gezielt auf den jeweili-
gen einzelnen Berufsstand werden ermitteln lassen. 

Wir wollen für die Beratungen in den befaßten 
Ausschüssen insoweit ein doppeltes Kooperations-
angebot unterbreiten. Zum ersten: Wir können uns 
vorstellen, daß bei einigen Fragestellungen durch 
Verbesserungen, Erweiterungen und Ergänzungen 
des Fragenkatalogs einige Fragen in Auftrag gege-
ben werden könnten, die für allgemein anzusetzende 
Überlegungen und Maßnahmen Erkenntnisse vermit-
teln könnten. 

(Schmidhuber [CDU/CSU] : So ist es ge

-

dacht!) 

Zum zweiten und im besonderen aber bieten wir an, 
daß wir einzelne Bereiche freier Berufe gezielt an-
sprechen, hierzu Prüfungsaufträge erteilen und Lö-
sungsmöglichkeiten suchen. 

Herr Schmidhuber hat, wenn ich mich richtig er-
innere, heute morgen bereits zwei solche Einzelpro-
bleme angesprochen. Er hat zum einen die Architek-
ten erwähnt und in diesem Zusammenhang von 
einem Abbau von Planungskapazitäten im öffentli-
chen Dienst gesprochen. Lassen Sie mich diesen Ge-
danken vertiefen. Wir müssen uns in der Tat fragen, 
ob wir, wenn wir einen freien Berufsstand erhalten 
wollen, in einer solchen Situation bei einem für die-
sen Bereich typischen Aspekt, nämlich dem des 
Wettbewerbs, dem einzelnen freiberuflichen Archi-
tekten den Wettbewerb mit großen Kapitalgesell-
schaften, die in diesem Bereich tätig sind, zumuten 
können. Der Herr Bundesbauminister ist nicht hier. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Aber ich habe ihm auch schon persönlich gesagt, daß 
dies ein Punkt ist, über den man angesichts einer 
Situation des Architektenstands, die durch die kon-
junkturelle Lage besonders gravierend ist, wird 
nachdenken müssen. 

Herr Schmidhuber hat auch bereits von der Zulas-
sungsschwemme bei Rechtsanwälten gesprochen. 
Lassen Sie mich eines dazu ganz klar sagen. Auf 
keinen Fall würden wir dabei mitmachen, hier an 
Zulassungsbeschränkungen oder ähnliches zu den-
ken. Aber wir müßten untersuchen, wie viele der 
frisch zugelassenen Rechtsanwälte diesen Beruf als 
Organe der Rechtspflege ausüben wollen und wie 
viele diesen Beruf nur als Parkstation oder als 
irgendeine Form von Nebenerwerb auffassen. Das 
letzte ist weder für den Stand noch für die Aufga-
ben, die dieser Stand für unsere Gesellschaft zu 
erfüllen hat, nützlich oder gut. 

Wenn ich recht informiert bin, war für diese 
Debatte nur ein Zeitraum bis 12 Uhr vorgesehen. Ich 
will deshalb zum Schluß kommen und nur noch an-
merken: Ich begrüße es letztlich, daß dieser Antrag 
eingebracht worden ist. Denn er gibt Gelegenheit, 
vor aller Öffentlichkeit sichtbar zu machen, daß es 
in diesem Haus in der Bewertung der Rolle der 
freien Berufe in unserer Gesellschaft im wesent-
lichen gar keine Unterschiede gibt. Wir Freien De-
mokraten jedenfalls — und das sage ich auch als 
Freiberufler werden alles tun, damit diese Be-
rufsstände in unserer Gesellschaft auch fürderhin 
ihre Rolle so optimal erfüllen können, wie sie es 
bisher getan haben. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Ich habe 
da vorhin, Herr Kollege Schmidhuber, einen Zwi-
schenruf gehört. Ich wäre dankbar, wenn Sie ihn 
einmal selbstkritisch überprüfen würden. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Lampers-
bach. 

Lampersbach (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen, meine Herren! Einige Be-
merkungen, die heute morgen hier gefallen sind, 
veranlassen mich, entgegen der ursprünglichen Ab-
sicht doch noch einmal ans Pult zu treten. 

Herr Dr. Jens, es ist bedauerlich und sicherlich 
nicht dem Rang einer Mittelstandsdebatte angemes-
sen, wenn Sie hier Teile aus einem ganzen Kompen-
dium zitieren, die bei dem nicht aufgeklärten Leser 
den Eindruck entstehen lassen müssen, als würde 
von unserer Seite ein Dirigismus verlangt und die 
marktwirtschaftliche Ordnung außer Kraft gesetzt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Steger [SPD]) 

— Sie kommen noch dran, Herr Steger; seien Sie 
ganz beruhigt. 

Wir müssen aber, wie das beim Sport seit jeher 
üblich ist, darauf achten, daß die Spielregeln ein-
gehalten werden und die Akteure auf diesem Spiel-
feld, auf diesem Tummelplatz, sich nicht gegenseitig 
vor das Schienbein treten und Verletzungen bei-
bringen, worunter das Spiel insgesamt leiden würde. 

Wenn im Zusammenhang mit einem die Öffent-
lichkeit insgesamt interessierenden wirtschaftlichen 
Vorgang, nämlich der Fusion von zwei großen Un-
ternehmungen, auch darüber diskutiert wird und 
Anreize zur Diskussion gegeben werden, daß wir 
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die Marktpraktiken überprüfen müssen, dann ist, so 
glaube ich, die Frage erlaubt, ob ein permanenter 
Verdrängungswettbewerb dadurch erfolgen kann 
und darf, daß bewußt unter Preis, Graf Lambsdorff, 
angeboten wird, zu Preisen nämlich, welche die 
Fixkosten nicht decken, so daß das Unternehmen 
hinterher zur Aufgabe gezwungen wird oder, wie in 
diesem einen Fall, praktisch durch den Druck einer 
Vielzahl öffentlich interessierter Institutionen eine 
Sanierung durchgeführt wird. Das war die Sache, 
die Herr Dr. Jens hier bedauerlicherweise falsch an-
gesprochen hat. 

Lassen Sie mich noch etwas zu einer Bemerkung 
von Herrn Dr. Steger sagen. Wenn hier ein ideo-
logisches Bild in den Saal gezaubert wird, indem 
man die Vergangenheit bis 1945 in einer Art und 
Form darstellt, als wäre die CDU/CSU dafür ver-
antwortlich zu machen, dann ist das mehr als nur 
ein Schlag unter die Gürtellinie. Das ist, wenn es 
bewußt erfolgte, Herr Dr. Steger, eine Vergiftung 
der parlamentarischen Atmosphäre, die wir uns 
nicht werden gefallen lassen, gegen die wir öffent-
lich in aller Form Stellung nehmen müssen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Wenn wir erneut, wie das in der Vergangenheit 
vielfach geschehen ist, in eine Ecke gestellt werden 
sollen, in der wir weder gestanden haben noch 
hineingehören, dann ist das unerhört. 

Sie müßten eigentlich, Herr Steger, auf Grund 
Ihrer Ausbildung — ich glaube, Sie haben in einem 
Steuerbüro gelernt und gearbeitet — wissen, was 
es mit den Dingen wie Wettbewerb, Lohnkosten, 
Strukturwandel und Innovationen auf sich hat. Sie 
müßten eigentlich aus Ihrer Kenntnis heraus — Sie 
verstehen Bilanzen zu lesen — auch wissen, aus 
welchen Gründen Konkurse, deren Zahl gerade in 
den letzten Jahren in erheblichem Maße zugenom-
men hat, erfolgen. Wenn Sie uns hier des Protek-
tionismus zeihen, dann ist das eine Aussage wider 
besseres Wissen, 

(Dr. Steger [SPD]: Nein!) 

— Oder Sie wissen es nicht. Nur diese beiden Mög-
lichkeiten gibt es. Auch hiergegen müssen wir uns 
aufs entschiedenste verwahren. Wir verlangen seit 
vielen Jahren für die Mittelstandspolitik — das 
ist ja eine Politik nicht nur für den gewerblich Selb-
ständigen, nicht nur für den Freiberufler, sondern 
wir ziehen den Kreis der Mittelständler schon sehr, 
sehr viel weiter — Bedingungen gesetzesmäßiger 
Art, die es möglich machen, die Leistungskraft des 
einzelnen freizusetzen. — Herr Professor Schacht-
schabel hört nicht zu, weil er das von mir alles 
schon weiß. Das hat er auch nicht nötig. Sie machen 
eine private Vorlesung mit Herrn Steger. Er hat es 
nötig, Herr Professor Schachtschabel; ich kann es 
Ihnen nur bestätigen. 

Wir wollen die Leistungsfähigkeit des einzelnen 
ermuntern und freisetzen zum Wohle aller Betei-
ligten. Herr Steger, nehmen Sie folgendes aus dieser 
Debatte mit nach Hause: Wenn es dem Mittel-
stand gutgeht — ich sage das als Selbständiger mit 
einer Vielzahl von Mitarbeitern —, dann geht es 
auch den Mitarbeitern gut. Wenn es den Unterneh-

mungen schlechtgeht, geht es auch den Mitarbeitern 
schlecht, weil das Unternehmen hinterher Pleite 
macht. 

(Zuruf des Abg. Liedtke [SPD]) 

- Bei Ihnen ist das anders, Sie sind ja Beamter; 
Ihnen kann nichts passieren. 

(Liedtke [SPD] : Suchen Sie mit allen Streit?) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Kollege, auch das war eine persönliche Bemerkung. 
Ich habe vorhin in anderem Zusammenhang gesagt, 
wir sollten uns persönlicher Bemerkungen zwischen 
den Kollegen in dieser Form enthalten. 

Aber eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 
Scheu. 

Scheu (SPD) : Darf ich Sie fragen, Herr Kollege 
Lampersbach, der Sie jetzt so empfindlich reagiert 
haben - mit Schienbeinstoßen und ähnlichen Bei-
spielen —, ob Sie nicht selber auch meinen — ich 
kenne Sie lange genug, um Ihren guten Willen im 
Grundsatz zu respektieren —, daß unsere Seite 
durch bösartige ideologische Prinziperklärungen 
nicht nur im Wahlkampf, sondern das geht auch 
weiter mit der üblen Aussage „Freiheit oder So-
zialismus" ; ich will das nur andeuten — Grund ge-
nug hätte, auch mal ein bißchen ans Schienbein zu 
geben, wenn man das sonst in so grober Weise tut? 

(Beifall bei der SPD) 

Lampersbach (CDU/CSU) : Herr Kollege Scheu, ich 
würde Ihnen das gern von Angesicht zu Angesicht 
sagen, wenn Sie auch eine sehr interessante Rücken-
linie haben. Ich muß Ihnen sagen: dieser Slogan 
„Freiheit statt Sozialismus" hat seine Berechtigung. 
Das, was heute morgen Ihr junger Kollege Steger 
gesagt hat, ist eigentlich der Beweis für die Rich-
tigkeit dieser unserer Wahlkampfaussage gewesen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn es einer nachträglichen Legitimation bedurft 
hätte, dann hat er sie heute morgen hier gege-
ben — nicht einmal gut, aber immerhin. Herr Kol-
lege Scheu, Aktionen wie „Gelber Punkt" — ich 
weiß, daß Ihnen persönlich das peinlich ist, aber 
Sie haben ja hier eine Frage gestellt erinnern 
mich — mein Jahrgang kennt das — sehr an Ak-
tionen aus früheren Zeiten. 

(Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Herr 
Abgeordneter, ich würde vorschlagen, daß wir — 
das gilt für alle Seiten — Vergleiche in dieser 
Form auch nicht andeuten. 

Lampersbach (CDU/CSU) : Ich werde mich daran 
halten, Herr Präsident. 

Herr Kollege Scheu, wir sollten also überlegen, 
wo hier die Grenzen der Fairneß liegen. Ich glaube, 
daß die ersten Redner alle, insgesamt, hier unter 
Beweis gestellt haben, daß man sich über ein sehr 
brisantes Thema — weil es um Existenzen geht — 
sehr sachlich unterhalten und verständigen kann. 
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Wir haben in vielen Podiumsdiskussionen, ob das 
mit Herrn Kollegen Jens oder mit Herrn Schacht-
schabel oder auch mit Ihnen war, bewiesen, daß 
wir auch bei kontroversen Meinungen und Auffas-
sungen zu Sachvorgängen, auch bei entsprechen-
der Härte und Schärfe, nie die menschlich ver-
nünftige Seite dabei verletzt haben. Das sollten wir 
hier beachten. Diese Grenze zu überschreiten, ha-
ben Sie, Herr Steger, heute morgen fertiggebracht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Ich schlage Ihnen vor, daß wir den Bundesmittel-
standsförderungsgesetzentwurf an den Ausschuß für 
Wirtschaft — federführend —, sowie an den Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung und an den 
Haushaltsausschuß zur Mitberatung und gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung überweisen. Der An-
trag betreffend Bericht über die Lage der freien 
Berufe soll an den Ausschuß für Wirtschaft — feder-
führend —, an den Finanzausschuß und an den 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung zur Mit-
beratung überwiesen werden. Ich sehe und höre 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Düngemittelgesetzes 
— Drucksache 8/319 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (10. Ausschuß) 
— Drucksache 8/890 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Paintner 

(Erste Beratung 27. Sitzung) 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Um eine 
Ergänzung des Berichts wird nicht gebeten. Das 
Wort in der Aussprache wird nicht begehrt. 

Ich rufe die §§ 1 bis 11, Einleitung und Über-
schrift auf. Wer dem Gesetz in der zweiten Bera-
tung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Zeichen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Das Gesetz ist in der zweiten Beratung einstimmig 
gebilligt. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort zur Aussprache wird nicht begehrt. 
Wer dem Düngemittelgesetz in der dritten Bera-
tung zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Einstimmig verabschiedet. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über eine Düngemittelstatistik 
— Drucksache 8/371 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus

-s

chuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 8/938 —

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedl (München) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (10. Ausschuß) 
— Drucksache 8/891 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Bayha 

(Erste Beratung 30. Sitzung) 

Ich danke den Herren Berichterstattern und frage, 
ob eine Ergänzung der Berichte gewünscht wird. — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe die zweite Beratung auf und frage zu-
nächst, ob das Wort gewünscht wird. — Das ist nicht 
der Fall. 

Wir treten in die Abstimmung ein. Ich rufe die 
§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Einleitung und Überschrift auf. 
Wer dem Gesetz in der zweiten Beratung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ge-
genprobe! — Stimmenthaltungen? — Das Gesetz ist 
in der zweiten Beratung einstimmig gebilligt. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Ich frage, ob das Wort begehrt wird. — Das ist 
nicht der Fall. 

Wer dem Gesetz in der dritten Beratung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ge-
genprobe! — Stimmenthaltungen? — Damit ist der 
Gesetzentwurf in der dritten Beratung einstimmig 
gebilligt. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über eine Statistik im Güterkraft-
verkehr 1978 
— Drucksache 8/177 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/908 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedl (München) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Verkehr und für das Post-
und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 

— Drucksache 8/907 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Curdt 

(Erste Beratung 21. Sitzung) 

Ich danke den Herren Berichterstattern und frage, 
ob eine Ergänzung der Berichte gewünscht wird. Das 
ist offensichtlich nicht der Fall. 
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Meine Damen und Herren, wir treten in die 

zweite Beratung ein. Das Wort wird nicht begehrt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe die §§ 1 
bis 7, Einleitung und Überschrift auf. Wer diesen Be-
stimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? 
— Einstimmig so beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Gesetz in der dritten Beratung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Damit ist 
auch dieser Gesetzentwurf einstimmig gebilligt. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 
— Drucksache 8/873 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Innenausschuß (federführend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

Seitens des Bundesrates wird das Wort zu einer 
Begründung nicht gewünscht. Wir treten in die Aus-
sprache ein. Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Regenspurger. 

Regenspurger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auf der Tagesordnung steht die 
erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften. Konkret bedeutet dies, daß eine 
besorgniserregende Entwicklung in einem Teilbe-
reich des Arbeitsmarktes, nämlich im Lehrerbereich, 
die Länder Baden-Württemberg und Bayern zu einer 
Initiative veranlaßt hat, um die Zahl der arbeits-
losen Junglehrer zu verringern. 

Wenn man den Prognosen glauben darf, wird die 
Zahl der arbeitslosen Junglehrer im Bundesgebiet in 
zehn Jahren die Grenze von 100 000 überschritten 
haben. Im Gegensatz zu manchem anderen ist der 
Lehrer fast ausschließlich auf eine Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst angewiesen, wenn er eine seiner 
Ausbildung entsprechende Berufstätigkeit ausüben 
will. Das Arbeitsplatzangebot der Privatschulen ist 
vergleichsweise gering und kann keine echte Ent-
lastung schaffen. Hinzu kommt, daß sich viele der 
heute noch in Ausbildung stehenden künftigen Leh-
rer zu diesem Berufsweg in der Erwartung ent-
schlossen haben, sie würden nach Abschluß ihrer 
Ausbildung garantiert eine Verwendung im öffent-
lichen Dienst finden. Zu dieser Erwartung hat nicht 
zuletzt die Darstellung der öffentlichen Hand ge-
führt, daß im Lehrerbereich auf längere Sicht ein 
besonders großer Bedarf vorhanden sei. 

Diese besondere Situation erfordert besondere 
Maßnahmen. Die Maßnahmen müssen zwei Ziel-
richtungen haben: Es muß zum einen die Zahl derer, 

die in den Lehrerberuf drängen, gesenkt werden. 
Das ist aber ein Problem, über das wir hier und 
heute nicht zu reden haben. Zum anderen muß ver-
sucht werden, das Arbeitsplatzangebot im Lehrer-
bereich zu erhöhen, vor allem für die jetzt in Aus-
bildung stehenden Lehramtsstudenten und -anwär-
ter. Angesichts des langfristigen Bedarfs und im Hin-
blick auf die beschränkten Haushaltsmittel kann die 
Verbreiterung des Arbeitsplatzangebotes nicht nur 
und nicht in erster Linie darin bestehen, mehr Plan-
stellen für Lehrer zu schaffen. Es kommt vor allem 
auch darauf an, im Rahmen der bestehenden Stellen-
ausstattung durch Umschichtung von Stellen und 
Mitteln Arbeitsplätze für den  von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Nachwuchs freizusetzen. 

Als einer der Möglichkeiten, Arbeitsplätze ohne 
erhebliche Mehrkosten freizusetzen, sehen auch wir 
die Erweiterung der Teilzeitbeschäftigung an. Vor-
handene Beamte sollten freiwillig, aus welchen Mo-
tiven auch immer, eine Teilzeitbeschäftigung einge-
hen können. Die hierdurch frei werdenden Arbeits-
plätze können dem Nachwuchs zur Verfügung ge-
stellt werden. Wegen des Gleichheitsgrundsatzes 
bezieht sich der Gesetzentwurf, wenn auch der  An-
laß für die Initiative aus der Lehrersituation kam, 
nicht nur auf diesen Bereich, sondern erfaßt allge-
mein Beamte mit Dienstbezügen. 

Die Initiative der beiden Länder verdient um so 
mehr Dank, als die Bundesregierung bis jetzt zu 
diesem dringenden Problem zwar Initiativen ange-
kündigt, aber tatsächlich nichts vorgelegt hat. Sie 
hat zudem das brennende praktische Problem  un-
nötig mit theoretischen Überlegungen über „Emanzi-
pation", über „Selbstverwirklichung" vermengt und 
sich dadurch selber die Lösung hier und heute er-
schwert. 

So hat der Herr Staatssekretär im Bundesinnen-
ministerium, Dr. Günther Hartkopf, in der Sitzung 
des Bundesrates vom 3. Juni 1977 — ich zitiere mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenten — folgende Er-
klärung abgegeben: 

Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf der Län-
der Baden-Württemberg und Bayern stellt nach 
Auffassung der Bundesregierung einen ersten 
Schritt zur Lösung des seit geraumer Zeit in 
den Mittelpunkt der Diskussion gerückten Pro-
blems der Erweiterung der Teilzeitbeschäftigung 
im öffentlichen Dienst dar. Sie wissen seit der 
Besprechung auf Staatssekretärsebene im De-
zember letzten Jahres und der Innenministerkon-
ferenz im März dieses Jahres, daß der Bundes-
minister des Innern die heute vorgeschlagene 
Regelung nicht für ausreichend hält. Er strebt 
eine umfassendere Lösung an, bei der die Frei-
gabe der Teilzeitbeschäftigung für Beamte in 
bestimmten zeitlichen Grenzen generell erfol-
gen und grundsätzlich nicht an einschränkende 
tatbestandliche Voraussetzungen geknüpft sein 
soll. Der Bundesminister des Innern hält eine 
solche große Lösung aus arbeitsmarktpolitischen 
und gesellschaftspolitischen Gründen für ge-
boten. 

Tatsächlich, meine sehr geehrten Damen und Her

-

ren, ist bis heute — fast vier Monate später — 
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nichts geschehen. Ich muß deshalb für die Opposi-
tion feststellen, daß die Koalition wiederum nicht 
ihrer Aufgabe nachgekommen ist, bei anstehenden 
Problemen rechtzeitig praktikable Lösungsvorschläge 
vorzulegen. Es ist untragbar, diese Konzeptionslosig-
keit unserer Bevölkerung zuzumuten. 

Gegen die sogenannte große Lösung der Teilzeit-
beschäftigung im Beamtenrecht als Fortentwicklung 
des Instituts sprechen erhebliche verfassungsrecht-
liche, beamtenpolitische und haushaltsmäßige Grün-
de. Wie auch bereits in Ausschüssen des Bundes-
rates betont wurde, geht der vorliegende Entwurf 
an die Grenze des im Hinblick auf Art. 33 Abs. 5 
des Grundgesetzes verfassungsrechtlich Zulässigen. 
Die Bedenken gegen die Ausweitung der Teilzeit-
beschäftigung können eigentlich nur im Hinblick dar-
auf, daß diese Maßnahme zur Überwindung einer 
Ausnahmesituation mit einer zeitlichen Begrenzung 
auf zehn Jahre gedacht ist, ausgeräumt werden. Auch 
das im Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes genannte 
Sozialstaatsprinzip kann als eine gewisse Rechtferti-
gung angesehen werden. Weitergehende Einbrüche 
in die genannten hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums allerdings dürften wohl mit der 
Verfassung nicht mehr zu vereinbaren sein. Das gilt 
vor allem für eine Regelung, die, wie die voraus-
setzungs- und schrankenlose Teilzeitbeschäftigung 
von Beamten, die Hauptberuflichkeit der Beamten-
tätigkeit als Prinzip aufgibt. Wir müssen ganz klar 
sehen, daß die Hauptberuflichkeit einerseits und die 
volle Besoldung zur Deckung des vollen angemesse-
nen Unterhalts andererseits institutionelle Sicherun-
gen für die persönliche Unabhängigkeit und Unbe-
stechlichkeit der Beamtenschaft sind und ebenso 
Sicherungen gegen Interessenverfilzungen, die die 
Objektivität des Verwaltungshandelns gefährden 
können. Man kann diese Sicherungen in Sonderfäl-
len begrenzt einschränken, wenn es gewichtige 
Gründe dafür gibt; aber wir dürfen sie auf keinen 
Fall ganz aufgeben. 

Gegen den für eine schrankenlose Teilzeitbe-
schäftigung geltend gemachten Gesichtspunkt der 
Selbstverwirklichung durch Teilzeitbeschäftigung 
darf die beamtenpolitische Sprengkraft einer erheb-
lich erweiterten Teilzeitbeschäftigung nicht vernach-
lässigt werden. Es bliebe zweifellos nicht ohne Ein-
fluß auf die Berufsauffassung und das Selbstver-
ständnis der Beamtenschaft, wenn durch die erwei-
terte Teilzeitbeschäftigung die Möglichkeit eröffnet 
würde, den Beamtenberuf statt als Haupt- und Le-
bensberuf als bloßen Job zu sehen. 

Einer allgemeinen Ausweitung der Teilzeitbe-
schäftigung auf alle Beamtenbereiche würde sicher-
lich auch entgegenstehen, daß die Gefahr besteht, 
sogenannte Posten zu verteilen. Der teilzeitbeschäf-
tigte beamtete Staatssekretär wäre sicherlich gerade 
für die von der derzeitigen Bundesregierung prakti-
zierten Parteibuchkarrieren ein erstrebenswerter 
Höhepunkt. 

(Zuruf des Abg. Immer [Altenkirchen] [SPD]) 

— Fragen Sie doch Ihren Parteivorsitzenden, der 
hat da Erfahrungen. 

(Immer [Altenkirchen] [SPD] : Schauen Sie 
mal nach Rheinland-Pfalz, wie die Karrieren 

da aussehen!) 

— Wir sind heute im Bundestag. Ich habe von der 
derzeitigen Bundesregierung gesprochen. 

Nicht übersehen werden dürfen auch die Mehr-
kosten, die die Verwirklichung des Vorschlags mit 
sich bringen würde. Selbst wenn bei der Teilzeit-
beschäftigung ein Versorgungsabschlag vorgesehen 
würde, würde die Maßnahme erhebliche Mehrkosten 
allein für ungekürzt zu gewährende Nebenleistun-
gen — Kindergeld, Beihilfen — verursachen. Zusätz-
lich birgt die Rückkehr der zunächst teilzeitbeschäf-
tigten Beamten in die Vollbeschäftigung, die recht-
lich und politisch wohl nicht versagt werden 
könnte, erhebliche haushaltsmäßige und stellen-
planmäßige Risiken. Man sollte daher angesichts der 
drängenden Lehrerarbeitslosigkeit die Teilzeitbe-
schäftigung nur dort erweitern, wo dies arbeits-
marktpolitisch notwendig ist. 

Insgesamt gesehen halte ich deshalb den vorge-
legten Entwurf für einen sachgerechten und erfolg-
versprechenden Beitrag zur Lösung der durch die 
vorhersehbare Lehrerarbeitslosigkeit aufgeworfenen 
Probleme. Ich darf Sie deshalb bitten, den vorliegen-
den Gesetzentwurf in den Ausschüssen positiv zu 
beraten. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Abgeordnete Liedtke. 

Liedtke (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Grundsätzlich begrüßen wir die Bereitschaft 
auch der Opposition, die Teilzeitbeschäftigung im 
öffentlichen Dienst einzuführen. Ihre Selbstbe-
schränkung und ihren Rückzug gleich hinter den 
entsprechenden Artikel der Verfassung und hinter 
andere vorhandene Gesetze, dieses Wenn und Aber, 
werden wir in den Beratungen ergründen. Wir wer-
den sehen, wieweit Sie wirklich die Bereitschaft ha-
ben, einen aus der Reihe Ihrer Länder vorgelegten 
Entwurf auch tatsächlich mitzutragen. 

Auf eine Geschwindigkeitsdebatte über die Bun-
desregierung will ich mich hier nicht mit Ihnen ein-
lassen. Richtig ist, daß der Kanzler bereits in seiner 
Regierungserklärung verkündet hat, daß nach dem 
Willen der Regierung im öffentlichen Dienst als 
e i n Beitrag zur arbeitsmarktpolitischen Lage die 
Teilzeitbeschäftigung eingeführt werden soll. Rich-
tig ist auch, daß er eine Lösung ankündigte, die 
über den Rahmen dieses Bundesratsentwurfes hin-
ausgeht. Richtig ist ebenfalls, daß Abstimmungs-
gespräche mit elf Ländern auf Grund des föderali-
stischen Aufbaues aus einem Teilzeitproblem dann 
sehr schnell ein Vollzeit- und Langzeitproblem ma-
chen. Es ist unkorrrekt, Folgen aus der Struktur un-
seres Staates allein der Bundesregierung als Ver-
säumnis anzulasten. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Das nur als Vorbemerkung, Herr Regenspurger, zu 
Ihrem Vorwurf, den Sie ansonsten — das konze-
diere ich — in scharmanter Weise formuliert haben. 

Meine Damen und Herren, ich will in der ersten 
Lesung nur ein paar Stichworte nennen, aus denen 
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hervorgehen soll, in welche Richtung wir marschie-
ren wollen. Der Bundesratsentwurf öffnet, wie Sie 
selbst sagen, trotz erweiterter Formulierung nur 
den Sektor „aktuelle Reaktion auf die aktuelle Ar-
beitsmarktsituation einer Gruppe", in diesem Fall 
der Lehrer. Das heißt, nur die Bedürfnisse des 
Dienstherrn werden als Richtschnur genommen, und 
die Wirkung der daraus abgeleiteten Maßnahmen 
auf den Markt wird zeitlich begrenzt. Das ist uns 
zuwenig, schon in diesem Bereich zuwenig, wenn 
Sie einmal bedenken, daß in der Arbeitslosenstatis-
tik 180 000 Arbeitswillige mit der einschränkenden 
Erklärung aufgeführt sind, daß sie nur für Teilzeit-
beschäftigung zur Verfügung stünden. Damit keine 
Fehldeutung entsteht: Wir sind bereit, dem zu folgen 
und mehr Lehrer einzustellen. Wir erwarten Ihre 
Bereitschaft, das Gesetz so auszudehnen, daß auch 
diese 180 000 nicht akademisch gebildeten Arbeits-
willigen, für die nur eine Teilzeitbeschäftigung in 
Frage kommt, erfaßt werden können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Das bezeichne ich dann immer noch als die „kleine 
Lösung". 

Ich rufe in Erinnerung, daß die Studienkommission 
zur Reform des öffentlichen Dienstrechts Ende der 
60er oder Anfang der 70er Jahre — ich weiß nicht 
mehr genau, wann das war — in einer Situation des 
Arbeitskräftemangels folgendes sagte: Man müßte 
generell die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung 
im öffentlichen Dienst einführen, um auf diese Wei-
se Arbeitskräfte zur Füllung von Personallücken zu 
gewinnen. Das war eine völlig andere Situation, die 
wir aber, wenn wir ein Gesetz machen, mit berück-
sichtigen müssen, damit wir für die Zukunft ein 
Instrument flexibler Personalpolitik schaffen. Das 
wäre für uns immer noch eine „kleine Lösung". 

Es kommt ein dritter Gedanke hinzu, für den wir 
Sozialdemokraten uns sehr wohl erwärmen können. 
Wenn in dieser Gesellschaft generell die Teilzeit-
beschäftigung in vernünftigen Grenzen angeboten 
wird — und der öffentliche Dienst tut gut daran, mit 
gutem Beispiel voranzugehen —, dann gibt es neue 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für das Le-
ben des einzelnen in der Gesellschaft. Das ist der 
Grundgedanke, der uns geleitet hat, als wir die 
„flexible Altersgrenze" einführten. Diesen Gedanken 
möchten wir hier fortdenken und kommen damit zu 
zwei Begrenzungen für die Einführung der Teilzeit-
beschäftigung. Die eine ist — sehr nüchtern —: Die 
dienstlichen Erfordernisse müssen das ermöglichen. 
Die zweite ist: Der Teilzeitbeschäftigte muß es selbst 
aus freiem Willen wollen. Um diese beiden Vor-
aussetzungen kommen wir nicht herum. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang auch prü-
fen — ich sage das mit Behutsamkeit, weil die 
Durchrechnung der finanziellen Auswirkungen noch 
nicht stattgefunden hat —, ob wir das Pensionsrecht 
im öffentlichen Dienst nicht dem geltenden Renten-
recht in diesem Zusammenhang anpassen können. 
Das würde auch für Beamte die Einführung der 
flexiblen Altersgrenze von 63 Jahren bedeuten. Für 
die Schwerbehinderten läge die flexible Altersgrenze 
nach dem Schwerbehindertengesetz dann bei 62 Jah-

ren, bei den Frauen bei 60 Jahren. Auch das werden 
wir prüfen, damit ein Stück Sonderrechte für Beamte, 
die in diesem Fall schlechter gestellt sind als im 
Rentenrecht, beseitigen und die ganze Arbeitswelt 
ein bißchen harmonisieren. Wir müssen durchrech-
nen, was das kostet. Ich sage das alles sehr nüchtern 
und mit diesem Vorbehalt. 

Nun noch zu einem anderen Problem, das sich 
ergibt, wenn man der Teilzeitbeschäftigung prinzi-
piell nähertritt. Heute prägt der Art. 33 den soge-
nannten Lebenszeitbeamten, der seine ganze Arbeits-
kraft dem Staat zur Verfügung gestellt hat und als 
Gegenleistung vom Staat die lebenslange Absiche-
rung mit einer angemessenen Alimentation be-
kommt. Daneben gibt es in der Praxis aber längst 
eine ganze Reihe von nicht auf Lebenszeit ernann-
ten Beamten: Zeitbeamte, Wahlbeamte, Beamte im 
Vorbereitungsdienst usw. Nun soll noch die Teil-
zeitbeschäftigung — als gut erkannt — dazukom-
men. Wir sind zu dem Schluß gelangt, daß es — wir 
haben das geprüft — keinerlei verfassungsrechtli-
che Bedenken gibt, so zu verfahren, selbst wenn wir 
die Teilzeitbeschäftigung generell unter den ge-
nannten Begrenzungen einführen. Wenn wir uns zu 
Beginn der ersten Lesung diese Bewegungsfreiheit 
nehmen, sind wir nicht in der Lage, etwas in diesem 
Bereich zu tun. 

Es gibt in diesem Zusammenhang aber eine ganze 
Skala von Fragen, die man zu untersuchen hat: die 
Frage der Versorgung, die Frage der Nebentätig-
keitsbeschränkungen, die Frage, wie weit man die 
Teilzeit sinnvoll einsetzen kann und ob man z. B. 
Anspruchsvoraussetzungen schaffen muß, wenn man 
sie im öffentlichen Dienst in Anspruch nehmen will, 
und die Frage, was das Ganze kostet. Wir müssen 
auch ,die Bundeshaushaltsordnung ändern, um Teil-
zeitstellen zu schaffen usw. Dieser Katalog wird bei 
den Beratungen sicher noch erheblich ausgeweitet. 

Ich schließe, indem ich allen Gewerkschaften, allen 
Verbänden, allen Betroffenen, denen wir mit der 
beabsichtigten Maßnahme im Prinzip auch mehr 
Flexibilität in der individuellen Lebensgestaltung 
zukommen lassen wollen, die Gewißheit gebe, daß 
sie ausreichend Gelegenheit haben werden, uns ihre 
Ansichten und ihre Einsichten zu diesem Problem 
vorzutragen. 

(Beifall bei der SPD und  der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Wendig. 

Dr. Wendig (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen, meine Herren! Der Gesetzentwurf 
des Bundesrates strebt eine Ausweitung des bis-
herigen Rechtes der Teilzeitbeschäftigung für Be-
amte an. Dem ist im Ansatz und im Prinzip zuzu-
stimmen. In dem Entwurf  wird zu Recht ein vordring-
liches Problem darin gesehen, daß im nächsten Jahr-
zehnt einem erheblichen Überangebot von Hoch-
schulabsolventen insbesondere im Bereich des  Lehr-
amtsstudiums eine äußerst begrenzte Zahl von ver-
fügbaren Stellen im öffentlichen Dienst gegenüber-
steht. Richtig ist auch, daß die zur Zeit geltenden 
Vorschriften des  Beamtenrechts bei weitem nicht 
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ausreichen, um die soeben geschilderte Problematik 
im Interesse der Betroffenen und auch im Interesse 
der Allgemeinheit in den Griff zu bekommen. Der 
Kernpunkt der Gesetzesvorlage ist dargestellt wor-
den. Ich will das nicht wiederholen. 

Zu der sachlichen und zeitlichen Begrenzung des 
Entwurfs muß jedoch auch von meiner Seite noch 
einiges gesagt werden. Ich möchte mich hierzu unter 
rechtlichen, zunächst einmal unter verfassungsrecht-
lichen Gesichtspunkten äußern. Die Verfasser des 
Entwurfs erblicken auch schon in diesem Entwurf 
eine Einschränkung der hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums und verweisen dabei insbe-
sondere auf die jüngste Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts. Aus diesem Grunde und im Hin-
blick auf die zeitliche Begrenzung der Teilzeitbe-
schäftigung glaubt der Entwurf daher z. B. auch 
keine weiterreichenden versorgungsrechtlichen Kon-
sequenzen ziehen zu dürfen. Hierüber und insbe-
sondere über die Frage, ob diese verfassungsrecht-
lichen Konsequenzen in vollem Umfang zwingend 
sind, werden wir uns in den Ausschußberatungen 
zu unterhalten haben. Ich will diesen Beratungen 
hier nicht vorgreifen. Ich betone diese Notwendig-
keit auch einer rechtlichen Auseinandersetzung be-
sonders deshalb, weil auch uns die Begrenzung des 
Entwurfs im Grunde in mehrfacher Hinsicht zu eng 
ist. 

Die Bundesregierung weist in ihrer Stellungnah-
me zu dem Entwurf darauf hin, daß sie sich vorbe-
halte, im Laufe der Beratungen weitergehende Vor-
schläge zu unterbreiten, um die Teilzeitbeschäfti-
gung in einem größeren Rahmen und auf breiterer 
Grundlage zu ermöglichen. Warum hier bisher kein 
Entwurf vorliegt, hat der Herr Kollege Liedtke be-
reits ausgeführt. Ich will darauf nicht weiter ein-
gehen. Aber gerade hierauf kommt es auch uns an. 
Es erscheint auch mir und meinen politischen Freun-
den wichtig, die Frage einer Erweiterung der Teil-
zeitbeschäftigung nicht nur isoliert unter dem Ge-
sichtspunkt der Problematik der Lehrerarbeitslosig-
keit, wie es der Entwurf — jedenfalls im praktischen 
Ergebnis — tut, zu behandeln. 

Wenn ich davon spreche, daß in einem gewissen 
Rahmen auch der öffentliche Dienst zur Behebung 
der Arbeitslosigkeit einen, wenn auch wahrschein-
lich nur bescheidenen Beitrag leisten sollte, so wird 
man in einer Erweiterung der Möglichkeiten der 
Teilzeitbeschäftigung eines der gangbaren und poli-
tisch vertretbaren Modelle zu erblicken haben. 

Damit ich hier nicht falsch verstanden werde: 
Eine unreflektierte Vermehrung von Stellen im öf-
fentlichen Dienst kann sicherlich nicht wesentlicher 
Inhalt einer staatlichen Arbeitsmarktpolitik sein. 
Die Ausstattung der öffentlichen Haushalte mit 
Planstellen kann nicht von der Arbeitsmarktlage 
her bestimmt werden, sondern muß sich allein an 
dem Umfang der staatlichen Aufgaben orientieren, 
die die politisch verantwortlichen Organe unseres 
Staates nach den sachlichen Notwendigkeiten zu 
definieren haben. Dies schließt aber nicht aus, daß 
der öffentliche Dienst gleichwohl einen angemesse-
nen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit  

wird leisten müssen. Ich will hierauf nicht näher ein-
gehen. 

Immerhin läßt es sich mit den oben genannten 
eingrenzenden Maßstäben vertreten, auch im öffent-
lichen Dienst zusätzliche Arbeitsplätze für Tätig-
keiten zu schaffen, die später außerhalb des öffent-
lichen Dienstes gleichermaßen verwendbar sind. Ich 
denke hier gerade an die technischen Bereiche und 
an die Lösung des Problems der Jugendarbeitslosig-
keit. Im übrigen widerspreche ich aber einer unan-
gemessenen Vermehrung von Planstellen. Da bietet 
sich im öffentlichen Dienst nur eine Maßnahme an, 
die  durchgreifenden Erfolg verspricht, nämlich eine 
Ausweitung der Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäf-
tigung. 

Man wird deshalb über die Regelungen, die im 
Entwurf des Bundesrats enthalten sind, wohl hinaus-
gehen müssen. Man wird weitere Bereiche einzu-
beziehen haben, die in dem vorliegenden Entwurf 
nicht erfaßt sind. Ich denke z. B. an das Bedürfnis, 
auch im Bereich der Juristen einiges zu tun. Dies 
begründet die Notwendigkeit einer weitergehenden 
Regelung. 

Über die Arbeitsmarktpolitik hinaus kann die Er-
weiterung der Teilzeitbeschäftigung — dies möchte 
ich hier einfügen — auch als ein gesellschaftspoli-
tisches Problem verstanden werden. Sicher sind Be-
amte gegenüber anderen Arbeitnehmern — darüber 
kann kein Zweifel bestehen darin benachteiligt, 
daß sie im Verhältnis der Ehegatten zueinander 
ihre Arbeitsbedingungen nicht frei gestalten kön-
nen. 

Ich will bei alledem, meine Damen und Herren, 
nicht verkennen, daß die besondere Rechtsnatur des 
Beamtenverhältnisses schon von ihrem verfassungs-
rechtlichen Gehalt her hinter jede Motivation die-
ser Art einige Fragezeichen setzen mag. Ich denke 
an das letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zum Kindergeld. Dies sollte uns aber jedenfalls 
heute und auch in der Diskussion in den Ausschüs-
sen nicht daran hindern, auch die Seiten des Pro-
blems, die ich genannt habe, in den Kreis der Erör-
terungen einzubeziehen. 

Es wird also von einer generellen Möglichkeit 
der Teilzeitbeschäftigung für alle Beamten zu spre-
chen sein, die nicht an besondere tatbestandliche 
Voraussetzungen anknüpft, wo dies das betone 
ich besonders, Herr Kollege Regenspurger — die 
Behördenorganisation und der allgemeine Verwal-
tungsablauf möglich machen. Diese Einschränkung 
gilt' ohnehin. Ein Staatssekretär als Teilzeitbeschäf-
tigter ist in unseren Konzeptionen also sicher ernst-
lich nicht drin. Hierbei ist zugleich selbstverständ-
lich, daß jede Teilzeitbeschäftigung Konsequenzen 
bei der Bemessung nicht nur der Dienstbezüge, son-
dern auch der Versorgungsbezüge haben muß. 

Meine Damen und Herren, wir erwarten, daß uns 
die Bundesregierung im Zuge der Ausschußberatun-
gen ihre weiteren Entwürfe zur Teilzeitbeschäfti-
gung vorlegen wird. Wir Freien Demokraten wer-
den jedenfalls für jede politische und rechtliche Er-
örterung dieser Fragen offen sein. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern, Herr Baum. 

Baum, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Lassen Sie mich kurz noch die Position der Bun-
desregierung markieren. 

Wir sprechen hier, wie die Vorredner deutlich 
gemacht haben, über den Beamtenbereich. Wir ha-
ben im allgemeinen Arbeitnehmerbereich hier keine 
Probleme. Aber im geltenden Beamtenrecht ist die 
Teilzeitbeschäftigung nur unter sehr einschränken-
den Voraussetzungen möglich. Hier besteht ein Kon-
sens, daß wir dieses Problem gemeinsam angehen. 
Es gibt nur einen Unterschied dahin, wie weit wir 
gehen; darüber ist noch keine Einigung erzielt wor-
den. 

Daß für eine Erweiterung der Teilzeitbeschäfti-
gung gerade im Beamtenbereich im Hinblick auf die 
tatsächlich mögliche Inanspruchnahme noch ein wei-
tes Feld bestellt werden kann, wird aus den Zahlen 
deutlich. Im Zeitraum von 1967 bis 1976 vollzog sich 
eine starke Zunahme der Teilzeitbeschäftigung im 
öffentlichen Dienst auf rund 540 000 Personen im 
Jahr 1976. Das ist das Doppelte der Zahl, die für die 
Zeit zehn Jahre davor galt. Gemessen an der Ge-
samtzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
waren 1976 fast 13 % Teilzeitbeschäftigte. Von den 
Teilzeitbeschäftigten im öffentlichen Dienst waren 
51,7 % Arbeiter, 43 % Angestellte und nur 5,3 % 
Beamte. Daran wird der Problembereich deutlich. 

Auch von seiten des Staates sollte das Interesse, 
zu einer Regelung zu kommen, nicht gering ge-
schätzt werden. Meine Vorredner haben schon auf 
die Arbeitsmarktsituation hingewiesen. Die Wieder-
gewinnung der Vollbeschäftigung ist vorrangiges 
Ziel der Bundesregierung. Soweit hierzu neben glo-
balen wirtschaftlichen Maßnahmen flankierende 
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik erforderlich 
sind, kommt der Beschäftigungspolitik im öffentli-
chen Dienst eine erhebliche Bedeutung zu. Herr 
Kollege Liedtke hat auf die Arbeitslosenstatistik 
hingewiesen. Ich möchte das ergänzen und auf die 
hohe Zahl von weiblichen Arbeitslosen hinweisen, 
die eine Teilzeitbeschäftigung wünschen. Es kommt 
nicht nur darauf an, die rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen; ich unterstreiche das sehr, was Sie 
gesagt haben, Herr Kollege Liedtke: Wir müssen 
dann auch die haushaltsmäßigen Voraussetzungen 
schaffen, wir müssen die Stellen zur Verfügung stel-
len und die Bereitschaft in der öffentlichen Verwal-
tung verstärken, auch Teilzeitbeschäftigte einzustel-
len. 

Es kann hierbei nicht darum gehen, die Arbeits-
losenzahl durch Masseneinstellungen in den öffent-
lichen Dienst zu senken. Der öffentliche Dienst dient 
der Erfüllung staatlicher Aufgaben und ist kein ar-
beitsmarktpolitisches Regelungsinstrument in dem 
Sinne, daß bei einem Mangel an Arbeitskräften eine 
restriktive, bei einem Überfluß eine extensive Ein-
stellungspolitik zu betreiben wäre. Ein solches Vor-
haben würde sich auch — abgesehen von den be-
reits hohen Personalkostenanteilen in den Haushal-

ten — deswegen verbieten, weil in weiten Berei-
chen nur speziell für den öffentlichen Dienst ausge-
bildete Personen verwendet werden können. Im 
Rahmen allgemeiner wirtschaftspolitischer und ar-
beitsmarktpolitischer Zielsetzungen kommt deren 
Durchsetzung im öffentlichen Dienst jedoch erheb-
liche Bedeutung zu. 

Aus der voraussichtlichen weiteren Entwicklung 
der Bevölkerungszahl und der Zahl der Erwerbsper-
sonen ergeben sich zwei Problemkreise für den 
Arbeitsmarkt. Erstens: Das Arbeitskräfteangebot 
wird bis 1985/90 allgemein zunehmen; es müssen 
also vermehrt Arbeitsplätze für Berufsanfänger be-
reitgestellt werden. Zweitens: Für den absolut und 
relativ immer größer werdenden Anteil des Berufs-
nachwuchses mit hochqualifizierten Abschlüssen, al-
so im Hinblick auf die zu erwartenden Hochschul-
absolventen, wird es von Jahr zu Jahr schwieriger 
werden — darauf hat Herr Kollege Wendig hinge-
wiesen —, passende Arbeitsplätze zu finden. Die 
Erweiterung der Möglichkeit zur Teilzeitbeschäfti-
gung ist eines der Instrumente einer aktiven Be-
schäftigungspolitik, das wir einsetzen wollen. Sie 
kommt zum einen den Bedürfnissen der im öffentli-
chen Dienst Beschäftigung suchenden oder beschäf-
tigten Personen entgegen, aber sie ist eben auch ein 
Mittel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

Eine Ausdehnung der jetzigen Regelung ist not-
wendig. Das haben wir auch mit den Ländern er-
örtert. Es besteht jedoch keine Klarheit über den 
möglichen und zulässigen Umfang einer Neurege-
lung. Wir sind der Meinung, daß der Bundesrats-
entwurf den Bedürfnissen, wie sie bei den einzelnen 
Menschen in unserem Lande bestehen, wie sie aber 
auch durch den Arbeitsmarkt vorgegeben sind, nicht 
ausreichend Rechnung trägt. Nicht alle Beamten-
gruppen werden einbezogen. Obwohl der Gesetz-
entwurf des Bundesrates allein auf die Situation am 
Arbeitsmarkt abhebt und ausschließlich von daher 
begründet wird, deckt er also nicht einmal dieses 
Gebiet ab. Es wurde schon auf das Problem der Ju-
risten hingewiesen. Wir sind der Meinung: nur bei 
einer Einbeziehung aller Beamtengruppen kann 
durch die Erweiterung der Teilzeitbeschäftigung ein 
nennenswerter arbeitsmarktpolitischer Effekt erzielt 
werden, Herr Kollege Regenspurger, um den es 
Ihnen — uns auch — ja geht. 

Der vorliegende Gesetzentwurf erscheint aber 
nicht nur aus den genannten arbeitsmarktpoliti-
schen Überlegungen ergänzungsfähig und -bedürf-
tig; wir sollten hier auch einen gesellschaftspoliti-
schen Schritt nach vorn tun. Warum sollen sich z. B. 
Ehegatten, die  beide in Arbeitsverhältnissen stehen, 
nicht darauf verständigen dürfen, daß jeder nur zu 
einem Teil in seinem Beruf tätig wird, um hierdurch 
den Familienunterhalt sicherzustellen und im übri-
gen mehr gemeinsam verfügbare Freizeit, auch mehr 
Zeit zur Betreuung der Kinder zu haben? Beamte 
sind hier schlechter gestellt als andere Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst. Ich halte daher eine Erweite-
rung der geltenden Teilzeitregelung über den vom 
Bundesratsentwurf gesteckten Rahmen hinaus so-
wohl aus arbeitsmarktpolitischen Gründen, Herr 
Kollege Regenspurger, als auch aus gesellschafts-
politischen Gründen für geboten. 
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Wir dürfen nicht verkennen, daß mit diesem Ent-

wurf und mit unseren Vorstellungen gleichermaßen 
schwierige Probleme verbunden sind. Hier sind 
grundsätzliche beamtenpolitische, beamtenrecht-
liche, auch verfassungsrechtliche Fragen berührt. 
Diese sind auch im Bundesratsentwurf, Herr Kollege 
Regenspurger, nicht gelöst. Wir hatten und haben 
die Vorstellung, uns nur dann mit einem Gesetz-
entwurf vor das Parlament zu wagen, wenn wir aus-
gereifte Lösungen vorlegen können. Wir bemühen 
uns jedenfalls darum. Es gibt eine Reihe von 
Schwierigkeiten, die wir zwar für lösbar halten, die 
aber noch nicht gelöst sind und über die wir disku-
tieren müssen. 

Erstens. Nach meiner Auffassung muß z. B. der 
über einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung, die 
unter Umständen von einem bestimmten Dienst-
oder Lebensalter abhängig gemacht werden könnte, 
entscheidenden Behörde bei dieser Entscheidung 
ein Ermessen eingeräumt werden, das insoweit ge-
bunden werden sollte, daß dem Antrag nicht zu 
entsprechen ist, wenn wichtige dienstliche Interes-
sen entgegenstehen. Mit dem Begriff der dienst-
lichen Interessen lassen sich sowohl die allgemeinen 
personalwirtschaftlichen Belange als auch Kriterien 
wie etwa die Teilbarkeit der Funktion und die Ge-
währleistung der Aufgabenerfüllung der öffentli-
chen Hand erfassen. Zur Wahrung personalwirt-
schaftlicher Belange wäre Teilzeitbeschäftigung je-
weils für einen bestimmten, für beide Seiten ver-
bindlichen Zeitraum zu genehmigen. 

Zweitens. Im Hinblick auf die arbeitsmarkt- und 
gesellschaftspolitischen Zielsetzungen halte ich eine 
Einschränkung der Möglichkeit des Nebenerwerbs 
für absolut notwendig; darauf können wir nicht 
verzichten; denn wir können nicht einerseits 
Arbeitsplätze schaffen wollen und dann denjenigen, 
denen wir die Wohltat einer Teilzeitbeschäftigung 
eingeräumt haben, die Möglichkeit geben, anderen 
Arbeit wegzunehmen, indem sie Nebenbeschäfti-
gungen nachgehen. Das wollen wir nicht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Drittens. Um das durch den Alimentationsgrund-
satz bestimmte angemessene Verhältnis zwischen 
Dienstleistungspflicht und Versorgungsanspruch 
weiterhin zu gewährleisten, wäre bei Teilzeitbe-
schäftigung eine Kürzung des Ruhegehalts und der 
Bezüge, die hieran anknüpfen, entsprechend dem 
Verhältnis der geminderten zur vollen Dienstzeit 
unverzichtbar. Das wäre ein sehr gravierender Ein-
griff; aber wir meinen, daß wir uns auch in dieser 
Richtung klar bekennen müssen, wenn es uns wirk-
lich um die oben genannte Ziele geht. 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren wird Gele-
genheit gegeben sein, all diese Fragen zu erörtern. 
Die Bundesregierung wird an allen Lösungsmöglich-
keiten konstruktiv mitarbeiten und diese ohne Vor-
eingenommenheit prüfen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir schlagen Ihnen vor, die Vorlage an den 
Innenausschuß — federführend —, den Ausschuß 
für Bildung und Wissenschaft — mitberatend — 
und den Haushaltsausschuß gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung zu überweisen. — Ich sehe und 
höre keinen Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Wir haben noch die Möglichkeit, einige Punkte 
zu behandeln. Ich rufe die Punkte 11 sowie 14 bis 
22 der Tagesordnung auf: 

11. Beratung der Beschlußempfehlung des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) zu der Entschlie-
ßung des Europäischen Parlaments über die 
Ergebnisse der Vierten Internationalen Par-
lamentarierkonferenz zu Umweltfragen in 
Kingston (Jamaika) vom 12. bis 14. April 1976 

— Drucksachen 8/369, 8/889 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Volmer 
Abgeordneter Konrad 
Abgeordneter Wolfgramm (Göttingen) 

14. Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Wirtschaft 
(9. Ausschuß) zu den Unterrichtungen durch 
die Bundesregierung 

Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Ra-
tes zur Anwendung des Protokolls Nr. 1 zu 
den Kooperationsabkommen mit Algerien, 
Marokko und Tunesien 

Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Ra-
tes zur Anwendung des Finanzprotokolls mit 
der Republik Malta 

— Drucksachen 8/318, 8/429, 8/882 —

Berichterstatter: Abgeordneter Wissmann 

15. Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Ver-
ringerung der Schallemissionen von Luftfahr-
zeugen 

— Drucksachen 7/5146, 8/883 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Wiefel 

16. Beratung der Beschlußempfehlung des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) zu der Unterrich-
tung durch die Bundesregierung 

Vorschlag einer Verordnung (EWG) des  Rates 
zur Durchführung des Beschlusses des AKP-  
EWG-Ministerrats über die Beschäftigungs-
bedingungen für das Personal des Zentrums 
für industrielle Entwicklung hinsichtlich Be-
steuerung, soziale Sicherheit und Rechtsweg 

— Drucksachen 8/576, 8/884 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Wernitz 

17. Beratung der Beschlußempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft (9. Aus- 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
schuß) zu der Unterrichtung durch die Bundes-
regierung 

Entwurf einer Richtlinie des Rates zur Durch-
führung koordinierter Konjunkturstatistiken 
im Baugewerbe 
— Drucksachen 7/5830, 8/887 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Unland 

18. Beratung der Beschlußempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Jugend, Familie 
und Gesundheit (13. Ausschuß) zu der Unter-
richtung durch die Bundesregierung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Vinyldilorid-Monomer enthal-
tende Materialien und Gegenstände, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen 

— Drucksachen 8/42, 8/888 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Kuhlwein 

19. Beratung der Beschlußempfehlung und des Be-
richts des Finanzausschusses (7. Ausschuß) zu 
der Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Vorschlag einer Verordnung des Rates zur 
Festlegung der Voraussetzungen für die Nach-
erhebung von noch nicht vom Abgabenschuld-
ner angeforderten Eingangs- oder Ausfuhrab-
gaben für Waren, die zu einem Zollverfahren 
angemeldet worden sind, das die Verpflich-
tung zur Zahlung derartiger Abgaben beinhal-
tet 
— Drucksachen 8/631, 8/895 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Spöri 

20. Beratung der Beschlußempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Gewichte und Abmessungen be-
stimmter Kraftfahrzeuge 

— Drucksachen 8/53, 8/909 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Daubertshäuser 

21. Beratung der Beschlußempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Verordnung des Rates über 
Maßnahmen zur Vergleichbarmachung der 
Rechnungsführung und der Jahresrechnung 
von Eisenbahnunternehmen 

— Drucksachen 8/77, 8/910 —

Berichterstatter: Abgeordneter Wendt 

22. Beratung der Beschlußempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr und für 

das Post- und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied

-staaten über die Heizung des Innenraumes 
von Kraftfahrzeugen 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Radabdeckung von Kraft-
fahrzeugen 

— Drucksachen 8/54, 8/911 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Feinendegen 

Es handelt sich hierbei um Beschlußempfehlungen 
der Ausschüsse zu Vorschlägen bzw. Entwürfen 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften sowie 
um eine Beschlußempfehlung zu einer Entschlie-
ßung des Parlaments. Ich frage, ob einer der Bericht-
erstatter das Wort wünscht. — Das ist nicht der 
Fall. Ich danke den Herren Berichterstattern. 

Wird das Wort zur Aussprache verlangt? — Das 
ist nicht der Fall. 

Ich schlage Ihnen vor, daß wir der Einfachheit 
halber gemeinsam über die Vorschläge abstimmen. 
— Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Wir kom-
men zur Abstimmung über die Beschlußempfehlun-
gen auf den Drucksachen 8/889, 8/882, 8/883, 8/884, 
8/887, 8/888, 8/895, 8/909, 8/910 und 8/911. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Keine Gegenstimmen. Ent-
haltungen? — Keine. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung 
auf: 

12. Beratung der zustimmungsbedürftigen Ver-
ordnung der Bundesregierung zur Änderung 
des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 10/77 — 
Zollkontingente für Walzdraht und Elektro-
bleche — 2. Halbjahr 1977) 

— Drucksache 8/897 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Wirtschaft 

13. Beratung der zustimmungsbedürftigen Ver-
ordnung der Bundesregierung zur Änderung 
des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 11/77 — 
Besondere Zollsätze gegenüber Ägypten, Jor-
danien, Libanon und Syrien — EGKS) 

— Drucksache 8/898 
—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Wirtschaft 

Es handelt sich um von der Bundesregierung be-
schlossene zustimmungsbedürftige Verordnungen 
zur Änderung des Deutschen Teil-Zolltarifs. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen in beiden Fällen die 
Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft vor. 
— Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Es ist so 
beschlossen. 

Wir werden jetzt in die Mittagspause eintreten. 
Sie wissen, daß wir nach der Fragestunde die zweite 
und dritte Beratung des von den Fraktionen der 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
CDU/CSU, SPD und FDP eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Einführungsgeset-
zes zum Gerichtsverfassungsgesetz auf Drucksache 
8/935 vornehmen wollen. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung von 13.00 bis 14.00 Uhr) 

Vizepräsident Frau Renger: Wir fahren in den Be-
ratungen fort. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

— Drucksache 8/926 — 

Wir fahren fort in der Behandlung der Fragen 
aus dem Geschäftsbereich des Bundesministers für 
Wirtschaft. Zur Beantwortung der Fragen steht der 
Herr Parlamentarische Staatssekretär Grüner zur 
Verfügung. 

Ich rufe zunächst die Frage 38 des Herrn Abge-
ordneten Engelsberger auf. Ist Herr Engelsberger im 
Raum? — Das ist nicht der Fall. Dann wird die Frage 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 43 des Herrn Abgeordneten 
Egert auf. — Der Abgeordnete ist nicht im Raum. 
Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 44 des Herrn Abgeordneten 
Wolfgramm auf. — Der Abgeordnete ist nicht im 
Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich darf an dieser Stelle kurz folgendes bekannt-
geben: Die SPD-Fraktion hat zur Stunde noch eine 
Sitzung. Daher ist die SPD-Fraktion hier zur Zeit 
zahlenmäßig so schwach vertreten. Ich bitte das 
Haus um Verständnis. 

Ich rufe nun die Frage 45 des Herrn Abgeordneten 
Stutzer auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, für private Investitionen von 
einer bestimmten Größenordnung an eine Meldepflicht einzu-
führen, wie es die schleswig-holsteinische SPD am 10. September 
1977 gefordert hat, und geht sie davon aus, daß nur noch we-
nige Bereiche der Produktion und der privaten Dienstleistungen 
Wachstum an Arbeitsplätzen aufweisen werden? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Die Frage, Herr Kollege, wird in 
beiden Teilen mit Nein beantwortet. Es ist aller-
dings selbstverständlich, daß sich auf Grund der 
laufenden strukturellen Veränderungen Wachstum 
und Beschäftigung von Branche zu Branche unter-
schiedlich entwickeln. 

Stutzer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, würden 
auch Sie Investitionsmeldestellen als Vorstufe einer 
Investitionslenkung ansehen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die 
Bundesregierung hat ihre Politik in diesem Bereich  

klargelegt. Es ist gar keine Frage, daß wir Investi-
tionsmeldestellen als nicht im Einklang mit unserem 
marktwirtschaftlichen System befindlich betrachten. 

Stutzer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie, daß die Forderung nach Investitionsmeldestel-
len ein Anreiz dafür ist, daß die Betriebe künftig 
mehr investieren? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich meine, daß eine 
solche Diskussion unvermeidlich ist, daß es das 
Recht von jedermann und von politischen Parteien 
ist, solche Fragen zu diskutieren, und daß sie keinen 
Einfluß auf das Investitionsverhalten der Wirtschaft 
haben, solange der Kurs der Regierung und der sie 
tragenden Parteien in dieser Frage eindeutig ist, wie 
das bei uns der Fall ist. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 50 
des Herrn Abgeordneten Hansen auf: 

Mit welchen Maßnahmen wird die Bundesregierung dem vom 
BDI angeführten Boykott des von der EG beschlossenen „Ver-
haltenskodex" für in Südafrika ansässige deutsche Firmen be-
gegnen, und ist sie bereit, die weitere Gewährung von Hermes-
Bürgschaften von der Einhaltung des „Verhaltenskodex" ab-
hängig zu machen? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nach jüngsten Pres-
seerklärungen hat der Bundesverband der Deutschen 
Industrie nicht die Absicht, den von den EG-Außen-
ministern empfohlenen Verhaltenskodex zu boykot-
tieren. Er hat vielmehr zu erkennen gegeben, daß 
er mit den politischen Grundlinien des Kodex ein-
verstanden ist. Da ein Boykott durch die deutsche 
Wirtschaft nicht beabsichtigt ist, stellt sich die wei-
tere von Ihnen gestellte Frage nicht. 

Im übrigen ist die Bundesregierung mit der Prü-
fung des Gesamtkomplexes unserer wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen zu Südafrika befaßt. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter? — Bitte! 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, würden Sie 
mir zustimmen, daß die Bundesregierung für den 
Fall, daß sich deutsche Firmen in Südafrika dennoch 
nicht an den Verhaltenskodex halten, obwohl es 
ähnliche unsolidarische Verhaltensweisen der ande-
ren EG-Länder in bezug auf die Wahrung der Men-
schenrechte in diesem Teil nicht gibt, bedenken 
müßte, ob sie nicht doch im EG-Ministerrat die Über-
legung anstellen lassen will, wie man einem solchen 
Verhalten mit Sanktionen begegnen kann? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Es ist im Augenblick 
kein Anlaß, sich zu einer solchen Frage zu äußern. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine weitere Zusatz-
frage, bitte, Herr Abgeordneter. 

Hansen (SPD) : Würden Sie den zweiten Teil mei-
ner Frage, was die Hermes-Bürgschaften angeht, in 
jedem Fall für gegenstandslos halten? 
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Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
würde es nicht für tunlich halten, über Maßnahmen 
nachzudenken, die zu ergreifen kein Anlaß besteht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich meine, daß sich die Bundesregierung für den 
Fall, daß hier Anlaß besteht, äußern wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 53 
des Herrn Abgeordneten Dr. Hubrig auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Umfang der durch 
Bürgerinitiativen, Auflagen und Vorschriften aller Art blockier-
ten Investitionsprojekte, und was hat sie im einzelnen unter-
nommen, um mit darauf hinzuwirken, die blockierten Investi-
tionen einer Realisierung zuzuführen? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Zum Umfang blok-
kierter Investitionen hat die Bundesregierung in der 
Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Dr. 
Zeitel vom 14. September dieses Jahres Stellung ge-
nommen. Sie hat in dieser Antwort auch dargelegt, 
daß sie unverzüglich und sorgfältig alle Auflagen 
und Vorschriften prüft, die als investitionshemmend 
empfunden werden können. Die Bundesregierung 
hat aber weder auf gerichtliche Entscheidungen, die 
Investitionsprojekte blockieren, noch auf die Hand-
habung von Genehmigungsverfahren durch die Län-
der einen unmittelbaren Einfluß. 

Im Bereich des Kraftwerkbaus prüft die  Bundes-
regierung gegenwärtig, ob und inwieweit die Pla-
nung und Festlegung von Kraftwerksstandorten und 
auch die sonstigen energiepolitischen Entscheidun-
gen parlamentarisch abgesichert werden können. Sie 
überprüft auch, durch welche gesetzgeberischen und 
sonstigen geeigneten Maßnahmen die Unsicherheit 
bei der Planung von Kohlekraftwerken und anderen 
industriellen Großanlagen in Verdichtungsgebieten 
wegen der geltenden Umweltgesetze beseitigt wer-
den kann. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Hubrig. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hat 
die Bundesregierung die Absicht, im Rahmen dieser 
Prüfung auch die Frage nach Aufwand und Ertrag bei 
den Verwaltungsverordnungen in diese Untersu-
chung einzubeziehen, und glaubt die Bundesregie-
rung, daß da eventuell doch eine große Chance ist, 
unabhängig von jeder juristischen Betrachtung der 
Frage einiges zu verbessern? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Im Vordergrund un-
serer Überprüfungen steht die Frage, ob es Hemm-
nisse gibt, die mit guten Gründen beseitigt werden 
können. Die Frage nach Aufwand und Ertrag steht 
nicht im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Viel-
leicht ergeben sich bei dieser Überprüfung auch dazu 
einige Anhaltspunkte. 

Vizepräsident Frau Renger: Die zweite Zusatz-
frage, bitte. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Sieht die Bundesregierung 
eine Möglichkeit, hinsichtlich der Durchführung der 
Projekte z. B. im Straßenbau — ich weiß, das ist 
nicht Ihr Ressort; aber ich will danach als Beispiel 
fragen — durch Flexibilität andere Vorhaben vor-
zuziehen, um blockierte Vorhaben vorübergehend 
stillzulegen? Diese Entwicklung zeigt ja, daß die 
Unbeweglichkeit auch in der vorgefaßten Planung 
und nicht so sehr allein in  Verwaltungsvorschriften 
liegt. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Soweit ich das beur-
teilen kann, ist es ständige Praxis der zuständigen 
Landesbehörden und auch der Bundesbehörden, so 
zu verfahren, wenn bestimmte Vorhaben zeitlich 
nicht so vorankommen, wie es ursprünglich geplant 
war. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 54 
des Herrn Abgeordneten Dr. Hubrig auf: 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus dem neue-
sten Bundesbankbericht über den Einfluß der durch Genehmi-
gungsverfahren und Bürgerinitiativen gestoppten Investitions-
projekte für ihre Konjunkturpolitik, und warum hat der Bun-
deswirtschaftsminister erst neuerdings die Bedeutung dieses 
Themas aufgegriffen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
sieht ebenso wie die Deutsche Bundesbank, daß 
vom bestehenden Investitionsstau negative Auswir-
kungen auf ihre Konjunkturpolitik ausgehen. Der 
dabei auf Kraftwerke entfallende Anteil von gut 
10 Milliarden DM kann ebenso wie blockierte Pro-
jekte in anderen Industriebereichen erst im Lauf 
mehrerer Jahre abgewickelt werden. Konjunktur-
politisch bedeutsam ist darüber hinaus der mit dem 
Stau verbundene Vorbehalt bei Anschlußinvestitio-
nen. Die daraus resultierenden Unsicherheiten be-
einträchtigen nicht nur die Investitionsbereitschaft 
der direkt beteiligten Unternehmen, sondern wirken 
sich hemmend auch auf die gesamtwirtschaftliche In-
vestitionsbereitschaft aus. In den Grundlinien und 
Eckwerten für die Fortschreibung des Energiepro-
gramms vom 23. März 1977 hat die Bundesregierung 
auf diese Probleme bereits hingewiesen. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Hubrig. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, meine 
Frage geht dahin, ob die Bundesregierung im be-
sonderen Maß die mittelständischen Unternehmen, 
die an diesen Großprojekten beteiligt sind, ins Auge 
gefaßt und auch für sie besondere Maßnahmen vor-
gesehen hat. Der Prozentsatz ist ja extrem hoch. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein. Die Bundes-
regierung hat sich diesem Komplex des Investitions-
staus grundsätzlich frühzeitig zugewendet, eines 
Staus, der ja auch aus einer Fülle von Bestimmun-
gen resultiert, die wir im Bundestag einmütig ver-
abschiedet haben. Die Darlegungen, die ich hier 
mache, sind keine Bewertung der Gründe, aus denen 
sich dieser Stau im einzelnen ergeben hat. Wir 
legen allerdings Wert darauf, daß die Öffentlichkeit 
von diesem Stau Kenntnis erhält und daß alle be- 
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Parl. Staatssekretär Grüner 
teiligten Stellen, nicht nur die öffentlichen, sich der 
Problematik auch dieses Teilaspekts bewußt sind. 

Vizepräsident Frau Renger: Noch eine Zusatzfrage? 
— Bitte. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Da der zweite Teil meiner 
Frage Nr. 54 nicht beantwortet ist, möchte ich noch 
einmal fragen: Wann hat denn der Herr Bundes-
wirtschaftsminister zum erstenmal in der Öffent-
lichkeit zu diesen Sachverhalten Stellung genom-
men? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Zum erstenmal offi-
ziell in der Fortschreibung des Energieprogramms 
vom 23. März 1977. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, 
ob in Reden schon zu einem früheren Zeitpunkt auf 
diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht worden ist. 
Die besondere konjunkturpolitische Bedeutung ist 
natürlich in dem Augenblick ins Bewußtsein ge-
rückt, als sichtbar wurde, daß wir die Wachstums-
raten, die wir für dieses Jahr projiziert hatten, 
nicht erreichen werden, und daß wir Anstrengun-
gen unternehmen müssen, um die Wachstumsraten 
der kommenden Jahre in einer Weise zu erreichen, 
die einen Abbau der Arbeitslosigkeit ermöglicht. 
Daher hat diese Frage natürlich eine ganz besondere 
zusätzliche konjunkturpolitische Brisanz bekommen. 

Vizepräsident Frau Renger: Bitte schön, Herr Kol-
lege Becker, Sie haben das Wort zu einer Zusatz-
frage. 

Becker (Nienberge) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, daß In-
vestitionsprojekte auch dort nicht vorankommen, 
wo Umweltfragen gar keine Rolle spielen, vor allem 
im Kraftwerkbau und hier insbesondere in Berg-
kamen und Ibbenbüren? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, wir 
haben an die Zahlen über den Investitionsstau ge-
rade im Kraftwerksbereich einen sehr engen Maß-
stab angelegt und im Kraftwerksbereich nur die 
Projekte einbezogen, die etwa durch gerichtliche 
Entscheidungen aus Umweltgründen oder anderen 
Gründen behindert sind. Wir haben nicht mit ein-
bezogen Investitionsaufschübe, die nicht von dieser 
Seite ausgelöst worden sind. 

Ich muß allerdings darauf aufmerksam machen, 
daß von anderer Seite auch Zahlen genannt worden 
sind, die weit darüber hinausgehen, weil hier ein 
weitergefaßter Begriff des Investitionsstaus ver-
wendet worden ist, den wir allerdings bei unseren 
Aussagen über gestoppte Investitionen oder einen 
Investitionsstau von 10,2 Milliarden DM im Kraft-
werksbau nicht verwendet haben. Wir haben 8,5 
Milliarden DM im Bereich der Kernkraftwerke und 
etwa 2 Milliarden DM im Bereich der Kohlekraft-
werke, die durch gerichtliche Entscheidungen oder 
vergleichbare Maßnahmen gehemmt sind. 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und Her-
ren, ich darf aus den bekannten Gründen nunmehr  

die Fragen 48 und 49 der Abgeordneten Frau von 
Bothmer aufrufen: 

Treffen neuerliche Berichte zu, wonach bundesdeutsche Unter-
nehmen — zu nennen sind hier vor allem die STEAG in Essen, 
die Gesellschaft für Kernforschung in Karlsruhe und die Nürn-
berger Firma MAN — mit Duldung der Bundesregierung mit der 
Republik Südafrika auf nukleartechnischem Gebiet nach wie vor 
zusammenarbeiten und diese Kooperation auch fortgesetzt wer-
den soll? 

Was gedenkt die Bundesregierung bejahendenfalls zu tun, um 
den Gefahren für die Glaubwürdigkeit ihrer Politik zu begeg-
nen, die sich daraus ergeben, daß sie einerseits die Republik 
Südafrika vor der Entwicklung eigener Atomwaffen warnt, an-
dererseits den Export deutscher Nukleartechnologie zur Uran-
anreicherung dorthin duldet, obwohl deren nichtfriedliche Nut-
zung zu besorgen ist, zumal die Regierung in Pretoria dem 
Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten ist und sich lediglich 
auf die unverbindliche Erklärung beschränkt, ihren Beitritt zu 
erwägen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Der Bundesregierung 
liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, daß deutsche 
Unternehmen zur Zeit mit der Republik Südafrika 
auf nukleartechnischem Gebiet zusammenarbeiten 
oder in Zukunft zusammenarbeiten wollen. 

Damit, Frau Kollegin, wäre gleichzeitig auch Ihre 
Frage 49 beantwortet bzw. gegenstandslos, weil die 
Voraussetzungen Ihrer Frage nicht zutreffen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Frau Ab-
geordnete von Bothmer. 

Frau von Bothmer (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sollte es tatsächlich so sein, daß die Bundesregie-
rung nicht alle Informationen dieser Art kennt? 
Wäre die Bundesregierung in der Lage, Informatio-
nen, die man ihr geben würde, zu prüfen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Wir gehen mit größ-
ter Intensität jeder dieser Informationen nach. Ihre 
Frage hat erneut Veranlassung gegeben, alle uns 
zugänglichen Informationsquellen zu nutzen. Das 
Ergebnis habe ich Ihnen vorgetragen. Wir sind 
selbstverständlich daran interessiert, jede Informa-
tion aufzunehmen, die uns zugänglich ist. 

Frau von Bothmer (SPD) : Ich darf also davon aus-
gehen, daß Sie auch neue Informationen wieder prü-
fen werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ganz selbstverständ-
lich. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 63 
des Herrn Abgeordneten Dr. von Wartenberg auf: 

Ist es Unternehmen der Strom- und Gasversorgung gemäß den 
entsprechenden Bundestarifordnungen verboten, eine automatische 
Bestabrechnung vorzunehmen, weil in den Tarifordnungen u. a. 
steht, daß die Versorgungsunternehmungen verpflichtet sind, 
ihren Kunden unter den öffentlich bekanntgegebenen allgemei-
nen Tarifen die Wahl des Tarifs zu überlassen, nach dem sie 
versorgt werden wollen, und wenn nein, ist der Bundesregierung 
bekannt, wie viele Versorgungsunternehmungen die automatische 
Bestabredmung anwenden? 

G rüner, Parl. Staatssekretär: Die Bundestariford-
nungen „Elektrizität" und „Gas" räumen dem Kun-
den zwar das Recht ein, unter den angebotenen 
Tarifen den für seine Versorgungsverhältnisse gün-
stigsten Tarif auszuwählen; sie verbieten es dem 
Versorgungsunternehmen aber nicht im Wege der 
sogenannten Bestabrechnung bei der Jahresschluß- 
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rechnung den für den Kunden jeweils günstigen 
Tarif anzuwenden. 

Die Praxis der Versorgungsunternehmen ist un-
einheitlich. Zum Teil sehen sie von einer Best-
abrechnung ab, weil sie der Auffassung sind, daß 
die endgültige Tarifeinstufung vor Beginn des Ab-
rechnungszeitraums zur Klarheit der Lieferbeziehun-
gen beiträgt. Andere nehmen eine automatische 
Bestabrechnung zum Jahresschluß vor. Die genaue 
Anzahl dieser Unternehmen ist der Bundesregie-
rung nicht bekannt. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter. 

Dr. von Wartenberg (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, sind die privaten Haushalte, die die Möglich-
keit haben, einen automatischen Besttarif zu wäh-
len, in einer günstigeren Situation als die Haus-
halte mit einem Einheitstarif? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Diese Frage läßt sich 
pauschal nicht beantworten. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe dann die Frage 128 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Friedmann auf: 

Trifft es zu, daß der Bund für deutsche Firmen, vor allem 
große Baufirmen, bei der Stellung von Bietungs- bzw. Leistungs-
garantien im Rahmen von Auslandsgeschäften Bürgschaften 
übernommen hat? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Der Bund übernimmt 
seit jeher im Rahmen des vorhandenen Ausfuhr-
bürgschaftsinstrumentariums auch Bürgschaften für 
Bietungs-, Anzahlungs- und Ausführungsgarantien. 
Der Bund bzw. die in seinem Auftrag handelnde 
Hermes Kreditversicherungs-AG deckt dabei nur 
das Risiko ab, daß es aus im Ausland liegenden 
politischen Gründen zur Inanspruchnahme dieser 
Sicherheiten kommt, z. B. bei der Unmöglichkeit der 
Leistung infolge administrativer Eingriffe. Diese 
Bundesbürgschaft ist eine Ergänzung der normalen 
Ausfuhrbürgschaft, die die Bezahlung der vertraglich 
vereinbarten Forderung absichert. Sie wird auf An-
trag deutschen Baufirmen unabhängig von ihrer 
Größe erteilt. 

Hiervon zu unterscheiden ist die Übernahme von 
Rückbürgschaften für derartige Garantien, die zu 
beschaffen gerade mittleren Unternehmen auf Grund 
ihres begrenzten Kreditspielraums Schwierigkeiten 
bereitet. Es geht hier also um ein Liquiditätspro-
blem, nicht um das Auslandsrisiko des deutschen 
Exporteurs. Der Bund verfügt bisher nicht über die 
Möglichkeit, solche Rückbürgschaften für Gegen-
garantien zu übernehmen, und hat dies daher auch 
noch in keinem Falle getan. 

Hinsichtlich dieses Problemkreises darf ich mich 
im übrigen auf die Beantwortung der Kleinen An-
frage der Abgeordneten Dr. Friedmann, Glos, Car-
stens und anderer sowie der Fraktion der CDU/ 

CSU — Bundestagsdrucksache 8/578 vom 15. Juni 
1977 beziehen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Dr. 
Friedmann. 

Dr. Friedmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär 
Grüner, darf ich Ihnen dann noch einen Vorgang 
zuleiten, aus dem sich offensichtlich ergibt, daß der 
Bund für größere Baufirmen Bürgschaften übernom-
men hat? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Das steht nicht in 
Widerspruch zu meiner Aussage. Ich betone noch 
einmal, daß unser Bürgschaftsinstrumentarium allen 
Firmen, ob groß oder klein, in gleicher Weise zur 
Verfügung steht. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage. 

Dr. Friedmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, in 
welchem Zusammenhang steht dann diese Antwort 
mit jener Antwort, die Sie auf die Kleine Anfrage 
unserer Fraktion gegeben haben, wonach Sie sich 
noch in einer Prüfung befinden, inwieweit der Bund 
Bürgschaften übernehmen kann? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Das bezieht sich auf 
unsere noch nicht abgeschlossenen Überlegungen, 
die sogenannten Bietungsgarantien auch für das 
Risiko im Inland einzuführen. Dafür gibt es ja 
einige Vorgänge im Länderbereich. Wir haben die-
ses Instrument bisher nicht zur Verfügung gestellt. 
Das Wirtschaftsministerium würde das für sehr 
zweckmäßig halten. Aber Sie können sich vor-
stellen, daß die Einführung eines solchen Instru-
ments angesichts des hohen Bürgschaftsobligos, das 
der Bund ohnehin zu tragen hat, sehr intensive 
Überlegungen erfordert. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich danke Ihnen, Herr 
Staatssekretär. Damit ist der Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Wirtschaft beendet. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Auswärtigen auf. Herr Staatsminister Dr. von 
Dohnanyi steht zur Beantwortung zur Verfügung. 

Frage 141 des Herrn Abgeordneten Wohlrabe: 
Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, daß die 

Mehrheit der Teilnehmer an der Weltwirtschaftskonferenz in 
Nairobi die israelische Delegation nicht hat zu Wort kommen 
lassen, obwohl Israel unbestritten die größten Erfahrungen in 
diesem Problembereich hat, und was hat die Delegation der 
Bundesrepublik Deutschland als Konferenzteilnehmer unternom-
men, um Israel die Einbringung seiner Vorschläge zur Eindäm-
mung der Wüsten zu ermöglichen? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Die israelische Delegation hat in der General-
debatte am 30. August ihre Grundsatzerklärung ab-
gegeben. Sie hat am 1. September in Beantwortung 
der gegen sie von verschiedenen Seiten gerichteten 
Angriffe von ihrem Recht auf Gegenerklärung Ge-
brauch gemacht. Israel hat auf Ersuchen des Gene-
ralsekretärs der Konferenz zu deren wissenschaft- 
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lich-fachlicher Vorbereitung eine Fallstudie zur 
Wüstenbekämpfung im Negeb erarbeitet. Diese Stu-
die war als offizielles Hintergrundmaterial allen 
Konferenzteilnehmern zugänglich. Wie andere Län-
der unterhielt auch Israel während der Konferenz 
einen Informationsstand. 

Es ist also — im Sinne Ihrer Frage — nicht zu-
treffend, daß die Mehrheit der Teilnehmer die israe-
lische Delegation auf der VN-Konferenz über Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung der Wüsten nicht 
habe zu Worte kommen lassen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Wohlrabe. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Vielen Dank. Können Sie 
trotzdem vielleicht noch kundtun, inwieweit die 
Ausführungen der israelischen Delegation in die 
Beschlüsse dieser Wüstenkonferenz Eingang gefun-
den haben? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Was das Mate-
rielle angeht, so müßte man das im einzelnen ver-
folgen; das kann ich Ihnen hinsichtlich der materiel-
len Anregungen, der Studien z. B., hier nicht auf-
listen. Sicher ist, daß das Gutachten selbst, das 
vorlag, auf Grund eines prozeduralen Verfahrens 
durch die Mehrheit der Konferenz verurteilt wurde. 

Vizepräsident Frau Renger: Noch eine Zusatzfrage, 
bitte, Herr Wohlrabe. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Wenn dieses Gutachten von 
der Mehrheit der Konferenz verurteilt wurde, würde 
mich interessieren, wie die Stellungnahme der Bun-
desregierung dazu war. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Die Bundesrepu-
blik hat der verurteilenden Resolution nicht zuge-
stimmt. Sie hat dagegen gestimmt und war dabei 
im Einklang mit den übrigen Staaten der Euro-
päischen Gemeinschaft und anderen westlichen 
Staaten. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 143 
des Herrn Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
auf: 

Welches Ergebnis hatten die jüngsten deutschtschechoslowa-
kischen Gespräche im Hinblick auf die Aussiedlung Deutscher? 

Bitte sehr, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Bei den deutsch-
tschechoslowakischen Konsultationen am 1. und 
2. September in Prag hat die tschechoslowakische 
Seite bestätigt, daß sie ihre Verpflichtungen aus 
dem humanitären Briefwechsel einzuhalten beab-
sichtigt und Ausreiseanträge entsprechend behan-
deln wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Dr. 
Wittmann. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr Staats-
minister, sind auch die divergierenden Zahlen hin-

sichtlich der Ausreisewilligen und die Ursachen 
für dieses Mißverhältnis der Zahlen zur Sprache 
gekommen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Ich hatte vor 
einigen Wochen Gelegenheit, in diesem Haus zu 
dieser Frage Stellung zu nehmen. Die Prüfung zwi-
schen den beiden Rot-Kreuz-Organisationen ist noch 
nicht endgültig abgeschlossen. Aber Zahlen haben 
natürlich auch eine Rolle gespielt. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Wird sich die 
Bundesregierung nach dieser Prüfung an die tsche-
choslowakische Regierung wenden, um zu errei-
chen, daß Schwierigkeiten, die eventuell bestehen, 
von der Regierungsebene aus bereinigt werden, da 
ja das Rote Kreuz nur Durchführungsorgan und 
nicht politisches Ausführungsorgan der Bundes-
regierung ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Aber ganz sicher-
lich, Herr Kollege. Wir würden damit unsere heu-
tige Praxis fortsetzen. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Dr. Hupka. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, Sie ha-
ben gesagt, die tchechische Seite hat dem Deut-
schen Roten Kreuz nach den Konsultationen am 
1. und 2. September gesagt, daß man nunmehr die 
Ausreise entsprechend dem Briefwechsel über hu-
manitäre Fragen behandeln wird. Nun die Frage: 
Warum ist bisher die Ausreise nicht entsprechend 
diesem Briefwechsel behandelt worden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Hupka, ich möchte ungern an Ihre Aufmerksamkeit 
appellieren, aber dies hatte ich nicht gesagt. Ich 
hatte gesagt, bei den deutsch-tschechoslowakischen 
Konsultationen am 1. und 2. September in Prag habe 
die tchechoslowakische Seite bestätigt, daß sie 
ihre Verpflichtungen aus dem humanitären Brief-
wechsel einzuhalten beabsichtigt und Ausreise-
anträge entsprechend behandeln wird. Darauf hatte 
ich mich bezogen, und das kann ich nur wiederho-
len. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Ist die Bundesregierung 
selbst der Auffassung, daß die Verpflichtungen bis-
her erfüllt worden sind? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Czaja, was die Zahlen angeht, so befinden wir uns 
noch in einer Diskussion. Wenn Einzelfälle auftre-
ten, in denen wir den Eindruck haben, daß ein Aus-
reiseantrag beschleunigt oder anders behandelt 
werden sollte, tun wir unsere Meinung kund, und 
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dies geschieht auf dem normalen diplomatischen 
Weg. Insofern müssen wir hier wohl die weitere 
Entwicklung abwarten. 

Vizepräsident Frau Renger: Frage 144 des Abge-
ordneten Dr. Kunz (Weiden) wird auf Wunsch des 
Fragestellers schriftlich beantwortet und die Ant-
wort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 145 des Abgeordneten Dr. 
Schwencke (Nienburg) auf: 

Wie reagiert die Bundesregierung auf zunehmende Schwierig-
keiten im deutsch-polnischen Verhältnis, die auch durch inner-
bundesrepublikanische Ereignisse bzw. Wettbewerbe verursacht 
werden, namentlich durch den sogenannten „Schlesien-Wett-
bewerb" der niedersächsischen Landesregierung, der u. a. von 
einem niedersächsischen Regierungsmitglied öffentlich (in einem 
Rundfunk-Interview) damit „gerechtfertigt" wurde, daß „Schlesien 
eine deutsche Provinz ist"? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Frau Präsidentin, 
wenn ich darf, würde ich gern die Fragen 145 und 
146 zusammen beantworten. 

Vizepräsident Frau Renger: Ja, bitte. Dann rufe ich 
zusätzlich Frage 146 des Abgeordneten Dr. 
Schwencke (Nienburg) auf: 

Hat die Bundesregierung mit der niedersächsischen Landes-
regierung wegen der Auswirkungen des angeführten Wettbe-
werbs Kontakt aufgenommen, oder wird sie dies in nächster 
Zeit tun, und wenn ja, mit welchem Ziel? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Der niedersäch-
sische Schülerwettbewerb fällt auf Grund der Kul-
turhoheit der Länder in die Zuständigkeit des Lan-
des Niedersachsen. Aus dieser Antwort ergibt sich, 
daß die Bundesregierung es nicht für angemessen 
hält, sich in diese Diskussion, soweit sie innerhalb 
eines Bundeslandes um einen Schülerwettbewerb ge-
führt wird, einzuschalten. Nach Auffassung der Bun-
desregierung sind im Rahmen der  in Niedersachsen 
geführten Diskussion alle relevanten Gesichtspunkte 
umfassend zur Geltung gebracht worden. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Schwencke. 

Dr. Schwencke (Nienburg) (SPD) : Herr Staatsmini-
ster, ist Ihnen bekannt, daß es im Vorwort zu die-
sem. Wettbewerb heißt, daß dieser Wettbewerb der 
Verständigung und Toleranz unter den Völkern 
dienen soll, daß aber innerhalb dieses Wettbewerbs 
Fragen gestellt und Zusammenhänge hergestellt 
werden, die alles andere als ein Beitrag zu Toleranz 
und Verständigung sind, und daß beispielsweise die 
relevanten Institutionen wie die UNESCO-Kommis-
sion etwa in  Braunschweig — im gleichen Lande — 
überhaupt nicht konsultiert wurden, sondern ihr Rat 
ganz im Gegenteil abgelehnt wurde? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
der im letzten Teil Ihrer Frage angesprochene Sach-
verhalt ist mir bekannt. Zu den ersten beiden Teilen 
Ihrer Frage — wenn ich das so sagen darf — möchte 
ich wiederholen, daß es der Bundesregierung nicht 
zweckmäßig erscheint, im Deutschen Bundestag in-

haltlich zu Fragen eines Schülerwettbewerbs im 
Lande Niedersachsen Stellung zu nehmen. 

Vizepräsident Frau Renger: Die zweite Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter. 

Dr. Schwencke (Nienburg) (SPD) : Herr Staatsmini-
ster, entschuldigen Sie, daß ich insistiere, aber wenn 
hier so deutlich gegen die Verständigung verstoßen 
wird 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wo denn?) 

und die Bundesregierung aktive Ostpolitik macht, 
ist es mir unverständlich, daß — — 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Kollege, einen 
Augenblick! Sie nehmen hier eine Bewertung vor. 
Das ist in der Fragestunde nicht zugelassen. Ich 
muß sie leider zurückweisen. 

Haben Sie noch eine weitere Zusatzfrage? Sie 
hätten noch die Möglichkeit. Aber eine Frage, bitte! 

Dr. Schwencke (Nienburg) (SPD) : Ich frage Sie, ob 
Sie wenigstens persönlich, Herr Staatsminister, zu 
dem Inhalt dieses sogenannten Wettbewerbs im 
Sinne der Politik dieser Bundesregierung Stellung 
beziehen könnten. 

Vizepräsident Frau Renger: Auch diese Frage kann 
ich nicht zulassen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Richtig! — Ja-
wohl!) 

Herr Staatsminister, Sie werden hier 'zu einer Be-
wertung herausgefordert, die in diesem Zusammen-
hang nicht möglich ist. Es tut mir furchtbar leid. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Staatsminister, würden Sie 
die von Ihnen angedeutete Zurückhaltung — sprich: 
Nichteinmischung in Länderangelegenheiten wegen 
der Kulturhoheit — dann aufgeben, wenn sich bei 
einer Prüfung herausstellen sollte, daß durch solche 
sogenannten kulturhoheitlichen Aktivitäten die aus-
wärtigen Beziehungen der Bundesrepublik beein-
trächtigt oder geschädigt werden könnten, nament-
lich nämlich die Politik der Aussöhnung und Ver-
ständigung zwischen den Völkern? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Hansen, ich habe gesagt, daß sich die Bundesregie-
rung von dieser Stelle aus nicht inhaltlich in die 
Frage eines Schülerwettbewerbs in Niedersachsen 
einmischen wird. 

Aber die Bundesregierung hat sehr wohl die von 
Ihnen angesprochene Problematik gesehen und 
entsprechende Schritte unternommen, um die zu-
ständigen Stellen in Niedersachsen hinsichtlich der 
Politik der Bundesregierung nicht im unklaren zu 
lassen. 
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Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Ey. 

Ey (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, sind Sie mit 
mir der Auffassung, daß sich der Chef der Nieder-
sächsischen Landesregierung in den letzten Jahren 
besondere Verdienste im Hinblick auf die Verstän-
digung zwischen der polnischen und der deutschen 
Bevölkerung erworben hat? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
dies kann ich so pauschal nicht bestätigen. Aber es 
ist bekannt, daß sich alle Parteien jeweils von ihrer 
Position aus, immer wieder um diese für uns zen-
trale Frage bemühen. Um so mehr hat es uns ver-
wundert, daß Äußerungen des Ministerpräsidenten 
Albrecht in Warschau nicht notwendigerweise im 
vollen Einklang sind mit einigen Ausführungen im 
Schülerwettbewerb, auf die die Kollegen hier drü-
ben Bezug genommen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Sauer. 

Sauer (Salzgitter) (CDU/CSU) : Herr Staatsmini-
ster, würden Sie die Freundlichkeit besitzen, den 
Fragestellern das Gutachten zukommen zu lassen, 
das Herr Professor Patze von der Universität Göt-
tingen in den letzten Tagen erstellt hat und in dem 
alle Vorwürfe, die die oppositionelle sozialdemo-
kratische Landtagsfraktion in Hannover erhoben 
hat, widerlegt worden sind? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich weiß nicht, ob es nicht eher Sache der nieder-
sächsischen Landtagsfraktion oder der Landesregie-
rung wäre, dies zu tun. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Die Fragen 
sind doch hier gestellt worden, und Sie 

wurden gebeten, zu antworten!) 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Kollege Dr. Hup-
ka, bitte schön. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, ist 
Ihnen bekannt, daß Herr Minister Hasselmann im 
Landtag in Hannover im Zusammenhang mit dem 
Schülerwettbewerb ausgeführt hat, daß dieser 
Schülerwettbewerb den Auftrag aus dem Bundesver-
triebengesetz erfüllt, worin es wörtlich heißt: 

Der Bund und die Länder haben ... das Kultur-
gut der Vertreibungsgebiete in dem Bewußt-
sein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des ge-
samten deutschen Volkes und des Auslandes zu 
erhalten, .. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Diese Stellung-
nahme ist abgegeben worden; das ist objektiv nicht 
zu bestreiten. 

Vizepräsident Frau Renger: Weil es zwei Fragen 
waren, haben Sie noch eine Zusatzfrage. Bitte schön! 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, ist 
Ihnen bekannt, daß das Land Nordrhein-Westfalen 
derartige Schülerwettbewerbe seit Jahren durchführt 
und jetzt bereits zum 25. Male einen Schülerwett-
bewerb in Auftrag gegeben hat? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Hupka, ich weiß nicht, was Sie mit „derartige" 
meinen. Die Kollegen von der SPD-Fraktion haben 
ja auf eine ganz bestimmte Formulierung abgeho-
ben, und ich bin nicht sicher, ob diese Formulierun-
gen in allen Schülerwettbewerben enthalten waren. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Frau Ab-
geordnete von Bothmer. 

Frau von Bothmer (SPD) : Herr Staatssekretär, 
darf ich Sie, da Herr Kollege Sauer auf ein Gut-
achten aufmerksam gemacht hat, auch auf ein Gut-
achten zu der gleichen Sache, zu diesem Schüler-
wettbewerb in Niedersachsen hinweisen, ein Gut-
achten von Herrn Dr. Nolte von der TU Hannover. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. Ich bin sicher, es gibt eine Vielzahl 
von Gutachten. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatsminister, darf 
ich Sie nach Ihrer Aussage zu einem Teil der Sach-
anliegen fragen, nachdem Sie sagten, daß die Bun-
desregierung die Problematik gesehen hat: ob die 
Bundesregierung eigentlich dem Lande Niedersach-
sen bestätigt hat, daß es Lob dafür verdient, daß es 
das getan hat, was alle Staatsorgane, also auch die 
Landesregierung von Niedersachsen und die Bun-
desregierung, nach der Feststellung und -verbindli-
chen Auslegung des Grundgesetzes durch das Bun-
desverfassungsgericht tun müssen, nämlich die 
Rechte von Deutschland als Ganzem — samt Schle-
sien — in der öffentlichen Meinung nach innen 
wachhalten und nach außen beharrlich vertreten, al-
so auch die Zugehörigkeit Schlesiens zum ganzen 
Deutschland, für das es bisher keinen Friedens- und 
keinen Zessionsvertrag gibt. 

Vizepräsident Frau Renger: Einen Moment, Herr 
Staatsminister! — Herr Dr. Czaja, Sie bringen mich 
in große Schwierigkeiten. Dann hätte ich auch die 
Frage des Kollegen Dr. Schwencke zulassen müssen, 
da auch sie eine ausdrückliche Bewertung dieser 
Politik wünschte. Hiernach hatte auch Herr Dr. 
Schwencke gefragt. Es tut mir leid. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Ich verstehe Sie 
akustisch nicht, Frau Präsident!) 

— Haben Sie mich verstanden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Ich habe ver-
standen, Frau Präsidentin, daß Sie nicht wollen, daß 
ich die Frage beantworte. 
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Vizepräsident Frau Renger: Um Gottes willen, 
nein. So weit wollte ich nicht gehen. Ich hatte nur 
darauf hingewiesen, daß ich angesichts der Schwierig-
keit der Fragestellung dann auch die Frage von 
Herrn Dr. Schwencke hätte zulassen müssen, weil 
Sie doch ausdrücklich nach einer Bewertung der Po-
litik der Niedersächsischen Landesregierung fragen. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Frau Präsidentin, 
sie steht aber mit dem Wortlaut der Frage 
— hier steht „Schlesien eine deutsche Pro-
vinz" — ausdrücklich im Zusammenhang!) 

Bitte, beantworten Sie die Frage. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Frau Präsident, 
wenn ich die Frage dann doch beantworten darf: In 
Art. I des Warschauer Vertrages heißt es, daß die 
westliche Staatsgrenze der Volksrepublik Polen 
durch einen ganz bestimmten Grenzverlauf gebildet 
wird. Wir sind — die Bundesregierung und die Bun-
desrepublik — völkerrechtlich an diese Vereinba-
rung, an diesen Vertrag gebunden. Innerhalb dieses 
Vertrages und unter Berücksichtigung der damit be-
stehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen sind 
wir sehr wohl imstande, deutsches Kulturgut zu 
pflegen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
Herr Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, trifft 
es zu, daß die Bundesregierung beim Bundesverfas-
sungsgericht — um auf Ihre eben gegebene Antwort 
hinzuweisen — ausdrücklich dahin gehend Stellung 
genommen hat und vom Bundesverfassungsgericht 
dahin festgehalten worden ist, daß nach Aussage 
der Bundesregierung und nach den Vertragstexten 
den Ostverträgen nicht die Wirkung beigemessen 
werden kann, daß die Gebiete östlich von Oder und 
Neiße aus der Zugehörigkeit zu Deutschland entlas-
sen oder der gebietlichen und personalen Hoheits-
gewalt Polens rechtlich unterstellt seien? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Czaja, das war ja nicht Ihre Frage. Die hier ge-
stellte Frage bezog sich auf den Zusammenhang 
eines Schülerwettbewerbs mit bestimmten außen-
politischen Fragen. Ich habe darzustellen versucht, 
warum bestimmte außenpolitische Fragen, nämlich 
z. B. die Verbindlichkeit eines Vertrages, auch bei 
der Bewertung eine Rolle spielen müssen. Nur dar-
auf habe ich mich bezogen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Dr. Witt-
mann. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr Staats-
minister, ist die in der Feststellung enthaltene tat-
sächliche Behauptung richtig, daß zunehmende 
Schwierigkeiten im deutschpolnischen Verhältnis 
auch durch die „innerbundesrepublikanischen" —
übrigens ein kommunistoider Ausdruck — Ereignisse 
bzw. Wettbewerbe verursacht werden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Wittmann, es ist sicherlich zutreffend, daß es zur 
Aussöhnung mit Polen gehört, den Vertrag zu er-
füllen und die Jugend darauf aufmerksam zu ma-
chen, wie die Beziehungen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Volksrepublik Polen 
auf Grund des Vertrages geordnet sind. Dies ist 
sicherlich ein wesentlicher Bestandteil eines Erfolges 
der Aussöhnung mit der Volksrepublik Polen. Und 
an diesem Erfolge liegt ja, wenn ich es richtig 
verstehe, dem ganzen Haus. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine zweite Zusatz-
frage, weil es zwei Fragen sind. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr Staats-
minister, darf ich aus Ihrer Antwort entnehmen, daß 
der Schülerwettbewerb als solcher keinerlei Schwie-
rigkeiten zusätzlicher Art im deutsch-polnischen 
Verhältnis über die Schwierigkeiten hinaus, die 
ohnehin bestehen, erzeugt hat? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Wittmann, ein Schülerwettbewerb als solcher wird 
das niemals tun. Welche Wirkungen dieser Schüler-
wettbewerb insbesondere hat, müßte man im ein-
zelnen ergründen. Hierzu kann ich Ihnen von dieser 
Stelle keine Auskunft geben. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr 
Sauer; Sie hatten vorhin schon eine, Sie haben noch 
eine Zusatzfrage frei. 

Sauer (Salzgitter) (CDU/CSU) : Herr Staatsminister 
Dohnanyi, ist die Äußerung eines Vertreters der nie-
dersächsischen Regierung, Schlesien sei eine deut-
sche Provinz, die zur Zeit unter polnischer Verwal-
tung steht, in Einklang zu bringen mit dem Bundes-
verfassungsgerichtsurteil vom 31. Juli 1975, an das 
jeder Deutsche gebunden ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts steht, wie Sie wissen, 
nicht im Gegensatz zum Warschauer Vertrag, auf 
dessen spezifische Bedeutung ich eben hingewie-
sen habe. Daß wir innerhalb dieser Bedeutung des 
Vertrages auch die Pflege des  deutschen Kulturgutes 
wahrnehmen können, ist unbestritten. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Das war 
nicht die Frage!) 

— Aber meine Antwort, Herr Kollege. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Dann kön

-

nen Sie auch Popifax hier erzählen!) 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hansen. 

Hansen (SPD) : Würden Sie mir zustimmen, daß 
Verträge auch dadurch eingehalten und ausgefüllt 
werden, daß man versucht, ihren Geist durchzusetzen 
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Hansen 
und auszuführen, und sie nicht durch stillschwei-
gende Vorbehalte zu unterlaufen versucht? 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : Ihren 
Ungeist! — Dr. Hupka [CDU/CSU] : Heiliger 

Geist, komm über uns!) 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Dies ist sicher-
lich richtig, Herr Kollege. 

Vizepräsident Frau Renger: Die letzten beiden Zu-
satzfragen, Herr Abgeordneter Becker. 

Becker (Nienberge) (SPD) : Herr Staatsminister, 
sind Sie mit mir der  Meinung, daß wir alle alles 
unterlassen sollten — oder zumindest sehr genau 
bedenken sollten, wie wir handeln —, was der Aus-
söhnung zwischen Deutschen und Polen im Wege 
stehen könnte? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Das kann ich 
nur bestätigen, Herr Kollege Becker. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weiteren Zu-
satzfragen. — Ich rufe die Frage 147 des Herrn Ab-
geordneten Niegel auf: 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach in einem Bericht des 
Auswärtigen Amtes die indirekte Unterstützung von sogenannten 
Befreiungsorganisationen in Afrika, die auch Guerillatätigkeit 
ausüben, durch die Bundesregierung nachgewiesen wurde, und 
wie vereinbart sich dies gegebenenfalls mit den bisherigen 
Beteuerungen, daß solche Organisationen wie SWAPO und ZAPU 
von Bonn nicht unterstützt würden? 

Bitte, Herr Staatsminister. 

Dr. - von  Donhanyl, Staatsminister: Die Pressemel-
dung, in der der Bundesregierung vorgeworfen wird. 
Befreiungsorganisationen in Afrika, die auch Gueril-
latätigkeiten ausüben, indirekt zu unterstützen — 
gemeint ist offensichtlich der Artikel in der Zeitung 
„Die Welt" vom 21. September 1977 — ist nicht rich-
tig. 

Die Bundesregierung hat sich stets für eine Lö-
sung der Konflikte im südlichen Afrika mit aus-
schließlich friedlichen Mitteln eingesetzt. Demgemäß 
hat sie auch niemals in irgendeiner Form die bewaff-
nete Auseinandersetzung der Befreiungsorganisa-
tionen mit den gegenwärtigen Regierungen gefördert. 
Die von ihr unterstützten Projekte — ein Vorhaben 
der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungs-
hilfe zur Förderung des Instituts für Soziale Entwick-
lung in Windhuk der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Südwestafrika, also nicht der SWAPO, und 
ein Vorhaben der Friedrich-Ebert-Stiftung „Förde-
rung der Bildungsarbeit" — dienen der Aus- und 
Fortbildung der zukünftigen Führungsschicht Nami-
bias und Zimbabwes, die nach Erlangung der Unab-
hängigkeit in beiden Ländern dringend benötigt 
wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist es 
möglich, daß der Leiter des fraglichen Instituts, Herr 

Tjongarero, gleichzeitig der Chef der  Inlands

-

SWAPO  ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Tjongarero 
ist auf Grund seiner Qualifikationen zum Leiter des 
Instituts berufen worden. Ich gehe davon aus, Herr 
Kollege, daß weder Sie noch die Bundesregierung 
dazu übergehen wollen, politische Überzeugungen 
zu Auswahlkriterien bei der Unterstützung solcher 
Institute zu machen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
Herr Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, wie ver-
hält es sich mit der anderen Organisation, der ZAPU, 
die von der Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt wird 
und die dafür bekannt ist, daß sie Guerillatätigkeiten 
ausübt? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Nach unserer 
Einschätzung wird die ZAPU ebenfalls an einer zu-
künftigen Regierung des heutigen Rhodesien, des 
zukünftigen Zimbabwe, beteiligt sein. Die Schulung 
dieser Führungskräfte ist nach unserer Auffassung 
für die zukünftige Führung des Landes von Bedeu-
tung. Aus diesem Grunde wird das unterstützt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, 
hat sich die Bundesregierung vergewissert, daß der 
Leiter des Instituts, von dem Sie gerade sprachen, 
seine Aufgaben in dieser Leitung und seine Tätig-
keit an der Spitze der SWAPO-Organisation auch bei 
der Verwendung dieser Finanzmittel so sorgfältig 
auseinanderhält, wie das Ihrer Antwort zu entneh-
men ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Wir gehen da-
von aus, daß dies so ist. Wie Sie wissen, sind wir 
nicht die einzigen, die dieses Institut unterstützen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Frau von 
Bothmer. 

Frau von Bothmer (SPD) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie mit mir der Meinung, daß es nicht gerechtfertigt 
ist, Guerillatätigkeit in diesem Sinne absolut negativ 
zu beurteilen, 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

da es sich hier um Befreiungsbewegungen handelt, 
die für die Zukunft ihres Landes kämpfen, und daß 
Freiheitskämpfer auch in der Geschichte unseres Vol-
kes durchaus nicht immer die Geächteten waren? 

(Dr. Möller [CDU/CSU] : Es gibt gute und 
schlechte Guerillas! — Weiterer Zuruf von 
der CDU/CSU: Die Terroristen sagen das-

selbe!) 
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Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Ich wurde in 
dieser Frage lediglich danach gefragt, ob die Bundes-
regierung Institutionen, die allein friedlichen Zwek-
ken dienen, unterstützt. Dies habe ich bestätigt. Die 
Bundesregierung unterstreicht noch einmal, daß sie 
im südlichen Afrika den friedlichen Wandel will und 
nur friedliche Aktionen unterstützt. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Dr. 
Hupka. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, woher 
bezieht die Bundesregierung die Gewißheit, daß 
Herr Tjongarero in Windhuk zu unterscheiden 
weiß zwischen der Leitung des Instituts, das wir 
mitbezahlen, und seiner Aufgabe, die SWAPO in 
Südwestafrika zu leiten, nachdem soeben die 
SWAPO durch ihr Zentralkomitee den „bewaffneten 
nationalen Befreiungskampf" verkündet hat — nach-
zulesen im „Neuen Deutschland" vom 27. September 
1977 —? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Hupka, es gibt im politischen Leben immer wieder 
die Tatsache, daß jemand eine Instituts- oder son-
stige Leitungsfunktion in einem Verband oder 
etwas Ähnlichem innehat und zugleich eine poli-
tische Tätigkeit ausübt. Wir sind der Meinung, daß 
diese Überschneidung, die in einer einzelnen Per-
son vorkommen kann, nicht notwendigerweise be-
deutet, daß diese Person ihre Position in dem Ver-
band oder Institut mißbraucht. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 148 
des Herrn Abgeordneten Dr. Czaja auf: 

Hat die Bundesregierung gegenüber der UdSSR und Volks-
republik Polen unter Berufung auf die beiden Menschenrechts-
pakte bei den bekannten schwerwiegenden Verletzungen der 
Menschenrechte gegenüber Deutschen die verletzten Menschen-
rechte, z. B. das Menschenrecht der Freizügigkeit (Artikel 12 
Abs. 1 und 2 des Menschenrechtspaktes über bürgerliche und 
politische Rechte), im Sinne der Ausführungen von Frau Staats-
minister Hamm-Brücher im Bundestag am 8. September 1977 
(Plenarprotokoll 8/39 S. 3033 und 3034) eingefordert und bejahen-
denfalls in welchen Fällen bzw. Fallgruppen? 

Bitte sehr, Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Wie Frau Staats-
minister Hamm-Brücher an dieser Stelle bereits am 

8. September 1977 ausgeführt hat, setzt sich die 
Bundesregierung für die Menschenrechte auch im 
Rahmen der von Ihnen genannten Pakte ein. Eine 
andere Frage ist es, welches Mittel sie im Einzelfall 
konkret einsetzt, um jeweils den größtmöglichen Er-
folg zu erreichen. Die Bundesregierung ist der An-
sicht, daß die von ihr bisher im Bereich der Fami-
lienzusammenführung gegenüber den Regierungen 
der UdSSR und der Volksrepublik Polen ange-
wandten politischen Methoden richtig waren. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, hat 
Frau Staatsministerin Hamm-Brücher bei ihrer Ant-
wort nicht auch ausgeführt, daß die Bundesregie-
rung die Einforderung von Menschenrechten, die  

schwerwiegend verletzt werden, mit allen zulässi-
gen Mitteln des internationalen Rechtes betrieben 
hat und in Zukunft betreiben wird, und ich frage 
Sie, welche Mittel es waren, mit denen gegen die 
Verletzung des Art. 12 Abs. 2 des Weltpaktes über 
bürgerliche und politische Rechte gegenüber 
270 000 deutschen Antragstellern, die seit 1971 auf 
die Ausreise warten und deren Anträge bisher nicht 
erledigt wurden, und in den 62 000 Fällen, die von 
den Behörden der UdSSR noch nicht erledigt wor-
den sind, sowie im Falle der 20 000 unerledigten 
Interventionen des Auswärtigen Amtes bei den 
polnischen Behörden vorgegangen worden ist und 
welche Mittel es waren, mit denen gegen die Ver-
letzung der Art. 27 und 2 des Weltpaktes gegenüber 
den Deutschen, die als ethnische Gruppe nicht an-
erkannt sind und keine deutsche Schule und keinen 
Verein haben, vorgegangen worden ist. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich bitte Sie, die Zu-
satzfragen kurz zu fassen. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Czaja, wir haben auf diesen Zusammenhang im 
Deutschen Bundestag und in der Fragestunde ja 
wiederholt Bezug genommen. Es ist keine Frage, daß 
die Bundesregierung ihren Auftrag gerade hinsicht-
lich der Personen, die Sie hier noch einmal aus-
drücklich genannt haben, sehr ernst nimmt und ja 
auch erfolgreich ernst nimmt. Frau Hamm-Brücher 
hat, wenn ich mich richtig erinnere, in der Frage-
stunde am 8. September aber auch auf einen Zu-
sammenhang hingewiesen, der einmal in einer 
Fragestunde im Frühjahr dieses Jahres eine Rolle 
spielte, nämlich auf die Interpretation und Ein-
schränkung der beiden Pakte, die Sie zitiert haben. 
Ich habe damals ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß ich es nicht für zweckmäßig halte, diese Inter-
pretationen hier noch einmal besonders zu unter-
streichen, weil sie für unsere Rechtsposition nicht för-
derlich sein könnten. Ich möchte mich darauf noch 
einmal beziehen. Wir tun im Rahmen der uns zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten alles Erforder-
liche, und wir tun es mit Erfolg, wie insbesondere 
die Zahlen der Aussiedler aus der Sowjetunion 
ganz deutlich zeigen. Herr Kollege Czaja, Sie wis-
sen das so gut wie ich. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine zweite Zusatz-
frage. Herr Kollege, ich bitte Sie, sich an die Regeln 
der Fragestunde zu halten und die Frage kurz zu 
fassen. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, kön-
nen Sie sagen, ob die zulässigen Mittel des Ver-
tragsrechts bezüglich der Einzel- und Kollektiv-
demarchen, der Retorsion, der Gewährung oder Ver-
sagung von zusätzlichen Vorteilen auf internationa-
len Konferenzen, bei politischen Zugeständnissen 
und bei Finanzhilfen angewandt wurden oder ange-
wandt werden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Czaja, Sie überraschen mich immer mit so langen 
und wohlvorbereiteten zusätzlichen Fragen. Ich bin 
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Staatsminister Dr. von Dohnanyi 
gerne bereit, Ihnen zu dieser Frage außer mei-
ner generellen Stellungnahme, die ich hier abgege-
ben habe, auch noch die Einzelheiten schriftlich mit-
zuteilen. 

Vizepräsident Frauen Renger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Hupka. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, hat 
es überhaupt schon einmal Kontakte zwischen der 
Bundesregierung und der Regierung der Volksrepu-
blik Polen betreffend die Aussiedlung und die Mög-
lichkeit, sich als Volksgruppe zu etablieren, unter 
Bezugnahme auf den Weltpakt über bürgerliche und 
politische Rechte gegeben, nachdem dieser jetzt 
gerade ein Jahr in Kraft ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Hupka, ich unterstreiche noch einmal: Die Bundes-
regierung kennt die Palette der rechtlichen und po-
litischen Möglichkeiten, um das Problem der Aus-
siedlung zugunsten derjenigen, die einen Antrag auf 
Aussiedlung gestellt haben, zu lösen. Wir tun das, 
und zwar augenscheinlich mit Erfolg. Ich will nicht 
noch einmal darauf eingehen, daß gerade die von 
Ihnen angezogene Rechtsgrundlage, wie Sie wis-
sen, auch restriktiv interpretierbar wäre. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 149 
des Abgeordneten Dr. Czaja auf: 

Wird der Bundeskanzler beim Besuch des Generalsekretärs der 
KPdSU im November dieses Jahres die Frage der Erfüllung der 
menschenrechtlichen Verpflichtungen im Bezug auf die Deutschen 
in der UdSSR ansprechen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Czaj a,  bei allen deutschsowjetischen Begegnungen 
auf höchster Ebene hat die Bundesregierung auch 
den Themenkreis der Menschenrechte angeschnit-
ten. Die Bundesregierung setzt sich konkret insbe-
sondere für die Familienzusammenführung ein. Sie 
wird dies auch bei dem kommenden Besuch von Ge-
neralsekretär Breschnew in Bonn tun. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, wird 
der Herr Bundeskanzler darauf drängen, daß die 
Rechte nach Art. 12 Abs. 2 des Weltpaktes, sein 
eigenes Land zu verlassen, vor allem gegenüber den 
62 000 unerledigten deutschen Ausreisebewerbern 
raschestens gewährleistet und die Härtefälle, in 
denen die Botschaft vorstellig wurde, positiv gelöst 
werden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Der Herr Bun-
deskanzler wird, dessen bin ich sicher, wie in der 
Vergangenheit den erfolgreichsten Weg wählen, den 
es zur Lösung dieses Problems gibt. Ich kann Sie 
nur darauf hinweisen, daß seit 1970 die Zahl der 
Aussiedlungen aus der Sowjetunion erheblich zu-
genommen hat. Diesen erfolgreichen Weg werden 
wir bei den Beratungen und Konsultationen sicher-
lich weiter gehen. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine zweite Zusatz-
frage, bitte. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Wird die Bundesregierung 
angesichts der viel größeren Zahl der unerledig-
ten Anträge dahin wirken, daß in den gegenseitigen 
Rechtsverpflichtungen die Ausnahmebestimmungen 
zur Ausreisefreiheit nie das Menschenrecht auf Aus-
reisefreiheit in seinem Wesensgehalt berühren kön-
nen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Czaja, es tut mir leid, daß ich mich wiederholen 
muß. Die Bundesregierung wird in den Beratungen 
die ganze Breite der Palette der rechtlichen und po-
litischen Möglichkeiten ausschöpfen, und sie wird 
den bisher erfolgreichen Weg auch erfolgreich wei-
tergehen. Ich hoffe, daß Sie die Bundesregierung 
dabei unterstützen werden. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Wenn sie es tut, ja!) 

Vizepräsident Frau Renger: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Dr. Hennig. 

Dr. Hennig (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, da 
in der Fragestellung von Herrn Dr. Czaja ein kon-
kreter Termin unterstellt und über diese Frage häu-
fig spekuliert wird, möchte ich Sie fragen, ob es be-
reits eine Terminverabredung gibt. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich gehe davon aus, daß es Angelegenheit des so-
wjetischen Partners wäre, diesen Termin bekannt-
zugeben. Sie können wohl nicht erwarten, daß die 
Bundesregierung das an dieser Stelle tun wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, 
gilt die Zusage, die Sie hier namens der Bundesre-
gierung gegeben haben, auch für den Fall, daß Herr 
Generalsekretär Breschnew nicht mehr in diesem, 
sondern im nächsten Jahr nach Bonn kommen wird? 
Würden Sie auch für diesen Fall daran festhalten? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich weiß nicht, ob Sie an mich jetzt zwei Fragen 
oder eine Frage gestellt haben. Wenn Sie an mich 
die Frage gestellt haben, ob die Bundesregierung im 
nächsten Jahr, im übernächsten Jahr und nach 1980 
an ihrer Politik festhalten wird, so bin ich sicher, 
daß das so ist. 

(Zuruf des Abg. Jäger [Wangen] [CDU/ 
CSU]) 

Vizepräsident Frau Renger: Danke schön, Herr 
Staatsminister. Damit sind die Fragen aus Ihrem 
Geschäftsbereich erledigt. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Justiz. 
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Vizepräsident Frau Renger 
Die Frage 20 des Abgeordneten Dr. Jens und die 

Fragen 21 und 22 des Abgeordneten Dr. Schöfberger 
werden schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Die Fragen 23 und 24 des Abgeordneten Dr. Weber 
(Köln), 25 und 26 des Abgeordneten Dr. Emmer-
lich sowie 27 und 28 des Abgeordneten Dr. Nar-
jes werden auf Wunsch der Fragesteller schrift-
lich beantwortet. Die Antworten werden als Anla-
gen abgedruckt. 

Herr Dr. de With, ich danke Ihnen, daß Sie hier 
zur Beantwortung erschienen sind. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. Zur Beantwortung steht 
Herr Staatssekretär Rohr zur Verfügung. 

Die Frage 64 des Abgeordneten Simpendörfer wird 
schriftlich beantwortet, da der Fragesteller nicht im 
Saal ist. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 65 des Abgeordneten Niegel 
auf: 

Trifft es zu, daß die Mitverantwortungsabgabe Milch (Milcher-
zeugerabgabe) in einigen Ländern der EG, z. B. Italien und 
Belgien, derzeit nicht eingehoben wird, wenn ja, aus welchen 
rechtlichen Gründen ist dies zulässig, und welche Schritte unter-
nimmt die Bundesregierung, damit alle landwirtschaftlichen Er-
zeuger gleichgestellt sind? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Rohr, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Herr Abge-
ordneter, es trifft zu, daß die verwaltungsmäßigen 
Voraussetzungen zur Erhebung der Mitverantwor-
tungsabgabe in Italien und Belgien zur Zeit noch 
nicht vorliegen. Hierüber hat der Ministerrat der 
Europäischen Gemeinschaften am 27. September 
1977 eine eingehende Aussprache geführt. In deren 
Verlauf haben beide Länder bestätigt, daß sie die 
Mitverantwortungsabgabe für die ab 16. September 
gelieferte Milch erheben werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Niegel. 

Niegel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, bei allen 
Versicherungen, die bisher abgegeben wurden, ha-
ben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, daß 
dann trotzdem noch technische oder sonstige unvor-
hersehbare Schwierigkeiten, die vorzutragen manche 
Länder fähig sind, auftreten können. Welche Siche-
rungen hat die Bundesregierung verlangt, damit die 
deutschen Erzeuger tatsächlich nicht schlechter ge-
stellt sind als die anderen? 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, nach der 
eindeutigen Erklärung, die beide Mitgliedsländer 
in der Ministerratssitzung abgegeben haben, näm-
lich die Abgabe rückwirkend ab 16. September 1977 
einzuführen, habe ich keine Veranlassung, an der 
Glaubwürdigkeit dieser Erklärung zu zweifeln. 

Vizepräsident Frau Renger: Bitte schön, Herr Dr. 
Ritz, eine Zusatzfrage. 

Dr. Ritz (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie be-
urteilen Sie Pressemeldungen, nach denen in Frank-
reich beabsichtigt ist, diese Erzeugerabgabe den 
Landwirten aus nationalen Mitteln des Agrarfonds 
zu erstatten? 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, mir ist 
nicht bekannt, daß das den Tatsachen entspricht. Im 
Gegenteil; die französische Regierung hat ein sehr 
strenges Verfahren für die Abgabenerhebung ein-
geführt, das bei Nichtbefolgung dieser Anordnung 
u. a. sehr hohe Strafen vorsieht. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich darf noch einmal 
auf die Frage 64 zurückkommen; Herr Abgeordneter 
Simpfendörfer ist jetzt im Saal. Frage 64: 

Wie beurteilt die Bundesregierung Nachrichten, wonach die bri-
tischen Milcherzeuger anstreben, im Vereinigten Königreich bis 
1981/82 den Selbstversorgungsgrad bei Molkereiprodukten um 
fast ein Drittel auf 78 Prozent zu erhöhen, und ist die Bundesre-
gierung gegebenenfalls bereit, in Brüssel und London ökono-
misch sinnvollere Vorschläge zur Entlastung der britischen Devi-
senbilanz zu machen? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, nach 
Kenntnis der Bundesregierung handelt es sich bei 
den genannten Zahlen über den britischen Selbstver-
sorgungsgrad bei Milch in den Jahren 1981/82 um 
Schätzungen der nicht staatlichen „National Econo-
mic Development Corporation". Der dabei geschätzte 
Anstieg des Selbstversorgungsgrades auf 78 0/i wird 
weniger auf die höhere britische Produktion als auf 
den Rückgang des Verbrauchs zurückgeführt. Dieser 
wiederum dürfte in erster Linie aus dem zu erwar-
tenden Anstieg der britschen Verbraucherpreise 
resultieren. 

Derartige Schätzungen sind für die Bundesregie-
rung kein Anlaß, Partnerstaaten Vorschläge zu un-
terbreiten. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Simpfendörfer. 

Simpfendörfer (SPD) : Herr Staatssekretär, wie 
hoch ist der geschätzte Anteil, der auf eine höhere 
Produktion zurückgeführt wird? 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, bei der 
Schätzung, die dieser Ausarbeitung eines privaten 
Institutes zugrunde liegt, wird davon ausgegangen, 
daß die britische Produktion bis 1981/82 um 1,813 
Millionen Tonnen ansteigen, der Verbrauch jedoch 
um 2,686 Millionen Tonnen zurückgehen wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Simpfendörfer (SPD) : Herr Staatssekretär, sind 
1,8 Millionen Tonnen Mehrproduktion für die Bun-
desregierung tatsächlich kein Anlaß zu politischen 
Überlegungen? 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, ich habe 
bereits erwähnt, daß es sich um die Schätzung eines 
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Staatssekretär Rohr 
privaten Institutes handelt. Ich habe in meiner Ant-
wort ausgeführt, daß uns in erster Linie der Rück-
gang des Verbrauchs Sorge macht. Darüber aller-
dings macht sich die Bundesregierung Gedanken. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 66 
des Herrn Abgeordneten Müller (Schweinfurt) auf: 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, den Verlust, der 
den Landwirten in diesem Jahr durch die besonders hohen Trock-
nungskosten für Getreide entsteht, durch staatliche Maßnahmen 
einzuschränken? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Rohr, Staatssekretär: Frau Präsidentin, ich bitte, 
die Fragen 66 und 67 zusammen beantworten zu 
dürfen. 

Vizepräsident Frau Renger: Der Fragesteller ist 
einverstanden. Dann rufe ich auch die Frage 67 des 
Herrn Abgeordneten Müller (Schweinfurt) auf: 

Hält es die Bundesregierung für angebracht, in Brüssel darauf 
hinzuwirken, daß auf Grund der diesjährigen schlechten Getrei-
dequalität der Interventionspreis für Futtergetreide erhöht wird? 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, die Bun-
desregierung sieht keine Möglichkeit für einen staat-
lichen Ausgleich im Falle hoher Trocknungskosten 
bei Getreide. 

Die Bundesregierung hat jedoch bereits Ende 
August bei der EG-Kommission eine Erleichterung 
der Interventionsbedingungen und die Gewährung 
einer Verarbeitungsprämie für Schadgetreide bean-
tragt. Daraufhin ist die Auswuchsgrenze von 8 auf 
12 % angehoben und der Anteil des nicht einwand-
freien Grundgetreides bei der Intervention von 12 
auf 15 % heraufgesetzt worden. Der Antrag auf Er-
höhung der Feuchtigkeitsgrenze bei der Intervention 
und auf Gewährung einer Verarbeitungsprämie für 
Schadgetreide fand demgegenüber bei den anderen 
Mitgliedstaaten und der EG-Kommission keine Un-
terstützung. 

Die Bundesregierung hält es nicht für angebracht, 
in Brüssel für das laufende Wirtschaftsjahr auf eine 
Erhöhung des Interventionspreises für Futterge-
treide hinzuwirken, zumal die Marktpreise für Fut-
tergetreide in der gesamten Gemeinschaft mehr oder 
weniger deutlich über den Interventionspreisen 
liegen 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Müller. 

Müller (Schweinfurt) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sehen Sie eine Möglichkeit, daß sich die betroffenen 
Landwirte an die Länderregierungen wenden, um 
Hilfe zu erlangen? 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, wenn es 
sich um ein regionales Problem handelt, sind nach 
unserer Verfassung allein die Länder für die Be-
wältigung dieser Probleme zuständig. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Die Fragen 68 bis 72 werden auf Wunsch der 
Fragesteller schriftlich beantwortet. Die Antworten 
werden als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 73 des Herrn Abgeordneten 
Schartz auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Probleme 
bei Magermilchpulver dadurch wesentlich leichter gelöst werden 
könnten, wenn neben flüssiger Magermilch auch Magermilch-
pulver in größerem Umfang als bisher auch an andere Tiere als 
junge Kälber verbilligt verfüttert würde, und wie müßte eine 
solche Regelung gestaltet sein? 

Herr Staatssekretär, bitte schön. 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, die Bun-
desregierung ist der Auffassung, daß die Auswei-
tung der Verfütterung sowohl von Magermilch als 
auch von Magermilchpulver notwendig ist. Dabei 
stellt die Verfütterung von Magermilch hinsicht-
lich der notwendigen Beihilfenhöhe die kostengün-
stigere Maßnahme dar. Die für die Verwaltung des 
Marktes zuständige EG-Kommission hat beide Mög-
lichkeiten eröffnet, nämlich durch Gewährung einer 
Sonderbeihilfe für Magermilch für die Verfütterung 
an andere Tiere als junge Kälber und durch den 
Verkauf von Magermilchpulver aus Interventions-
beständen sowie die Gewährung einer Beihilfe im 
Ausschreibungsverfahren für Magermilchpulver aus 
der laufenden Produktion für die Herstellung von 
Futtermitteln für andere Tiere als junge Kälber. 

In der Bundesrepublik Deutschland ist jedoch 
der Abgabepreis für Magermilchpulver anders als 
in den Abwertungsländern zu hoch. Die Bundes-
regierung hat daher bei der EG-Kommission bean-
tragt, daß bei der Umrechnung der in Rechnungs-
einheiten festgesetzten Preise bzw. Beihilfen in DM 
ein monetäres Korrektiv angewendet wird, damit 
die Wettbewerbsfähigkeit von Magermilchpulver 
gegenüber pflanzlichen Eiweißfuttermitteln auch in 
der Bundesrepublik Deutschland erreicht wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Schartz. 

Schartz Trier) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wann wird über diesen Antrag der Bundesregierung 
in Brüssel verhandelt und entschieden werden? 

Rohr, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, wir hal-
ten in dieser Frage ständigen Kontakt zur Kommis-
sion und haben auch intensive Gespräche mit dem 
zuständigen Kommissar geführt. Wir hoffen, daß 
sich die Kommission endlich dazu entscheiden kann, 
unserem Antrag zu folgen. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Schartz (Trier) (CDU/CSU) : Sieht die Bundesregie-
rung mit der Zustimmung zu ihrem Antrag in Brüs-
sel das Problem der Magermilchverwertung in der 
gesamten EWG als ausreichend geregelt an? 

Rohr, Staatssekretär: Nein, Herr Abgeordneter. 
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Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Die Fragen 74 und 75 des Abgeordneten Schröder 
(Wilhelminenhof) werden auf Wunsch des Frage-
stellers schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlage abgedruckt. 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung. Herr Parla-
mentarischer Staatssekretär Buschfort steht zur Be-
antwortung der Fragen zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 12 des Herrn Abgeordneten 
Stutzer auf: 

Wie wirkt sich das zwischen der EWG und der Türkei am 
23. Dezember 1963 abgeschlossene Abkommen über die Grün-
dung einer Assoziation in Verbindung mit dem Beschluß des 
Assoziationsrates über die Durchführung des Artikels 12 des 
Abkommens von Ankara vom 20. Dezember 1976 auf den deut-
schen Arbeitsmarkt aus? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege, 
der Beschluß des Assoziationsrates EWG /Türkei 
über die Durchführung von Art. 12 des Abkommens 
von Ankara betrifft die Ausgestaltung der ersten 
Stufe der Freizügigkeit von Arbeitnehmern der Ver-
targsparteien. Die Dauer der ersten Stufe wurde, 
ausgehend vom 1. Dezember 1976, auf vier Jahre 
festgesetzt. Der Beschluß des Assoziationsrates be-
zieht sich auf alle Mitgliedstaaten der EG, also auch 
auf solche, die den ausländischen Arbeitnehmern 
nicht so weitgehende Rechte wie die Bundesrepu-
blik Deutschland eingeräumt haben. Schon von 
daher sind die Auswirkungen auf den deutschen Ar-
beitsmarkt begrenzt. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage. 

Stutzer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hat Art. 5 
Auswirkungen auf das Arbeitserlaubnisverfahren 
bei anderen Ausländern, die nicht der EG ange-
hören? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Stut-
zer, Sie kennen sich fachlich sehr gut aus. Inner-
halb der EG kennen wir keine besonderen Ein-
schränkungen. Sie wissen, daß ein türkischer Ar-
beitnehmer nach dreijähriger ordnungsgemäßer Be-
schäftigung in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft 
vorbehaltlich des den Arbeitnehmern aus den Mit-
gliedstaaten der Gemeinschaft einzuräumenden Vor-
rangs das Recht hat, sich auf einen Arbeitsplatz in 
der Bundesrepublik zu berufen. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter. 

Stutzer (CDU/CSU) : Die Frage war aber nicht be-
antwortet, Frau Präsidentin. Ich hatte gefragt — — 

Vizepräsident Frau Renger: Bitte, Sie haben eine 
Zusatzfrage. 

Stutzer (CDU/CSU) : Wann würde die Bundesregie-
rung bei einer weiteren Verschlechterung der Ar-
beitsmarktlage die Voraussetzungen des Art. 6 als 
gegeben ansehen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die 
Durchsetzung der ersten Stufe sollte meines Er-
achtens erst einmal abgewartet werden. Sie kennen 
den Vorrang der deutschen Arbeitnehmer, der nach 
wie vor gilt. Die zweite Stufe steht zur Zeit nicht 
an. Sie kennen die Grundposition der Bundesrepu-
blik, den Anwerbestopp aufrechtzuerhalten. Diese 
Position müssen wir aufrechterhalten. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

(Stutzer [CDU/CSU] : Frau Präsidentin, darf 
ich noch eine Zusatzfrage stellen?) 

— Sie haben keine weitere Zusatzfrage, Herr Kol-
lege. 

Die Frage 76 des Herrn Abgeordneten Dr. Schnei-
der wird auf Wunsch des Fragestellers schriftlich be-
antwortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 77 des Herrn Abgeordneten 
Daweke auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt und welche Haltung nimmt sie 
dazu ein, daß Gewerbeaufsichtsämter in der Bundesrepublik 
Deutschland Bußgeldandrohungen an Jugendgruppen, Jugend-
chöre, Jugendfanfarenzüge und ähnliches aussprechen mit dem 
Hinweis, daß nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Jugendarbeitsschutzge-
setzes öffentliche Auftritte im Rahmen ihrer jugendpflegerischen 
Tätigkeit nur in Ausnahmefällen und mit ausdrücklicher Geneh-
migung möglich seien, mit der Folge, daß alle musischen Jugend-
gruppen, die ihrer Wesensart nach auf gelegentliche Auftritte 
angewiesen sind und hier kulturelle jugendpflegerische Aufgaben 
erfüllen (I 5 des Jugendarbeitsschutzgesetzes), Ausnahmegeneh-
migungen bedürfen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Frau Präsidentin, 
wenn es gestattet ist, würde ich die Fragen 77 und 
78 gern gemeinsam beantworten. 

Vizepräsident Frau Renger: Der Fragesteller ist 
einverstanden. Ich rufe also auch die Frage 78 des 
Herrn Abgeordneten Daweke auf: 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß diese Ausle-
gung der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes zur Folge 
hat, daß berufstätige junge Menschen mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von mehr als 40 Stunden in der Regel überhaupt nicht 
in derartigen Jugendgruppen ihre Freizeit verbringen können und 
demgemäß keine Chancengleichheit gegenüber Schülern und Stu-
denten besteht, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie dar-
aus? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
Schwierigkeiten sind mir insbesondere von Musik- 
und Chorgruppen und anderen Jugendgruppen mit-
geteilt worden, in denen Kinder mitwirken. Die Ge-
werbeaufsichtsämter, 'denen die Durchführung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes obliegt, müssen nach 
dem Gesetz die Mitwirkung von Kindern in den 
Fällen von einer Genehmigung abhängig machen, 
in denen Kinder im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes „beschäftigt" werden. 
Jugendliche bedürfen in diesem Fall zwar keiner 
Genehmigung; eine Beschäftigung ist aber nur dann 
zulässig, wenn sie nicht über 40 Stunden in der 
Woche hinausgeht. 
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Parl. Staatssekretär Buschfort 

Die Beantwortung der Frage, ob eine Beschäfti-
gung im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes vor-
liegt und somit die Mitwirkung bei Veranstaltungen 
überhaupt unter das Gesetz fällt, hängt von den 
Umständen des Einzelfalles ab. Die Bundesregierung 
ist der Auffassung, daß die Mitwirkung an Veran-
staltungen grundsätzlich nicht unter das Gesetz fällt, 
wenn diese Veranstaltungen im Rahmen des Ver-
eins- oder Gruppenlebens stattfinden und dazu die-
nen, erlernte Fertigkeiten zu demonstrieren. Eine 
Beschäftigung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes ist jedoch z. B. anzu-
nehmen, wenn es sich bei den Veranstaltungen um 
eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt. 

Auftritte musischer Jugendgruppen im Rahmen 
ihres Vereins- oder Gruppenlebens dürften in der 
Regel nicht unter das Gesetz fallen. Die Freizeit-
betätigung Jugendlicher in den Vereinen und Grup-
pen neben ihrer Berufstätigkeit dürfte daher durch 
das Jugendarbeitsschutzgesetz nicht eingeschränkt 
sein, soweit eine kommerzielle Verwertung nicht 
beabsichtigt ist. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Daweke. 

Daweke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Sie fragen, wie Sie diese Auffassung auch bei den 
Ländern durchsetzen wollen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die 
Aufsicht im Zusammenhang mit dem Jugendarbeits-
schutzgesetz obliegt den Ländern; das ist nicht Sache 
des Bundes. Wir können hier nur unsere Meinung 
zu dem Gesetz abgeben. Aber wenn es im Einzelfall 
zu Schwierigkeiten kommen sollte, bin ich gern be-
reit, Ihnen da behilflich zu sein. Ich jedenfalls bin 
der festen Überzeugung, daß es wohl nicht sein 
kann, daß das Vereinsleben in den vielfach genann-
ten Formen unter das Jugendarbeitsschutzgesetz ge-
stellt wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine weitere Zusatz-
frage. 

Daweke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, können 
Sie bestätigen, das es mit den Sozialministern der 
Länder eine Besprechung gegeben hat oder geben 
wird, in der Sie auf eine einheitliche Regelung dieses 
Tatbestandes hinwirken werden? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, mir 
ist diese Besprechung nicht bekannt. Ich schließe 
aber nicht aus, daß die Fachreferenten ein solches 
Gespräch geführt haben. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine dritte Zusatz-
frage. 

Daweke (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, in dem 
konkreten Fall, der mir aus dem Bereich der Ge-
werbeaufsicht in Paderborn bekannt ist, ist eine 
Regelung getroffen worden, die Ihrer Auffassung  

widerspricht. Würden Sie Maßnahmen nennen kön-
nen, um Ihre Auffassung hier auch durchzusetzen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, wir 
haben sicherlich keine Veranlassung, Maßnahmen zu 
treffen. Aber wir sind gern bereit, behilflich zu sein 
und uns mit dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt 
in Verbindung zu setzen, um unsere Auffassung zu 
dem Gesetz mitzuteilen. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Die Frage 79 des Herrn Abgeordneten Kroll-Schlü-
ter wird auf seinen Wunsch schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 80 des Herrn Abgeordneten 
Kirschner auf. Ist er im Saal? — Der Abgeordnete 
Kirschner ist nicht im Saal. Dann werden diese 
Frage und die Frage 81 des Abgeordneten Kirschner 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlage abgedruckt. 

Ich rufe nunmehr die Frage 82 des Herrn Abgeord-
neten Meininghaus auf: 

Welche gesetzgeberischen Maßnahmen will die Bundesregierung 
im Hinblick auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts wonach 
ein gekündigter Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Weiterbeschäf-
tigung bis zum Ende des Arbeitsgerichtsverfahrens hat — treffen, 
um bei Betriebsratswahlen einen möglichen Mißbrauch zu ver-
hindern? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Mei-
ninghaus, das von Ihnen genannte Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts hat keine Auswirkung auf die 
Durchführung von Betriebsratswahlen. Denn nach 
dem Kündigungsschutzgesetz kann Mitgliedern eines 
Wahlvorstandes — vom Zeitpunkt der Bestellung 
an — und Wahlbewerbern — vom Zeitpunkt der 
Aufstellung ,des Wahlvorschlags an — überhaupt 
nicht ordentlich gekündigt werden. Aus wichtigem 
Grund kann ihnen nur gekündigt werden, wenn der 
Betriebsrat zugestimmt hat oder dessen erforderliche 
Zustimmung durch eine gerichtliche Entscheidung 
ersetzt ist. Kündigt ein Arbeitgeber entgegen diesen 
Vorschriften, so ist die Kündigung nichtig. Für solche 
Fälle offensichtlicher Unwirksamkeit einer Kündi-
gung schließt auch das Bundesarbeitsgericht in dem 
von Ihnen genannten Urteil den allgemeinen Wei-
terbeschäftigungsanspruch nicht aus. Dieser beson-
dere Kündigungsschutz ist nach Ansicht .der Bundes-
regierung ausreichend, um einen möglichen Miß-
brauch bei Betriebsratswahlen zu verhindern. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine Zusatzfrage. 

Die Frage Nr. 83 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Becker (Frankfurt) ist zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage 84 des Herrn Abgeordneten 
Horstmeier auf. 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung einiger Ortskranken-
kassen, daß Nebenerwerbslandwirte, die auf Grund ihres Haupt-
erwerbs in der Allgemeinen Ortskrankenkasse pflichtversichert 
sind, beim Verlust ihres Arbeitsplatzes und offiziell als arbeits-
los geltend der Landwirtschaftlichen Krankenkasse zugewiesen 
werden müssen, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie dar-
aus? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 
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Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Horstmeier, die Beantwortung Ihrer Frage wirft eine 
Reihe von schwierigen Rechtsfragen auf, deren Prü-
fung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Ich 
bitte daher um Verständnis, daß ich Ihre Frage im 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beantworten 
kann. 

Vizepräsident Frau Renger: Bitte schön, Herr Ab-
geordneter Horstmeier. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wann 
kann man mit dem Abschluß dieser Prüfung rechnen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Horstmeier, wir führen zur Zeit intensive Gesprä-
che. Sie wissen, daß es hier noch unterschiedliche 
Auffassungen zwischen dem BMA und dem BML 
gibt. Ich verspreche Ihnen, es so schnell wie möglich 
zu machen. 

(Horstmeier [CDU/CSU] : Danke schön!) 

Viepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 85 
des Herrn Abgeordneten Josten auf: 

Welche Unterlagen sind dem Bericht des Bundesministers für 
Arbeit vom 31. Mai 1976 an den Bundestagsausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung über die finanziellen Auswirkungen des Ge-
setzentwurfes (Drucksache 7/637 vom 25. März 1973) zugrunde 
gelegt worden? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Jo-
sten, darf ich die Fragen 85 und 86 zusammen be-
antworten? 

(Josten [CDU/CSU]: Ja, gern!) 

— Schönen Dank. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe daher auch 
die Frage 86 des Herrn Abgeordneten Josten auf: 

Nach welcher Berechnungsmethode wurde festgestellt, daß die 
vorgesehene Änderung der genannten Bewertungsvorschriften 
in den gesetzlichen Rentenversicherungen in den Jahren 1976 
bis 1989 zu einem Mehraufwand von 30,6 Milliarden DM führen 
würde? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Dem Bericht des 
Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 
31. Mai 1976 an den Bundestagsausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung über die finanziellen Auswirkun-
gen des Gesetzentwurfs auf Bundestags-Drucksache 
7/637 vom 25. Mai 1973 sind folgende Unterlagen zu-
grunde gelegt worden: 

1. die Bundestags-Drucksache 7/3054 vom 2. Ja-
nuar 1975 — Bericht der Bundesregierung über die 
Beseitigung etwaiger Nachteile in der Rentenver-
sicherung bei Personen mit langen Zeiten des 
Kriegsdienstes und der Kriegsgefangenschaft —; 

2. die Bundestags-Drucksache 7/2046 vom 26. April 
1974 — Bericht der Bundesregierung über Auswir-
kungen des Rentenreformgesetzes vom 16. Oktober 
1972 —; 

3. die Bundestags-Drucksache 7/4250 vom 5. No-
vember 1975 — Rentenanpassungsbericht 1976 —; 

4. eine Auszählung der Kriegsgefangenen nach 
dem Jahr der Rückkehr und der Gewahrsamsdauer 
aus der Volkszählung vom 6. Juni 1961; 

5. eine Stichprobenerhebung der Landesversiche-
rungsanstalt Oldenburg-Bremen und der Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte. Durch die Erhe-
bung sollten die finanziellen Auswirkungen ermit-
telt werden, die entstehen, wenn die sogenannte 
Halbbelegung als Voraussetzung für die Anrech-
nung von Ausfall- und Zurechnungszeiten und in 
einem bestimmten Fall von Ersatzzeiten auch mit 
Ersatzzeittatbeständen erfüllt werden kann; 

6. die Richttafeln für die Pensionsversicherung 
von Heubeck-Fischer. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken. Die in dem oben genannten Schreiben des 
Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung vom 
31. Mai 1976 mitgeteilten Mehraufwendungen in 
der gesetzlichen Rentenversicherung von 30,6 Mil-
liarden DM von 1976 bis 1989 beziehen sich nur auf 
§ 1 Nr. 4, § 2 Nr. 4 und § 3 Nr. 4 der Bundestags

-

Drucksache 7/637 vom 25. Mai 1973. 

Den Berechnungen hierzu liegen die Zahlen in den 
Tabellen 5 und 6 der Bundestags-Drucksache 7/3054 
zugrunde. Hieraus läßt sich der Unterschied in dem 
Vomhundertsatz der persönlichen Rentenbemes-
sungsgrundlage ermitteln, der sich im Durchschnitt 
bei Personen mit und ohne Ersatzzeiten ergibt. Bei 
der Berechnung ist angenommen worden, daß durch 
die in der Bundestags-Drucksache 7/637 vorgese-
hene Neufassung des § 1255 a RVO, des § 32 a AVG 
und des § 54 a RKG der Unterschied in der per-
sönlichen Bemessungsgrundlage bei allen Personen 
mit Ersatzzeiten ausgeglichen wird. Aus dieser An-
nahme ergeben sich die Kosten für das Jahr 1976. 
Die Fortschreibung dieser Mehraufwendungen bis 
zum Jahre 1989 erfolgte unter den dem Rentenanpas-
sungsbericht 1976 zugrunde gelegten demographi-
schen und wirtschaftlichen Annahmen. Der gesamte 
Mehraufwand für die Jahre 1976 bis 1989 beträgt 
demnach 30,6 Milliarden DM. 

Vizepräsident Frau Renger: Sie können vier Zu-
satzfragen stellen, Herr Kollege Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Schönen Dank, Frau Präsiden-
tin! — Herr Staatssekretär, kann ich nach Ihren 
Ausführungen davon ausgehen, daß bei der vorge-
sehenen Bewertung der Ersatzzeiten, die ja von 
Ihrem Haus vorgenommen wurde, der Ausgleich 
zwischen Kriegsteilnehmern und Nicht-Kriegsteil-
nehmern hergestellt wurde? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Ja. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, gibt es 
nach Auffassung der Bundesregierung andere als 
die im Gesetz aufgezeigten Möglichkeiten, um die 
Kriegsteilnehmer vor ungerechtfertigten Nachteilen 
in der gesetzlichen Rentenversicherung zu bewahren? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
natürlich gibt es andere Möglichkeiten. Es ist nur 
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Parl. Staatssekretär Buschfort 
eine Frage der Kosten. Sie wissen ja, daß wir sehr 
sorgfältig die sogenannten Benachteiligungen oder 
Ungereimtheiten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung untersucht haben. Dabei stellten sich 131 Unzu-
länglichkeiten heraus. 

Nun kann man natürlich sagen: Bitte, der Kriegs-
teilnehmer ist schon deshalb benachteiligt, weil der 
Mann zu Hause während des Kriegs in einem er-
heblichen Umfang Überstunden geleistet hat, wenn 
ich das als Beispiel anführen darf. Wenn ich jetzt 
auf der Grundlage der geleisteten Überstunden in 
der Heimat eine Berechnung vornehme, komme ich 
natürlich zu ganz interessanten, aber wohl kaum 
noch finanzierbaren Ergebnissen. 

Ich kann Ihnen das bestätigen: Sicherlich gibt es 
mehrere Berechnungsmöglichkeiten. Aber in Anbe-
tracht der finanziellen Situation in der Rentenver-
sicherung werden dort große Veränderungsmöglich-
keiten sicherlich nicht bestehen. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, mir schriftlich mitzuteilen, welche Möglich-
keiten zur Beseitigung der noch bestehenden Nach-
teile bei den genannten Personen bestehen? 

Buschfort, Parl Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
sehe im Moment keine Möglichkeiten, weitere fi-
nanzielle Aufwendungen zu tätigen. Aber ich will 
gern noch einmal im Hause überprüfen lassen, wel-
che Anregungen dort gemacht werden, um vielleicht 
noch einmal eine Diskussion wieder einzuleiten. 

Vizepräsident Frau Renger: Letzte Zusatzfrage. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilen Sie 
meine Meinung, daß die jetzige Bundesregierung 
auch verpflichtet ist, auf Grund von Zusagen frühe-
rer Regierungen dem Hause gegebenenfalls eine 
Gesetzesvorlage zu unterbreiten, durch die noch be-
stehende Nachteile bei der Berechnung der Renten-
versicherung ehemaliger Kriegsteilnehmer beseitigt 
werden? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Jo-
sten, Sie wissen, daß wir mit jeder Verabschiedung 
neuer Rentengesetze auch strukturelle Veränderun-
gen herbeigeführt haben. Sicherlich sehe ich noch 
die Möglichkeit, generell weitere Verbesserungen 
vorzunehmen. Aber auch hier müßte ich sagen: Das 
kann nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
geschehen. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. Die Frage 87 des Herrn Abgeordneten Urba-
niak wird auf Wunsch des Fragestellers schriftlich 
beantwortet. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Wir kommen damit zur Frage 88 des Herrn Ab-
geordneten Dr. Spöri. — Der Herr Abgeordnete ist 
nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen 89 und 90 des Herrn Abgeordneten 
Schedl werden auf Wunsch des Fragestellers schrift-

lich beantwortet. Die Antworten werden als Anla-
gen abgedruckt. 

Ich komme zur Frage 91 des Herrn Abgeordneten 
Engelsberger. — Der Fragesteller ist nicht anwe-
send. Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers für Jugend, Familie und 
Gesundheit. Zur Beantwortung steht Herr Parlamen-
tarischer Staatssekretär Zander zur Verfügung. 

Die Fragen 92 und 93 der Abgeordneten Frau 
Hürland werden auf Wunsch der Fragestellerin 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Das gilt auch für die Frage 94 des Herrn Abge-
ordneten Kroll-Schlüter. 

Ich komme zur Frage 95 des Herrn Abgeordne-
ten Egert. — Der Herr Abgeordnete ist leider auch 
nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Die Frage 96 des Herrn Abgeordneten Dr. Becker 
(Frankfurt) wird auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Damit komme ich zur Frage 97 der Abgeordneten 
Frau Eilers (Bielefeld) : 

Sind der Bundesregierung Berichte bekannt, nach denen nicht-
ärztlichen Psychotherapeuten zur Ermöglichung des eigenständi-
gen therapeutischen Tätigwerdens empfohlen wird, die Prüfung 
als Heilpraktiker abzulegen, und wie beurteilt die Bundesregie-
rung solche Empfehlungen? 

Bitte schön, Herr Zander. 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit: Frau Kollegin 
Eilers, der Bundesregierung sind solche Berichte 
nicht bekannt. Allerdings wird es nicht für ausge-
schlossen gehalten, daß entsprechende Empfehlun-
gen gegeben werden. 

Psychotherapie ist der Heilkunde am Menschen 
zuzurechnen, zu deren selbständiger Ausübung es 
nach geltendem Recht einer Approbation als Arzt 
oder einer Erlaubnis als Heilpraktiker bedarf. Per-
sonen, die nicht Ärzte sind, können zur Zeit die Be-
rechtigung zur selbständigen Ausübung der Psycho-
therapie nur durch den Erwerb einer Erlaubnis als 
Heilpraktiker erhalten. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Frau Ab-
geordnete. 

Frau Eilers (Bielefeld) (SPD) : Halten Sie, Herr Par-
lamentarischer Staatssekretär, diesen Zustand für 
eine befriedigende Lösung, oder könnten Sie sich 
vorstellen, daß andere Regelungen günstiger sein 
können? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
hält diese Regelung nicht für eine befriedigende Lö- 
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sung. Das ist auch der Grund, warum wir Vorarbei-
ten in Angriff genommen haben, um eine gesetzliche 
Regelung für die Psychotherapie zu finden, also ein 
Gesetz, das den Zugang zum Beruf als selbständige 
Tätigkeit in der Psychotherapie regelt. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage. 

Frau Eilers (Bielefeld) (SPD) : Zu welchem Zeit-
punkt kann mit der Verlage einer solchen gesetzli-
chen Regelung gerechnet werden? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Wir haben die Ab-
sicht, zu versuchen, das noch in dieser Legislatur-
periode zu realisieren. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 98 
der Abgeordneten Frau Eilers (Bielefeld) auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeiten einer 
Ergänzung der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung dahin 
gehend, daß Backwaren, die bereits einmal tiefgekühlt waren, 
dann zum Verkauf kommen und für eine zweite Tiefkühlung nicht 
mehr geeignet sind, gekennzeichnet werden? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Eine Kenntlichma-
chung von Lebensmitteln, die aus tiefgekühlter 
Ware hergestellt sind, kann auf Grund der Ermäch-
tigung des § 19 Nr. 4 Buchstabe b des Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetzes vorgeschrieben 
werden. Im Rahmen der zur Zeit laufenden Über-
prüfung der für Brot bestehenden Rechtsvorschrif-
ten wird die Bundesregierung auch die Frage der 
Kenntlichmachung von Backwaren, die bereits tief-
gefroren waren, einbeziehen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage? — Keine 
Zusatzfrage. 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
auf. Herr Bundesminister Gscheidle steht zur Be-
antwortung zur Verfügung. 

Die Fragen 39 und 40 des Herrn Abgeordneten 
Hoffie — er ist nicht im Raum — werden schriftlich 
beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen ab-
gedruckt. 

Die Fragen 99 und 100 des Herrn Abgeordneten 
Hauser (Krefeld) — auch er ist nicht im Raum — 
werden ebenfalls schriftlich beantwortet. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Frage 101 des Herrn Abgeordneten Dr. Jobst! 
Fragen 102 und 103 der Abgeordneten Frau 
Matthäus-Maier! Auch diese Fragesteller sind nicht 
im Raum, die Fragen werden schriftlich beantwortet. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Frage 104 des Herrn Abgeordneten Braun — ich 
danke Ihnen, Herr Abgeordneter, für die Anwesen-
heit — 

Trifft es zu, daß bei der Bundesbahndirektion Essen 4,2 v. H. 
der zu zählenden Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzt 
sind, hingegen bei der Bundesbahndirektion Stuttgart nur 
2,6 v. H., und wenn ja, welche Gründe gibt es dafür? 

Bitte, Herr Bundesminister. 

Gscheidle, Bundesminister für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen: Herr Abgeordneter, 
die prozentual unterschiedliche Beschäftigung von 
Schwerbehinderten in den Bezirken der einzelnen 
Bundesbahndirektionen hat mehrere Ursachen. Ganz 
entscheidend wirkte sich die seit November 1974 
bei der Deutschen Bundesbahn bestehende Einstel-
lungssperre und die seitdem vollzogene Personal-
reduzierung um mehr als 55 000 Kräfte aus. 

Je nach den Strukturen der Bezirke und den Per-
sonalstärken der einzelnen Dienststellen haben sich 
die Prozentverhältnisse der Schwerbehinderten 
mehr oder weniger stark verschoben, so seit Januar 
1975 bei der Bundesbahndirektion Essen von 3,58 % 
auf 4,2 % und bei der Bundesbahndirektion Stutt-
gart von 2,44 % auf 2,6 %. 

Weiterhin wirkt sich aus, daß es im Bezirk der 
Bundesbahndirektion Essen mehr große Dienststel-
len gibt, die leichter Schwerbehinderte eingliedern 
können, so z. B. die Sozialverwaltung Nord in Mün-
ster. 

Da grundsätzlich keine neuen Einstellungen vor-
genommen werden dürfen, verändert sich die Zahl 
der bei der Deutschen Bundesbahn beschäftigten 
Schwerbehinderten zur Zeit nur durch Altersab-
gänge und durch Anerkennung der Schwerbehinder-
teneigenschaft von bereits bei der Deutschen Bun-
desbahn beschäftigten Mitarbeitern. Zum Beispiel 
sind im Jahr 1976 im Bezirk der Bundesbahndirek-
tion Essen 344 Mitarbeiter als Schwerbehinderte an-
erkannt worden, im Bezirk der Bundesbahndirektion 
Stuttgart waren es dagegen nur 91. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Braun. 

Braun (CDU/CSU) : Herr Minister, dann darf ich 
davon ausgehen, daß es nicht generell strukturelle 
Fragen im Bereich der Bundesbahn sind, wenn die 
Bahn nicht in der Lage ist, die Pflichtplätze zu be-
setzen, sondern daß es hier sehr wohl Unterschiede 
gibt? 

Gscheidle, Bundesminister: Ich befürchte sehr, 
Herr Abgeordneter, daß wir in naher Zukunft dazu 
nicht mehr in der Lage sind. Einmal ist die Reduzie-
rung durch Rationalisierungsmaßnahmen derart 
stark, zum anderen kommt die Einstellungssperre 
dazu. Was die Bundesbahn tut, ist, soweit wie mög-
lich bei Einstellungen Schwerbeschädigten eine 
Chance zu geben, teilweise auch durch Zeitvorga-
ben auf einem Normalarbeitsplatz. Aber bei der 
Differenz, die besteht, fürchte ich sehr, daß, solange 
diese Rationalisierungsmaßnahmen anhalten und 
dadurch auch der Einstellungsstopp im weitesten 
Umfange besteht, hier große Schwierigkeiten be-
stehen. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Die Fragen 105 und 106 werden auf Wunsch des 
Fragestellers, des Abgeordneten Milz, schriftlich 
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beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Ich rufe Frage 107 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Freiherr Spies von Büllesheim auf: 

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, daß — wie 
von der Wochenzeitung „Die Zeit" vom 2. September 1977 ge-
meldet — sämtliche in die USA oder nach Japan exportierten ' 
Fahrzeuge deutscher Hersteller Platin-Katalysatoren enthalten, 
die den Abgasen fast völlig die gefährlichen Stoffe Kohlen-
monoxyd und Kohlenwasserstoffe entziehen, und wenn ja sollte 
nach Auffassung der Bundesregierung eine entsprechende Aus-
rüstung der für den deutschen Markt produzierten Fahrzeuge im 
Interesse des Umweltschutzes vorgeschrieben werden? 

Gscheidle, Bundesminister: Frau Präsidentin, ich 
würde sehr gern die beiden Fragen wegen des Sach-
zusammenhanges gemeinsam beantworten. 

Vizepräsident Frau Renger: Der Fragesteller 
stimmt zu. 

Dann rufe ich auch die Frage 108 des Herrn Ab-
geordneten Dr. Freiherr Spies von Büllesheim auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob inzwischen in der Bundes-
republik Deutschland sogenannte Drei-Wege-Katalysatoren ent-
wickelt wurden, die den Abgasen zusätzlich noch die Stickoxyde 
entziehen, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie aus dieser 
Entwicklung? 

Bitte, Herr Bundesminister. 

Gscheidle, Bundesminister: Nach dem Umwelt-
programm der Bundesregierung und in Übereinstim-
mung mit dem Bundesimmissionsschutzgesetz wer-
den Grenzwerte für die noch zulässigen Mengen 
an unerwünschten Bestandteilen im Abgas der 
Kraftfahrzeuge festgelegt. Dieses bewährte Verfah-
ren fördert zwangsläufig die technisch und wirt-
schaftlich optimalen Lösungen. Es ist somit nicht 
notwendig, eine bestimmte technische Lösung wie 
den Einbau bestimmter Filter oder Katalysatoren 
vorzuschreiben. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter. 

Dr. Freiherr Spies von Büllesheim (CDU/CSU) : 
Herr Minister, ist es richtig, daß die Umweltanfor-
derungen in den Vereinigten Staaten schärfer sind 
als in der Bundesrepublik Deutschland, und warum 
sind sie hier weniger scharf? 

Gscheidle, Bundesminister: Wir gehen davon aus, 
daß wir in dieser Hinsicht innerhalb der EG zu über-
einstimmenden Entwicklungen kommen. Wir liegen 
in der EG innerhalb der vorgeschriebenen zulässi-
gen Mengen sehr günstig. 

Im übrigen hängt die Anwendung der Systeme, 
die Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, ja mit 
dem Bleigehalt des Benzins zusammen. Sie wissen, 
daß ein Fahrzeug mit diesen Katalysatoren dann, 
wenn es bleihaltiges Benzin tankt — was ja zumin-
dest im Ausland, in unseren Nachbarstaaten der 
Fall wäre, selbst wenn wir bleifreies Benzin ein-
führten —, funktionsuntüchtig wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Freiherr Spies von Büllesheim (CDU/CSU) : 
Herr Minister, darf ich einen Zusammenhang mit 
unseren Straßenbaukosten herstellen und fragen, 
ob Sie es für möglich halten oder ob es Untersuchun-
gen darüber gibt, ob sich die kostenerhöhenden 
Maßnahmen, die jetzt im Straßenbau erwogen wer-
den oder schon vorgeschrieben sind, vermindern 
ließen, wenn wir auf der Fahrzeugseite mehr für 
den Umweltschutz tun würden? 

Gscheidle, Bundesminister: Das ist sicherlich rich-
tig. Dies ist aber auch die feste Absicht der Bundes-
regierung. Wir haben da Verbindung mit den Auto-
mobilherstellern. Gerade die Internationale Auto-
mobilausstellung hat ja gezeigt, in wie großem Um-
fange die deutsche Automobilindustrie dazu über-
geht, auch auf diesem Gebiet ihren Beitrag zu lei-
sten. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine weitere Zusatz-
frage. 

Dr. Freiherr Spies von Büllesheim (CDU/CSU) : 
Herr Minister, gibt es in Ihrem Hause konkrete Un-
tersuchungen darüber, um wieviel sich die Straßen-
baukosten vermindern würden, wenn wir in Europa 
oder in Deutschland auf die amerikanischen Werte 
gingen? Sie wissen, daß ich auf die jetzt sehr deut-
lich erkennbar werdende sehr starke Erhöhung der 
Straßenbaukosten im Hinblick nicht nur auf den 
Lärmschutz, sondern auch auf den Abgasschutz Be-
zug nehmen möchte, die zur Folge hat, daß heute 
andere Gegebenheiten als noch vor zwei oder drei 
Jahren vorliegen. 

Gscheidle, Bundesminister: Solche Untersuchungen 
sind mir nicht bekannt. Das ist aber auch deshalb 
verständlich, weil innerhalb der USA die Entwick-
lung auf diesem Gebiet ja gerade innerhalb der 
letzten Monate beschleunigt eingesetzt hat. Aber 
ganz sicherlich werden wir aus internationalen Er-
fahrungen Folgerungen ziehen, was ja auch schon im 
internationalen Erfahrungsaustausch angelegt ist. 

Vizepräsident Frau Renger: Bitte, noch eine Zu-
satzfrage. 

Dr. Freiherr Spies von Büllesheim (CDU/CSU) : 
Herr Minister, könnten Sie angesichts der jetzt er-
kennbar gewordenen Dringlichkeit dieser Frage ei-
nen Zeithorizont angeben und sagen, bis wann Ihr 
Haus eine klare Vorstellung zu der Frage gewonnen 
haben wird, welcher Wert bei Fahrzeugen auch im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit beim 
Fahrzeug in Beziehung zu den Straßenbaukosten, die 
nach den neuen Vorstellungen Ihres Hauses durch 
Abgasschutz entstehen, optimal wäre? 

Gscheidle, Bundesminister: Solche Vorstellungen 
bestehen in meinem Hause bereits. Ich bitte Sie aber 
um Verständnis dafür, daß wir die Fragestunde 
sprengen würden, wenn ich Ihnen jetzt aus den Gut-
achten, die es dazu gibt, vortrüge. Ich stelle sie Ihnen 
aber gern zur Verfügung. 
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Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Dr. Köhler (Wolfsburg). 

Dr. Köhler (Wolfsburg) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
können Sie mir sagen, ob die in den Fragen meines 
Kollegen Spies von Büllesheim erwähnten Katalysa-
toren technisch geeignet sind, die für die Bundes-
republik projektierten Emissionswerte zu erfüllen? 

Gscheidle, Bundesminister: Nein, ich hatte ver-
sucht, in meiner Antwort schon darauf hinzuweisen, 
daß diese hier in der Erörterung stehende Technik 
der Katalysatoren in unserem Lande wegen des Blei-
gehalts des Benzins — oder selbst dann, wenn wir 
das Benzin bleifrei machen würden, wegen des Blei-
gehalts in unseren Nachbarländern — kein geeigne-
tes Mittel ist. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe Frage 109 des Herrn Abgeordneten Wendt 
auf. — Der Kollege ist nicht im Raum. Die Frage 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 110 des Herrn Abgeordneten Fein-
endegen auf: 

Wann beabsichtigt die Bundesregierung den Einbau von 
Sicherheitsgurten für Rücksitze vorzuschreiben, nachdem sie in 
ihrem sogenannten Maßnahmen-Zeit-Katalog zum Verkehrssicher-
heitsprogramm 1973 dafür das Jahr 1977 vorgesehen hatte? 

Bitte schön, Herr Bundesminister. 

Gscheidle, Bundesminister: Herr Abgeordneter, 
der im Maßnahmen-Zeit-Katalog zum Verkehrs-
sicherheitsprogramm 1973 genannte Termin für die 
Einführung einer Pflicht zur Ausrüstung von Rück-
sitzen mit Sicherheitsgurten kann nicht eingehalten 
werden. Voraussetzung für eine entsprechende Än-
derung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist 
die Harmonisierung der Vorschriften über Sicher-
heitsgurte innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. 
Durch die Verkündung der EG-Richtlinie über Si-
cherheitsgurte und Rückhaltesysteme im EG-Amts-
blatt vom 29. August 1977 ist die erforderliche Har-
monisierung durchgeführt. Die nun mögliche Ände-
rung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung wird 
nach meiner Auffassung voraussichtlich im Jahre 
1978 erfolgen können. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter, 

Feinendegen (CDU/CSU) : Herr Minister, hat die 
Bundesregierung die Absicht, in diesem Zusammen-
hang auch die Sicherung von auf den Rücksitzen mit-
fahrenden Kindern zu berücksichtigen? 

Gscheidle, Bundesminister: Ja. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Dann die Frage 111 des Herrn Abgeordneten 
Feinendegen: 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung die in der EG-Richtlinie 
über Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme enthaltene Vorschrift 
zur Einführung von Beckengurten auf Rücksitzen für veraltet 
hält? 

Gscheidle, Bundesminister: Nein, Herr Abgeord-
neter. Angesichts des gegenüber den Frontsitzen ge-
ringeren Benutzungsgrades und wegen des geringe-
ren Verletzungsrisikos — weil in aller Regel kein 
Kontakt mit der Windschutzscheibe entsteht — hal-
ten es alle Mitgliedstaaten für ausreichend, wenn 
die Rücksitze mit Beckengurten ausgerüstet sind. 
Im übrigen müssen nach den EG-Richtlinien über 
Verankerungen für die hinteren äußeren Sitzplätze 
Verankerungen für Dreipunkt-Sicherheitsgurte vor-
handen sein, so daß der Fahrzeughalter, wenn diese 
Vorschrift erfüllt ist, die Möglichkeit hat, auf eige-
nen Wunsch Dreipunktgurte einbauen zu lassen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Köhler (Wolfsburg). 

Dr. Köhler (Wolfsburg) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
wie beurteilt Ihr Haus in diesem Zusammenhang 
den Nutzen aktiver Gurtsysteme? 

Gscheidle, Bundesminister: Bei der Vielfalt von 
aktiven und passiven Systemen bitte ich um Ver-
ständnis, wenn ich rückfrage, welchen aktiven Gurt 
Sie jetzt meinen. Oder fragen Sie allgemein? 

Dr. Köhler (Wolfsburg) (CDU/CSU) : Wenn Sie er-
lauben, Frau Präsidentin: Ich meine allgemein ein 
System, bei dem die Fahrfähigkeit des Wagens nur 
gegeben ist, wenn der Gurt angelegt ist. 

Gscheidle, Bundesminister: Wir haben ja diese 
sehr positive Entwicklung — ich denke, Sie haben 
das im Auge — bei VW, um nur einen Hersteller 
zu nennen. Die positive Beurteilung wird auch da-
durch signalisiert, daß die Aufträge zur Ausrüstung 
von Behördenfahrzeugen bei den Herstellern zuneh-
men, die derartige Systeme liefern. 

Vizepräsident Frau Renger: Danke schön. 

Ich rufe die Frage 112 des Herrn Abgeordneten 
Wüster auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß untermotorisierte Fahr-
zeuge mit Anhänger (vor allem Lkw) auf der Bundesautobahn 
an Steigungen ohne Kriechspur aber mit Überholverbot, vor 
allem in der Urlaubszeit, große Stauungen verursachen, und was 
will sie unternehmen, um einen normalen Verkehrsfluß zu er-
reichen? 

Bitte, Herr Bundesminister. 

Gscheidle, Bundesminister: Herr Abgeordneter, 
diese Tatsache ist der Bundesregierung bekannt. 
Gegenmaßnahmen sind: 

Erstens. Soweit notwendig und möglich, erhalten 
die Steigungsstrecken Zusatzfahrstreifen. 

Zweitens. Seit 1969 erläßt der Bundesminister für 
Verkehr mit Zustimmung des Bundesrates die Fe-
rienreiseverordnungen, in denen Wochenendfahr-
verbote für schwere Lkw und für Lkw-Züge wäh-
rend der Hauptreisezeit vorgesehen sind. 
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Bundesminister Gscheidle 

Drittens. Der Bundesminister für Verkehr hat für 
Ende Oktober dieses Jahres alle interessierten Ver-
bände zu einem Erfahrungsaustausch über die Ver-
kehrsabwicklung während der Urlaubszeit einge-
laden. Auch die Bundesländer werden dann über 
ihre Erfahrungen berichten. Wenn sich hierbei 
realisierbare Vorschläge zur Verbesserung des Ver-
kehrsflusses ergeben, werden sie in die Tat um-
gesetzt. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter. 

Wüster (SPD) : Herr Bundesminister, wären Sie im 
Interesse eines reibungslosen Verkehrs bereit, ein 
Überholverbot nicht von der Bezeichnung oder De-
finition eines Kraftfahrzeuges abhängig zu machen, 
sondern von seiner Zugkraft und Geschwindigkeit? 

Gscheidle, Bundesminister: Das ist eine vieldisku-
tierte Frage. Bei unserer jetzigen Situation im Stra-
ßenverkehr dient das Überholverbot dem Verkehrs-
fluß. Derart gezielte, gestufte Regelungen, wie sie 
in Ihrer Frage angesprochen sind, wären erst bei 
einer sehr differenzierten Betrachtung denkbar, bei 
unserem derzeitigen Fahrzeugbestand und der der-
zeitigen Mischung ides Verkehrs noch nicht. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine weitere Zusatz-
frage. 

Wüster (SPD) : Herr Bundesminister, wären Sie 
bereit, in Ihrem Hause entsprechende Überlegungen 
anstellen zu lassen? 

Gscheidle, Bundesminister: Sehr gerne, Herr Ab-
geordneter. Da aber schon derart  viele Erkenntnisse 
vorliegen, möchte ich mir zunächst einmal erlauben, 
Ihnen die Unterlagen über die bisherigen Erkennt-
nisse zuzuleiten. So ändert sich natürlich das ausge-
wiesene Gewicht des Fahrzeugs mit der Art der Be-
ladung, d. h., es wäre die Leerfahrt von der Fahrt 
mit Beladung zu differenzieren. Die Überwachung 
des Verkehrsflusses würde durch derart differen-
zierte Regelungen außerordentlich schwierig. Ich 
schlage Ihnen vor, ich leite Ihnen die Unterlagen 
mit diesen Überlegungen zu. Wir haben sicher in 
irgendeinem Zusammenhang Gelegenheit, die Frage 
zu vertiefen. 

Vizepräsident Frau Renger: Die Fragestunde ist 
abgelaufen. Herr Bundesminister, danke sehr. 

Die Fragen 116 bis 123, 131, 139 und 140 sind von 
den Fragestellern zurückgezogen worden. 

Die übrigen nicht behandelten Fragen werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Meine Damen und Herren, da die Fraktion der 
FDP noch tagt, ist interfraktionell vereinbart wor-
den, jetzt den Punkt 8 der Tagesordnung zu be-
handeln: 

Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Erhaltung 
und Modernisierung kulturhistorisch und 
städtebaulich wertvoller Gebäude 

— Drucksache 8/896  

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Finanzausschuß (federführend) 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

Das Wort dazu hat Herr Abgeordneter Francke. 

Francke (Hamburg) (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Die Geschichte eines 
Landes, einer Nation erfährt für alle Bürger ihren 
sichtbarsten Ausdruck in ihrer Stadtgestaltung, in 
ihrer Architektur, wenn wir dabei z. B. an Athen 
und die Akropolis, Rom und das Forum Romanum, 
Dresden und den Zwinger oder Berlin und das Bran-
denburger Tor denken. Das Geschichtsbewußtsein 
oder Bürger eines Landes und seiner Regierung kann 
auch daran gemessen werden, ob und in welcher 
Weise sie sich der Aufgabe stellen, diese Stein ge-
wordene Geschichte zu bewahren und sie der nach-
folgenden Generation zum Ansporn, zur gelegent-
lichen Mahnung zu hinterlassen. 

Der Herr Bundespräsident hat in einer Rede am 
29. April 1976 in Berlin zu diesem Thema gesagt 
— ich erlaube mir zu zitieren —: 

In der Geschichte erkennt das Volk, wie in 
einem Spiegel, sich selbst. In der Geschichte 
wird das Volk seiner selbst, als einer unteilba-
ren Gemeinschaft, gewahr. 

An anderer Stelle heißt es: 

Es geht darum, den Charakter einer Stadt zu 
bewahren, ihr Gesicht. Denn Städte haben ein 
Gesicht, Städte sind lebendige Organismen. 
Und man schlägt nicht mit einem Hammer in 
ein lebendiges Gesicht. 

Meine Damen und Herren, über viele Jahre ist 
diese Aufgabe der Erhaltung und Reaktivierung 
unserer alten Städte vernachlässigt worden, und 
zwar sowohl von einer Vielzahl von Stadtplanern 
und Architekten wie auch und insbesondere von der 
politischen Führung. Der notwendige schnelle Wie-
deraufbau unserer Städte und Gemeinden nach dem 
Kriege geschah allerorten, etwas verkürzt darge-
stellt, nach den Prinzipien und Grundsätzen der 
Charta von Athen. Die Menschenfeindlichkeit der 
Städte — als Postulat und Ausgangspunkt der Über-
legungen — sollte unter Anwendung dieser Prin-
zipien verschwinden, um so zu einer Verbesserung, 
einer Vermenschlichung der Städte beizutragen. 
Meiner Ansicht nach hat sich dieser Grundgedanke 
nicht bestätigt. Die Funktionstrennung hat maßgeb-
lich zu einer weniger menschlichen Entwicklung der 
Städte beigetragen. Die Folgen dieser Einstellung 
maßgeblicher Stadtplaner und Architekten, gestützt 
durch die damaligen sozialdemokratischen Mehr-
heiten in den Rathäusern in den 40er, 50er und 60er 
Jahren, sind erschreckend. Wir haben uns heute 
täglich damit auseinanderzusetzen. 

Es kommt hinzu, daß durch Planungsunsicherheit, 
allzulange Festschreibung von wirtschaftlich nicht 
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vertretbaren Mieten und durch das Fehlen steuerli-
cher Anreize der weitgehend in den Stadtzentren 
vorhandene private Grundbesitzer gar nicht in der 
Lage war, den eingetretenen Verfall aufzuhalten. 

In den Beratungen des Raumordnungsausschusses 
im Juni dieses Jahres in Regensburg ist uns in sehr 
eindringlicher Weise gesagt worden, daß allein in 
der Altstadt 1200 Gebäude als Baudenkmäler in 
einer Liste vorläufig erfaßt worden sind. Die Han-
sestadt Bremen hat z. B. 910 dieser erhaltenswerten 
Gebäude, meine eigene Vaterstadt, die Freie und 
Hansestadt Hamburg, 913. Wir könnten diese Liste 
beliebig lang fortführen, insbesondere auch durch 
Beispiele aus den ländlichen Bereichen. 

Meine Damen und Herren, daß bislang trotzdem 
vieles geschehen ist, verdanken wir weniger der 
Regierung, als vielmehr, nach meiner Einschätzung, 
drei anderen Komponenten: erstens dem Verantwor-
tungsbewußtsein und dem sich dem Gemeinwohl 
verpflichtet fühlenden Mäzenatentum vieler priva-
ter Personen und Institutionen in diesem Lande, 
zweitens der Initiative einer ganzen Reihe von Korn-
munen — stellvertretend dafür sollte man an dieser 
Stelle die Arbeitsgemeinschaft der Städte Lübeck, 
Bamberg und Regensburg lobend erwähnen — und 
drittens insonderheit den Widerstand gegen den 
Verfall der Städte und dem Widerstand gegen allzu 
modische Stadtentwicklungsmaßnahmen aus der 
Bürgerschaft selber. 

Die Probleme unserer Stadtentwicklung, beson-
ders der Altstadtsanierung, finden heute ein derart 
starkes öffentliches Interesse, wie das seit langem 
nicht mehr der Fall gewesen ist. Es geht deshalb für 
Regierung und Parlament darum, dieses Interesse 
zu nutzen, aber auch die gesetzlichen Vorausset-
zungen zur Umsetzung in Taten zu schaffen bzw. 
zu stärken. Wir haben ein Denkmalschutzgesetz, 
den neuen § 7 b des Einkommensteuergesetzes, das 
Städtebauförderungsgesetz, finanzielle Hilfen nach 
dem Modernisierungsgesetz und Mittel aus dem 
Konjunkturförderungsprogramm. Daß wir daneben 
offensichtlich auch allzu viele Hemmnisse aufgebaut 
haben, hat in sehr eindrucksvoller Weise in der 
vergangenen Woche die Architektenkammer von 
Nordrhein-Westfalen dargestellt. Ich will aller-
dings auf diesen Punkt jetzt nicht näher eingehen. 

Im Sinne der Worte des Herrn Bundespräsiden-
ten, „Denkmalschutz ist eine Angelegenheit aller 
Bürger", muß es uns darum gehen, dem Bürger auch 
die Möglichkeit zu geben, den Denkmalschutz nicht 
nur ideell, sondern auch finanziell zu seiner Ange-
legenheit machen zu können. Diesem Vorhaben dient 
der Gesetzentwurf des Bundesrats in Drucksache 896, 
der im übrigen auf eine Initiative des Landes Schles-
wig-Holstein zurückgeht, das sich dankenswerter-
weise bereits 1974 dieses Themas angenommen 
hatte, damals allerdings leider durch einen Mehr-
heitsbeschluß in diesem Hause an der Umsetzung 
seiner Ansichten gehindert wurde. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau hat den Vorläufer dieser Vorlage, den 
Entwurf des Landes Schleswig-Holstein, auf seiner 
Sitzung am 28. Juni 1977 in Regensburg ausführlich 
behandelt und dazu eine einstimmige Entschließung  

gefaßt. Ich möchte den entscheidenden Punkt dieser 
Entschließung hier kurz ansprechen, wobei ich den 
Dank der CDU/CSU-Fraktion gegenüber den beiden 
andere Fraktionen dieses Hauses dafür wiederhole, 
unserem Anliegen einer steuerlichen Begünstigung 
auch der Anschaffungskosten zugestimmt zu haben. 
Die CDU/CSU-Fraktion wird auf der Basis der Vor-
lage, die hier zur Beratung steht und unter Ein-
schluß der Elemente der Entschließung vom 28. Juni 
der Vorlage zustimmen und bittet um eine zügige 
Beratung und Beschlußfassung in den Ausschüssen. 

Die Stellungnahme der Bundesregierung zu dem 
Gesetzentwurf ist positiv, bedarf aber nach meiner 
Auffassung wegen des Tenors einiger Korrekturen. 
Die Bundesregierung erweckt den Anschein, als ob 
sie nicht nur verbal, sondern auch tatsächlich in allen 
Bereichen eine Änderung in der Programmatik ihrer 
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik betreibe 
und dieser Gesetzentwurf nur eine hilfreiche Rand-
erscheinung sei. 

Dem darf ich folgendes entgegenhalten: Wenn Sie 
sich das Bundesprogramm nach dem Städtebauförde-
rungsgesetz, „Förderung städtebaulicher Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen", und zwar die Ver-
pflichtungsermächtigungen, ansehen, so werden Sie 
feststellen, daß die Ansätze, von 1975 auf 1977 ge-
rechnet, um 50 Millionen DM rückläufig sind. Die 
Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung sind 
in 1978 und 1979 die gleichen, was unter Berücksich-
tigung einer Preissteigerungsrate von 4 % per anno 
tatsächlich eine Rückläufigkeit bedeutet. Das gleiche 
trifft auch für den Titel „Förderung von Instandset-
zungs- und Modernisierungsarbeiten an Wohn-
gebäuden" zu. Ich verkenne dabei keinesfalls die 
Tatsache, daß auf der anderen Seite eine Erhöhung 
des Ansatzes „Verbesserung der Lebensbedingun-
gen in Städten und Gemeinden" stattgefunden hat. 
Nur, wie gesagt, daraus den Schluß ziehen zu wol-
len — wie die Regierung es tut —, dieser Gesetz-
entwurf sei nur eine hilfreiche Randerscheinung, 
meine ich, ist nicht richtig. 

Die zu lösende Aufgabe geht alle Bürger, das Par-
lament und die Regierung an. Letztere hat nach 
meiner Auffassung sehr viel nachzuholen, denn erst 
in jüngster Zeit werden ernsthafte Versuche unter-
nommen, auch den direkten Anteil des Staates zur 
Lösung der Probleme in angemessener Form zu er-
höhen. Der Baudezernent der Stadt Regensburg hat 
vor dem Ausschuß am 28. Juni gesagt — ich 
zitiere —: 

In der bisher praktizierten Weise muß die 
Dauer der Sanierung für das gesamte Denkmals-
ensemble Altstadt auf rund 100 bis 120 Jahre 
geschätzt werden. 

Ich verkenne keinesfalls, sondern möchte ausdrück-
lich bestätigen, daß jede Generation ihre Aufgabe 
hat. Die Aufgabe der Erhaltung und Reaktivierung 
unserer alten Städte ist nicht in einer Generation zu 
lösen. Wir haben aber, glaube ich, die Verpflichtung, 
alles zu tun, damit die nachfolgende Generation aus 
den Zeugnissen unserer Geschichte überhaupt etwas 
lernen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Schwencke. 

Dr. Schwencke (Nienburg) (SPD) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ohne 
Zweifel wird in diesem Hause in allen Fraktionen 
Freude über den Gesetzentwurf zur Erhaltung und 
Modernisierung kulturhistorisch und städtebaulich 
wertvoller Gebäude herrschen. Wenn dieses Gesetz 
heute in erster Lesung behandelt und dann an die 
Ausschüsse überwiesen wird, muß sich das Parla-
ment erneut mit einem Kernbereich unseres gesell-
schaftlichen Lebens befassen, der für immer mehr 
Bürger eine immer größere Priorität erlangt hat. 
Dieser Gesetzentwurf trägt nicht nur dazu bei, ein 
gewisses noch bestehendes steuerrechtliches Defizit 
zu beseitigen, sondern fördert auch den Prozeß 
wachsenden Stadtbewußtseins, den wir überall in 
unseren europäischen Städten feststellen. Darauf 
muß der Politiker eine angemessene Antwort geben. 

Nachdem im Rahmen des schon genannten erwei-
terten § 7 b des Einkommensteuergesetzes der Er-
werb älterer Ein- und Zweifamilienhäuser sowie 
Eigentumswohnungen bereits seit Beginn dieses 
Jahres steuerlich abschreibbar ist, soll nun auch die 
Abschreibung von Herstellungs- und Erhaltungsauf-
wand auch bei anderen denkmalgeschützten Gebäu-
den jeglicher Nutzungsart möglich sein. 

Daß dieser Gesetzentwurf aus einer unserer älte-
sten, größten und, wie ich meine, auch schönsten 
Altstädte, nämlich aus der Hansestadt Lübeck über 
den Bundesrat in den Bundestag gelangte und zuvor 
mit einer notwendigen und positiven Stellungnahme 
der Bundesregierung versehen wurde, ist sicherlich 
kein schlechtes Zeichen. Dieser Entwurf kommt ge-
wissermaßen von der altstädtischen Basis und hat 
trotz der vorgeschriebenen Umwege einen nicht 
übersehbaren Konnex zu dem Erhaltungsalltag in 
unserem urbanen Lebensraum. 

Indem dieser Entwurf — hier setze ich die Priori-
täten selbstverständlich anders als mein verehrter 
Herr CDU/CSU-Vorredner — mit den von uns be-
reits verabschiedeten boden- und steuerrechtlichen 
Gesetzen und mehreren Investitionsprogrammen auf 
diesem Gebiet korrespondiert und sie ergänzt, 
schließt er eine Lücke, und zwar offensichtlich die 
letzte uns heute jedenfalls erkennbare Lücke. 

Manche Kollegen — auch ich — haben es be-
dauert, daß ein erster Gesetzentwurf dieser Art in 
der vorigen Legislaturperiode nicht mehr verab-
schiedet werden konnte. Wir sollten aber, wie ich 
meine, dankbar dafür sein, daß wir die Beratungen 
heute auf der breiten Grundlage des erweiterten 
§ 7 b des Einkommensteuergesetzes und einiger In-
vestitionsprogramme, die bereits gegriffen haben, 
führen können. Der vorliegende Gesetzentwurf ist 
somit so etwas wie ein Schlußstein im Gesamtkon-
zept für den Denkmalschutz in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Ich sprach von gesellschaftlichen Prioritäten. Ich 
sprach von Prioritäten in der Stadterhaltungspolitik. 
Bundeskanzler Helmut Schmidt hat — ich möchte 
daran erinnern — in seiner Regierungserklärung am  

16. Dezember 1976 die Erhaltung und Erneuerung 
unserer Städte und Gemeinden als einen der wich-
tigsten Schwerpunkte seiner Regierungsarbeit in 
dieser Legislaturperiode bezeichnet. Was diese wich-
tige „Säule" der Städtebaupolitik, wie Karl Ravens 
sie nennt, angeht, so kann sie jetzt mit Fug und 
Recht als in historischer Topographie festgefügt und 
handwerklich gut behauen bezeichnet werden. 

Ein Bündel von Maßnahmen war dafür erforder-
lich. Um den Kontext des vorliegenden Gesetzent-
wurfs nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, 
nenne ich einige dieser bereits erfolgten Maßnah-
men. Damit ergänze ich das Thema um einige An-
merkungen, die nicht nur für den Herrn Kollegen 
Franke bestimmt sind. 

Bereits vor der 8. Legislaturperiode hatte die 
sozialliberale Koalition wichtige Schritte in diese 
Richtung getan. Ich nenne nur das Städtebauförde-
rungsgesetz von 1971, die Novellierung des Bundes-
baugesetzes von 1975 und das Wohnungsmoderni-
sierungsgesetz von 1976. 

Schon heute haben in unseren Städten und Ge-
meinden die verschiedenen Sonder- und Konjunktur-
programme zur Stärkung von Bau- und anderen 
Investitionen aus dem Jahre 1975 — für jedermann 
sichtbar — gegriffen. Was zuvor an Denkmalschutz-
maßnahmen noch als völlig unmöglich finanzierbar 
erschien, ist damit möglich geworden. Ich nenne 

— die Instandsetzung kommunaler erhaltenswer-
ter Gebäude von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung, 

— die Stadtsanierungsprojekte in förmlich festge-
legten Sanierungsgebieten laut Städtebauförderungs-
gesetz, 

— die Wohnungsmodernisierungszuschüsse an 
Althausbesitzer für Instandsetzungsarbeiten bis zu 
30 °/o der Aufwendungen der Einzelmaßnahmen und 
schließlich auch die Bundesmittel für die Restaurie-
rung von Gebäuden besonderer nationaler kultu-
reller Bedeutung. 

In dieser Legislaturperiode wurden nun bekannt-
lich alsbald die Abschreibungsmöglichkeiten nach 
§ 7 b EStG so erweitert, daß alte Wohnungen und 
Wohngebäude mit darunterfallen. In Verbindung 
damit wurde auch die Befreiung von der Grund-
erwerbsteuer durchgesetzt, so wie der Katalog in 
§ 82 a der Einkommensteuerdurchführungsverord-
nung erweitert, so daß die Absetzbarkeit von Her-
stellungskosten für Anlagen und Einrichtungen in 
Wohngebieten vergrößert werden konnte. 

Dazu kommen die Maßnahmen der Zukunftsinve-
stitionsprogramme vom Frühjahr dieses Jahres: 

1. 750 Millionen DM zur Erhaltung und Erneuerung 
ausgewählter historischer Stadtkerne, 

2. 90 Millionen DM zur Erhaltung und Erneuerung 
einzelner denkmalswerter Gebäude durch Aus- und 
Umbau von Wohngebäuden und 

3. 237 Millionen DM zur Erhaltung und zum Wie-
deraufbau von Baudenkmälern und Kulturbauten. 

Der uns vorliegende Gesetzentwurf, der noch 
einige steuerpolitische Lücken schließen wird, dient, 
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wie der Name sagt, der „Erhaltung und Modernisie-
rung kulturhistorisch und städtebaulich wertvoller 
Gebäude", soweit sie nicht schon vorher durch 
andere Gesetze erfaßt wurden. 

Sicher war nicht allein das Europäische Jahr des 
Denkmalschutzes, 1975, der Grund dafür, daß dieses 
breite und differenzierte Gesetzes- und Förderungs-
programm anlief. Die vielen durch die Tristesse 
unserer Innenstädte und die banale Stupidheit unse-
rer Neubaugebiete wachgerüttelten Bürger haben 
dazu ebenso vehement beigetragen, wie die mit 
ihnen verbündeten Medien die Aufmerksamkeit auf 
unsere sterbenden Städte gelenkt haben. Geschadet 
haben unserer Demokratie weder jene bis dahin 
unerhörten Bürger- und Bürgerinitiativproteste noch 
der für uns derzeit so schlecht ausfallende euro-
päische Vergleich. In der Tat nahmen wir uns sehr 
provinziell aus. Heute stehen wir in Europa an der 
Spitze der Förderungsmöglichkeiten für die Stadt-
erhaltung, und zwar sowohl hinsichtlich des pri-
vaten als auch hinsichtlich des öffentlichen Bereichs. 

Die langjährige bundesdeutsche Faustformel, daß 
es sich lohne, ein altes Gebäude, welches auch 
immer, abzureißen, um ein neues an seine Stelle 
zu setzen, um damit einen finanziellen Gewinn zu 
erzielen, stimmt nun nicht mehr. Langsam, aber 
sicher setzt sich die Erkenntnis durch, daß das 
Gegenteil richtig ist. Konsequente Gesellschafts-
politik hat, die Zeichen der Zeit in Europa richtig 
deutend, dazu geführt, daß es sich heute schon lohnt, 
ein altes Gebäude zu erhalten, statt es durch ein 
neues zu ersetzen; nicht gerechnet den moralischen, 
den ästhetischen und den Wohnkomfortgewinn, der 
damit verbunden ist. 

„Fortschritt", auch städtebaulicher, hat sich bei 
uns zweieinhalb Jahrzehnte lang im wesentlichen 
in Quantitäten messen lassen. Das gilt leider auch 
heute noch für die DDR, wo ich in der vergangenen 
Woche in Rostock die Stadtentwicklung studieren 
konnte. Bei der  prekären Wohnsituation ist dort 
immer noch die Quantität das einzig herrschende 
Proprium. „Fortschritt" als Quantität zeigt immer 
mehr antihumane Züge. Wir haben darauf Antwor-
ten zu geben versucht — wenn auch spät, so aber 
doch richtig und deutlich. 

Die Resultate der städtebaulichen Entwicklung 
sind für jedermann nicht nur visuell erkennbar, für 
die Betroffenen nicht nur auch physisch spürbar, 
sondern auch in Zahlen erkennbar. Heute haben wir 
in der Bundesrepublik ca. 400 000 denkmalgeschütz-
te Gebäude, von denen sich weit mehr als zwei 
Drittel bereits in einem so desolaten Zustand be-
finden, daß entweder ein erheblicher Herstellungs-
aufwand oder /und ein beträchtlicher Erhaltungsauf-
wand für ihre Sanierung erforderlich ist. 

Von den ca. 400 000 Gebäuden sind ungefähr ein 
Drittel im Besitz der verschiedenen öffentlichen 
Hände, der Kirchen, der gesellschaftlichen Institu-
tionen usw. Nach Schätzung der Landeskonserva-
toren sind ungefähr 200 000 Gebäude in Privatbesitz, 
und zwar in einem so schlechten Zustand, daß sie 
für einen „Herstellungsaufwand" — wie unser vor-
liegendes Gesetz das nennt, neben dem „Erhaltungs-

aufwand" — anstehen; darüber hinaus sind ca. 
100 000 Gebäude zu „erhalten". Nach Berücksichti-
gung der bereits durch § 82 a der Einkommensteuer-
durchführungsverordnung und das Städtebauförde-
rungsgesetz erfaßten Gebäude sind diese Zahlen — 
nach Schätzung des Bundesbauministeriums und des 
Bundeswirtschaftsministeriums — jeweils um ein 
Viertel zu reduzieren; danach verbleiben für den 
Bereich dieses Gesetzes immerhin noch ca. 150 000 
Gebäude für die Wiederherstellung und ca. 75 000 
Gebäude für die Erhaltung. 

Die Durchschnittskosten werden — laut gleicher 
Quelle — für die Erhaltung mit 30 000 DM und für 
die Herstellung mit 150 000 DM beziffert. Wenn nun 
nach einer Hochrechnung jährlich 4 000 Gebäude 
„erhalten" und ca. die doppelte Menge wieder

-

„hergestellt” werden, ergeben sich — auf der fikti-
ven Grundlage eines durchschnittlichen Steuersatzes 
von 35 % — Steuerausfälle pro anno in Höhe von 
45 Millionen DM, die sich im zweiten Jahr verdop-
peln usw. 

Was bewirkt dieser Aufwand städtebaupolitisch, 
und was wird das Gesetz dem Privatmann konkret 
bringen, der sein denkmalgeschütztes Haus auf die-
ser Grundlage sanieren will? 

Erstens. Durch beachtliche Abschreibungsmöglich-
keiten werden über den Bereich des erweiterten 
§7 b des Einkommensteuergesetzes hinaus auch 
übrige Gebäude, wenn sie unter Denkmalschutz 
stehen, dadurch vor weiterem Verfall geschützt, daß 
ihr Besitzer ihre Erhaltung als steuerlich lohnend 
empfinden kann. Dieses Gesetz trägt somit direkt 
zur weiteren Innenstadtrevitalisierung bei und wird 
möglicherweise auch Re-Multifunktionalisierungs-
tendenzen haben. 

Zweitens. Der steuerliche Anreiz soll durch Er-
gänzung des § 51 des Einkommesteuergesetzes da-
durch verbessert werden, daß der Erhaltungs- bzw. 
der Herstellungsaufwand — an eine Erwerbsab-
schreibung ist nach meiner Meinung mit vollem 
Recht nicht gedacht — für die Betroffenen zeitlich 
gestreckt und somit effektiver wird. Es ist hervor-
zuheben, daß 

a) die Abschreibung der Erhaltungskosten auf meh-
rere Jahre, nämlich auf zwei bis fünf, verteilt wer-
den kann — damit wird der Besitz eines alten 
Hauses auch für durchschnittliche Lohnempfänger 
interessant — und 

b) die erhöhte Absetzung der Herstellungskosten, 
die bis zu 10 v.  H. der Aufwendung im Jahr betra-
gen kann, mit Sicherheit zu verstärkten Bau- und 
Ausbauinvestitionen führt und, da dieser Bereich 
personalintensiv und für kleinere Firmen interessant 
ist, auch einen willkommenen beschäfigungspoliti-
schen sowie mittelstandsfördernden Aspekt hat. 

Wenn ich die Situation in unseren kleineren und 
mittleren Städten richtig einschätze und wenn, wo-
mit zu rechnen ist, die Landeskonservatoren den Be-
griff des Denkmalschutzes weiter ausweiten werden, 
könnte dieses Gesetz namentlich kleinere Geschäfte 
und Betriebe — die schönen alten „Tante-Emma- 
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Läden" — für ihre Besitzer zu erhalten durchaus so 
lohnenswert erscheinen lassen, daß sie nicht nur 
identitätsstörende, sogenannte Modernisierungen —
sprich technische Normierungen — weniger häufig 
durchführen, sondern die Neigung zur Ansiedlung 
von Großkaufhäusern und Supermärkten hoffentlich 
sichtbar sinkt. 

Selbstverständlich ist dieser Gesetzentwurf kein 
komplettes Gesetzeswerk. Wir werden in den Aus-
schüssen im einzelnen und insbesondere über die 
Frage zu sprechen haben, wann und wodurch ein 
Bauwerk als „Baudenkmal" gilt. Ich meine, da wir 
noch nicht in allen Ländern neue Denkmalschutzge-
setze haben — solche gibt es beispielsweise in Nord-
rhein-Westfalen oder in meinem Land Niedersachsen 
noch nicht —, daß wir gemeinsam nach einer Defini-
tion suchen müssen; eine, die sich an § 39 h des 
Bundesbaugesetzes hinsichtlich des Erhaltungsbe-
reichsbegriffs anschließt. Von daher könnten mög-
licherweise gemeinsame Kriterien erarbeitet wer-
den, die von Schleswig bis Oberammergau gültig 
wären. 

Gestatten Sie mir, Frau Präsidentin, bitte noch 
eine ganz kurze Schlußbemerkung. 

Der wachsende finanzielle Aufwand bei den Maß-
nahmen des Denkmalschutzes, der in diesem Lande 
schon jetzt getrieben wird, kann nur verantwortet 
werden, wenn ihr gesellschaftspolitischer Kontext 
stimmt. Stimmt er? 

Das läßt uns fragen, worin dieser Kontext be-
gründet sein könnte. Ich meine, daß er in den Be-
dürfnissen und Interessen des einzelnen Bürgers in-
nerhalb einer ganz konkreten Topographie der ge-
wachsenen und zur Zukunft offenen Stadt begründet 
ist. Solches Urbanum ist überhaupt nicht abstrakt, 
sondern existentiell so konkret, daß darauf politisch-
programmatisch reagiert werden muß. Je kleiner 
und übersichtlicher dieses Urbanum ist, desto mehr 
bedarf es der qualifizierenden Organisation, die 
allerdings nur dann funktioniert, wenn dabei die 
historischen Strukturen nicht ignoriert werden. 

Es gehört dazu Kommunikation, Sozialisation und 
Partizipation. Gerade letzteres ist die Voraussetzung 
für unsere Demokratie, denn, wie Adolf Arndt es 
im Zusammenhang mit Architekturüberlegungen für 
die Gegenwart sagte: sie ist „als politische Lebens-
weise von ihrem Ansatz her auf den mündigen 
Menschen angewiesen". Der „Bauherr" der Demo-
kratie ist der mündige Bürger, und er will die Er-
haltung des architektonischen Erbes! 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich 
breche hier ab, indem ich feststelle, daß der vor-
liegende Gesetzentwurf nicht nur ein weiterer 
Schritt in die richtige Richtung ist, sondern die noch 
vorhandene Lücke im Gesamtkonzept der Erhal-
tungspolitik schließt. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie sollten 
sich auf den Gesetzentwurf beschränken, 

Herr Schwencke!) 

„Denkmalschutz ist in diesem Konzept gesell

-

schaftspolitisch verantwortbar, da unsere Städte für 

unsere Bürger durch diese Maßnahmen wieder 
lebenswert werden. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU] : Sie haben die Lücke nicht ge

-schlossen!) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Funcke. 

(V o r s i tz :  Vizepräsident Stücklen) 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Herren 
und Damen! Gesicht und Charakter einer Stadt, 
einer Gemeinde oder einer ländlichen Siedlung sind 
entscheidend von der künstlerischen Gestaltung 
durch die vorausgegangenen Generationen geprägt. 
Diese Gestaltung macht die Städte lebendig und 
läßt Geschichte und Stil in den Gebäuden sichtbar 
werden. Nicht zuletzt in seinen Gebäuden spiegelt 
sich das kulturelle Erbe eines Volkes und die Viel-
falt der künstlerischen Ausdrucksformen. Keine Ge-
neration kann, so meine ich, ohne Geschichte leben. 
Um sie bewußt zu machen und werden zu lassen, 
sind gerade die sichtbaren Dokumente im unmittel-
baren Bereich der täglichen Umwelt wichtig und 
eindrucksvoll. Darum, meine Damen und Herren, 
begrüßt die FDP-Fraktion den vorgelegten Gesetz-
entwurf. Schon zu viele Gebäude sind auf Grund 
der Zerstörung im Krieg, auf Grund der verständ-
lichen verkehrspolitischen Maßnahmen, aber auch 
auf Grund verständlicher Modernisierungen im 
Stadtkern und im Wohnungswesen vernichtet. Es 
muß uns daran liegen, die bestehende Bausubstanz 
in ihrer künstlerischen Ausdrucksform soweit wie 
möglich zu erhalten und wieder für den unmittel-
baren Gebrauch wirksam zu machen. Es ist nicht 
allein damit getan, künstlerisch wertvolle Gebäude 
durch Zuschüsse oder durch Übernahme in die 
öffentliche Hand zu mehr oder weniger musealen 
Gebäuden zu machen. Vielmehr muß es darum ge-
hen, sie als Wohngebäude oder Wirtschaftsgebäude, 
die sie ursprünglich ja auch waren, zu erhalten und 
für den heutigen Gebrauch herzurichten. 

Dennoch haben wir in der letzten Legislatur-
periode den damals vorliegenden Gesetzentwurf ab-
lehnen müssen. Ich nehme deswegen heute beson-
ders gern die Gelegenheit wahr, auch aus der Sicht 
des Finanzausschusses oder Finanzpolitikers dazu 
Stellung zu nehmen. Im damaligen Entwurf waren 
einige steuerrechtlich bedenkliche Tatbestände ent-
halten. Da war z. B. vorgesehen, daß die Möglich-
keit der Abschreibung davon abhängig gemacht 
werden sollte, ob das Gebäude in einem Verbund 
mit anderen liegt. Das hätte bewirkt, daß allein-
stehende, aber künstlerisch wertvolle Gebäude 
möglicherweise nicht in die Vergünstigung einbe-
zogen worden wären, während andere weniger 
künstlerisch wertvolle, aber im Zusammenhang mit 
anderen Häusern stehende Gebäude berücksichtigt 
worden wären. Eine solche Form der Abschreibung 
ist nach den Grundsätzen steuerlicher Gerechtigkeit 
nicht möglich. Wir begrüßen daher, daß der jetzige 
Entwurf allein an den Tatbestand anknüpft, daß ein 
Gebäude als Baudenkmal anerkannt ist, und in die-
sem Fall, unabhängig von seiner Lage, die vorge-
sehenen Abschreibungserleichterungen zum Zuge 
kommen. 
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halb Bedenken, weil die Abschreibungen in einzelnen 
Punkten doch erheblich über das sonst festgesetzte 
Maß hinausgingen und damit die Ungerechtigkeit bei 
der Auswahl noch verstärkt hätten. Vor allen Din-
gen aber hatten wir Bedenken, weil auch die An-
schaffungskosten in eine sehr hohe Abschreibungs-
möglichkeit einbezogen werden sollten, d. h., es soll-
ten in fünf Jahren bereits zu 30 % von der Kauf-
summe abgeschrieben werden können. Dies hätte die 
Gefahr heraufbeschworen, das Abschreibungsgesell-
schaften entstanden wären, die kulturhistorische 
Bauwerke mehr oder weniger zum Objekt cleverer 
Steuermanipulationen gemacht hätten. Das wäre 
dem Sinn des Gesetzes ja wohl nicht gerecht gewor-
den. Und zugleich wäre ein Anreiz zu einem häufi-
gen Eigentümerwechsel, etwa alle fünf Jahre, ge-
geben worden. Das aber entspricht nicht dem Ge-
danken, daß die Baudenkmäler möglichst in Gebrauch 
und damit in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Bewohnern stehen sollten und nicht zu einem Ab-
schreibungsobjekt in der Hand wechselnder Eigen-
tümer gemacht werden sollten. 

Dies alles vermeidet der jetzige Gesetzentwurf. Er 
sieht vor, daß je 10 % Kosten für Ein- und Ausbau-
ten und Modernisierungen, soweit sie überhaupt akti-
vierungspflichtig sind, in zehn Jahren abgeschrieben 
werden können. Insoweit trägt er auch zur Rechts-
sicherheit bei. Denn wir haben ja in § 51 EStG Er-
mächtigungen für verschiedene Arten von Abschrei-
bungen. Sie alle sind auf 10 % abgestellt. Das ver-
meidet die Gefahr, daß man bei verschiedenen Ein- 
und Ausbauten je nach Art und Objekt verschiedene 
Abschreibungssätze hätte. Der vorliegende Ent-
wurf will bezüglich der Höhe und Gestaltung die Ab-
schreibungsvergünstigungen gleichsetzen mit de-
nen, die wir bei dem Städtebauförderungsgesetz, bei 
bestimmten Sanierungsbauten und auch bei Einbau-
ten zum Lärmschutz und Wärmeschutz vorgesehen 
haben, so daß eine Aufteilung solcher Renovie-
rungskosten in verschiedene Arten für unterschied-
liche Abschreibungssätze vermieden wird. Schließ-
lich vermeidet dieser Gesetzentwurf die von mir so-
eben erwähnten und befürchteten Mißbräuche, daß 
man künstlerische Gebäude zum Objekt steuerpoli-
tischer Manipulationen macht. 

Wir begrüßen den Gesetzentwurf und glauben, 
daß wir ihn in den Ausschüssen zu einem allseits 
befriedigenden Ergebnis bringen werden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen 
zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 

Wir kommen zu dem Vorschlag des Ältestenrats, 
den Gesetzentwurf dem Finanzausschuß — feder-
führend — sowie dem Ausschuß für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, dem Innenausschuß und 
dem Haushaltsausschuß gemäß § 96 der Geschäfts-
ordnung zu überweisen. Wer dem zustimmt, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Die Fraktion der FDP ist mit ihren Beratungen 
nicht zu Ende. Herr Parlamentarischer Geschäfts-

führer, wünschen Sie eine Unterbrechung der Sit-
zung? — Es wird eine Unterbrechung der Sitzung 
um 15 Minuten gewünscht. Es ist üblich, dem An-
trag einer Fraktion auf Unterbrechung zu entspre-
chen. 

Ich unterbreche die Sitzung für 15 Minuten. 

(Unterbrechung von 16.07 bis 16.27 Uhr) 

Vizepräsident Stücklen: Die unterbrochene Sitzung 
wird fortgesetzt. 

Wir kommen zu dem Zusatzpunkt zur Tagesord-
nung gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages 
vom 28. September 1977. Ich rufe auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ä nde-
rung des Einführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz 

Drucksachen 8/935, 8/943, 8/944, 8/945 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Weber 

(Köln) 
Abgeordneter Hartmann 

Wünschen die Berichterstatter das Wort? — Die 
Berichterstatter wünschen das Wort nicht. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
hat Herr Abgeordneter Hartmann. 

Hartmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe die Ehre, namens der 
Fraktion der CDU/CSU folgendes auszuführen. 

Der Herr Bundeskanzler hat ausweislich der 
Presseberichterstattung vor der Fraktion seiner 
Partei mit dem Hinweis auf — angeblich neue — 
Erkenntnisse in den Haftanstalten seine und der 
Bundesregierung Überzeugung unterstrichen, daß es 
in besonderen Gefahrenlagen — und eine solche 
ist der akute Entführungsfall Hanns Martin 
Schleyer — unabweisbar notwendig sei, jedweden 
Kontakt von Häftlingen untereinander und mit der 
Außenwelt einschließlich des Verteidigerverkehrs 
zeitweise zu unterbrechen. Da diese Überzeugung 
offenbar mehrheitlich auch in allen Fraktionen die-
ses Hauses herrscht — in meiner Fraktion einstim-
mig, wievielstimmig in den Koalitionsfraktionen, 
wird sich bei der heutigen namentlichen Abstim-
mung erweisen —, haben diese einen entsprechen-
den, von der Bundesregierung ausgearbeiteten Ge-
setzentwurf zur Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz übernommen und 
interfraktionell im Bundestag eingebracht. 

Der Gesetzentwurf wurde in erster Lesung dem 
Rechtsausschuß überwiesen, der seine sorgfältig er-
arbeitete Beschlußempfehlung in Gestalt der Druck-
sache 8/943 vorgelegt hat. Ich verweise auch auf 
den Inhalt des ausgedruckten Ausschußberichtes 
hierzu. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf sieht Rechtsvor-
schriften vor, mit denen die Voraussetzungen kon-
kretisiert werden, unter denen die Unterbrechung 
des Kontaktes von Inhaftierten untereinander und 
mit der Außenwelt zulässig ist — bis hin zur Unter- 
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brechung j e d w e der Verbindung von Inhaftier-
ten untereinander und mit der Außenwelt, ein-
schließlich des schriftlichen und mündlichen Ver-
kehrs mit dem Verteidiger —, Rechtsvorschriften 
ferner, mit denen die Zuständigkeit für eine Fest-
stellung, daß die Voraussetzungen einer Kontakt-
unterbrechung vorliegen, der Landesregierung bzw. 
der von ihr bestimmten obersten Landesbehörde und 
im Interesse eines einheitlichen Vorgehens dem 
Bundesminister der Justiz übertragen wird, Vor-
schriften überdies, mit denen nachteilige Folgen 
einer Kontaktunterbrechung für die Betroffenen ver-
mieden werden, mit denen das Erfordernis einer 
gerichtlichen Bestätigung, der Feststellung, daß die 
Voraussetzungen einer Kontaktunterbrechung vor-
liegen, aufgestellt wird und mit denen dem einzel-
nen Betroffenen ein wirksamer Rechtsschutz gegen 
die Feststellung konkretisierender Maßnahmen ga-
rantiert wird. Der Gesetzentwurf enthält auch eine 
Überleitungsregelung, wie hinsichtlich bereits ge-
troffener Maßnahmen zur Kontaktunterbrechung 
weiter zu verfahren ist. Damit keine Mißverständ-
nisse auftreten: Es bedarf bei den bereits getroffe-
nen Maßnahmen keines nachträglichen Nachschie-
bens von materiellen Rechtsgrundlagen. Bereits voll-
zogene Maßnahmen sind, wie der 3. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofes mit seinem Beschluß vom 
23. September 1977 klargestellt hat, auf Grund der 
gebotenen Rechtsgüterabwägung Rechtens. Es ist 
jedoch erforderlich, die Voraussetzungen, die 
Rechtsfolgen, das Verfahren und den Rechtsschutz 
bei einer Kontaktunterbrechung im Interesse der 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in der Zukunft 
gesetzlich zu regeln. 

Die Möglichkeit der Kontaktunterbrechung in 
besonderen Gefahrenlagen ist kein Ausnahmerecht, 
mit welchem rechtsstaatliche Prinzipien suspendiert 
werden sollen. Sie ist vielmehr eines der gebo-
tenen rechtsstaatlichen Instrumente zur Abwehr 
schwerster Gefahren und zum Schutz höchster 
Rechtsgüter, gewiß außergewöhnlich und weitge-
hend, aber verfassungskonform. Uns allen wäre es 
lieber, wenn unser Staat nicht gezwungen wäre, zu 
solchen Notwehrmaßnahmen zu greifen. Bekannt-
lich aber ist Notwehr diejenige Verteidigung, wel-
che erforderlich ist, um einen Angriff abzuwehren. 

Bei aller gebotenen Zurückhaltung in der gegen-
wärtigen Situation, die auch die Beratungen im 
Rechtsausschuß bestimmt hat, was ich sehr dankbar 
anerkenne, kann ich mich einer Bemerkung nicht 
enthalten: Die hochgefährliche Konspiration aus den 
Haftanstalten heraus, in die Haftanstalten hinein, 
zwischen den Haftanstalten und innerhalb derselben, 
vor allem auf dem Wege über, das gesetzliche Ver-
kehrsrecht mißbrauchende, Verteidiger, ist keine Er-
scheinung, die vom Himmel gefallen und erst im 
akuten Entführungsfall Schleyer offenkundig ge-
worden ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es gibt sie seit Jahren. Sie ist mehr und mehr ins 
Kraut geschossen. Und noch etwas: Zum Mißbrauch 
von Rechten gehören zwei Seiten: diejenigen, die 
Mißbrauch treiben, und diejenigen, die sich das 
gefallen lassen, ohne dagegen mit den gebotenen 

Mitteln einzuschreiten. Wer den Dingen allzulange 
freien Lauf läßt, muß um so schärfer bremsen, wenn 
er die Katastrophe verhindern will. 

Meine Fraktion hat sich an der interfraktionellen 
Gesetzeseinbringung beteiligt und wird der heute 
zur Abstimmung stehenden Vorlage zustimmen, 
weil die auch vom Bundesgerichtshof angestellte 
Rechtsgüterabwägung dies gebietet. Dieses Rechts-
prinzip besagt im vorliegenden Fall, daß gegenüber 
dem Schutz von Leben, Gesundheit und Freiheit das 
Recht auf unbeeinträchtigte Außenweltkontakte 
von Inhaftierten einschließlich des Verkehrs mit 
dem Verteidiger zurückzutreten hat. Wir stimmen 
auch als diejenigen dieser Beschlußempfehlung zu, 
denen man bisher immer vorgeworfen hat, Gesetzes-
änderungen zur besseren Bekämpfung des Terroris-
mus und der Gewaltkriminalität mit „heißer Nadel 
nähen" zu wollen. Das Tempo dieses Gesetzge-
bungsverfahrens steht in keinem Verhältnis zu der 
Geschwindigkeit, mit welcher unsere Gesetzesvor-
schläge bisher behandelt worden sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nichtsdestoweniger weist der vorliegende Ent-
wurf aus, daß trotz hoher Eile sorgfältige Gesetz-
gebungsarbeit geleistet werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, 
die CDU/CSU-Opposition dieses Hauses, hoffen, daß 
die Solidarität im sachlichen und verfahrensmäßi-
gen Handeln, die wir in diesem Gesetzgebungsver-
fahren bewiesen haben, von seiten der Koalition 
bei der weiteren Behandlung unserer Vorschläge 
ebenfalls geübt wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Auch unsere Vorschläge beruhen samt und sonders 
auf einer sorgfältig angestellten rechtsstaatlichen 
Güterabwägung. 

Folgende Bemerkung zum Schluß: Das Problem 
unseres jungen demokratischen Staatswesens ist es, 
daß wir Liberalität einerseits und wehrhaften Ge-
brauch rechtsstaatlicher Macht andererseits noch 
nicht vollständig auf ein und denselben Nenner ge-
bracht haben, und zwar zu Lasten des wehrhaften 
Gebrauchs rechtsstaatlicher Macht. Diese Unsicher-
heit im Selbstverständnis unseres Staates wird von 
den Feinden unserer Ordnung ausgenutzt. 

Nur wenn unser Staat seinen Feinden entschlos-
sen gegenübertritt, kann er die Freiräume der 
rechtstreuen Bürger auf Dauer bewahren. Selbster-
haltung und Notwehr sind kein Rückfall in den Poli-
zeistaat! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich mit einem Wort von Perikles 
schließen: „Das Geheimnis des Glückes ist die Frei-
heit, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut", — der 
Mut, meine Damen und Herren, die Freiheit und das 
Recht, die Unterpfande unseres Glücks, entschlos-
sen zu verteidigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Weber (Köln). 



3368 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf mit diesem einfachen Titel „Änderung des 
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsge-
setz" hat dieses Parlament begonnen, die aus den 
jüngsten Erfahrungen mit terroristischen Anschlä-
gen gewonnenen Erkenntnisse in Maßnahmen um-
zusetzen, die dem uns erteilten Auftrag gerecht 
werden, diese Verfassung und dieses Land zu schüt-
zen. 

Es wäre aber unredlich, wenn wir bei den Bürgern 
draußen den Eindruck erwecken wollten, als könn-
ten wir mit diesem Gesetz oder einem anderen noch 
so perfekten Gesetz terroristische Anschläge un-
möglich machen. Das schreckliche Drama von Köln 
ist eine Herausforderung an uns alle. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieser Herausforderung müssen wir mit Beson-
nenheit begegnen, aber, wie dieses Gesetz zeigt, 
auch mit allen verfassungsrechtlich zulässigen Maß-
nahmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind entschlossen, wie der Bundeskanzler in 
seiner Regierungserklärung vom 15. September die-
ses Jahres ausgeführt hat, diesen Staat nicht unter-
minieren zu lassen, weil dieser Staat nicht ohn-
mächtig ist. Die Sozialdemokraten sind entschlos-
sen, den inneren Frieden und die politische Stabili-
tät in unserem Lande zu erhalten. Es kommt darauf 
an, unter exakter Wahrung des Verfassungsauftrags 
die Eindämmung des Terrorismus zu vollziehen. Wir 
Sozialdemokraten konzentrieren uns mit den uns zu 
Gebote stehenden Mitteln auf die Verteidigung und 
den Schutz der Freiheit gegen den Terror. 

Wir lassen diese unsere Bereitschaft nicht von 
anderen in Zweifel ziehen und sind deshalb auch 
bereit, die freiheitlichen Rechte einiger weniger; 
die diese Rechte mißbraucht haben, in verfassungs-
rechtlich zulässiger Weise einzuengen, 

(Beifall bei der SPD) 

um die Rechte, um die Freiheit, um die soziale Si-
cherheit, die den Menschen unseres Landes eröffnet 
worden sind, im Gesamten zu erhalten. Der Präsi-
dent des Deutschen Evangelischen Kirchentages, der 
Bundesverfassungsrichter Dr. Simon, hat dazu aus-
geführt — ich möchte mit Ihrer Genehmigung, Herr 
Präsident, wörtlich zitieren  

Der Terrorismus ist in demokratischen Staaten 
besonders gefährlich; denn auf der einen Seite 
entsteht die Gefahr, daß das Vertrauen des 
Bürgers in die Handlungsfähigkeit des Staates 
schwindet, und umgekehrt kann er den libera-
len Staat zu Handlungen nötigen, die er eigent-
lich nicht ergreifen möchte. 

Wir Sozialdemokraten sind bereit, freiheitliche 
Rechte einiger weniger auf Zeit einzuengen, wenn 
dies notwendig ist, um dadurch die garantierten 
Freiheitsrechte, die Unversehrtheit von Leib und Le-
ben anderer Bürger dieses Landes so weit wie mög-
lich zu schützen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses Gesetz soll helfen, unsere Politik zu stützen. 
Das Neue an diesem Gesetz ist nicht, daß wir Recht 
ändern, sondern vielmehr, daß es Terroristen in die-
sem Lande gibt. 

(Leicht [CDU/CSU]: Späte Erkenntnis!) 

Auf diesem Hintergrund haben wir Sozialdemokra-
ten gehandelt und tragen dieses Gesetz, das wir hier 
im Bundestag mit eingebracht haben, mit. Lassen 
Sie mich die Gründe dafür nennen. 

Erstens. Die Ereignisse der letzten Zeit haben ge-
zeigt, daß eine Kommunikation zwischen inhaftier-
ten und sich noch in Freiheit befindlichen Terrori-
sten unmittelbar das Leben, die Gesundheit und die 
Freiheit von Personen gefährden und den Entschei-
dungsspielraum staatlicher Stellen in erheblichem 
Umfange beeinträchtigen kann. Zwischen diesen 
Gruppen bestehen mannigfaltige Beziehungen. Wir 
haben Beweise dafür. Zur Abwendung dieser Ge-
fahr und zum Schutze höchster Rechtsgüter kann es 
notwendig werden, jedwede Verbindung von Ge-
fangenen untereinander und mit der Außenwelt 
zeitweilig zu unterbinden. Wir müssen diesen Staat 
deshalb in die Lage versetzen, Leben zu schützen, 
die durch terroristische Anschläge herbeigeführte 
außerordentliche Situation zu bewältigen und dieser 
Herausforderung entschieden entgegenzutreten. 
Meine Damen und Herren, wer nicht bereit ist, 
dies mit zu vollziehen, kann sich nicht dem Vorwurf 
entziehen, eine Säumnis begangen zu haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Zweitens. Wir brauchen dieses Gesetz, weil wir 
eine effiziente, schnell wirksame Regelung benöti-
tigen, die nicht allein durch die Justizvollzugsorgane 
oder die Gerichte gewährleistet werden kann, son-
dern die den politischen Instanzen unseres Landes 
übertragen werden muß. Wir, die wir verpflichtet 
sind, diesen Staat mit zu schützen, müssen auch die 
Verantwortung hierfür übernehmen. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Das 
ist wichtig!) 

Drittens. Dieses Gesetz schafft aus rechtsstaatli-
chen Gründen eine eindeutige Regelung, die für den 
schwerwiegenden Eingriff klar abgegrenzte, fest um-
rissene Tatbestände vorsieht. Sie vermeidet eine 
Ausuferung, die die Generalklausel des § 34 des 
Strafgesetzbuches nicht verhindern kann. Dieser 
Staat befindet sich nicht in einem Staatsnotstand. 
Wir wollen deshalb auch nicht den übergesetzlichen 
Notstand durch die Gerichte strapazieren lassen, 
sondern wir wollen selbst ausnahmslos, vollständig 
und unverbrüchlich den Inhalt unserer Verfassung 
ausschöpfen. Wir müssen deshalb selbst auch die 
Grenzen abstecken, derart, wie sie der Bundesge-
richtshof in seinem Beschluß vom 23. September 
1977 in folgendem Leitsatz formuliert hat — ich zi-
tiere —: „Es entspricht einem allgemeinen Rechts-
gedanken, daß die Verletzung eines Rechts in Kauf 
genommen werden muß, wenn es nur so möglich ist, 
ein höheres Rechtsgut zu retten." 

Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, ist also 
notwendig. Wir verstehen alle diejenigen, die Sorge 
bei diesem Gesetz empfinden, sowohl in diesem 
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Raum als auch außerhalb, weil nach ihrer Meinung 
freiheitliche Errungenschaften im Strafprozeß und 
Strafvollzug gefährdet sind. Wir haben deshalb alle 
diese Argumente sehr ernst genommen. Dazu ge-
hören auch die Erwägungen der Bundesrechtsan-
waltskammer. Aber wir bitten auch diese, daran mit-
zuwirken, daß Anwälte, die sich außerhalb der 
Rechtsordnung stellen und gestellt haben, schnell 
und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln aus 
der Anwaltschaft ausgeschlossen werden, 

(Allgemeiner Beifall) 

um damit die Grundlage jeder Konspiration zu ver-
hindern. Wir erwarten von Anwälten nicht Unter-
tanengeist. Wir erwarten aber, daß Anwälte nicht 
mit Feinden dieses Rechtsstaats „kumpanieren", um 
gegen diesen Staat zu konspirieren 

(Allgemeiner Beifall) 

und die verfassungsmäßige Institution der Gerichte 
und der Rechtsordnung zu sabotieren. Deshalb be-
grüßen wir, meine Damen und Herren, die Erklä-
rung des Hauptgeschäftsführers des Deutschen An-
waltsvereins, der dieses Gesetz als eine zwar bit-
tere, aber notwendige Arznei bezeichnet hat. 

Viertens. Dieses Gesetz richtet sich nicht gegen 
Rechtsanwälte im allgemeinen oder gegen Ange-
hörige von Terroristen. Aber es richtet sich gegen 
alle, die durch Handlungen und Erklärungen das Le-
ben oder die Freiheit von Personen gefährden. Die-
ses Gesetz enthält tatbestandsmäßig klar aufge-
zeigte Eingriffsmöglichkeiten. Wir haben insbeson-
dere im Verlauf der Beratungen des Rechtsausschus-
ses diese Mittel-Zweck-Relation durch das Wort 
„geboten" verdeutlicht und strenge Kausalitätsan-
forderungen gestellt. 

Fünftens. Wir haben dieses Gesetz auf den not-
wendigen, aber auch ausreichenden Eingriff be-
schränkt und eine Güterabwägung vorgenommen. 
Das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Frei-
heit des einzelnen sind uns mehr wert und müssen 
uns mehr wert sein als die Berufung auf prozessuale 
Freiheitsrechte derjenigen, die diese Freiheit miß-
brauchen, 

(Beifall) 

ohne daß wir ihnen die zustehenden Rechte verwei-
gern. 

Wir wollen diesen Staat, weil wir ihn selber auf-
gebaut haben, meine Damen und Herren, weil man-
che von uns, die hier sitzen, diesen Staat noch mit 
körperlichen und seelischen Opfern mit erkämpft 
haben und weil wir wissen, daß die Bürger in un-
serem Land hinter uns und hinter diesem Staat ste-
hen. 

Sechstens. Wir beschränken die Rechte der Gefan-
genen, d. h. wir untersagen jede Verbindung der Ge-
fangenen untereinander und mit der Außenwelt ein-
schließlich des schriftlichen und mündlichen Ver-
kehrs mit dem Verteidiger, wenn dies zur Abwehr 
der Gefahr geboten ist. Wir müssen die Abschottung 
aber nicht nur auf die Gefangenen beziehen, die 
wegen einer Straftat nach § 129 a StBG rechtskräftig 
verurteilt sind oder gegen die ein Haftbefehl wegen 
eines Verdachts einer solchen Straftat besteht, son-

dern auch auf die Gefangenen, die wegen einer an-
deren Tat einsitzen, bei denen aber der dringende 
Verdacht besteht, daß sie diese Tat im Zusammen-
hang mit einer Tat nach § 129 a StGB begangen 
haben. 

Gefangene werden durch dieses Gesetz nicht recht-
los und verlieren keine Rechte auf Dauer. Alle lau-
fenden Fristen werden gehemmt, das rechtliche Ge-
hör wird gewährt, die freie Anwaltswahl wird ge-
währleistet, Listenverteidiger gibt es nicht. Aber es 
wird verhindert, daß Gefangene durch das Zusam-
mentreffen mit anderen Personen Kenntnisse sam-
meln oder weitergeben können, die höchste Rechts-
güter wie Leben, Leib oder Freiheit in höchste Ge-
fahr bringen. 

Diese Feststellung wird auf das notwendige Maß 
beschränkt. Sie muß darüber hinaus innerhalb von 
zwei Wochen nach ihrem Erlaß gerichtlich bestätigt 
werden. Diese bestätigte Feststellung kann nur er-
neut getroffen werden, wenn ihre Voraussetzungen 
noch vorliegen oder, wenn sie nicht bestätigt ist, 
neue Tatsachen diese erfordern. In den Art. 2 und 3 
schaffen wir Übergangsbestimmungen, die sicherstel-
len, daß die Bestimmungen dieses Gesetzes wegen 
einer anderen bis zu diesem Gesetz geltenden 
Rechtslage nicht unterlaufen werden können und die 
in der Vergangenheit begründeten Feststellungen 
auf den Boden dieses Gesetzes gestellt werden. 

Lassen Sie mich letztlich sagen: Dieses Parlament, 
sein Rechtsausschuß haben bewiesen, daß sie schnell 
und wirksam handeln können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die Mitarbeiter — das auszusprechen ist mir ein 
Herzensbedürfnis — dieses Hauses und des Justiz-
ministeriums haben bis an die Grenze ihrer psychi-
schen und physischen Belastbarkeit gearbeitet, um 
dieses Gesetz mitzuschaffen und die rechtzeitige 
Verabschiedung zu ermöglichen. Dafür möchte ich 
ihnen danken. 

Ich möchte Sie bitten, diesem Gesetz zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Engelhard. 

Engelhard (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Als dritter Sprecher im Kreis der Frak-
tionen dieses Hauses kann ich mich kurz fassen. 

Neue Situationen erfordern neue Antworten. Ich 
habe erst kürzlich, am 15. September 1977, bei der 
Aussprache nach der Regierungserklärung des Herrn 
Bundeskanzlers darauf aufmerksam gemacht, daß 
mancher draußen im Lande die bange Frage stellt, 
ob dieses System, ob diese Demokratie für außer-
gewöhnliche Herausforderungen auch außergewöhn-
liche Antworten bereithält. Mit dem vorliegenden 
Entwurf geben wir diese Antwort; zugegebenerma-
ßen eine nicht alltägliche Antwort, eine, wenn man 
so will, außergewöhnliche Antwort, aber eine Ant-
wort in den Grenzen und auf dem Boden unserer 
rechtsstaatlichen Ordnung. 
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Es gilt, die Rechtsgüterabwägung zwischen der ge-

genwärtigen Gefahr für Freiheit und Leben eines 
oder mehrerer unserer Bürger und dem Nachteil 
vorzunehmen, daß wir etwa für eine gewisse Zeit 
darauf werden verzichten müssen, Hauptverhandlun-
gen fortzuführen; alles Dinge, für die wir nicht die 
Bedingungen gesetzt haben, mit denen konfrontiert 
uns aber eine Antwort abgenötigt wird. Mit dem 
vorliegenden Entwurf, von allen drei Fraktionen die-
ses Hauses eingebracht, wird diese Antwort gegeben 
und gleichzeitig dem Bürger draußen, der emotionali-
siert ist, der zu Recht verunsichert ist, gesagt: Das 
ist dein Staat, der dich unter seinen Schutz stellt, 
kein schwacher Staat, keine Schönwetterdemokratie 
oder was immer, sondern ein Staat, der nicht um-
kippt, der auf dem Boden des geltenden Rechts 
bleibt, der aber auch flexibel und weitschauend ge-
nug ist, um zu erkennen, was die Stunde gebietet. 

Manche mögen jetzt die Frage stellen, ob man 'in 
einigen Bereichen bei den einzelnen Bestimmungen 
nicht zu weit gegangen sei. Wir mußten, um den 
Zweck zu erreichen, den Täterkreis weit fassen, um 
dafür Sorge zu tragen, daß alle Häftlinge, die der 
terroristischen Szene zuzurechnen sind, keine Kon-
takte mehr nach draußen unterhalten können. Es ist 
auch eine klare Kompetenz geschaffen worden, um 
alle notwendigen Mittel in ,der Hand zu haben, um in 
der Stunde der Not schnell zu reagieren. Daß das in 
unserem föderalistischen Staatswesen nach sehr ein-
gehenden Beratungen gemeinsam mit den Ländern 
möglich war, dafür müssen wir dankbar sein. Dieser 
föderalistische Staat sieht die Notwendigkeiten des 
Tages und der Stunde sehr deutlich und weiß, daß 
es hier notwendig ist, nicht im Gang sonst breit ge-
pflogener demokratischer Beratungen, sondern mit 
hartem Zupacken innerhalb weniger Stunden Ent-
scheidungen zu treffen, dann aber auch eine solche 
Entscheidung der rechtsstaatlichen Kontrolle eines 
Gerichts zu unterwerfen. 

Es ist bekannt, daß damit nicht alle Bedenken aus-
gestanden sind. Die Motive für solche Bedenken 
in diesem Hause sind engagierter und ehrenwerter 
Natur. Sie wissen, daß meine Fraktion einen Antrag 
einbringen wird; die Gründe dafür wird ein anderer 
Kollege darlegen. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich sage Ihnen namens der Fraktion der FDP mit 
aller Klarheit: Welches Schicksal und welche Auf-
nahme in diesem Haus dieser Antrag auch immer 
finden wird, die Fraktion der Freien Demokraten 
wird diesen Entwurf tragen, sie wird diesem Ent-
wurf zustimmen. Sie wird deutlich machen, daß wir 
ebenso wie andere Mitglieder dieses Hauses der 

 Meinung sind, daß der Rechtsstaat die notwendigen 
Antworten bereithalten muß, daß der liberale 
Rechtsstaat, die liberale Demokratie, in den Ver-
fassungskämpfen des letzten Jahrhunderts errungen, 
erkämpft von den Liberalen, diese Liberalen heute 
in der Bereitschaft sieht, auf eine neue Dimension 
des Verbrechens eine klare, griffige Antwort auf 
dem Boden unserer Ordnung zu finden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Dr. 
Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Mit Alibi

-

funktion! — Zurufe von der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister der Justiz. 

Dr. Vogel, Bundesminister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach den Kölner Morden und der Entführung von 
Hanns Martin Schleyer ist eine besondere Gefahren-
lage entstanden, die es zwingend geboten erscheinen 
ließ, zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr 
die Kontakte bestimmter Untersuchungs- und Straf-
gefangener mit der Außenwelt und untereinander 
vollständig zu unterbrechen. Die dafür erforderlichen 
Maßnahmen sind alsbald nach dem Anschlag von 
den Landesjustizverwaltungen im Einvernehmen mit 
dem Bundesjustizminister getroffen worden. Die 
Justizverwaltungen haben sich dabei überwiegend 
auf den Rechtsgedanken gestützt, 'der in § 34 des 
Strafgesetzbuches und §§ 228 und 904 BGB seinen 
Niederschlag gefunden hat. Nach Auffassung der 
Bundesregierung 'ist es unabweisbar, für diese Maß-
nahmen so schnell wie möglich eine eindeutige ge-
setzliche Regelung zu schaffen. Dafür sind insbeson-
dere drei Gründe maßgebend. Erstens. Die Auffas-
sung, ob § 34 in Anspruch genommen werden kann, 
ist nicht einheitlich. Es gibt eine nicht unerhebliche 
Gegenmeinung. Die Bundesregierung ist jedenfalls 
der Meinung, daß die Inanspruchnahme dieses 
Rechtsgedankens nicht länger dauern und nicht wei-
ter reichen darf, als die Umstände es zwingend er-
fordern. Wir bedürfen zweitens für Maßnahmen 
dieser Art einer wirksamen und einheitlichen ge-
richtlichen Kontrolle. Wir bedürfen zum dritten der 
Gewähr, daß derartige Maßnahmen im Geltungsge-
biet des Strafgesetzbuches und der Strafprozeßord-
nung von allen Bundesländern einheitlich gehand-
habt werden. 

Aus diesen Erwägungen heraus hat die Bundes-
regierung zu Beginn dieser Woche einen Gesetzes-
text als Formulierungshilfe erarbeitet, der von den 
drei Fraktionen des Deutschen Bundestages dem 
gemeinsam eingebrachten Initiativentwurf zugrunde 
gelegt worden ist. Nur diese Erwägungen rechtferti-
gen es auch, daß die Vorlage mit der Beschleuni-
gung behandelt worden ist, die wir in dieser Woche 
erlebt haben. 

Die jetzt zur Verabschiedung unterbreitete Vor-
lage in der Fassung des Rechtsausschusses findet 
die uneingeschränkte Zustimmung der Bundesregie-
rung. Sie gibt den Verantwortlichen die in beson-
deren Gefahrenlagen notwendigen Handhaben. Sie 
entspricht dem Rechtstaatsgebot unserer Verfas-
sung, von dem abzuweichen kein Verantwortungs-
bewußter gesonnen sein kann. Diese Feststellung 
gilt auch für die Umschreibung des Eingriffstatbe-
standes des § 31. Die dort genannte Kategorie von 
Gefangenen, für die bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen die Unterbrechung des Verkehrs 
Platz greifen kann, umfaßt gegenwärtig 90 Häft-
linge, die sich wegen terroristischer Aktivitäten 
in Straf- oder Untersuchungshaft befinden. Für die 
zahlenmäßig größere Gruppe derer, die wegen Mor-
des oder Totschlags in Untersuchungshaft sind oder 
zu Strafe verurteilt wurden und bei denen kein Zu-
sammenhang mit terroristischen Aktivitäten besteht, 
kommt die Unterbrechung nur im Einzelfall in Be- 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 	3371 

Bundesminister Dr. Vogel 
tracht, wenn konkrete Bezüge zu der jeweiligen 
besonderen Gefahrenlage erkennbar sind. 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, namens der Bundesregierung danke ich 
allen, die in dieser Woche unter Anspannung ihrer 
Kräfte am Zustandekommen dieses Gesetzes mit-
gewirkt haben. Die Bundesrepublik hat damit ihre 
Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt und das 
Erforderliche ebenso besonnen wie entschlossen 
getan. Die Verfassungsorgane dieser Republik wer-
den ihre Pflicht unter diesen Gesichtspunkten und 
Maximen auch künftig tun. 

(Beifall bei der SPD und der FDP und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Coppik. 

Coppik (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir beraten heute ein Gesetz, das erst 
gestern in diesem Bundestag eingebracht wurde und 
dessen endgültiger Wortlaut den Abgeordneten so-
gar erst heute früh, also vor wenigen Stunden, vor-
gelegt wurde. Bei einem wichtigen Gesetz ist das 
ein ungewöhnlicher, ja, ein einmaliger Vorgang. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Sie 
waren doch bei der Beratung gar nicht da

-

bei!) 
Da bei diesem Gesetz Grundfragen des Verhält-

nisses von rechtsstaatlichen Verfahrensgarantien 
und den Notwendigkeiten der Terrorismusbekämp-
fung angesprochen werden, macht die Geschwindig-
keit der Verabschiedung es um so notwendiger, alle 
hier zu berücksichtigenden Gesichtspunkte mit 
aller Sorgfalt abzuwägen. Die Sorgfalt und die 
Nüchternheit dieser Abwägung werden dadurch zu-
sätzlich erschwert, daß wir dieses Gesetz in einer 
außerordentlichen Situation beraten. Die Morde von 
Köln und in den Niederlanden und die ungeklärte 
Situation im Entführungsfall Schleyer haben eine 
breite Welle berechtigter Empörung in der Bevöl-
kerung hervorgerufen. In einer solchen Situation ist 
es außerordentlich schwer, Gehör für Argumente 
zu finden, die für Besonnenheit werben. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Stark (Nürtingen)? 

Coppik (SPD) : Nein; ich bedaure. Ich möchte 
keine Zwischenfragen gestatten. 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : Die wären Ihnen sehr 
peinlich! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU) 

Es ist außerordentlich schwer, Gehör für Argumente 
zu finden, die für Besonnenheit werben. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Warum 
waren Sie denn nicht im Rechtsausschuß? 
— Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : So 

eine Unverschämtheit! Unerhört!) 

Da ist es viel einfacher, mit einer Handbewegung 
über solche Argumente hinwegzugehen und, dem 

Gefühl folgend, mehr Härte zu verlangen, auch 
dann, wenn man bei sorgfältiger Prüfung feststel-
len würde, daß diese Härte zwar nichts verhindern, 
aber die Erscheinungsformen dieses Staates schritt-
weise so umgestalten kann, daß seine rechtsstaat-
lichen Grundstrukturen in Gefahr geraten. 

(Leicht [CDU/CSU]: Pfui!) 

Damit keine Mißverständnisse aufkommen, möch-
te ich an dieser Stelle eine Bemerkung machen, die 
mir infolge der bisherigen öffentlichen Diskussion 
erforderlich zu sein scheint, bei der seitens einiger 
Oppositionspolitiker der verantwortungslose Ver-
such unternommen wurde, alle, die sich mit dem 
Problem des Terrorismus differenziert auseinander-
setzen, 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU]: Sie waren ja 
gar nicht im Ausschuß, Herr Kollege!) 

alle, die nicht nach Popularität, sondern nach der 
Vernunft ihre Meinung bilden, 

(Dr. Jeninger [CDU/CSU] : Sie sollten in 
die Ausschußsitzungen gehen! — Weitere 

Zurufe von der CDU/CSU) 

als Sympathisanten, geistiges Umfeld und ähnliches 
zu diffamieren. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Warum gehen 
Sie nicht in den Rechtsausschuß, Herr Kol

-

lege? Ich wäre an Ihrer Stelle bei den Aus

-

schußberatungen gewesen! — Dr. Stark 
[Nürtingen] [CDU/CSU] : So eine Unver

-

schämtheit! — Dr. Ritz [CDU/CSU] : Uner

-

hört! — Weitere eregte Zurufe von der 
CDU/CSU) 

— Man merkt, wie schwer es für Sie offensichtlich 
ist, Argumente anzuhören. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Im Rechtsaus

-

schuß haben wir Argumente beraten! — Un

-

ruhe bei der CDU/CSU) 

Damit Sie es nicht zu einfach haben, 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Warum 
haben Sie Ihre Argumente nicht im Aus

-

schuß vorgebracht?) 

sage ich hier ganz deutlich: Als demokratischer So-
zialist lehne ich Mord, Terror und überhaupt Gewalt 
in einer parlamentarischen Demokratie ab, und zwar 
ohne jedes Wenn und Aber. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jenninger [CDU/ 
CSU]: Das haben wir gern! — Dr. Klein 
[Göttingen] [CDU/CSU]: Das ist ja unge

-

heuer! — Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : 
Das ist ja wohl das wenigste! — Dr. Jennin

-

ger [CDU/CSU] : Arbeiten sollte man we

-

nigstens! — Weitere Zurufe von der CDU/ 
CSU) 

Das Ziel einer humanen, einer sozialistischen Gesell-
schaft ist mit den Mitteln des Mordes und des 
Verbrechens weder vereinbar noch erreichbar. 

(Beifall bei der SPD — Erhard [Bad 
Schwalbach] [CDU/CSU] : Wer sich ent

-

schuldigt, klagt sich an! — Weitere Zurufe 
von der CDU/CSU) 
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Terror nutzt objektiv nur den Kräften der Reaktion. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Unglaublich! 
Unerhört! Pfui!) 

Mit ihren Schüssen schafft die RAF die Stimmung, 
die die Reaktionäre in unserem Land brauchen, um 
das kaputtzumachen, was in vielen Jahren mühsam 
an demokratischen Errungenschaften und rechts-
staatlichen Garantien erkämpft wurde. Auch deshalb 
bin ich gegen Gewalt und Terror. Aber auch deshalb, 

(Reddemann [CDU/CSU]: Auch deshalb! 
Und der kommt aus einer Regierungs

-

partei!) 

damit diese Rechnung der Terroristen nicht aufgeht, 
bin ich gegen jeden Abbau der Freiheitsrechte in 
unserem Land, und deshalb bin ich auch gegen die-
ses Gesetz. 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen bei 
terroristischen Anschlägen die Gefangenen, die der 
Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung 
verdächtigt werden, von jeder Verbindung unterein-
ander und mit der Außenwelt isoliert werden. Das 
hört sich zunächst unproblematisch an. Die Probleme 
werden aber besonders deutlich, wenn man bedenkt, 
daß diese Regelung auch für die nach einem solchen 
Anschlag neu Verhafteten gilt. Und wer da auch 
noch sagt: „Was geht das mich an? Ich habe nichts 
mit Terroristen zu tun!", dem muß deutlich gesagt 
werden, daß nach dem neuen Gesetz niemand, und 
sei er noch so unschuldig, davor sicher sein kann, 
etwa auf Grund einer Denunziation verhaftet zu 
werden und für Wochen und Monate ohne jeden 
Kontakt zu einem Rechtsanwalt 

(Pfui-Rufe bei der CDU/CSU) 

oder auch nur zu seinen Familienangehörigen in 
einem Gefängnis zu verschwinden. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich halte das unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten 
für unerträglich. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Inzwischen liegt uns ein Änderungsantrag vor, der 
sich mit dieser Kernproblematik befaßt. Es ist nicht 
möglich, jetzt etwas zu diesem Antrag zu sagen, zu-
mal da er uns erst seit ganz kurzer Zeit vorliegt und 
die Aussichten seiner Annahme von mir jetzt nicht 
zu beurteilen sind, wobei immer noch die Frage ist, 
welche Zielsetzung diesem Gesetz dann verbleibt. 
Ich muß von dem ausgehen, was uns hier als Be-
schlußempfehlung des Rechtsausschusses vorliegt. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Haben 
Sie es wenigstens gelesen?) 

Es ist nun einmal so, daß die Möglichkeit, sich im 
Falle der Verhaftung mit einem Rechtsanwalt eige-
ner Wahl in Verbindung zu setzen, zu den grund-
legenden Bedingungen eines rechtsstaatlichen Straf-
verfahrens gehört. Ich bezweifle, ob der Ausschluß 
dieser Möglichkeit überhaupt mit den Bestimmun-
gen der Menschenrechtskonvention vereinbar ist. 

Meine Damen und Herren, daß auch ein Unschul-
diger verhaftet werden kann, ist doch nicht nur eine  

theoretische Möglichkeit; das wissen wir doch alle. 
Dieser Unschuldige kann dann über einen längeren 
Zeitraum ohne Kontakt im Gefängnis sitzen, denn 
das Gesetz kennt ja keine feste zeitliche Begren-
zung. Die Feststellung, daß die Isolation notwendig 
sei, kann ja mehrfach wiederholt werden. 

(Frau Pack [CDU/CSU] : „Isolation"!  — Dr. 
Klein [Göttingen] [CDU/CSU]: Das ist nicht 
zu glauben! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Ich bin davon überzeugt, daß in solchen Fällen die 
neue Regelung dazu führen würde, daß das Ver-
trauen in den demokratischen Rechtsstaat auf das 
tiefste erschüttert und damit letztlich jenen Kräften 
in die Hände gearbeitet würde, die diesen Staat 
ohnehin für verdammenswert halten und zur Ge-
waltanwendung aufrufen. 

Nun wird dagegen argumentiert, man sehe die 
Gefahren dieser Regelung, aber schließlich müsse 
man abwägen zwischen den Kontaktbedürfnissen der 
Gefangenen auf der einen Seite und der Lebens-
bedrohung auf der anderen Seite. Da könne man sich 
nur für die Lebensrettung entscheiden. Ich glaube 
nicht, daß diese Argumentation den Kern der Sache 
trifft, und zwar nicht nur deshalb, weil man sehr 
daran zweifeln kann, ob die Isolation von Gefange-
nen wirklich hilft, das Leben einer Geisel zu retten, 
die schließlich nicht in der Gewalt von Gefangenen, 
sondern von in Freiheit befindlichen Terroristen ist. 

Aber unabhängig davon halte ich insgesamt die 
Abwägung „hier Leben eines Menschen, dort rechts-
staatliche Grundprinzipien" für nicht möglich. Die 
Aufgabe rechtsstaatlicher Grundprinzipien rettet 
nämlich kein Menschenleben, schafft aber Lebens-
verhältnisse, in denen die friedliche demokratische 
Entwicklung in einem Rechtsstaat gefährdet wird 
und damit weitere Menschenleben in Gefahr ge-
raten. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Unwahr

-

scheinlich!) 

Meine Damen und Herren, der Kampf gegen den 
Terrorismus wird nicht durch Sondergesetze gewon-
nen, sondern durch eine entschlossene Anwendung 
des geltenden Rechts, verbunden mit einem glaub-
würdigen und überzeugenden Einstehen für rechts-
staatliche Prinzipien und einem unermüdlichen 
Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit im Inland und 
in den internationalen Beziehungen. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Vor allem ar

-

beiten im Rechtsausschuß! — Dr. Klein [Göt

-

tingen] [CDU/CSU] : Finden Sie es sozial 
gerecht, wenn Kollegen im Rechtsausschuß 
bis in die Nacht arbeiten und Sie inzwi

-

schen feiern?) 

Nur wenn junge sozial engagierte Menschen darauf 
vertrauen können, daß es im parlamentarischen Be-
reich Kräfte gibt, die diesen Weg ohne Rücksicht auf 
opportunistische Überlegungen kompromißlos ge-
hen, werden sie gegen Gewaltpredigten falscher 
Propheten immun sein. 

Was Gesetze betrifft: Die Opposition beklagt im-
mer, daß bestimmte von ihr vorgeschlagene Gesetze 
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bisher nicht verabschiedet wurden. Ich glaube eher, 
daß wir da schon zuviel Gesetze gemacht haben. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich sage das ganz selbstkritisch. Ich bin z. B. davon 
überzeugt, daß es falsch war, einen -§ 88 a zu schaf-
fen, der die Diskussion um Gewalt einem strafrecht-
lichen Risiko ausgesetzt hat. 

(Hartmann [CDU/CSU] : Nur die Verherr

-

lichung!) 

Je mehr man nämlich das Vorfeld kriminalisiert, je 
mehr man Menschen davon. abbringt, zu sagen, 
was sie über Gewalt denken, 

(Hartmann [CDU/CSU]: Zum Beispiel 
Buback-Nachruf!) 

desto mehr beraubt man sich der Chance, sie zu 
überzeugen, welcher Wahnsinn es ist, Gewalt in 
einer parlamentarischen Demokratie anzuwenden. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Wir 
haben doch Jahrzehnte mit denen disku

-

tiert!) 

Je mehr man die Meinungsfreiheit einschränkt, je 
mehr man die Gesprächsbereitschaft und die Ge-
sprächsfähigkeit einer Gesellschaft einschränkt, 
desto mehr fördert man die Bereitschaft isolierter 
Gruppen zur Gewaltanwendung. Je weniger über 
die Legitimität von Gewalt diskutiert wird, desto 
eher wird geschossen. 

Deshalb: Wenn es überhaupt noch eine Chance 
gibt, diesen furchtbaren Kreislauf von Terror, 
Angst, Repression, Abbau von Freiheitsrechten 
und neuem Terror zu unterbrechen, dann nur da-
durch, wenn möglichst viele aufstehen und laut und 
kompromißlos sagen: Nein zu Terror und Gewalt 
und Nein zum Abbau der Freiheitsrechte und des 
Rechtsstaats. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Deshalb appelliere ich jetzt von dieser Stelle an 
alle Gewerkschaftler, Hochschullehrer, Schriftstel-
ler, Journalisten: Vertreten Sie offensiv diese Posi-
tion, so schwer das auch sein mag! Lassen Sie sich 
weder durch eine Progromstimmung noch durch 
disziplinarische oder sonstige Drohungen davon 
abbringen! 

(Lebhafter Widerspruch und Zurufe von 
der CDU/CSU) 

Lassen Sie sich nicht durch diese Stimmung davon 
abbringen, für Vernunft und Menschlichkeit zu 
kämpfen! Sie sind nicht allein. 

Ich appelliere auch an die Richter: Wahren Sie 
Ihre Unabhängigkeit! Entscheiden Sie nach Recht 
und Gesetz, und lassen Sie sich nicht durch politi-
sche Stimmungsmache beeinflussen, so schwer das 
auch in bestimmten Situationen sein mag! 

Ich appelliere an alle, die in den 60er Jahren 
angetreten sind, eine bessere, eine humanere Welt 
aufzubauen, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Mit Bomben 
und Terror?! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

und die für den Reformschwung gesorgt haben, der 
sich seinerzeit so positiv ausgewirkt hat, jetzt zu-
sammenzustehen und nicht all das zu vergessen, 
was uns damals zusammengeführt hat. Nur dann 
haben wir eine Chance. 

Gemeinsam mit meinen Kollegen Hansen, Latt-
mann und Thüsing sage ich Nein zu diesem Gesetz. 
Dieses Nein ist ein Ja zum freiheitlichen und so-
zialen Rechtsstaat. 

(Vereinzeltes Händeklatschen bei der SPD 
— Unruhe bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Ich schließe die allgemeine Aussprache in der 
zweiten Lesung. Wir kommen zur Abstimmung in 
der zweiten Lesung. 

Ich rufe Art. 1, §§ 31, 32 und 33 auf. Wer den 
aufgerufenen Bestimmungen die Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. — Wer ist 
dagegen? — Drei Gegenstimmen. Wer enthält sich? 
— Mehrere Enthaltung auf seiten der SPD und der 
FDP. 

Zu § 34 liegt ein Änderungsantrag der Fraktion 
der FDP vor. Zur Begründung wünscht der Abge-
ordnete Bangemann das Wort. 

Dr. Bangemann (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir wissen alle, 
daß die Gewaltakte der Terroristen sich nicht nur 
gegen Leben, Freiheit und Gesundheit einzelner 
Bürger richten, sondern auch gegen den Rechtsstaat 
insgesamt. Diesen Angriff wollen wir abwehren — 
so  schwer die Abwehr des Angriffs gegen Leben, 
Gesundheit und Freiheit einzelner auch sein mag —, 
denn diese Abwehr ist die Grundlage dafür, daß wir 
einen Angriff auf Leben, Freiheit und Gesundheit 
von einzelnen Bürgern abwenden können. Nur wenn 
wir den Rechtsstaat insgesamt verteidigen, ist auch 
eine Grundlage vorhanden, auf der Angriffe gegen 
Rechtsgüter einzelner Bürger abgewehrt werden 
können. 

(Beifall bei der FDP) 

Dazu ist unter uns eines notwendig, und das sage 
ich insbesondere dem Kollegen Coppik: dazu ist sehr 
viel Nüchternheit notwendig und wenig Pathos, dazu 
ist notwendig, daß wir den Versuch machen, zu prü-
fen, was die Maßnahmen bedeuten, die wir in der 
Gewißheit vorschlagen, daß wir uns in den Zielen 
einig sind. 

Wenn wir zunächst einmal diese Grundlage legen, 
dann darf ich für meine Fraktion hier erklären, daß 
wir die Notwendigkeit des Gesetzentwurfs bejahen, 
wie wir auch das Verfahren bejahen, zu dem wir, 
wie der Bundesjustizminister das richtig gesagt hat, 
in einer Notwehrsituation der Demokratie des 
Rechtsstaates gezwungen sind. Damit ist, glaube ich, 
zunächst einmal eine Grundlage gelegt, die niemand 
in diesem Hause bezweifeln sollte. Von da aus kann 
man auch mit der notwendigen Besonnenheit prüfen, 
wo ein Gesetzentwurf dieses Ziel durch Maßnahmen 
erschwert, die unnötig sind oder die man besser ge-
stalten kann. 
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Mit einer solchen Änderung befaßt sich unser 

Änderungsantrag. 
Es geht in diesem Gesetz nicht darum, daß Haft-

gründe erweitert werden. Es könnte nach dem Bei-
spiel, das der Kollege Coppik verwendet hat, der 
Eindruck entstanden sein, daß hier Haftgründe er-
weitert werden sollen. Das ist ausdrücklich nicht der 
Fall, meine Damen und Herren. 

Allerdings ist dieses Gesetz eine erhebliche Ein-
schränkung der Möglichkeit der Verteidigung. Ich 
glaube, daran besteht auch kein Zweifel. Also müs-
sen wir prüfen: Ist diese Einschränkung durch den 
Zweck des Gesetzes gerechtfertigt, oder geht sie in 
der generellen Weise, wie sie hier vorgeschlagen 
worden ist, über den Zweck des Gesetzes hinaus, ist 
also nicht erforderlich und wäre dann zu ändern? 
Das ist der Gegenstand unseres Änderungsantrages. 

Das Gesetz ersetzt die Berufung auf Generalklau-
seln. Das ist gut, meine Damen und Herren, denn 
jede Generalklausel ist ein Ausweg des Rechts-
staates. Ein Rechtsstaat beruht auch auf der präzi-
sen Fassung seiner Rechtsvorschriften und darf 
Generalklauseln nur im Ausnahmefall zulassen. Wir 
würden auch, wenn wir eine Generalklausel als 
einen vernünftigen Ausweg ansähen, die Verant-
wortung für die konkrete Maßnahme anderen aufer-
legen, die diese Verantwortung in vielen Fällen gar 
nicht übernehmen können und die wir nicht in diese 
Lage bringen sollten; deswegen ein grundsätzliches 
Ja zu jedem Versuch, eine solche Generalklausel 
durch präzise Bestimmungen zu ersetzen. 

Nur, meine Damen und Herren, darf man sich bei 
der praktischen Anwendung nicht darüber täuschen, 
daß ein Ersatz von Generalklauseln bis zu einem 
gewissen Grade auch die Prüfung des Einzelfalles 
erspart. Wenn Sie eine Generalklausel anwenden, 
müssen Sie in jedem konkreten Fall prüfen: Ist die-
ser Fall ein Fall der Generalklausel? Haben Sie da-
gegen allgemeinere Gesetzesvorschriften, wie sie 
uns hier vorliegen, gewinnen die Prüfungen einen 
mehr generellen Charakter; man prüft, ob der Tat-
bestand vorliegt, und handelt dann entsprechend. 
Das heißt, obwohl die Bedingungen schärfer und prä-
ziser sind, enthalten diese generellen Regeln die Ge-
fahr, daß man in manchen Fällen nicht zu demselben 
Ergebnis kommt, wie wenn man eine Generalklausel 
anwendet, weil man dann sehr konkret werden muß. 

Meine Damen und Herren, unser Bedenken ist nun, 
daß dieser Gesetzentwurf so, wie er jetzt vorliegt, in 
manchen Fällen ohne Not die Verteidigung aus-
schließt. 

(Reddemann [CDU/CSU] : Ist das ohne Not?) 

Warum ist das bedenkenswert? Es ist nicht deshalb 
bedenkenswert, weil das eine Frage eines Standes 
wäre; es ist nicht deshalb bedenkenswert, weil es 
nur um die Rechte eines bestimmten Teils unserer 
Bevölkerung — der Beschuldigten oder der Un-
tersuchungsgefangenen oder der Strafgefangenen — 
geht, sondern es ist bedenkenswert, weil die Insti-
tution einer uneingeschränkten freien Verteidigung 
einer der Grundsätze des Rechtsstaates selber ist. 

(Beifall bei der FDP — Zustimmung bei der 
FDP und bei Abgeordneten der SPD) 

Weil es so ist, müssen wir ganz genau prüfen, 
was diese Regeln bedeuten. Sie bedeuten, meine 
Damen und Herren, daß man nach den Vorausset-
zungen, die hier genannt werden, eine Verteidigung 
für eine breite Gruppe von Untersuchungs- und 
Strafgefangenen auf — theoretisch — unabsehbare 
Zeit ausschließen kann. 

(Widerspruch bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU) 

— Theoretisch! 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Aber das stimmt doch 
nicht, Herr Kollege!) 

Praktisch wird es so sein, daß die Wiederholung, 
die sich ja auf neue Tatsachen stützt, in sehr vielen 
Fällen dazu führen wird, daß sich die Maßnahme 
auf 30 Tage beschränkt. Das wird in der Praxis ver-
mutlich so sein. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU] : Sie muß 
nach 14 Tagen bestätigt sein!) 

Aber, meine Damen und Herren, wer von Ihnen 
einmal als Verteidiger eine Strafverteidigung unter-
nommen hat, weiß, daß die ersten Tage einer Straf-
verteidigung für den Verlust von Beweismitteln ent-
scheidend sein können. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, daß Menschen — gegenüber denen ja 
hier kein persönlicher Verdacht begründet werden 
muß — durch die Generalität der Maßnahme un-
schuldig daran gehindert werden, eine freie Vertei-
digung zu erlangen. Und das, meine Damen und 
Herren, sollten wir nicht zulassen. 

Es ist auch möglich, daß wir den Zweck des Gesetzes 
erreichen, ohne daß wir diese grundsätzliche Mög

-

lichkeit der freien Verteidigung ausschließen müssen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nein!) 

Warum? Das Gesetz beruht nicht auf dem Grund-
gedanken, daß einem Anwalt oder einem Häftling, 
einem Strafgefangenen, persönlich nachgewiesen 
werden muß, daß er eine Gefahr für Leib, Leben 
oder Gesundheit eines anderen Bürgers sein kann. 
Aber Herr Coppik, darüber wollen wir uns doch 
nicht streiten, daß die Kommunikation dieser Ge-
fangenen untereinander, daß die Kommunikation 
dieser Gefangenen mit Anwälten, die die Aufgabe 
der Anwaltschaft zutiefst verrraten haben, mit ein 
Grund war dafür, daß Menschen bei uns in Gefahr 
sind; das kann doch nicht bestritten werden. 

(Beifall bei allen Fraktionen — Dr. Jennin

-

ger [CDU/CSU] : Warum stellen Sie dann 
diesen Antrag?) 

Deswegen sollten wir prüfen, ob es nicht aus-
reicht, im Falle einer solchen Gefahr einen Schnitt 
zu machen und zu sagen: Die bisher Beteiligten ha-
ben keine Gelegenheit mehr, eine Gefahr für Leib, 
Leben oder Gesundheit eines Bürgers dadurch zu 
schaffen, daß sie für eine strafbare Kommunikation 
sorgen. Dabei kann man alles das, was durch den ge-
nerellen Ausschluß der Verteidigung unmöglich 
wird, dadurch wiederherstellen, daß man dem Ge-
richt die Möglichkeit gibt, einen Verteidiger zu be-
stellen, der nur während der Zeit, in der die Maß- 
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nahme läuft, die notwendigen Verteidigungshand-
lungen vornehmen kann. 

Dagegen wird nun eingewandt, das schaffe Ver-
teidiger erster und zweiter Klasse. Das ist deswe-
gen nicht richtig, weil ja die Maßnahme selbst diese 
Unterscheidung gar nicht zuläßt; sie schließt Wahl-
verteidiger, Pflichtverteidiger, Schuldige und Un-
schuldige während einer gewissen Zeit von der wei-
teren Verteidigung aus. Und weil das so ist, kann 
der Ersatz durch einen anderen auch kein persön-
licher Vorwurf gegen denjenigen sein, der bisher 
die Verteidigung wahrgenommen hat. Er stellt aber 
natürlich auch keinen Ausweis einer besonderen 
Vertrauenswürdigkeit für diejenigen aus, die neu 
bestellt werden. Er läßt es jedoch zu, daß wir die 
Verteidigung aufrechterhalten können, eine Institu-
tion, die zu den Grundpfeilern unseres Rechtsstaates 
gehört. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: So richtig es 
ist, daß ein Rechtsstaat und eine Demokratie in 
ihrem Wert vom Bürger auch daran gemessen wer-
den, ob sich Rechtsstaat und Demokratie entschlos-
sen und mutig verteidigen, so richtig ist es aber 
auch, daß diese Tugenden der Entschlossenheit und 
des Mutes nicht ausreichen, um einen Rechtsstaat 
voll und ganz zu charakterisieren. Dazu gehören 
nicht nur Mut und Entschlossenheit, sondern dazu 
gehört, daß man das Gesetz des Handelns allein an 
den rechtsstaatlichen Prinzipien ausrichtet, nach de-
nen wir hier angetreten sind. 

(Beifall bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, es ist wahr: Der Terroris-
mus hat uns gezwungen zu handeln. Aber lassen wir 
uns das Gesetz des Handelns nicht vom Terrorismus 
vorschreiben! 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Eyrich. 

Dr. Eyrich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Uns liegt ein Ände-
rungsantrag der FDP-Fraktion zu § 34 des Gesetz-
entwurfs vor. Ich möchte nicht auf das eingehen, 
was Herr Kollege Coppik gesagt hat, um so weni-
ger, als ich weiß, daß er hier zwar das Bestreben hat 
deutlich werden lassen, sich um den Rechtsstaat zu 
mühen, indessen gehindert war, an der Sitzung des 
Rechtsausschusses teilzunehmen und dort seine Ge-
danken einzubringen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt 
eines einmal sagen: Alle diejenigen, die den Ände-
rungsantrag unterstützen, können für sich — Herr 
Bangemann, ich nehme Ihnen das so ab, wie Sie es 
gesagt haben — ganz sicher in Anspruch nehmen, 
daß wir mit ihnen im Ziel einig sind. Nur, das allein 
genügt halt nicht immer. Man kann nicht immer 
sagen, man sei mit allen anderen in den Zielen 
einig, wenn man sich den Notwendigkeiten ver-
schließt, die diese Ziele stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abge

-

ordneten der SPD) 

Eine dieser Notwendigkeiten, Herr Kollege Bange-
mann, ist bei allem Ihrem Bemühen, das ich aner-
kenne, zweifellos, daß dieses Gesetz so, wie es den 
Rechtsausschuß verlassen hat, verabschiedet wird. 
Wir sollten doch auch einmal sagen, daß wir nicht 
Leute sind, die jetzt so hopplahopp dieses Gesetz 
ohne Nachdenken gemacht haben. Auch wir haben 
uns bemüht, die richtige Lösung zu finden. Auch wir 
haben uns bemüht, dem Rechtsstaat gerecht zu wer-
den. 

Meine Damen und Herren, alle die, die den Ände-
rungsantrag unterstützen, müssen wissen: Mit die-
sem Änderungsantrag ist das Gesetz in seiner 
Wirksamkeit total erledigt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten der SPD) 

Die Erkenntnis, die zu diesem Gesetz geführt hat, 
ist doch ganz einfach die, daß wir Gefahr laufen, 
wenn wir nicht ein Mittel finden, die Gefangenen 
total von jedem Besuch und der Außenwelt abzu-
schneiden, daß mit einem einzigen Wort das Leben 
anderer in Gefahr kommt und daß dieser eine, der 
heute noch in Gewahrsam ist, mit einem einzigen 
Codewort am Ende zum Tode verurteilt werden 
könnte. Wenn man diese Erkenntnis hat, dann muß 
man dieser Erkenntnis entsprechend handeln. 

Darf ich einmal an Sie, Herr Kollege Bangemann, 
und an die von der FDP, die Sie unterstützen, die 
Frage stellen: Glauben Sie nicht, daß auch wir der 
Meinung sind, daß es durchaus integre Anwälte 
gibt, denen man eine solche Aufgabe übertragen 
kann? Das wissen auch wir. Wenn das so ist, so be-
antworten Sie mir doch einmal guten Gewissens die 
Frage: Wissen Sie, ob dieser integre Anwalt über-
haupt in der Lage ist, die Bedeutung dessen zu er-
kennen, was ihm gesagt wird und wovon er glauben 
kann, daß es zum Zwecke seiner Verteidigung dient, 
zu erkennen, daß es tatsächlich dieses auch be-
inhaltet? Haben wir nicht den Ideenreichtum derer, 
die im Gefängnis sitzen, in den letzten Wochen, 
Monaten und Jahren kennengelernt? Wer kann beim 
Fortschritt der heutigen Technik sagen, daß insbe-
sondere beim schriftlichen Verkehr des Verteidi-
gers mit seinem Mandanten nicht die Wortwahl, die 
Satzstellung, meinetwegen das Abtippen auf der 
Schreibmaschine eine Bedeutung hat? Welcher An-
walt soll denn erkennen, daß das in diesem Brief 
steht? 

Meine Damen und Herren, wir haben es mit Leu-
ten zu tun, die wir nicht „noch überzeugen" kön-
nen, lieber Herr Kollege Coppik. Ich erinnere mich 
an eine Bemerkung eines Zeugen in einem Baader/ 
Meinhof-Prozeß, der auf die Bemühungen des Vor-
sitzenden, mit ihm zu sprechen, gesagt hat: „Mit 
Ihnen spricht man nicht, auf Sie schießt man!" In 
der Situation stehen wir. Wenn Sie schon den 
Rechtsstaat beschwören, meine Damen und Herren, 
dann denken Sie bitte an die oberste Pflicht dieses 
Rechtstaates. Die oberste Pflicht dieses Rechtstaa-
tes hat niemand anders deutlicher gemacht als der 
Bundesgerichtshof in seiner neuerlichen Entschei-
dung. Er hat die Priorität des Schutzes des Lebens 
vornangestellt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei der SPD) 
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Wer diese Priorität verläßt, läuft Gefahr, daß er 
Möglichkeiten gibt, wodurch andere Menschen — 
ich weiß, daß er es nicht will — erneut in Gefahr 
kommen. Das gilt es heute zu verhindern. 

Weil dieser Antrag so bedeutsam ist, stellen wir 
den Antrag auf namentliche Abstimmung und leh-
nen diesen Antrag ab. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Emmerlich. 

Dr. Emmerlich (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir zu-
nächst eine Feststellung zu der Bedeutung, die die 
in diesem Gesetzentwurf vorgesehene Kontaktsperre 
für die Verteidigungsmöglichkeit eines Inhaftierten 
hat. Einem von der Kontaktsperre betroffenen In-
haftierten wird nicht die Möglichkeit genommen, 
einen Verteidiger seiner Wahl zu bestellen oder 
den Verteidiger seiner Wahl, den er hatte, weiter-
hin mit seiner Verteidigung zu beschäftigen. Im Ge-
genteil, in § 34 Abs. 3 Nr. 1 ist ausdrücklich die 
Bestimmung aufgenommen, daß Inhaftierte, die kei-
nen Verteidiger haben, einen solchen erhalten sol-
len. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : 
Müssen!) 

Richtig ist dagegen, daß infolge der Kontaktsperre 
auch jeglicher Kontakt zu dem Verteidiger unter-
bunden wird, und zwar sowohl der schriftliche als 
auch der mündliche Kontakt. Wir sind von dem Wil-
len durchdrungen, der Herausforderung durch den 
Terrorismus entschlossen zu begegnen und zugleich 
die Rechtsstaatlichkeit zu wahren. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Bangemann? 

Dr. Emmerlich (SPD) : Ich möchte diesen Satz zu 
Ende führen. 

Unter diesem Gesichtspunkt haben wir auch die 
Auswirkung der Kontaktsperre auf die Verteidi-
gungsmöglichkeit sehr sorgfältig und sehr einge-
hend geprüft. 

Vizepräsident Stücklen: Bitte schön, Herr Abgeord-
neter Bangemann. 

Dr. Bangemann (FDP) : Herr Kollege, sind Sie in 
der Lage, dem Haus zu erklären, wie ein Verteidi-
ger, auf den Sie sich gerade bezogen haben, der 
neu bestellt wird, eine Verteidigung übernehmen 
können soll, wenn er überhaupt nichts weiß, wenn 
er keinerlei Kontakt zu seinem Mandanten aufneh-
men darf? Wie soll ein solcher Verteidiger vertei-
digen? Ist das nicht eine abstrakte Möglichkeit, die 
überhaupt keine konkrete Verteidigung zuläßt? 

(Beifall bei der FDP) 

Dr. Emmerlich (SPD) : Herr Kollege Bangemann, ich 
wäre darauf ohnehin gekommen. Ich bin Ihnen für 
diese Frage sehr dankbar. 

Ich darf an das anschließen, was ich soeben sagte. 
Wir sind bei dieser Prüfung zu dem Ergebnis ge-
kommen, daß die Ausdehnung der Kontaktsperre 
auf die Verteidiger angesichts der Größe der Be-
drohung und ihrer Qualität, die von meinem Kolle-
gen Weber dargestellt wurde, mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen nicht nur vereinbar ist, sondern aus 
dem Gesichtspunkt der Bewahrung der Rechtsstaat-
lichkeit geboten ist. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Nun leugnen wir gar nicht, daß eine derartige 
Verteidigung, bei der der Kontakt zwischen dem 
Verteidiger und dem inhaftierten Beschuldigten 
nicht möglich ist, eine eingeschränkte Verteidi-
gungsmöglichkeit darstellt. Aber, Herr Bangemann, 
sie ist nicht so weit eingeschränkt, daß der Vertei-
diger gar nichts mehr weiß. Der Beschuldigte hat 
nach wie vor das Recht, die Tatsachen, die er zu 
seiner Entlastung dem Gericht oder der Ermittlungs-
behörde vortragen will, vorzutragen. Soweit der 
Zweck der Unterbrechung der Kontakte das nicht 
verbietet, ist es möglich, dem Verteidiger diese In-
formationen zugänglich zu machen. Der Verteidiger 
ist also von daher nicht total uninformiert, sondern 
er ist sehr wohl in der Lage, das zu tun, was er zur 
Wahrnehmung der Rechte seines Mandanten tun 
muß. 

Gestatten Sie nunmehr, daß ich zu dem Antrag, 
der hier vorliegt, Stellung nehme. Er sieht vor, daß 
dem Gefangenen, der der Kontaktsperre unterliegt, 
auf seinen Antrag ein Verteidiger zu bestellen ist 
und daß mit diesem Verteidiger der schriftliche und 
mündliche Kontakt möglich ist. Um deutlich zu 
machen, was das eigentlich bedeutet, muß man sich 
einmal vorstellen, wie sich das in der Praxis voll-
ziehen würde. Da würde der Untersuchungsgefan-
gene X von Maßnahmen nach § 31 des Einführungs-
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz betroffen. 
Was würde er jetzt wohl tun, wenn wir diese Bestim-
mung einfügten. Er würde bei dem Gericht bean-
tragen, daß sein Wahlverteidiger, der Verteidiger Y, 
ihm als Verteidiger bestellt werden möge. 

Nun muß ich die Antragsteller bitten, mir die 
Frage zu beantworten, ob das Gericht diesem An-
trag ohne Prüfung zu entsprechen hätte oder nicht. 
Wenn die Antragsteller beabsichtigen, daß das 
Gericht diesem Antrag ohne Prüfung zu entsprechen 
haben soll, dann muß ich entschieden erklären: 
Damit könnten wir dieses Gesetz vergessen. Es 
würde in seiner Wirkung total aufgehoben. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU und 
bei Abgeordneten der FDP) 

Wenn, was ich vermute, die Antragsteller davon 
ausgehen, daß das Gericht nicht nur ein Prüfungs-
recht, sondern vielleicht sogar eine Prüfungspflicht 
in bezug auf diesen Antrag haben soll, dann muß 
ich die Antragsteller fragen: Nach welchem Maß-
stab soll denn diese Prüfung durchgeführt werden? 
Dieser Maßstab ist in dem vorliegenden Antrag 
nicht aufgezeigt. 
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Wenn sie den Maßstab wählten, daß der Ver-

dacht — welcher Grad des Verdachts, bliebe dabe i 
 noch zu prüfen — begründet sei, daß der Verteidi-

ger sich konspirativer Kontakte schuldig gemacht 
habe oder schuldig machen könnte, müßte ich aller-
dings noch hinzufügen, daß selbst der Ausschluß 
solcher Verteidiger in Situationen wie der nach dem 
Attentat von Köln nicht ausreicht, um das zu er-
reichen, was wir erreichen müssen; denn wir müs-
sen auch solche Informationen ausschließen, die 
zwar nicht im Rahmen von konspirativen Kontakten 
gegeben werden, aber den Informationsstand der 
Inhaftierten auf eine Ebene heben, die es ermög-
licht, die erpresserische Geiselnahme erfolgreicher 
als ohne diesen Informationsstand zu betreiben. 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU/CSU und 
bei Abgeordneten der FDP) 

Ich möchte noch einmal betonen, daß wir eine 
solche Lösung, wie sie in diesem Antrag vorgesehen 
worden ist, und auch andere Lösungen ernsthaft 
geprüft haben und dabei zu folgendem Ergebnis 
gekommen sind: Wenn wir das, was wir tun müs-
sen, tun wollen, müssen wir das Gesetz so anneh-
men, wie es uns vorliegt. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb beantrage ich im Namen der Fraktion der 
SPD, diesen Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Sperling. 

Dr. Sperling (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es mag sein, daß bei dem vorliegen-
den Antrag der FDP-Fraktion nicht all das aus-
reichend mit durchdacht wurde, was eigentlich mit 
hätte durchdacht werden sollen. Es mag sein, daß 
vieles von dem, was darin steht, im Rechtsausschuß 
und in den Arbeitsgruppen, die sich damit befaßt 
haben, durchdacht worden ist. Mich hat die Gesamt-
heit der Gedanken und der Zweifel, die im Hinblick 
auf den heute zur Verabschiedung anstehenden 
Gesetzentwurf angebracht sind, sicher nicht aus-
reichend bewegt. Für mich steht aber fest, daß dies 
eine der seltenen Situationen in diesem Parlament 
ist, in denen man im Plenum noch den Versuch 
machen kann, miteinander zu argumentieren, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und bei 
der FDP) 

weil noch nicht alle Argumente — zumindest in der 
Öffentlichkeit — so in Worthülsen gedrechselt 
worden sind, daß sie garantiert nicht mehr an-
kommen. Wir sollten das, worum es hier geht, ein 
bißchen behutsamer bedenken. Ich möchte jetzt fol-
gendes sagen: Ich stimme Herrn Eyrich ausdrücklich 
darin zu, daß die Priorität des Schutzes von Leben 
allem voransteht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und bei 
der FDP) 

Das aber enthebt uns doch nicht der Pflicht, darüber 
nachzudenken, ob wir die Mittel, die wir benutzen, 

auch so ausgewählt und verfeinert haben, daß über-
flüssiges Unrecht vermieden werden kann. 

Ich sage Ihnen jetzt, warum ich diesem Antrag der 
FDP zuneige. Es liegt ausschließlich daran, daß ich 
seit vier Tagen mit dem Jahre zurückliegenden Fall 
einer Frau befaßt bin, die unschuldig verhaftet 
worden war, vierzehn Tage in einer Irrenanstalt 
gesessen hat und dann wieder freigelassen wurde. 
Sie war zu ungeschickt im Umgang mit Behörden 
und anderen, um überhaupt nur einen Verteidiger 
zu wünschen. Deswegen hat es so lange gedauert, 
bis ein Richter eine Prüfung vorgenommen hat. Der 
Richter hat noch einmal zwei Tage gebraucht, um 
sie wieder aus der Anstalt herauszuholen. In-
zwischen ist nichts weiter passiert, außer daß die 
Frau auf Grund dieses Vorganges natürlich Schwie-
rigkeiten hat. Dies kann in einem Land geschehen, 
das sich um seine Rechtsstaatlichkeit auf allen 
Ebenen nach meinem Eindruck sehr verdient ge-
macht hat und sich immer wieder um seine Rechts-
staatlichkeit bemüht. 

Deswegen stelle ich die Frage, was die FDP mit 
diesem Antrag will, nicht von den Richtern her — 
daß sie Schwierigkeiten haben werden, das Gesetz 
und diesen Paragraphen zu praktizieren, ist klar, 
auch nicht von den Anwälten her. Ich stelle die 
Frage von dem möglicherweise unschuldig Betrof-
fenen her. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP) 

Für mich gibt es zunächst die Frage, ob wir für die-
sen Fall — der Fall, daß in einer hektischen Situa-
tion auch ein Unschuldiger getroffen wird, ist ja 
nach dem Gesetz der statistischen Wahrscheinlich-
keit und nach den Erfahrungen nicht auszuschließen 
— genügend Vorsorge getroffen haben. 

Wenn ich mir jetzt bei dem Fall, den ich auf dem 
Tisch habe, vorstelle, dort wäre das passiert, dann 
würde es niemanden geben, mit dem die Frau spre-
chen könnte, außer dem Untersuchungsrichter, der 
seinen Kopf möglicherweise in völlig anderen Din-
gen hat, und sie könnte nicht mit jemand anderem 
darüber reden, was sie, möglicherweise völlig im 
Irrtum der Behörden verfangen, in diese Lage ge-
bracht hat. 

Deswegen würde ich in einem solchen Fall sehr 
gern diese Möglichkeit der Kommunikation mit 
einer anderen Person schaffen, die sich hauptamt-
lich darum zu kümmern hat, das aufzuklären. Des-
wegen ist es nicht nur meine Neigung, dem FDP-
Antrag zuzustimmen, sondern ich werde es auch 
tun und bitte auch darum, dies zu tun. 

Ich verhehle dabei nicht, daß ich ohnehin Sorgen 
habe, daß wir auch dieses Gesetz nach der auf sei-
nem Boden erfolgenden Praxis in späteren Jahren 
noch einmal werden überdenken müssen und Irr-
tümer, die darin enthalten sein könnten, korrigiert 
werden müssen. 

Wir zeigen in diesen zwei Tagen, wie schnell der 
Deutsche Bundestag reagieren kann, wenn die Be-
reitschaft besteht, aufeinander einzugehen und Not- 
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wendiges wirklich gemeinsam zu tun. Wir können 
auch bei anderen Fehlern schnell reagieren. 

Ich sehe zur Zeit nicht, daß der Antrag der FDP 
tatsächlich Schaden stiften könnte, es sei denn, wir 
müßten Gesetze machen, die mit der — ich sage das 
jetzt einmal vorsichtig — Ahnungslosigkeit, Praxis-
ferne und Dummheit von Richtern rechnen. Solche 
Gesetze möchte ich nicht erst mitmachen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP) 

Ich rechne mit dem intelligenten Interpretieren 
durch Richter in einer solchen Situation. 

Ich bitte Sie herzlich, den Antrag der FDP-Frak-
tion anzunehmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der FDP. Es ist nament-
liche Abstimmung beantragt. Das Wort wird nicht 
gewünscht. Ich eröffne die Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, ich frage, ob ein Mit-
glied des Hauses seine Karte noch nicht abgegeben 
hat. — Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich 
schließe die Abstimmung. 

Ich gebe das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung bekannt. Insgesamt abgegebene vollgültige 
Stimmen: 379; Berliner Abgeordnete: 20. Mit Ja 
haben von den uneingeschränkt Stimmberechtigten 
46, mit Nein 330 gestimmt; 3 haben sich enthalten. 
Von den Berliner Abgeordneten haben einer mit Ja 
und 19 mit Nein gestimmt. 

Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 379 und 20 Berliner Abgeordnete; 

davon 

ja: 46 und 1 Berliner Abgeordneter, 

nein: 330 und 19 Berliner Abgeordnete, 

enthalten: 3 

Ja 

SPD 

Büchner (Speyer) 
Conradi 
Coppik 
Gansel 
Hansen 
Immer (Altenkirchen) 
Jungmann 
Kuhlwein 
Lambinus 
Marschall 
Meinike (Oberhausen) 
Dr. Müller-Emmert 
Schäfer (Offenburg) 
Schlaga 
Dr. Schöfberger  

Dr. Schwencke (Nienburg) 
Frau Simonis 
Simpfendörfer 
Dr. Sperling 
Thüsing 
Ueberhorst 
Voigt (Frankfurt) 
Weißkirchen (Wiesloch) 

FDP 

Angermeyer 
Dr. Bangemann 
Cronenberg 
Eimer (Fürth) 
Frau Funcke 
Gärtner 
Gattermann 
Grüner 

Dr. Haussmann 
Hölscher 
Jung 
Dr.-Ing. Laermann 
Dr. Graf Lambsdorff 
Ludewig 
Frau Matthäus-Maier 
Mischnick 
Peters (Poppenbüll) 
Schmidt (Kempten) 
Frau Schuchardt 
Dr. Vohrer 
Dr. Wendig 
Wolfgramm (Göttingen) 
Zywietz 

Berliner Abgeordnete 

Hoppe 

Nein 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
Alber 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Benz 
Biechele 
Dr. Biedenkopf 
Biehle 
Dr. von Bismarck 
Böhm (Melsungen) 
Dr. Bötsch 
Braun 
Breidbach 
Bühler (Bruchsal) 
Burger 
Carstens (Emstek) 
Carstens (Fehmarn) 
Conrad (Riegelsberg) 
Dr. Czaja 
Damm 
Daweke 
Dr. Dregger 
Dreyer 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Ey 
Eymer (Lübeck) 
Dr. Eyrich 
Feinendegen 
Frau Fischer 
Francke (Hamburg) 
Franke 
Dr. Friedmann 
Frau Geier 
Geisenhofer 
Dr. von Geldern 
Dr. George 
Gerlach (Obernau) 
Gerster (Mainz) 
Gierenstein 
Glos 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Haberl 
Dr. Hammans 
Hanz 
Hartmann 
Hasinger 
Hauser (Bonn- 

Bad Godesberg) 
Helmrich 
Dr. Hennig 

von der Heydt Freiherr 
von Massenbach 

Dr. Hoffacker 
Frau Hoffmann (Hoya) 
Dr. Hornhues 
Dr. Hubrig 
Frau Hürland 
Dr. Hüsch 
Dr. Hupka 
Graf Huyn 
Dr. Jaeger 
Jäger (Wangen) 
Dr. Jahn (Münster) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Frau Karwatzki 
Katzer 
Dr. Klein (Göttingen) 
Klein (München) 
Dr. Köhler (Wolfsburg) 
Köster 
Dr. Kohl 
Kolb 
Krampe 
Dr. Kraske 
Kraus 
Dr. Kreile 
Krey 
Dr. Kunz (Weiden) 
Lagershausen 
Lampersbach 
Dr. Langguth 
Dr. Langner 
Dr. Laufs 
Leicht 
Lemmrich 
Link 
Lintner 
Löher 
Dr. Luda 
Dr. Mertes (Gerolstein) 
Metz 
Dr. Mikat 
Milz 
Dr. Möller 
Dr. Müller 
Frau Dr. Neumeister 
Niegel 
Nordlohne 
Frau Pack 
Pfeffermann 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Prangenberg 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Regenspurger 
Frau Dr. Riede (Oeffingen) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Riesenhuber 
Dr. Ritz 
Rühe 
Russe 
Sauer (Salzgitter) 
Sauter (Epfendorf) 
Dr. Schäuble 
Schartz (Trier) 
Schedl 
Schmidhuber 
Schmidt (Wuppertal) 
Schmitz (Baesweiler) 
Schmöle 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Lüneburg) 
Dr. Schulte (Schwäbisch 

Gmünd) 
Schwarz 
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Dr. Schwarz-Schilling 
Seiters 
Sick 
Dr. Freiherr Spies von 

Büllesheim 
Spilker 
Spranger 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Dr. Stavenhagen 
Stommel 
Stücklen 
Stutzer 
de Terra 
Dr. Todenhöfer 
Vogel (Ennepetal) 
Volmer 
Dr. Voss 
Dr. Waffenschmidt 
Dr. Waigel 
Dr. Warnke 
Weber (Heidelberg) 
Weiskirch (Olpe) 
Werner 
Frau Dr. Wex 
Frau Will-Feld 
Frau Dr. Wilms 
Wimmer (Mönchenglad-

bach) 
Windelen 
Frau Dr. Wisniewski 
Wissebach 
Wissmann 
Dr. Wittmann (München) 
Baron von Wrangel 
Würzbach 
Dr. Zeitel 
Dr. Zimmermann 
Zink 

Berliner Abgeordnete 

Frau Berger (Berlin) 
Dr. Grads 
Kittelmann 
Kunz (Berlin) 
Luster 
Dr. Pfennig 
Frau Pieser 
Straßmeir 
Wohlrabe 

SPD 

Amling 
Dr. Apel 
Arendt 
Augstein 
Baack 
Bahr 
Batz 
Becker (Nienberge) 
Bindig 
Blank 
Dr. Böhme (Freiburg) 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Brück 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Dr. Corterier 
Curdt 
Frau Dr. Däubler-Gmelin 
Daubertshäuser 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 

Dr. Ehmke 
Eickmeyer 
Frau Eilers (Bielefeld) 
Dr. Emmerlich 
Dr. Enders 
Engholm 
Esters 
Ewen 
Dr. Fischer 
Flämig 
Franke (Hannover) 
Friedrich (Würzburg) 
Gerstl (Passau) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gobrecht 
Grobecker 
Grunenberg 
Gscheidle 
Dr. Haack 
Haar 
Haase (Fürth) 
Haehser 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Heyenn 
Höhmann 
Hofmann (Kronach) 
Horn 
Frau Huber 
Huonker 
Ibrügger 
Jahn (Marburg) 
Jaunich 
Dr. Jens (Voerde) 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kirschner 
Klein (Dieburg) 
Koblitz 
Konrad 
Kratz 
Kretkowski 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kühbacher 
Dr. Lauritzen 
Leber 
Lenders 
Liedtke 
Dr. Linde 
Mahne 
Marquardt 
Frau Dr. Martiny-Glotz 
Matthöfer 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meininghaus 
Menzel 
Müller (Bayreuth) 
Müller (Nordenham) 
Müller (Schweinfurt) 
Müntefering 
Nagel 
Neumann 
Dr. Nöbel 
Offergeld 
Oostergetelo 
Paterna 
Pawelczyk 
Peiter 
Dr. Penner 
Pensky 
Porzner 
Rapp (Göppingen) 
Rappe (Hildesheim) 
Frau Renger 
Rohde 
Roth 

Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Scheffler 
Scheu 
Schirmer 
Schluckebier 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Wattenscheid) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Dr. Schwenk (Stade) 
Sieler 
Dr. Spöri 
Stahl (Kempen) 
Dr. Steger 
Frau Steinhauer 
Stockleben 
Stöckl 
Sybertz 
Tönjes 
Topmann 
Frau Traupe 
Urbaniak 
Dr. Vogel (München) 
Waltemathe 
Walther 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Wendt 
Dr. Wernitz 
Westphal 
Wiefel 
Wilhelm 
Wimmer (Neuötting) 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolfram (Recklinghausen) 
Wrede 
Wüster 
Wuttke 

Wuwer 
Zander 
Zebisch 
Zeitler 

Berliner Abgeordnete 

Bühling 
Dr. Diederich (Berlin) 
Dr. Dübber 
Egert 
Löffler 
Männing 
Mattick 
Frau Schlei 
Schulze (Berlin) 
Sieglerschmidt 

FDP 

Baum 
Ertl 
Dr. Friderichs 
Dr. Dr. h. c. Maihofer 
Ollesch 
Paintner 
Spitzmüller 

Enthaltungen 

SPD 

Dr. Holtz 
Lattmann 

FDP 

Wurbs 

Damit ist dieser Antrag in namentlicher Abstim-
mung abgelehnt. 

Ich rufe Art. 1 § 34 in der Ausschußfassung auf. 
Wer dem § 34 die Zustimmung geben will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Damit ist § 34 in der Aus-
schußfassung bei 3 Gegenstimmen und einer Reihe 
von Stimmenthaltungen angenommen. 

Ich rufe Art. 1 §§ 35, 36, 37, 38 auf. Wer diesen 
Paragraphen die Zustimmung geben will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Damit sind die von mir 
aufgerufenen Paragraphen bei 4 Gegenstimmen und 
einer Reihe von Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe Art. 2 auf. Hier hat der Bundesminister 
der Justiz das Wort zu einer kurzen Berichtigung 
gewünscht. 

(Bundesminister Dr. Vogel: Ist erledigt!) 

Ich darf dann den Berichterstatter, Herrn Hartmann, 
bitten. 

(Hartmann [CDU/CSU] : Ist erledigt!) 

— Ich bitte, das dem Präsidium doch rechtzeitig mit-
zuteilen. 

Ich rufe die Art. 2 bis 5, Einleitung und Über-
schrift auf. Wer die Zustimmung geben will, den 
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bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das Gesetz ist somit bei vier 
Gegenstimmen und einer Reihe von Enthaltungen 
in zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten nunmehr in die 

dritte Beratung 
ein. 

Zur Schlußabstimmung hat die Abgeordnete Frau 
Däubler-Gmelin um das Wort gebeten. 

Frau Dr. Däubler -Gmelin (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Normalerweise braucht 
ein Abgeordneter — Gott sei Dank ist das nicht 
üblich — sein Stimmverhalten nicht zu begründen. 
Denn seine Motive werden in der Abstimmung deut-
lich. Die gegenwärtige Lage in der Bundesrepublik 
Deutschland, über die ja auch heute und früher 
ausführlich geredet wurde, aber auch einige Berner-
kungen in den Debatten haben die Abgeordneten 
Bindig, Conradi, Kuhlwein, Marschall, Meinike 
(Oberhausen), Harald B. Schäfer, Olaf Schwencke, 
Schöfberger, Simpfendörfer, Frau Simonis und mich 
bewogen, hier vor aller Öffentlichkeit unsere Gründe 
darzulegen, um jede Mißdeutbarkeit unserer Stimm-
enthaltungen von vornherein auszuschließen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/ 
CSU]) 

— Sie werden es gleich erfahren, Herr Stark. Immer 
mit der Ruhe. 

Erstens. Jeder von uns weiß, daß von Gefangenen, 
die wegen einschlägiger Delikte eingesperrt sind, 
im Zusammenspiel mit Verteidigern, die ihre Rechte 
mißbrauchen und ihre Pflichten verkennen, erheb-
liche Gefahren ausgehen, insbesondere gegenwärtig 
weitere Verbrechen gefördert werden können. 
Zweitens: Jeder von uns weiß, daß wirksame Maß-
nahmen, auch gesetzliche, getroffen werden müssen. 
Drittens. Wir halten die Verfassungsmäßigkeit eines 
staatlichen Handelns, das sich allein auf den Gedan-
ken des übergesetzlichen Notstands stützt, für mehr 
als problematisch — auch wenn der Bundesgerichts-
hof dies in einem Fall bestätigt hat. Und: Jeder 
von uns anerkennt, daß es in dem uns von den drei 
Fraktionen vorgelegten Gesetzentwurf Verfahrens-
vorschläge gibt, die gegenüber dem heute bestehen-
den, vom BGH teilweise bestätigten Rechtszustand 
ein Mehr an Rechtsstaatlichkeit bedeuten. 

Daß wir dennoch nicht zustimmen können, son-
dern uns der Stimme enthalten, geschieht aus folgen-
den Gründen. 

Zum einen sind die Eingriffsvoraussetzungen des 
* 31 so unbestimmt und weit gefaßt, daß gerade 
unter anderen denkbaren politischen Konstella-
tionen dem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet wird. 
Dies ist der zentrale Punkt. Wir lehnen deswegen 
den § 31 in seiner jetzigen Fassung ausdrücklich ab. 
Wir tun dies um so mehr, als die in dem Gesetz-
entwurf vorgesehenen Folgen im Hinblick auf die 
Verteidigung neu Verhafteter und im Hinblick auf 
eine Reihe anderer Punkte in Grundprinzipien un-
serer rechtsstaatlichen Ordnung, die durch Grund-

gesetz und u. a. Menschenrechtskonvention be-
stimmt sind, eingreifen. 

Zum andern — und das erscheint mir besonders 
wichtig: Wir halten es für sicher, daß wir bei einer 
ausführlicheren und gründlicheren Beratung dieses 
Gesetzentwurfs in allen Fraktionen — und hier 
meine ich z. B., daß der Sachverstand von Herrn Dr. 
Eyrich, der gestern ja ebenfalls nicht im Rechtsaus-
schuß anwesend war, sehr hilfreich gewesen wäre 
— weitere Präzisierung und Konkretisierungen im 
Rahmen der natürlich erforderlichen Güterabwägung 
hätten treffen können, so daß wir auch den § 31 auf 
den Bereich des Notwendigen exakt hätten zuschnei-
den können. Beides war wegen der Kürze der Bera-
tungen nicht möglich. 

Ich komme zum Schluß. Ich weiß, daß unsere Ent-
scheidung mißdeutet, ja verfälscht werden wird. Das 
künden Presseorgane von Teilen der in diesem 
Haus vertretenen Fraktionen leider an. Für diese 
Vermutung — lassen Sie mich das sagen — spricht 
auch die Leichtfertigkeit, mit der in der öffent-
lichen Diskussion der letzten Wochen rechtsstaat-
liche Grundsätze zur Disposition gestellt worden 
sind. 

Ich bin gewiß — und damit lassen Sie mich end-
gültig schließen — daß es unter uns hier viele 
Abgeordnete gibt — auch bei den Damen und Her-
ren der Opposition —, die unsere Gewissensent-
scheidungen so respektieren, wie wir die Entschei-
dung der Mehrheit der drei Fraktionen in diesem 
Haus. Ich bin des weiteren sicher, daß auch die 
übergroße Mehrheit der Bürger dieses Landes un-
sere Entscheidung respektieren wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort zur Abstim-
mung hat weiter Frau Abgeordnete Schuchardt. 

(Unruhe bei der CDU/CSU) 

Frau Schuchardt (FDP) : Meine Damen und Her-
ren! Wenn wir den Terrorismus wirklich erfolgreich 
bekämpfen wollen, dann muß man, glaube ich, zu-
nächst einmal jedem in diesem Hause guten Willen 
unterstellen. 

Ich möchte die Erklärung der Stimmenthaltung 
auch im Namen meiner Kollegen Ingrid Matthäus-
Maier, Norbert Eimer, Friedrich Hölscher und Hans-
heinrich Schmidt (Kempten) abgeben. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Liberale haben einen wesentlichen Teil zu der 
Entwicklung, die zu unserem heutigen liberalen 
Rechtsstaat geführt hat, beigetragen. Ihr Bemühen 
wurde nicht immer von der breiten Mehrheit des 
Volkes verstanden. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Eine Gruppe von Terroristen hat sich vorgenom-
men, diesen liberalen Rechtsstaat zu zerstören. Es 
kann niemanden verwundern, daß gerade für Libe-
rale ein lebenswichtiges Interesse besteht, diesen 
liberalen Rechtsstaat zu verteidigen. Wir lassen uns 
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in der Einschätzung der ungeheuren Gefahr, die 
vom Terrorismus ausgeht, von niemandem über-
treffen. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU) 

— Ich habe keine Ovationen von der Union er-
wartet. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, deshalb haben wir uns 
unsere Entscheidung, diesem Gesetz in der nun vor-
liegenden Form nicht zuzustimmen, auch nicht leicht 
gemacht. Die meisten von uns haben es vor einigen 
Jahren sicherlich nicht für möglich gehalten, daß 
sich der Deutsche Bundestag durch Terroranschläge 
so in Zugzwang bringen läßt, 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

und bei Teilen unserer Bürger trifft dies auch auf 
Verständnis. 

Wir haben uns davon überzeugen lassen, daß die 
Unterbindung jeglicher Kontakte der inhaftierten 
Mitglieder der terroristischen Vereinigung unterein-
ander und nach außen das Leben von Herrn Schleyer 
bisher mit Erfolg geschützt hat. Da für eine Maß-
nahme dieser Art bisher keine gesetzliche Grund-
lage besteht, sondern die Maßnahme mit § 34 StGB, 
also mit dem rechtfertigenden Notstand, begründet 
wird, sind auch wir der Auffassung, daß der Deut-
sche Bundestag aufgerufen ist, eine gesetzliche 
Grundlage zur Regelung dieses Tatbestands zu 
schaffen. 

Die FDP hatte nun in zweiter Lesung einen Ände-
rungsantrag eingebracht, der das verfolgte Ziel, Le-
ben zu schützen, auch erreicht hätte. Die Annahme 
hätte eines unserer wesentlichsten Bedenken ausge-
räumt. Diese Bedenken beziehen sich, abgesehen 
von dem eben abgelehnten Antrag, auch auf die Be-
stellung eines Pflichtverteidigers, ferner z. B. auf 
die zu weit gefaßten Tatbestandsvoraussetzungen 
des § 31 sowie auf die Unbegrenztheit dieser Maß-
nahmen. Leider haben wir keine Zustimmung dafür 
gewinnen können. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß nicht 
nur die liberalen Rechtsstaaten vom Terrorismus 
heimgesucht werden. Weitreichende Gesetze und 
auch weitreichende Befugnisse von Regierungen 
konnten in autoritären Staaten den Terrorismus 
nicht verhindern, zum Teil eskalierte er sogar. Es 
muß dem Bürger eine Strategie deutlich gemacht 
werden, die dem Terrorismus entgegengesetzt wird. 
Das ist sicher nur mit Besonnenheit zu erreichen. 

Wir sollten nicht übersehen, daß das Vertrauen 
unserer Bürger in unseren Staat auch dadurch ge-
stört werden kann, daß der Staat infolge von Ter-
roranschlägen entscheidende Maßnahmen ergreift, 
an deren Wirksamkeit Zweifel aufkommen können. 
Vertrauen aller Bürger, meine Damen und Herren, 
ist aber eine notwendige Voraussetzung für uns 
alle, den Terrorismus in diesem Lande erfolgreich zu 
bekämpfen. Ich finde, daran sollten wir alle ge-
meinsam arbeiten. 

Wir werden sicherlich mit dieser unserer Auffas-
sung nicht die Mehrheit finden. Aber ich hoffe, daß  

wir auf Verständnis stoßen und daß man uns in die-
ser Haltung lautere Motive unterstellt. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Zur Abgabe einer weite-
ren Erklärung zur Abstimmung der Abgeordnete 
Hansen. 

(Unruhe bei der CDU/CSU) 

Hansen (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Um unbewußter oder bewußter Mißdeutung 
meines Abstimmungsverhaltens vorzubeugen, wie 
sie nicht nur akustisch auf dieser Seite dieses Hau-
ses im Laufe dieser Debatte schon begonnen worden 
ist, möchte ich eine schriftliche Erklärung zu mei-
nem Abstimmungsverhalten nach § 59 der Geschäfts-
ordnung abgehen. * ) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort zur Abstim-
mung hat der Abgeordnete Kohl. 

Dr. Kohl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der Verlauf dieser 
Debatte macht es notwendig, am Ende der Beratun-
gen einige kurze, knappe Feststellungen zu treffen. 
Vor vierzehn Tagen hat der Herr Bundeskanzler 
von dieser Stelle aus namens der Bundesregierung 
und unter dem Beifall der Koalitionsfraktionen von 
SPD und FDP erklärt, die Bundesregierung sei ge-
willt, alles Menschenmögliche zu tun, zu handeln, 
um den Terrorismus entschlossen und tatkräftig zu 
bekämpfen. 

Namens der CDU/CSU-Fraktion stelle ich fest, daß 
bei diesem ersten Gesetzgebungsakt die Regie-
rungsfraktionen nicht einmal die innere Kraft für 
einen einfachen notwendigen Schritt aufbringen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was nützen alle Ankündigungen, daß die Gemein-
samkeit und die Solidarität der Demokraten in der 
Stunde der Not nicht nur im Reden, sondern vor al-
lem im Handeln bestehen müsse, wenn wir hier eine 
derartige Debatte erleben? 

Lassen Sie mich namens der CDU/CSU-Fraktion 
zu dieser Vorlage noch eine kurze Bemerkung ma-
chen. Die Vorlage ist bitter notwendig geworden. 
Wer in den letzten vier Wochen aufmerksam war, 
wer den Terrorismus und seine Aktionen in der 
Bundesrepublik in den letzten Jahren sorgfältig be-
obachtet hat, der weiß ganz genau, wie richtig jenes 
prophetische Wort des ermordeten Generalbundes-
anwalts Siegfried Buback vom April des vergange-
nen Jahres war, als er in diesem Hause sagte: 
„Denn die Zellen sind ja, das sei geklagt, das si-
cherste konspirative Zimmer in diesem Lande." 

Angesichts dieser Feststellungen und angesichts 
der Erfahrungen, die wir gerade auch im Entfüh-
rungsfall Hanns Martin Schleyer in den letzten Wo-
chen machen mußten, ist es ebenso unerträglich wie 
makaber, wenn von diesem Pult aus Mitglieder des 

*) Anlage 2 
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Deutschen Bundestages erklären, dies sei ein teuf-
lischer Kreislauf: Terror, Gewalt, Repression und 
Abbau von Rechtsstaat. 

Der Herr Bundespräsident hat mit gutem Grund 
und mit Zustimmung der riesigen Mehrheit der frei-
heitlich gesonnenen Bürger unserer Bundesrepublik 
in diesen Tagen erklärt: Alle Vorschläge, die bisher 
zur Bekämpfung des Terrorismus in der Öffentlich-
keit vorgetragen und vorgelegt wurden, sind Vor-
schläge, die auf dem Boden des Grundgesetzes ge-
wachsen sind. 

(Beifall bei der  CDU/CSU) 

Es lohnt sich nicht, auf die Details mancher Reden, 
die heute hier gehalten wurden, einzugehen. Aber 
es ist für einen freiheitlich gesonnenen Bürger die-
ses Landes unerträglich, wenn im Zusammenhang 
mit dieser Gesetzgebung von „Pogromstimmung in 
der Bundesrepublik" gesprochen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU und Abgeord

-

neten der SPD) 

Es ist unerträglich, sich hier anhören zu müssen, 
daß ein Nein zu dieser Vorlage, vorgelegt von drei 
demokratischen Fraktionen dieses Bundestages, ein 
Ja zur Freiheit sei. Was ist das für ein Freiheits-
begriff, der hier zum Ausdruck kommt? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was ist das für eine Behauptung, daß hier — damit 
sind doch wir gemeint, die sehr große Mehrheit in 
diesem Hause — Gründe der Besonnenheit nicht 
mehr verstanden würden, daß man mehr dem Ge-
fühl folge und mehr Härte an den Tag lege, oder 
wie hier eben eine Sprecherin sagte: Der Bundestag 
läßt sich von den Terroristen in Zugzwang bringen. 
Meine Damen und Herren, die Bürger der Bundes-
republik Deutschland erwarten von diesem Bundes-
tag, daß er seine Pflicht tut. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Und „Pflicht tun" heißt, in einer ungewöhnlichen, 
schrecklichen Heimsuchung und Herausforderung 
das Notwendige mit Mut zu tun, auf dem Boden 
unseres Grundgesetzes. 

Wir, die CDU/CSU-Fraktion, sagen ohne jede 
Einschränkung ja zu diesem Gesetz, das dem 
Rechtsstaat dient, das aus rechtsstaatlichen Prinzi-
pien erwachsen ist, das dem Schutz des Lebens un-
serer Bürger dient und das die friedenstiftende Qua-
lität unserer Bundesrepublik erhalten soll. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Mischnick. 

Mischnick (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Kollege Kohl, ich 
habe zwar Verständnis dafür, daß man Argumenta-
tionsmöglichkeiten, die geboten werden, nutzt. Ich 
bedaure aber, daß in einem Augenblick, wo wir bei 
der Abstimmung erleben werden, daß dieses Haus 
mit einer Mehrheit von über 90 oder über 95 % 
einem Gesetzentwurf zustimmt, der Eindruck entste-

hen mußte, als gäbe es in den Grundfragen keine 
Übereinstimmung. Wir sind gemeinsam der Mei-
nung, daß dieser Gesetzentwurf Gesetz werden soll, 
auch wenn einzelne abweichende Meinungen zum 
Ausdruck bringen 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zurufe 
von der CDU/CSU: Keine Mehrheit!) 

Der zweite Punkt: Dieser Rechtsstaat schadet sich 
nicht, sondern nutzt sich, wenn die Öffentlichkeit 
weiß, daß auch in einer Gefahrensituation um jeden 
einzelnen Punkt bis zur letzten Sekunde gerungen 
wird, dann aber entschieden wird. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, daß der 
Herr Bundespräsident gesagt hat, alle Vorschläge, 
die gemacht worden sind, seien auf dem Boden des 
Grundgesetzes gemacht worden — auch die,  die sich 
bemüht haben, erkannte, tatsächliche oder vermeint-
liche Mängel eines solchen Gesetzentwurfes zu be-
seitigen. Ob sie die Wirkung haben oder nicht, dar-
über wird die Zukunft entscheiden. Aber auch de-
nen, die hier Änderungen einbringen wollten, muß 
man zugestehen, daß sie im Rahmen des Grundge-
setzes ihre Möglichkeiten für den freien Rechtsstaat 
und nicht gegen ihn wahrgenommen haben. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich teile Ihre Meinung, daß wir hier keine Pogrom-
stimmung verbreiten. Ich teile Ihre Meinung, daß 
„Handeln des Rechtsstaates" nicht bedeutet, daß man 
denen verfällt, die in der Öffentlichkeit mehr for-
dern, als der Rechtsstaat vertreten kann. Das werden 
wir gemeinsam abzuwehren wissen. Ich bitte aber 
gleichzeitig, auch allen denen, die vielleicht in dem 
einen oder dem anderen Punkt einen Weg gehen 
wollen, den die überwältigende Mehrheit nicht für 
richtig hält, nicht den guten Willen abzusprechen. 

Sie haben gesagt: mit Mut handeln. Jawohl, wir 
wollen mit Mut handeln, und es kostet Mut, in dieser 
Situation rechtsstaatliche Grundsätze, die wir haben, 
in bestimmten Dingen so einzuschränken, wie wir 
das tun. Wir wollen mit Mut handeln, aber nicht mit 
Tollkühnheit. Das unterscheidet uns vielleicht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Wehner. 

Wehner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Dies ist nicht die Stunde der Aufrechnung. 
Es ist auch nicht die Stunde der Abrechnung. 

(Unruhe bei der CDU/CSU) 

— Ja, werden Sie ruhig lauter, meine Damen und 
Herren! — Dies ist auch noch nicht die Zeit der 
Analyse. Ich weise hier zurück, was der Fraktions-
vorsitzende der CDU/CSU in der Art eines Mono-
polanspruchs für seine Parteien, die in dieser seiner 
Fraktion zusammengekoppelt sind, verkündet. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Meine Damen und Herren, wir haben hier, wäh-
rend der Entführte noch Geisel ist und die Ermor-
deten noch gar nicht lange unter der Erde sind, 
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Wehner 
eine Aufgabe, die ich ohne Lyrik und ohne Ver-
schwommenheit als die Notwendigkeit, als eine Be-
währungsprobe für den Karatgehalt unseres Ver-
hältnisses zum Grundgesetz und zu unserem Ge-
meinwesen bezeichne. 

Herausgefordert ist dieses unser Gemeinwesen. 
Der Terror zielt auf Herz und Blutkreislauf dieses 
Gemeinwesens. Denn die Terroristen wollen dieses 
Gemeinwesen zerstören. Ihre Anschläge treffen alle 
Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ungeachtet aller 
wirtschaftlichen, sozialen, weltanschaulichen und 
politischen Gegensätze im Gemeinwesen, die wir 
miteinander auszutragen haben, gebietet ein ge-
meinsames Interesse allen, das Gemeinwesen Bun-
desrepublik,  mit allen Kräften zu verteidigen — 

(Beifall bei der SPD) 

und nicht mit dem Blick, ob dabei die eigene Rolle 
genügend glänzend herausgeputzt wird. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die Terroristen, die bemüht sind, die Bundesrepu-
blik ins Herz zu treffen, sind weder eine politische 
Richtung oder Strömung in unserem Lande, noch 
sind sie der einen oder anderen zuzurechnen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Müller [München] [CDU/CSU] : Doch!) 

Sind sind der organisierte Versuch der bewaffneten 
Lähmung und Zerstörung jeder Politik. Denn Politik 
ist der Versuch, im Gemeinwesen im Ringen mit-
einander das Bestmögliche für alle Bürgerinnen und 
Bürger zu erreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was die Terroristen wollen, ist etwas völlig ande-
res. Ich habe mir erlaubt, als Vorsitzender der so-
zialdemokratischen Bundestagsfraktion hier in der 
kurzen Debatte nach der Regierungserklärung un-
seres Bundeskanzlers, Helmut Schmidt, einiges da-
zu zu sagen. Die Terroristen zielen auf Einschüchte-
rung, Erpressung und chaotische Verwirrung aller 
Glieder der menschlichen Gesellschaft. Sie wollen 
dies durch die Lähmung der Funktionen des Ge-
meinwesens und seiner Organe und Institutionen 
erreichen. Sie mißbrauchen sogenannte politische 
Begriffe lediglich zur Tarnung ihres verbrecheri-
schen Handelns. 

Sie, meine Damen und Herren — ich kenne Sie 
ja einigermaßen; ich gehöre diesem Bundestag an, 
seitdem es ihn gibt —, empfinden heute eine ge-
wisse Genugtuung über Probleme, die die Fraktion 
hat, deren Vorsitzender ich zur Zeit bin. 

(Reddemann [CDU/CSU] : Was heißt hier 
„Genugtuung" !) 

— Bitte, das sage ich. Das sieht man doch Ihrem 
Lächeln an. Ich kann doch Gesichter lesen. Ich neh-
me es Ihnen ja auch gar nicht übel. Ich versuche 
nur, vielleicht ganz vergeblich, dennoch etwas von 
dem, was Sie dann mit Pathos Gemeingeist oder was 
sonst nennen, vielleicht irgendwo in einer Ader 
anzurühren. 

Ich habe heute meiner Fraktion nach einer lan-
gen schwierigen Diskussion während des ganzen 
Dienstagnachmittag bis spät in den Abend, heute  

morgen wieder und auch heute mittag noch einmal 
am Schluß vor den Abstimmungen folgendes gesagt: 
Als Mitglied des Bundestages, das ich bin, erinnere 
ich an den Art. 38 Abs. 1 des Grundgesetzes: 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind 
Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem 
Gewissen unterworfen. 

Das ist das eine. Ich habe mir dann erlaubt, als Mit-
glied der sozialdemokratischen Fraktion im Deut-
schen Bundestag, das ich seit 1949 bin, während der 
ganzen Zeit — abgesehen von einer kurzen drei-
jährigen Zwischenzeit als Mitglied des Kabinetts — 
immer wieder gewählt, zum Mitglied des Vorstands 
der Fraktion, zu sagen: Als Mitglied der Frak-
tion und ihr derzeitiger Vorsitzender sage ich, wenn 
die Durchsetzung und die Annahme eines Gesetz-
entwurfes, für den sich die Mehrheit der Mitglieder 
der Fraktion einsetzt, durch das Verhalten einer 
Minderheit der Fraktion unmöglich wird oder die 
Annahme des Gesetzentwurfes nur infolge der Zu-
stimmung der Abgeordneten anderer Fraktionen 
möglich wird, dann muß die Minderheit der Frak-
tion sich die Frage stellen lassen, wie sie es verant-
worten will, die Mehrheit der Fraktion zur Wir-
kungslosigkeit zu nötigen oder ihr — weil die 
Mehrheit nicht den Bankrott sozialdemokratischer 
Parlaments- und Regierungsarbeit erklären will —
vorzuwerfen, sie stimme zusammen mit Abgeordne-
ten anderer Fraktionen anders als eine Minderheit 
der Fraktion. — Da haben Sie meine Auffassung so-
wohl als Mitglied des frei gewählten Deutschen 
Bundestages als auch als Mitglied — und ich bin ja 
wohl berechtigt, einer Fraktion anzugehören — der 
Fraktion, der ich angehöre. 

Wir haben nichts zu vertuschen. Es wird noch die 
Zeit kommen, meine verehrten Herren innenpoliti-
schen Gegner, da werden Sie auch vergeblich ver-
suchen, etwas zu vertuschen. Wir jedenfalls rin-
gen hier miteinander, und die große Mehrheit der 
Fraktion weiß, was sie der Bundesrepublik Deutsch-
land, unserem Gemeinwesen schuldig ist. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der SPD 
und der FDP — Bravo-Rufe bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Beratung. 
Es wird über das Gesetz als Ganzes abgestimmt. Es 
ist namentliche Abstimmung beantragt und ausrei-
chend unterstützt. Ich eröffne die Abstimmung. 

(V o r s i t z : Vizepräsident Frau Funcke) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Ergebnis der na-
mentlichen Abstimmung liegt vor. Insgesamt haben 
392 uneingeschränkt stimmberechtigte Mitglieder des 
Hauses und 21 Berliner Abgeordnete ihre Stimme 
abgegeben. Von den uneingeschränkt Stimmberech-
tigten haben 371 mit Ja und 4 mit Nein gestimmt; 
17 haben sich enthalten. Die 21 Berliner Abgeordne-
ten haben mit Ja gestimmt. 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 392 und 21 Berliner Abgeordnete; 

davon 

ja: 371 und 21 Berliner Abgeordnete, 

nein: 4 

enthalten: 17 

Ja 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
Dr. van Aerssen 
Alber 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Benz 
Biechele 
Dr. Biedenkopf 
Biehle 
Dr. von Bismarck 
Böhm (Melsungen) 
Dr. Bötsch 
Braun 
Breidbach 
Bühler (Bruchsal) 
Burger 
Carstens (Emstek) 
Carstens (Fehmarn) 
Conrad (Riegelsberg) 
Dr. Czaja 
Damm 
Daweke 
Dr. Dregger 
Dreyer 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Ey 
Eymer (Lübeck) 
Dr. Eyrich 
Feinendegen 
Frau Fischer 
Francke (Hamburg) 
Franke 
Dr. Friedmann 
Frau Geier 
Geisenhofer 
Dr. von Geldern 
Dr. George 
Gerlach (Obernau) 
Gerster (Mainz) 
Gierenstein 
Glos 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Haberl 
Dr. Häfele 
Dr. Hammans 
Handlos 
Hanz 
Hartmann 
Hasinger 
Hauser (Bonn

-

Bad Godesberg) 
Helmrich 
Dr. Hennig 
von der Heydt Freiherr 

von Massenbach 
Dr. Hoffacker 
Frau Hoffmann (Hoya) 
Dr. Hornhues 
Dr. Hubrig 
Frau Hürland 

Dr. Hüsch 
Dr. Hupka 
Graf Huyn 
Dr. Jaeger 
Jäger (Wangen) 
Dr. Jahn (Münster) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Frau Karwatzki 
Katzer 
Dr. Klein (Göttingen) 
Klein (München) 
Dr. Köhler (Wolfsburg) 
Köster 
Dr. Kohl 
Kolb 
Krampe 
Dr. Kraske 
Kraus 
Dr. Kreile 
Krey 
Dr. Kunz (Weiden) 
Lagershausen 
Lampersbach 
Dr. Langguth 
Dr. Langner 
Dr. Laufs 
Leicht 
Lemmrich 
Link 
Lintner 
Löher 
Dr. Luda 
Dr. Mertes (Gerolstein) 
Metz 
Dr. Mikat 
Milz 
Dr. Möller 
Dr. Müller 
Frau Dr. Neumeister 
Niegel 
Nordlohne 
Frau Pack 
Pfeffermann 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Prangenberg 
Dr. Probst 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Regenspurger 
Frau Dr. Riede (Oeffingen) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Riesenhuber 
Dr. Ritz 
Rühe 
Russe 
Sauer (Salzgitter) 
Sauter (Epfendorf) 
Dr. Schäuble 
Schartz (Trier) 
Schedl 
Schmidhuber 
Schmidt (Wuppertal) 
Schmitz (Baesweiler) 
Schmöle 

Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Lüneburg) 
Dr. Schulte (Schwäbisch 

Gmünd) 
Schwarz 
Dr. Schwarz-Schilling 
Seiters 
Sick 
Dr. Freiherr Spies von 

Büllesheim 
Spilker 
Spranger 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Dr. Stavenhagen 
Stommel 
Stücklen 
Stutzer 
de Terra 
Dr. Todenhöfer 
Vogel (Ennepetal) 
Volmer 
Dr. Voss 
Dr. Waffenschmidt 
Dr. Waigel 
Dr. Warnke 
Weber (Heidelberg) 
Weiskirch (Olpe) 
Werner 
Frau Dr. Wex 
Frau Will-Feld 
Frau Dr. Wilms 
Wimmer 

(Mönchengladbach) 
Windelen 
Frau Dr. Wisniewski 
Wissebach 
Wissmann 
Dr. Wittmann (München) 
Baron von Wrangel 
Würzbach 
Dr. Zeitel 
Dr. Zimmermann 
Zink 

Berliner Abgeordnete 

Frau Berger (Berlin) 
Dr. Gradl 
Kittelmann 
Kunz (Berlin) 
Luster 
Müller (Berlin) 
Dr. Pfennig 
Frau Pieser 
Straßmeir 
Wohlrabe 

SPD 

Ahlers 
Amling 
Dr. Apel 
Arendt 
Augstein 
Baack 
Bahr 
Batz 
Becker (Nienberge) 
Blank 
Dr. Böhme (Freiburg) 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Brück 
Büchler (Hof) 
Büchner (Speyer) 
Dr. von Bülow 
Buschfort 

Dr. Bußmann 
Collet 
Dr. Corterier 
Curdt 
Daubertshäuser 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Dr. Ehmke 
Eickmeyer 
Frau Eilers (Bielefeld) 
Dr. Emmerlich 
Dr. Enders 
Engholm 
Esters 
Ewen 
Dr. Fischer 
Flämig 
Franke (Hannover) 
Friedrich (Würzburg) 
Gansel 
Gerstl (Passau) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gobrecht 
Grobecker 
Grunenberg 
Gscheidle 
Dr. Haack 
Haar 
Haase (Fürth) 
Haehser 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Heyenn 
Höhmann 
Hofmann (Kronach) 
Dr. Holtz 
Horn 
Frau Huber 
Huonker 
Ibrügger 
Immer (Altenkirchen) 
Jahn (Marburg) 
Jaunich 
Dr. Jens (Voerde) 
Junghans 
Jungmann 
Junker 
Kaffka 
Kirschner 
Klein (Dieburg) 
Koblitz 
Konrad 
Kratz 
Kretkowski 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kühbacher 
Lambinus 
Dr. Lauritzen 
Leber 
Lenders 
Frau Dr. Lepsius 
Liedtke 
Dr. Linde 
Mahne 
Marquardt 
Frau Dr. Martiny-Glotz 
Matthöfer 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meininghaus 
Menzel 
Müller (Bayreuth) 
Müller (Nordenham) 
Müller (Schweinfurt) 
Dr. Müller-Emmert 
Müntefering 
Nagel 
Neumann 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Dr. Nöbel 
Offergeld 
Oostergetelo 
Paterna 
Pawelczyk 
Peiter 
Dr. Penner 
Pensky 
Peter 
Porzner 
Rapp (Göppingen) 
Rappe (Hildesheim) 
Frau Renger 
Rohde 
Rosenthal 
Roth 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Scheffler 
Scheu 
Schirmer 
Schlaga 
Schluckebier 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Schmidt (Wattenscheid) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Dr. Schwenk (Stade) 
Sieler 
Dr. Sperling 
Dr. Spöri 
Stahl (Kempen) 
Dr. Steger 
Frau Steinhauer 
Stockleben 
Stöckl 
Sybertz 
Tönjes 
Topmann 
Frau Traupe 
Urbaniak 
Dr. Vogel (München) 
Vogelsang 
Voigt (Frankfurt) 
Waltemathe 
Walther 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Weißkirchen (Wiesloch) 
Wendt 
Dr. Wernitz 
Westphal 
Wiefel 
Wilhelm 
Wimmer (Neuötting) 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolfram (Recklinghausen) 
Wrede 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 
Zeitler 

Berliner Abgeordnete 

Bühling 
Dr. Diederich (Berlin) 
Dr. Dübber 
Egert 
Löffler 
Manning 
Mattick 

Frau Schlei 
Schulze (Berlin) 
Sieglerschmidt 

FDP 

Angermeyer 
Dr. Bangemann 
Baum 
Cronenberg 
Engelhard 
Ertl 
Dr. Friderichs 
Frau Funcke 
Gärtner 
Gattermann 
Grüner 
Dr. Haussmann 
Jung 
Kleinert 
Dr.-Ing. Laermann 
Dr. Graf Lambsdorff 
Ludewig 
Dr. Dr. h. c. Maihofer 
Mischnick 
Ollesch 
Paintner 
Peters (Poppenbüll) 
von Schoeler 
Spitzmüller 
Dr. Vohrer 
Dr. Wendig 
Wolfgramm (Göttingen) 
Wurbs 
Zywietz 

Berliner Abgeordnete 

Hoppe 

Nein 

SPD 
Coppik 
Hansen 
Lattmann 
Thüsing 

Enthaltungen 

SPD 

Bindig 
Conradi 
Frau Dr. Däubler-Gmelin 
Kuhlwein 
Marschall 
Meinike (Oberhausen) 
Schäfer (Offenburg) 
Dr. Schöfberger 
Dr. Schwencke (Nienburg) 
Frau Simonis 
Simpfendörfer 
Ueberhorst 

FDP 

Eimer (Fürth) 
Hölscher 
Frau Matthäus-Maier 
Schmidt (Kempten) 
Frau Schuchardt 

Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 9 
der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/ 
CSU 

Deutsche Bundesbahn 

— Drucksache 8/849 
—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
(federführend) 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Haushaltsausschuß 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Jobst. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Vor zehn Jah-
ren, im Dezember 1967, trat erstmals ein SPD-Bun-
desverkehrsminister mit großem Aufwand an die 
Öffentlichkeit und verkündete eine Wende in der 
Verkehrspolitik. Das Unternehmen Deutsche Bundes-
bahn versprach er in vier Jahren zu sanieren. 

Mittlerweile haben wir zehn Jahre SPD-Verkehrs-
politik hinter uns, aber mit dem Erfolg, daß die 
Deutsche Bundesbahn nicht saniert wurde, sondern 
in eine katastrophale finanzielle Situation gekom-
men ist. Die Zuschußleistungen des Bundes an die 
Bundesbahn betrugen 1965 noch 2,7 Milliarden DM. 
Jetzt ist dieser Bedarf auf 13 Milliarden DM ange-
stiegen, und der Schuldenstand der Bahn hat heute 
ein Ausmaß von 30 Milliarden DM erreicht. Die 
Bahn ist durch die Verkehrspolitik dieser Jahre zum 
Haushaltsrisiko Nummer eins geworden. 

Ich kann verstehen, daß die SPD von dem soge-
nannten Leber-Plan heute nichts mehr wissen will. 

Am 27. April 1977 verabschiedete die Bundesre-
gierung ihr vorläufig letztes Sanierungskonzept für 
die Bahn. Es ist eines von vielen in den vergange-
nen Jahren. Wir kennen alle deren schnelles Ende. 
Nicht einmal fünf Monate später, am 19. September 
1977, erklärte der Bundesverkehrsminister in einem 
Interview mit der Zeitung „Die Welt" dieses soge-
nannte Sanierungskonzept für gescheitert. Da kann 
man nur sagen: Herr Gscheidle tanzte nur einen 
Sommer. 

Wenn Sie aber, Herr Minister, in diesem Inter-
view, das ich vor mir habe, die Politiker zum Han-
deln für die Bahn auffordern, dann frage ich Sie: 
Wer trägt hier denn für diese Politik Verantwor-
tung? So einfach können Sie sich nicht aus Ihrer Ver-
antwortung herausstehlen. 

Mit dieser Erklärung haben Sie, Herr Minister, 
einen Offenbarungseid geleistet. Es ist doch ein gro-
tesker politischer Vorgang, daß sich ein langfristig 
angelegtes Konzept bereits nach fünf Monaten als 
Seifenblase erwiesen hat. Eigentlich müßten Sie, 
Herr Minister, jetzt Ihren Hut nehmen. 

Die CDU/CSU hat den sogenannten Leistungsauf-
trag der Bundesregierung an die Deutsche Bundes-
bahn von Anfang an mit großer Skepsis beurteilt. 
Wenig Klarheit und wenig Verbindlichkeit sind 
darin enthalten. Wir haben im Wege einer Kleinen 
Anfrage den Versuch gemacht, diesen allgemein 
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formulierten sogenannten Leistungsauftrag der Bun-
desregierung in seinen Grunddaten, Annahmen und 
Voraussetzungen transparenter zu machen. Es reicht 
ja wohl schließlich nicht aus, dem Vorstand der 
Bundesbahn in Form eines Tagesbefehls den Auf-
trag zu erteilen, den Bilanzverlust bis 1985 abzu-
bauen. Die Antwort der Bundesregierung auf diese 
unsere Fragen hinsichtlich ihres Leistungsauftrages 
ist auch von der interessierten Öffentlichkeit nicht 
nur als eine Zumutung, sondern schlichtweg als eine 
Unverschämtheit empfunden worden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Nach Ihrem Eingeständnis gegenüber der „Welt" 
kann man nur sagen: Hochmut kommt vor dem Fall. 

Tatsache ist: Hätte die Bundesregierung und hät-
ten Sie, Herr Minister, den Mut, die Daten und 
Grundvoraussetzungen auf den Tisch zu legen, die 
dem Leistungsauftrag der Bundesregierung an die 
Bahn und seinen Zielsetzungen zugrunde gelegt 
wurden, dann würde vollends klar, daß dieser Auf-
trag zu keinem Zeitpunkt auch nur die geringste 
Chance einer Realisierung hatte. Hier ist einmal 
mehr politisches Wunschdenken, aber nicht reali-
stische Politik betrieben worden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Wenn Sie sich, Herr Minister, jetzt auf den Stand-
punkt stellen, die konjunkturelle Entwicklung der 
letzten Monate und ihre Auswirkungen auf die Er-
tragslage der Bahn hätten ihr Sanierungskonzept vom 
27. April 1977 über den Haufen geworfen, so ist 
das schlichtweg falsch. Die Grunddaten dieses Lei-
stungsauftrages waren von Anfang an unrealistisch. 
Die negative wirtschaftliche Entwicklung der ver-
gangenen Monate hat allenfalls dazu beigetragen, 
das auch ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. 

Die Bundesbahnpolitik der Bundesregierung hat 
sich in den vergangenen Jahren in Einzelaktionen 
unter negativen Vorzeichen erschöpft. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Der Leistungsabbaukampagne folgte die falsch an-
gelegte Streckenabbaukampagne, und jetzt ist von 
der Bundesbahnpolitik dieser Regierung nicht mehr 
übriggeblieben als eine Personalabbaukampagne. 
Ein umfassendes Gesamtkonzept für die Bahn, wel-
ches insbesondere auch konstruktiv-offensive Maß-
nahmen enthält, ist bei der Bundesregierung nach 
wie vor nicht einmal im Ansatz erkennbar. 

Eine Delegation des Verkehrsausschusses des 
Deutschen Bundestages, der ich angehören durfte, 
war in der vergangenen Woche in London. Wir 
hatten auch ein Gespräch mit den leitenden Herren 
der britischen Eisenbahner. Die Engländer legten 
uns dar, daß sie nicht mehr daran dächten, weiterhin 
Strecken der Eisenbahn abzubauen. Es habe sich 
herausgestellt, daß die Hauptverluste auf den Kern-
strecken und nicht auf den Nebenstrecken entstün-
den. 

Wir von der CDU/CSU haben stets gefordert, daß 
der Kern des Eisenbahnnetzes verbessert und die 
Produktivität gesteigert werden müsse, und haben  

dargelegt, daß ein Kahlschlag der Bahn zu nichts 
führt. 

Kernpunkt des von der CDU/CSU-Fraktion einge-
brachten Antrages zur Deutschen Bundesbahn, der 
heute zur Beratung ansteht, sind die Investitionen 
der Bahn. Wenn eine Sanierung der Bahn über-
haupt noch gelingen soll, dann nur, wenn es uns 
gelingt, die Modernisierung der Bahn zügig voran-
zutreiben. Wenn auch bei den Investitionen zur 
Modernisierung der Bahn Sand ins Getriebe kommt, 
wäre das für die Zukunft der Bahn besonders ver-
hängnisvoll. Die finanzielle Situation bei der Bahn 
muß heute so umschrieben werden: Es ist fünf Mi-
nuten vor zwölf. Es geht darum, ob die Bundesbahn 
ihren Rang als Verkehrsunternehmen erhalten kann. 

Die CDU/CSU hält es für untragbar, daß es für die 
Bahn nach wie vor kein mittel- und langfristig sowie 
finanziell abgesichertes Infrastruktur- und Investi-
tionsprogramm gibt. Wir fordern deshalb die Bun-
desregierung in unserem Antrag auf, ein solches 
Programm — vergleichbar etwa dem Fernstraßen-
bauprogramm — vorzulegen, das die sachliche, die 
zeitliche und räumliche Priorität beim Ausbau der 
Infrastruktur der Bahn sowie bei den Investitionen 
in den einzelnen Leistungsbereichen der Bahn trans-
parent macht. 

Was heute an Investitionsplanung bei der Bahn 
geschieht, ist politisch unverbindliche Wunschpla-
nung. Die Finanzierung dieser Investitionsprogram-
me ist jährlich ein Vabanquespiel. Der Bundesver-
kehrsminister muß jetzt eingestehen, daß die Mo-
dernisierung der Bahn, die Voraussetzung für bes-
sere Erträge ist, auf so viele Hindernisse stoße, daß 
sie zum gewünschten Zeitpunkt nicht durchgeführt 
werden könne. Damit sei, so Minister Gescheidle, 
die Vorstellung, die Modernisierung der Bahn zwi-
schen 1985 und  1990 abzuschließen, aus heutiger 
Sicht nicht mehr zu verwirklichen. 

Ein umfassendes mittel- und langfristiges Investi-
tionsprogramm der Bahn mit den dazugehörigen Pla-
nungen, aber auch Planungsreserven, wäre heute das 
geeignete Instrument, um die auftretenden Schwie-
rigkeiten mit einer flexiblen Handhabung dieser 
Planung zu überwinden. Durch das Fehlen politisch 
gleichwertiger Investitionsprogramme für die Bahn, 
wie etwa beim Straßenbau, fürchten wir, daß die 
Investitionspolitik der Bahn vor allem bei den Neu-
baustrecken in eine Sackgasse gerät. Der Verkehrs-
minister hat dies bereits offen zugegeben. Es besteht 
die Gefahr, daß die Neubaustrecken Mannheim—
Stuttgart, Hannover—Gemünden wegen der Ein-
sprüche auf Jahre hinaus nicht gebaut werden kön-
nen. Das Verhalten der Bürgerinitiativen ist sicher-
lich nicht ein Problem der Bundesbahn, aber es ist 
die Aufgabe der Bundesregierung, den Bürgern 
deutlich zu machen, daß Verkehrsbauten im Interes-
se des Gesamten notwendig sind und wichtige Infra-
strukturmaßnahmen nicht blockiert werden sollten. 
Sie haben dabei unsere volle Unterstützung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Bund der Steuerzahler hat kürzlich in einer 
Verlautbarung darauf hingewiesen, daß das Trei-
benlassen der Entwicklung der Bahn schon 1980 zu 
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einer Haushaltsbelastung für den Bund von rund 20 
Milliarden DM im Jahr führen werde. Wenn Sie, 
Herr Minister, jetzt erklären, daß die Modernisie-
rung der Bahn bis 1990 nicht zu erreichen sein wird, 
so frage ich, ob Sie sich überhaupt bewußt sind, 
welche Folgen dies für das Unternehmen Bahn haben 
wird. 

Einen zweiten Schwerpunkt des CDU/CSU-An-
trages zur Deutschen Bundesbahn bilden die soge-
nannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen der 
Deutschen Bundesbahn, die von diesem Unterneh-
men nicht kostendeckend zu erbringen sind. Für die 
Bundesbahn, die von der Bundesregierung in ihrem 
Leistungsauftrag zu unternehmerischem Handeln 
aufgefordert ist, bedeutet die derzeitige Verquickung 
gemeinwirtschaftlicher und unternehmerischer Lei-
stungen einen unerträglichen Klotz am Bein. Bis hin 
zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers wird 
der Bundesbahn ihr gesamter Zuschußbedarf von 
derzeit über 13 Milliarden DM um die Ohren ge-
hauen. Dabei sind etwa 7,5 Milliarden DM dieses 
Zuschußbedarfs der Bahn diese gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen, die die Bahn gar nicht kosten-
deckend erbringen kann. Hier erfüllt die Bahn Auf-
gaben der Sozialpolitik, der Bildungspolitik, der Fa-
milienpolitik und der regionalen Strukturpolitik. Sie 
ist damit in diesem Bereich wahrhaft ein Packesel 
der Nation und wird dafür auch noch von allen Sei-
ten geprügelt. Dies wollen wir mit unserem vorlie-
genden Antrag ändern, indem wir für jedermann 
klar sichtbar eine saubere Trennung dieser gemein-
wirtschaftlichen Leistungen im Bundeshaushalt her-
beiführen wollen. 

Die finanziellen Folgelasten für die gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen der Bahn sollen also für 
jedermann ersichtlich im Bundeshaushalt erscheinen, 
damit die wirkliche Verantwortung dafür deutlich 
wird. Sie gehören nach unserer Auffassung also in 
die Ressorts des Bundesarbeitsministers, des Bundes-
bildungsministers, des Bundesfamilienministers und 
des Bundeswirtschaftsministers. Dies ist weit mehr 
als eine Umbuchung; dies schafft nämlich den Zwang 
zur Alternative beim eigentlichen Veranlasser, weil 
es für ihn nichts mehr umsonst gibt. 

In seinem Interview vom 19. September 1977 er-
klärte der Bundesverkehrsminister, für die Sanie-
rung der Bahn stünden 7,5 Milliarden DM auf Grund 
öffentlicher Auflagen und gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen nicht zur Disposition. Dies trifft, 
Herr Minister, nicht zu. So wird beispielsweise im 
Leistungsauftrag angekündigt, daß die Bundesbahn 
in den nächsten Jahren die Sozialtarife im Schienen

-

Personenfernverkehr abbauen will. Tatsächlich sind 
auch in der Vergangenheit gemeinwirtschaftliche Lei-
stungen der Bahn immer wieder abgebaut worden: 
die Geschwisterermäßigung, Sonderrabatte für erho-
lungsbedürftige Kinder. Auch die Schließung von 
Strecken und Bahnhöfen ist ein Stück Abbau von 
Gemeinwirtschaftlichkeiten der Bahn. Es trifft also 
nicht zu, daß die gemeinwirtschaftliche Leistung der 
Bahn grundsätzlich nicht zur Disposition gestanden 
habe und nicht zur Disposition stehe. Wir sind aber 
der Meinung, daß diese Disposition nicht beim Ver-
kehrsminister liegen darf, sondern klar und deutlich  

beim veranlassenden Bundesressort liegen muß und 
daß dieses Bundesressort dann auch die finanzielle 
Verantwortung zu tragen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei den 
Diskussionen um die finanzielle Sanierung der Bahn 
hat sich herausgestellt, daß bei der Bahn eine Er-
folgskontrolle nur schwer, mitunter gar nicht möglich 
ist. Es wurden in der Vergangenheit Milliarden in-
vestiert, Erfolge daraus sind aber nicht meßbar. Es 
scheint bei diesem Unternehmen auch so zu sein, 
daß die Leute, die bei der Bahn Leistungen verkau-
fen, nicht wissen, ob sie dem Unternehmen Gewinne 
oder Verluste bescheren. Das Rechnungswesen der 
Bahn muß deshalb verbessert werden. Hinzukommen 
muß eine Resultatsverbesserung. Für Vorstandsmit-
glieder der Bahn und auch für die nachgeordneten 
Stellen der Bahn muß erkennbar sein, welche wirt-
schaftlichen Resultate sie bei ihren Entscheidungen 
und Handlungen ihrem Unternehmen erbringen. Ein 
plastisches Beispiel dafür, wie wenig hilfreich das 
Rechnungswerk der Bahn ist, ist doch die Tatsache, 
daß die Bahn z. B. eineinhalb Jahre brauchte, um 
festzustellen, welche Teile ihres Netzes rentabel 
sind und welche nicht. 

(Dreyer [CDU/CSU] : Hört! Hört!) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen und wir 
wollen eine moderne und leistungsfähige Bundes-
bahn für unsere Bevölkerung und für unsere Wirt-
schaft. Auch den Eisenbahnern sind wir es schuldig, 
daß wir sie von dem Makel des Verluste-Produzie-
rens befreien. 

Die Situation der Bundesbahn hat durch die Ver-
kehrspolitik der letzten Jahre einen kritischen Punkt 
erreicht. Da die Regierung nur Programme verkün-
det, die sich in kurzer Zeit als Seifenblasen erweisen, 
haben wir mit unserem Antrag jetzt erneut Initiative 
für das Unternehmen Deutsche Bundesbahn ergrif-
fen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der Ab-
geordnete Wendt. 

Wendt (SPD) : Frau Präsident! Sehr verehrte Kol-
legen des Verkehrsausschusses! Die Opposition hat 
mit der Einbringung dieses Antrags betreffend Deut-
sche Bundesbahn, der uns auf der Drucksache 8/849 
hier vorliegt, wieder einmal gezeigt, daß sie ohne 
echte Alternativen ist und darauf aus ist ist, über das 
Vehikel Deutsche Bundesbahn Parteipolitik zu ma-
chen. Wie mein Kollege Erhard Mahne — er hat 
heute Geburtstag, ich gratuliere ihm von dieser 
Stelle aus — 

(Beifall) 

bereits nach Einbringung des Antrags der CDU/CSU 
gesagt hat, kann auch ich hier nur betonen, daß die 
Unions-Abgeordneten die ihnen vorliegenden Un-
terlagen offensichtlich nicht gelesen, die im Ver-
kehrsausschuß gemachten Ausführungen nicht zur 
Kenntnis genommen haben oder ihnen diese bereits 
wieder entfallen sind. 
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kommenden Jahren systematisch weiter moderni-
sieren. 

(Sick [CDU/CSU] : Ihr seid schöne Syste

-

matiker!) 

Es ist vorgesehen, daß bis 1980 mehr als 25 Milliar-
den DM brutto investiert werden. Es erübrigt sich, 
glaube ich, auf Ihren ersten Punkt nochmals detail-
liert einzugehen, da Sie doch genau wissen, daß 
das Investitionsprogramm der Deutschen Bundes-
bahn seit März vorliegt. Wenn die Forderungen der 
Opposition dann noch mit Zahlenspielereien beglei-
tet werden, wie das in der Presseerklärung der 
CDU/CSU geschehen ist, mit Zahlenspielereien da-
hin, die Investitionsquote sei abgesunken, so müs-
sen wir dem doch auch einmal die absoluten Investi-
tionszahlen gegenüberstellen. Unter Verkehrsmini-
ster Seebohm wurden in 15 Jahren — von 1952 bis 
1962 — zur Finanzierung der Investitionen 3 Milliar-
den DM ausgegeben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Da gab es auch 
noch etwas für die Mark!) 

In den folgenden zehn Jahren dagegen wurden unter 
einem sozialdemokratischen Verkehrsminister der 
Bundesbahn 8,4 Milliarden DM für Investitionen zur 
Verfügung gestellt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Lemmrich. 

Wendt (SPD) : Aber natürlich! 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Kollege Wendt, da 
auch Sie Ingenieur sind, kann ich davon ausgehen, 
daß Sie mit Zahlen umgehen können, wenngleich im 
Moment der Eindruck entsteht, daß Sie nicht damit 
umgehen können. Sind Ihnen vielleicht noch die 
Investitionsquoten der Jahre 1960, 1961 und 1962 
gegenwärtig, die sich damals auf 32% betrugen, 
während sie sich heute bei vielleicht 17 oder 18 % 
bewegen? 

Wendt (SPD) : Die Haushaltssituation hat sich ver-
ändert, und auch die Relationen haben sich verän-
dert. Wenn Sie die von mir genannten Zahlen mit-
einander vergleichen, stellen Sie fest: In den zehn 
Jahren waren es zweieinhalbmal soviel wie in den 
vorangegangenen 15 Jahren. Diese Zahlen kennen 
Sie, Herr Lemmrich, viel besser; Sie sind im Verwal-
tungsrat der Deutschen Bundesbahn. Diese Zahlen 
werden im Verkehrsausschuß und im Verwaltungs-
rat immer wieder vorgelegt. Die Mitglieder Ihrer 
Fraktion sollten sich bei dem verehrten Kollegen 
Lemmrich doch mal informieren, wie das dort aus-
sieht. Tun Sie doch nicht so, als sei Ihnen all das 
unbekannt! 

Ich glaube, wir können den Punkt 1 damit abha-
ken. Wir können das so nicht akzeptieren. 

Zum zweiten Punkt. Natürlich kann die Bundes-
bahn auf Grund ihrer Investitionsplanung Investi-
tionsvorhaben auf Grund von Sonderprogrammen  

durchführen. Allerdings: Verwaltungstechnische 
Verfahrensabläufe und Investitionshemmnisse an-
derer Art, durch die Investitionen verzögert wer-
den, kann die Deutsche Bundesbahn — auch das hat 
der Kollege Josten vorhin angesprochen — kaum 
beeinflussen. Wir alle und, wie ich hoffe, auch Sie 
kennen diese Problematik. Ich möchte — mit Geneh-
migung der Frau Präsidentin — nur zitieren, was 
im Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom 
September dieses Jahres veröffentlicht wurde: 

Ein recht gravierender Investitionsstau besteht 
zur Zeit auch im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrsbauten, wo die pflichtgemäße Berücksich-
tigung der zahlreichen, vom Staat selbst erlas-
senen Vorschriften die Verwirklichung geplan-
ter Projekte oft erheblich verzögert. Insbeson-
dere muß über zahlreiche Einsprüche entschie-
den werden. Unter diesen Umständen fließen 
die Mittel für öffentliche Investitionen nur 
langsam ab. 

Das, meine Damen und Herren von der Opposition, 
zu Punkt 2 Ihres Antrags. Wir kommen diesen 
Schwierigkeiten also nicht so bei, wie Sie es in 
Ihrem Antrag formuliert haben. 

Über den Punkt 3 Ihres Antrags brauchen wir an 
sich nicht viele Worte zu verlieren. Denn erstens 
ist die Bundesregierung der falsche Adressat — der 
Bundesbahn-Vorstand ist dafür zuständig —; und 
zweitens: „Investition und Konzentration" lautet die 
Devise der Bundesbahn-Politik. Daß hierbei Rationa-
lisierungsmaßnahmen ohne Kapitaleinsatz den Vor-
zug haben, ist selbstverständlich. Auch hier möchte 
ich Sie an den Kollegen Lemmrich verweisen. Viel-
leicht gibt er einige Hinweise aus den — allerdings 
sonst vertraulichen — Verwaltungsratssitzungen. 
Daß hier Maßnahmen laufen, dürfte Ihnen doch 
wohl nicht unbekannt sein. Ist Ihnen nicht bekannt, 
daß 40 Ämter stillgelegt und 700 Dienststellen auf-
gelöst werden; daß seit Jahren ein Einstellungs-
stopp besteht; daß längere Untersuchungsfristen für 
die Fahrzeuge eingerichtet worden sind; daß im 
Oberbau Rationalisierungsmaßnahmen eingesetzt 
haben, die ohne Kapitaleinsatz verwirklicht werden? 
Das sind doch Maßnahmen, an denen Sie nicht vor-
beisehen können! 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Und nun zu Ihrem vierten Punkt. Die Forderung, 
die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Deut-
schen Bundesbahn aus den Mitteln derjenigen Res-
sorts abzugelten, denen sie — nach Ihrer Formulie-
rung — an sich zuzurechnen sind, hat im Laufe der 
Jahre ebenfalls nicht an Überzeugungskraft gewon-
nen. Dieser Absatz entspricht ja wörtlich Ihrem 
Antrag auf Drucksache 7/3986 aus 1975. Sie können 
im Protokoll vom 27. November 1975 die Stellung-
nahme des Verkehrsministers nachlesen. Die gilt 
heute noch. Sicher kann man nach wie vor hier-
über reden und diese Möglichkeiten erörtern. Uns 
aber sollte es in erster Linie darum gehen, die wirt-
schaftliche Situation der Deutschen Bundesbahn zu 
verbessern, und nicht nur den Versuch zu machen, 
Verbesserungen durch optische oder buchhalte-
rische Maßnahmen vorzutäuschen, 
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sprechen gegen eine dezentrale Mittelbewirtschaf-
tung bei den gemeinwirtschaftlichen Leistungen der 
Bundesbahn. Ich will dies nicht im einzelnen ausfüh-
ren. Hierzu können Sie sicherlich Ihre Haushaltspo-
litiker fragen; die werden Ihnen gewiß eine Menge 
an Argumenten liefern. 

Aber stellen Sie sich einmal vor, man wollte den 
Schienen-Personennahverkehr aufteilen nach sozial-
politischen oder kulturpolitischen oder verkehrspoli-
tischen Zusammenhängen! Teilen Sie das einmal 
auf! Dann werden Sie sehen, warum das nicht auf 
den Sozialhaushalt oder den Bildungshaushalt oder 
den Verkehrshaushalt aufgeteilt werden kann. Mei-
stens sind es doch die verkehrspolitischen Schwer-
punkte, die dazu führen, daß dieser Schienen-Perso-
nennahverkehr weitergeführt wird. 

Aber eines ist doch auch zu befürchten: Die Ab-
geltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen wird 
durch solche Maßnahmen nicht erleichtert, und die 
Bürde der politischen Auflagen, gemeinwirtschaft-
liche Leistungen zu erbringen, wird der Deutschen 
Bundesbahn sicherlich nicht abgenommen. Eine Auf-
teilung der Zuschüsse auf Einzelressorts kann nichts, 
aber auch überhaupt nichts an der Gesamtbelastung 
des Bundeshaushalts ändern. 

Im übrigen sind 1976 aus dem Haushalt des Mi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten 2,6 Millionen DM an die Deutsche Bundesbahn 
gezahlt worden. Es war eindeutig, daß der Ver-
anlasser für die Beförderung von Heu und Stroh 
zu ermäßigten Tarifen das Landwirtschaftsministe-
rium war. Dort war es ganz klar, und dort ist es 
auch so geschehen. 

Nun zu Ihrem letzten Punkt. Die Arbeiten zur 
Weiterentwicklung der Kostenrechnung sind nach 
Auskunft des Bundesbahnvorstands fast abgeschlos-
sen. Vielleicht kann Ihnen auch dazu der Kollege 
aus dem Verwaltungsrat Näheres sagen. Im An-
schluß an diesen Abschluß sollen für alle Dienststel-
len örtliche Rechnungen aufgestellt werden, ange-
fangen mit den Personalkosten. 

Kollege Dr. Jobst sagte eben, für die British 
Railway käme eine Stillegung überhaupt nicht mehr 
in Frage. Er wollte damit so tun, als wenn das bei 
uns auch nicht mehr der Fall sein sollte. Dabei hat 
er vollkommen verschwiegen, daß die British 
Railway schon Stillegungen von 29 000 auf 18 000 
km vorgenommen hat. Bei uns soll das in dem Aus-
maße nicht geschehen. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU] : Ich habe die Erfah

-

rungen, die man dadurch gesammelt hat, 
wiedergegeben!) 

— Sie haben gesagt, die Briten seien heute davon 
überzeugt, nichts mehr stillegen zu müssen. Natür-
lich nicht, die haben das alles hinter sich! Die haben 
ihre Eisenbahn heruntergefahren und der British 
Bus Company und allen anderen den Ersatzverkehr 
belassen. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, 
ich frage Sie, ob Sie diesen Antrag nicht doch zu-
rücknehmen wollen; denn die Sache ist doch geklärt. 

Der Antrag hilft nicht der Eisenbahn, er hilft nicht 
den Eisenbahnern, sondern er ist im Grunde ge-
nommen doch nur Kosmetik. Die Lage der Deut-
schen Bundesbahn ist an sich zu ernst, als daß man 
ihr mit solchen Anträgen helfen könnte. Hier helfen 
nur ganz konkrete Überlegungen, und wir laden Sie 
herzlich dazu ein, mitzuhelfen, dieses Unternehmen 
im Interesse der Bevölkerung unseres Landes und 
auch der Eisenbahner, die dort beschäftigt sind, zu 
sanieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der Ab-
geordnete Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Debatte findet in 
gewohntem Rahmen statt: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das kann man 
wohl sagen!) 

am Abend — allerdings auch nicht am ganz späten 
Abend —, aber im intimen Kreis der Kundigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr 
Jobst hat seine Rede wieder einmal mit der Fest-
stellung eingeleitet, daß zehn Jahre sozialdemokra-
tischer Verkehrspolitik mit sozialdemokratischen 
Verkehrsministern die Bundesbahn in eine unerträg-
liche Lage gebracht habe. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Sie haben das früher schon einmal dargelegt; nicht 
Sie persönlich, aber Ihre anderen Sprecher. 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Das stimmt auch!) 

— Es stimmt, daß es zehn Jahre sozialdemokra-
tische Verkehrsminister gibt. Aber ich habe in der 
Vergangenheit schon einmal darauf hingewiesen, 
daß wir zunächst zwei Jahre abstreichen müssen, 
bis 1969. Ich nehme an, da hat er ihr Vertrauen 
gehabt. Denn Sie haben ja die Regierung mit den 
Sozialdemokraten gebildet und sogar den Bundes-
kanzler gestellt. Es wäre doch kein guter Stil, wenn 
man sich dann hinterher von den Versäumnissen 
distanziert, die in dieser Regierungszeit begangen 
wurden. Das ist kein guter Stil. Wenn Sie 1969 an-
führen, dann kann ich nicht einmal sehr viel da-
gegen sagen. 

Nun, wir haben wieder einmal unser Schmerzens-
kind in der Verkehrspolitik, die Deutsche Bundes-
bahn, zum Teilthema dieses Abends. Aber trotz 
vieler Auseinandersetzungen in der Vergangenheit, 
trotz vieler Anträge, die hier gestellt wurden, hat 
bisher noch niemand ein schlüssiges Konzept vor-
legen können, wie die Deutsche Bundesbahn als 
Unternehmen auf eine gesundere finanzielle und 
wirtschaftliche Basis gestellt werden könnte, als sie 
heute vorhanden ist. 

Man muß auch einmal überlegen, meine Herren 
von der Opposition, wie es dazu kommen konnte. 
Die Deutsche Bundesbahn bewegt sich auf dem Ver-
kehrsmarkt, und dieser Verkehrsmarkt wickelt 
sich innerhalb unserer Marktwirtschaft ab. Wir set-
zen als Politiker und als Gesetzgeber einen Ord- 
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nungsrahmen, in dem sich das vollzieht. Aber wir 
legen Wert darauf, daß dem Benutzer von Ver-
kehrsleistungen das freie Angebot von Verkehrs-
trägern bleibt und er wählen kann. In den Jahren 
ab 1949 hat sich doch folgendes ereignet. Die Bun-
desbahn ist auf dem Streckennetz der Deutschen 
Reichsbahn hängengeblieben, aber die Konkurrenten 
haben mit Steuermitteln ein modernes Verkehrsnetz 
erhalten, ein modernes Straßennetz, das den Ver-
kehrsströmen angepaßt ist, und auch ein leistungs-
fähiges Binnenschiffahrtsnetz. Mit Zustimmung die-
ses Hauses — des ganzen Hauses — haben wir doch 
der Deutschen Bundesbahn, gerade was den Ausbau 
der Binnenwasserstraßen anlangt, Konkurrenzen auf 
einem ureigenen Transportgebiet der Schiene auf 
den Hals geladen. Sehen Sie einmal den Nord-Süd-
Kanal! Die Fertigstellung hat die Deutsche Bundes-
bahn gezwungen, ebenfalls im Salzgitter-Raum mit 
Tarifen zu arbeiten — um überhaupt noch Frachtgut 
zu erhalten —, die ganz und gar nicht kosten-
deckend sind und die Deutsche Bundesbahn in die 
Verluste mit hineintreiben. Dazu kommt die Ent-
wicklung auf dem Kraftfahrzeugsektor. Die Men-
schen sind mobiler geworden. Sie sind Herr Ihrer 
Mobilität durch den eigenen Wagen und dadurch als 
Kunden für die Bahn ausgefallen. Aber nicht nur 
Fahrgäste sind ausgefallen, auch Fracht ist ausge-
fallen. Die Bundesbahn hat an der Steigerung des 
Frachtaufkommens nur in ganz geringem Umfange 
teilnehmen können. Überlegen Sie: im Montan-
bereich fehlen seit 1976 50 Millionen to Transport-
gut, weil das Aufkommen im Montanbereich zurück-
ging. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Hier ist doch 
keine Klippschule!) 

— Aber das muß man Ihnen immer wieder in die 
Erinnerung zurückrufen, 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

weil Sie immer versuchen, den verantwortlichen 
Politikern die Schuld an der schlechten finanziellen 
Lage dieses Unternehmens zuzumessen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Reden Sie von 
der Zukunft und nicht von der Vergangen

-

heit!) 

— Man muß die Vergangenheit natürlich auch be-
leuchten. Ich mache Ihnen gar keinen Vorwurf. 
Herr Müller-Hermann hat gelegentlich mit Stolz 
erwähnt, daß es eine seiner Leistungen war, die 
Zweckbindung der Mineralölsteuer für den Straßen-
bau herbeizuführen. Schaffung besserer Verkehrs-
wege! Hätte es eine Zweckbindung für den Bau von 
Eisenbahnstrecken in der Vergangenheit bis heute 
gegeben, hätten wir wahrscheinlich auch in dem 
Betriebs-, dem Güteraufkommen und den Verkehrs-
strömen angepaßtes Eisenbahnnetz gehabt. 

(Zustimmung bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Jobst? 

Ollesch (FDP) : Gerne! 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Kollege Ollesch, woll-
ten Sie und wollen Sie heute nicht, daß ein Teil 
der Mineralölsteuer, die ja der Kraftverkehr auf-
bringt, für den Straßenbau zweckgebunden ist? 

Ollesch (FDP) : Natürlich, 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Na ja, was soll das 
dann?) 

ich kritisiere doch gar nicht, daß das so ist. 

(Zurufe von CDU/CSU: Doch! — Was reden 
Sie denn dann?) 

Ich will Ihnen nur aufzeigen, was wir dort — mit 
meiner nachträglichen Zustimmung; ich war damals, 
als das beschlossen wurde, noch nicht hier im Hause 
— getan haben, und will Ihnen aufzeigen, daß wir 
versäumt haben, auch Mittel für die Verbesserung 
des Schienennetzes der Eisenbahn zu fixieren. 

Seit zwei Jahren versuchen wir nun, das Ver-
säumte bei der Veränderung des Netzes nachzu-
holen, und wir versuchen auch, dort, wo sich die 
Bundesbahn nicht mit Erfolgschancen auf dem Markt 
bewegen kann, den Rückzug einzuleiten. Von daher 
kam es zu der Vorlage des wirtschaftlich — be-
triebswirtschaftlich — sinnvollen Netzes, das — 
auch bei Ihnen — den Sturm der Entrüstung her-
vorgerufen hat; und Sie haben ja erklärt, für Still-
legungsmaßnahmen würden Sie sich nicht erwärmen 
können, und eine Halbierung der Bundesbahn käme 
für Sie nicht in Frage. 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Für Sie?) 

Sie werden mit uns — — 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Halbierung für Sie?) 

— Nein, Sie haben erklärt, die Halbierung kommt 
für Sie nicht in Frage Es hat ja auch niemand 
— keiner der Politiker — erklärt, daß er halbieren 
will. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU] : Stimmt ja nicht!) 

Aber, Herr Kollege Lemmrich, Sie werden mit uns 
in den zuständigen Organen beschließen, daß wir 
das Streckennetz der Bahn reduzieren. Da werden 
Sie zustimmen, obwohl Sie draußen den Eindruck 
haben aufkommen lassen, da würden Sie niemals 
zustimmen, sondern mit dem sogenannten spitzen 
Bleistift arbeiten. 

Nun zu Ihrem Antrag. Kollege Wendt hat schon 
dargelegt, daß es schon eine Investitionsplanung, 
die fortgeschrieben wird, bei der Deutschen Bun-
desbahn gibt. Und dann, wenn Sie einen Blick in 
den Haushalt 1977 und in den Entwurf 1978 tun, 
werden Sie feststellen, daß wir erhebliche Beträge 
für Investitionen mit dem Ziel der Leistungsverbes-
serung vornehmen. Bis 1985 werden es über 17 Mil-
liarden sein, die nur für diesen Zweck der Leistungs-
verbesserung investiert werden. Das alles mag nun, 
Herr Kollege Lemmrich, etwas spät kommen, aber 
immerhin, wir versuchen, da etwas zu tun. 

(Dreyer [CDU/CSU]: Versuchen!) 

— Ja, natürlich, Herr Kollege Dreyer, das können 
wir doch nur. Es wäre ja alles ganz einfach, wenn 
wir Gesetze machen könnten, die besagen, daß jeder 
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zweite Deutsche die Eisenbahn zu benutzen hat oder 
so ähnlich. Aber das werden Sie und wir nicht 
wollen. 

Wir werden auch das tun, was durch die Jahre 
hindurch versäumt wurde: Wir werden den Perso-
nalbestand der Bahn den gegebenen Notwendig-
keiten und den Bedürfnissen der Bahn anpassen. 

(Lemmrich [CDU/CSU]: Das hat's früher ja 
auch schon einmal gegeben!) 

Und gerade die Vertreter meiner Fraktion waren 
ja die ersten, die zu Beginn der 70er Jahre davon 
sprachen, daß der Personalaufwand zu hoch sei und 
daß die Bahn um 60 000 Beschäftigte geschmälert 
werden müsse. Nur, es ist in einer Zeit zurück-
gehender, schlechter Konjunktur ein bißchen schwie-
rig, 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Damals war Hoch

-

konjunktur!) 

den Abbau im notwendigen Umfange durchzuführen. 

Sie wissen auch: Wir schleppen bei der Bahn 
Kapazitäten mit — auch nicht erst, seit es Verkehrs-
minister dieser Koalitionsregierung gibt, auch schon, 
als noch Herr Seebohm Verkehrsminister war —, 
die wir nicht benötigen. Und da sind nicht nur die 
Ausbesserungswerke Karlsruhe und Trier über-
flüssig; da kommen jetzt Frankfurt und noch einige 
mehr hinzu. Da wir kaum Entlassungen vornehmen 
können — jedenfalls nicht in vollem Umfang —, da 
wir auch nicht Bedienstete entlassen und in die 
Arbeitslosigkeit hineindrücken wollen, geht das 
alles viel zögerlicher, als es beabsichtigt war. 

Wir bemühen uns, mit einer Investitionsplanung 
und mit der Bereitstellung erheblicher Mittel die 
Bahn auf denjenigen Verkehrsrouten gegenüber 
dem Straßenverkehrsgewerbe und der Binnenschiff-
fahrt konkurrenzfähig zu machen, auf denen Aus-
sicht auf kostendeckende Erträge besteht. Auch be-
mühen wir uns, wie ich vorhin ausführte, den Per-
sonalbestand dem Bedarf anzupassen. Der Bedarf 
wird sich um das Jahr 1985 auf rund 250 000 Dienst-
kräfte beziffern. Heute führen wir immerhin noch 
rund 360 000 Mann mit. Das bedeutet erhebliche An-
strengungen in den nächsten zehn Jahren. 

Nun haben Sie in Ihrem Antrag — er ist eine 
wortwörtliche Wiederholung eines früheren Antra-
ges, nämlich des Antrages vom 22. August 1975 — 
gefordert, daß die Ausgleichsmittel bei den soge-
nannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Bahn 
nach dem Veranlasserprinzip aufgegliedert werden. 
Das sieht gut aus. Aber man muß wissen: In der 
Hauptsache kämen hier die rund 2,7 Milliarden DM 
Kostenunterdeckung im Nahverkehr in Frage. Diese 
2,7 Milliarden DM auf Mark und Pfennig aufzu-
schlüsseln, ist kein unmögliches Unterfangen, aber 
etwas schwierig. Außerdem ist die Ertragskraft der 
Bahn in keiner Weise berührt, wenn wir diese 2,7 
Milliarden DM auf die verschiedensten Ministerien 
aufspalten. 

In Ihrem Antrag fordern Sie außerdem noch, die 
Mittelbewirtschaftung solle bei vier weiteren Mi-

nisterien liegen. Da habe ich doch erhebliche Beden-
ken. 

(Lemmrich [CDU/CSU]: Wer anschaffen will, 
sollte doch auch bezahlen!) 

— Natürlich, der Grundsatz ist auch sehr vernünftig. 
Aber die Aufspaltung der Mittelbewirtschaftung be-
deutet in erheblichem Maße Leerlauf und ständige 
Auseinandersetzungen zwischen der Bahn oder dem 
Bundesverkehrsministerium und den Ministerien, 
die diese Mittel bewirtschaften. 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Die wollen dann 
sparen!) 

Da durch die Aufschlüsselung nichts eingespart wer-
den kann, reicht es völlig, wenn wir die Mittel so 
ausweisen, wie sie heute in der Anlage zum Einzel-
plan 12 ausgewiesen sind. 

Ich gehe mit Ihnen konform, wenn Sie fordern, 
daß die Entwicklung zu einer unternehmerischen Ko-
stenrechnung beschleunigt werden soll. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist ja schon 
etwas!) 

Es ist für alle, die sich mit Betriebswirtschaft be-
schäftigen, ja auch fast unvorstellbar, wieso diese 
Versuche nicht schon in früheren Zeiten begonnen 
wurden und wir nicht schon seit längerer Zeit zu 
einer Durchlässigkeit der Gesamtausgaben und zu 
einer Aufschlüsselung darüber kommen können, wo 
denn nun wirklich Gewinne erwirtschaftet, wo Ver-
luste eingefahren werden. Diese Konzeption ist jetzt 
— das hat der Kollege Wendt auch schon dargelegt 
— begonnen, und sie wird fortgeführt. Wir rechnen 
damit, in absehbarer Zeit auch bei der Deutschen 
Bundesbahn zu einer Rechnungslegung zu kommen, 
die der in anderen Betrieben üblichen Rechnungs-
legung entspricht. 

Ich darf abschließend bemerken, daß wir bereit 
sind, mit Ihnen jedweden Vorschlag zur Verbesse-
rung der Ertragslage und der Situation der Bahn 
zu diskutieren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wir haben ihn 
vorgelegt!) 

Sie haben ihn vorgelegt. Wir werden darüber im 
Verkehrsausschuß zu reden haben, und wir werden 
die positiven Elemente, die dieser Antrag beinhaltet, 
sicherlich nicht negieren, sondern zum Gegenstand 
von Vorschlägen machen. 

(Beifall bei FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat Herr 
Bundesminister Gscheidle. 

Gscheidle, Bundesminister für Verkehr und für das 
Post- und Fernmeldewesen: Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Niemand hat verständlicher-
weise rechte Freude, wenn man über die Probleme 
der Bundesbahn redet. Ich glaube, wenn man ein-
mal von Polemik Abstand nimmt, obwohl die ja 
auch sein muß — das sehe ich ein —, dann bleibt 
das bedrückende Gefühl, daß weder wir in der Bun-
desrepublik Deutschland noch irgend jemand sonst 
auf der Welt ein Patentrezept haben; denn ich bin 
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sicher, wenn wir es hätten, würden alle zu uns kom-
men, wenn es ein anderer hätte, würden wir alle zu 
ihm fahren. 

Es wurde ja deutlich, ohne dies zu vertiefen, wie 
es eigentlich zu diesen Verschiebungen auf den un-
terschiedlichen Verkehrswegen kam. Eines wissen 
wir aus Erfahrung auf jeden Fall: daß man bei Ver-
kehrsplanungen parallele Planungen, wo immer es 
geht, vermeiden soll und daß man das Problem der 
Wegekosten regeln muß. Es bietet sich an, da jedes 
Land Probleme in dieser Sache hat, dies wenigstens 
in der EG zu versuchen. 

Meine Damen und Herren von der Opposition 
— wenn ich auch einmal ein bißchen polemisieren 
darf —, Sie nützen — und das ist Ihr gutes Recht — 
jede Möglichkeit, das Thema Bundesbahn in die 
Debatte des Bundestages zu bringen. Dies tun Sie 
immer mit der Überschrift: Fünf Minuten vor zwölf. 
Sie haben das allerdings schon in zwei Debatten 
gesagt. Ob man das mit „fünf vor zwölf" oder „drei 
vor zwölf" umschreibt, ist nicht der Punkt. Wenn 
Sie als Opposition mit dem Hinweis, es sei fünf vor 
zwölf und deshalb müsse über die Bundesbahn ge-
redet werden, auch nach dem dritten Versuch im 
Plenum nicht mehr zustande bringen als eine schwa-
che Besetzung aus Mitgliedern des Verkehrsaus-
schusses, würde ich mir überlegen, woran das ei-
gentlich liegt. Es ist ja nicht so, daß wir sagen 
könnten, bei uns sei alles voller gespannter Erwar-
tung und wir hätten volle Bänke und bei Ihnen 
seien nur ein paar Männeken. Wir bringen den Saal 
nicht voll, weil jeder das Problem kennt, aber von 
uns allen offenbar nicht mehr erwartet, daß wir hier 
irgendwelche neuen Dinge erzählen können. Inso-
fern kann ich auch nur sagen: Ich habe überhaupt 
nichts gegen die Vorstellungen, die Sie vortragen, 
aber neu ist keine. Es ist auch keine originär. Es 
sind alles Dinge, die außer einer Sache sogar in 
Arbeit sind. 

Sie nehmen — das nehme ich Ihnen gar nicht 
übel — einen „Welt"-Artikel, ein Interview, und 
sagen, der Minister habe erklärt, das Ziel, bis 1985 
den Bilanzverlust — Preisstand 1976 abzubauen, 
sei nicht mehr erreichbar. Damit habe er seinen 
Bankrott erklärt. Herr Dr. Jobst, ist das eigentlich 
korrekt, was Sie aus diesem Artikel zitieren? Müs-
sen Sie nicht das Ganze nehmen? Sie sagen, der 
Minister habe sich hingestellt und erklärt, das 
hänge mit den Erträgen zusammen. Fünf Minuten 
später zitieren Sie in Ihrer Rede wiederum aus dem 
Artikel bezüglich der Hemmnisse bei der Durch-
führung von Investitionen. Sind da im Umgang mit 
dem, was ich persönlich für den Stil des Parlaments 
halte, die Dinge nicht so verbogen, daß es zwar 
noch eine Polemik gibt, daß uns das in der Sache 
aber nicht weiterbringt? Dies sind Wahrheiten. Wer 
will die bestreiten?! Soll ich gegenüber einem Wirt-
schaftsjournalisten, der mich in Kenntnis der Er-
tragsentwicklung fragt, wie jetzt meine Vorstellun-
gen aussehen, nicht genau das sagen, was ich weiß? 
In Ihrer Rede und von jedem, der über die Bundes-
bahn redet, werden dieselben Schlußfolgerungen zu 
ziehen sein. Jetzt machen Sie aber wieder einen 
polemischen Salto mortale in der logischen Abwick-

lung Ihrer Rede, indem Sie sagen, damit sei der 
Leistungsauftrag erledigt. Wieso eigentlich, lieber 
Herr Dr. Jobst? Jedes Unternehmensplanungssystem 
mit all seinen Variationen, die es haben muß, stellt 
zunächst einmal das Problem, die Zielbestimmung 
des Unternehmens immer wieder an das anzupassen, 
was möglich ist. Dafür haben wir 13 Zielvorgaben 
gemacht; Sie kennen sie. Aber dies allein entläßt 
die Bundesregierung nicht aus ihrer Verantwortung 
gegenüber der Bundesbahn, bei all deren Eigenstän-
digkeit. Folglich wurde ein Leistungsauftrag formu-
liert. Diese Vorgabe hat die Bundesbahn auszufül-
len. Ich will Sie nicht langweilen, da ich im übrigen 
ohnehin der Meinung bin, daß es notwendig wäre, 
solche Details im Verkehrsausschuß zu diskutieren. 

Zu jedem Punkt dieses Leistungsauftrags hat der 
Vorstand der Bundesbahn — fast parallel, in Abstim-
mung mit der Entwicklung unseres Leistungsauf-
trags — die entsprechenden Einzelprojekte festge-
legt. Der Vorstand steht in der Verpflichtung — 
nicht nur, weil wir das wollen, sondern weil er das 
selbst benötigt —, die Realisierung dieser Einzel-
maßnahmen mit unseren Zeitvorgaben abzustimmen. 
Da wird nun plötzlich klar, daß die Erträge zurück-
bleiben und — das ist viel schlimmer — daß die 
Modernisierung der Bahn nicht in dem gewünsch-
ten Umfang vorankommt. Das liegt nicht nur daran, 
daß wir in Optimismus den  Zeitraum für das Errei-
chen der Ziele zu kurz bemessen hätten, sondern 
wir kommen auch mit dem, was die Bahn mit ihrem 
Sachverstand für möglich hielt, nicht voran. 

Nun sagen Sie: Warum appelliert dieser Minister 
eigentlich an ,die Politiker? Ich weiß nicht, ob Sie 
das parteipolitisch gesehen haben. Es war gar nicht 
so gemeint. Ich hatte an alle Politiker appelliert. Da 
antworten Sie: Warum? Wir stehen doch zur Bahn! 
Ist das richtig, Herr Jobst? Können wir das für alle 
sagen, wenn wir alle Gebietskörperschaften betrach-
ten, wenn wir das Handeln des einzelnen betrachten? 
Ist es nicht vielmehr so, .daß viele an einem Tag mit 
der Fahne oder dem Transparent herumrennen und 
sagen: „Wir sind für die Bahn", um am anderen Tag 
andere Forderungen aufzustellen, die der Bahn wie-
derum nichts nützen? Ich denke an Fragen der Ver-
kehrslenkungsmaßnahmen, des Straßenbaus, des Ab-
baus von Steuern, ich denke an diejenigen, die sich 
gegenüber der Wegekostenzurechnung sperren, und 
an die Forderung nach einer möglichst frühen Eröff-
nung des Rhein-Main-Donau-Kanals. Das alles sind 
Fragen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
den  Ertragsmöglichkeiten der Bundesbahn stehen. 

Wir kommen nicht weiter auf dem Weg zu einer 
modernen Bahn. Darüber sind wir uns doch wohl 
alle einig. Dazu gehören moderne Güterumschlags-
plätze, dazu gehören moderne Trassen, dazu gehört 
nach Möglichkeit die Entmischung von langsam lau-
fendem Güterverkehr und Personenverkehr, dazu 
gehört die Modernisierung von Bahnhöfen, ,die der 
Verbindung der unterschiedlichen Verkehrsmittel, 
des Schienenverkehrs und des Straßennahverkehrs 
dienen. 

Herr Jobst, Sie haben genügend Möglichkeiten, 
diese meine Aussage zu kontrollieren. Entgegen Ih-
rer Annahme haben wir bei der Deutschen Bundes- 
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bahn überhaupt nicht das Problem, ,daß es nicht 
genügend Investitionsmöglichkeiten gibt. Die Bahn 
hat große Schwierigkeiten, die Investitionen ver-
nünftig unterzubringen. Sie wird es wegen der 
Schwierigkeiten bei allen Anstrengungen nicht 
schaffen. 

Ich frage Sie: Wo bekommen wir die notwendige 
Unterstützung, wenn es darum geht, irgendwo einen 
Rangierbahnhof zu bauen, irgendwo eine Trasse zu 
bauen? Ich habe Verständnis, daß niemand daran 
interessiert ist, in seiner unmittelbaren Nachbar-
schaft einen Rangierbahnhof zu haben. Wir kön-
nen aber die Rangierbahnhöfe auch nicht auf den 
wenigen Flächen der  Bundesrepublik bauen, auf de-
nen sich Füchse und Hasen Gute Nacht sagen. Wenn 
die vier bis fünf modernen Rangierbahnhöfe, die wir 
dringend benötigen, einen Sinn haben sollen, dann 
müssen sie an Kernpunkten der Verkehrsströme 
gebaut werden. Wenn diese Fragen anstehen, erle-
ben wir alle zusammen, daß es leicht ist, zu sagen, 
die Bahn müsse saniert und modernisiert werden, 
daß aber  in dem Augenblick, wo die Konfrontation 
deutlich wird, wenn man abzählt, hinter welcher Pa-
role wie viele stehen, zu wenige da sind, die kon-
sequent die Modernisierung vertreten. Es sind zu 
wenige, um  die  Schwierigkeiten im politischen Raum 
überwinden zu können und zu dem kommen zu kön-
nen, was man zukunftsträchtige Entscheidungen 
nennt. 

Sie haben hier Ihren Eindruck vorgetragen, wir 
hätten nicht einmal eine abgesicherte mittelfristige 
Finanzplanung. Herr Dr. Jobst, in diesem Zusam-
menhang müssen wir das Problem sehen — ich bin 
bereit, darüber zu diskutieren, halte uns aber für zu 
schwach, da etwas zu bewegen —, daß für die In-
vestitionsplanung von Unternehmen in der Größen-
ordnung von Bundesbahn und Bundespost das Haus-
haltsrecht große Schwierigkeiten mit sich bringt. 
Sicherheit bekommen Sie eben nur in dem Augen-
blick, in dem über den Haushaltsplan entschieden 
wird. Jedes andere Recht, das Sie kurz- oder mittel-
fristig planungsmäßig einführen können, bedeutet 
noch keine Sicherheit. 

Die Bahn hat mittelfristig einen Wirtschaftsplan, 
einen Finanzierungsplan, einen Rationalisierungs-
plan. Die Einzelziele, bezogen auf den Leistungsauf-
trag, sind in den Kosten quantifiziert. Es gibt eine 
mittelfristige Finanzplanung. Ich will mich darüber 
hier nicht zu lange auslassen. Wir sind aber in der 
Lage, Ihnen bei der Erörterung im Ausschuß Punkt 
für Punkt zu beweisen, daß in der mittelfristigen 
Finanzplanung die Anforderungen der Deutschen 
Bundesbahn abgedeckt sind. Trotz aller Einschrän-
kungen, die man im Rahmen dieser mittelfristigen 
Finanzplanung in ihrer verpflichtenden Bedeutung 
für den Parlamentarier oder für das Parlament für 
den einzelnen Haushalt machen muß, sind wir in der 
Lage zu sagen: Dies ist abgedeckt. 

Mir ging es darum, hier etwas klarzumachen, was 
im übrigen in jedem Unternehmen so ist: Wenn 
eine Zielprojektion auf Grund veränderter Entwick-
lungen gegenüber einer früheren Annahme nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann, muß ich entwe-
der mein Ziel korrigieren — dazu sehen wir gar kei-

nen Anlaß — oder überlegen: Was kann ich jetzt 
tun, um das, was sich verändert hat, wieder in den 
Griff zu bekommen? Kann durch andere Maßnahmen 
flankierender Art ein Ersatz geschaffen werden? Na-
türlich gehört vieles von dem, was Sie erwähnten, 
dazu. Der Kostenrechnung würde ich allerdings nicht 
einen so hohen Stellenwert beimessen. Dies ist aber 
eine wichtige Sache. Angestoßen hat man dies bei 
der Bundesbahn allerdings schon, bevor es eine 
öffentliche Diskussion darüber gab. Dies ist im Gang. 
Dies ist aber nicht eine Ersatzmaßnahme für das, was 
hier durch den Montanbereich hereingehagelt ist 
oder was sich hier an Änderungen ergeben hat, für 
das, was an Modernisierungsmaßnahmen nicht durch-
geführt werden konnte, obwohl die Pläne und die 
Gelder vorhanden waren. Es handelt sich natürlich 
auch um das Ausschöpfen aller Möglichkeiten auf 
dem Wege über Marktbeobachtung, Marktanalyse und 
flexiblere Angebote. Es handelt sich um das, was man 
im Management umorganisiert. Im übrigen habe ich 
aus Gesprächen doch den Eindruck gewonnen, daß die 
Herren des Verwaltungsrates — ich will hier nie-
manden namentlich nennen — sich sagen: Man spürt, 
daß sich hier etwas tut. — Dies ist sicherlich noch 
nicht morgen in Millionen zu messen. Hier ist aber 
etwas in Bewegung. Da ist die öffentliche Darstel-
lung der Bundesbahn, die sich geändert hat. Was die 
Tarifpolitik angeht, so ist spürbar, daß die Grenzen 
akzeptiert, aber auch die Möglichkeiten wahrge-
nommen werden. Wir muten den Eisenbahnern — 
das gebe ich zu — doch allerhand an Rationalisierung 
zu. Es bedeutet schon etwas, in der Politik, die diese 
Bundesregierung in der Offentlichkeit gegen ver-
ständliche und manchmal auch unverständliche An-
griffe zu vertreten hat, bei der heutigen Arbeits-
marktsituation an einem Ziel der Reduzierung fest-
zuhalten. Ich erwarte von Ihnen gar nicht, daß Sie 
für all dies auch eintreten. Wenn Sie die Bundes-
regierung aber so attackieren, werden Sie sich als 
Kenner der Bundesbahn zumindest auch vorstellen 
können, wie es wäre, wenn Sie Verkehrsminister 
wären. Welche anderen Ideen als die, denen wir 
schon nachgehen, hätten Sie denn? In welcher Situa-
tion wären Sie denn? Wo hätten Sie bei den not-
wendigen Maßnahmen, die Sie vorschlagen und die 
weitgehend mit denen übereinstimmen, die wir er-
greifen, eigentlich Beifall zu erwarten? Das ist das 
Problem. 

Sie sagen, Sie stünden zur Bahn. Es wäre manch-
mal hilfreich, wenn nicht nur wegen einer beabsich-
tigten Wirkung, also nicht allein, um zu kritisieren, 
Opposition betrieben würde, sondern auch einmal 
aufgezeigt würde, wo die Grenzen der Möglichkei-
ten der Bahn liegen, damit nicht Erwartungen entste-
hen, man könnte tatsächlich noch etwas tun. Weder 
in diesem Land noch in irgendeinem Land der Erde 
gibt es irgendwelche Vorbehalte gegen irgend je-
manden — wer immer es auch sein mag —, einen 
neuen Gedanken, der zukunftsträchtig ist, nicht so-
fort vollkommen aufgeschlossen aufzunehmen. Wir 
kennen einen solchen Gedanken — leider, muß ich 
sagen — nicht. Wir können nur das, was wir hier 
angefangen haben, mit Mut, Beharrlichkeit und der 
Bereitschaft, ständig darüber zu diskutieren, fort-
führen. Ich brauche in diesem Hause nur auf diese 
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Seite zu blicken, um zu sehen, wie viele Abgeordne-
te dieses Hauses in wie vielen Versammlungen sich 
kritischen Diskussionen stellen, aber nicht in der 
Form, dann, wenn es schwierig wird, rückwärtszu-
gehen, sondern mit dem Mut, das, was notwendig 
ist, auch zu vertreten. Je mehr dies tun, und zwar 
nicht nur in der Gebietskörperschaft Bund, um so 
größer werden die Chancen, einige Hemmnisse ab-
zubauen, die der Modernisierung der Bahn entge-
genstehen. 

Ich würde mich freuen, wenn die Arbeit im Ver-
kehrsausschuß in diesem Sinne vertieft werden 
könnte, weil das Plenum, sofern wir nicht ganz neue 
Dinge zu verkünden haben, lediglich durch das Wie-
derholen alter Forderungen nicht zu füllen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat Herr Ab-
geordneter Schulte. 

Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd) (CDU/CSU) : Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Herren! Wenn 
der Herr Verkehrsminister gerade moniert hat, daß 
das Haus nicht voll besetzt sei, so liegt das weder 
an dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion noch an der 
Materie Verkehrspolitik, sondern leider Gottes  — 
dies  ist sicher eine Klage, die jeder von uns führen 
wird — an viel allgemeineren Problemen. Nur ist 
jetzt nicht der Anlaß, darüber nachzudenken oder 
gar zu philosophieren. 

Wenn der Herr Verkehrsminister aber gemeint 
hat, die Opposition nutze jede Chance, ins Plenum 
zu kommen, dann meine ich, daß wir bisher richtig 
und in weiser Selbstbeschränkung versucht haben, 
dann etwas zu sagen, wenn es etwas zu sagen gibt, 
um ansonsten im Ausschuß an der Lösung der Pro-
bleme sachlich mitzuarbeiten. 

Wir sind aber der Ansicht, daß die angekündig-
ten 13,5 Milliarden DM Zuschußbedarf der Deut-
schen Bundesbahn für das nächste Jahr, ein eige-
ner Antrag der CDU/CSU-Fraktion und eine ganze 
Reihe von Veröffentlichungen Anlaß genug sind, 
uns hier im Parlament auseinanderzusetzen. Des-
wegen bin ich froh, Herr Minister Gscheidle, daß 
Sie wenigstens noch das Wort genommen haben. 
Am liebsten wäre es Ihnen selbstverständlich ge-
wesen, wenn keine Debatte geführt worden wäre; 
so war es ja in der ursprünglichen Regie wohl 
angelegt. 

Herr Kollege Wendt hat vorher eine Rede gehal-
ten, die in etwa mit dem Satz zusammengefaßt wer-
den kann: Was wollt ihr eigentlich? Wir machen 
doch alles richtig. In diesem Tenor hat er auch zu 
unserem Antrag Stellung genommen, während die 
Rede von Herrn Ollesch sehr viel moderater war 
und auch der Herr Verkehrsminister einige andere 
Anklänge von sich gegeben hat. Herr Kollege 
Wendt, wenn ich daran denke, was alles in der letz-
ten Zeit an Zielvorgaben, Plänen zur Streckenstill-
legung, an Leistungsauftrag und an Revision von 
Gesagtem auf uns zugekommen ist, dann kann man 
nicht die Feststellung treffen, alles sei in Ordnung. 
Wenn der Verkehrsminister dann im Wahljahr  

zwischendurch auch noch erklärt, er sei mit seinen 
zwei Ressorts überfordert, dann darf auch dies nicht 
unerwähnt bleiben. 

Der Leistungsauftrag, den die Bundesregierung 
im April dieses Jahres durch das Kabinett hat ver-
abschieden lassen, ist heute angesprochen worden. 
Es war auch in den letzten Wochen ein paarmal Ge-
genstand öffentlicher Erörterungen. Der Leistungs-
auftrag ist zu einem Teil eine Wiederholung der 
Zielvorgaben aus dem Jahr 1974. Nur in wenigen 
Fällen ist er etwas konkreter. 

In einem Punkt ist er allerdings besonders erwäh-
nenswert. Da heißt es schlichtweg in einer Art 
Tagesbefehl an das Bundesbahndefizit, es habe ge-
fälligst bis zum Jahr 1985 zu verschwinden. Und 
jetzt, knapp fünf Monaten später, lesen wir in der 
„Welt" und auch in der Zeitschrift „Die Bundes-
bahn" von einem Vorstandsmitglied, daß man die 
Erwartungen doch nicht erfüllen könne und mit 
den Investitionen nicht vorankomme, daß es 
Gründe gebe, die nicht nur im Konjunkturverlauf 
lägen. 

Auf unsere Kleine Anfrage hat die Bundesregie-
rung noch am 28. Juli geantwortet, die Verlustbe-
seitigung sei bis zum Jahr 1985 realisierbar. Im 
September hat Herr Reschke vom Vorstand der 
Deutschen Bundesbahn dies verneint. Der Herr Ver-
kehrsminister hat seinerseits gegenüber der „Welt" 
ähnliches erklärt. Das liegt zu einem Teil daran, daß 
Investitionen nicht so, wie man sich das ursprüng-
lich vorgestellt hat, realisiert werden können. Unser 
Antrag zielt in diese Richtung. 

Es wird immer wieder eine Zahlenreihe für Inve-
stitionen vorgelegt, z. B. vom Kollegen Mahne in 
einer Presseerklärung, die als Erwiderung auf die 
Einbringung unseres Antrags gedacht war. Ich weiß 
nicht, ob wir mit dieser Art Mengenlehre weiter-
kommen. Ich glaube, daß wir uns mehr und mehr 
die Frage stellen müssen, ob es überhaupt das Rück-
grat der geplanten Investitionen, nämlich die Neu-
baustrecken der Deutschen Bundesbahn, geben 
wird. Da hat es inzwischen zwei erste Spatenstiche 
gegeben. Aber manchmal habe ich den Eindruck, 
daß mit dem Spaten weitergearbeitet, wird. Wir 
müssen uns überlegen, ob der Zeitablauf eingehal-
ten werden kann, ob nicht Einsprüche die Planung 
beeinträchtigen, Einsprüche, die aber für die Bun-
desregierung schon vorher ersichtlich gewesen wä-
ren. Es soll doch niemand so tun, als sei das aus 
heiterem Himmel gekommen. Ja, die Bundesregie-
rung hat doch geradezu immer gepredigt, hier han-
dele es sich um ein umweltfreundliches Verkehrs-
mittel, hier könne gar nichts passieren. 

Aber auch wenn wir die ganz großen Objekte 
außer acht lassen, gibt es breiten Raum für Kritik. 
Investitionsmöglichkeiten aus Konjunkturprogram-
men können nicht genutzt werden, weil die ent-
sprechenden Planungen, weil die entsprechenden 
Schubladenprogramme noch nicht vorhanden sind. 
Genau in diese Richtung zielt unser Antrag. 

Wenn ich vorher gesagt habe, es würden immer 
wieder Zahlen erwähnt, wie man der Bundesbahn 
bei ihren Investitionen helfe, dann muß aber noch 
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etwas anderes angeführt werden, nämlich ein Re-
chentrick, der seit geraumer Zeit Platz gegriffen 
hat. Die Bundesregierung hat es fertiggebracht, für 
die Deutsche Bundesbahn einen Teil der Investi-
tionen zu finanzieren. Auf der anderen Seite wird 
aber die Bahn zur Abdeckung ihrer Verluste auf 
den Kapitalmarkt verwiesen. Mit anderen Worten: 
Was mit der einen Hand gegeben wird, wird mit 
der anderen Hand wieder genommen. Eine Fach-
zeitung hat einmal zu dieser Praxis einen Kommen-
tar geschrieben: „Zauberkünstler müssen am Werk 
gewesen sein." Es gibt andere Kommentare, auch in 
der Zeitschrift „Die Bundesbahn", Ausgabe Sep-
tember dieses Jahres, wo gesagt wird, daß durch 
verschiedene Rechentricks — z. B. auch dadurch, 
daß man Abbuchungen vom Grundkapital vorge-
nommen hat — alles das wieder aufgezehrt wurde, 
was man vorher, von 1969 bis 1975, an Investitions-
mitteln gegeben hat. Wenn also die Liquiditätshil-
fen entsprechend abgebaut werden, dann kann man 
wohl feststellen, daß die Zahlung eines Teils der 
Investitionsmittel nicht das Paradestück dieser Bun-
desregierung ist. 

Es ist vorher über die Rationalisierung gespro-
chen worden. Hier läuft einiges, hier wird den 
Eisenbahnern manches zugemutet. Es läuft aber auch 
einiges, was einmal im Parlament angesprochen 
werden sollte und was bisher nicht so ganz zur 
Zufriedenheit gelungen ist. Ich glaube, daß die 
zentrale Frage bisher immer noch nicht gelöst ist, 
inwiefern mit einem Leistungsabbau auch ein Abbau 
von Kosten verbunden ist. Ich will ein Beispiel an-
führen. Angenommen, ein Bahnhof wird von einem 
Eisenbahner betrieben, angenommen, dieser Eisen-
bahner hat bis jetzt zehn verschiedene Dienstlei-
stungen ausgeübt und muß jetzt fünf davon ein-
stellen; beim Stückgut, beim Expreßgut, beim Reise-
gepäck usw. Dann stehen wir doch vor der Tat-
sache, daß die Einnahmen bei gleichbleibenden 
Kosten niedriger werden; denn wir haben auf die-
sem Bahnhof trotz Halbierung der Dienstleistungen 
nicht etwa einen halben Eisenbahner, sondern 
einen ganzen, der lediglich noch halb ausgelastet 
ist. Es gibt solche sogenannten Rationalisierungs-
maßnahmen. Ich meine, Herr Verkehrsminister, daß 
Sie da Ihren Einfluß gegenüber Frankfurt geltend 
machen müßten. 

Bisher ist von allen Sprechern etwas zum Perso-
nalabbau gesagt worden. Daß dies wehtut, ist klar. 
Ich mußt aber eines anfügen: Trotz der schmerzli-
chen Operationen, die zur Zeit durchgeführt werden, 
sind wir im Augenblick bei einem Stand, den wir 
1969 hatten; denn zwischen 1969 und 1973 hat es 
diese Bundesregierung verstanden, 40 000 Dienst-
kräfte zusätzlich einzustellen, die man jetzt wieder 
abbaut. 

Lassen Sie mich noch einen Punkt erwähnen. Der 
Kollege Wendt, aber auch der Kollege Ollesch haben 
zu dem Thema Stellung genommen, inwiefern in der 
Zukunft die Bundesbahn haushaltsmäßig zu behan-
deln sei. Dies ist ein zentraler Punkt unseres An-
trags. Hier handelt es sich — um einmal in der Dik-
tion des Herrn Verkehrsministers zu bleiben — um 
den sogenannten zweiten Block aus dem ganzen Zu-

schußbedarf der Deutschen Bundesbahn. Es handelt 
sich nicht um den Block, den wir als reines Defizit 
bezeichnen, sondern um den Block, der unter der 
Rubrik der gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu fin-
den ist. 

(V o r s i t z : Präsident Carstens) 

Ich glaube nicht, daß man, wie der Kollege Wendt, 
sagen kann, unser Antrag betreffe lediglich eine 
Umbuchung, wenn man gemeinwirtschaftliche Lei-
stungen und politische Auflagen nicht mehr im Ver-
kehrshaushalt niederschreibe, sondern z. B. in den 
Sozialetat, den Wirtschaftsetat, den Familienetat 
oder den Bildungsetat gebe. Ich glaube, es ist viel 
mehr. Ich glaube, daß erst durch eine solche Maß-
nahme in den anderen Ressorts eine Politik aus 
einem Guß gemacht werden kann, so daß der Fa-
milienminister und der Wirtschaftsminister wirklich 
über alle Maßnahmen, die ihre Ressorts berühren, 
entscheiden können. Dann kann es nicht mehr wie 
im letzten Jahr geschehen, daß auf der einen Seite 
bestimmte wirtschaftsschwache Regionen der Bun-
desrepublik Deutschland vom Wirtschaftsminister 
als förderungswürdig ausgewiesen werden und sich 
der Verkehrsminister eine Landkarte bestellt, nach 
der der Eisenbahnverkehr in diese Gebiete einge-
stellt werden soll. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn wir eine Politik aus einem Guß wollen, dann 
müssen wir diesem unserem Haushaltsantrag folgen. 

Es geht aber noch weiter. Ich glaube, daß diese 
Frage auf Dauer auch darüber entscheiden wird, in-
wiefern die Bahn belastet ist. Das Wort „Umbu-
chung" ist vorher gefallen; was wir wollen, geht 
viel tiefer. Wenn der Kollege Wendt noch da wäre, 
würde ich ihn fragen, wie es denn in der Praxis ab-
liefe, wenn ich auf seine Kosten lebte. Dann könnte 
man sich viele schöne Dinge leisten. Vielleicht wür-
de er dann als Verschwender bezeichnet, wenn auf 
seinem Konto keine schwarzen Zahlen mehr zu 
finden wären. Ob ich allerdings die gleiche Verhal-
tensweise in meinem Lebenswandel an den Tag 
legte, wenn ich das alles selbst finanzieren müßte, 
ist eine andere Frage. Ich glaube, daß wir diese Er-
kenntnis sehr wohl auch auf die Eisenbahnpolitik 
übertragen können. 

Der Herr Verkehrsminister hat gesagt, dieser 
Block der gemeinwirtschaftlichen Leistungen, der 
politischen Auflagen sei indisponibel. Was heißt 
dies? Herr Verkehrsminister, soll dieser Block der 
Politik entzogen sein? Entweder tragen Sie die Ver-
antwortung auch für diesen zweiten Block, oder wir 
suchen für diesen zweiten Block einen neuen Wär-
ter, indem wir unseren Antrag annehmen. 

Diese meine Ausführungen bedeuten ein Ja zu 
dem gemeinwirtschaftlichen Auftrag der Deutschen 
Bundesbahn. Nur müssen wir die gemeinschaftlichen 
Leistungen der Bahn in der Zukunft anders organi-
sieren und neu definieren. Wir sind der Ansicht, daß 
die Bahn auch im gemeinwirtschaftlichen Bereich 
kaufmännisch zu wirtschaften hat. Dann wird im 
Grunde genommen aber Gemeinwirtschaftlichkeit 
darauf reduziert, daß die Differenz zwischen dem 
Marktpreis und dem tatsächlichen, von der Politik 



3396 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 

Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd) 

veranlaßten Preis zu bezahlen, abzugelten ist. Die-
sen Preis hat dann der Veranlasser zu zahlen. Daß 
dieser Veranlasser beim Bund zu suchen ist, ergibt 
sich nach dem Grundgesetz von selbst. 

Herr Präsident! Meine Herren! Lassen Sie mich 
zum Schluß kommen. Ich glaube, daß unser An-
trag nicht als Pflichtübung einer Opposition zu se-
hen ist — dies klang so in der Rede des Herrn 
Verkehrsministers kurz an —, sondern daß er posi-
tive Wege aufzeigt. Ich glaube, daß es Zeit ist, daß 
wir über die Bahn auch einmal unter positiven 
Aspekten diskutieren, nachdem wir die öffentliche 
Diskussion drei Jahre lang nur unter negativer 
Sicht geführt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf des Abg. 
Topmann [SPD]) 

— Herr Kollege Topmann, Sie sollten sich in einer 
Verkehrsdebatte nicht zu sehr exponieren. Sonst 
legt Herr Gscheidle Ihre Eisenbahnlinie still. — 

(Topmann [SPD]: Dann wird Herr Waffen

-

schmidt böse!) 

In unserem Antrag steckt aber insofern Kritik, 
als die geforderten Maßnahmen von der Bundesre-
gierung nicht schon längst in die Wege geleitet 
worden sind. Wir wissen, daß die Sanierung der DB 
schwierig ist. Aber wir sind der Ansicht, daß wir 
Mut brauchen, daß wir einen langen Atem brau-
chen, daß wir mit dem Zickzackkurs aufhören müs-
sen, den die Bundesregierung in den letzten Jahren 
gefahren hat. Wir verlangen nicht, daß Sie uns heute 
recht geben. Wir verlangen aber, daß unsere Vor-
schläge in Offenheit geprüft werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Mahne. 

Mahne (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Eine verkehrspolitische Debatte im Bundes-
tag hat, glaube ich, zweierlei Aufgaben. Sie hat ein-
mal die Aufgabe, eine Analyse der Verkehrssitua-
tion insgesamt und heute eine Analyse der Situation 
bei der Deutschen Bundesbahn vorzunehmen. Sie 
hat darüber hinaus die Aufgabe, auch Alternativen 
aufzuzeigen. Zwar haben wir heute von seiten der 
Opposition etliche kritische Anmerkungen und Fra-
gestellungen gehört. Alternativen aber sind von 
der CDU nicht angeboten worden. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Schulte [Schwä

-

bisch Gmünd] [CDU/CSU] : Dabei reden wir 
jetzt über einen CDU-Antrag!) 

Es ist dem Minister von der CDU nicht ein Hinweis 
für seine Arbeit gegeben worden, 

(Topmann [SPD]: So ist es!) 

wie sie sich ihr Konzept zur wirtschaftlichen Sanie-
rung der Deutschen Bundesbahn vorstellt. 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Wir haben 1958, 
1960 und 1962 von Ihnen auch nie gehört, 

wie Sie sich das vorstellen!) 

Wir haben gestern in der Sitzung des Verkehrs-
ausschusses den Ausspruch eines Mitgliedes des 
Verkehrsausschusses gehört, daß die Verkehrsnut-
zer den Ausbau der Verkehrswege bestimmen. 
Wenn das so ist, dann muß man natürlich fragen, 
wo Sie nun die Prioritäten setzen und wie Sie drau-
ßen im Lande Versprechungen machen. Wenn Sie 
vor Autoclubs, vor Straßenbauern sprechen, fordern 
Sie mehr Straßen. Wenn Sie bei den Reedern und 
Binnenschiffern sprechen, fordern Sie den Ausbau 
der Wasserwege und besondere Förderungen für die 
Binnenschiffahrt. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU] : Erst einmal nachweisen! — Sick 

[CDU/CSU]: So etwas tun Sie gerade!) 

Wenn Sie bei den Eisenbahnern sprechen, dann wol-
len Sie keine Reduzierung des Schienennetzes. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU]: Da mußten Sie ja inzwischen nach

-

geben!) 

Und so stellt es sich ja auch jeweils örtlich dar. 

Darüber hinaus vergessen Sie anscheinend, daß 
sich die Verkehrsstruktur in den vergangenen Jahr-
zehnten, so muß man ja sagen, entscheidend geän-
dert hat, daß der Anteil der Bahn am Verkehrsauf-
kommen gefallen ist: im Personenverkehr von 40 % 
im Jahre 1950 auf 7 % im Jahre 1975, im Güterver-
kehr von 55 % im Jahre 1950 auf 30 % im Jahre 
1975. Gut, die Verkehrsnutzer haben diese Reduzie-
rung bestimmt. Aber hier liegt doch letztlich das 
Problem, das strukturelle Problem, welches wir bei 
der Bundesbahn haben. Wir verschweigen ja nicht, 
daß die Bundesbahn für den Finanzpolitiker und für 
den Verkehrspolitiker zu einem hohen Haushalts-
risiko geworden ist. Wir wissen, daß die Bundeslei-
stungen an die Deutsche Bundesbahn im Jahre -1978 
mehr als die Hälfte des Verkehrshaushaltes ver-
schlingen werden. 

Diese finanzielle Entwicklung der Deutschen Bun-
desbahn und die Belastung für den Haushalt ma-
chen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig. Die 
Politik der Bundesregierung läßt sich dahin gehend 
zusammenfassen, daß sie unter dem Motto „Investi-
tion und Konzentration" die wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit der Bundesbahn verbessern will. Die 
Investitionen werden nach unserer Planung steigen, 
ebenso der Investitionsanteil, der sich in den näch-
sten Jahren ja nahezu verdoppeln wird. Der Herr 
Minister hat zu Recht auf die vorhandenen Investi-
tionshemmnisse hingewiesen. Sie können doch nicht 
die Bundesregierung für diese Investitionshemm-
nisse zum Schuldigen machen, daß Bürgerinitiativen 
und die Bevölkerung gegen Verkehrslärm und die 
Anlage neuer Verkehrswege sehr viel sensibler ge-
worden sind. 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Und Bundesminister 
sich gegen sie stellen wie in München! 
Lesen Sie mal nach, was Herr Vogel dort 

erzählt hat!) 

Konzentrationsmaßnahmen sind eingeleitet wor-
den und werden letztlich konsequent vorgelegt. Hier 
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hat der Leistungsauftrag letztlich doch ein klares 
Konzept entwickelt. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Na, na, Herr Mahne; 
übertreiben Sie nicht!) 

Es muß doch mal gefragt werden: Wo liegt denn 
Ihre Konzeption, was die Frage der Konzentration 
im Bereich der Bundesbahn betrifft? 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU] : Sie haben im vorigen Jahr dazu Stel

-

lung genommen!) 

Sie lamentieren auf der einen Seite über stei-
gende Haushaltsbelastungen durch die Bundesbahn. 
Andererseits widersprechen Sie bundesweit, auf 
Landesebene, auf regionaler Ebene und auf kommu-
naler Ebene jeglicher notwendigen Konzentrations-
maßnahme. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jobst [CDU/ 
CSU] : Dann würden Sie die Verluste nicht 

mehr haben!) 

Meine Herren, wir stehen im Kontakt mit dem Bür-
ger draußen und erleben, wie Sie und Ihre Kollegen 
im Lande argumentieren. 

Der Leistungsauftrag hat zwei Zielsetzungen: 
Minderung der Kosten und Steigerung der Erträge. 
Bei der Minderung der Kosten durch Rationalisie-
rungsmaßnahmen, die durch einen vielfältigen Maß-
nahmenkatalog eingeleitet worden sind, können wir 
feststellen, daß schrittweise Erfolge erzielt worden 
sind. Dabei ist natürlich klar, daß diese Erfolge nicht 
von heute auf morgen zu erreichen sind, sondern 
längere Zeit dauern. 

Die Steigerung der Erträge 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Haben wir wieder

-

holt gefordert!) 

ist natürlich weitaus problematischer in einem Un-
ternehmen, das, wenn Sie so wollen, in besonderer 
Weise im Absatz von Produktionsleistungen im Gü-
terverkehr monostrukturiert ist. Wenn wir wissen, 
daß zwei Drittel an den Montanbereich gehen, kön-
nen wir uns vorstellen, was an Einnahmeminderun-
gen letztlich auf das Unternehmen Bundesbahn zu-
kommt, nachdem im Montanbereich jetzt eine kon-
junkturell schwierige Situation eingetreten ist. 

Die Opposition kritisiert den Mangel an Engage-
ment der Bundesregierung für die Bundesbahn und 
verlangt mehr Investitionsmittel für die Bundes-
bahn. Die Bundesregierung ist diesem Verlangen 
schon längst nachgekommen. Gleichzeitig verlangen 
Sie, meine Herren von der Opposition, für die 
anderen Verkehrsträger, wie ich vorhin gesagt 
habe, höhere Investitionsansätze. Hier fehlt es letzt-
lich an der Verantwortung im Rahmen des Gesamt-
haushalts. Man kann nicht jedem jederzeit alles ver-
sprechen. 

Wir haben von Ihnen heute konkrete Vorschläge 
erwartet, 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU] : Die haben wir doch vorgelegt!) 

z. B. zur Verbesserung der Wettbewerbssituation 
der Deutschen Bundesbahn, die als schienengebun

-

denes Verkehrsmittel natürlich im Wettbewerb ge-
genüber anderen Verkehrsträgern beeinträchtigt 
ist. Haben Sie etwas gesagt, wie Sie in diesem 
Wettbewerb die Situation der Bundesbahn gegen-
über dem Straßen- und Güterverkehr und gegenüber 
der Binnenschiffahrt stärken wollen? Sie haben dazu 
nichts gesagt, Sie haben dazu keine Alternativen 
aufzuweisen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Lemm

-

rich [CDU/CSU] : Das ist doch heute nicht 
unser Antrag! Sie haben selber nichts ge

-

sagt! Wie soll man da antworten können! 
— Dr. Jobst [CDU/CSU] : Herr Mahne, wür

-

den Sie mal Ihre Vorstellungen dazu ent

-

wickeln?) 

Wir sind mit der Politik der Bundesregierung ein-
verstanden. 

(Lemmrich [CDU/CSU] : Mit welcher? Mit 
der von 1970 oder mit der von jetzt?) 

— Wir sprechen jetzt für die Bundesregierung und 
den Bundesminister Gscheidle. 

Die Bundesregierung wird durch die von ihr ein-
geleiteten Maßnahmen der Konzentration und der 
Investitionen im Bundesbahnbereich mit dafür Sorge 
tragen, daß es hier zu einer finanziellen Konsolidie-
rung der Deutschen Bundesbahn kommt, wenn auch 
nicht in der von uns erwarteten zeitlichen Folge. Wir 
sind dankbar dafür, wenn wir in der Ausschußbe-
ratung mit Ihrer sachlichen Mitarbeit, Ihren Anre-
gungen und Ihren Alternativen zu dieser Politik 
rechnen können. 

(Beifall bei der SDP und der FDP — Dr. 
Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/CSU] : 
Bis wann rechnen Sie mit einer Konsolidie

-

rung?) 

Präsident Carstens: Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. 

(Wehner [SPD] : Hört! Hört!) 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Antrag an den Aus-
schuß für Verkehr und für das Post- und Fernmelde-
wesen — federführend — sowie an den Ausschuß für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau und an den 
Haushaltsausschuß zu überweisen. Wer diesem Vor-
schlag zustimmen will, gebe bitte ein Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe! — Dann ist das so 
beschlossen. 

(Dr. Waffenschmidt [CDU/CSU] : Da haben 
wir schon wieder einen einstimmigen Be

-

schluß!) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Dritten Berichts der Bundes-
regierung über die Erfahrungen im Zusam-
menhang mit der Neuregelung des § 8 des 
Personenbeförderungsgesetzes 
— Drucksache 8/803 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 

Das Wort hat der Abgeordnete Sick. 

(Zuruf von der SPD: Muß das sein? — 
Wehner [SPD] : Sonst kommt er doch nie 

ins Protokoll!) 
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Sick (CDU/CSU) : Herr Kollege Wehner, so spek-
takulär wie Sie kommt von uns sonst keiner ins 
Protokoll; das ist natürlich auch eine Leistung. Üb-
rigens, daß der Kollege Wendt wieder da ist, nach-
dem sein Teil der Debatte beendet ist, ist auch mit 
Freude festzustellen. 

Abgesehen von diesen mehr oder weniger süffi-
santen Bemerkungen, meine Herren, sollten wir 
uns selber einmal darüber klar sein, weshalb wir 
heute hier anwesend sind. Ist die Tatsache der 
schlechten Besetzung des Plenums eigentlich eine 
Aussage über die Bedeutung dessen, womit wir es zu 
tun haben? Ich glaube: nein; denn das, was wir hier 
besprechen, geht die gesamte Gesellschaft der Bun-
desrepublik Deutschland an, sowohl die Wirtschafts-
gesellschaft als auch die Gesellschaft allgemein. Da-
bei meine ich insbesondere das, worüber ich jetzt 
reden möchte, nämlich § 8 des Personenbeförde-
rungsgesetzes. Auch hier geht es um Geld. 

Es geht aber nicht nur um Geld. Deswegen sage 
ich, Herr Minister: Nicht nur deshalb, weil ich auch 
mit wenigen Worten ins Protokoll komme, son-
dern weil ich meine, daß wir uns hier im Kreis von 
Fachleuten befinden, können wir uns auf das We-
sentliche konzentrieren. 

Herr Minister, dieser Bericht, dessen Existenz ich 
grundsätzlich begrüße, kann aus der Sache heraus 
keine Angaben darüber machen, wie denn die Re-
gelung jetzt aussehen soll. Dieser Bericht teilt ledig-
lich mit,  was bisher ist. Aber einiges fällt mir, Herr 
Minister, auf, und dieses wollte 'ich Ihnen heute 
abend gesagt haben, verbunden mit der Bitte, darauf 
— nicht heute abend — zu antworten. Ich bitte Sie 
darum, uns deutlich zu machen, wie Sie sich in  Ver-
folg der Politik, die Sie in nächster Zeit betreiben 
werden, die Regelung dieser Dinge vorstellen. Ich 
bin hier deswegen etwas skeptisch, weil die beiden 
Vorberichte hinsichtlich der freiwilligen Zusammen-
arbeit eindeutig positiv waren, 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU] : So ist es!) 

während dieser Bericht erstmals zumindest eine ge-
wisse Skepsis erkennen läßt. 

(Dr. Schulte [Schwäbisch Gmünd] [CDU/ 
CSU] : Weil der Verkehrsminister etwas an

-

deres will! — Dr. Waffenschmidt [CDU/ 
CSU]: So ist es!) 

— Ja, im Grunde ist es möglich, daß dem so ist, 
nämlich daß, wie Sie sagten, der Verkehrsminister 
möglicherweise etwas ganz anderes will als das, was 
in diesem Bericht noch angesprochen ist. 

Herr Minister, ich komme auch deswegen darauf, 
weil gleichzeitig mit der Vorlage dieses Berichts an-
dere Äußerungen aus Ihrem Hause vorliegen, auch 
andere Äußerungen von Ihnen zu dem sogenannten 
Zwei-Ebenen-Modell. Da heißt es bezüglich der Kon-
zessionsrechte, daß die Schaffung von Gebietsgeneh-
migungen und die Übernahme der Beförderungs-
rechte durch den Zweckverband erwogen werden. 
Das heißt doch wohl im Klartext: Abzug der Kon-
zessionen von den jetzigen Trägern und Überfüh-
rung auf einen einzigen Träger. Dies ist unklar, dies  

ist widersprüchlich. Herr Minister, damit wir uns 
hier richtg verstehen: Zu dem Zeitpunkt, da wir uns 
unterhalten, gibt es noch kein in sich geschlossenes, 
fix und fertiges Konzept. Wir haben es noch nicht, 
Sie haben es noch nicht. Aber um Klarheit sollten 
wir uns bemühen 

(Dr. Waffenschmidt [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

und die Widersprüchlichkeit herausbringen, damit 
auch die Menschen draußen, um die es geht, wissen, 
wohin die Reise geht. 

Lassen Sie mich noch ein anderes Wort sagen. 
Herr Minister, Sie wissen so gut wie ich, daß die 
Bemühungen auf dem Sektor des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs sehr, sehr aufmerksam verfolgt 
werden, beispielsweise auch von den Bediensteten 
bei Bahn und Post. Wir werden eine Regelung nicht 
finden können, ohne diese Bereiche einzubeziehen. 

Aber ich habe mitunter etwas den Eindruck, daß 
so, wie Sie es jetzt vorzuhaben scheinen, die Dinge 
zu einfach gemacht werden.  Der  Bereich, mit dem wir 
es zu tun haben, ist außerordentlich vielschichtig. Er 
ist sicher schwierig. Aber wenn irgendeiner meinen 
sollte, wir könnten diesen schwierigen Bereich da-
durch in den Griff bekommen, daß wir ihn zentrali-
sieren oder monopolisieren, dann, davon bin ich 
überzeugt, irrt derjenige sich. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sämtliche Erfahrungen, die wir alle miteinander 
haben, haben uns gezeigt, daß Monopolisierung am 
Ende zu unübersehbarem Verwaltungsdschungel 
führt, der  aus sich selbst heraus nachher seine Ko-
sten produziert. Wir sehen jetzt wieder, daß der 
Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs sehr 
stark auf einzelne Orte und Regionen bezogen ist. Es 
kann überhaupt nicht gutgehen, einen so differen-
zierten Verkehr von etwa einer Stelle aus betreiben 
zu wollen. Er ist hinsichtlich der Struktur nicht mit 
Güterverkehr, mit Fernverkehr zu vergleichen. 

Ich meine, daß wir das vorhandene Personal bei 
der Bahn und bei der Post, die Bereitschaft, etwas 
leisten zu wollen, die Möglichkeit, etwas leisten zu 
können, den Sachverstand auf jeden Fall nutzen 
müssen. Ich spreche nur von dem Bereich, den ich 
kenne, und das ist bei mir in Schleswig-Holstein die 
„Autokraft". Es ist vielleicht noch ein Vorteil, wenn 
man in dieser Runde einmal spricht. Man kann auch 
Dinge ansprechen, die man sonst vielleicht zurück-
hält. Heute wird immer so schnell gesagt: Ja, aber 
das Beamtendenken muß weg. Wir sollten hier, 
glaube ich, sehr skeptisch sein. Beamte schlechthin 
sind zu ganz anderen Aufgaben erzogen als zu der, 
wirtschaftliche Leistungen zu erbringen. Daraus 
kann man denen keinen Vorwurf machen. Das ist 
das erste. Wenn ich von dem Beispiel „Autokraft" 
ausgehen darf — das wird in München genauso sein 
wie in Köln und in Frankfurt —, muß ich feststellen, 
daß dort Menschen sitzen, die, nachdem sie mit 
dieser Aufgabe betraut wurden, lieber Kollege 
011esch, zum Leidwesen mancher unserer mittel-
ständischen Unternehmer sich ganz verdammt clever 
benahmen, sich am Markt bewegten und ihren An-
teil bekamen, weil sie tüchtig waren und weil sie 
nicht mehr als Beamte — in diesem negativen Sinne 
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Sick 
— reagierten. Das geht also. Wir sollten das nutzen 
und sollten dies nicht durch irgendeine einfache 
Sache beseitigen. Daß wir als Union selbstverständ-
lich — das will ich auch nicht verschweigen — eben-
falls sehen, daß sich auf diesem Markt mehr als 2 600 
mittelständische Betriebe betätigen und daß wir, 
wenn wir schon von Konjunktur, von Struktur-
schwierigkeiten reden, dies zumindest mit im Auge 
haben sollten, das will ich nur am Rande erwähnen. 

Zum Schluß noch eines, Herr Minister Gscheidle, 
ein recht persönliches Wort an Sie. Ich glaube, Sie 
wissen es, daß ich Ihre Art und die Art, wie Sie 
Ihre Arbeit durchführen, sehr schätze, die Nüchtern-
heit, die Exaktheit und die Darstellung der Fakten. 
Was ich vermisse, Herr Minister Gscheidle, das ist 
der ausgesprochen politische Akzent. Das Buchhalten, 
das Zählen allein genügen nicht. Wir sprachen soeben 
über die Bahn. Meine Herren, wir werden uns wie-
dersehen. Alle auch nur einigermaßen erkennbaren 
Fakten deuten darauf hin, daß wir spätestens am 
Ende dieses Jahrhunderts die Bahn wiederentdecken. 

Meine Frage an Sie, Herr Minister Gscheidle, 
wäre folgende. Sie haben mir einmal in einer Aus-
schußsitzung gesagt, 

(Zuruf von der SPD: Die haben Sie nie 
vergessen!) 

Sie würden niemals eine Strecke aus der Hand ge-
ben, eine Trasse, auch wenn stillgelegt werden 
müsse. Dann, so würde ich sagen, wären das vor-
übergehende Maßnahmen, und man könnte später 
wieder auf die Dinge zurückgreifen. — Ich wäre 
sehr dankbar, wenn dies nachdrücklich Ihre Auffas-
sung bliebe. 

Dann ein Wort an unsere Kommunalpolitiker: 
Meine Herren, wir haben es im Bereich des öffent-
lichen Personennahverkehrs mit einem im wesent-
lichen auf die kommunale Gebietszuständigkeit be-
zogenen Verkehr zu tun. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Wir sollten also unsere politischen Bemühungen in 
erster Linie auch dort ansetzen; man sollte eben 
nicht zentralistisch vorgehen, sondern die eingefah-
renen Verwaltungen, die eingefahrenen politischen 
Gremien mit heranziehen. Ich glaube, dann werden 
wir, wenn wir einmal an dieses System heranmüs-
sen — und zwar dann mit Fakten —, wenn wir es 
vernünftig machen, auch hier eine Lösung finden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Batz. 

Batz (SPD): Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Herren! Es gibt anscheinend doch zu so später 
Stunde noch den einen oder den anderen, der — 
auch wenn es der Punkt 10 ist, wenn es darum 
geht, einen Bericht der Bundesregierung zu disku-
tieren — herausliest, was nicht drinsteht, und hin-
einliest, was man gerne hätte. Und das Anbieten 
von Alternativen ist ja anscheinend nicht gerade  

die größte Stärke der Opposition, was sich hier 
wieder deutlich beweist. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Der uns vorliegende Bericht der Bundesregierung 
über die Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Neuregelung des § 8 des Personenbeförderungs-
gesetzes ist der dritte dieser Art. Der Deutsche 
Bundestag hat bekanntlich in der 5. Wahlperiode 
das Personenbeförderungsgesetz neu mit dem § 8 
versehen bzw. diesen reformiert, und das mit der 
Zielsetzung, durch eine intensivere Zusammenarbeit 
der verschiededen Verkehrsträger des öffentlichen 
Personennahverkehrs zur Verbesserung der Ver-
kehrsbedienung insbesondere in ländlichen Räumen 
beizutragen. Und gerade darum geht es. Die Ent-
wicklung auf Grund dieser Gesetzesänderung sollte 
und muß von uns sorgfältig beobachtet werden, da-
mit beurteilt werden kann, ob die in die Vorschrif-
ten des § 8 gesetzten Erwartungen auch erfüllt wer-
den. 

Ich darf, meine sehr geehrten Herren, noch ein-
mal in Erinnerung rufen, daß in dem Verkehrspoli-
tischen Programm der Bundesregierung für die Jahre 
1968 bis 1972 — im allgemeinen bekanntlich besser 
unter dem Namen „Leber-Plan" bekannt — neben 
der Förderung der freiwilligen Zusammenarbeit die 
Möglichkeit der Einführung der Gebietsgenehmi-
gung vorgesehen war. Kernpunkt dieses Planes für 
die Verbesserung des Personenverkehrs waren die 
Vorschriften, die der Genehmigungsbehörde im 
Interesse einer Verbesserung der Verkehrsbedie-
nung zusätzliche Aufgaben und Einwirkungsmög-
lichkeiten mit dem Ziel übertrugen, auf die Einrich-
tung und befriedigende Bedienung sowie auf die 
Erweiterung und Änderung von Verkehrsverbin-
dungen hinzuwirken. Im Vordergrund stand dabei 
also die Förderung einer steigenden freiwilligen Zu-
sammenarbeit der Verkehrsunternehmer, die geeig-
net ist, das Entstehen von zusammenhängenden Ver-
kehrsnetzen mit gut aufeinander abgestimmten An-
schlüssen, Fahrplänen und günstigen Durchgangs-
tarifen zu verwirklichen; soweit damals die Begrün-
dung für das Personenverkehrsgesetz und dessen 
Novellierung aus dem Jahre 1968. 

(Zuruf des Abg. Lemmrich [CDU/CSU]) 

— Ja, natürlich, dagegen ist ja nichts einzuwen-
den. Aber lassen Sie mich nun darauf kommen, was 
daraus geworden ist und was man heute davon 
denkt, denn ich glaube, mit der bloßen Formulie-
rung, die man immer draußen gebraucht, „Freie 
Fahrt dem freien Bürger", kann man dieses Pro-
blem wahrscheinlich auch in Zukunft nicht lösen. 

Als weiteren Schwerpunkt des damaligen Ent-
wurfs sollten wir sicher einmal die Vorschriften 
über die Gebietsgenehmigung etwas mehr unter die 
Lupe nehmen. Wir alle wissen nämlich, so hoffe ich, 
daß dieser Teil damals im Personenbeförderungs-
gesetz keinen Niederschlag gefunden hat, weil man 
der Auffassung war, daß sich das — mit den staat-
lichen Mitteln, den Förderungsmitteln des Bundes — 
am  Markt selbst regeln müßte. Jetzt ist die Zeit, 
dieses Programms verkehrspolitisch an den erreich-
ten Zielen zu messen. 
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Batz 
Einige Herren hier kann ich daran erinnern, daß 

wir ja in der vergangenen Woche in Großbritannien 
waren. Wir haben gemerkt, daß unbeschadet der 
Unterschiede, die es in den arbeitsrechtlichen und 
auch verwaltungsrechtlichen Fragen gibt, dort auch 
das Problem der Gebietsgemeinschaften eine nicht 
unwesentliche Rolle bei manchen Vorte len spielt, 
die auf diesem Gebiet zu verzeichnen sind. 

Nun, wir haben eine freiwillige, verbesserte Zu-
sammenarbeit angeboten, und ich glaube, bei aller 
kritischen Würdigung dieses Berichts kann gesagt 
werden, daß sich dies im großen und ganzen auch 
bewährt hat. Natürlich müssen wir den Vorteil, den 
uns diese Erkenntnis bringt, auch nachdrücklich 
nutzen. 

Bei der Ausfüllung des § 8 stellt sich aber auch die 
kritische Frage nach den Grenzen. Wie es in dem 
Bericht heißt, haben mehrere Länder unmißverständ-
lich zum Ausdruck gebracht, daß der § 8 des Perso-
nenbeförderungsgesetzes ein schwaches Instrument 
sei und den Verkehrsbehörden keine Möglichkeit 
gegeben habe, Verbesserungen der Verkehrsstruktur 
gegen den Willen der Unternehmer durchzusetzen. 
Als wesentlicher Grund hierfür wird allerdings auch 
die wirtschaftliche Lage der öffentlichen Personen-
nahverkehr Treibenden angesehen. 

Grundsätzlich wird eine Verbesserung der wirt-
schaftlichen Situation im öffentlichen Personennah-
verkehr von allen Beteiligten nachhaltig unterstützt. 
Was aber die Realisierung dieses Grundsatzes an-
geht, gehen die Haltungen und die tatsächlichen 
Handlungen auseinander. Ich möchte hier nur an 
den Gang der Gesetzgebung bei der Regelung des 
Ausgleichs der gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
im öffentlichen Personennahverkehr erinnern. Ur-
sprünglich war vorgesehen, den  Nahverkehrsunter-
nehmen einen Ausgleich für den Berufs- und Aus-
bildungsverkehr zu gewähren. Das wurde dann ein-
geschränkt auf Ausbildungsverkehr, und letztlich 
waren die Länder nur zu einem Ausgleich in Höhe 
von 50 O/o der durch den  Ausbildungsverkehr entste-
henden Lasten bereit. Unsere Bemühungen sollten 
nach wie vor darauf abgestellt sein, die wirtschaft-
liche Lage im ursprünglichen Personennahverkehr 
weiter zu verbessern. 

Wie die beiden vorangegangenen Berichte erläu-
tert auch dieser Bericht sehr detailliert die unter-
schiedlichen Kooperationsformen, die einzelnen Ar-
ten der Zusammenschlüsse. Er gibt einen umfassen-
den Überblick, wo und in welcher Form Verkersh

-

verbünde, Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie 
andere Formen der Zusammenarbeit bestehen. Es ist 
hier sicher nicht mehr die Zeit und der Ort, im ein-
zelnen auf diese Auflistung einzugehen; der Ver-
kehrsausschuß wird sich bei der Beratung des Er-
fahrungsberichts — davon gehe ich jedenfalls aus — 
auch mit diesem Teil des  Berichts ausführlich be-
fassen. 

An einer Diskussion werden wir alle nicht vorbei-
kommen: Der Bericht beschäftigt sich insbesondere 
sehr schonungslos mit der Zusammenarbeit von Bahn 
und Post im Omnibusverkehr. Dies ist zur Zeit — 
und nicht nur zur Zeit — ein bei den Beschäftigten  

von Bahn und Post sehr kritisch diskutiertes Thema. i 
Hierbei werden leider zuwenig die bestehenden 
Formen der Zusammenarbeit von Bahn und Post so-
wie die bestehende und geplante Kooperation mit 
anderen, kommunalen und privaten Verkehrsunter-
nehmen erörtert. Vielmehr wird eine mögliche Zu-
sammenführung der Busdienste von Bahn und Post 
auf der Grundlage selbständiger regionaler Unter-
nehmenseinheiten versucht, die sogenannten Re-
gionalverkehrsgesellschaften. 

Im April dieses Jahres hat die Bundesregierung 
bekanntlich nochmals die Erwartung ausgesprochen, 
daß die Zusammenführung der Busdienste von Bahn 
und Post bis Ende 1978 vollzogen wird. Die Bundes-
regierung hat dies noch einmal beschlossen. Daß ein 
vergleichbarer Beschluß schon vom Mai 1975 vor-
liegt, sollten wir bei der Diskussion nicht vergessen. 
Auch sollte man wissen, daß die Bundesregierung be-
reits im Jahre 1973 zum erstenmal den Beschluß ge-
faßt hat, die Zusammenführung der Busdienste 
von Bahn und Post anzustreben. Nun ist auch die 
sozialdemokratische Bundestagsfraktion der Auffas-
sung, daß eine Zusammenführung der Dienste von 
Bahn- und Postbussen nicht nur an der Zeit, sondern 
eigentlich schon überfällig ist. Wir haben daher in 
unserer Stellungnahme vom 3. Mai 1977 zur Netz-
konzeption für die Deutsche Bundesbahn gesagt: 

Die Zusammenführung der Dienste von Bahn-
und Postbussen ist zu beschleunigen. 

Wir sind nämlich der Auffassung, daß Maßnahmen 
dieser Art insbesondere bei einer Verlagerung eines 
Teils des Personenverkehrs der Deutschen Bundes-
bahn auf die Straße an Bedeutung gewinnen. Natür-
lich sehen wir die damit verbundenen Probleme. Ich 
darf hier noch einmal namens meiner Fraktion her-
vorheben, daß wir uns mit dem Thema der Zusam-
menführung der Busdienste von Bahn und Post nicht 
nur ausführlich befassen werden, sondern daß wir 
vor allen Dingen die arbeitsrechtlichen und sozialen 
Interessen des heute für Bahn und Post tätigen Per-
sonals gesichert haben möchten. Das ist eines un-
serer Hauptziele. Wir müssen dabei allerdings auch 
darauf sehen, daß die Bürger durch die dadurch ent-
stehenden Verkehrsbedingungen nicht benachteiligt 
werden. 

Nun heißt es in dem Kabinettsbeschluß vom 
27. April dieses Jahres: 

Die Zusammenführung der Busdienste des Bun-
des in eine Unternehmensgruppe mit selbstän-
digen Regionalgesellschaften soll spätestens bis 
Ende 1978 vollzogen werden. 

Die Befürchtungen, daß hierdurch den Betriebsver-
suchen in den vier Regionen — in Schleswig-Hol-
stein durch die Autokraft, im Raum Oberbayern 
einschließlich München durch die Regionalverkehr 
Oberbayern GmbH, in der Region Rhein-Sieg-Wup-
per-Erft durch die Regionalverkehr Köln und im 
Raum Niedersachsen Mitte einschließlich Hannover 
durch die Regionalverkehr Hannover GmbH — vor-
gegriffen wird, teilen wir in unserer Fraktion nicht. 

In diesem Zusammenhang ist erfreulich, daß der 
Verkehrsminister in seinem Schreiben an die Mit-
glieder des Deutschen Bundestages, an die Vorsit- 
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Batz 
zenden der Gewerkschaften für Bahn und Post und 
anderen unter anderem deutlich gemacht hat, daß 
durch diesen Kabinettsbeschluß eben keine vollen-
deten Tatsachen geschaffen werden. 

(Beifall bei der SPD) 
Uns ist in diesem Schreiben mitgeteilt worden, daß 
der Termin der Zusammenführung der Busdienste 
nur unter dem Gesichtspunkt gesehen werden kann, 
daß die Betriebsversuche in den vier Regionalgesell-
schaften entsprechende Ergebnisse vorweisen. Da-
nach können die notwendigen Gespräche mit den 
Gewerkschaften und den Personalvertretungen von 
uns aufgenommen werden. Der erste Kontakt hat 
hier bereits stattgefunden. 

Ich will trotz der späten Stunde nicht verschwei-
gen, daß erste interne Ergebnisse aus der Erpro-
bungsphase der Regionalgesellschaften vorliegen 
und einem weiten Kreis — ich nehme an, uns allen 
hier — bekannt sind. Wir werden diese Berichte 
ausführlich prüfen. Eine weitere Auswertung wird 
abzuwarten sein. Ich hoffe, daß sich der Verkehrs-
ausschuß mit diesen Fragen bald befassen kann. 

Ich will hier nur andeuten, daß die Zusammen-
arbeit mit dem Taxigewerbe im öffentlichen Perso-
nennahverkehr ganz andere Fragen aufwirft. Hier 
werden auch noch andere Dinge mit zu diskutieren 
sein. 

Ich darf zum Abschluß sagen, daß wir es sehr er-
freulich finden, daß dieser Bericht ausführlich auf 
die Schwierigkeiten der Verkehrsbedienung durch 
öffentliche Verkehrsträger und ihre Ursachen ein-
geht. Weniger erfreulich — und da gebe ich Ihnen 
recht, Herr Kollege Sick — ist dagegen der Inhalt 
dieser Ausführungen, denn diese zeigen deutlich, 
daß unsere Erwartungen nach wie vor unerfüllt ge-
blieben sind. Ebenso wie das Problem der Verbesse-
rung der Verkehrsbedienung durch den öffentlichen 
Personennahverkehr bereitet uns auch dessen wirt-
schaftliche Lage nach wie vor große Sorgen. Es 
wäre schlecht, wenn es in diesem Hause jemanden 
gäbe, der das nicht freimütig zugeben wollte. Trotz-
dem, der eingeschlagene Weg der Förderung der 
freiwilligen Zusammenarbeit der Verkehrsunter-
nehmen sollte nach Auffassung der Bundesregie-
rung weiterverfolgt werden. Wir werden die Bun-
desregierung dabei unterstützen. 

Dennoch sind auch neue Organisationsmodelle in 
die weitere Überlegung einzubeziehen, die wir gerne 
im zuständigen Ausschuß bedenken, abwägen und 
nach ausführlichen Gesprächen mit allen Beteilig-
ten, vor allem aber mit den betroffenen Arbeitneh-
mern und ihren Gewerkschaften, wenn nötig auch 
durchzusetzen bereit sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Abgeordnete 
Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Kollege Schulte, 
ich habe Verständnis dafür, daß Sie mir so unwillig 
mit dem Kopfe zunicken. Aber daß wir heute abend 
hier reden, entspricht dem Wunsch Ihrer Fraktion. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Ich war im Ältestenrat der Meinung, daß es sehr 
sinnvoll sei — da der Bericht einmal aus dem Ver-
kehrsausschuß zurückkommt —, den Bericht nach 
dem Votum des Ausschusses hier zu diskutieren. 
Sie aber wollten diese Diskussion zweimal führen, 
heute und demnächst, in einigen Wochen. 

Daß wir uns überhaupt mit diesem Bericht der 
Bundesregierung über die Förderung der Verkehrs-
bedienung und den Ausgleich der Verkehrsinter-
essen im Straßenpersonenverkehr beschäftigen, 
liegt daran, daß die Bundesregierung im Entwurf 
eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Personen-
beförderungsgesetzes vom 8. Mai 1969 eine Um-
wandlung der bis damals geltenden Linienkonzessio-
nen in Gebietskonzessionen vorsah. Herr Kollege 
Sick, das war die Bundesregierung der Großen 
Koalition unter Ihrem Bundeskanzler Kiesinger. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Und wer war 
Verkehrsminister?) 

— Unter Ihrem Bundeskanzler Kiesinger, allerdings 
mit einem SPD-Verkehrsminister. Darüber haben 
wir vorhin schon einmal gesprochen. 

Der Deutsche Bundestag hat dann diese Um-
wandlung der Konzessionen abgelehnt, mit Recht, 
wie wir Freien Demokraten meinen; denn die Ver-
änderung der Konzeption der Linienkonzessionen zu 
einer Konzeption der Gebietskonzessionen hätte 
unter dem Strich die Ausschaltung der mittel-
ständischen Betriebe im öffentlichen Personennah-
verkehr bedeutet. Das wollten wir nicht. Das woll-
ten wir 1969 nicht und — ich sage das ganz deut-
lich — das wollen wir Freien Demokraten auch im 
Jahre 1977 nicht; 

(Zuruf von der CDU/CSU: Da stimmen wir ja 
überein!) 

denn diese Unternehmen sind gehalten, kostendek-
kend zu fahren, weil ihnen niemand das Defizit 
abnimmt, wie es bei den übrigen Gesellschaften, die 
sich in öffentlicher Hand befinden, üblich ist. Wir 
befürchten, daß, wenn diese Linien, die heute noch 
kostendeckend befahren werden, in den großen Topf 
der öffentlichen Betriebe hineinkommen, sie auch 
bald ins Minus hineinrutschen werden. Dem Bürger 
und Steuerzahler werden dann höhere Lasten auf-
erlegt, ohne daß er in der Bedienung einen Vorteil 
hätte. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es überall 
dort, wo kein Wettbewerb ist!) 

— Das ist nun mal so. 

Von daher war der Deutsche Bundestag 1969 sehr 
gut beraten, daß er die Regierungsvorlage verän-
derte. Wir waren damals in der Opposition und 
haben daran natürlich mit Freuden mitgewirkt. 

Die bisher vorliegenden Berichte — und dies 
ist der dritte — legen dar, daß es durchaus möglich 
gewesen ist, ohne gesetzlichen Zwang zu einer frei-
willigen Zusammenarbeit aller Betriebe zu kom-
men, die sich im öffentlichen Personennahverkehr 
betätigen. Wir haben Tarif- und Verkehrsgemein-
schaften. Wir haben aber auch Verkehrsverbünde. 

Man sollte aber sehr vorsichtig sein, denn die Er-
richtung der Verbünde bedeutet noch nicht eine 
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Ollesch 
Verbesserung der Bedienung oder wirtschaftlicheren 
Betrieb. Im Gegenteil! Bei der Schaffung des Ver-
kehrsverbundes Rhein -Ruhr, der vom Land Nord-
rhein-Westfalen, von meinem Parteifreund, dem 
Verkehrsminister Dr. Riemer, betrieben wird, hat 
die örtliche Gesellschaft in meiner Heimatstadt fest-
gestellt, daß der Verkehrsverbund, in den diese 
Gesellschaft unter sanftem Druck der Regierung 
hinein muß, das vorhandene Defizit verdoppeln 
wird. Das im Jahre 1977 zu erwartende Defizit von 
10 Millionen DM wird sich durch Schaffung des Ver-
kehrsverbundes später auf 20 Millionen DM erhö-
hen. Das Land hat sich allerdings bereit erklärt, auf 
zehn Jahre hinaus mit insgesamt 500 Millionen DM 
die finanziellen Nachteile des Verkehrsverbundes 
für die Gesellschaften in dem Verbund auszuglei-
chen. 

Für die Verkehrsbedienung mag es gut sein, wenn 
in einem überschaubaren Raum eine Tarifgemein-
schaft, eine Verkehrsgemeinschaft oder sogar ein 
Verbund vorhanden sind. Dies bringt Erleichterun-
gen für den Fahrgast: Durchläsen der Fahrscheine, 
Abstimmung der Fahrpläne usw. Wenn der Bezirk 
aber zu groß ist, verkehrt sich der Sinn gelegentlich 
in Unsinn. Wer will denn schon beim Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr mit einem Fahrschein von Haltern 
nach Duisburg fahren? Der Betreffende fährt von 
jeher mit der Deutschen Bundesbahn mit einer Fahr-
karte an seinen Zielort. 

Sosehr also die Zielsetzungen zu begrüßen sind, 
die in § 8 des Personenbeförderungsgesetzes ange-
sprochen sind, so möchte ich doch davor warnen, das 
Heil von großflächigen Verbünden zu erwarten. Wir 
haben uns in der Vergangenheit bemüht, den Betrie-
ben, die öffentlichen Personennahverkehr betreiben, 
Lasten abzunehmen, und zwar im Interesse der Auf-
rechterhaltung der Bedienung, im Interesse verbes-
serter Bedienung, im Interesse der Befreiung der Bal-
lungsräume vom Individualverkehr. Dies alles sind 
Maßnahmen, die wir hier gemeinsam beschlossen ha-
ben, zu denen wir uns bekennen und die wir auch in 
Zukunft fortsetzen werden. Wir geben auch für die 
Schaffung der Tarifgemeinschaften und Verkehrs-
gemeinschaften grünes Licht, aber wir sollten dabei 
nicht zu großflächig denken und uns mit den Ergeb-
nissen bescheiden, die bisher schon vorliegen, und 
uns bemühen, diese Ergebnisse in den nächsten Jah-
ren hier und dort noch zu verbessern. 

Nun noch zwei Sätze zu Bahn und Post. Wir be-
grüßen es, daß der Dualismus von bundeseigenen 
Unternehmen im ÖPNV beseitigt wird. Es mag, hi-
storisch gesehen, das Recht der Post gewesen sein, 
die Personenbeförderung zu übernehmen. Die Post 
war ja die erste Einrichtung, die diese Aufgabe 
übernahm. Im Grunde genommen sind die Personen-

beförderung und die Beförderung von Gütern aber 
auch eine Aufgabe der Deutschen Bundesbahn. Mit 
der Schaffung der Gemeinschaft von Bahn und Post 
und mit der Bildung von Regionalgesellschaften 
überschaubarer Art werden wir sicherlich in der La-
ge sein, die Verluste, die zwei konkurrierende 
Staatsbetriebe wegen der Konstruktion ihrer Dienste 
erleiden mußten, in Zukunft zu vermeiden. 

Unser Ja zu diesen Regionalgesellschaften bedeu-
tet aber nicht ein Ja zur Umwandlung von Linien-
konzessionen zu Regionalkonzessionen, obwohl ge-
legentlich bei der Begründung dieser Maßnahme 
auch von seiten des Bundesverkehrsministeriums — 
vom Minister habe ich dies allerdings noch nicht ge-
hört, aber es gibt ja auch noch einige im nachgeord-
neten Bereich — gesagt wird, daß das alles nur 
Sinn habe, wenn man zu Regionalkonzessionen 
käme. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Bleibt der Stand

-

punkt so erhalten?) 

— Mein Standpunkt bleibt immer unverändert erhal-
ten. Er ist durch lange Überlegung geprägt. Ich ver-
schließe mich zwar nicht besseren Erkenntnissen, je-
doch habe ich hier noch keine bessere Erkenntnis 
kennengelernt. 

Von daher meinen wir, daß es bei dem Beschluß 
des Deutschen Bundestages vom Mai 1969 bleiben 
sollte. Wir prüfen an Hand der jedesmal neu in Auf-
trag gegebenen Berichte, ob die Zielsetzungen des 
§ 8 erreicht sind oder ob wir auf dem Wege sind, sie 
zu erreichen. Dann werden wir es bei dem bisherigen 
System belassen. Ich glaube, damit dienen wir nicht 
nur den Unternehmern, die sich im öffentlichen Per-
sonennahverkehr bewegen, sondern vor allen Din-
gen auch den Fahrgästen; auf die kommt es für uns 
im Grunde genommen an. 

(Beifall auf allen Seiten) 

Präsident Carstens: Ich stelle Beifall auf allen Sei-
ten des Hauses fest. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der 
Ältestenrat schlägt Ihnen Überweisung der Vorlage 
an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen vor. Wer dafür ist, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenpro-
be. — Dies ist einstimmig so beschlossen. 

Damit haben wir unsere Tagesordnung abgewik-
kelt. 

Ich berufe die nächste Plenarsitzung auf Dienstag, 
den 4. Oktober 1977, 11 Uhr ein und schließe die 
Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 20.47 Uhr) 
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Anlage 1 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 
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Anlage 2 

Erklärung des Abgeordneten Hansen (SPD) gemäß 
§ 59 GO zur Abstimmung über den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes 

zum Gerichtsverfassungsgesetz 

(Drucksache 8/935) 

Es gibt keinen „Bürgerkrieg", schon gar keinen 
„Krieg" in der Bundesrepublik. Es gibt eine Bande 
von Mördern, die den demokratischen Staat und 
seine freiheitliche Grundordnung zerschießen wol-
len. Der Staat hat nicht nur das Recht, sondern die 
Pflicht, seine Rechtsordnung vor den Erpressungen 
der Terroristen zu schützen und die Mörder mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verfolgen und 
zu bestrafen. 

Die angewendeten Mittel müssen den Geist der 
Freiheit, die verteidigt werden soll, widerspiegeln. 

Sie dürfen bis an die Grenzen des Rechtsstaates 
gehen. Die Verengung der Grenzen durch neue 
Straf- und Strafprozeßvorschriften kann mit Be-
sonnenheit erst dann ins Auge gefaßt werden, wenn 
alle zuhandenen rechtsstaatlichen Mittel erwiesener-
maßen erschöpft sind und die Gefahr ausgeschlossen 
ist, daß ein für wenige Verbrecher gedachtes Son-
derrecht die Freiheit aller einschränkt, daß Un-
schuldige davon betroffen werden. 

Weil Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verteidigt 
werden müssen, stehen sie für niemanden zur Dis-
position. 

Ein scheibchenweiser Abbau von Rechtsstaatlich-
keit und Freiheit schafft nicht nur Bedingungen für 
die Möglichkeit eines schleichenden Wandels der 
verfaßten demokratischen freiheitlichen Grundord- 
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nung, sondern birgt auch unleugbar die Gefahr, den 
reaktionären Terroristen — wenn auch ungewollt — 
in  die Hände zu arbeiten, die nach einschlägigen 
Handlungsanweisungen das erklärte Ziel verfolgen, 
aus der „politischen Situation eine militärische" 
herbeizuführen. 

Es genügt nicht, „den Anfängen wehren" zu wol-
len, wenn es nichts abzuwehren gibt oder es schon 
zu spät ist: erst und gerade in Zeiten der Not wird 
dieses Wort Gebot. Nicht nur wegen unserer jün-
geren Geschichte darf es nicht dazu kommen, daß 
aus Sorge, dem Genugtuungsbedürfnis einer aufge-
brachten Allgemeinheit nicht entgegenzukommen, 
daß aus Angst, über die Beschuldigung des „Sym-
pathisantentums" mit den Mördern in einen Topf 
geworfen zu werden, die Stimmen politisch-morali-
scher Bedenken gegen Einschränkungen von Rechts-
staatlichkeit und Freiheit nicht mehr laut werden, 
so schwer das im Klima des vordringenden Ver-
geltungsdenkens auch sein mag. 

Weil der angestrebte Erfolg des vorliegenden 
Gesetzentwurfs in keinem angemessenen Verhältnis 
zum möglichen Schaden für die verfaßte Rechtsord-
nung steht, stimme ich ihm nicht zu. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Schuchardt (FDP) 
(Drucksache 8/926 Frage A 2) : 

Trifft es zu, daß ein nicht unbeträchtlicher und angestiegener 
Anteil der Jugendlichen, die als Arbeitsplatzsuchende registriert 
sind, ursprünglich eine Lehrstelle gesucht haben, aber angesichts 
des geringen Angebots an Ausbildungsstellen und erhöhter 
Qualifikationsanforderungen der Betriebe vorzeitig resigniert 
haben, und wenn ja, welche Möglichkeiten sieht die Bundes-
regierung, zumindest dieser Teilgruppe der sogenannten frei-
willigen Bildungsverzichter die Chance zu einer qualifizierten 
beruflichen Erstausbildung zu eröffnen? 

1. Wieweit die Jugendlichen, die als arbeitslos 
gemeldet sind, ursprünglich eine Lehrstelle gesucht 
haben, läßt sich durch die Arbeitsmarktstatistik nicht 
ermitteln. 

Alledings weist die Arbeitslosenstatistik die-
jenigen Jugendlichen aus, die sich um einen Aus-
bildungsplatz beworben und gleichzeitig auch ar-
beitslos gemeldet haben. Nach der Sonderunter-
suchung der Bundesanstalt für Arbeit vom Mai 1977 
strebten 7 500 oder 8,6 O/o der arbeitslosen Jugend-
lichen in erster Linie eine Berufsausbildung — sei 
es eine betriebliche oder schulische Ausbildung — 
an,  waren aber ersatzweise auch an einer Tätigkeit 
als Ungelernte interessiert. Die Zahl derer, die 
eine betriebliche Ausbildung wünschten, stieg im 
Vorjahresvergleich um 1 200 auf 4 700, die Zahl . 

derer, die entweder eine betriebliche oder eine 
schulische Ausbildung durchlaufen wollen, um 400 
auf 1 300. 

2. Soweit Jugendarbeitslosigkeit mit Mitteln der 
Bildungspolitik zu bekämpfen ist, haben Bund und 
Länder dazu eine Reihe von Maßnahmen eingelei-
tet. Die Maßnahmen des Bundes zielen dabei in 

erster Linie darauf ab, für alle Jugendlichen ein 
ausreichendes Angebot qualifizierter Ausbildungs-
plätze zu sichern. Zu ihnen gehören insbesondere: 

— das Ausbildungsplatzförderungsgesetz als Grund-
lage für die überbetriebliche Finanzierung, die 
Schaffung einer Berufsbildungsstatistik und die 
Einrichtung einer gemeinsamen Adresse für die 
Berufsausbildung; 

— das Schwerpunktprogramm überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten, welches die Berufsausbil-
dung im Betrieb fördern und die Ausbildungs-
bereitschaft insbesondere der kleinen und mitt-
leren Betriebe stärken soll. Für den Zeitraum 
von 1974 bis 1981 hat der Bund dafür 985 Millio-
nen DM vorgesehen; 

— die Ausweitung der Ausbildungskapazität im 
Bereich des öffentlichen Dienstes, nach der so-
wohl Bundesbahn wie Bundespost ihre Ausbil-
dungsangebote weit über den eigenen Bedarf 
hinaus gesteigert haben; 

— die Bereitstellung finanzieller Mittel zum Aus-
bau der Berufsschulen und für Bildungsangebote 
an Jugendliche ohne Schulabschluß und ohne 
Berufsausbildung. 

Für den Ausbau beruflicher Schulen und Einrich-
tungen der beruflichen Bildung hat der Bund bis 1981 
650 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Zusam-
men mit den Ländermitteln stehen damit insgesamt 
1,3 Milliarden DM bereit. Einschließlich der Mittel 
des Bundes für überbetriebliche Ausbildungsstätten 
und Modellversuche werden bis 1981  2,5 Milliarden 
DM aufgebracht, um das Angebot qualifizierter Aus-
bildungsplätze sicherer zu machen. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Löffler (SPD) (Druck-
sache 8/926 Frage A 3) : 

Kann die Bundesregierung die Unterstützung des Bundesinstituts 
für Berufsbildung bestätigen, wonach die Arbeitslosigkeit unter 
den berufsschulpflichtigen Jugendlichen weitaus größer sei als 
bisher angenommen, und welche Konsequenzen wird sie gege-
benenfalls daraus ziehen? 

Die Untersuchung des Bundesinstituts für Berufs-
bildung, in dem insbesondere Aufschlüsse über die 
methodischen Ansätze der Untersuchung sowie die 
statistischen Grundlagen enthalten sein werden, ist 
noch nicht abgeschlossen, so daß hierzu auch noch 
nicht Stellung genommen werden kann. Mit dem 
Forschungsbericht ist Ende Oktober 1977 zu rech-
nen. Herr Bundesminister Rohde wird die Unter-
suchung jedoch zum Anlaß nehmen, mit dem Haupt-
ausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung in 
nächster Zeit zur Erörterung der Probleme Kontakt 
aufzunehmen. 

Soweit Jugendarbeitslosigkeit mit Mitteln der 
Bildungspolitik zu bekämpfen ist, haben Bund und 
Länder dazu eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet. 
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Die Maßnahmen des Bundes zielen dabei in erster 
Linie darauf ab, für alle Jugendlichen ein ausrei-
chendes Angebot qualifizierter Ausbildungsplätze 
zu sichern. Zu ihnen gehören insbesondere: 

— das Ausbildungsförderungsgesetz als Grundlage 
für die überbetriebliche Finanzierung, die Schaf-
fung einer Berufsbildungsstatistik und die Ein-
richtung einer gemeinsamen Adresse für die Be-
rufsausbildung; 

— das Schwerpunktprogramm überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten, welches die Berufsausbil-
dung im Betrieb fördern und die Ausbildungs-
bereitschaft insbesondere der kleinen und mitt-
leren Betriebe stärken soll. Für den Zeitraum 
von 1974 bis 1981 hat der Bund dafür 985 Mil-
lionen DM vorgesehen; 

— die Ausweitung der Ausbildungskapazitäten im 
Bereich des öffentlichen Dienstes, nach der so-
wohl Bundesbahn wie Bundespost ihre Ausbil-
dungsangebote weit über den eigenen Bedarf 
hinaus gesteigert haben; 

- die Bereitstellung finanzieller Mittel zum Aus-
bau der Berufsschulen und für Bildungsange-
bote an Jugendliche ohne Schulabschluß und 
ohne Berufsausbildung. 

Für den Ausbau beruflicher Schulen und Einrich-
tungen der beruflichen Bildung hat der Bund bis 
1981 650 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Zu-
sammen mit den 'Ländermitteln stehen damit insge-
samt 1,3 Milliarden DM bereit. Einschließlich der 
Mittel des Bundes für überbetriebliche Ausbildungs-
stätten und Modellversuche werden bis 1981 
2,5 Milliarden DM aufgebracht, um das Angebot 
qualifizierter Ausbildungsplätze sicherer zu machen. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Jens (SPD) (Druck-
sache 8/926 Frage A 20) : 

Erwägt die Bundesregierung eine Überprüfung des Vereins-
rechts mit dem Ziel, Millionenclubs wie den ADAC nicht mehr 
mit dem gleichen Maßstab zu messen wie etwa einen normalen 
Turn- und Sportverein, und sollten nicht Clubs mit mehr als 
5 Millionen Mitgliedern wie der ADAC, der auch Wirtschafts-
unternehmen betreibt, aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit 
eine andere Rechtsform wählen müssen als die eines Vereins? 

Die Bundesregierung sieht für die angeregte 
Überprüfung des Vereinsrechts gegenwärtig keinen 
Anlaß. Das Vereinsrecht des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gibt den Vereinen in weitem Umfang die 
Möglichkeit, ihre Organisationsform so auszuge-
stalten, daß ihren individuellen Zielen und Zwecken 
am besten entsprochen werden kann. Es beschränkt 
sich daher bewußt auf wenige zwingende Vorschrif-
ten, wobei die Größe eines Vereins allein nicht als 
maßgebliches Kriterium für eine unterschiedliche 
Regelung in Betracht kommen dürfte. 

Soweit die Rechtsform betroffen ist, stellt das 
Vereinsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum  

einen die Form des „Idealvereins" nach § 21 BGB, 
zum anderen die Form des „wirtschaftlichen Ver-
eins" nach § 22 BGB zur Verfügung. Der Idealverein, 
dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt die Rechtsfähig-
keit durch Eintragung in das Vereinsregister. Nach 
§ 43 Abs. 2 BGB kann die Rechtsfähigkeit entzogen 
werden, wenn ein solcher Idealverein einen auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten 
Zweck verfolgt. Dadurch kann etwaigen Mißbräu-
chen entgegengewirkt werden. Die Zuständigkeit 
und das Verfahren bestimmen sich gem. § 44 BGB 
nach dem Recht des Landes, in dem der Verein sei-
nen Sitz hat. 

Dem gegenüber steht der auf einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb abzielende Verein, der die 
Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung erhal-
ten kann. Für eine solche Verleihung wird jedoch 
im allgemeinen kein Raum sein, wenn der Verein 
seine Zwecke in den vom Gesellschaftsrecht zur 
Verfügung gestellten Form verwirklichen kann. 

Von der wirtschaftlichen Betätigung durch den 
Verein selbst ist der Fall zu trennen in dem derar-
tige Zwecke von den dem Verein zugeordneten, je-
doch nicht rechtlich selbständigen handelsrechtli-
chen Gesellschaften betrieben werden. Für diese Ge-
sellschaften, die anscheinend auch in dem der An-
frage zugrunde liegenden Fall gegründet wurden, 
gelten die allgemeinen, für diese Rechtsform ge-
troffenen Bestimmungen. 

Unabhängig davon wird im Rahmen der Unterneh-
mensrechtsreform zu prüfen sein, in welchem Umfang 
Personen, die sich wirtschaftlich betätigen, von 
einer bestimmten Größe an unabhängig von ihrer 
Rechtsform auferlegt werden kann, bestimmte Min-
destbedingungen hinsichtlich ihrer Verfassung, der 
Rechnungslegung und Publizität sowie zum Schutze 
Dritter im Falle der Konzernverflechtung zu erfüllen. 
Sollte sich ein in etwa gleichwertiger Schutz der 
Beteiligten und auch der Öffentlichkeit bei einzel-
nen Rechtsformen nicht verwirklichen lassen, wird 
auch ein etwaiger Rechtsformzwang zu prüfen sein. 
Hierüber werden jedoch zunächst die Beratungser-
gebnisse der Unternehmensrechtskommission abzu-
warten sein. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Schöfberger (SPD) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 21 und 22): 

Wann und in welcher Form wird die Bundesregierung die 
Vorschläge der Kommission zur Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität weiterverfolgen und dem Bundestag neue Straf-
tatbestände (betreffend „irreführende Werbung", „Gebrauch von 
Mogelpackungen", „Submissionsabsprachen", „progressive Kun-
denwerbung", ,Kreditwucher", Ausspähen von Wirtschaftsge-
heimnissen", „Computermißbrauch", „haftungsmindernden Firmen-
mißhrauch" usw.) vorschlagen, nachdem Äußerungen des Bun-
desjustizministers zufolge mit der Vorlage des Entwurfs eines 
2. Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in ab-
sehbarer Zeit nicht zu rechnen ist? 

Sind der Bundesregierung Schätzungen über den durch Wirt-
schaftskriminalität verursachten volkswirtschaftlichen Schaden 
bekannt, und in welchem Verhältnis steht dieser zu dem durch 
„klassische" Kriminalität verursachten Schaden? 
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Zu Frage A 21: 

Die in Ihrer Frage angesprochenen Vorschläge 
sind zum Teil schon verwirklicht worden. 

Der Straftatbestand über den Kreditwucher, zu 
dem die Kommission zur Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität — Reform des Wirtschaftsstraf-
rechts — Vorschläge unterbreitet hatte, ist bereits 
in dem seit dem 1. September 1976 in Kraft befind-
lichen Ersten Gesetz zur Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität erneuert worden. Gegen die 
Verwendung von sog. Mogelpackungen sind inzwi-
schen in dem Eichgesetz und der dazu ergangenen 
Fertigpackungsverordnung in der Fassung vom 
20. Dezember 1976 besondere Bußgeldtatbestände 
eingestellt worden. 

Andere der von Ihnen erwähnten Überlegungen 
sind bei den Vorarbeiten für einzelne Novellen auf 
dem Gebiete des Wirtschaftsrechts aufgegriffen 
worden. 

Soweit es den „haftungsmindernden Firmenmiß-
brauch" betrifft, verstehe ich die Frage dahin, daß 
zivilrechtliche und sie sanktionierende strafrecht-
liche Maßnahmen zum besseren Gläubigerschutz ge-
meint sind. In diesem Bereich hat die Kommission 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität insbe-
sondere Vorschläge zum Recht der GmbH und der 
GmbH & Co. erarbeitet. Diesen Vorschlägen hat die 
Bundesregierung in dem zur Zeit dem Bundesrat vor-
liegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des GmbH-Gesetzes und anderer handelsrechtlicher 
Vorschriften Rechnung getragen. Wegen der Einzel-
heiten darf ich auf diesen Gesetzentwurf verweisen 
(BR-Drucks. 404/77). 

Die Vorschläge der Kommission auf dem Gebiete 
des unlauteren Wettbewerbs zu den Tatbeständen 
der irreführenden Werbung, der progressiven Kun-
denwerbung und des Ausspähens von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen werden zur Zeit von der Bun-
desregierung im Rahmen der Vorarbeiten für eine 
Novelle zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb überprüft und dort voraussichtlich berücksich-
tigt. Durch diese Novelle soll u. a. der zivilrecht-
liche Schutz der Verbraucher gegen eine unlautere 
Werbung verstärkt werden. Wegen des engen Zu-
sammenhanges dieser Regelung mit den Vorschlä-
gen der genannten Kommission auf strafrechtlichem 
Gebiete empfiehlt sich eine umfassende Regelung 
dieser Materie in einer einheitlichen Novelle. Ein 
Regierungsentwurf soll 1978 vorgelegt werden. 

Das Bundesministerium der Justiz hält es weiter 
für geboten, für die endgültige Bestimmung des In-
haltes eines Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität die im 
Jahre 1977 zu erwartenden Empfehlungen der ge-
nannten Kommission in die Prüfung miteinzubezie-
hen. Inzwischen liegen z. B. Empfehlungen zur straf-
rechtlichen Bekämpfung des Wechsel- und Scheck-
kartenmißbrauchs und zu Änderungen des Börsen-
strafrechts vor; die nächste Arbeitstagung der Kom-
mission findet Ende November 1977 statt. Erst dann 
wird sich bestimmen lassen können, welche Vor-
schläge der Kommission in dem Entwurf eines Zwei-

ten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität zusammengefaßt werden sollten. 

Zu Frage A 22: 

Seit dem 1. Januar 1974 wird bei den Staatsan-
waltschaften in der Bundesrepublik eine Erfassung 
von Wirtschaftsstraftaten nacheinheitlichen Ge-
sichtspunkten durchgeführt. Die Auswertung nimmt 
das Max-Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Strafrecht in Freiburg, Forschungsgruppe 
Kriminologie, vor. Der neueste von diesem Institut 
vorgelegte Forschungsbericht bezieht sich auf das 
Jahr 1975. In dem Bericht wird auch der Gesamt-
schaden angegeben, der in den Ermittlungsverfah-
ren feststellbar war. Es handelt sich dabei um den 
jeweils ermittelten Schaden, ohne Rücksicht darauf, 
ob der überprüfte gesetzliche Tatbestand den Ein-
tritt eines Schadens erfordert oder nicht. Eingeschlos-
sen sind auch die Fälle, in denen keine Anklageer-
hebung erfolgte. Die Höhe dieses Gesamtschadens 
wird für das Jahr 1975 mit rd. 3,4 Milliarden DM 
angegeben. 

Über den durch die sog. klassische Kriminalität 
verursachten Schaden liegen vergleichbare und nach 
vergleichbarer Methode festgestellte Schadensschät-
zungen nicht vor. Es läßt sich deshalb nicht angeben, 
in welchem Verhältnis der durch Wirtschaftskrimi-
nalität verursachte Schaden zu dem durch klassische 
Kriminalität verursachten steht. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Weber (Köln) 
(SPD) (Drucksache 8/926 Fragen A 23 und 24) : 

Hält die Bundesregierung es für sachgerecht, daß für die Ab-
urteilung der terroristischen Gewaltkriminalität und anderer 
schwerer Staatsschutz-Straftaten eine verhältnismäßig große 
Zahl von Oberlandesgerichten zuständig ist, und wenn nein, 
welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Könnte die Situation dadurch verbessert werden, daß die 
Zuständigkeit zur Aburteilung dieser Straftaten auf einige 
wenige Oberlandesgerichte konzentriert wird, und welche redit

-

lichen Möglichkeiten bieten sich hierzu an? 

Zu Frage A 23: 

Für Staatsschutzsachen von besonderer Bedeutung 
sind zur Zeit neun Oberlandesgerichte erstinstanz-
lich zuständig. Bremen und das Saarland haben ihre 
Zuständigkeit auf Hamburg bzw. Rheinland-Pfalz 
übertragen. Die Bundesregierung hält diesen Zustand 
nicht für optimal, weil er die Kräfte des General-
bundesanwalts in bedenklicher Weise zersplittert, es 
erschwert, daß die mit Staatsschutz-Strafsachen be-
faßten Richter Erfahrungen sammeln, und zu erheb-
lichen Schwierigkeiten für den Schutz dieser Ge-
richte führen könnte, falls an allen neun Gerichten 
gleichzeitig Terroristenprozesse anhängig sein soll-
ten. 

Zu Frage A 24: 

Eine Konzentration dieser Zuständigkeit auf 
einige wenige Oberlandesgerichte würde diese Si- 
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tuation erheblich verbessern. Die rechtlichen Mög-
lichkeiten des Bundesgesetzgebers dafür sind aller

-

dins insofern begrenzt, als ihm eine Kompetenz da-
für nur für den Bereich zustehen kann, für den die 
Oberlandesgerichte gemäß Artikel 96 Abs. 5 GG Ge-
richtsbarkeit des Bundes ausüben. Soweit sie Landes-
gerichtsbarkeit ausüben, kann der Bundesgesetz-
geber nicht eingreifen. Die Bundesregierung würde 
es deshalb begrüßen, wenn die Länder möglichst 
bald eine Zuständigkeitskonzentration durch Staats-
vertrag herbeiführen würden. Die rechtliche Mög-
lichkeit dazu ist ihnen durch § 120 Abs. 5 Satz 2 
GVG ausdrücklich eröffnet. Wie Sie der Antwort 
auf die vorausgegangene Frage entnehmen können, 
ist davon auch bereits Gebrauch gemacht worden, 
nur wohl noch nicht in ausreichendem Umfang. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Emmerlich 
(SPD) (Drucksache 8/926 Fragen A 25 und 26) : 

Muß befürchtet werden, daß bei der Zunahme der Strafver-
fahren im Bereich erstinstanzlicher Oberlandesgerichtssachen 
sich eine Entwicklung anbahnt, die zu einer unerträglichen Bela-
stung des Bundesgerichtshofes als letzter Instanz führt und da-
mit auch eine erhebliche Verlängerung der Untersuchungshaft 
mit sich bringen kann, und wenn ja, welche Folgerungen zieht 
die Bundesregierung daraus? 

Trifft es zu, daß erstinstanzliche Verfahren beim Oberlandes-
gericht sich im wesentlichen mit der langdauernden Feststel-
lung komplizierter Sachverhalte und weniger mit diffizilen 
Rechtsfragen zu beschäftigen haben, und erscheint es unter die-
sen Umständen angemessen, die Zuständigkeit des Bundes-
gerichtshofes als Revisionsgericht im bisherigen Umfang auf-
rechtzuerhalten? 

Die Bundesregierung teilt die in der Fragestellung 
zum Ausdruck kommende Besorgnis, daß die gegen 
die erstinstanzlichen Urteile der Oberlandesgerichte 
uneingeschränkt zulässige Revision sich aus ver-
schiedenen Gründen nachteilig auf die zügige Er-
ledigung von Großverfahren wegen terroristischer 
Gewalttaten auswirken kann und den Eintritt der 
Rechtskraft erheblich zu verzögern geeignet ist. Da-
bei spielt allerdings weniger die Belastung des Bun-
desgerichtshofes eine Rolle. Obwohl die Zahl der 
Revisionen gegen Urteile der Oberlandesgerichte im 
ersten Rechtszug gerade in der jüngsten Zeit stark 
gestiegen ist, tragen sie zur Gesamtbelastung des 
Bundesgerichtshofes nicht ausschlaggebend bei, es 
sei denn, daß die Verhandlungsdauer des einzelnen 
Verfahrens auch zum Bundesgerichtshof sehr erheb-
lich anwächst. 

Die von den Oberlandesgerichten im ersten 
Rechtszug in diesen Verfahren oft bei schwieriger 
Beweislage aufzuklärenden komplexen Sachver-
halte, die — wie in allen tatrichterlichen Verfahren 
— stärker im Vordergrund stehen als diffizile 
Rechtsfragen, führen häufig dazu, daß der Zeitraum 
zwischen Urteilsverkündung und der Entscheidung 
des Revisionsgerichts sehr lang ist. Maßgebend hier-
für ist in erster Linie der Zeitaufwand für die schrift-
liche Urteilsbegründung und für die Revisionsbe-
gründung. Während dieser Zeit behalten die Ange-
klagten den Status eines Untersuchungsgefangenen,  

mit allen damit verbundenen Privilegien, obwohl 
ihnen ihre Schuld nach einer mit allen Verfahrens-
garantien versehenen Hauptverhandlung nach der 
Überzeugung eines besonders hoch qualifizierten 
Gerichts voll nachgewiesen ist. Dadurch, daß jeder 
Verfahrensverstoß mit der Revision geltend ge-
macht werden kann, wird dem Tatgericht ferner die 
entschiedene Abwehr mißbräuchlicher und verzö-
gernder Geltendmachung prozessualer Rechte durch 
volle und entschiedene Anwendung der Abwehr-
möglichkeiten des geltenden Rechts erschwert. 

Es könnte daher erwogen werden, für den Bereich 
der erstinstanzlichen Verfahren vor dem Oberlan-
desgericht durch Änderungen im Rechtsmittelrecht 
dafür Sorge zu tragen, daß durch eine Neubestim-
mung der Möglichkeiten, Verfahrensfehler zu rügen, 
dem Tatrichter die wirksame Abwehr exzessiven 
Mißbrauchs von Verfahrensrechten erleichtert wird 
und daß der in erster Instanz verurteilte Angeklagte 
alsbald in den Status eines Strafgefangenen über-
geführt werden kann. 

Allerdings dürfte es unerläßlich sein, daß auch 
hierbei die sachlich-rechtliche Überprüfung der Ur-
teile der Oberlandesgerichte im ersten Rechtszug 
voll gewährleistet bleibt. Ein falsches und damit un-
gerechtes Urteil aufrechtzuerhalten, stellt kein ge-
eignetes Mittel dar, das Vertrauen in den Rechts-
staat zu stärken und in rechtsstaatlicher Weise den 
Terrorismus zu bekämpfen. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretär Dr. de With auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Narjes (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Fragen A 27 und 28) : 

In welchem Umfang sind die in der Ubersicht des Bundes-
justizministers über die Zahl der Opfer terroristischer Gewalt-
taten und die getöteten Terroristen (Stand: 8. September 1977) 
aufgeführten Opfer terroristischer Gewaltaten bzw. deren nähere 
Angehörige durch Bundesbehörden oder andere dem unmittel-
baren oder mittelbaren Verantwortungsbereich der Bundes-
regierung zuzuordnenden Stellen für die erlittenen Opfer im 
Namen der Gemeinschaft entschädigt worden, und wie stellt sich 
der Sachverhalt in jedem einzelnen dieser Fälle nach dem Stand 
vom 15. September 1977 dar? 

Wie lange dauert die Bearbeitung der Entschädigung von 
Opfern terroristischer Gewalttaten bzw. im Todesfall bei den 
Angehörigen durch die staatlichen Behörden, für die die Bundes-
regierung unmittelbar oder mittelbar verantwortlich ist, und 
gibt es heute in diesem Bereich noch Fälle, bei denen eine Ent-
schädigung noch nicht gezahlt wurde, und gedenkt die Bundes-
regierung gegebenenfalls, die Regelung für Kriegsopfer auf die 
Opfer terroristischer Gewalttaten auszudehnen? 

Sie fragen, ob die Bundesregierunug gedenke, die 
Regelung für Kriegsopfer auf die Opfer terroristi-
scher Gewalttaten auszudehnen. Der Deutsche Bun-
destag hat am 30. Januar 1976 einstimmig ein Ge-
setz beschlossen, das genau dies tut. Das am 16. Mai 
1976 in Kraft getretene Gesetz über die Entschädi-
gung für Opfer von Gewalttaten bestimmt, daß 
diese Opfer nach den Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes entschädigt und versorgt werden, 
also nach dem für Kriegsopfer geltenden Recht. Für 
die Anwendung des Opferentschädigungsgesetzes 
macht es keinen Unterschied, ob es sich um eine 
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terroristische oder um eine andere Gewalttat han-
delt. 

Das Gesetz wird als Bundesgesetz nach Artikel 83 
des Grundgesetzes von den Ländern als eigene An-
gelegenheit ausgeführt. Im Einzelfall entscheiden 
die von den Ländern bestimmten Verwaltungsbehör-
den; das sind die Versorgungsämter. Die Bundes-
regierung hat keine Unterlagen über die einzelnen 
Versorgungsfälle. Wie lange die Bearbeitung eines 
Entschädigungsfalles dauert, ist weitgehend abhän-
gig von den Ermittlungen über Ursache, Art und 
Umfang der gesundheitlichen Schädigung. Vorläu-
fige Versorgungsleistungen, z. B. Renten oder Sach-
leistungen, können schon vor Abschluß dieser Er-
mittlungen gewährt werden, sofern die Leistungs-
voraussetzungen wahrscheinlich gegeben sind. Kla-
gen über verzögerliche Behandlung von Entschädi-
gungsfällen nach terroristischen Gewalttaten sind 
der Bundesregierung nicht bekanntgeworden. Die 
Bundesregierung ist selbstverständlich bereit, et-
waigen konkreten Beanstandungen sofort nachzu-
gehen. 

Die Liste der 22 Todesopfer terroristischer Ge-
walttaten, die Ihre Frage erwähnt, enthält nicht 
weniger als 14 Angehörige der Polizei, der Justiz 
und des Diplomatischen Dienstes. Auch unter den 
fast 200 Verletzten waren viele Angehörige des 
öffentlichen Dienstes. In allen Fällen, in denen ein 
Dienst- oder Arbeitsunfall vorliegt, ist die Entschä-
digung und Versorgung der Opfer und ihrer Hinter-
bliebenen durch die Bestimmungen des Beamten-
rechts und der gesetzlichen Unfallversicherung ge-
währleistet. Diese Vorschriften haben den Vorrang 
vor den Leistungen nach dem Bundesversorgungs-
gesetz. Da Sie in Ihrer Frage den Verantwortungs-
bereich der Bundesregierung ausdrücklich anspre-
chen, möchte ich für den beamten- und dienstrecht-
lichen Bereich des Bundesministers der Justiz ver-
sichern, daß in allen Fällen den Opfern terroristi-
scher Gewalttaten und ihren Hinterbliebenen schnell 
und unbürokratisch bewilligt und gewährt worden 
ist, was ihnen zusteht. Ich denke, daß im Bereich 
der übrigen betroffenen Bundesressorts und in den 
Bundesländern nicht anders verfahren wird. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage A 38) : 

Worauf gründet der Bundeskanzler seine Kritik, die Deut-
schen würden zuviel sparen und sich damit nicht konjunktur-
gerecht verhalten, angesichts der Tatsache, daß in den ersten 
sieben Monaten 1977 bei allen deutschen Sparkassen Privat-
personen mit 6,7 Milliarden DM 22,4 v. H. weniger als im glei-
chen Vorjahreszeitraum (8,7 Milliarden DM) in den verschiede-
nen Sparformen angelegt haben, und müssen derartige Äuße-
rungen nicht als Versuch gewertet werden, die tatsächliche Ver-
antwortung für die Konjunkturschwäche von den politisch Ver-
antwortlichen auf die Masse der Bürger abzuwälzen? 

1. Öffentliche Äußerungen des Bundeskanzlers 
über das Sparverhalten der privaten Haushalte sind 
nicht als Kritik am persönlichen Sparwillen zu wer-
ten, sondern sie machen den vorhandenen Zusam-

menhang zwischen der Veränderung der Sparquote 
aller privaten Haushalte und ihrer Konsumnachfrage 
und damit der konjunkturellen Entwicklung deut-
lich. 

2. Informationen, wonach die deutschen Sparkas-
sen in den verschiedensten Anlageformen in den 
ersten sieben Monaten 1977 im Vorjahresvergleich 
einen starken Rückgang der Erparnisbildung zu ver-
zeichnen haben, lassen keinen Rückschluß auf die 
Entwicklung der Sparquote insgesamt zu, da auch 
andere Sparformen berücksichtigt werden müssen 
(Einlagen bei den Genossenschaftsbanken, Realkre-
ditinstituten, Bausparkassen sowie Wertpapieranla-
gen und Versicherungssparen). Aufgrund sämtlicher 
verfügbarer Informationen kann jedoch damit ge-
rechnet werden, daß die Sparquote der privaten 
Haushalte in letzter Zeit nicht mehr angestiegen ist, 
sondern wieder rückläufig war. 

3. Hinweise auf Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Positionen der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung können keineswegs als Versuch ge-
wertet werden, die Verantwortung von den poli-
tischen Entscheidungsträgern abzuwälzen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Hoffie (FDP) (Drucksache 
8/926 Fragen A 39 und 40) : 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus dem Gut-
achten des Bayerischen Obersten Rechnungshofes aus dem Jahre 
1966 zum Rhein-Main-Donau-Kanal? 

Ist die Bundesregierung bereit, nach § 7 der Bundeshaushalts-
ordnung eine Kosten-Nutzen-Analyse einzuholen, um festzustel-
len, ob dieses Bauvorhaben wirtschaftlich sinnvoll und die Mit-
telvergabe hierfür haushaltsrechtlich gerechtfertigt ist? 

Zu Frage A 39: 

Eine von Ihnen als Gutachten bezeichnete Aus-
arbeitung ist durch den Bund der Steuerzahler 
neben vielen anderen Stellen auch dem Bundesver-
kehrsministerium übersandt worden. Das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen hat dem Bundes-
minister für Verkehr hierzu erklärt, daß es sich nicht 
um ein Gutachten des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofes handelt, sondern um einen internen 
Aktenvermerk eines Mitarbeiters, der vom Bayeri-
schen Obersten Rechnungshof nicht getragen wird. 

Zu Frage A 40: 

Auf der Basis eines Staatsvertrages des Reiches 
mit Bayern aus dem Jahre 1921 haben der Bund und 
Bayern 1966 im sogenannten Duisburger Vertrag 
den Bau der Südstrecke der Main-Donau-Verbin-
dung zwischen Nürnberg und Regensburg und die 
Donau-Kanalisierung vereinbart. Das Vorhaben 
wurde durch eine Studie der Wirtschaftskommission 
für Europa (ECE) gestützt. 

Nach Fortentwicklung der Methoden der Kosten-
Nutzen-Analyse und auf Grund neuerer Ausgangs-
daten wurde auch dieses Vorhaben noch einmal im 
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Rahmen der Fortschreibung der Bundesverkehrs-
wegeplanung im Jahre 1975 untersucht. Als Ergeb-
nis der Untersuchung wurden durch Herabsetzung 
der Ausbaustandards im Einvernehmen mit Bayern 
Investitionskosten von rd. 100 Millionen DM ein-
gespart. 

Angesichts der klaren vertraglichen Bindung des 
Bundes und des weit fortgeschrittenen Bauzustandes 
sieht die Bundesregierung keine Möglichkeit zu 
weitergehenden Folgerungen. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. -Ing. Laermann (FDP) 
(Drucksache 8/926 Frage A 41) : 

Trifft der vom Deutschen Industrie- und Handelstag erho-
bene Vorwurf zu, vor allem die seit 1971 erlassenen Ausbil-
dungsordnungen seien in ihren Anforderungen überzogen und 
wirkten damit äußerst „ausbildungshemmend", und wenn ja, 
welche Maßnahmen hat die Bundesregierung getroffen, um Aus-
bildungsvorschriften praxisgerechter zu gestalten, ohne dabei den 
Mindeststandard an Ausbildungsqualität zu unterschreiten? 

Der DIHT hat in Veröffentlichungen und Presse-
konferenzen mehrmals im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze darauf 
hingewiesen, daß einige Ausbildungsordnungen 
überprüft werden müßten, um mehr Ausbildungsbe-
triebe als bisher für die Ausbildung zu gewinnen. 
Bekanntlich hat sich auch der Bundesrat in seiner 
Entschließung vom 6. Mai 1977 zu dem Antrag des 
Landes Baden-Württemberg zu diesem Thema ge-
äußert. Die Bundesregierung hat am 3. August 1977 
zu dieser Entschließung des Bundesrates Stellung 
genommen und u. a. darauf hingewiesen, daß die 
Ausbildungsordnungen unter Berücksichtigung von 
Hinweisen aus der Ausbildungspraxis laufend über-
prüft werden. Zunächst ist jedoch mit aller Deut-
lichkeit festzustellen, daß die Bundesregierung alle 
Ausbildungsordnungen gemeinsam mit den Sozial-
partnern erarbeitet und alle mit deren Zustimmung 
verabschiedet worden sind. Es wird allerdings im-
mer einige Punkte geben, die nicht in der von der 
Wirtschaft gewünschten Weise geregelt werden 
konnten, wie es auch immer Betriebe geben wird, 
die trotz Ausbildungsbereitschaft nicht die Palette 
der geforderten Ausbildungsinhalte abdecken kön-
nen. 

Die Bundesregierung hat jedoch frühzeitig die 
Hauptprobleme der Anwendung von Ausbildungs-
ordnungen erkannt und deshalb entsprechende Maß-
nahmen zu ihrer Überwindung ergriffen. 

1. Über die Abstimmung von Ausbildungsordnun-
gen und Rahmenlehrplänen wurde mit den Ländern 
die Vereinbarung im „Gemeinsamen Ergebnisproto-
koll" von Bund und Ländern vom 30. Mai 1972 ge-
troffen. Die Bundesregierung ist seit langem darum 
bemüht, dieses Verfahren in Zusammenarbeit mit 
den Ländern zu verbessern. 

2. Um möglichst vielen Betrieben die Ausbildungs-
möglichkeiten zu erhalten, ist ab 1974 die soge-
nannte Flexibilitätsklausel in Ausbildungsordnungen  

einbezogen worden. Diese Klausel stellt klar, daß 
Ausbildungsbetriebe von der sachlichen und zeit-
lichen Gliederung des Ausbildungsinhaltes im Aus-
bildungsrahmenplan insbesondere abweichen kön-
nen, soweit betriebspraktische Besonderheiten die 
Abweichung erfordern. Eine solche Betrachtung gilt 
auch  für Ausbildungsordnungen, die die Flexibili-
tätsklausel noch nicht enthalten. Die Bundesregie-
rung hat jedoch keinen Zweifel daran gelassen, daß 
die Grenze der sachlich gebotenen Qualitäts- und . 

 Qualifikationsforderungen bei der Überarbeitung 
von Ausbildungsordnungen im Interesse der Ju-
gendlichen und der Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
unserer Wirtschaft nicht unterschritten werden 
kann. 

3. Die Bundesregierung hat der Wirtschaft gegen-
über erklärt, daß bei kaufmännischen Ausbildungs-
ordnungen, die am meisten der Kritik unterliegen, 
bestimmte Ausbildungsinhalte von den Betrieben 
nicht vermittelt zu werden brauchen, wenn die Be-
rufsschule diese Inhalte bereits vermittelt hat. 

4. Die Bundesregierung hat die Überarbeitung der 
bisher erlassenen kaufmännischen Ausbildungsord-
nungen frühzeitig eingeleitet. Die neue Ausbildungs-
ordnung für den Versicherungskaufmann ist bereits 
erlassen worden. Mit dem Erlaß weiterer abge-
stimmter kaufmännischer Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrpläne kann noch in diesem Jahr 
gerechnet werden *). Die zu Anfang angesprochene 
Überprüfung erstreckt sich auch auf den Bereich der 
gewerblich-technischen Ausbildungsberufe **). 

5. Die Bundesregierung hat die Sozialpartner bei 
der Vielzahl der in Vorbereitung befindlichen Vor-
haben der Neuordnung von Ausbildungsberufen ver-
anlaßt, die Tätigkeitsorientierung der Ausbildungs-
inhalte noch stärker als bisher in den Vordergrund 
zu stellen und auf die Struktur der Ausbildungs-
betriebe auszurichten. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Simonis (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage A 42) : 

Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, bei der Ver-
gabe von öffentlichen Mitteln, z. B. ABM, sonstige Mittel der 
Bundesanstalt für Arbeit, Regionalprogramme, bzw. bei der 
Übernahme von Garantien, darauf zu achten, daß tatsächlich die 
geplanten Arbeitsplätze eingerichtet werden, bzw. welche Mög-
lichkeiten sieht sie, in Zukunft stärker als bisher Kontrolle über 
solche öffentlichen Mittel zu erhalten? 

Soweit die Bundesanstalt für Arbeit Maßnahmen 
zur Arbeitsbeschaffung fördert, werden Leistungen 
für Arbeitnehmer gewährt, die beim Arbeitsamt 
arbeitslos gemeldet waren und vom Arbeitsamt zu-
gewiesen werden. Außerdem wird der Zuschuß i. v. 
Hundertsätzen des Arbeitsentgelts gewährt, das die 
bei der Maßnahme beschäftigten zugewiesenen 
Arbeitnehmer während der Beschäftigung erhalten. 

 Industriekaufmann, Kaufmann im Groß- und Außen-
handel 

") Druckberufe, Holzmechaniker, Metallberufe 



3410* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 

Auch sonstige Mittel der Bundesanstalt für Arbeit 
für die Förderung der Arbeitsaufnahme sind an die 
Person des Arbeitnehmers gebunden. Dadurch be-
steht eine vollkommene Kontrolle darüber, daß die 
Arbeitsplätze auch tatsächlich eingerichtet worden 
sind. 

In den Fällen, in denen die Vergabe von öffent-
lichen Mitteln zur Förderung gewerblicher Investi-
tionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" von 
der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen abhängig 
gemacht wird, müssen die Investoren verbindlich 
erklären, wieviele Dauerarbeitsplätze sie zusätzlich 
zu schaffen beabsichtigen. Sie sind verpflichtet, 
diesbezügliche Änderungen in ihren Planungen den 
zuständigen Stellen unverzüglich mitzuteilen. Un-
richtige oder unvollständige Angaben werden als 
Subventionsbetrug (§ 264 Strafgesetzbuch) bestraft. 

Die Übernahme von Garantien wird nicht von 
der Schaffung von Arbeitsplätzen abhängig ge-
macht. 

Anlage 14 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Egert (SPD) (Drucksache 
8/926 Frage A 43) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die neuerdings im 
Handel befindlichen Fieberteststreifen hinsichtlich der Zuver-

lässigkeit ihrer Aussage zu wünschen übrig lassen, und was ge-
denkt sie gegebenenfalls zu tun, um dieser gesundheitlich be-
denklichen Irreführung des Verbrauchers entgegenzutreten? 

Untersuchungen haben ergeben, daß die neuer-
dings im Handel befindlichen Fieberteststreifen 
nicht die Genauigkeitsanforderungen erfüllen, die 
von der Eichordnung an Fieberthermometer gestellt 
werden. Ob man sich bei den Fieberteststreifen mit 
einer geringeren Genauigkeit begnügen kann, weil 
sie eigentlich nur als Temperaturindikatoren dienen 
sollen, muß noch geprüft werden. Nach den Stel-
lungnahmen, die bisher von medizinischer Seite 
vorliegen, scheint das der Fall zu sein. 

Für ein Verbot der Fieberteststreifen käme zur 
Zeit allenfalls das Eichgesetz in Betracht. Es ist 
aber fraglich, ob es sich bei den Teststreifen um 
eichpflichtige Meßgeräte handelt. Die Meinungen 
der für den Vollzug des Eichgesetzes zuständigen 
Behörden der Länder sind geteilt. Die Bundesregie-
rung ist bemüht, eine einheitliche Auffassung her-
beizuführen. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage ,des Abgeordneten Wolfgramm (Göttingen) 
(FDP) Drucksache 8/926 Frage A 44) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Gefahr der Grundwas-
serverschmutzung durch Altöl angesichts der steigenden Zahl der 
Ölverkäufe in Kaufhäusern, Supermärkten und ähnlichen Unter-
nehmen ohne eigene Ölwechseleinrichtung? 

Nach Schätzungen der Mineralölwirtschaft ist der 
Schmierölabsatz im Handel in  den  letzten Jahren 
von 20 000 auf 30 000 t gestiegen. Eine derartige 
Absatzentwicklung wird von den betroffenen Han-
delsverbänden nur teilweise bestätigt. 

Geht man entsprechend den Berechnungen im 
Zweiten Altölbericht der Bundesregierung vom 
1. April 1975 davon aus, daß etwa die Hälfte des 
Absatzes auf sogenannte „Selbstwechsler-Schmier-
öle" entfällt und daß ca. 65 % dieser Menge nach Ge-
brauch als Altöl anfallen, so ergibt sich eine Rest-
stoffmenge von 9 750 t. Die Dunkelziffer unkontrol-
liert beseitigter Altöle, die im Zweiten Altölbericht 
— in voller Übereinstimmung mit Einzelhandel und 
Mineralölwirtschaftsverband — bereits sehr weitge-
hend auf bis zu 5 000 t geschätzt worden war, dürfte 
von der ggf. zu verzeichnenden Steigerung der Alt-
ölmenge um 2 250 t nur unwesentlich beeinflußt wer-
den. 

Unverändert gilt, daß Anhaltspunkte für einen 
massierten Anfall von Altöl aus „privaten" Ölwech-
seln nicht vorliegen und daß durch Selbstwechsler

-

Altöle verursachte Umweltschäden nicht bekannt-
geworden sind. 

Um einen genaueren Überblick über die Menge 
unkontrolliert beseitigter Altöle zu erhalten, hat 
das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft ein Mei-
nungsforschungsinstitut mit einer Repräsentativ-Er-
hebung zum Selbstwechslerproblem beauftragt; das 
Ergebnis wird zum 15. Oktober 1977 vorliegen. Diese 
Erhebung soll nicht so sehr die vorhandenen Selbst-
wechsel-Einrichtungen und Abgabemöglichkeiten 
erfassen, sondern in erster Linie das Verhalten 
der Autofahrer feststellen. Die Ergebnisse ,der Er-
hebung können dann mit den Resultaten früherer 
Untersuchungen sowie eigenen Erhebungen von Mi-
neralölkonzernen verglichen werden. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Schmidt (München) (SPD) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 46 und 47) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung Äußerungen der Spitzen-
gremien der deutschen Industrie, wonach sich nach einem Be-
richt der Süddeutschen Zeitung vom 22. September 1977 deut-
sche Unternehmen nicht an den von den EG-Außenministern am 
20. September 1977 in Brüssel beschlossenen Verhaltenskodex 
für EG-Firmen in Südafrika halten wollen, und welche Folge-
rungen zieht sie — sollten die Äußerungen sich bewahrheiten —
daraus? 

Gibt es für die Bundesregierung Möglichkeiten, deutsche Fir-
men, die in Südafrika Zweigniederlassungen unterhalten, den-
noch zur Einhaltung des Verhaltenskodex zu bewegen, und 
denkt die Bundesregierung daran, die Öffentlichkeit darüber zu 
unterrichten, ob und wie deutsche Unternehmen der Aufforde-
rung der EG-Außenminister nachgekommen sind und einen jähr-
lichen Bericht über die Anwendung des Kodex vorgelegt haben 
oder ob sie weiterhin an der Apartheid in ihren Betrieben fest-
halten und ihren nichtweißen Arbeitnehmern z. B. so grund-
legende Rechte wie gleichen Lohn für gleiche Arbeit, die freie 
Wahl von Arbeitnehmervertretungen und das gewerkschaftliche 
Koalitionsrecht verweigern? 

Zu Frage A 46: 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat 
inzwischen erklärt, daß der in Brüssel beschlossene 
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Kodex für europäische Firmen in Südafrika Ver-
haltensmaßregeln empfiehlt, an die sich deutsche 
Firmen in Südafrika seit langem halten. Die darin 
liegende Politik des praktischen Abbaus der Rassen-
diskriminierung entspreche uneingeschränkt der 
Haltung des Bundesverbands der Deutschen Indu-
strie. Der Bundesverband der Deutschen Industrie 
befindet sich damit offenbar in Übereinstimmung 
mit der Bundesregierung, daß der Kodex einen Bei-
trag zum schrittweisen Abbau der Rassendiskrimi-
nierung leisten kann. 

Zu Frage A 47: 

Der Kodex hat ausdrücklich empfehlenden Charak-
ter und soll auf freiwilliger Basis in die Praxis um-
gesetzt werden. Wie sich aus der Beantwortung der 
Frage 1 ergibt, haben die Spitzenverbände der Wirt-
schaft erklärt, sie bejahten die politische Zielsetzung, 
die dem Verhaltenskodex zugrunde liegt. 

Der Kodex empfiehlt den angesprochenen Unter-
nehmen, jährlich eingehende Fortschrittsberichte zur 
Anwendung des Kodex zu veröffentlichen. Die Re-
gierungen sollen diese Fortschritte prüfen. Über die 
Modalitäten dieser Fortschrittsprüfung und deren 
eventuelle Veröffentlichung werden die beteiligten 
Regierungen sich noch verständigen müssen. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Voss (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage A 51) : 

Wie gedenkt die Bundesregierung den Investitionsausfall zu 
beseitigen, den sie allein beim Kraftwerkbau auf 20 bis 25 
Milliarden DM beziffert? 

In der Antwort der Bundesregierung auf die An-
frage des Abgeordneten Dr. Graf Lambsdorff vom 
13. Juli 1977 wurde das blockierte Auftragsvolumen 
im Kraftwerksbau mit 10,5 Mrd. DM beziffert. Die 
von Ihnen genannte Größenordnung beinhaltet zu-
sätzlich den im Straßenbau und sonstigen Verkehrs-
bereichen zu verzeichnenden Investitionsstau. 

Bei dem blockierten Kraftwerks-Auftragsvolumen 
handelt es sich nicht um einen Investitionsausfall, 
sondern um ein sich auf mehrere Jahre erstrecken-
des Auftragsvolumen, das in seiner Durchführung 
durch gerichtliche oder administrative Entscheidun-
gen behindert ist. Die Bundesregierung hat weder 
auf die Rechtsprechung als unabhängige dritte Ge-
walt noch auf die Handhabung der Genehmigungs-
verfahren durch die dafür zuständigen Länder einen 
unmittelbaren Einfluß. 

Anlage 18 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Kiechle (CDU/CSU) (Drucksache 
8/926 Fragen A 68 und 69) : 

Warum hat die Bundesregierung es entgegen der ursprünglich 
vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
bekundeten Absicht zugelassen, daß ab 5. September 1977 der 
Währungsausgleich bei Milch und Milchprodukten teilweise ge-
senkt oder sogar gestrichen worden ist? 

Welche Auswirkungen hat nach Ansicht der Bundesregierung 
die Senkung oder der Fortfall des Währungsausgleichs bei Mi lch 
und Milchprodukten auf die Preisgestaltung dieser Erzeugnisse 
in der Bundesrepublik Deutschland, und wie ändert sich die 
Konkurrenzfähigkeit. der Milchwirtschaft im In- und Ausland bei 
den genannten Produkten? 

Zu Frage A 68: 

Die Festsetzung der Währungsausgleichsbeträge 
liegt in der Zuständigkeit der EG-Kommission. Den 
Mitgliedstaaten ist über das Verwaltungsausschuß

-

verfahren nur eine sehr begrenzte Einflußnahme 
möglich. 

Die Bundesregierung hat dennoch durchsetzen 
können, daß die Kürzung der Beträge für Milch und 
Milchprodukte insgesamt gesehen wesentlich ge-
ringer als ursprünglich beabsichtigt ausgefallen ist 
und das Inkrafttreten hinausgezögert wurde. 

ZuFrageA69: 

Wie bereits ausgeführt, konnte die Bundesregie-
rung gegenüber der Kommission durchsetzen, daß 
bei der Berechnung der Währungsausgleichsbeträge 
für Milch und Milchprodukte ein erheblicher Teil 
der Verarbeitungskosten nach wie vor berücksichtigt 
wird. Es ergibt sich mithin nur noch eine Senkung 
der Währungsausgleichsbeträge von — je nach Er-
zeugnis — etwa 6-8 %. Die Auswirkung auf den 
Warenwert der betroffenen Erzeugnisse beläuft sich 
auf ca. 0,5 %. Es ist zu erwarten, daß die deutsche 
Milchwirtschaft diese ohne Schmälerung ihrer Wett-
bewerbssituation auf dem Binnenmarkt wie im Ex-
port auffangen kann. 

Anlage 19 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Bayha (CDU/CSU) (Drucksache 
8/926 Fragen A 70 und 71) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß durch die Ände-
rung des Währungsausgleichs bei Milch und Milchprodukten ein 
vermehrter Anreiz gegeben ist, Interventionsprodukte Butter und 
Magermilchpulver herzustellen, und werden die sogenannten 
Marktprodukte durch die Änderung des Währungsausgleichs 
diskriminiert? 

Welche Auswirkungen hat die Änderung des Währungsaus-
gleichs bei Milch und Milchprodukten auf den Auszahlungspreis 
für Milch an die Milchproduzenten unter Berücksichtigung der 
verschiedenen in den Molkereien oder Käsereien hergestellten 
Produkte? 

Zu Frage A 70: 

Die auf energische Intervention der Bundesregie-
rung auf nur noch etwa 6 bis 8 % begrenzte Kürzung 
der Währungsausgleichsbeträge für Milch und 
Milchprodukte wirkt sich auf den Warenwert der 
betroffenen Erzeugnisse nur mit etwa 0,5 % aus. 

Die Bundesregierung erwartet daher nicht, daß 
durch die Änderung des Währungsausgleichs ein 
vermehrter Anreiz zur Herstellung von Butter und 
Magermilchpulver für die Intervention ausgehen 
wird. 
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Zu Frage A 71: 

Die jüngsten mir zugänglichen Marktinformatio-
nen lassen keine Senkung der Marktpreise für die 
betroffenen Erzeugnisse erkennen. Eine Verschlech-
terung der Wettbewerbssituation der deutschen Her-
steller gegenüber den ausländischen Mitbewerbern 
ist als Folge der Senkung der Währungsausgleichs-
beträge nicht zu erwarten. 

Die Auszahlungspreise der Milcherzeuger werden 
aufgrund des begrenzten Ausmaßes der Kürzung des 
Währungsausgleichs nicht betroffen. 

Anlage 20 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Susset (CDU/CSU) (Drucksache 
8/926 Frage A 72) : 

Wie ist die Haltung der Bundesregierung zu der Absicht der 
EG-Kommission und einiger Mitgliedstaaten der EG, das jetzige 
System des Währungsausgleichs grundlegend zu ändern? 

Die Bundesregierung wird auch weiterhin an ihrer 
Forderung festhalten, das bestehende Währungs-
ausgleichssystem solange aufrechtzuerhalten, wie 
Währungsveränderungen in der Gemeinschaft nicht 
auszuschließen sind. Eine Änderung des Systems, 
die zu einer Aufweichung oder zu automatischen Ab-
bauverpflichtungen führen würde, wird von der Bun-
desregierung abgelehnt. 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatssekretärs Rohr auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Schröder (Wilhelminenhof) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Fragen A 74 und 75) : 

Kann die Bundesregierung angeben, warum bisher der Sonder-
absatz von Magermilchpulver zur Verfütterung an andere Tiere 
als junge Kälber in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich 
zu anderen EG-Mitgliedstaaten einen nur geringen Umfang er-
reicht hat, und was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu tun? 

Wie beurteilt die Bundesregierung das Problem der Verfütte-
rung von sogenannten „Nullaustauschern", die in zunehmendem 
Maße die sogenannten "Milchaustauscher" mit mindestens 60 510 
Magermilchanteil in der Kälberaufzucht und Kälbermast verdrän-
gen, und hat die Bundesregierung Lösungsvorschläge anzubie-
ten? 

Die Bundesregierung sieht den Grund für die un-
befriedigende Beteiligung deutscher Abnehmer an 
diesen Sonderabsatzmaßnahmen in erster Linie in 
dem im Vergleich zu Abwertungsländern zu hohen 
Preis für das Magermilchpulver in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Es ergibt sich aus der Umrechnung 
des in RE festgelegten Verkaufspreises in nationale 
Währungen mit der jeweiligen „Grünen Parität". 

Die Bundesregierung hat bei der EG-Kommission 
die Einführung eines monetären Korrektivs bean-
tragt, um die Konkurrenzfähigkeit des Magermilch-
pulvers gegenüber anderen pflanzlichen Futtermit-
teln in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen. 
Trotz bisheriger Ablehnung durch die Kommission  

wird die Bundesregierung ihre Absicht weiterverfol-
gen. Mit einer Behandlung dieses Komplexes auf EG- 
Ebene wird im Oktober gerechnet. 

Ihre zweite Frage darf ich dahin gehend beant-
worten, daß die Bundesregierung mit Vertretern der 
betroffenen Wirtschaftskreise unter Beteiligung von 
Wissenschaftlern eine umfassende Bestandsauf-
nahme dieses Problems vorgenommen hat. 

Dabei hat sich herausgestellt, daß die Milchersatz-
futtermittel ohne Magermilchpulveranteil — die sog. 
Nullaustauscher -- in der Bundesrepublik Deutsch-
land derzeit einen Marktanteil von ca. 10 bis 15 % 
haben. Bei ihrer Herstellung werden nicht unerheb-
liche Mengen an Molkenpulver verwendet, die hier-
bei eine bessere Verwertung erfahren als bei der 
Herstellung von Schweinefuttermitteln. Dem weite-
ren Vordringen dieser Milchersatzfuttermittel, insbe-
sondere in der Kälberaufzucht, könnte durch eine Er-
höhung der Beihilfe für Magermilchpulver begegnet 
werden. Dies kann, ebenso wie eine futtermittel-
rechtliche Lösung nur auf Gemeinschaftsebene erfol-
gen. 

Die Frage der Verwendung von Magermilchpulver 
wird in größerem Zusammenhang gegenwärtig in 
verschiedenen Gremien auf EG-Ebene behandelt. 
Eine Erörterung im Rat wird zu gegebener Zeit und 
nach Vorliegen der Absatzzahlen für das Jahr 1977 
aufzunehmen sein. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Schneider (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 76) : 

Wie viele von den 7 617 Wehrpflichtigen, die im August 1977 
unter Berufung auf Artikel 4 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes 
erklärt haben, daß sie aus Gewissensgründen den Kriegsdienst 
mit der Waffe verweigern, sind zivildienstfähig, wie vielen ist 
bereits der Einberufungsbescheid zum Zivildienst und zu welchen 
Dienstantrittsterminen zugestellt worden? 

Wie die bisherige Bearbeitung im Bundesamt für 
den Zivildienst zeigt, dürfte weniger als die Hälfte 
der Wehrpflichtigen, die unter Berufung auf Artikel 
4 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes erklärt haben, daß 
sie aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der 
Waffe verweigern, zivildienstfähig sein. 

Von den 7 617 Wehrpflichtigen, die sich im August 
1977 auf Artikel 4 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes 
berufen haben, sind 5 939 zivildienstpflichtig. In den 
restlichen 1 678 Fällen handelt es sich um Anerken-
nungsanträge, bei denen die Zivildienstpflicht erst 
bei positiver Entscheidung eintritt. Wegen der mit 
der Übersendung der Personalunterlagen der Wehr-
pflichtigen verbundenen Zeitverzögerung sind bis 
zum 19. September 1977 an das Bundesamt für den 
Zivildienst erst insgesamt 5 163 Personalakten ver-
sandt worden. Davon befanden sich zum gleichen 
Zeitpunkt 4 828 in Bearbeitung. 2 152 dieser Dienst-
pflichtigen sind derzeit verfügbar, von denen 1 817, 
das sind rd. 85 % einberufen worden sind. Für die 
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verbleibenden 335 verfügbaren Dienstpflichtigen 
wird derzeit die Einberufung vorbereitet. 

Der weitaus überwiegende Teil der Dienstpflich-
tigen hat zu Beginn der Monate Oktober oder No-
vember dieses Jahres den Dienst anzutreten. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Kroll -Schlüter (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 79) : 

Worauf führt die Bundesregierung das Mißverhältnis zurück, 
das einerseits die Anzahl der planmäßigen Betten in den Kran-
kenhäusern in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1970 
683 254 und im Jahr 1976 729 791 betrug, demgegenüber jedoch 
die Bettenausnutzung von 93 v. H. im Jahr 1960 auf 89 v. H. im 
Jahr 1970 und 83 v. H. im Jahr 1976 gesunken ist, und welche 
Schlußfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dieser Ent-
wicklung? 

Die von Ihnen angesprochene Zunahme der Zahl 
der planmäßigen Betten ist zum Teil auf zusätzliche 
Krankenhausneubauten und -erweiterungen zurück-
zuführen. Zum Teil wurden aber auch bei der Mo-
dernisierung von Krankenhäusern vorhandene und 
benutzte Zusatzbetten zu Planbetten umgewandelt. 

Der Rückgang der Bettenausnutzung beruht ein-
mal auf dem Umstand, daß die Belegung eines Kran-
kenhauses einschließlich Zusatzbetten nur auf die 
Planbetten bezogen wurde; mit der Umwandlung 
der Zusatzbetten in Planbetten verringerte sich — 
statistisch gesehen — die Ausnutzung. Zum anderen 
wirkte sich die spürbare Verkürzung der Verweil-
dauer auf die Ausnutzung der Krankenhäuser aus. 
So wurden beispielsweise in den Akutkrankenhäu-
sern im Jahre 1970 8,2 Millionen Patienten, im Jahre 
1975 9,0 Millionen Patienten aufgenommen; sie ver-
weilten jedoch durchschnittlich im Jahre 1970 18,3 
Tage, im Jahre 1975 16,7 Tage. Diese verkürzte Ver-
weildauer bewirkte, daß die Zahl der Pflegetage 
trotz einer um rd. 10 v. H. höheren Patientenzahl 
von 144,8 Millionen im Jahr 1970 nur auf 146,3 
Millionen im Jahr 1975 anstieg. 

Die Zuständigkeit für die Krankenhausbedarfs-
planung liegt allein bei den Ländern; der Bund ist 
auf der Grundlage des Art. 74 Nr. 19 a Grundgesetz 
über das Krankenhausfinanzierungsgesetz vom 29. 
Juni 1972 nur befugt, sich an der wirtschaftlichen 
Sicherung der Krankenhäuser zu beteiligen. 

Gemäß § 7 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
obliegt jedoch dem dort geregelten Bund-Länder-
Ausschuß für Fragen der wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser unter anderem die Abstimmung 
der allgemeinen Grundsätze für ein bedarfsgerecht 
gegliedertes System leistungsfähiger Krankenhäu-
ser. Die Bundesregierung wird sich — auch bei den 
Beratungen dieses Ausschusses — dafür einsetzen, 
daß in den Ländern geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um eine Anpassung des Angebots von 
Krankenhausleistungen an dem gewandelten Bedarf 
herbeizuführen. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Kirschner (SPD) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 80 und 81) : 

Kennt die Bundesregierung die Zahl der krebserzeugenden 
Arbeitsstoffe, und wie hoch ist die Anzahl der Arbeitnehmer, 
die in solchen Arbeitsplätzen beschäftigt sind und als Folge des-
sen an Krebs erkrankt sind? 

Welche gesetzlichen Schritte gedenkt die Bundesregierung zu 
unternehmen, um Arbeitnehmer vor solchen gefährlichen Arbeits-
stoffen zu schützen, und ist sie gegebenenfalls bereit, die von 
Arbeitsmedizinern diskutierte Möglichkeit der Beschäftigung von 
älteren Arbeitnehmern an solchen Arbeitsplätzen gesetzlich zu 
verbieten und unter Strafe zu stellen? 

In der Bundesrepublik Deutschland sind die krebs-
erzeugenden Arbeitsstoffe in einer jährlich heraus-
gegebenen Liste aufgeführt, die von der Kommis-
sion zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeits-
stoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft erar-
beitet wird. In der Liste 1977 sind 12 Stoffe bzw. 
Stoffgruppen aufgeführt, die beim Menschen erfah-
rungsgemäß bösartige Geschwülste verursachen kön-
nen. Außerdem werden weitere 21 Stoffe bzw. Stoff-
gruppen genannt, die bislang nur im Tierversuch sich 
nach Meinung der Kommission als kanzerogen er-
wiesen haben. Die Kommission hat in der letzten 
Liste weitere 13 Stoffe bzw. Stoffgruppen genannt, 
bei denen ein nennenswertes krebserzeugendes Po-
tential zu vermuten ist und die dringend der weite-
ren Abklärung bedürfen. 

Die Zahl der Arbeitnehmer, die am Arbeitsplatz 
den Einwirkungen krebserzeugender Stoffe ausge-
setzt sind, ist statistisch nicht erfaßt. Entsprechende 
Erhebungen sind z. Z. bei den gewerblichen Berufs-
genossenschaften angelaufen. Die Statistik zur Be-
rufskrankheitenverordnung weist Krebsfälle grund-
sätzlich nicht besonders aus. Lediglich bei 4 Erkran-
kungen wird der Krebs ausdrücklich in der Defini-
tion genannt. Die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten beabsichtigen jedoch, künftig Erhebungen über 
alle Fälle von Berufskrebserkrankungen anzustellen. 
Zur Zeit wird der Anteil der Berufskrebse an der 
Zahl aller Krebserkrankungen von Sachverständigen 
auf ca. 1 °/o geschätzt. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken: 

Die Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe und 
Unfallverhütungsvorschriften enthalten gegenwärtig 
allgemeine Vorschriften über Schutzmaßnahmen 
beim Umgang mit krebserzeugenden Arbeitsstoffen. 
Zusätzlich gibt es detaillierte Regelungen für be-
stimmte Stoffe, z. B. Arsen, Asbest, Benzol und 
Vinylchlorid. Darüber hinaus hat der Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung den nach § 28 der 
Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe gebilde-
ten Sachverständigenausschuß für gefährliche Ar-
beitsstoffe aufgefordert, ihm im Zusammenhang mit 
dem Übereinkommen Nr. 139 „Berufskrebs" der In-
ternationalen Arbeitskonferenz Vorschläge für 
Schutzmaßnahmen beim Umgang mit krebserzeugen-
den Arbeitsstoffen zu unterbreiten. In einem Ar-
beitskreis „Krebserzeugende Stoffe" werden daher 
seit einiger Zeit Überlegungen über entsprechende 
Maßnahmen angestellt. In Betracht kommen z. B. 
Verwendungsbeschränkungen, technische Maßnah- 
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men, Genehmigungen, Anzeigen, arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen, Arbeitszeitregelungen, Be-
schäftigungsbeschränkungen. Diese Vorschläge wer-
den zusammen mit anderen Regelungen in die Zwei-
te Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
gefährliche Arbeitsstoffe aufgenommen, deren Ent-
wurf demnächst aufgestellt werden soll. Die tech-
nischen Schutzvorschriften werden von den Berufs-
genossenschaften erarbeitet. 

Die von Arbeitsmedizinern aufgeworfene Frage, 
ob neben anderen Maßnahmen zur weiteren Ver-
ringerung des Krebsrisikos am Arbeitsplatz vorwie-
gend ältere Arbeitnehmer beschäftigt werden soll-
ten, ist vom Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung bereits vor einigen Monaten eindeutig ver-
neint worden. Eine derartige Vorschrift kommt als 
Arbeitsschutzmaßnahme nicht in Betracht. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Urbaniak (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage A 87) : 

Ist es der Bundesregierung bekannt, daß laut Pressemeldung 
(vgl. Westfälische Rundschau vom 16. September 1977) das Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz in zunehmendem Maße von „ob-
skuren Firmen" unterlaufen wird, und mit welchen Maßnahmen 
gedenkt die Bundesregierung gegebenenfalls, diesen für den 
Arbeitsmarkt bedrohlichen Verstößen entgegenzuwirken? 

Die Bundesregierung beobachtet die Situation auf 
dem Leiharbeitsmarkt sehr sorgfältig. Ihr sind ins-
besondere auch aus der letzten Zeit Presseveröffent-
lichungen zur illegalen Arbeitnehmerüberlassung 
bekannt. 

Bundesminister Dr. Ehrenberg wird in diesen Ta-
gen die für die Durchführung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes zuständige Bundesanstalt für 
Arbeit noch einmal bitten, schwerpunktmäßig die 
illegale Arbeitnehmerüberlassung mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zu verfolgen. 

Ob die aufgezeigten Mißstände Gesetzesände-
rungen erforderlich machen, kann erst nach genaue-
rer Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse beurteilt 
werden. Dazu hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung Anfang dieses Monats insbeson-
dere die Sozialpartner, die Länder, die Sozialversi-
cherungsträger und die Bundesanstalt für Arbeit um 
Mitteilung ihrer Erfahrungen gebeten. Die für An-
fang 1978 zu erwartenden Stellungnahmen müssen 
dann ausgewertet werden. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage A 88) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung der 
Schwarzarbeit in der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, und welche Maßnahmen 
wird sie gegebenenfalls zur Einschränkung der Schwarzarbeit er-
greifen? 

Die Bundesregierung hat stets die Schwarzarbeit 
verurteilt, weil hierdurch der Gemeinschaft der So-
zialversicherten, dem Staat, dem Handwerk und 
vielfach auch den Schwarzarbeitern und ihren Auf-
traggebern Schaden entsteht. Nicht zuletzt wirkt sich 
Schwarzarbeit für den Arbeitsmarkt nachteilig aus, 
da sie dem Abbau der Arbeitslosigkeit im Wege 
steht. 

Um die Schwarzarbeit wirksamer bekämpfen zu 
können, bedarf es vor allem verstärkter Kontroll-
maßnahmen der zuständigen Behörden und eines 
koordinierten Vorgehens aller Beteiligten ein-
schließlich der Mitwirkung des Handwerks und sei-
ner Organisationen. Der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung hat sich auf der Grundlage der 
Kabinettbeschlüsse vom 25. Mai 1977 in diesem 
Sinne an die Ministerpräsidenten der Länder und 
den Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit ge-
wandt. Der Bundesminister für Wirtschaft hat den 
Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks um dessen Unterstützung gebeten. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Schedl (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 89 und 90) : 

Hält die Bundesregierung angesichts der Tatsache, daß 40 %  
der von der Bundesanstalt für Arbeit in Ausführung des Willens 
des Gesetzgebers verhängten Sperrvermerke von den Sozialge-
richten wieder aufgehoben werden, an der in ihrer Antwort vom 
1. August 1977 auf meine Anfrage vom 21. Juli 1977 vertretenen 
Auffassung fest, eine weitere Konkretisierung des Begriffs der 
Zumutbarkeit im Arbeitsförderungsgesetz sei nicht erforderlich, 
und was unternimmt die Bundesregierung, um einem weiteren 
Mißbrauch der Arbeitslosenversicherung einen Riegel vorzuschie-
ben? 

Wie soll die vom Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit 
für notwendig erachtete Senkung der Zahl der ausländischen 
Arbeitnehmer auf 1,5 Millionen erreicht werden, und welche 
Zahl entspricht den arbeitsmarktpolitischen Vorstellungen der 
Bundesregierung? 

Zu Frage A 89: 

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung 
fest, daß eine weitere gesetzliche Konkretisierung 
des Begriffs der Zumutbarkeit gegenwärtig nicht er-
forderlich ist. 

Eine Statistik über die Ergebnisse der Klagen ge-
gen Sperrzeitentscheidungen der Arbeitsämter gibt 
es nicht. Die Bundesanstalt für Arbeit hat lediglich 
im Jahre 1975 eine Sondererhebung über die gegen 
Sperrzeitentscheidungen eingelegten Widersprüche 
durchgeführt. Danach haben die Direktoren der Ar-
beitsämter — also nicht die Gerichte — die zuvor 
getroffenen Entscheidungen in 34,2 v. H. der Wider-
spruchsfälle in vollem Umfang zugunsten der Ar-
beitslosen abgeändert. Zu dieser Zeit waren jedoch 
die neuen Bestimmungen über die Konkretisierung 
der Zumutbarkeit noch nicht in Kraft. Die damaligen 
Feststellungen sind deshalb heute nicht mehr ver-
wertbar. 

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit berei-
tet zur Zeit ausführliche Weisungen zur Auslegung 
des Zumutbarkeitsbegriffs vor. Mit den neuen Wei- 
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sungen sollen die Entscheidungsgrundlagen der Ar-
beitsämter erheblich verbessert werden. Allerdings 
können die Arbeitsämter — darauf wurde schon 
öfters hingewiesen — die gesetzlichen Möglichkei-
ten zur Verhinderung des Leistungsmißbrauchs nur 
dann voll ausschöpfen, wenn die Arbeitgeber auch 
bereit sind, dem Arbeitsamt die tatsächlichen Grün-
de dafür mitzuteilen, warum sie die vom Arbeitsamt 
vorgeschlagenen Arbeitnehmer nicht einstellen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich bemerken, 
daß die Sperrzeiten, die wegen Ablehnung einer zu-
mutbaren Beschäftigung festgesetzt wurden, von 
rd. 44 000 im Jahre 1975 um etwa 40 v. H. auf 
62 000 im Jahre 1976 gestiegen sind. 

Zu Frage A 90: 

Auch die Projektion der Bundesregierung zur mit-
telfristigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bis 
zum Jahre 1980 geht davon aus, daß die Zahl der 
ausländischen Erwerbspersonen, das sind beschäf-
tigte und arbeitslose Ausländer, in den nächsten 
Jahren auf 1,55 Millionen absinkt. Diese Annahme 
erscheint vor dem Hintergrund der bisherigen Ent-
wicklung der Ausländerbeschäftigung plausibel: im 
Zeitraum September 1973 bis Dezember 1976 ist die 
Zahl der beschäftigten Ausländer um 721 000 auf 
1,874 Millionen und die der ausländischen Erwerbs-
personen um 642 000 auf 1,969 Millionen zurückge-
gangen. Die Ursache dieser Entwicklung ist, daß — 
wie schon stets — ausländische Arbeitnehmer frei-
willig in ihre Heimat zurückkehrten, während der 
Anwerbestopp die Zuwanderung ausländischer Ar-
beitnehmer aus den betroffenen Staaten unterbun-
den hat. Voraussetzung für eine Fortsetzung des 
Trends ist deshalb, daß der Anwerbestopp vom No-
vember 1973 zeitlich und sektoral unbeschränkt auf-
rechterhalten bleibt. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Engelsberger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 91): 

Muß aus der Kritik des Bundeskanzlers bezüglich der Klage 
der Arbeitgeber gegen das Mitbestimmungsgesetz nicht der 
Schluß gezogen werden, daß der Regierungschef der Bundes-
republik Deutschland der Arbeitgeberorganisation das verfas-
sungsmäßig garantierte Recht zumindest indirekt aberkennen 
will, ein so wichtiges Gesetz durch das höchste deutsche Gericht 
auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen, und ist 
dieses Verhalten des Bundeskanzlers möglicherweise Ausdruck 
der Befürchtung, daß das Bundesverfassungsgericht die Mitbe-
stimmungsregelung als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar er-
klären könnte? 

Ich nehme an, Ihre Frage bezieht sich auf Äuße-
rungen, die der Herr Bundeskanzler in einer An-
sprache vor dem 12. Ordentlichen Gewerkschaftstag 
der IG Metall am 18. September in Düsseldorf ge-
halten hat. Der Herr Bundeskanzler hat dabei aus-
drücklich erklärt, er halte die Verfassungsbe-
schwerde gegen das Mitbestimmungsgesetz für zu-
lässig. Die Unterstellung, der Herr Bundeskanzler 
wolle den Arbeitgebern das Recht nehmen, ein Ge-

setz auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu 
lassen, entbehrt folglich jeder Grundlage. 

Darüber hinaus hat der Herr Bundeskanzler wört-
lich gesagt, er halte diese Klage für unbegründet. Ihre 
Frage, ob die Kritik des Herrn Bundeskanzlers Aus-
druck der Befürchtung sei, das Gericht könne das 
Mitbestimmungsgesetz für verfassungswidrig er-
klären, ist somit eindeutig zu verneinen. Die Kritik 
ist vielmehr Ausdruck der Sorge um die Verschlech-
terung des sozialen Klimas in unserem Lande in 
einer Zeit, in der die Zusammenarbeit der Arbeit-
geber und Gewerkschaften zum Abbau der Arbeits-
losigkeit besonders wichtig wäre. 

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang daran 
erinnern, daß die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
der erweiterten Mitbestimmung während des Ge-
setzgebungsverfahrens von Bundestag und Bundes-
regierung sorgfältig geprüft wurde und daß dem 
Gesetz schließlich alle Fraktionen dieses Hauses 
mit überwältigender Mehrheit zugestimmt haben. 
Auch dies schließt selbstverständlich nicht das Recht 
aus, Verfassungsbeschwerde zu erheben. Aber die 
nahezu einstimmige Verabschiedung des Gesetzes 
verdeutlicht die Berechtigung der politischen Kritik 
des Herrn Bundeskanzlers am Verhalten der Arbeit-
geber. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Mündlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Hürland (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 92 und 93) : 

Ist der Bundesregierung die besondere Problematik der Bil-
dungsmöglichkeit für autistische Kinder bekannt, insbesondere, 
daß diese Minderheit weder an Sonderschulen noch an sonsti-
gen üblichen Heimschulen für Behinderte die notwendige indi-
viduelle Betreuung erfahren können, und wenn ja, was wird 
sie unternehmen, damit ein notwendiges individuelles Bildungs-
angebot für diese behinderten Kinder in ausreichendem Maß, 
eventuell in Verbindung mit freien Trägern, geschaffen wird? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, den Engpaß in der 
Bildung autistischer Kinder dadurch zu beseitigen, daß sie den 
bereits in privater Trägerschaft befindlichen Einrichtungen die 
notwendige, förderungswürdige Anerkennung verschafft, so daß 
die durchzuführende Behandlung entsprechend der Kostenüber-
nahme wie bei der Beschulung anderer behinderter Kinder in 
Sonderschulen geregelt werden kann? 

Der Bundesregierung ist die Problematik der Bil-
dungsmöglichkeit von autistischen Kindern bekannt. 
Um das Bildungsangebot für diese Kinder nach Mög-
lichkeit zu verbessern, fördert die Bundesregierung 
seit mehreren Jahren zusammen mit dem Land 
Bremen einen Modellversuch mit wissenschaftlicher 
Begleituntersuchung. Außerdem finanziert die Bun-
desregierung ein Forschungsvorhaben, das die Früh-
erkennung und Behandlung autistischer Kinder zum 
Gegenstand hat. 

Beide Vorhaben sind noch nicht abgeschlossen. 
Auch vorläufige, aussagekräftige Ergebnisse liegen 
der Bundesregierung noch nicht vor. Von den Re-
sultaten, insbesondere den begleitenden Untersu-
chungen, werden Aufschlüsse erwartet, in welchem 
Maße und in welcher Form das individuelle Bil-
dungsangebot zu gestalten ist. 
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Die Bundesregierung muß aus verfassungsrecht-
lichen Gründen ihre Maßnahmen im Bildungsbereich 
auf Modellvorhaben beschränken. Das individuelle 
Bildungsangebot selbst wird von den Bundesländern 
evtl. in Verbindung mit freien Trägern zu erbringen 
sein. Sie müssen auch über die Anerkennung der 
Einrichtungen entscheiden. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Kroll-Schlüter (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage A 94) : 

Worauf führt die Bundsregierung die Entwicklung zurück, daß 
ein Anstieg von Diphtherie von 57 Fällen im Jahr 1970 auf 
88 Fälle im Jahr 1976 und Kinderlähmung im gleichen Zeitraum 
von 15 Fällen auf 40 Fälle zu verzeichnen ist, und welche Maß-
nahmen hat sie ergriffen, beziehungsweise hält sie für geeignet, 
um diesen Trend entgegenzuwirken? 

Die Bundesregierung hat das Ansteigen der Zahl 
von Erkrankungen an Diphtherie im Jahre 1976 mit 
Aufmerksamkeit beobachtet. Bisher konnten keine 
epidemiologischen Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Erkrankungsfällen hergestellt werden. Da 
auch in den vergangenen Jahren die Erkrankungs-
zahlen unterschiedlich hoch waren, wird die Zahl 
der 1976 aufgetretenen Fälle noch im Rahmen der 
üblichen Morbiditätsschwankungen gesehen. 

Die Diphtherieimpfung ist in allen Bundesländern 
öffentlich empfohlen. Aufgrund der gehäuften Er-
krankungen wurde die Werbung für die Diphtherie-
impfung verstärkt. 

Von der übertragbaren Kinderlähmung sind un-
geimpfte und unvollständig geimpfte Kinder be-
troffen, und zwar überwiegend ausländische Kin-
der, von denen ein Teil bereits im Heimatland infi-
ziert worden sind. Obwohl die Werbung für die 
ebenfalls in allen Bundesländern öffentlich empfoh-
lene Polioschluckimpfung in den vergangenen Jahren 
noch verstärkt und über Merkblätter und Massen-
medien auch an die Familien der ausländischen Ar-
beitnehmer herangetreten wurde, ist die Beteiligung 
bei der Polioschluckimpfung in den letzten Jahren 
leider zurückgegangen. Die vermehrt aufgetretenen 
Erkrankungen an Kinderlähmung sind daher auf die 
mangelnde Vorsorgebereitschaft eines Teils der 
Elternschaft zurückzuführen. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Egert (SPD) (Drucksache 
8/926 Frage A 95) : 

Hat die Bundesregierung Aufträge erteilt, um Richtziele zur 
Gesundheitserziehung in der Schule zu erarbeiten, und wenn ja, 
inwieweit sind die Ergebnisse dieser Arbeit umgesetzt? 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung hat im Auftrage des Bundesministeriums für 
Jugend, Familie und Gesundheit Richtziele für die  

„Gesundheitserziehung an der Schule" erarbeiten 
lassen. Die Arbeit ist noch nicht für die praktische 
Schulanwendung umgesetzt; sie dient zur Zeit als 
Diskussionsgrundlage. 

Die schulische Erziehung obliegt ausschließlich 
den Bundesländern. Deshalb werden solche Vor-
haben der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung mit den Gesundheitserziehungsreferenten 
der Landeskultusminister in einem Ständigen Aus-
schuß besprochen, so daß nach Einvernehmen die 
Verwirklichung sichergestellt ist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hin-
weisen, daß die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung in den letzten beiden Jahren 3 umfas-
sende Unterrichtswerke in Teilbereichen zur Ge-
sundheitserziehung herausgegeben und nach Zu-
stimmung durch die Kultusminister und Schulsena-
toren allen entsprechenden Schulen in je einem 
Exemplar kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Becker (Frankfurt) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 96) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Ergebnisse einer von 
der britischen „Gesellschaft für die Förderung der Wissen-
schaft" in Birmingham jetzt veröffentlichten Untersuchung, nach 
der die Wahrscheinlichkeit, daß männliche Jugendliche im Alter 
von 13 bis 16 Jahren, die häufig Gewaltdarstellungen auf dem 
Bildschirm beobachten, selbst an schweren gewaltsamen Aus-
schreitungen beteiligt sind, um 50 v. H. höher als bei gleich-
artigen liegt, die weniger häufig dem Eindruck von Gewalt-
szenen im Fernsehen ausgesetzt sind, und welche Folgerungen 
gedenkt sie daraus zu ziehen? 

Ihre Frage dürfte auf eine Mitteilung in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung vom 8. September 1977 
zurückgehen, in der über eine derartige Unter-
suchung berichtet wurde. Die Studie selbst liegt der 
Bundesregierung bislang noch nicht vor, so daß zu 
ihrem Inhalt und ihren Ergebnissen noch nicht Stel-
lung genommen werden kann. Wir bemühen uns, 
die Untersuchungsergebnisse zu erhalten. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Hauser (Krefeld) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Fragen A 99 und 100) : 

Trifft es zu, daß der Kabinettsbeschluß vom 7. September 1977, 
der vorsieht, das hintere Kfz-Kennzeichen durch ein Folienschild 
zu ersetzen, dem Ergebnis der Beratungen des Unterausschus-
ses I unter Führung des Bundeskriminalamts vom 9. März 1977 
(Az SO /5858/74) nicht entspricht? 

Wenn ja, ist die Bundesregierung bereit, die Durchführung 
dieses Kabinettsbeschlusses von der Überprüfung der Fäl-
schungssicherheit der vorgesehenen Folienlösung abhängig zu 
machen? 

Zu Frage A 99: 

Ihre Frage ist mit Ja zu beantworten. 
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Zu Frage A 100: 

Das Bundeskriminalamt ist der Auffassung, daß 
die Folienlösung fälschungssicher ist. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage A 101) : 

Hält die Bundesregierung an ihrer Auffassung fest, daß für 
neue Autoreifen keine amtliche Prüfung eingeführt werden soll, 
obgleich für eine Vielzahl von Details an Autos strenge Vor-
schriften bestehen, und entsprechen die in die Bundesrepublik 
Deutschland importierten Reifen den Sicherheitsanforderungen? 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat im 
Rahmen einer Untersuchung festgestellt, daß z. Z. 
kein Prüfverfahren für Reifen bekannt ist, mit 
dem ein hinreichend sicherer Bezug zum praktischen 
Fahrbetrieb auf der Straße hergestellt werden kann. 
Die Bundesregierung hält deshalb im Augenblick 
eine amtliche Prüfung von Luftreifen noch für ver-
früht. Sie ist aber weiterhin bemüht, entsprechende 
Prüfverfahren zu entwickeln. Als erster Schritt auf 
diesem Wege kann die von der UN-Wirtschaftskom-
mission für Europa erarbeitete ECE-Regelung Nr. 30 
über einheitliche Vorschriften für die Genehmigung 
der Luftreifen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, 
die am 3. Juni 1977 für die Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft getreten ist, angesehen werden. Zur 
Frage der importierten Reifen ist festzustellen, daß 
dem Bundesverkehrsministerium keine Tatsachen 
bekannt sind, wonach importierte Reifen schlechter 
sein sollen als in der Bundesrepublik Deutschland 
hergestellte. Im übrigen haben alle Reifen die Vor-
schriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
zu erfüllen. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Matthäus-Maier 
(FDP) (Drucksache 8/926 Fragen A 102 und 103) : 

Welche  Gründe gibt die Deutsche Lufthansa dafür an, daß sie 
nach wie vor die Ausbildung und Einstellung von weiblichen 
Personen unbeschadet der persönlichen Eignung und Fähigkeit 
ablehnt? 

Sieht die Bundesregierung in diesem Verhalten der Deutschen 
Lufthansa einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichberech-
tigung von Mann und Frau (Artikel 3 des Grundgesetzes), und 
was gedenkt sie gegebenenfalls zu unternehmen, um die Luft-
hansa zu einem verfassungskonformen Verhalten zu bewegen? 

Ihre beiden Fragen sind für mich Anlaß gewesen, 
das Problem der Ausbildung und Einstellung von 
weiblichen Piloten erneut zur Klärung an den Vor-
stand der Deutschen Lufthansa (DLH) heranzutragen. 
Eine Meinungsbildung im Vorstand der Gesellschaft 
konnte innerhalb der zur Beantwortung Ihrer Fragen 
zur Verfügung stehenden Zeit noch nicht herbeige-
führt werden. Sobald mir die Entscheidung des Vor-
standes der DLH vorliegt, bin ich gern bereit, Ihnen 
diese Antwort schriftlich mitzuteilen. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Statssekretärs Haar auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/926 Fragen A 105 und 106) : 

Sind durch die Minderausgaben beim Bundesfernstraßenbau des 
Landes Nordrhein-Westfalen durch Zurückstellung einiger großer 
Bauvorhaben zugunsten anderer Straßenbauprojekte Aufstufun-
gen vorgenommen worden, wenn ja, welche, und welche Straßen-
baumaßnahmen sind dem Bundesminister für Verkehr ersatzweise 
als zusätzliche Maßnahmen im zweiten Fünfjahresplan zur 
Finanzierung vorgeschlagen worden? 

Zu welchem Teil haben die Minderausgaben beim Bundesfern-
straßenbau des Landes Nordrhein-Westfalen auf die Notwendig-
keit einer strikten Einhaltung der gesetzlichen Regelung Einfluß 
ausgeübt, und welche Straßenbauprojekte sind schleppend be-
handelt worden? 

Zu Frage A 105: 

Es ist zutreffend, daß die Bundesregierung ihre 
grundsätzliche Bereitschaft erklärt hat, ersatzweise 
für solche Straßenbaumaßnahmen, die hinter den 
Dispositionen zurückgeblieben sind, einige andere 
Strecken in ihre Baulast zu übernehmen bzw. zur 
alsbaldigen Finanzierung vorzusehen. Der Grund 
dafür liegt insbesondere in einem unvorhergesehe-
nen Verkehrsbedarf, der jeweils konkret nachgewie-
sen werden muß. Derartige Maßnahmen sind dazu 
geeignet, Haushaltsresten entgegenzuwirken und 
damit die Beschäftigungslage im Bausektor positiv 
zu beeinflussen. Sie werden  in  Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Grundlagen, nämlich als Ausnah-
men gemäß § 6 des Gesetzes über den Ausbau der 
Bundesfernstraßen, behandelt. 

Als Ausweichmaßnahmen, die Sie in Ihrer Frage 
als Aufstufungen bezeichnet haben, hat sich der 
Bund bereit erklärt, folgende Strecken in seine Bau-
last zu übernehmen: 

Borschemich—Jackerath im Zuge der A 61 
Düsseldorf-Süd im Zuge der A 46 
Düsseldorf-Nord im Zuge der A 44 
Rheinberg (B 57) — Voerde (A 59) im Zuge der A 40 

Über  diese 4 Maßnahmen hinaus sollen — wie 
vom Land Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen — 
im 2. Fünfjahresplan als größere Maßnahmen die 
2. Richtungsfahrbahn der nachstehenden Strecken 
finanziert werden, nämlich: 

A 56 zwischen Zülpich und Swisttal-Miel 

A 33 zwischen Paderborn und Borchen 

Die hierdurch bei der Abwicklung des Bedarfs-
planes eingetretene Änderung im Finanzierungs-
volumen sowie die Frage einer Weiterentwicklung 
des gegebenen Instrumentariums wird bei der näch-
sten Überprüfung des Bedarfsplanes 1981 behandelt 
werden müssen. 

Zu Frage A 106: 

Für das Entstehen von Minderausgaben im Bun-
desfernstraßenbau sind mehrere Gründe ursächlich, 
die sich zudem noch teilweise überlagern. Es liegt 
somit in der Natur der Sache, daß für die einzelnen 
Projekte nicht ohne weiteres angegeben werden 
kann, inwieweit die „strikte Einhaltung gesetzlicher 
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Regelungen" aufgetretene Minderausgaben begrün-
det. Ein Katalog solcher Einzelursachen kann daher 
nicht genannt werden. Im übrigen bin ich damit ein-
verstanden, wenn sich der Herr Kollege Milz über 
die Gründe der Verzögerungen bei Einzelprojekten 
beim Fachreferenten im Bundesverkehrsministerium 
Auskunft geben läßt, wobei vorab die Einzelheiten 
bei der zuständigen Behörde des Landes Nordrhein-
Westfalen  erfragt werden müßten. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Wendt (SPD) (Drucksache 
8/926 Frage A 109) : 

Was unternimmt die Bundesregierung, um die unterschiedliche 
Gestaltung der Tarife im Schienenpersonen- und Busverkehr zu 
bereinigen? 

Die Parität zwischen Schienenpersonentarif und 
Bahnbustarif soll schrittweise wiederhergestellt wer-
den. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündlichen 
Fragen des  Abgeordneten Dr. Hupka (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 113 und 114) : 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber erteilen, ob und 
in welchem Ausmaß Sendungen von RIAS Berlin vor und nach 
der KSZE-Schlußakte von Helsinki gestört wurden? 

Haben die Störungen der Deutschen Welle durch Störsender 
des Ostblocks seit Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte von Hel-
sinki abgenommen, zugenommen oder sind sie unverändert stark 
geblieben? 

Zu Frage 113: 

Alle vier Mittelwellensender des RIAS werden in 
der DDR durch Störsender beeinträchtigt. Untersu-
chungen zeigen, daß eine größere Zahl von Stör-
sender sehr geringer Leistung vorhanden ist. Dar-
über hinaus sind offensichtlich auch einige Sender 
mittlerer Leistung als Störsender in Betrieb. 

Zu Frage 114: 

Ich bedaure, Ihre Frage nicht beantworten zu kön-
nen, da für frühere Jahre keine Meßdaten vorliegen, 
so daß kein Vergleich zur Situation seit Unterzeich-
nung der KSZE-Schlußakte möglich ist. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Braun (CDU/CSU) Druck-
sache 8/926 Frage A 115) : 

Trifft es zu, daß von den 18 Oberpostdirektionen — einschließ-
lich der Landespostdirektion Berlin — vier (Düsseldorf, Koblenz, 
Nürnberg, Regensburg) die zu besetzenden Pflichtplätze für 
Schwerbehinderte besetzt haben und die übrigen Oberpostdirek-
tionen nicht, so daß alleine in diesem Bereich 6 193 Schwerbehin-
dertenplätze nicht besetzt sind, und was gedenkt die Bundesre-
gierung gegebenenfalls zu tun, um im Interesse der Schwerbe-
hinderten zu einer besseren Besetzung der Pflichtplätze zu kom-
men? 

Nach der letzten Erhebung über die Beschäftigung 
Schwerbehinderter waren im Dezember 1976 im Be-
reich der Deutschen Bundespost noch 4 781 Pflicht-
plätze für Schwerbehinderte unbesetzt. Es trifft zu, 
daß bis dahin nur die vier in der Frage genannten 
Oberpostdirektionen und u. a. das Sozialamt der 
Deutschen Bundespost alle Pflichtplätze besetzt hat-
ten. 

Um eine weitere Verbesserung der Besetzung der 
Pflichtplätze bei der Bundespost zu erreichen, ist 
Vorsorge getroffen worden, daß Schwerbehinderte 
Bewerber trotz der bestehenden Einstellungsbe-
schränkungen jeweils mit Sondergenehmigung des 
BPM eingestellt werden, sobald für sie ein geeig-
neter freier Arbeitsplatz gefunden werden kann. 

Anlage 40 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Schneider (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 124) : 

Kann die Bundesregierung aus dem Anlaufen des zusätzlichen 
Wohnungsprogramms im Regionalprogramm, das in erster 
Linie auf den Mietwohnungsbau in Stadtregionen abzielt, über-
sehen, ob das Programm voll mit dieser Zielrichtung am Markt 
aufgenommen werden wird, und wie beurteilt die Bundes-
regierung gegenwärtig überhaupt die Entwicklungsaussichten so-
wohl im öffentlich geförderten wie im freifinanzierten Miet-
wohnungsbau? 

Mit der zusätzlichen Förderung von 30 000 Woh-
nungen im Regionalprogramm 1977 soll dem Rück-
gang im Wohnungsbau vornehmlich in Stadtregio-
nen entgegengewirkt werden. Die Tatsache, daß der 
Einbruch in die Wohnungsbautätigkeit hauptsäch-
lich in den Stadtregionen im dort dominierenden 
Mietwohnungsbau erfolgt ist, gab Veranlassung, 
den Schwerpunkt der zusätzlichen Förderungsmaß-
nahme auf den Mietwohnungsbau zu legen. Für 
diese Schwerpunktbildung sprach im übrigen auch, 
daß — wie Modellrechnungen ergeben haben — der 
Mietwohnungsbau im Regionalprogramm bei den 
gegenwärtigen Zinsverhältnissen für private Bau-
herren im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkei-
ten durchaus attraktiv sein kann. Ich darf in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, daß auch der Ver-
band privater Hypothekenbanken e. V. in seinen 
Presseinformationen vom 25. August 1977 an die 
Länder appelliert, die im Regionalprogramm zusätz-
lich vorgesehenen 30 000 Wohnungen vornehmlich 
im Mietwohnungsbau zu verwirklichen. Inwieweit 
das Zusatzprogramm in dieser seiner Zielrichtung 
vom Markt aufgenommen wird, wird erst aufgrund 
der monatlich erstmals zu Mitte Oktober vorgesehe-
nen Berichterstattung der Länder über die Durch-
führung der zusätzlichen Förderungsmaßnahme be-
urteilt werden können. 
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Die weitere Entwicklung des sozialen Wohnungs-
baues und damit auch des öffentlich geförderten 
Mietwohnungsbaues hängt primär von der Woh-
nungsbauförderung durch die Länder ab. Der Bund 
kann sich nach Art. 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes 
nur mit Finanzhilfen an der Förderung der Länder 
beteiligen. Um einen weiteren nicht mehr vertret-
baren Rückgang des sozialen Wohnungsbaues zu 
vermeiden, hat die Bundesregierung im Rahmen der 
Eckwerte für die Fortführung des sozialen Woh-
nungsbaues vorbehaltlich der Billigung des Haus-
haltsgesetzgebers beschlossen, die Finanzhilfen des 
Bundes entgegen der bisherigen Finanzplanung auch 
in den nächsten Jahren ungekürzt im bisherigen 
Umfang weiter zu gewähren. Das setzt allerdings 
voraus, daß auch die Länder sich ihrer originären 
Verantwortung entsprechend an der Förderung des 
sozialen Wohnungsbaues beteiligen, was in den 
letzten Jahren nicht mehr in allen Ländern der Fall 
war. Ausgehend von den vorgesehenen Finanzhil-
fen des Bundes und einem mit den Ländern zu ver-
einbarenden angemessenen Beteiligungsverhältnis 
an der Förderung des sozialen Wohnungsbaues wird 
man in den kommenden Jahren mit einem Förde-
rungsvolumen von jährlich etwa 120 000 Wohnungen 
rechnen können. Wenn sich der Anteil der Mietwoh-
nungen am sozialen Wohnungsbau, der in den letz-
ten Jahren bei etwa 40-50 % lag, nicht ändert, be-
deutet das die Förderung von etwa 45 000-60 000 
Mietwohnungen jährlich. 

Für den freifinanzierten Mietwohnungsbau wird 
die von der Bundesregierung beabsichtigte Wieder-
einführung der degressiven Abschreibung nach § 7 
Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes von großer 
Bedeutung sein; sie soll der stark rückläufigen Ent-
wicklung im Mietwohnungsbau entgegenwirken. 

Anlage 41 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Abreß auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 125 und 126) : 

Wie ist nach Ansicht der Bundesregierung der § 3 der 
Schallschutzverordnung vom 5. April 1974 auszulegen, müssen 
alle einzelnen Bauteile, die Aufenthaltsräume unmittelbar nach 
außen abschließen, ein bewertetes Bauschalldämm-Maß von 50 dB 
einhalten oder müssen dieses Maß alle Bauteile zusammen er-
reichen? 

Sind nach Ansicht der Bundesregierung Aufwendungen für die 
Erstellung der Antragsunterlagen einschließlich der Beschaffung 
von Prüfzeugnissen durch Architekten, Gutachter oder Sachver-
ständige unmittelbare und notwendige Aufwendungen für bau-
liche Schallschutzmaßnahmen im Sinne des Fluglärmgesetzes und 
der Schallschutzverordnung und damit erstattungsfähig im Sinne 
des § 9 des Fluglärmgesetzes? 

Zu Frage A 125: 

Besteht die Gesamtfläche von Bauteilen bei Auf-
enthaltsräumen aus Einzelflächen mit unterschiedli-
chen Bauschalldämm-Maßen, so muß nicht jedes 
einzelne Bauteil (z. B. Wand oder Fenster) für sich 
die Aufforderungen erfüllen. Vielmehr ist allein das 
aus den einzelnen Bauschalldämm-Maßen ermittelte 

Gesamt-Maß den nach § 3 Abs. 2 der SchallschutzVO 
angegebenen Werten zugrunde zu legen. 

Zu Frage A 126: 

Ja; gemäß § 9 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 30. März 1971 (BGBl. I S. 282 ff.) wer-
den nicht nur die Aufwendungen für die eigentlichen 
Maßnahmen des baulichen Schallschutzes erstattet, 
sondern auch die Aufwendungen für die Anerken-
nung der bauakustischen Qualität von Schallschutz-
bauelementen, wie sie in der SchallschutzVO vom 
5. April 1974 (BGBl. I S. 903 ff.) niedergelegt sind. 
Hierzu gehören auch die in der Schallschutzverord-
nung vorgesehenen Prüfzeugnisse. 

Anlage 42 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Abreß auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage A 127) : 

Warum verlangen öffentliche Auftraggeber im Verantwortungs-
bereich des Bundes bei Auftragsvergaben auf dem Bausektor 
Bürgschaften, die die Gewährleistungsfrist des BGB von fünf 
Jahren zugrunde legen und die Sondervorschrift des § 13 IV VOB, 
die eine Gewährleistungszeit von nur zwei Jahren vorsieht, 
außer acht lassen? 

In der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB) sind als Verjährungsfrist für die Gewährlei-
stungsansprüche zwar zwei Jahre vorgesehen (§ 13 
VOB/B). Die VOB geht jedoch davon aus, daß von 
dieser Frist abweichende Regelungen getroffen wer-
den können, wenn dies wegen der Eigenart der Lei-
stung notwendig ist (§ 13 Nr. 2 VOB/A). Eine über 
zwei Jahre hinausgehende Verjährungsfrist kann da-
her durchaus VOB-konform sein. 

Die Bauverwaltungen sind angewiesen, jeweils 
eingehend unter Abwägung aller Umstände zu prü-
fen, ob ausnahmsweise eine von der 2jährigen Re-
gelfrist des § 13 Nr. 4 VOB/B abweichende Verjäh-
rungsfrist vereinbart werden soll. Die Sicherheiten 
für die Gewährleistungsansprüche — im Regelfall 
eine Bürgschaft—erstrecken sich bei einer längeren, 
ggf. einer 5jährigen Verjährungsfrist, auf diesen 
Zeitraum. 

Anlage 43 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Abreß auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Möller (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen A 129 und 130) : 

Hält die Bundesregierung an ihrer in der Antwort des Staats-
sekretärs Dr. Abreß vom 7. Juli 1975 (Drucksache 7/3860, Frage 
58) auf eine Anfrage des Abgeordneten Dr. Jahn (Münster) ver-
tretenen Auffassung fest, die Prinzipien einer einkommensabhän-
gigen Wohnwertmiete widersprächen nicht den wohnungspoli-
tischen Grundsätzen der Bundesregierung? 

Trifft es zu, daß — wie die nordrhein-westfälische Architekten-
kammer in ihrem sogenannten Grünbuch erklärt — die Bau-
gesetzgebung des Bundes eklatante Unsinnigkeiten enthält, und 
wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag, unabhängige 
Sachverständige einzusetzen, die umgehend den Paragraphen-
dschungel durchforsten und sinnvoll lichten sollten? 
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Zu Frage A 129: 

Der Grundgedanke einer einkommensabhängigen 
Wohnwertmiete ist im Grundsatz mit den Prinzipien 
des Wohngeldbemessungssystems identisch und wi-
derspricht nicht den wohnungspolitischen Grund-
sätzen der Bundesregierung. 

Die Einführung einer einkommensabhängigen 
Wohnwertmiete ist aber praktisch undurchführbar. 
Der hohe, mit Einkommensprüfungen verbundene 
Verwaltungsaufwand, die langen Vorbereitungsfri-
sten und Bedenken gegenüber nachträglichen Ein-
kommensprüfungen haben auch die Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe „Einmalige Mietentzerrungsaktion im 
Sozialwohnungsbestand", die im Auftrage der Bund-
Länder-Wohnungsbauminister-Konferenz gebildet 
worden ist, davon absehen lassen, ein derartiges 
Konzept erneut aufzugreifen. 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die die Schwie-
rigkeiten, die mit einkommensorientierten und erst 
recht mit gleichzeitig einkommens- und wohnwert

-

orientierten Mietausgleichssystemen verbunden 
sind, vermeiden will, prüft die Realisierungschancen 
von Verfahren, durch die vorhandene Mietverzer-
rungen abgebaut werden könnten. Das Ergebnis 
ihrer Überlegungen wird nicht vor Ende des Jahres 
vorliegen. 

Zu Frage A 130: 

Die von der Architektenkammer Nordrhein-West-
falens herausgegebene Schrift „Stop der Paragra-
phenflut im Bauwesen!" enthält keinen erkennbaren 
Vorwurf, die Baugesetzgebung des Bundes enthalte 
„eklatante Unsinnigkeiten". Eine solche Behaup-
tung widerspräche dem Ernst, der Genauigkeit und 
dem Sachverstand, mit denen die Beratungsgremien 
in Bundestag und Bundesrat zu der von allen Frak-
tionen und Ländern getragenen Verabschiedung des 
wohl in erster Linie angesprochenen Bundesbauge-
setzes und seiner Novelle gekommen sind. Die Prak-
tikabilität der Novelle ist zudem in mehreren Plan-
spielen mit positivem Ergebnis getestet worden. 

Bezüglich künftiger Novellierungen an anderen 
Teilen des Bundesbaugesetzes hat die Bundesregie-
rung zur Vorbereitung bereits Kommissionen unab-
hängiger Sachverständiger eingesetzt, die insbeson-
dere auch Unzulänglichkeiten überprüfen, die die 
bisherige Praxis in diesen Rechtsbereichen gezeigt 
hat. Die Bundesregierung hält es nicht für erforder-
lich, darüber hinaus noch weitere Kommissionen von 
Sachverständigen einzuberufen. 

Anlage 44 

Anwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Jäger (Wangen) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 132) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung im Hinblick auf die dem-
nächst beginnenden Folgegespräche über die KSZE-Schlußakte 
in Belgrad die erst kürzlich wieder bekanntgewordenen Bestre-
bungen der DDR-Behörden, die Lehrer dazu anzuhalten, der 
Jugend „ein richtiges Feindbild zu vermitteln" und „die Unver-
söhnlichkeit der beiden Gesellschaftsssysteme allen Schülern  

noch stärker zu erläutern" sowie den „sozialistischen Patriotismus 
im Bewußtsein der Jugendlichen zu vertiefen", was auf eine 
unveränderte Fortsetzung der Haß-Erziehungs-Kampagne der 
DDR-Schulbehörden trotz der Vereinbarungen von Helsinki 
schließen läßt? 

Die in Ihrer Frage angesprochene offensive ideo-
logische Erziehung der Jugend in der DDR ent-
spricht nicht unseren Vorstellungen vom Entspan-
nungsprozeß in Europa. Wenn die Verantwortlichen 
in der DDR — wie in den osteuropäischen Staaten — 
meinen, hierauf nicht verzichten zu können, so ist 
das ein Ausdruck der von ihnen als Gegengewicht 
zur Entspannungspolitik für notwendig erachteten 
Abgrenzung. 

Wenn hier von Entspannung die Rede ist, dann 
heißt das nicht, daß wir diesen Zustand jetzt schon 
erreicht hätten. Sie ist das Ziel der von der Bun-
desregierung eingeleiteten Politik mit der DDR wie 
auch der KSZE. Die Bundesregierung geht davon 
aus, daß es noch eines langen Weges zur Realisie-
rung dieses Zieles bedarf. 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 133) : 

Wird die Bundesregierung bei ihren gegenwärtigen Verhand-
lungen mit der DDR auch die Schließung der Lücke der Auto-
bahn Bad Hersfeld—Eisenach im Zonengrenzbereich zur Sprache 
bringen, und wenn ja, welche Zielvorstellungen hat dabei die 
Bundesregierung? 

Die Frage nach Verhandlungen mit der DDR über 
den durchgehenden Ausbau der Autobahn zwischen 
Bad Hersfeld und Eisenach ist von Ihnen schon mehr-
fach gestellt worden. Ich kann nur wiederholen, 
was mein Vorgänger Herold Ihnen hierzu zuletzt 
im Januar 1976 mitgeteilt hat: 

Schon allein wegen des unverhältnismäßig hohen 
finanziellen Aufwandes, insbesondere infolge meh-
rerer komplizierter Brückenbauwerke, hat die Bun-
desregierung vorerst von diesem Projekt Abstand 
genommen. 

Die Bundsregierung ist jedoch bemüht, am Über-
gang Herleshausen /Wartha im Zusammenwirken mit 
der DDR Verkehrsverbesserungen zu erreichen, die 
den hier bei Spitzenbelastungen bestehenden Eng-
paß soweit wie möglich beseitigen. 

Anlage 46 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage A 134) : 

In welchem Umfang wird sich nach Inbetriebnahme eines 
Reaktors vom Typ des Schnellen Brüters langfristig die Menge 
an Plutonium erhöhen, die gelagert und bearbeitet werden muß, 
und wie verhält sich diese Menge zur gegenwärtig im Rahmen 
der friedlichen Nutzung der Kernenergie auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland gelagerten Menge an Plutonium? 
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Die derzeit im Betrieb oder im Bau befindlichen 
Kernkraftwerke vom Typ Leichtwasserreaktor ha-
ben eine Gesamtkapazität von 20 300 MWe. Sie 
werden jährlich zusammen etwa 3 600 kg spaltbares 
Plutonium 5 100 kg spaltbares und nicht spalt-
bares Plutonium) erzeugen (Lastfaktor 0,8 angenom-
men). Dieses Plutonium wird sich in den abge-
brannten Brennelementen befinden, die bis zur Be-
triebsaufnahme der Wiederaufarbeitungsanlage ge-
lagert werden. 

Sobald mit der Betriebsaufnahme des Entsorgungs-
zentrums der Brennstoffkreislauf geschlossen ist, soll 
jegliches anfallende Plutonium in Reaktoren zurück-
geführt werden. Dort wird es wieder „verbrannt" 
und liefert Energie. Im Bennstoffkreislauf der ge-
nannten Kernkraftwerkskapazität von 20 300 MWe 
stellt sich dadurch die gleichzeitig vorhandene Ge-
samtmenge an spaltbarem Plutonium innerhalb und 
außerhalb von Reaktoren mit etwa 20 000 bis 
25 000 kg ein. 

Die Plutoniummenge im Brennstoffkreislauf des 
Prototyp-Brüterkraftwerks Kalkar wird sich auf 
3 000 bis 4 000 kg belaufen. Die jährlich zu bear-
beitende Plutoniummenge wird etwa 600 bis 700 kg 
betragen. Da diese Anlage zunächst so ausgelegt 
ist, daß sie praktisch genau so viel Plutonium neu 
erzeugt wie sie verbraucht, bleibt der Plutonium-
bestand per Saldo etwa konstant. 

Bei einem künftigen Brüterkraftwerk kommerziel-
ler Leistungsgröße (1 300 MWe) wird sich die Ge-
samtmenge an Plutonium im Brennstoffkreislauf auf 
etwa 6 500 kg und die jährliche Verarbeitungsmenge 
auf 1 100 kg belaufen. Die Gesamtmenge im Brenn-
stoffkreislauf kann durch Verkürzung der Verarbei-
tungszeit reduziert werden. Der jährliche Brutgewinn 
wird beispielsweise bei einer Brutrate von 1,18 etwa 
160 kg betragen; er kann zum Starten weiterer Brü-
ter oder zur Versorgung von Leichtwasserreaktoren 
verwendet werden. Wenn kein Bedarf für zusätzli-
ches Plutonium für neue Brutreaktoren besteht, kann 
die Brutrate vorhandener Brutreaktoren auch so ein-
gestellt werden, daß die insgesamt im Umlauf befind-
liche Plutoniummenge nicht anwächst, sondern auf 
den für den  Betrieb der Anlagen erforderlichen Um-
fang beschränkt bleibt. 

Im gesamten Brennstoffkreislauf liegt das Pluto-
nium in reiner Form (ohne Beimischungen) nur in 
einer kurzen Phase, nämlich zwischen Plutonium

-

Endreinigung und Herstellung der Brennstofftablet-
ten, vor. Hier ist ein Mißbrauch durch geeignete 
Maßnahmen auszuschließen. Durch entsprechende 
Gestaltung des Brennstoffkreislaufs kann erreicht 
werden, daß die zu irgendeinem Zeitpunkt zugäng-
liche Gesamtmenge auch bei der Brennstoffversor-
gung einer größeren Anzahl von Brüterkraftwerken 
niedrig bleibt. 

Anlage 47 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Mündlichen 
Fragen der Abgeordneten Dr. Ritz (CDU/CSU) und 

Seiters (CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen A 135, 
136, 137 und 138) : 

Ist der Bundesforschungsminister bereit, sich von den ihm in 
der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 13. September 
zugeschriebenen Äußerungen öffentlich zu distanzieren, wonach 
die Entscheidung über den Standort der Firma Uranit beim 
Bundeskanzler liege, er — der Bundesforschungsminister — aber 
die Konsequenzen ziehen werde, wenn sie nicht in seinem Sinne 
ausfalle, oder treffen diese Äußerungen nicht zu? 

Ist der Bundesforschungsminister bereit, sich von den ihm in 
der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 13. September zu-
geschriebenen Äußerungen öffentlich zu distanzieren, wonach er 
nicht bereit sei, 300 Millionen DM Steuergelder für das Unter-
nehmen auszugeben, wenn dieses sich nicht in Gronau, sondern 
in Niedersachsen ansiedele, oder treffen diese Äußerungen nicht 
zu? 

Hat der Bundesforschungsminister geäußert, die Firma Uranit 
habe sich ursprünglich für Gronau entschieden und erst nach 
dem Regierungswechsel in Hannover „überraschend" den Stand-
ort Lingen entdeckt, und wenn ja, was meint er mit seiner 
Äußerung? 

Hat der Bundesforschungsminister die in der Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung vom 13. September wörtlich zitierte 
Äußerung im Hinblick auf die Energieversorgungsunternehmen 
getan, „Die belügen uns von hinten bis vorne"? 

Zu Fragen A 135 bis 137: 

Wie ich bereits in einem Leserbrief an die Hanno-
versche Allgemeine Zeitung, aus der von Ihnen zi-
tiert wird, darlegte, halte ich aus fachlich-technischer 
Sicht Gronau für den geeignetsten Standort für eine 
Anreicherungsanlage. Zu dieser Bewertung bin ich 
bereits vor über einem Jahr gekommen. Dies ist der 
Firma URANIT auch mitgeteilt worden, ohne daß sie 
gegen den Standort Gronau Bedenken erhoben hätte. 

Die Bundesregierung wird demnächst über die 
Standortfrage eine Entscheidung treffen. 

Zu Frage A 138: 

Bei dem Gespräch über Kernkraftwerkskapazitäten 
und die Energieprogramme der Bundesregierung ha-
be ich auf die Problematik aller Energieprognosen 
und exakter zahlenmäßiger Festlegungen in diesem 
Zusammenhang verwiesen. Ich habe deutlich ge-
macht, daß in Prognosen, an denen sich die Energie-
politik der Bundesregierung orientieren soll, auch 
Sättigungseffekte, der Erfolg von Sparmaßnahmen, 
mögliche Auswirkungen einer Änderung der Wirt-
schaftsstruktur, weltwirtschaftliche Einflüsse und ein 
sich änderndes Verbraucherverhalten Berücksichti-
gung finden müssen. Von den Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, die am Wachstum des Strom-
umsatzes interessiert sind, kann nicht erwartet wer-
den, daß sie solche unabhängigen Prognosen erstel-
len. 

Anlage 48 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage A 144) : 

Hat der Vertreter der deutschen Botschaft in Botswana auf 
Grund seiner Beobachtungen bei dem Besuch des Bundestags-
abgeordneten Dr. Todenhöfer im Lager Selebi Pikwe im August 
d. J. die Aussage des Abgeordneten bestätigt, daß das Lager 
zur Rekrutierung von Mitgliedern für die prokommunistische 
Guerillaorganisation „Patriotische Front" mißbraucht werde, und 
hält die Bundesregierung hiernach noch immer eine Förderung 
dieses Lagers im Rahmen der deutschen Entwicklungshilfe für 
vertretbar? 
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Der Vertreter der deutschen Botschaft in Bo-
tswana, der den Bundestagsabgeordneten Dr. Toden-
höfer bei seinem Besuch begleitet hatte, hat dies 
nicht bestätigt. 

In dem Lager befinden sich vorwiegend jüngere 
Flüchtlinge. Einige haben die Absicht geäußert, sich 
später der Befreiungsbewegung anschließen zu wol-
len. Eine solche Haltung ist jedoch bei Flüchtlingen 
aus Rhodesien nicht verwunderlich. Es findet nach 
Kenntnis der Botschaft im Lager keinerlei militäri-
sche Ausbildung statt. Das Lager ist kein Rekrutie-
rungslager. 

Die fortgesetzte Unterstützung dieses Lagers, an 
der u. a. auch die Vereinigten Staaten beteiligt sind, 
ist ein Teil humanitärer Hilfe, die den Flüchtlingen 
im südlichen Afrika geleistet wird. Die Bundesregie-
rung sieht keine Veranlassung, von der Unterstüt-
zung der botswanischen Regierung bei der vorüber-
gehenden Aufnahme von Flüchtlingen Abstand zu 
nehmen. 

Anlage 49 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Klein 
(Göttingen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen 
B 1 und 2) : 

War der Bundesregierung die Absicht des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen, Waldheim, bekannt, dem General-
sekretär der KPdSU und Staatsoberhaupt der Sowjetunion, 
L. Breschnew, die Friedensmedaille der Vereinten Nationen in 
Gold zu überreichen, und wenn ja, wie hat sie sich zu dieser 
Absicht eingelassen? 

Wenn nein, wie beurteilt sie diese Maßnahme, und wie ge-
denkt sie auf sie zu reagieren? 

Der Bundesregierung war die Absicht des VN-Ge-
neralsekretärs, bei seinem Besuch in Moskau dem 
sowjetischen Staatsoberhaupt die VN-Friedensme-
daille zu übergeben, nicht bekannt. 

Die VN-Friedensmedaille ist keine Auszeichnung, 
sondern eine von der Firma Franklin Mint, Phila-
delphia (USA), in Gold, Silber und Bronze geprägte 
Münze, die im Handel erworben werden kann. Die 
Vereinten Nationen verleihen keine Auszeichnun-
gen. 

Der Generalsekretär hat die Goldmünze schon 
wiederholt bei seinen Besuchen dem Staatsober-
haupt des Gastlandes als Aufmerksamkeit über-
reicht. Es handelt sich hierbei um einen üblichen 
protokollarischen Vorgang. 

Das VN-Budget wird dadurch nicht belastet, da 
die Medaillen dem Generalsekretär von der Firma 
Franklin Mint kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Anlage 50 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hennig 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 3) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag, im Bun-
deshaushalt künftig jährlich 2 Millionen DM etwa fünf Jahre 
lang zur Verfügung zu stellen, um mit diesem Betrag wertvolle 
alte Kirchen und ähnliche nationale Kulturdenkmäler in Bolivien 
zu restaurieren, und wie schätzt die Bundesregierung den wer-
benden Effekt einer solchen unter Aufsicht deutscher Restaurato-
ren durchzuführgnden Maßnahme ein? 

Die Bundesregierung kann zu dem Vorschlag, im 
Bundeshaushalt künftig jährlich 2 Millionen DM 
etwa 5 Jahre lang zur Verfügung zu stellen, um 
mit diesem Betrag wertvolle alte Kirchen und ähn-
liche nationale Kulturdenkmäler in Bolivien zu re-
staurieren, noch nicht Stellung nehmen, da bisher 
kein entsprechender offizieller Wunsch der bolivia-
nischen Regierung vorliegt. 

Die Rettung von Kulturdenkmälern wie z. B. der 
indonesischen Tempelanlagen des Borobudur oder 
der nubischen Altertümer durch die UNESCO hat 
gezeigt, daß Restaurierungsarbeiten dieser Größen-
ordnung nur im Rahmen einer multilateralen Hilfe 
möglich sind. 

Sobald Einzelheiten über das Vorhaben vorlie-
gen, folgt eine weitere Stellungnahme. 

Anlage 51 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hennig 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 4) : 

Wie grenzt die Bundesregierung Guerillakämpfer im Sinne des 
Artikels 42 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer Rotkreuz-
Konventionen von 1949, durch den die bisher geltenden Regeln 
über den Kombattantenstatus von Guerillakämpfern weiterent-
wickelt werden (vgl. Drucksache 8/357, Frage B 1), von Stadt-
Guerillas ab, für die diese Regelung nicht gelten soll, und 
glaubt die Bundesregierung, daß die Unterscheidung zwischen 
internationalen und nichtinternationalen Konflikten exakt zu tref-
fen ist? 

Das I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Rotkreuz-
Konventionen von 1949 regelt den etwaigen Kom-
battantenstatus von Guerillakämpfern nicht nach der 
Frage, wo gekämpft wird — in der Stadt oder außer-
halb —, sondern unter den Gesichtspunkten 

a) der Art des Konflikts — internationaler oder 
nicht-internationaler Konflikt — 
sowie 

b) der Art und Weise der Kampfführung — Unter-
stellung unter die verantwortliche Führung einer 
der (internationalen) Konflikt-Parteien; Unter-
scheidung von der Zivilbevölkerung mindestens 
durch offenes Tragen der Waffen bereits vor 
dem Angriff. 

Internationale bewaffnete Konflikte sind Kon-
flikte, an denen mehrere souveräne Staaten beteiligt 
sind. Diese Voraussetzung liegt bei terroristischen 
Gruppen, deren Aktionen sich gegen den eigenen 
Staat richten, der sogenannten „Stadtguerilla", nicht 
vor. Insofern kann eine Unterscheidung exakt ge-
troffen werden. 

Die Mehrheit der Länder der Dritten Welt hat 
zwar schon in einer relativ frühen Konferenzphase 
durchgesetzt, daß den internationalen Konflikten 
folgende andere Konflikte gleichgestellt werden: 
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Kämpfe gegen Kolonialherrschaft, 

gegen ausländische Besetzung und gegen ras-
sistische Regime, jeweils in Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker. 

Es ist aber offensichtlich, daß die sogenannte 
„Stadtguerilla" nicht zu diesen Kategorien gerechnet 
werden kann. Schon deshalb können sie nicht von 
den Regeln des I. Zusatzprotokolls profitieren. 

Anlage 52 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 5) : 

Treffen Meldungen zu, die besagen, daß die sogenannte „Anti-
Apartheids-Bewegung in Westdeutschland", bei der u. a. folgende 
Organisationen mitarbeiten: Deutsche Friedensgesellschaft, Deut-
sche Friedensunion, Deutsche Jungdemokraten, DKP, Spartakus, 
Sozialdemokratischer Hochschulbund, Sozialistische Jugend 
Deutschlands — Die Falken, Verband Deutscher Studentenschaf-
ten usw., genaue wörtliche Zitate aus einer Sitzung des Bundes-
kabinetts vom 14. Januar 1976 in einem Rundschreiben vom 
21. Juni 1977 publiziert hat und außerdem minutiös den Ablauf des 
Besuchs des südafrikanischen Ministerpräsidenten Vorster kann-
te, und wenn ja, weiß die Bundesregierung, wie die o. a. Orga-
nisation in den Besitz dieser Quellen gekommen ist, und ge-
denkt sie gegebenenfalls Schritte zu unternehmen, die künftig 
solche Indiskretionen unmöglich machen? 

Wie Sie dem Parlaments- und Kabinettsreferat 
des Auswärtigen Amtes mitteilten, handelt es sich 
bei den in Ihrer Anfrage zitierten Meldungen um 
den Bericht der „Passauer Neuen Presse" vom 
24. August 1977. 

Die in diesem Artikel wiedergegebenen Behaup-
tungen der Anti-Apartheid-Bewegung, wonach in 
der Sitzung des Bundeskabinetts vom 14. Januar 
1976 — nicht, wie irrtümlich in Ihrer Anfrage zitiert, 
vom 21. Juni 1977 — eine „Lieferung von Uran-
Anreicherungs-Anlagen nach Pelindaba in Süd-
afrika" behandelt worden sei, sind unrichtig. 

Die in der gleichen Ausgabe der „Passauer Neuen 
Presse" erwähnte Verlautbarung der Anti-Apart-
heid-Bewegung vom 11. September 1976, die sich 
mit dem Besuch des südafrikanischen Ministerpräsi-
denten Vorster befassen soll, ist der Bundesregie-
rung unbekannt. Eine Stellungnahme kann daher 
nicht erfolgen. 

Anlage 53 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Jäger (Wan-
gen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 6) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Einbezie-
hung von Berlin (West) in die Europäischen Gemeinschaften zu 
der in Abschnitt I Ziff. 4 des Viermächteabkommens über Berlin 
umschriebenen Lage gehört, „die sich in diesem Gebiet entwik-
kelt hat" und die „nicht einseitig verändert wird", und daß so-
mit die Angriffe in der sowjetischen und sonstigen Ostblock-
Publizistik gegen die Beteiligung von Berlin (West) an den Wah-
len zum Europäischen Parlament einen Verstoß gegen das Vier-
mächteabkommen darstellen? 

Die Verträge zur Gründung der EWG und der 
EAG sind gemäß der von der Bundesrepublik 

Deutschland bei Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde am 9. Dezember 1957 abgegebenen Erklärung 
mit Billigung der drei Mächte auf Berlin (West) 
erstreckt worden. Berlin (West) wurde ebenfalls in 
den EGKS-Vertrag sowie die weiteren konstitutiven 
Verträge der EG einbezogen. Die drei Mächte haben 
der Erstreckung dieser Verträge auf Berlin (West) 
zugestimmt, „soweit es sich mit den in der Erklärung 
über Berlin vom 5. Mai 1955 festgesetzten Rechten 
und Verantwortlichkeiten der alliierten Behörden 
vereinbaren läßt". (BK/L [57]44). 

Zu der Frage, wie weit diese in bezug auf das 
Verhältnis EG-Berlin gegebene Rechtslage Teil der 
in der Präambel des Viermächteabkommens genann-
ten „bestehenden Lage" oder der in Abschnitt I 
Ziffer 4 des Viermächteabkommens beschriebenen 
Lage ist, „die sich in diesem Gebiet entwickelt hat 
und wie sie in diesem Abkommen sowie in den an-
deren in diesem Abkommen genannten Vereinbarun-
gen definiert ist", vermögen nur die drei Mächte in 
verbindlicher Form Stellung zu nehmen. Es ist nicht 
Sache der Bundesregierung, das Viermächteabkom-
men zu interpretieren. 

Was die Einbeziehung von Berlin (West) in die 
Direktwahlen zum Europäischen Parlament betrifft, 
so weise ich darauf hin, daß die drei Mächte der 
Ausdehnung des entsprechenden Beschlusses und 
Aktes des Rates der Europäischen Gemeinschaft 
auf Berlin (West) mit BK/O vom 19. Juli 1977 „vor-
behaltlich der Rechte und Verantwortlichkeiten der 
Alliierten" sowie unter der Voraussetzung zuge-
stimmt haben, „daß das Berliner Abgeordnetenhaus 
die Abgeordneten für diejenigen Sitze wählen wird, 
welche innerhalb des Kontingents der Bundesrepu-
blik Deutschland auf Berlin entfallen". 

Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Hasinger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 7): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die an Heimkehrer aus 
den Ostblockstaaten nach dem Häftlingshilfegesetz zuerkannten 
Entschädigungen häufig nur mit erheblicher Verzögerung an die 
Betroffenen ausgezahlt werden können, weil die örtlichen Ver-
triebenenämter entsprechende Mittelzuweisungen beim Regie-
rungspräsidenten jeweils nur vierteljährlich beantragen können 
und eine Mittelbereitstellung dann erst im folgenden Quartal er-
folgt, so daß sich hieraus Wartezeiten bis zu sechs Monaten er-
geben, und ist die Bundesregierung im Interesse der Anspruchs-
berechtigten bereit, in geeigneter Weise auf eine beschleunigte 
Auszahlung der zuerkannten Entschädigungen hinzuwirken? 

Das Häftlingshilfegesetz wird von den Ländern 
durchgeführt. Die Einflußmöglichkeiten des Bun-
desministers des Innern sind deshalb begrenzt. Hin-
zu kommt, daß Ihre Frage nicht das Häftlingshilfe-
gesetz unmittelbar, sondern den kassentechnischen 
Teil der Eingliederungshilfe betrifft. 

Wie mir bekannt ist, liegt Ihrer Frage ein Einzel-
fall im Lande Nordrhein-Westfalen zugrunde. Der 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen erklärt hierzu allge-
mein, daß die Regierungspräsidenten die Mittel für 
die Eingliederungshilfen nach dem Häftlingshilfe- 
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Besetz an die Kreise und kreisfreien Städte erst zu-
weisen könnten, wenn die Höhe der benötigten Mit-
tel feststehe. Ein Vorgriff der Städte und Kreise auf 
andere Mittel sei haushaltsrechtlich unzulässig. Um 
bei den Betroffenen keine Verärgerung über die 
Zeitspanne zwischen Bescheiderteilung und Auszah-
lung aufkommen zu lassen, würden die Bescheide 
grundsätzlich erst nach Mittelzuweisung zugestellt. 

In dem Einzelfall, der zur Beschwerde und Ihrer 
Frage geführt hat, ist offenbar von der bewilligen-
den Stelle der Bescheid schon vor der Mittelzuwei-
sung ausgehändigt worden. 

Ich werde die für die Durchführung des Häftlings-
hilfegesetzes zuständigen Ländervertreter auf ihrer 
in Kürze stattfindenden Tagung bitten, das Anerken-
nungs- und Auszahlungsverfahren in ihren Ländern 
zu überprüfen und darauf zu achten, daß zwischen 
Bescheiderteilung und Auszahlung der Eingliede-
rungshilfen möglichst keine Wartezeiten entstehen. 

Anlage 55 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Reuschen- 
bach (SPD) (Drucksache 8/926 Fragen B 8 und 9) : 

Trifft es zu, daß das Bundesinnenministerium bei der Rauch-
gasentschwefelung einen Grenzwert von 1,25 kg SO2/MWh for-
dert, und auf Grund welcher Erfahrungen werden die dazu erfor-
derlichen Maßnahmen als "Stand der Technik" bezeichnet? 

Kann die Bundesregierung angeben, welche (für eine praktisch 
100%ige Entschwefelung der Abgase mit einem Wirkungsgrad 
von 80 %) Menge Kohle mit einem 1%igen Schwefelgehalt für 
die gegenwärtige und künftige Verstromung erforderlich ist, und 
aus welchen Gründen ist die Bundesregierung der Auffassung, 
daß diese Mengen ohne Importe zur Verfügung stehen bzw. ste-
hen werden? 

Zu Frage B 8: 

In der von der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates erlassenen TA Luft 1974 wird fest-
gestellt, daß es dem Stand der Technik entspricht, 
die Abgase von Großkraftwerken mit einem Wir-
kungsgrad von mehr als 80 % zu entschwefeln. Wie 
bei jeder anderen Anlagenart z. B. im Bereich der 
Stahlindustrie, ist auch diese Vorschrift auf die 
gesamte Abgasmenge abgestellt. 

Diese Feststellung entspricht bei Verwendung 
von Kohle mit einem Schwefelgehalt von 1 % einem 
Grenzwert von 1,25 kg S02/MWh. Wenn es bis vor 
kurzem die Genehmigungspraxis in zwei Ländern 
war, bei Verwendung schwefelarmer Kohle zu for-
dern, daß nur 50 % der Abgasmenge mit einem 
Wirkungsgrad von 80 % zu entschwefeln sind, so 
entspricht dies für den gereinigten Abgasstrom wie-
derum dem Grenzwert von 1,25 kg S0 2/MWh. 

In den letzten drei Jahren haben die mit finan-
zieller Hilfe des Bundesministers des Innern ge-
förderten Verfahren zur Abgasreinigung einen der-
artigen Entwicklungsstand erreicht, daß sie von der 
erprobten Größe ohne weiteres in den großtechni-
schen Maßstab umgesetzt werden können, weil die 

Vergrößerungsfaktoren sich im üblichen Rahmen 
halten. Es hat sich nämlich technisch und wirtschaft-
lich als vorteilhaft erwiesen, mehrere kleinere Ein-
heiten parallel zu schalten (Modulbauweise). Somit 
kann die gesamte Abgasmenge der Entschwefe-
lungsanlage zugeführt werden. 

Dies hat die Bundesregierung in der Antwort auf 
die Große Anfrage zur Energiepolitik (Drucksache 
8/570 zu VIII. 1) sowie auf Fragen des Mitglieds 
des Deutschen Bundestages, Herrn Dr. Jens (Frage-
stunde des Deutschen Bundestages am 20. April 
1977) zum Ausdruck gebracht. 

Zu Frage B 9: 

Teile der Energiewirtschaft behaupten, daß für 
die gegenwärtige und künftige Verstromung nur 
noch Kohle mit einem Schwefelgehalt von 1 % ver-
wendet werden kann. Die TA Luft fordert aber 
nicht den Einsatz schwefelarmer Kohle bei Anlagen 
mit Rauchgasentschwefelung; dies ist auch künftig 
nicht beabsichtigt. Für die Verstromung von Ballast-
kohle werden die Emissionen von SO 2 auch künftig 
so begrenzt, daß den besonderen Verhältnissen des 
deutschen Steinkohlenbergbaus Rechnung getragen 
wird. 

Anlage 56 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Wolfgramm 
(Göttingen) (FDP) (Drucksache 8/926 Fragen B 10 und 
11): 

Hält die Bundesregierung es wirklich für möglich, daß sie 
zum Jahresende eine fundierte Aussage über die Güte der Ent-
schädigungsregelung der §§ 41 ff. des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und darüber machen kann, ob es sich empfiehlt, eine 
Entschädigungsregelung auf das Fluglärmgesetz zu übertragen, 
oder ist es nicht so, daß mangels konkretisierender Vorschriften 
noch keine praktischen Erfahrungen mit der Entschädigungsrege-
lung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Straßenschallschutz 
vorliegen? 

Kommt für die Bundesregierung die Entschädigungsregelung 
der §§ 41 ff. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes als Vorbild für 
das Fluglärmgesetz überhaupt noch in Frage, nachdem, wie ich 
erfahren habe, die Bundesregierung die Absicht haben soll, diese 
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entweder 
grundlegend zu ändern oder ganz aus dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz zu streichen? 

Zu Frage B 10: 

Die Bundesregierung wird in ihrem Bericht über den 
Vollzug des Fluglärmgesetzes, der voraussichtlich im 
Rahmen des Immissionsschutzberichtes zum Jahres-
ende dem Deutschen Bundestag vorgelegt werden 
wird, auch zur Frage Stellung nehmen, ob die Ent-
schädigungsregelung des Fluglärmgesetzes verbes-
sert werden sollte. Bei der Prüfung dieser Frage wer-
den auch die Regelungen des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes herangezogen werden. Zwar liegen 
praktische Erfahrungen mit der Entschädigungsrege-
lung der §§ 41 ff. des BImSchG derzeit noch nicht 
vor. Es erscheint aber gleichwohl zweckmäßig, die 
Ausgestaltung der Entschädigung in den beiden Ge-
setzen einer vergleichenden Prüfung zu unterziehen. 
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Zu Frage B 11: 

Nach Auffassung der Bundesregierung kommt es 
hier weniger darauf an, eine Entschädigungsrege-
lung zum Vorbild für eine andere zu nehmen. Es 
geht vielmehr darum zu prüfen, welche Entschädi-
gungsregelung der besonderen Situation der Bevöl

-

kerung in der Umgebung von großen und stark be-
flogenen zivilen und militärischen Flugplätzen ange-
messen ist. Wie bereits ausgeführt, ist hierbei die 
Regelung in den §§ 41 ff. des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes von hohem Erkenntniswert. 

Anlage 57 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Thüsing (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage B 12) : 

Ist die Entscheidung des Bundesamts für die Anerkennung aus-
ländischer Flüchtlinge vom 29. April 1977 nach Ansicht der Bun-
desregierung geeignet, den Grundgedanken des Artikels 16 
Abs. 2 des Grundgesetzes (Recht auf Asyl für politisch Ver-
folgte) zu unterlaufen, und welche Konsequenzen zieht sie dar-
aus? 

Bei der Vielzahl der von den Ausschüssen des 
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge zu treffenden Entscheidungen sind in 
Einzelfällen Fehlentscheidungen nicht gänzlich aus-
zuschließen, die jedoch im Rechtsmittelverfahren —
ggf. auch durch Rechtsmittel des Bundesbeauftragten 
für Asylangelegenheiten — korrigiert werden kön-
nen. Durch solche vereinzelten Fehlentscheidungen 
kann deshalb der Grundgedanke des Art. 16 Abs. 2 
Satz 2 unserer Verfassung nicht unterlaufen werden. 

Die Ausschüsse des Bundesamtes für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge, die ihre Aufgaben 
weisungsunabhängig wahrnehmen, sind im übrigen 
von dem Leiter des Bundesamtes vor einiger Zeit 
nochmals auf die geänderte Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts hingewiesen worden. 
Entscheidungen wie die in Ihrer Frage erwähnte 
sind der Bundesregierung danach nicht mehr be-
kanntgeworden. 

Anlage 58 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage B 13) : 

Wie hoch ist die Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen aus 
Vietnam und Chile verteilt nach Bundesländern, und wie stellt 
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Ausschöpfung dieser Quo-
ten für Vietnamesen und Chilenen dar? 

Die Bundesländer haben für die humanitäre Ak-
tion zur Aufnahme vietnamesischer Flüchtlinge 1 200 
Aufnahmeplätze zur Verfügung gestellt. Bisher sind 
in diese Aufnahmeaktion rund 1 060 Personen ein-
bezogen worden. Etwa 140 Aufnahmeplätze stehen 
derzeit noch zur Verfügung. 

Seit dem Sturz der Regierung Allende im Septem-
ber 1973 wurden von der Bundesrepublik Deutsch-
land bisher rund 2 400 Personen aus Chile aufge-
nommen. Im Rahmen des zwischen Bund und Län-
dern vereinbarten Verfahrens für die Aufnahme po-
litisch Verfolgter aus Chile stehen derzeit noch rund 
500 Aufnahmeplätze zur Verfügung. 

Die im Rahmen dieser humanitären Hilfsaktionen 
aufgenommenen Flüchtlinge werden entsprechend 
einem vom Bundesrat am 15. Dezember 1961 festge-
legten Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Län-
der verteilt. Danach entfallen auf 

Baden-Württemberg 	16,9 % 

Bayern     	 13,2 % 

Berlin       	 8,0 % 

Bremen     	 1,2 % 

Hamburg   	 3,1 % 

Hessen     	 8,5 % 

Niedersachsen 	 8,2 % 

Nordrhein-Westfalen 	31,7 % 

Rheinland-Pfalz       	4,9 % 

Saarland   	 2,5 % 

Schleswig-Holstein   	1,8 % 

Der Freistaat Bayern ist im Hinblick auf seine be-
sondere Belastung wegen des in Zirndorf bei Nürn-
berg befindlichen Sammellagers für Ausländer an 
der Hilfsaktion für Flüchtlinge aus Chile nicht be-
teiligt. 

Anlage 59 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Jung (FDP) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 14 und 15) : 

Stimmt die Bundesregierung mit mir darin überein, daß Beam-
ten, für die wegen der Besonderheit ihres Dienstes sowohl be-
sondere Erholungszeiten als auch besondere Zulagen und vorge-
zogene Regelpensionierung vorgeschrieben werden, gewerbliche 
Nebentätigkeiten nicht genehmigt werden können, und wenn ja, 
wird sie entgegen dieser Auffassung eventuell erteilte Geneh-
migungen in ihrem Verantwortungsbereich rückgängig machen? 

Stimmt die Bundesregierung mit mir darin überein, daß dienst-
liche Leistungen generell als beeinträchtigt zu gelten haben, 
wenn genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten überwiegend in 
den Zeiträumen verrichtet werden, die vorrangig der Regenera-
tion, dem Streßausgleich dienen, und wenn ja, wird sie dieser 
Auffassung in ihrem Verantwortungsbereich Geltung verschaffen? 

Nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
darf einem Beamten die Genehmigung zur Aus-
übung einer Nebentätigkeit nur versagt werden, 
„wenn zu besorgen ist, daß die Nebentätigkeit die 
dienstlichen Leistungen, die Unparteilichkeit oder 
die Unbefangenheit des Beamten oder andere 
dienstliche Interessen beeinträchtigen würde" (vgl. 
§ 65 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes). 

Das Gesetz hat im Hinblick auf das grundsätz-
lich auch den Beamten zustehende Grundrecht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit die Grenzen für 
eine Versagung von Nebentätigkeiten außerhalb der 
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Dienstzeit verhältnismäßig eng gezogen. In diesem 
Rahmen jedoch kann und muß der Dienstvorgesetzte 
bei jeder Einzelentscheidung auch die Ihrer Frage 
zugrunde liegenden Erwägungen in seine Prüfung 
mit  einbeziehen, ob nämlich die beabsichtigte Ne-
bentätigkeit die dienstlichen Interessen insofern be-
einträchtigen könnte, als sie die Arbeitskraft des 
Beamten so stark in Anspruch nimmt, daß die ord-
nungsgemäße Erfüllung seiner dienstlichen Pflich-
ten beeinflußt wird. Das kann u. a. dann der Fall 
sein, wenn die Nebentätigkeit dem mit der Gewäh-
rung von Freizeit und Urlaub beabsichtigten Erho-
lungszweck zuwiderläuft. 

Ausgehend von dieser Rechtslage stimmt die Bun-
desregierung daher Ihrer in Frage 2 dargelegten 
Auffassung prinzipiell zu mit der Einschränkung, 
daß diese Entscheidung nicht generell, sondern nur 
nach den Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalles 
getroffen werden kann. 

Die Bundesregierung geht im übrigen davon aus, 
daß die Dienstvorgesetzten, u. a. auch im Interesse 
der Verbesserung der Arbeitsmarktsituation, bei der 
Prüfung von Anträgen auf Genehmigung von Ne-
bentätigkeiten einen strengen Maßstab anlegen. 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Immer (Al-
tenkirchen) (SPD) (Drucksache 8/926 Fragen B 16 
und 17) : 

Inwieweit ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, 
das bisher für die Unterkunft des THW-Ortsverbandes Betzdorf 
angemietete Gelände käuflich zu erwerben, damit endlich eine 
Dauerlösung geschaffen wird? 

Inwieweit ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, die 
Ortsverbände der Bundesanstalt THW mit Funkgeräten so aus-
zustatten, daß sie von den Verantwortlichen für den Katastro-
phenschutz in den Kreisverwaltungen ebenso unmittelbar wie die 
Löschzüge der Feuerwehr und die Einsatzgruppen des Roten 
Kreuzes und anderer Hilfsorganisationen erreicht werden können? 

Zu Frage B 16: 

Der THW-Ortsverband Betzdorf ist in dem Miet-
objekt in Scheuerfeld, Industriestraße, zufrieden-
stellend untergebracht. Zur Beurteilung der Frage, 
ob ein Ankauf des Grundstücks wirtschaftlicher ist, 
hat das Bundesamt für Zivilschutz bereits eine Wert-
ermittlung für das bebaute Grundstück bei der 
Oberfinanzdirektion Koblenz angefordert. 

Nach dem Ergebnis dieser Wertermittlung und den 
Kaufpreisvorstellungen des Eigentümers muß über 
den Ankauf entschieden werden. Mittel hierfür kön-
nen allerdings frühestens im Haushaltsjahr 1979 
bereitgestellt werden. 

Zu Frage B 17: 

1. Für die Alarmierung der Führungskräfte des 
THW hat die Bundesregierung für das Technische 
Hilfswerk ein Beschaffungsprogramm erarbeitet, 
nach dem für jeden Ortsverband je nach Größe 
fünf bis zehn Meldeempfänger vorgesehen sind. Der 

Gesamtbedarf beläuft sich auf rund 4 500 Geräte. 
Der Preis eines solchen Gerätes beträgt zur Zeit 
1 500 DM. Zunächst wurden 1 100 Meldeempfänger 
im Werte von rund 1,65 Millionen DM für 150 Orts-
verbände beschafft. Der Bund stellt jährlich 400 000 
DM für diesen Zweck zur Verfügung. 

2. Trotz der seit 1969 jährlich vorgenommenen 
Anhebung der Haushaltsmittel für den Katastro-
phenschutz konnte der Bedarf an Funksprechgeräten 
für das THW bisher noch nicht vollständig gedeckt 
werden. Diese Schwierigkeiten können jedoch nicht 
allein durch eine Streckung des Beschaffungspro-
gramms behoben werden; sie machen vielmehr eine 
Konzentration auf bestimmte Schwerpunkte notwen-
dig. Nach dem Kabinettbeschluß zur Neuordnung 
des Katastrophenschutzes ist vorgesehen, daß der 
Bund künftig seinen Beitrag auf die V-Fall-spezifi-
schen Fachdienste konzentriert. Dazu gehört auch die 
Beschaffung von Funksprechgeräten für den vom 
THW getragenen Bergungs- und Instandsetzungs-
dienst. 

Bei der Komplettierung der Einheiten des Kata-
strophenschutzes mit Funksprechgeräten soll künftig 
das neu entwickelte Funkgerät 8 b verwendet wer-
den. Aus diesem Grunde ist die Beschaffung von 
Funksprechgeräten im 4-m-Band zurückgestellt wor-
den. Nach dem jetzigen Stand der Entwicklung ist 
ab 1978 mit einer verstärkten Beschaffung dieser 
Geräte zu rechnen. 

Anlage 61 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Hauser 
(Krefeld) (CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 18 
und 19) : 

Trifft es zu, daß Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Ziviler 
Bevölkerungsschutz sowohl bei der Beschaffung von Preßluft-
atemschutzgeräten wie auch bei der nachfolgenden Instandhal-
tung, Prüfung, Reparatur und Generalüberholung der vorhande-
nen Geräte von den drei am Markt befindlichen Herstellern ohne 
öffentliche Ausschreibung lediglich die am Markt befindlichen 
Großbetriebe berücksichtigt haben, während der einzige mittel-
ständische Industriebetrieb trotz der Richtlinien der Bundesregie-
rung zur angemessenen Beteiligung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (1. Juni 1976 
I B 3/262360/3) nicht berücksichtigt worden ist? 

Gedenkt die Bundesregierung gegebenenfalls, die entsprechen-
den Dienstleistungen in Zukunft öffentlich auszuschreiben oder 
in staatlichen Regiebetrieben, wie sie im Rahmen des Zivilen 
Bevölkerungsschutzes bereits bestehen, durchzuführen? 

Die Bundesregierung hat bisher stets auch bei der 
Ausschreibung von Beschaffungs- und Dienstlei-
stungsvorhaben für neue Gerätegenerationen die 
mittelständischen Betriebe beteiligt. 

Bei der Erstbeschaffung von Atemschutzgeräten 
wurden seinerzeit alle Herstellerfirmen angeschrie-
ben, allerdings erfüllten nur zwei Fabrikate die Auf-
lagen der Technischen Lieferbedingungen. Diesen 
Fabrikaten wurde dann auch der Zuschlag erteilt. 
Dieses erste Beschaffungsprogramm ist inzwischen 
abgeschlosssen; zur Zeit besteht nur noch ein Nach-
holbedarf von einigen hundert Geräten. Es ist vor-
gesehen, im Interesse der Typenreinheit auf die bis-
her beschafften Modelle zurückzugreifen. Das ist 
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sachlich geboten im Hinblick auf die Austauschbar-
keit der Geräte, die auch von der Bundeswehr, dem 
Bundesgrenzschutz und den Feuerwehren verwendet 
werden. 

Zur Zeit besteht nicht die Absicht, Geräte gegen 
neuere Modelle auszutauschen. Es wird zunächst 
ermittelt, in welchem Umfang durch die Neuord

-

nung des Katastrophenschutzes und durch neue For-
derungen der Unfallverhütungsvorschriften Ergän-
zungsbeschaffungen notwendig werden. 

2. Für die Instandsetzung der Atemschutzgeräte 
besteht derzeit ein dreistufiges Instandsetzungs-
system: 

1. Stufe: Einfache Wartung durch die Helfer der 
KatS-Einheiten oder durch die Atem-
schutzwerkstätten der Feuerwehren; 

2. Stufe: Instandsetzung durch die Zentralwerk-
stätten des Katastrophenschutzes; 

3. Stufe: Grundüberholung durch die Hersteller-
firmen. 

Dieses in den 60er Jahren eingeführte System hat 
sich bewährt, so daß vorerst keine Notwendigkeit 
gesehen wird, von diesem Verfahren abzuweichen. 

Anlage 62 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Hansen 
(SPD) (Drucksache 8/926 Fragen B 20 und 21) : 

Welche Konsequenzen will die Bundesregierung aus der Tat-
sache ziehen, daß immer häufiger dadurch in die Privatsphäre 
natürlicher Personen eingegriffen wird, daß man von ihnen de-
taillierte Angaben über ihre finanzielle Situation (z. B. bei der 
Stellung von BAföG-Anträgen oder von Kreditanträgen) fordert? 

Wird die Bundesregierung zulassen, daß sich diese Entwick-
lung auch bei juristischen Personen fortsetzt? 

1. Ihre Frage betrifft einen Vorgang, der grund-
sätzlich unter die am 1. Januar 1978 in Kraft treten-
den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) fällt. Danach ist das Speichern personenbe-
zogener Daten, also deren Erfassen, Aufnehmen oder 
Aufbewahren auf einem Datenträger zum Zwecke 
ihrer weiteren Verwendung (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 BDSG) 
zulässig, wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 
Aufgaben erforderlich ist (§ 9 Abs. 1 BDSG). Diese 
Voraussetzung ist gegeben, wenn eine Behörde die 
ihr übertragenen Aufgaben ohne Kenntnis der hier-
für gespeicherten Daten nicht rechtmäßig erfüllen 
kann. Das wäre z. B. der Fall bei der Bearbeitung 
von Förderungs- und Kreditanträgen, die nicht recht-
mäßig vorgenommen werden kann, wenn Angaben 
über Einkünfte und Vermögen der eigenen Person 
oder von Angehörigen fehlen, die Gewährung der 
gewünschten öffentlichen Leistungen gesetzlich aber 
gerade davon abhängig gemacht wird, daß eine ge-
wisse Einkommens- und Vermögensgrenze nicht 
überschritten wird. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
im Bundesdatenschutzgesetz getroffene Regelung 
sachgerecht ist und den Erfordernissen des Schutzes  

der Persönlichkeitssphäre wie auch einer effizienten 
Verwaltungspraxis in ausgewogener Weise Rech-
nung trägt. 

2. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt nur für die 
Daten natürlicher Personen (§ 2 Abs. 1 BDSG), von 
seiner Anwendbarkeit auf juristische Personen wur-
de bewußt abgesehen (vgl. die amtliche Begründung 
zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 7/1027, S. 19). 
Angaben über die finanzielle Situation von juristi-
schen Personen sind ebenfalls als Grundlage für die 
Entscheidung über die Gewährung von öffentlichen 
Leistungen durchweg erforderlich. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Immer 
(Altenkirchen) (SPD) (Drucksache 8/926 Fragen B 22 
und 23) : 

Welche Lehren hat die Bundesregierung aus der Waldbrand-
katastrophe in Niedersachsen im Blick auf eine Verbesserung 
der technischen Ausstattung bzw. ein neues Konzept für den 
Einsatz der Bundesanstalt THW gezogen? 

Inwieweit hat die Bundesregierung die Absicht, die Bundes-
anstalt THW auf der Ebene der Ortsverbände, insbesondere im 
Blick auf die wachsenden Anforderungen bei Einsätzen in Kata-
strophengebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland tech-
nisch auf den neuesten Stand zu bringen, soweit sich dies auf 
Fahrzeuge und technische Einrichtungen bezieht? 

Zu Frage B 22: 

Die Auswertung der Erfahrungen bei Naturkata-
strophen, insbesondere der Waldbrandkatastrophe 
in Niedersachsen, hat gezeigt, daß — auch nach 
Empfehlung der Länder — die Leitungs- und Füh-
rungsinstrumente im Katastrophenschutz fortent-
wickelt und die deutlich zutage getretenen Bedürf-
nisse an Schwer- und Spezialgerät abgedeckt werden 
müssen. 

Deswegen wird angestrebt, das Technische Hilfs-
werk als die für den Bergungs- und Instandset-
zungsdienst zuständige Hilfsorganisation so auszu-
rüsten, daß es auch Bergungsräummaßnahmen bei 
Großschadensfällen optimal durchführen kann. Um 
die Schlagkraft der THW-Einheiten zugleich für 
überörtliche Hilfeleistungen zu erhöhen, sollen grö-
ßere Bereitschaften gebildet und die organisatori-
schen Voraussetzungen für regionale Einsätze ge-
schaffen werden. 

Angesichts der Vergleichbarkeit des schweren 
Räumgeräts mit entsprechendem Material der Streit-
kräfte bietet sich aus wirtschaftlichen Gründen eine 
enge Zusammenarbeit mit der Bundeswehr an, der 
allerdings wegen des rein zivilen Auftrags des Tech-
nischen Hilfswerks Grenzen gesetzt sind. 

Um die weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit 
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk auch ver-
waltungsmäßig besser unterstützen zu können, ist 
vorgesehen, das Technische Hilfswerk insgesamt in 
bundeseigene Verwaltung zu übernehmen und die 
bishere Aufspaltung in einen organisationseigenen 
und einen der Bundesauftragsverwaltung zugeord-
neten Teil aufzugeben. 



3428* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 

Zu Frage B 23: 
Die bei Katastropheneinsätzen des Technischen 

Hilfswerks im In- und Ausland gesammelten Er-
fahrungen sind bei Weiterentwicklung der Aus-
rüstung des Technischen Hilfswerks berücksichtigt 
worden. So wurden im Bergungsdienst zum Beispiel 
Geräte- und Mannschaftsfahrzeuge neu konzipiert 
und die Ausstattungsgegenstände im Instandset-
zungsdienst auf den neuesten technischen Stand ge-
bracht. 

Die Beschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände 
und ihre Auslieferung an die Einheiten kann jedoch 
nur innerhalb des üblichen Aussonderungszeitrau-
mes und der verfügbaren Mittel erfolgen. 

Anlage 64 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die 
Schriftlichen Fragen der Abgeordneten Frau Schu-
chardt (FDP) (Drucksache 8/926 Fragen B 24 
und 25) : 

Wieviel Firmenkonkurse, nach Branchen aufgeschlüsselt, waren 
im Jahr 1976 zu verzeichnen? 

Wieviel Firmenneugründungen, ebenfalls nach Branchen auf-
geschlüsselt, stehen dieser Zahl gegenüber? 

Zu Frage B 24: 

Die vom Bundesminister der Justiz in Auftrag 
gegebene Untersuchung des Hamburger Max-
Planck-Instituts für ausländisches und internationa- 

KonKurse 

Wirtschaftsgliederung 

Insol

-

venzen 1) 
insge

-

samt 

Eröffnete 
Ver

-

gleiche eröffnet 

mangels 
Masse 
abge

-

lehnt 

zusam

-

men 

darunter 
A

schloß

-

konkurse 

Unternehmen und Freie Berufe  

1976 

6 808 

1976 

2 063 

1976  

4 614 

1976 

6 677 

1976 

40 

1976 

171 

darunter: Handwerk 2 )  872 321 

nach 

534 

Wirtschaftszweigen 

855 7 24 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  106 19 85 104 1 3 

Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Berg

-

bau  1 — 1 1 — -- 

Verarbeitendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) 1 689 619 1 022 1 641 17 65 

Chemische Industrie, Mineralölverarbeitung . 26 8 18 26 — — 

Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung 76 32 42 74 — 2 

Gewinnung und Verarbeitung von Steinen 
und Erden, Feinkeramik, Glas  80 23 53 76 — 4 

Metallerzeugung und -bearbeitung  100 29 70 99 1 2 

Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau, ADV . . 503 173 320 493 7 17 

Elektronik (ohne ADV), Feinmechanik, EBM

-

Waren usw. 	  230 90 133 223 2 9 

Holz-, Papier- und Druckgewerbe  339 126 201 327 2 14 

Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe  205 92 104 196 5 14 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe  130 46 81 127 — 3 

Baugewerbe  1 456 474 962 1 436 8 28 

Bauhauptgewerbe  1 105 375 713 1 088 6 23 

Ausbau- und Bauhilfsgewerbe  351 99 249 348 2 5 

Handel  1 570 487 1 032 1 519 9 60 

Großhandel  765 267 470 737 6 34 

Handelsvermittlung  33 5 29 34 1 — 

Einzelhandel  772 215 533 748 2 20 

Verkehr, Nachrichtenübermittlung  270 61 209 270 — — 

Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe  28 8 20 28 1 1 

Dienstleistungen von Unternehmen und Freien 
Berufen  1 688 395 1 283 1 678 4 14 

1) Konkursverfahren ohne Anschlußkonkurse, denen ein eröffnetes Vergleichsverfahren vorausgegangen ist, plus 
Vergleichsverfahren. 

2) In die Handwerksrolle eingetragene Unternehmen. 
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les Privatrecht „Die Praxis der Konkursabwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland — Eine rechts-
tatsächliche Untersuchung —" ergibt, daß schät-
zungsweise 30 Prozent aller Insolvenzen im rechts-
freien Raum „still" liquidiert werden, ohne daß ein 
Antrag auf Konkurseröffnung gestellt wird. Inwie-
weit in diesen 30 Prozent Unternehmen enthalten 
sind, läßt sich nicht feststellen. 

Nachstehende Tabelle enthält eine nach Wirt-
schaftszweigen gegliederte Aufstellung über die 
Unternehmensinsolvenzen, für die Eröffnung des 
Konkursverfahrens beantragt oder das Vergleichs-
verfahren eröffnet wurde. Sie ist dem „Statistischen 
Jahrbuch 1977 für die Bundesrepublik Deutschland" 
entnommen. Ich darf bemerken, daß bei den Dienst-
leistungsunternehmen auch die freien Berufe mit-
gerechnet sind. 

Zu Frage B 25: 

Die Frage kann nicht beantwortet werden. Bun-
desweites statistisches Material über die Zahl der 
Firmengründungen steht nicht zur Verfügung 

Anlage 65 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Schöfberger (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage B 26) : 

Wieweit sind die Überlegungen der Bundesregierung über ein 
neu zu schaffendes Umweltschutzstrafrecht gediehen, und bis 
wann ist mit der Vorlage entsprechender Gesetzentwürfe zu 
rechnen? 

Zu den Vorhaben der Bundesregierung im Rah-
men der Verwirklichung des Umweltprogramms ge-
hört auch die Schaffung von Strafvorschriften, mit 
denen umweltschädigende und umweltgefährdende 
Handlungen angemessen geahndet werden können. 
Besonders gemeinschaftsschädliche, für die Umwelt 
gefährliche Verhaltensweisen sollen in neuen Straf-
tatbeständen im Strafgesetzbuch zusammenhängend 
erfaßt und verstärkt unter Strafe gestellt werden. 
Das Bundesministerium der Justiz erstellt zur Zeit, 
insbesondere im Zusammenwirken mit dem Bundes-
minister des Innern, einen Entwurf, der dieses Ziel 
verwirklichen soll. Er berücksichtigt dabei ferner 
die Stellungnahmen der Länder und betroffener Ver-
bände zu diesem Gesetzgebungsvorhaben, Beratun-
gen mit den sonst beteiligten Bundesministerien, 
den Landesjustizverwaltungen und den für Umwelt-
fragen zuständigen Ressorts der Länder sowie Ge-
spräche mit Fachleuten der mit Umweltfragen be-
faßten Länderarbeitsgemeinschaften. Nach Abstim-
mung mit den Bundesressorts und einer weiteren 
Beteiligung der Länder und betroffener Verbände 
soll 1978 dem Kabinett ein Entwurf zur Beschluß-
fassung vorgelegt werden. 

Anlage 66 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Männing (SPD) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 27 und 28) : 

Liegen der Bundesregierung Erfahrungsberichte vor zu den 
„Allgemeinen Reisebedingungen für Pauschalreisen" des Deut-
schen Reisebüro-Verbandes vom 7. Oktober 1976, wie sie zur 
Urlaubssaison 1977 vorgelegt worden sind, und wenn ja, kann 
die Bundesregierung danach beurteilen, in welchem Umfang 
diese „Allgemeinen Reisebedingungen" den Zweck erfüllten, den 
die Bundesregierung durch Vorlage ihres „Entwurfs eines Geset-
zes über den Reiseveranstaltungsvertrag" (Drucksache 8/786) ver-
folgt? 

Hat die Bundesregierüng konkrete Vorstellungen zur Höhe von 
Entschädigungen für nutzlos aufgewendete Urlaubstage" wie sie 
in § 18 Abs. 2 des Entwurfs eines Gesetzes über den Reisever-
anstaltungsvertrag vorgesehen sind, und ist die Bundesregie-
rung der Ansicht, daß dem Verbraucher mehr gedient wäre, 
wenn in eben diesem Entwurf in § 14 Abs. 2 kein bestimmter 
Vomhundertsatz genannt wird, sondern generell 5 v. H. durch 
den Gesetzgeber vorgeschrieben werden? 

Zu Frage B 27: 

Der Bundesregierung liegen keine Erfahrungs-
berichte zu den vom Deutschen Reisebüroverband 
(DRV) empfohlenen „Allgemeinen Reisebedingungen 
für Pauschalreisen" vor. Sie erkennt indessen an, 
daß dieses Konditionsmodell in mehrfacher Hinsicht 
eine Verbesserung der Rechtsstellung des Reisenden 
beinhaltet. Sie verfolgt mit Aufmerksamkeit, wie 
weit ,die Empfehlung des Verbandes von den 
Reiseveranstaltern befolgt wird. Zur Zeit werden im 
Hinblick hierauf die Kataloge der Wintersaison 
1977/78 ausgewertet. Diese Auswertung ist noch 
nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich jedoch ab, daß 
die Ziele, die die Bundesregierung mit dem Entwurf 
eines Gesetzes über den Reiseveranstaltungsvertrag 
(Drucksache 8/786) verfolgt, durch das Konditionen-
modell keineswegs im vollen Umfange erreicht wer-
den. Kleine Veranstalter mit Spezialprogramm be- 
achten die Verbandsempfehlung teilweise über-
haupt nicht. Die großen und marktführenden Veran-
stelter legen zwar das Konditionenmodell weitgehend 
zugrunde, weichen allerdings in Einzelheiten von 
den Empfehlungen doch wieder ab. Nicht zuletzt ist 
bedauerlich, daß die Klauselwerke der Veranstalter 
in ihrem systematischen Aufbau und in ihrer termi-
nologischen Ausgestaltung weiterhin sehr unter-
schiedlich ausfallen. Dadurch wird der für einen 
echten Konditionenwettbewerb wichtige Vergleich 
der Konditionen für den Bürger nicht unwesentlich 
erschwert. 

Zu Frage B 28: 

1. § 18 Abs. 2 Satz 1 des Entwurfs eines Gesetzes 
über  den  Reiseveranstaltungsvertrag (Drucksache 
8/786) sieht unter bestimmten Voraussetzungen eine 
„angemessene Entschädigung" auch wegen des 
Schadens vor, der darin besteht, daß der Reisende 
Urlaubstage nutzlos aufgewendet hat. Die Höhe 
dieser Entschädigung läßt sich nicht konkret voraus-
bestimmen. Es kommt vielmehr auf die Einzelheiten 
des jeweiligen Falles an. Richtgröße der Entschädi-
gung kann z. B. der Aufwand sein, den die Beschaf-
fung zusätzlichen Urlaubs erfordert (vgl. BGHZ 63, 
105). Ein Abstellen etwa allein auf diesen Gesichts-
punkt würde indessen zu dem unangemessenen Er-
gebnis führen, daß nicht oder nicht mehr berufs-
tätige Personen wie Studenten oder Rentner keinen 
Ersatz erhielten. Der Entwurf sieht daher in § 18 
Abs. 2 Satz 2 vor, daß sich die  Höhe der Entschä-
digung „nach den Umständen" bestimmt und hebt 
dabei beispielhaft das Ausmaß der Beeinträchtigung 
des Reisenden auf der einen und die Schwere des 
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Verschuldens des Reiseveranstalters auf der anderen 
Seite besonders hervor. Die situationsgerechte Be-
messung im einzelnen ist daher, wenn sich die Be-
teiligten nicht einigen, Aufgabe des Gerichts. Der 
Entwurf greift insoweit auf das Vorbild des sog. 
Schmerzensgeldes zurück, dessen Höhe ebenfalls von 
den Umständen des Einzelfalles abhängt. 

2. § 14 Abs. 2 des Gesetzentwurfs will den Rei-
senden vor dem Risiko einer unübersehbaren nach-
träglichen Erhöhung des Reisepreises bewahren und 
gibt ihm daher ein Rücktrittsrecht, wenn die Erhö-
hung einen bestimmten, vom Reiseveranstalter an-
zugebenden Vomhundertsatz übersteigt. Von der 
gesetzlichen Festlegung eines bestimmten Prozent-
satzes ist Abstand genommen worden, weil die Ver-
hältnisse bei den verschiedenen Reiseveranstaltern 
und auch je nach der Art der in Betracht kommenden 
Pauschalreisen zu unterschiedlich sind. Bei Reisen, 
die mit tarifgebundenen Verkehrsmitteln wie der 
Deutschen Bundesbahn abgewickelt werden, treten 
naturgemäß geringere Preisschwankungen auf als 
bei ausgedehnten Reisen in weit entfernte Länder 
mit möglicherweise hoher Inflationsrate. Ein sach-
gerechter einheitlicher Prozentsatz läßt sich somit 
kaum finden. Der Vorteil der Lösung, die der Ge-
setzentwurf gewählt hat, besteht darin, daß der 
Reiseveranstalter, der sich eine Preiserhöhung vor-
behalten will, einen bestimmten Prozentsatz nennen 
muß, von dem an der Reisende kostenfrei zurücktre-
ten kann. Der Reisende kann auf diese Weise das 
Preiserhöhungsrisiko genau abwägen und insoweit 
einen Vergleich zwischen den  Bedingungen der ver-
schiedenen Reiseveranstalter vornehmen. 

Anlage 67 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Westphal (SPD) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 29 und 30) : 

Auf welche Rechtsgrundlage stützt sich die Auslegung, daß 
der im Einkommensteuerrecht und im Wohnunsgbauprämien-
gesetz verwendete Begriff der „völligen Erwerbsunfähigkeit" eine 
Erwerbsunfähigkeit von mindestens 90 v. H. meint, während 
dieser Begriff im Recht der Rentenversicherung nicht vorkommt? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um Erwerbsunfähige, 
die die Absicht haben, einen Wohnungsbauprämien-Sparvertrag 
für sich prämienunschädlich zu kündigen, ausreichend und recht

-

zeitig darüber zu unterrichten, daß die Voraussetzung der 
„völligen Erwerbsunfähigkeit" erst bei über 90prozentiger Er-
werbsunfähigkeit erfüllt ist? 

1. Eine vorzeitige Verfügung über Bausparbeiträge 
ist u. a. steuer- und prämienunschädlich, wenn der 
Bausparer oder sein von ihm nicht dauernd getrennt 
lebender Ehegatte nach Vertragsabschluß völlig 
erwerbsunfähig geworden ist (§ 10 Abs. 6 Ziff. 2 
Buchstabe c EStG, § 2 Abs. 2 Satz 4 Nummer 3 
WoPG, jeweils in der Fassung des Steueränderungs-
gesetzes 1977 vom 18. Juni 1977, BGBl. I S. 1586). 
Als völlige Erwerbsunfähigkeit ist einkommen

-

steuer- und prämienrechtlich eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um mehr als 90 % anzusehen 
(Abschnitt 94 Abs. 4 EStR, Abschnitt 17 WoPR). 
Dies entspricht dem für die einkommensteuerrecht-

lichen Freibeträge für Körperbehinderte maßge-
benden Begriff der Erwerbsunfähigkeit in § 33 b 
Abs. 3 EStG (Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
91 bis 100 %), der wiederum auf die Begriffsbestim-
mung in § 31 Abs. 3 des Bundesversorgungsgeset-
zes zurückgeht. Die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
ist dabei nach der körperlichen und geistigen Beein-
trächtigung im allgemeinen Erwerbsleben zu beur-
teilen (§ 30 Abs. 1 Bundesversorgungsgesetz). 

Der Begriff der Erwerbsunfähigkeit im Sinne des 
Bundesversorgungsgesetzes deckt sich nicht mit dem 
Begriff der Erwerbsunfähigkeit im Sinne der ge-
setzlichen Rentenversicherungen. Die Erwerbsunfä-
higkeit im Sinne der gesetzlichen Rentenversiche-
rungen berücksichtigt neben dem körperlichen oder 
geistigen Zustand des Versicherten auch noch die 
konkreten Erwerbsmöglichkeiten. Es kann deshalb 
unter Umständen eine Erwerbsunfähigkeit im Sinne 
der Rentenversicherungsgesetze auch schon bei 
einer Erwerbsminderung von wesentlich weniger 
als 90 % bescheinigt werden. 

2. Die vorzeitige Auflösung eines Bausparvertrages 
setzt voraus, daß sich der Bausparer an die Bau-
sparkasse wendet. Diese ist, wenn eine vorzeitige 
Vertragsauflösung wegen völliger Erwerbsunfähig-
keit angestrebt wird, im Rahmen ihrer Betreuungs-
pflicht gehalten, den Bausparer über die gesetzlichen 
Voraussetzungen und den erforderlichen Nachweis 
(regelmäßige Bescheinigung des Versorgungsamtes) 
zu unterrichten und darauf hinzuwirken, daß eine 
steuer- oder prämienschädliche Auflösung des Bau-
sparvertrages vermieden wird. Durch dieses Ver-
fahren werden m. E. die Belange der Betroffenen 
ausreichend berücksichtigt. Weitere Maßnahmen 
halte ich, auch im Hinblick darauf, daß es sich bei 
den vorzeitigen Vertragsauflösungen wegen Er-
werbsunfähigkeit um seltene nicht vorhersehbare 
Ausnahmefälle handelt, nicht für erforderlich. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Müller-Emmert 
(SPD) (Drucksache 8/926 Frage B 31) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die geltenden Rechtsvor-
schriften, die die steuerliche Behandlung der sogenannten Ab-
lösesummen im Bereich des Berufs- und Amateursports regeln, 
und sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, eine Ände-
rung der bisherigen steuerlichen Behandlung der sogenannten 
Ablösesummen anzustreben und dabei weiterhin zwischen ge-
meinnützigkeitsschädlichen und gemeinnützigkeitsunschädlichen 
Zahlungen zu unterscheiden? 

Gemeinnützige Sportvereine müssen ihre Mittel 
ausschließlich für ihre gemeinnützigen Satzungs-
zwecke verwenden. Die Zahlung von Ablösesummen 
im Zusammenhang mit dem Vereinswechsel von 
Sportlern führt also grundsätzlich zum Verlust der 
Gemeinnützigkeit. 

Dies wird von den Sportverbänden akzeptiert, so-
weit es um Ablösezahlungen für den „Marktwert" 
von Sportlern geht. Der Deutsche Sportbund (DSB) 
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strebt jedoch eine Lockerung für diejenigen Zahlun-
gen in Höhe von bis zu 10 000 DM an, die in den 
Wettkampfordnungen und dergleichen vorgeschrie-
ben sind und den Charakter pauschalierter Un-
kostenerstattungen haben: Der empfangende Ver-
ein erstattet dem abgebenden Verein die Unkosten 
für die Ausbildung eines Sportlers, die er ohne Ver-
lust der Gemeinnützigkeit selbst hätte aufwenden 
können, wenn der betreffende Sportler von Anfang 
an bei ihm Mitglied gewesen wäre. 

Nach Auffassung des DSB würde die von ihm ge-
wünschte Regelung auch den von der Bundesregie-
rung geförderten Bestrebungen entsprechen, die Bil-
dung von sogenannten Schwerpunktvereinen und 
den Wechsel von Spitzensportlern zu derartigen 
Schwerpunktvereinen zu erleichtern. Ob eine solche 
Regelung möglich sein wird und wie sie im einzel-
nen ausgestaltet sein könnte, läßt sich zur Zeit 
noch nicht beurteilen. Der DSB hat die Frage erst-
mals vor einigen Wochen an das Bundesfinanzmini-
sterium herangetragen. Dabei hat er das Problem 
nur in groben Umrissen skizziert, weil er zur tat-
sächlichen Seite der Angelegenheit noch Ermittlun-
gen unter seinen Mitgliedsverbänden anstellen 
möchte. 

Sobald der vom DSB angekündigte, ausführlich 
begründete Antrag vorliegt, wird er mit den ober-
sten Finanzbehörden der Länder erörtert werden. 

Anlage 69 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 32) : 

Wann wird der Teil des britischen Munitionsdepots in 
Brüggen, Kreis Viersen, der dringend für den Tonabbau ge-
braucht wird, dafür freigegeben, insbesondere nachdem der bri-
tische Parlamentarische Unterstaatssekretär im Verteidigungs-
ministerium, Robert Brown, in einem Brief der britischen Unter-
hauskollegin Lynda Chalker mitgeteilt hat, daß die britische Re-
gierung mit einer Freigabe dieses Teils des Munitionsdepots 
einverstanden ist, wenn ihr dadurch keine Kosten entstehen? 

Die britischen Streitkräfte haben sich unter be-
stimmten Voraussetzungen bereit erklärt, einen Teil 
ihres Munitionslagers in Brüggen, erforderlichenfalls 
auch das ganze Lager, für den Tonabbau freizuge-
ben. Sie setzen insbesondere voraus, daß ein Ton-
vorkommen mit außerordentlichem wirtschaftlichen 
Wert offiziell bestätigt und ihnen vor einer Frei-
gabe ein in jeder Hinsicht zufriedenstellender Ersatz 
zur Verfügung gestellt wird, ohne daß ihnen irgend-
welche Kosten entstehen. 

Diese Bedingungen erfordern eine Reihe von Fest-
stellungen auf deutscher Seite. Das Bundesministe-
rium der Finanzen hat zu diesem Zweck das Mini-
sterium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 4. April 1977 
u. a. gebeten, zur Abbauwürdigkeit des Tonvorkom-
mens auf Teilflächen des Lagers unter Berücksichti-
gung der Kosten des Ersatzes Stellung zu nehmen. 
Diese Stellungnahme liegt noch nicht vor, so daß vor 
einigen Tagen daran erinnert wurde. 

Der Zeitpunkt einer Freigabe von Teilflächen des 
Munitionslagers in Brüggen läßt sich derzeit insbe-
sondere wegen der zuvor notwendigen Ersatzbe

-

schaffung nicht absehen. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Offergeld auf die Schrift- 
lichen Fragen der Abgeordneten Frau Will-Feld 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 33 und 34) : 

Teilt die Bundesregierung die Rechtsauffassung, daß die 
„Gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der 
Länder zur Neuorganisation der Finanzämter und Neuordnung 
des Besteuerungsverfahrens" (GNOFA) vom 16. Februar 1976, 
Bundessteuerblatt 1976 I S. 88, mit dem geltenden formellen 
Steuerverfahrensrecht in vollem Umfang zu vereinbaren sind? 

Steht nach Ansicht der Bundesregierung insbesondere die 
GNOFA mit den höherrangigen Rechtsgrundsätzen der §§ 88 
bis 89 AO 1977 in Einklang, die bei der Durchführung des ein-
zelnen Steuerfalls eindeutig auf die ,Umstände des Einzelfalls" 
abstellen, und zwar u. a. als Ausfluß des sogenannten Unter-
suchungsgrundsatzes? 

Regelungen, wie sie die „Gleichlautenden Erlasse 
der Obersten Finanzbehörden der Länder zur Neu-
organisation der Finanzämter und Neuordnung des 
Besteuerungsverfahrens" (GNOFA) enthalten, die 
eine einheitliche Ausübung des in der Abgabenord-
nung vorgegebenen Verwaltungsermessens sicher-
stellen sollen, sind rechtlich nicht zu beanstanden. 
Die GNOFA schaffen als innerdienstliche Verwal-
tungsanweisungen kein neues Verfahrensrecht; sie 
begründen insbesondere für den Steuerpflichtigen 
keine besonderen Mitwirkungsrechte oder Pflichten. 
Diese ergeben sich ausschließlich aus den einschlä-
gigen verfahrensrechtlichen Bestimmungen. 

Die Fallgruppeneinteilung der GNOFA bedeutet 
eine Ausfüllung des Amtsermittlungsgrundsatzes 
des § 88 AO 1977. 

Das steuerliche Gewicht des Einzelfalles wird 
durch den Zuschnitt der Fallgruppen berücksichtigt. 
Zudem besteht in jedem einzelnen Fall die Möglich-
keit einer gründlichen Nachprüfung, wenn die be-
sondere steuerliche Bedeutung des Falles, die 
Schwierigkeiten seiner Bearbeitung oder das Vor-
liegen von Mängeln in der Steuererklärung dies er-
fordern. 

Anlage 71 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schneider (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 35) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die monatliche Bierausstoß

-

Statistik unter Berücksichtigung der Tatsache beizubehalten, daß 
es sich dabei lediglich um ein „Abfallprodukt" der für die Erfas-
sung der insgesamt 1,4 Milliarden DM Biersteuereinnahmen 
handelt und die monatliche Bierausstoß-Statistik besonders den 
mittelständischen Brauereien, die über keine eigene Markt-
forschungsabteilung verfügen, zuverlässige und unverzichtbare, 
zeitnahe Marktinformation liefert? 

Die Verlängerung der Periodizität der Biersteuer-
statistik von monatlich auf vierteljährlich ist von 
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dem vom Bundeskabinett zur Überprüfung der Bun-
desstatistik eingesetzten Abteilungsleiterausschuß 
nach sorgfältiger Prüfung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen vorgeschlagen 
worden. Dabei ist davon ausgegangen worden, daß 
durch eine Periodizitätsverlängerung zwar ein ge-
wisser Informationsverlust — insbesondere für Ver-
bände und Brauereien — eintreten kann, jedoch im 
Hinblick auf die geforderte Einsparung von Haus-
haltsmitteln und Rationalisierung der Statistik zu 
vertreten ist. Dieser Auffassung und der Periodizi-
tätsverlängerung haben sich auch die für die Dienst-
aufsicht über die Statistischen Landesämter zustän-
digen Landesressorts am 16. September 1976 ange-
schlossen. Der Bundesfinanzminister sieht deshalb 
keinen Anlaß, eine Änderung des Beschlusses des 
Abteilungsleiterausschusses und der Dienstaufsichts-
behörden der Statistischen Landesämter herbeizu-
führen. 

Bei der Biersteuerstatistik handelt es sich im übri-
gen nicht um ein bloßes Abfallprodukt bei der Erfas-
sung der Biersteuereinnahmen, sondern sie erfordert 
zusätzliche Arbeiten bei den Hauptzollämtern und 
Oberfinanzdirektionen sowie beim Statistischen 
Bundesamt. Durch eine Periodizitätsverlängerung er-
geben sich deshalb nicht nur Einsparungen beim Sta-
tistischen Bundesamt, sondern auch bei den Haupt-
zollämtern und Oberfinanzdirektionen. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 36) : 

Ist die Landeshauptstadt München im Zusammenhang mit dem 
vom Stadtrat beschlossenen Familienprogramm an die Bundes-
regierung herangetreten, um bundeseigene Grundstücke für die-
sen Zweck nach dem Grundstücksverbilligungsgesetz zu erhal-
ten, und wenn ja, wie verhält sich die Bundesregierung gegen-
über diesem Wunsch? 

Die Landeshauptstadt München hat einen Kauf-
antrag für den rund 200 ha großen Übungsplatz 
Feldmoching gestellt, der voraussichtlich im Jahr 
1978 von der Bundeswehr freigegeben wird. Ob die 
Landeshauptstadt München auf diesem Gelände auch 
Teile ihres Familienheimprogramms verwirklichen 
will, ist der Bundesregierung nicht bekannt. 

Die Bundesregierung ist — wie bisher — auch 
künftig grundsätzlich bereit, entbehrliche bundes-
eigene Liegenschaften für städtebauliche Maßnah-
men zu veräußern und dabei nach Maßgabe des 
Grundstücksverbilligungsgesetzes Preisnachlässe zu 
gewähren. 

Anlage 73 

Anwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Häfele (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 37): 

Sind die im Rahmen der beabsichtigten Novellierung des 
Bundesrechnungshofgesetzes noch zu klärenden Fragen (Hinweis 
auf Antwort der Bundesregierung auf die Mündliche Anfrage 
des Kollegen Dr. Althammer vom 22. Juli 1975) zwischenzeit-
lich gelöst, und beabsichtigt die Bundesregierung, demnächst 
einen Entwurf einer Neufassung des Bundesrechnungshofgesetzes 
zu verabschieden? 

Die in der Antwort an Herrn Dr. Althammer ange-
sprochenen Fragen sind noch nicht abschließend 
geklärt. Da die Bundesregierung im übrigen ein Or-
ganisationsgesetz über den Bundesrechnungshof 
gegenüber anderen wichtigen Gesetzesvorhaben 
nicht für vordringlich hält, ist zur Zeit nicht zu 
übersehen, wann sie dem Bundesrat und dem Bun-
destag einen Gesetzentwurf zuleiten wird. 

Anlage 74 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/926 Frage B 38) : 

Trifft es zu, daß auf Grund von Einsparungsmaßnahmen die 
Bundesregierung beschlossen hat, die bislang monatlich auto-
matisch anfallenden Zahlen aus der Biersteuerstatistik in Zu-
kunft nur noch vierteljährlich zu veröffentlichen, wie hoch sind 
diese Einsparungen gegebenenfalls, und ist die Bundesregie-
rung nicht der Meinung, daß die nunmehr nur noch vierteljähr-
lich veröffentlichte Biersteuerstatistik insbesondere bei den 
mittelständischen Betrieben zu großen Informationslücken führen 
müssen? 

Der von der Bundesregierung zur Überprüfung der 
Bundestatistik eingesetzte Abteilungsleiterausschuß 
hat am 22. Juni 1976 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Finanzen vorgeschlagen, bei der 
Biersteuerstatistik die Periodizität von monatlich 
auf vierteljährlich zu verlängern. Bei diesem Vor-
schlag ist davon ausgegangen worden, daß durch 
eine Periodizitätsverlängerung zwar ein gewisser 
Informationsverlust — insbesondere für Verbände 
und Brauereien eintreten kann, jedoch im Hinblick 
auf die — vor allem vom Haushaltsausschuß des 
Deutschen Bundestages geforderte — Einsparung 
und Rationalisierung der Statistik zu vertreten ist. 
Dieser Auffassung und der Periodizitätsverlänge-
rung haben sich auch die für die Dienstaufsicht über 
die Statistischen Landesämter zuständigen Landes-
ressorts am 16. September 1976 angeschlossen. Der 
Bundesminister der Finanzen sieht deshalb keinen 
Anlaß, eine Änderung des Beschlusses des Abtei-
lungsleiterausschusses und der Dienstaufsichtsbe-
hörden der Statistischen Landesämter herbeizufüh-
ren. 

Einsparungen bei der Biersteuerstatistik ergeben 
sich insbesondere bei den Hauptzollämtern, den 
Oberfinanzdirektionen und beim Statistischen Bun-
desamt, das die kostenmäßigen Auswirkungen der 
Periodizitätsänderung auf etwa 10 v. H. der Ausgaben 
für die Biersteuerstatistik veranschlagt. 

Anlage 75 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Zeyer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 39 und 40) : 
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Auf welchen Betrag beliefen sich jeweils die privaten und die 
öffentlichen Investitionen in der Bundesrepublik Deutschland 
in den Jahren 1973, 1974, 1975 und 1976, und welchen Betrag 
werden sie voraussichtlich in diesem Jahr ausmachen? 

Wie hoch war der Anteil der Investitionsausgaben am Ge-
samtausgabenvolumen des Bundes in den Jahren 1973, 1974, 
1975 und 1976, und wie hoch wird er nach der mittelfristigen 
Finanzplanung in den Jahren 1977, 1978, 1979 und 1980 sein? 

Zu Frage B 39: 

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht keine 
Angaben über die privaten und die öffentlichen 
Investitionen, sondern über die Investitionen des 
Unternehmenssektors (einschließlich öffentlicher 
Unternehmen) und des staatlichen Sektors. Diese 
Beträge lauten für die Jahre 1973 bis 1976: 

Position 1973 1974 1975 1976 

- Milliarden DM; jeweilige Preise - 

Anlageinvestitionen zusammen 225,44 216,39 214,54 232,87 

davon: Unternehmen (190,29) (175,71) (174,22) (193,05) 

Staat ( 35,15) ( 40,68) ( 40,32) ( 39,82) 

Vorratsveränderung zusammen 7,20 5,50  3,40 13,40 

davon: Unternehmen ( 7,20) ( 5,40) ( - 4,00) ( 13,20) 

Staat 0  ( 0,10) ( 0,60) ( 0,20) 

Insgesamt 232,64 221,89 211,14 246,27 

davon: Unternehmen (197,49) (181,11) (170,22) (206,25) 

Staat ( 35,15) ( 40,78) ( 40,92) ( 40,02) 

Die Beträge für 1977 lassen sich derzeit noch nicht mit ausreichender Sicher-
heit abschätzen. 

Zu Frage B 40: 

Die investiven Ausgaben im Bundeshaushalt und ihr Anteil am Ausgabe-
volumen haben sich im Zeitraum 1973 bis 1976 wie folgt entwickelt: 

1973 	1974 	1975 	1976 
Investive Ausgaben 
in Milliarden DM 	 22,1 	22,2 	24,9 	21,5 

Anteil am Ausgabevolumen 
in v. H.                	 18,1 	16,7 	15,9 	13,3 

Für 1977 (Soll-Ansatz) sowie für den Zeitraum der mittelfristigen Finanz-
planung wird von folgender Entwicklung ausgegangen: 

977 	1978 	1979 	1980 	1981 
Investive Ausgaben 
in Milliarden DM 	 24,7 	28,8 	30,2 	30,7 	30,0 

Anteil am Ausgabevolumen 
in v. H.               	 14,4 	15,3 	15,1 	14,5 	13,3 

Bei der Würdigung dieser Zahlen sind eine Reihe 
von Sonderfaktoren und statistischen „Brüchen" in 
Rechnung zu stellen, die die Vergleichbarkeit dieser 
jährlichen Quoten verzerrt: 

- Die Ausgabenstruktur des Bundeshaushalts ist 
durch die Systemumstellung beim Familienla-
stenausgleich im Zuge der Steuerreform 1975 
(konsumtive Ausgaben anstelle von Steuermin

-

derungen) in beträchtlichem Ausmaß zuungun-
sten des investiven Ausgabenanteils beeinflußt 
worden, ohne daß dahinter reale ökonomische 
Faktoren stehen. 

- Die Konjunktur- und Sonderprogramme wurden 
(und werden noch) haushaltsmäßig gesondert 
behandelt. So sind 1975 2,5 Milliarden DM und 
1976 2,7 Milliarden DM an Ausgaben - ganz 
überwiegend Investitionsaufwendungen - vom 
Bund geleistet worden, die in den oben aufge-
führten Zahlen nicht enthalten sind. Für 1977 
und 1978 werden jeweils 0,4 Milliarden DM an 
Ausgaben hierfür erwartet. 

= Nach der einheitlichen Haushaltssystematik des 
Bundes und der Länder zählen auch die Darle-
hensgewährungen zur Kategorie der investiven 
Ausgaben; hier hat insbesondere die Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 1975 eine 
einmalige Darlehensgewährung an die Bundes-
anstalt für Arbeit erforderlich gemacht, die die 
Zahlenreihe beeinflußt. 
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Zu der Problematik einer einseitigen Hervorhe-
bung der investiven Ausgaben im Rahmen der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung hat sich die Bun-
desregierung bereits an anderer Stelle mehrmals 
geäußert. 

Anlage 76 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Kuhlwein (SPD) (Druck-
sache 8/926 Frage B 41) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß aus osteuropäischen Län-
dern Werkzeug in die Bundesrepublik Deutschland importiert 
wird, das zu nicht kostendeckenden Preisen verkauft wird, und 
ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit zu prüfen, ob 
dabei der Tatbestand des Dumpings erfüllt wird? 

Die Bundesregierung ist darüber unterrichtet, daß 
aus osteuropäischen Staatshandelsländern Werkzeug 
in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt wird. 
Dabei wird unterstellt, daß sich die Frage auf Hand-
werkszeug bezieht. 

Konkrete Beschwerden über eine nicht marktge-
rechte Preisgestaltung dieser Lieferungen sind bis-
her nicht bekannt geworden. Die Bundesregierung 
ist bereit, im Rahmen eines Preisprüfungsverfah-
rens dieser Frage nachzugehen, wenn die inländi-
schen Hersteller ein solches Verfahren beim Bun-
desamt für gewerbliche Wirtschaft beantragen. 

Der hierfür maßgebliche Runderlaß Außenwirt-
schaft Nr. 25/73 ist am 12. April 1973 im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht worden. 

Anlage 77 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 43) : 

Zu welchem Ergebnis hat die von der Bundesregierung in 
ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage — Drucksache 8/476 — 
betreffend Möglichkeiten der Unterstützung mittelständischer 
Betriebe bei Exportgeschäften — Drucksache 8/578 — zugesagte 
Prüfung geführt? 

Die Erörterung des von Ihnen angesprochenen 
Problemkreises zwischen den beteiligten Ressorts 
ist noch nicht abgeschlossen. Es ist vorgesehen, das 
Thema der Unterstützung mittelständischer Betriebe 
bei Exportgeschäften durch Schaffung eines beson-
deren Rückbürgschaftsinstruments im Zusammen-
hang mit anderen Fragen der Bürgschaftspolitik des 
Bundes noch in diesem Herbst im Kabinett zu be-
raten. Ich bitte um Verständnis, daß ich den Be-
schlüssen des Kabinetts nicht vorgreifen und des-
halb zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage über 
die Haltung der Bundesregierung zu dieser Frage 
machen kann. 

Anlage 78 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Blüm (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 44 und 45) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, Kapazitätsreduzierungen in 
der Luft- und Raumfahrtindustrie ausschließlich oder vornehmlich 
im Bereich von VFW-Fokker durchzuführen? 

Ist die Bundesregierung bereit, für die gesamte Luft- und 
Raumfahrtindustrie ein Konzept vorzulegen, das Betriebsschlie-
ßungen grundsätzlich vermeidet und notwendige Personalredu-
zierungen nur regional ausgewogen und sozial vertretbar durch-
führt? 

Zu Frage B 44: 

Entscheidungen über Kapazitätseinschränkungen 
zu treffen, ist Sache der Unternehmen. Alle drei Flug-
zeugfirmen, Dornier, MBB und VFW-Fokker, haben 
in den vergangenen Jahren — zum Teil in erhebli-
chem Umfang — personelle Kapazitäten in unter-
schiedlichen Regionen abgebaut. 

Weitere Anpassungsmaßnahmen an das rückläu-
fige Auftragsvolumen im wehrtechnischen Entwick-
lungs- und Betreuungsbereich sowie zum Teil auch 
im zivilen Flugzeugbau werden — worauf die Bun-
desregierung bereits wiederholt hingewiesen hat — 
voraussichtlich nicht zu vermeiden sein. Ein abso-
lut gleichmäßiges Zurückführen der Kapazitäten in 
allen Betriebsstätten wäre aus wirtschaftlichen, 
rechtlichen und technischen Gründen nicht reali-
sierbar. 

Zu Frage B 45: 

Die Bundesregierung hält die Stärkung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie und im Interesse einer 
dauerhaften Sicherung der Arbeitsplätze eine un-
ternehmensübergreifende Umstrukturierung für drin-
gend erforderlich. Es ist in erster Linie Aufgabe der 
Unternehmen, ein tragfähiges Konzept zu ent-
wickeln. 

Die Bundesregierung erwartet deshalb die unver-
zügliche Aufnahme von entsprechenden Verhand-
lungen zwischen MBB und VFW-Fokker. Sie wird 
im Rahmen der ihr gegebenen Möglichkeiten bei 
Auftragsvergabe und Förderungsmaßnahmen dar-
auf zu achten, daß Gesichtspunkte regionaler Struk-
turpolitik bei Fortentwicklung der deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie Berücksichtigung finden. 

Anlage 79 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Würtz (SPD) (Drucksache 
8/926 Frage B 46) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die von der IG Metall und 
vom Gesamtbetriebsrat VFW-Fokker Bremen erhobene Forderung 
auf Einsetzung einer Kommission zur Erarbeitung von Vor-
schlägen zur Neuordnung der deutschen Luft- und Raumfahrt-
industrie, und wird sie in diesem Zusammenhang initiativ 
werden? 
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Die Bundesregierung legt großen Wert darauf, ihre 
strukturpolitischen Vorstellungen im Bereich der  Luft- 
und Raumfahrtindustrie wie bisher mit allen Betei-
ligten, insbesondere auch mit Vertretern der Arbeit-
nehmer, zu erörtern. Auch gemeinsame Gespräche 
mit Vertretern der Unternehmen und der Arbeit- . 

nehmer sind vorgesehen, um aktuelle Probleme zu 
diskutieren. Angesichts der großen Zahl Betroffener, 
deren Belange auf seiten des Bundes und der Län-
der und in den Unternehmen sowie angesichts der 
sehr komplexen Probleme im Luft- und Raumfahrt-
bereich, erscheint es sinnvoll, die bisherige pragma-
tische Zusammenarbeit zwischen allen Verantwort-
lichen zielstrebig weiterzuführen. Das vordringliche 
Interesse der Bundesregierung ist darauf gerichtet, 
das bewährte Verfahren flexibel und praxisnah zu 
erhalten. Eine Festschreibung und Institutionalisie-
rung von Gesprächskreisen erscheint hier nicht er-
forderlich. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch darauf 
hinweisen, daß es in erster Linie Aufgabe der Un-
ternehmen ist, Vorschläge zur Umstrukturierung der 
deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie vorzulegen. 

Anlage 80 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Roth (SPD) (Drucksache 
8/926 Fragen B 47 und 48) : 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach der Bundesverband der 
Deutschen Industrie den Bundeswirtschaftsminister gebeten hat, 
dafür Sorge zu tragen, „wieder rascher im Sinne der Industrie 
für Ausfuhrbürgschaften nach Südafrika zu entscheiden", und 
wenn ja, wie reagiert der Bundeswirtschaftsminister auf die 
Bitte? 

Treffen Pressemeldungen zu, daß der Bundesverband der Deut-
schen Industrie in Briefen an den Bundesaußenminister und den 
Bundeswirtschaftsminister die Bundesregierung aufgefordert hat, 
die von ihr und der EG-Kommission empfohlene Nichtbeachtung 
der Rassentrennung in Südafrika zurückzunehmen, um „nicht 
den Eindruck zu erwecken, die Bundesregierung fordere zur 
Mißachtung gesetzlicher Vorschriften in anderen Ländern auf", 
und wenn ja, welche Haltung nimmt die Bundesregierung dazu 
ein? 

Zu Frage B 47: 

Es trifft zu, daß der Bundesverband der Deutschen 
Industrie schriftlich gebeten hat sicherzustellen, daß 
Bundesbürgschaften für deutsche Ausfuhren weiter 
gewährt werden. 

Der Ausfuhrgarantieausschuß ist gegenwärtig 
und auch in absehbarer Zukunft bereit, im Rahmen 
des risikopolitisch Vertretbaren weiter Bundesdek-
kungen für Südafrikageschäfte zu übernehmen. 

Angesichts der  deutlich verschlechterten Wirt-
schafts- und Transferkraft des Landes und der wach-
senden Risiken, die sich aus der politischen Entwick-
lung im südlichen Afrika ergeben, besteht jedoch 
bei Geschäften mit größeren Auftragswerten Zu-
rückhaltung. Entscheidungen werden nur von Fall 
zu Fall nach eingehender Prüfung getroffen. 

Im übrigen ist die Bundesregierung mit der Prü-
fung der Gesamtkomplexe unserer wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen zu Südafrika befaßt. 

Zu Frage B 48: 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat 
inzwischen erklärt, daß der in Brüssel beschlossene 
Kodex für europäische Firmen in Südafrika Verhal-
tensmaßregeln empfiehlt, an die sich deutsche Fir-
men in Südafrika seit langem halten. Die darin 
liegende Politik des praktischen Abbaus der Rassen-
diskriminierung entspreche uneingeschränkt der Hal-
tung des Bundesverbands der Deutschen Industrie. 
Der Bundesverband der Deutschen Industrie befindet 
sich damit offenbar in Übereinstimmung mit der 
Bundesregierung, daß der Kodex einen Beitrag zum 
schrittweisen Abbau der Rassendiskriminierung lei-
sten kann. 

Anlage 81 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Hubrig (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 49) : 

In welchem Umfange wird die Investitionstätigkeit der mittel-
ständischen Wirtschaft durch Auflagen des Staates in zunehmen-
dem Umfange beeinträchtigt, und wie beurteilt in diesem Zusam-
menhang die Bundesregierung die Situation in den Gießereien? 

Ich verweise auf die vor wenigen Tagen erfolgte 
Beantwortung der Anfragen des Abgeordneten Prof. 
Dr. Gerhard Zeitel (Plenarprotokoll 42. Sitzung, 
S. 3251 D). Im übrigen liegen keine Angaben dar-
über vor, daß die Verhältnisse in den Gießereien 
erheblich von der allgemeinen, hier angesproche-
nen Situation abweichen. 

Anlage 82 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hubrig (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 50) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Erfolg von steuerlichen 
Zulagen, wie z. B. für Wärmepumpen und Solartechnik, wenn 
gleichzeitig der Gesetzgeber durch Bauvorschriften und sonstige 
Vorschriften die Einführung dieser Techniken behindert, und was 
gedenkt sie zu unternehmen, um die Investitionstätigkeit in 
diesem Bereich zu beleben? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß der An-
wendung von Wärmepumpen und Solarkollektoren 
in gewissem Umfang Bauvorschriften entgegen-
stehen. Abgesehen davon, daß diese Bauvorschrif-
ten von den Bundesländern erlassen werden und 
nicht in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fal-
len, geht die Bundesregierung davon aus, daß die 
Länder, ebenso wie die Bundesregierung, den Ein-
satz energiesparender Techniken grundsätzlich be-
fürworten und daher auch an behindernden Vor-
schriften nicht festhalten wollen. Mit einem Abbau 
etwaiger noch bestehender behindernder Vorschrif-
ten im Rahmen des bauaufsichtlich Zulässigen ist 
deshalb zu rechnen. Dafür spricht, daß die Länder 
teilweise durch eigene Programme oder durch Be-
teiligung an Gemeinschaftsprogrammen mit der Bun- 
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desregierung schon gegenwärtig den Einsatz von 
Wärmepumpen und Solarkollektoren fördern und 
künftig fördern wollen. 

Zur Belebung der Investitionstätigkeit im Bereich 
Wärmepumpen und Solarkollektoren hat die Bun-
desregierung zusätzlich zu den schon bestehenden 
Förderungsmöglichkeiten ein mehrjähriges energie-
sparendes Investitionsprogramm vorgelegt, das ge-
genwärtig mit den Ländern beraten wird. Im Rah-
men dieses Programms ist vorgesehen, u. a. den Ein-
bau von Wärmepumpen und Solarkollektoren im 
privaten Bereich mit Zuschüssen in Höhe von 20 %  

der Investitionen zu fördern, um auf diese Weise die 
Wirtschaftlichkeit solcher Investitionen — das bis-
her schwerwiegendste Hindernis — zu verbessern. 
Darüber hinaus hat die Bundesregierung im Rahmen 
des Programms Zukunftsinvestitionen für den Ein-
bau von Solaranlagen in bundeseigene Gebäude 
Mittel in Höhe von 30 Millionen DM bereitgestellt. 
Mit dieser Maßnahme soll der im Entstehen begrif-
fene Markt für Solartechnik unterstützt werden. 
Gleichzeitig soll hierdurch ein Beitrag zur Herab-
setzung der jährlichen Betriebskosten bei diesen Ge-
bäuden erreicht werden. 

Anlage 83 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Daweke (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 51 und 52) : 

Hält die Bundesregierung die Gemeinschaftsaufgabe Förderung 
der regionalen Strukturpolitik für ein Hindernis zur Beseiti-
gung der Arbeitslosigkeit, wie der nordrhein-westfälische Wirt-
schaftsminister Dr. Riemer auf einer Pressekonferenz am 14. Sep-
tember in Düsseldorf? 

Hält die Bundesregierung die Gemeinschaftsaufgabe Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur auch für ein Instrument 
rechtlich gesicherter Unbeweglichkeit zur Besitzstandwahrung, 
und trifft es nach den Erkenntnissen der Bundesregierung zu, 
daß dadurch in Gebieten, in denen die Arbeitslosigkeit unter 
dem Durchschnitt liegt, Förderungsmittel fließen und Regionen 
mit Rekordziffern an Arbeitslosen kein Geld bekommen? 

Zu Frage B 51: 

Die Bundesregierung ist nicht der Ansicht, daß 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" ein Hindernis für den 
Abbau der Arbeitslosigkeit ist. In den Jahren 1972 
bis 1976 wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsauf-
gabe gewerbliche Investitionen mit einem Gesamt-
volumen von jährlich rund 10 Milliarden DM ge-
fördert, durch die pro Jahr durchschnittlich rund 
99 000 neue Arbeitsplätze geschaffen und rund 
68 000 bestehende Arbeitsplätze gesichert worden 
sind. Die regionale Wirtschaftspolitik hat damit 
einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Ungleich-
gewichten auf den regionalen Arbeitsmärkten der 
Fördergebiete geleistet. Die regionale Wirtschafts-
politik kann allerdings nur die strukturellen Ur-
sachen regionaler Arbeitslosigkeit beeinflussen; die 
konjunkturellen Ursachen regionaler Arbeitslosig-
keit liegen hingegen weitgehend außerhalb ihres 
Wirkungsbereiches. 

Zu Frage B 52: 

Die Bundesregierung hält den gegen die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" erhobenen Vorwurf des Immobilis-
mus nicht für gerechtfertigt. Die regionale Wirt-
schaftspolitik verfolgt das Ziel, Unterschiede in der 
Wirtschaftskraft von Regionen schrittweise abzu-
bauen. Diese mittelfristige Orientierung der regio-
nalen Wirtschaftspolitik schließt eine permanente 
Veränderung der Fördergebietskulisse entsprechend 
der Lage auf den regionalen Arbeitsmärkten aus. 
Die mittelfristige Zielsetzung der regionalen Wirt-
schaftspolitik wird dadurch unterstrichen, daß nicht 
die aktuellen Arbeitslosenquoten, sondern die pro-
gnostizierten Arbeitsplatzdefizite in den bundes

-

einheitlichen Kriterienkatalog zur Abgrenzung der 
Fördergebiete eingehen. Es ist daher nicht auszu-
schließen, daß Regionen mit überdurchschnittlichen 
Arbeitslosenquoten nicht zur Fördergebietskulisse 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" gehören. Da den regio-
nalisierten Arbeitslosenquoten ein anderer Gebiets-
raster zugrunde liegt als der Abgrenzung der För-
dergebiete, läßt sich diese Frage allerdings nicht 
exakt überprüfen. 

Anlage 84 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Jenninger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 53, 54 und 55) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, in der landwirt-
schaftlichen Wohnhausförderung im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes" die Differenzierungen zwischen Haupterwerbsbetrieben und 
Nebenerwerbsbetrieben wegfallen zu lassen? 

Wie stellt sich die Bundesregierung zu der Anregung, alle 
Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung in der Förderung des 
landwirtschaftlichen Wohnungsbaus, An-, Aus- und Umbau so- 
wie Aufstockung und alle arbeitswirtschaftlichen Investitionen 
zusammenzufassen und bei einem förderungsfähigen Investitions-
volumen von wenigstens 6 000 DM bis höchstens 30 000 DM einen 
Zuschuß von 23 v. H. zu gewähren, und zwar an alle Haupt-
erwerbs- und GAL-Nebenerwerbslandwirte? 

Wie stellt sich die Bundesregierung zu der Anregung, allen 
Haupterwerbslandwirten für größere Investitionen, nämlich für 
den Kauf und Neubau, An-, Aus- und Umbau sowie Aufstok-
kung und für arbeitswirtschaftliche Investitionen für ein förde-
rungsfähiges Investitionsvolumen von über 30 000 DM bis 
80 000 DM eine Zinsverbilligung von 5 v. H. zu gewähren? 

Es ist das Ziel der Bundesregierung, den in der 
Land- und Forstwirtschaft und Fischerei Tätigen die 
Teilnahme an der allgemeinen Einkommens- und 
Wohlstandsentwicklung zu ermöglichen. Dabei wird 
berücksichtigt, ob diese Zielgruppe ihre ökonomi-
sche und soziale Existenz durch einen landwirt-
schaftlichen Haupt- oder Nebenerwerb sichert. Das 
Hauptaugenmerk gilt also den Menschen in der 
Landwirtschaft und nicht einem bestimmten Betriebs-
typ. 

Die Nebenerwerbslandwirte erfüllen für den länd-
lichen Raum die gleichen Funktionen wie die 
Haupterwerbslandwirte. Nebenerwerbslandwirte 
und Haupterwerbslandwirte sollen deshalb nach den 
Vorstellungen der Bundesregierung im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe im produktionsneutralen Be- 
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reich — der Wohnhausförderung — bei den Zu-
schußmaßnahmen für Investitionen bis 30 000 DM 
gleichgestellt werden. Alle GAL-Nebenerwerbsland-
wirte sollen daher neben der bisherigen Förderung 
der Investitionen im arbeitswirtschaftlichen Bereich 
eine Förderung für An-, Aus-, Umbau und Aufstok-
kung des landwirtschaftlichen Wohnhauses erhal-
ten. Ich habe daher vorgeschlagen, allen Haupt-
erwerbs- und Nebenerwerbslandwirten für An-, 
Aus- und Umbaumaßnahmen und arbeitswirtschaft-
liche Investitionen einen 23%igen Zuschuß bei 
einem förderungsfähigen Investitionsvolumen von 
wenigstens 6 000 DM bis höchstens 30 000 DM zu 
gewähren. Diese Vorschläge sind mit den Ländern 
erörtert worden. Bisher konnte dafür noch keine 
Mehrheit gefunden werden. 

Außerdem stand zur Diskussion, über den Bereich 
der entwicklungsfähigen Betriebe hinaus allen 
Haupterwerbsbetrieben für Investitionen über 
30 000 DM im Bereich des Wohnhauses, nämlich für 
den Kauf und Neubau, An-, Aus- Umbau sowie 
Aufstockung und für arbeitswirtschaftliche Investi-
tionen eine Zinsverbilligung zu gewähren. Es wurde 
jedoch der Gleichstellung von Nebenerwerbsland-
wirten und Haupterwerbslandwirten bei der För-
derung der Wohnungsbaumaßnahmen im Bereich 
unter 30 000 DM Investitionsvolumen Vorrang ein-
geräumt. 

Im übrigen darf ich darauf hinweisen, daß die 
Wohnhausförderung innerhalb der einzelbetrieb-
lichen Förderung eine große Breitenwirkung hat 
und sehr positive Wirkungen bei der Verbesserung 
der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum zeigt. 

Anlage 85 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Glos (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/926 Fragen B 56 und 57) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Geschäftsfüh-
rers des Fränkischen Weinbauverbandes, daß sie nach § 17 Wein-
verordnung den Vertrieb ausländischer Bocksbeutelabfüllungen 
im Inland unterbinden muß, wenn ja, was ist in den letzten 
Jahren seitens der Bundesregierung unternommen worden, um zu 
gewährleisten, daß in der typischen Bocksbeutelflasche aus-
schließlich Frankenweine zum Verkauf gelangen? 

Wenn nein, ist die Bundesregierung bereit, gesetzliche Vor-
aussetzungen zu schaffen bzw. bei der EG Verordnungen zum 
Schutze der ausschließlichen Verwendung der Bocksbeutelflasche 
für den Frankenwein durchzusetzen, um einen Mißbrauch dieser 
Flaschenform durch derzeitige und künftige EG-Mitgliedstaaten 
dauerhaft zu verhindern? 

Zu Frage B 56: 

Das Weinrecht und damit auch die Wein-Verord-
nung einschließlich ihres § 17 vollziehen die Bun-
desländer nach Artikel 83 des Grundgesetzes als 
eigene Angelegenheit. Das für das Weinrecht feder-
führende Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit bemüht sich, durch Abstimmung 
unterschiedlicher Rechtsauffassungen mit den Bun-
desländern auf einen einheitlichen Vollzug hinzu-
wirken. Es hat auch die Frage der Verkehrsfähig-
keit von portugiesischem Rosewein in der soge-

nannten Cantilflaschen in der Bundesrepublik 
Deutschland bereits am 18. Januar 1974 in einer 
Besprechung mit den für den Vollzug des Wein-
rechts zuständigen obersten Landesbehörden erör-
tert. Dabei haben sich — mit Ausnahme Bayerns — 
alle Bundesländer dafür ausgesprochen, die portu-
giesischen Weine in den dem Bocksbeutel ähnlichen 
Cantilflaschen nicht zu beanstanden, wenn durch 
eine deutliche Kennzeichnung ihrer Herkunft aus 
Portugal eine Verwechslung mit Frankenwein aus-
geschlossen ist. Dies zu kontrollieren, ist Sache der 
den Bundesländern obliegenden Lebensmittelüber-
wachung (Weinkontrolle), wobei in Zweifelsfällen 
die letzte Entscheidung den Gerichten vorbehalten 
bleiben muß. 

Zu Frage B 57: 

Die Bundesregierung hat sich, wie bereits mehr-
fach auf Anfragen im Deutschen Bundestag mitge-
teilt, bei den Beratungen des gemeinschaftlichen Be-
zeichnungsrechts für Weine und Traubenmoste für 
eine Regelung eingesetzt, die einen Schutz der 
Bocksbeutelflasche für den Frankenwein ermöglicht. 
In einer Besprechung am 3. September 1976 in Würz-
burg, an der Vertreter der Kommission der EG, der 
Bundesministerien, der Bayerischen Staatsministe-
rien des Innern und für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, der fränkischen Weinwirtschaft — ein-
schließlich des Geschäftsführers des Fränkischen 
Weinbauverbandes — sowie Bundestagsabgeord-
nete aus Franken teilgenommen haben, konnte 
Übereinstimmung erzielt werden, daß ein absoluter 
Schutz der Bocksbeutelflasche für das Gebiet der 
Gemeinschaft oder auch nur für das Gebiet der 
Bundesrepublik nicht möglich ist. Jedoch werden der 
Bocksbeutel und ähnliche Flaschenformen aus-
schließlich Qualitätsweinen vorbehalten bleiben. Die 
Herkunftsräume dieser Weine müssen genau abge-
grenzt sein, wie dies in Deutschland (§ 17 WeinV) 
geschehen ist. Außerdem darf die Flaschenform nur 
für solche Weine verwendet werden, für die sie her-
kömmlich und üblich auch im Erzeugerland verwen-
det wird. 

Auf dieser Grundlage hat die Bundesregierung 
in Abstimmung mit der Kommission der EG im An-
schluß an das Würzburger Gespräch bilaterale Ver-
handlungen mit Portugal eingeleitet. Darauf hat am 
10. Februar 1977 im Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit eine Besprechung mit por-
tugiesischen Vertretern stattgefunden, in der die-
sen die in Würzburg erarbeiteten Grundsätze er-
läutert worden sind. Die portugiesische Seite hat die 
deutschen Vorstellungen zur Kenntnis genommen 
und die Einleitung gesetzgerischer Maßnahmen in 
Aussicht gestellt. 

Die Bundesregierung ist inzwischen davon unter-
richtet worden, daß das Portugiesische Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei sowie für Handel 
und Fremdenverkehr den Entwurf einer Qualitäts-
wein-Verordnung erarbeitet hat, in dem Regelungen 
über die Beschaffenheit der Ausgangsstoffe, die 
analytische und organoleptische Prüfung des Wei-
nes sowie über seine Bezeichnungen und über Kon-
trollmaßnahmen vorgesehen sind. Sobald diese Ver- 
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ordnung erlassen und der Bundesregierung mitge-
teilt worden sein wird, wird geprüft werden, ob die 
in Würzburg erarbeiteten Grundsätze erfüllt sind 
und danach eine Regelung im Gemeinschaftsrecht 
erfolgen kann. 

'Ober die vorstehend geschilderte Entwicklung ist 
der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes 
mit Schreiben vom 21. Juli 1977 unterrichtet wor-
den. 

Anlage 86 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Ritz (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 58 und 59) : 

Kann die Bundesregierung angeben, ob ihrer Ansicht nach die 
jetzige Beihilfenregelung bei der Verfütterung flüssiger Mager-
milch geeignet ist, einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung 
des Absatzes von Magermilch zu leisten? 

Ist die Bundesregierung mit mir der Ansicht, daß die jetzige 
Beihilfenregelung für die Verfütterung von flüssiger Magermilch 
in der praktischen Durchführung zu arbeitsaufwendig und zu 
kompliziert ist, und wie kann eine einfachere und sachdienli-
chere Regelung herbeigeführt werden? 

Die von der Kommission der EG erlassenen Durch-
führungsbestimmungen für eine Sonderbeihilfe für 
Magermilch zur Fütterung von Tieren mit Aus-
nahme von jungen Kälbern sind nach Ansicht der 
Bundesregierung in der derzeitigen Fassung weder 
dazu geeignet, die Verfütterung flüssiger Mager-
milch auf dem Niveau der Jahre 1975 und 1976 zu 
stabilisieren noch eine wesentliche Ausweitung her-
beizuführen. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß die 
aus Kontrollgründen von der Kommission vorge-
schriebenen Verfahren für die Durchführung der 
Maßnahme nicht praxisgerecht sind und einer we-
sentlichen Verbesserung bedürfen. 

Die Vorstellungen meines Hauses, die unter an-
derem eine einheitliche Beihilfe für alle Tierarten, 
eine Anhebung des Beihilfesatzes auf das Niveau 
von Sojaschrot und den Fortfall der Lieferverträge 
vorsehen, sind der Kommission übermittelt worden. 
Vizepräsident Gundelach hat bereits die Beihilfener-
höhung und gewisse Verwaltungsvereinfachungen 
zu gesagt. Die Bundesregierung wird die Angelegen-
heit mit Nachdruck weiterverfolgen. 

Anlage 87 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr.-Ing. Laermann 
(FDP) (Drucksache 8/926 Fragen B 60 und 61) : 

Welche Maßnahmen sind getroffen worden, um angesichts der 
schwerwiegenden Probleme auf dem Arbeits- und Ausbildungs-
stellenmarkt die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit der Ar-
beitsämter effizienter und flexibler zu gestalten? 

Treffen die teilweise in der Öffentlichkeit erhobenen Vor-
würfe gegenüber den Arbeitsämtern zu, sie könnten häufig keine 

Arbeits- und Ausbildungsstellensuchende vermitteln, während 
sich auf eine Zeitungsanzeige genügend Nachfrager meldeten, 
und wenn ja, welche Folgerungen zieht die Bundesregierung 
daraus? 

Arbeitsvermittlung, Arbeits- und Berufsberatung 
sind gesetzliche Aufgaben der Bundesanstalt für Ar-
beit. 

Die Verwaltung und die Selbstverwaltungsorgane 
der Bundesanstalt haben den Problemen der Ar-
beitsvermittlung und der Berufsberatung in der ge-
genwärtigen Arbeitsmarktlage besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet und folgende Maßnahmen in An-
griff genommen: 

— Verstärkung der Kontakte zu den Arbeitgebern 
durch volle Wahrnehmung der Außendienstauf-
gaben, 

— qualifizierte Unterrichtung der Arbeitgeber über 
das Leistungsbild von Bewerbern, 

— Schaffung der Voraussetzungen für mehr psycho-
logische Eignungsuntersuchungen und eine 
schnellere Auswertung der Untersuchungen 
durch Einführung der maschinellen Testbefund

-

interpretation, 

— strenge Anwendung der Zumutbarkeitsvorschrif-
ten nach § 103 AFG bei Ablehnung von Stellen-
angeboten durch Leistungsbezieher, 

— Verbesserung der Organisation der Vermittlung 
und Beratung in den Arbeitsämtern durch Ein-
führung eines zentralen Empfangsdienstes und 
verantwortliche Einbeziehung der Arbeitsbera-
ter in die Arbeitsvermittlung, 

— Einrichtung eines besonderen Funktionsbereiches 
Ausbildungsvermittlung und -beratung in der Be-
rufsberatung zur Verbesserung und Beschleuni-
gung der Ausbildungsvermittlung; Ansatz der 
dafür notwendigen zusätzlichen Planstellen im 
Haushalt 1977, 

— Verbesserung der überregionalen Arbeitsver-
mittlung, 

— Ausbau der Arbeitsberatung, 

— Ausrichtung der Bildungsmaßnahmen auf die 
Vermittlungserfordernisse; zugunsten von noch 
nicht berufsreifen oder arbeitslosen Jugendlichen 
insbesondere Erhöhung der Zahl der geförder-
ten Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maß-
nahmen (1971/72: 7 900; 1975/76: 38 800), 

— im August und September 1977 Durchführung 
einer gezielten Sonderaktion zur Vermittlung 
von noch nicht untergebrachten Bewerbern um 
Ausbildungsstellen. 

Die Bundesregierung unterstützt diese Bemühun-
gen. Die arbeitsmarktpolitischen Kabinettsbeschlüsse 
vom 25. Mai 1977 sehen vor, 

— die Planstellenzahl vornehmlich in den Vermitt-
lungs- und Beratungsdiensten der Bundesanstalt 
für Arbeit um 1 600 aufzustocken, 

— die Vermittlungsbereitschaft und -fähigkeit durch 
Änderungen des Leistungsrechts und des Bil- 
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dungsförderungsrechts nach dem AFG zu för-
dern, 

— auf eine bessere Kontrolle und schärfere Be-
kämpfung der Schwarzarbeit hinzuwirken, 

— die Motivation der Arbeitsuchenden, die Hemm-
nisse für die Einstellung von Arbeitslosen und 
die Wirksamkeit von Vermittlung und Beratung 
durch ein unabhängiges wissenschaftliches Insti-
tut untersuchen zu lassen. 

Ganz allgemein wird von dem Aufruf des Präsi-
denten der Bundesvereinigung der deutschen Ar-
beitgeberverbände, Hanns Martin Schleyer, an die 
Unternehmen zu enger Zusammenarbeit mit den Ar-
beitsämtern und dem entsprechenden Aufruf des 
Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit an die 
Führungskräfte der Arbeitsverwaltung, durch per-
sönliches verstärktes Engagement die Vermittlungs-
bemühungen zu intensivieren, eine weitere Verbes-
serung der Arbeitsvermittlung erwartet. 

Es bleibt — und damit komme ich zu Ihrer zwei-
ten Frage — allerdings nicht auszuschließen, daß für 
bestimmte freie Arbeitsplätze regional und nach 
ihrer beruflichen Qualifikation geeignete Arbeitsu-
chende von den Arbeitsämtern nicht nachgewiesen 
werden können, während sich auf Zeitungsanzeigen 
Bewerber melden. Zeitungsanzeigen wenden sich 
auch an Beschäftigte in anderen Betrieben und an 
Angehörige der sog. Stillen Reserve des Arbeits-
marktes. 

Für freie Ausbildungsstellen dürften über Zei-
tungsanzeigen im allgemeinen nicht leichter Bewer-
ber gewonnen werden können als über die Arbeits-
ämter. Denn es kann angenommen werden, daß die 
meisten Jugendlichen, die nicht bereits sehr früh 
eine Ausbildungsstelle aus eigener Initiative finden, 
sich auch beim Arbeitsamt ausbildungsstellensu-
chend melden. Darauf deutet die große Zahl der 
beim Arbeitsamt nachfragenden Bewerber hin, die 
mehr als 75 % der erwarteten Gesamtnachfrage nach 
Ausbildungsstellen entspricht. Es kommt jedoch vor, 
daß sich auf neue Ausbildungsstellenangebote in 
Zeitungen auch Jugendliche bewerben, die sich be-
reits für die Ausbildung in einem anderen Unter-
nehmen entschieden hatten und diesen Entschluß 
nun wieder umstoßen, z. B. weil die neue Ausbil-
dungsstelle näher bei ihrer Wohnung liegt. 

Die Bundesanstalt für Arbeit bemüht sich für die 
Arbeitsvermittlung die Möglichkeiten der Stellen-
anzeigen ebenfalls zu nutzen und veröffentlicht ge-
eignete Stellenangebote in der allgemeinen Presse, 
außerdem gibt sie einen eigenen Stellenanzeiger 
„Markt und Chance" heraus, der bundesweit ver-
breitet und kostenlos abgegeben wird. Zur Förde-
rung der regionalen Mobilität der Arbeitsuchenden 
werden die Leistungen zur Förderung der Arbeits-
aufnahme verstärkt eingesetzt. In Zukunft sollen 
vermehrt Bildungsmaßnahmen, deren Kosten die Ar-
beitsverwaltung trägt, eingerichtet werden, wenn 
Unternehmer bestimmte Fachkräfte suchen, die vom 
Arbeitsamt im Augenblick nicht angeboten werden. 

Anlage 88 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Handlos (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 62) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob im Zuständigkeitsbereich 
des Bundesbeauftragten für den Zivildienst ein „Betreuungsver-
band für den Zivildienst e. V." gebildet werden soll, dem nur 
natürliche Personen angehören sollen, die entweder Vorgesetzte 
im Sinn von § 30 des Zivildienstgesetzes oder hauptberuflich mit 
der Durchführung oder Aufsicht des Zivildienstes beschäftigt sind 
und dessen Aufgabe es sein soll, dem Bundesamt für Zivildienst 
obliegende Verwaltungsaufgaben zu übernehmen, und hält es 
die Bundesregierung für zulässig und haushaltsrechtlich ver-
tretbar, dem Bundesamt für Zivildienst obliegende Verwaltungs-
aufgaben des Bundes durch einen auf privatrechtlicher Basis 
organisierten eingetragenen Verein erledigen zu lassen? 

Der „Betreuungsverband Zivildienst e. V." ist im 
März dieses Jahres gegründet worden. 

Der Verein ist von den zuständigen Finanzbehör-
den als gemeinnützig anerkannt. Er ist Mitglied des 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Nach 
seiner Satzung können ordentliche Mitglieder des 
Verbandes werden 

— juristische Personen, die nach § 4 des Gesetzes 
über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer 
als Dienststellen anerkannt worden sind, sowie 
deren Verbände, 

— natürliche und juristische Personen, die Vor-
gesetzte im Sinne von § 30 Zivildienstgesetz sind 
oder hauptberuflich mit der Durchführung oder 
Aufsicht des Zivildienstes beauftragt sind. 

Als fördernde Mitglieder können natürliche und 
juristische Personen dem Verein beitreten, wenn sie 
dessen Zielsetzung bejahen und seine Arbeit unter-
stützen wollen. 

Aufgaben des Verbandes sind die Förderung von 
Bestrebungen und Durchführung von Maßnahmen, 
die der Betreuung der Zivildienstleistenden und Be-
ratung von Zivildienststellen sowie der Fortent-
wicklung des Zivildienstes dienen. 

Nach § 5 a Abs. 2 des Zivildienstgesetzes kön-
nen Verbände, denen Dienststellen des Zivildienstes 
angehören, mit der Wahrnehmung von Verwal-
tungsaufgaben des Bundesamtes für den Zivildienst 
beauftragt werden. Aufgrund dieser gesetzlichen 
Ermächtigung hat der Bundesbeauftragte für den 
Zivildienst mit den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege vereinbart, daß sie im Interesse einer 
höheren Qualität und größeren Effektivität der Ver-
waltung des Zivildienstes bestimmte Aufgaben, die 
bisher vom Bundesamt für den Zivildienst wahrge-
nommen werden, durchführen. 

Weil nicht alle Beschäftigungsstellen des Zivil-
dienstes einem Verband der Freien Wohlfahrts-
pflege angehören, die Maßnahme den gewünschten 
Erfolg aber nur haben kann, wenn das Bundesamt 
für den Zivildienst hinsichtlich der künftig von den 
Verbänden durchzuführenden Aufgaben, bezogen 
auf alle Beschäftigungsstellen entlastet wird, mußte 
ein Verband im Sinne des § 5 a Abs. 2 Zivildienst-
gesetz gefunden werden, der die Verwaltungsauf-
gaben für die Beschäftigungsstellen durchführt, die 
keinem Wohlfahrtsverband angehören. Der Be- 
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treuungsverband Zivildienst hat sich dazu bereit

-

erklärt. 

Da auch die Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege fast ausschließlich privatrechtlich organisiert 
sind, ergeben sich auch insoweit gegen die Über-
tragung von Verwaltungsaufgaben auf den Be-
treuungsverband Zivildienst keine Bedenken. 

Anlage 89 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift

-

lichen Fragen der Abgeordneten Frau Dr. Neumeister 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 63 und 64) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Umstand, daß nach 
einer dpa-Meldung die Mehrheit der Ärzte im schleswig-holstei-
nischen Kreis Rendsburg-Eckernförde, der für den ersten regio-
nalen Test mit einem Versichertenausweis anstelle des bisher 
üblichen Krankenscheins Ende April 1977 ausgewählt worden 
ist, für den sofortigen Abbruch dieses Modellversuchs plädieren? 

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung bisher über 
den von diesen Ärzten insbesondere beklagten zusätzlichen 
Verwaltungs- und Zeitaufwand vor, der in keinem Verhältnis 
zu dem „fragwürdigen Nutzen" stehe, wobei einige Patienten 
den Versichertenausweis in der Form einer Scheckkarte zu Lei-
stungen des Krankenversicherungssystems als eine Art „Selbst-
bedienungsladen" mißbrauchten, die medizinisch nicht not-
wendig seien? 

Die Bundesregierung hat keinen Anlaß Ihre An-
nahme zu teilen, daß die Mehrheit der Kassenärzte, 
die an dem Modellversuch „Versichertenausweis" 
teilnehmen, für den sofortigen Abbruch des Ver-
suches plädieren. Von 135 Kassenärzten aus dem 
Kreis Rendsburg-Eckernförde, die sich am 1. April 
1977 zur Teilnahme an dem Modellversuch bereit 
erklärt hatten, haben bisher 10 bis 12 Kassenärzte 
ihre Teilnahme aufgegeben; 6 neu zugelassene Kas-
senärzte haben sich seit dem 1. April 1977 an dem 
Modellversuch zusätzlich beteiligt. Die Bundesre-
gierung ist der Auffassung, daß der Versuch wie 
vorgesehen bis zum 31. Dezember 1977 durchge-
führt werden kann. Der Modellversuch ist vor allem 
deswegen notwendig, um hinreichende Erfahrungen 
für die gesetzlich vorgeschriebene Einführung des 
Versichertenausweises zu sammeln. 

Die Testergebnisse des Modellversuchs werden 
von dem Direktor des Seminars für allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre und für Wirtschaftsprüfung 
der Universität zu Köln, Herrn Prof. Sieben, aufbe-
reitet und nach Beendigung des Modellversuchs 
ausgewertet. Bisher liegen noch keine Auswertun-
gen vor, so daß sich fundierte Aussagen über den 
Versuchsverlauf und seine bisherigen Ergebnisse 
nicht machen lassen. 

Anlage 90 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 65) : 

Hat die Bundesregierung erkannt, daß die Neufassung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes die Vermittlung von Arbeitsplät-

zen  im Haushalt blockiert (vgl. Nachrichten des Deutschen Cari-
tasverbandes vom 30. August 1977), und welche Maßnahmen 
gedenkt sie gegebenenfalls zur Behebung dieses Mangels zu 
ergreifen? 

Eine nachweisbar negative Auswirkung des neuen 
Jugendarbeitsschutzgesetzes auf die Bereitstellung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Haus-
wirtschaft ist der Bundesregierung nicht bekannt. 
Im Interesse der Ausbildung Jugendlicher hat das 
neue Jugendarbeitsschutzgesetz für den Haushalt 
Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung an Sams-
tagen sowie an Sonn- und Feiertagen zugelassen. Im 
übrigen behandelt das neue Gesetz Jugendliche in 
allen Wirtschaftszweigen gleich. Die in Ihrer Frage 
liegende grundsätzliche Kritik am neuen Jugend-
arbeitsschutzgesetz beachtet nicht die grundsätzli-
che sozialpolitische Wertentscheidung, die der Ge-
setzgeber im Hinblick auf die Stellung des auszu-
bildenden Jugendlichen in einer modernen Industrie-
gesellschaft getroffen hat. Die Bundesregierung be-
absichtigt nicht, Änderungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vorzuschlagen. 

Anlage 91 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Schöfberger (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage B 66) : 

Sieht sich die Bundesregierung veranlaßt, neue Straftatbestände 
zum Schutze menschlicher Arbeitskraft vorzuschlagen, die insbe-
sondere die Ausbeutung der Arbeitskraft, das Vorenthalten des 
angemessenen Arbeitsentgelts, das vorsätzliche oder fahrlässige 
Herbeiführen von Betriebsgefahren und gesundheitlichen Schädi-
gungen im Arbeitsprozeß (vgl. Artikel 167, 168 Abs. 1 Bayerische 
Verfassung) unter Strafe stellen sollen? 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, neue all-
gemeine Straftatbestände zum Schutz der mensch-
lichen Arbeitskraft vorzuschlagen. In den vorhan-
denen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschrif-
ten sind ausreichende Bußgeld- und Strafvorschriften 
enthalten. Ich weise in diesem Zusammenhang z. B. 
auf die §§ 147, 148 Gewerbeordnung, §§ 5, 6 Gesetz 
über gesundheitsschädliche oder feuergefährliche Ar-
beitsstoffe, § 25 Arbeitszeitordnung, §§ 710, 717 a 
Reichsversicherungsordnung hin. 

Im Rahmen der weiteren Gesetzgebungsarbeiten 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität wird 
z. Z. überprüft, inwieweit die bestehenden Strafvor-
schriften über Veruntreuung des Arbeitsentgelts, 
insbesondere über die heimliche Nichtabführung von 
Sozialversicherungsbeiträgen und vermögenswirksa-
men Leistungen ergänzt werden sollen. 

Anlage 92 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Burger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 67) : 

Gilt die Befreiung von der Rezeptgebühr, wie sie für Kriegs-
beschädigte geregelt ist, auch für andere Gruppen von Versor-
gungsberechtigten nach dem BVG, zum Beispiel für Impfgeschä-
digte, und wenn nein, wird die Bundesregierung die ent

-

sprechende Regelung ins Auge fassen? 
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Soweit in Gesetzen außerhalb des Bundesversor-
gungsgesetzes wegen der Behandlung eines erlitte-
nen Schadens eine Versorgung in entsprechender 
Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes ge-
währt wird, wie z. B. bei Impfschäden (vgl. § 51 
Bundesseuchengesetz), tritt auch eine Befreiung von 
der Arzneikostenbeteiligung ein. Das gilt allerdings 
nur insoweit, als Mittel verordnet werden, die zur 
Heilung oder Linderung der Schädigung bestimmt 
sind, für die das Bundesversorgungsgesetz anzu-
wenden ist. Hinsichtlich anderer Arznei-, Verband- 
und Heilmittel sind z. B. die genannten Impf-
geschädigten, die in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichert sind, ebenso zu behandeln, 
wie alle anderen Krankenversicherten. Die Arznei-
kostenbeteiligung wird demnach nur von Personen 
gefordert, denen Arznei-, Verband- und Heilmittel 
im Rahmen und auf Kosten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verordnet werden. Bedeutet die Zu-
zahlung für sie einen besonderen Härtefall, so kön-
nen sie von der Arzneikostenbeteiligung befreit 
werden. 

Anlage 93 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schedl (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 68) : 

In welchem Umfang — absolut und prozentual — werden Lei-
stungen der gesetzlichen Krankenversicherung von Familien-
mitgliedern deutscher und ausländischer Arbeitnehmer in An-
spruch genommen, und was unternimmt die Bundesregierung, 
um eine stärkere Anspruchnahme durch Familienmitglieder aus-
ländischer Arbeitnehmer auf Grund der Ausweitung des Kreises 
der Anspruchsberechtigten zu unterbinden? 

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung an Familienangehörige ausländischer Arbeit-
nehmer, deren Angehörige im Bundesgebiet woh-
nen, werden zusammen mit den Leistungen an deut-
sche Familienangehörige gebucht und daher stati-
stisch nicht getrennt erfaßt. 

Die deutsche Krankenversicherung ist verpflichtet, 
nach Gesetz und Satzung und unter Berücksichti-
gung der EG-Verordnungen über die soziale Sicher-
heit der Wanderarbeitnehmer und der zweiseitigen 
Sozialversicherungsabkommen Leistungen an ihre 
Mitglieder und deren Familienangehörige zu gewäh-
ren. Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, die 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
an Familienangehörige mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit einzuschränken. 

Anlage 94 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Pohlmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 69 und 70) : 

Wie will der Bundesarbeitsminister sicherstellen, daß die Rech-
nungsergebnisse der Träger der gesetzlichen Krankenversiche-
rung für das Jahr 1977 den Mitgliedern der Konzertierten Aktion  

im Gesundheitswesen so frühzeitig zur Verfügung gestellt wer-
den, daß diese ihre bis zum 31. März 1978 abzuschließenden Be-
ratungen darauf aufbauen können? 

Auf welche Weise will der Bundesarbeitsminister verhindern, 
daß der vorgesehene Arzneimittelhöchstbetrag, die Transparenz

-
listen, die Herausnahme von Medikamenten aus der Erstattungs-
pflicht und der von der Koalition offenbar geplante Kranken-
versicherungsbeitrag für Rentner in ihrer additiven Wirkung zu 
einer unzumutbaren einseitigen Belastung bestimmter Gruppen 
von Versicherten, insbesondere der Rentner, führen? 

Zu Frage B 69: 

Die Rechnungsergebnisse der Krankenkassen lie-
gen in der Regel erst im Sommer des auf das Rech-
nungsjahr folgenden Jahres vor. Dieser Zeitpunkt 
ergibt sich vor allem dadurch, daß die Krankenkas-
sen zur rechnungsmäßigen Abgrenzung ihrer Bu-
chungen im Rahmen des Jahresabschlusses ihre Bü-
cher bis März /April des auf das Rechnungsjahr fol-
genden Jahres offenhalten müssen. 

Für die Beratungen der konzertierten Aktion im 
Gesundheitswesen stehen dagegen die Vierteljah-
resmeldungen der Krankenkassen zur Verfügung, in 
denen die Krankenkassen die Beitragseinnahmen 
und die Leistungsausgaben melden. Die Meldungen 
über alle vier Quartale des Jahres 1977 liegen vor-
aussichtlich im Februar 1978 vor. Es ist daher mög-
lich, der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen 
für ihre Beratungen Angaben über die Entwicklung 
der Beitragseinnahmen und der Leistungsausgaben 
aufgeteilt nach den einzelnen Hauptleistungsarten 
der gesetzlichen Krankenkassen zu machen, die in 
der Regel von den Jahresergebnissen nur gering-
fügig abweichen. 

Zu Frage B 70: 

Der Arzneimittelhöchstbetrag, die Richtlinien über 
die Verordnung von Arznei- und Heilmitteln, mit 
denen die Kassenärzte bei der wirtschaftlichen und 
therapiegerechten Verordnungsweise unterstützt 
werden, sowie die Richtlinien über Arzneimittel, die 
nur bei geringfügigen Gesundheitsstörungen benö-
tigt und  daher nicht mehr zu Lasten der Kranken-
kassen abgegeben werden, führen nicht zu einer un-
zumutbaren einseitigen Belastung bestimmter Grup-
pen von Versicherten. Sie dienen vielmehr der wirt-
schaftlichen und ausreichenden Versorgung aller 
Versicherten und ihrer mitversicherten Familien-
angehörigen. Mit diesen Maßnahmen sollen die 
außerordentlichen Ausgabensteigerungen für Arz-
nei- und Heilmittel auf ein für die Versicherten und 
die Wirtschaft erträgliches Maß zurückgeführt wer-
den. 

Über die Einführung eines Krankenkassenbeitra-
ges für Rentner wird erst im Zusammenhang mit den 
Überlegungen zum 21. Rentenanpassungsgesetz zu 
entscheiden sein. 

Anlage 95 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage der Abgeordneten Frau Hoffmann 
(Hoya) (CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 71): 
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Treffen Informationen zu, daß Angehörige der Bundeswehr 
Grund haben, über einen unverhältnismäßig hohen und zum Teil 
abstoßenden Alkoholmißbrauch ihrer Kameraden während der 
ausgedehnten Freizeit innerhalb der Kasernen der Bundeswehr 
zu klagen, und wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung gegen 
diesen Alkoholmißbrauch zu unternehmen? 

In der letzten Zeit sind dem Bundesminister der 
Verteidigung vermehrte Klagen über den Alkohol-
mißbrauch von Soldaten während oder außerhalb der 
Dienstzeit nicht bekanntgeworden. Die Tendenz ist 
im Gegenteil rückläufig. 

Im Bereich der Streitkräfte wird dem Alkoholmiß-
brauch durch eine Vielzahl von Maßnahmen entge-
gengewirkt. 

Dazu gehören: 

— Die Information für Kommandeure Nr. 1/74 vom 
11. Juni 1974, 

— der bundeswehrinterne G 1. Hinweis Nr. 5/74 
vom 22. Juli 1974, 

— die Richtlinien für das Verhalten gegenüber be

-

trunkenen Soldaten vom 17. November 1974, 

— die Zentrale Dienstvorschrift 10/5 „Der Innen-
dienst", Anlage 8 c und 

— der Beitrag „Mein Weg zum Alkohol und zurück" 
in Heft 8/75 der Information für die Truppe. 

Darüber hinaus führt das Bundesministerium der 
Verteidigung in Zusammenarbeit mit der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln 
seit 1974 Aufklärungsmaßnahmen in der Truppe 
durch. 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß junge Solda-
ten bereits eigene Erfahrungen im Alkoholgenuß 
haben, ist es Ziel der Maßnahmen, die bei Soldaten 
verfestigte Imagekombination der Öffentlichkeit 
„Mann — trinkfest — guter Soldat" aufzulösen, um 
den Soldaten Informationen zu kontrolliertem Alko-
holgenuß zu vermitteln. Daher wurden die Alkohol-
aufklärungsmaßnahmen mit den Mitteln der moder-
nen Werbung durchgeführt. 

Anlage 96 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Kuhlwein (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage B 72) : 

Trifft es zu, daß die Bundeswehr durch das Bundeswehrbe-
schaffungsamt über westdeutsche Händler Werkzeug für Kraft-
fahrzeuge aus der DDR und aus Polen bezieht, und wie beurteilt 
die Bundesregierung gegebenenfalls diesen Sachverhalt? 

Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 
hat in Einzelfällen über westdeutsche Händler Werk-
zeuge und Kleineisenteile, die keinen besonderen 
Sicherheitsvorschriften unterliegen, als marktgän-
gige Artikel aus Ländern des Ostblocks bezogen. 

Diese Handhabung ist mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft abgestimmt. 

Nach der Verdingungsordnung für Leistungen 
Teil A (VOL/A) dürfen Ostblockerzeugnisse, die ord-

nungsgemäß im Rahmen von internationalen Han-
delsabkommen in die Bundesrepublik Deutschland 
eingeführt werden und alle technischen und sonsti-
gen Lieferbedingungen erfüllen, nicht diskriminiert 
werden. 

Die bei der Bundeswehr vorgeschriebene Güteprü-
lung wird beim Auftragnehmer in der Bundesrepu-
blik Deutschland durchgeführt. 

Anlage 97 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Würtz (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage B 73) : 

Entstehen dem Bundesverteidigungsminister Schwierigkeiten 
bei der Erfassung und Bewirtschaftung vorbehaltener Stellen für 
Zeitsoldaten im Öffentlichen Dienst, wenn ja, welche Maßnah-
men hat das Ministerium zur Behebung dieser Probleme ergriffen? 

Bei den Bemühungen um die Eingliederung der 
Zeitsoldaten, die eine Einstellung in den öffentlichen 
Dienst mit Hilfe des Stellenvorbehalts anstreben, ist 
auch der Frage nachgegangen worden, ob alle nach 
§10 des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) vorbe-
haltenen Stellen den Vormerkstellen gemeldet wer-
den. 

Beim Bund gibt es keinen Anhalt dafür, daß die 
Erfassung der vorzubehaltenden Stellen lückenhaft 
sei. Dies kann jedoch nicht von allen Bereichen der 
Länder gesagt werden. Deshalb hat auf meine An-
regung hin der Bundesminister des Innern, dem der 
Vollzug der Eingliederung obliegt, in einem Rund-
schreiben die obersten Landesbehörden gebeten, dar-
auf hinzuwirken, daß sämtliche Einstellungsbehör-
den, insbesondere Gemeinden, Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die 
vom Stellenvorbehalt nach § 10 SVG betroffen sind, 
alle vorzubehaltenden Stellen erfassen und den Vor-
merkstellen melden. Außerdem sind die Vormerk-
stellen der Länder in einer gemeinsamen Bespre-
chung mit dem Bundesminister des Innern gebeten 
worden, auf eine vollständige Erfassung aller Vor-
behaltstellen hinzuwirken. Dies wurde zugesagt. 

Die bisher verschiedentlich festzustellenden 
Schwierigkeiten bei der Eingliederung von Zeitsol-
daten in den öffentlichen Dienst waren in der Regel 
nicht auf einen unzureichenden Stellenvorbehalt zu-
rückzuführen, sondern sie beruhen auf Gründen, die 
in der Person der Soldaten lagen; meist handelte 
es sich um mangelnde Mobilität oder um unzurei-
chende Eignung für die angestrebte Verwendung. 

Nicht zu verkennen ist jedoch, daß die Eingliede-
rung schwieriger werden kann. Einerseits steigt das 
Interesse an einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst, andererseits geht die Personalzuführung aus 
Haushaltsgründen zurück, was nicht ohne Einfluß 
auf die Zahl der Vorbehaltsstellen bleibt. 

Die Entwicklung der Eingliederungsmöglichkeiten 
wird deshalb auch weiterhin von den zuständigen 
Stellen meines Hauses, einschl. der Wehrbereichs-
verwaltungen sorgsam beobachtet, damit etwa er-
forderliche weitergehende Maßnahmen rechtzeitig 
eingeleitet werden können. 
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Anlage 98 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schwörer 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 74 und 75) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich in den letzten Mo-
naten die Klagen häufen, daß Wehrpflichtige weit von ihrem 
Heimatort entfernt zum Grundwehrdienst einberufen werden und 
daß sie auch nach Ableistung des Grundwehrdienstes vielfach in 
Standorten Dienst tun müssen, die hunderte von Kilometern von 
ihrem Heimatort entfernt liegen, und wie erklärt sich die Bun-
desregierung gegebenenfalls diese Tatsache, da doch gerade in 
Heimatnähe auch — wie in Baden-Württemberg — eine große 
Zahl von Kasernen vorhanden ist? 

Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesregierung vor-
gesehen, um wenigstens nach Ablauf der Grundwehrdienstzeit 
die Ableistung des übrigen Wehrdienstes in Heimatnähe zu er-
möglichen, vor allem auch angesichts der auf den Anfahrtstrek-
ken zu den Kasernen zu beklagenden Verkehrsunfälle, und 
könnte die Bundesregierung die Bundeswehr dazu veranlassen, 
ihre Qualifikationsmerkmale zu vereinfachen, wenn damit die 
Heimatnähe des Einsatzortes besser zu erreichen wäre? 

In meinem Schreiben an die Mitglieder des Deut-
schen Bundestages vom 3. Mai 1977 habe ich bereits 
ausführlich dargestellt, warum eine nicht unbe-
trächtliche Anzahl von Wehrpflichtigen den Wehr-
dienst nicht in der Nähe des Heimatortes leisten 
kann. Ich darf wiederholen, daß heimatferne Ein-
berufungen deshalb notwendig sind, weil die Zahl 
der zur Verfügung stehenden Wehrpflichtigen in 
keinem Wehrbereich mit dem Personalbedarf der 
dort stationierten Truppenteile übereinstimmt und 
das Aufkommen an Wehrpflichtigen im Bundesge-
biet möglichst gleichmäßig ausgeschöpft werden 
muß. 

Während in Nordrhein-Westfalen und in gerin-
gerem Umfang auch in Baden-Württemberg ein 

Überhang vorhanden ist, stehen in den Ländern 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein weit weniger 
Wehrpflichtige zur Verfügung, als die dort zahlrei-
cher stationierten Truppenteile benötigen. Ein Aus-
gleich ist nur dadurch möglich, daß die im südlichen 
und mittleren Teil der Bundesrepublik bestehenden 

Überhänge in Standorte einberufen werden, die 
nördlich ihrer Heimat liegen. Entfernungen, die 
auch unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten 
ungewöhnlich sind, können sich bei geringem Auf-
kommen oder beim Ausfall von Wehrpflichtigen 
mit seltenen Qualifikationsmerkmalen ergeben. 

Gegenstand der Standortbestimmung nach den 
vorbezeichneten Grundsätzen ist der Stammtruppen-
teil, bei dem der Wehrpflichtige mindestens zwölf 
Monate seiner Dienstzeit verbringt. Bei der Zutei-
lung zur Grundausbildungseinheit sind diese Grund-
sätze nur bedingt anwendbar, da die Grundausbil-
dung aus organisatorischen Gründen auf verhältnis-
mäßig wenige Standorte beschränkt ist. 

Eine Vereinfachung der Qualifikationsmerkmale 
kann nicht in Erwägung gezogen werden. Abgese-
hen davon, daß sie das Problem des Überhangs ein-
zelner Wehrbereiche nur teilweise lösen würde, weil 
das Gebot der gleichmäßigen Ausschöpfung auf je-
den Fall zum regionalen Ausgleich zwingt, ist die 
qualifikationsgerechte Verwendung unabdingbar. 
Die rasch fortschreitende Waffentechnik und die 
Verkürzung des Grundwehrdienstes verlangen mehr 
denn je, daß der richtige Mann auf dem richtigen 

Platz verwendet wird. Nur auf diese Weise kann die 
beste mögliche Effektivität gewahrt bleiben. 

Anlage 99 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Simonis (SPD) (Druck-
siche 8/926 Frage B 76) : 

Treffen Berichte zu, daß private Altersheime und Senioren-
stifte, ohne einen verbindlichen Einzugstermin zu nennen, Mie-
terdarlehen fordern, die zu 50 v. H. bei der Anmeldung für 
einen Heimplatz, zu 50 v. H. bei Einzug fällig werden und die 
nur sehr niedrig oder gar nicht verzinst werden, und was wird 
die Bundesregierung gegebenenfalls unternehmen, um sicherzu-
stellen, daß die Wartezeit bis zum Einzug in das Heim nicht 
unzumutbar lang ausgedehnt wird? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß verschie-
dentlich Träger von Alteneinrichtungen bereits vor 
Festlegung eines Bezugstermins unverzinsliche oder 
niedrigverzinsliche Darlehen fordern. Die Bundes-
niedrigverzinsliche Darlehen fordern. Die Bundesre-
gierung sieht keine direkte Möglichkeit, eine Verkür-
zung der Wartezeit bis zum Bezug der Einrichtung 
sicherzustellen. Die Gewährung eines Darlehens ist 
ebenso wie die Vereinbarung seiner Konditionen und 
des Bezugstermins der freien Vertragsgestaltung zwi-
schen Bewohner und Träger der Einrichtung über-
lassen. 

Hiervon ist jedoch die Frage nach dem wirtschaft-
lichen Schutz der Heimbewohner zu trennen. Auf 
Grund des § 14 Heimgesetz und der demnächst zu 
erlassenden Verordnung über die Pflichten der Trä-
ger von Altenheimen, Altenwohnheimen und Pflege-
heimen für Volljährige im Falle der Entgegennahme 
von Leistungen zum Zwecke der Unterbringung 
eines Bewohners oder Bewerbers (Heimsicherungs-
verordnung) — ein Referentenentwurf ist bereits fer-
tiggestellt — werden Heimbewohner vor finanziel-
len Nachteilen geschützt, die ihnen durch die Ge-
währung von Darlehen oder anderer geldwerter 
Leistungen an Heimträger entstehen könnten. 

Anlage 100 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Amling (SPD) (Drucksache 
8/926 Fragen B 77, 78 und 79) : 

Untersucht die Bundesregierung mögliche Gründe für die 
sprunghaft angestiegene Zahl von Selbstmorden Jugendlicher im 
Zusammenhang mit der Tatsache, daß die Bundesregierung im 
internationalen Vergleich inzwischen einen Spitzenplatz ein-
nimmt? 

Welche Möglichkeiten sind für eine verstärkte Aufklärung der 
Umwelt gegeben, um eine frühzeitige Erkennung der Selbst-
mordversuche und eine Verringerung der Selbstmordziffer zu er-
reichen, und wird die Bundesregierung diese Möglichkeiten im 
Rahmen ihres Verantwortungsbereichs nutzen? 

Wie kann die nach einem überstandenen Selbstmordversuch 
dringend nötige psychotherapeutische Behandlung gewährleistet 
werden, vor allem dann, wenn solche Maßnahmen von Eltern 
unterlassen werden? 
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 Zu Frage B 77: 

Das Statistische Bundesamt verfügt bislang ledig-
lich über Unterlagen bis zum Jahre 1975. Die Selbst-
mordstatistik weist für die Jahre 1971 bis 1975 fol-
gende Zahlen auf 

(m = männlich, w = weiblich, i — insgesamt) : 

1971 1972 1973 1974 1975 

5 bis 	9 Jahre 	 m 0 m 1 m 0 m 0 m 1 

w 0 w 0 w 0 w 0 w 0 

i 0 i 1 i 0 i 0 i 1 

10 bis 14 Jahre 	 m 66 m 45 m 52 m 57 m 62 

w 8 w 12 w 14 w 19 w 16 

i 74 i 57 i 66 i 76 i 78 

15 bis 19 Jahre 	 m 288 m 322 m 332 m 315 m 374 

w 102 w 113 w 119 w 129 w 131 

i 390 i 435 i 451 i 444 i 505 

Von einem sprunghaften Ansteigen der Selbst-
mordzahlen kann demnach verallgemeinernd nicht 
gesprochen werden. Nur bei der Altersgruppe der 
männlichen Jugendlichen ist im Jahre 1975 ein 
größerer Anstieg zu beobachten. Auch in der näch-
sten Altersgruppe der männlichen Volljährigen ist 
im Jahre 1975 eine auffällige Zunahme der Selbst-
morde gegenüber 1974 festzustellen. Für den inter-
nationalen Bereich liegen dem Statistischen Bun-
desamt nur Gesamtzahlen vor, so daß über die 
Altersgliederung keine Angaben gemacht werden 
können. Welche Position die Bundesrepublik in den 
hier interessierenden Altersgruppen einnimmt, ist 
daher nicht bekannt. 

Über die Ursachen des Suicids von Kindern hat 
die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine 
Große Anfrage betr. Situation der Kinder in 
Deutschland am 10. März 1975 (Drucksache 7/3340 
Seite 6) Ausführungen gemacht, die weitgehend 
auch auf Jugendliche zutreffen. Ungünstige fami-
liäre Verhältnisse und erzieherisches Versagen 
schaffen zumeist die Voraussetzungen für den Ent-
schluß zum Selbstmord. Wenn weitere Faktoren in 
der sozialen Umwelt, insbesondere solche Ereig-
nisse, die die Kinder stark schockieren, hinzutre-
ten, ist die Gefahr einer Spontanreaktion besonders 
groß. 

Die Deutsche Gesellschaft für Selbstmordverhü-
tung in Ulm befaßt sich seit mehreren Jahren inten-
siv mit allen einschlägigen Fragen, so auch denen 
nach den Gründen der Selbstmorde Jugendlicher 
und verfügt über die entsprechenden Literaturnach-
weise. Eine erneute Motivationsforschung wird an-
gesichts der bereits vorliegenden Untersuchungen 
von der Bundesregierung nicht für erforderlich ge-
halten. 

Zu Frage B 78: 

In der bereits erwähnten Antwort auf die Große 
Anfrage betr. Situation der Kinder in Deutschland  

finden sich längere Ausführungen über geeignete 
präventive Maßnahmen, insbesondere im Bereich 
der Elternbildung und Familienberatung, sowie 
über die Förderung zahlreicher Modellversuche. 
Weitere ergänzende Angaben hat die Bundesregie-
rung bei anderer Gelegenheit in ihrer Antwort auf 
eine Anfrage des Abgeordneten Dr. Enders nach 

Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung von 
Selbstmorden junger Menschen mit den Möglich-
keiten einer wirksamen Suicid-Prophylaxe gemacht 
(vgl. Protokoll über die 141. Sitzung des Deutschen 
Bundestages vom 16. Januar 1975 — Anlage 21). 
Die Bundesregierung wird weiterhin im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bemüht sein, junge Menschen 
vor dem verhängnisvollen Entschluß zu bewahren, 
ihrem Leben ein Ende zu bereiten. 

Zu Frage B 79: 

Die Sicherstellung einer erforderlichen Nachbe-
handlung oder -betreuung muß durch den erstbehan-
delnden Arzt erfolgen. Patienten nach einem Selbst-
mordversuch sollten deshalb erst aus der stationären 
Behandlung entlassen werden, wenn die Nachsorge 
und damit die Rückfallprophylaxe sichergestellt ist. 
Üblicherweise geschieht dies durch Facharztüber-
weisung oder Vermittlung an soziale Beratungs-
dienste. Es ist hilfreich, wenn die Krankenhäuser 
über Fachkräfte — insbesondere auch über Sozial-
arbeiter — verfügen, die den Patienten während 
des Klinikaufenthaltes auf die Weiterbehandlung 
vorbereiten, die Verbindung zu seinen Kontakt-
personen herstellen und vermittelnd tätig werden, 
soweit dies im außermedizinischen Bereich erfor-
derlich erscheint. Falls eine psychotherapeutische 
Behandlung erforderlich sein sollte, muß deren Ein-
leitung durch den erstbehandelnden Arzt sicherge-
stellt werden. 

Anlage 101 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 80) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung angesichts der Bedeutung 
des Cholesterinspiegels als Risikofaktor für Herzinfarkte das 
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Ergebnis einer an der Universität Cambridge durchgeführten 
Untersuchung (vgl. „Welt am Sonntag" vom 21. August 1977, 
Seite 30), wonach der tägliche Genuß von Milch (Vollmilch oder 
Magermilch) eine Senkung des Cholesterinspiegels im Blut be-
wirkt, und — falls sie zu dem gleichen Ergebnis kommt — wird 
sie entsprechende Aufklärungsarbeit leisten? 

Maßgebend für die Beurteilung der Frage eines 
Zusammenhangs zwischen Ernährung und koronaren 
Herzerkrankungen sind in der Bundesrepublik 
Deutschland die vom Bundesgesundheitsamt u. a. im 
Bundesgesundheitsblatt vom 23. August 1974 ver-
öffentlichten Feststellungen „Ernährungsmedizini-
sche Bedeutung und Bewertung von Nahrungsfetten 
bei der Pathogenese und Prophylaxe von degenera-
tiven Gefäßerkrankungen". 

Diese Feststellungen wurden hei einem Sympo-
sium, an dem Ernährungswissenschaftler aller Fach-
richtungen teilgenommen haben, einstimmig getrof-
fen. 

Der Inhalt der von Ihnen erwähnten Untersuchun-
gen von Wissenschaftlern an der Universität Cam-
bridge ist mir nicht bekannt. Ich habe daher das 
Bundesgesundheitsamt beauftragt, sich hierzu gut-
achtlich zu äußern. Sobald mir die Stellungnahme 
des Bundesgesundheitsamtes vorliegt, werde ich Sie 
entsprechend unterrichten. 

Zu Ihrer Information möchte ich noch darauf hin-
weisen, daß sich die Empfehlungen des Bundesge-
sundheitsamtes weitgehend mit dem Inhalt des Be-
richtes einer US-Senatskommission vom Februar 
1977 und den Aussagen in den im Januar 1977 ver-
öffentlichten „Durchschnittswerte des physiologi-
schen Energie- und Nährstoffbedarfs für die Bevölke-
rung der Deutschen Demokratischen Republik" (ver-
öffentlicht mit Genehmigung des Ministeriums für 
Gesundheitswesen der Deutschen Demokratischen 
Republik) decken. 

Anlage 102 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schrift-
lichen Fragen der Abgeordneten Frau Erler (SPD) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 81 und 82) : 

Wie gedenkt die Bundesregierung zu verhindern, daß bei zu 
lange aufbewahrten Champignondosen (BMELF-Informationen 
vom 14. September 1977), aber auch Sauer- und Obstkonserven 
größere Mengen Zinn und Eisen auf den Inhalt der Dosen 
übergehen, solange ein Herstellungs-, oder Verfallsdatum auf 
den Konserven nicht erforderlich ist und der Verbraucher in-
sofern die gesundheitsschädliche Toleranzgrenze nicht erkennen 
kann? 

Wie gedenkt die Bundesregierung den Verbraucher davor zu 
schützen, daß er (insbesondere vor Weihnachten und Ostern) 
Gebäck erwirbt, das noch aus der Vorjahresproduktion stammt, 
von dem er aber irrtümlich annimmt, es sei frisch, weil ein Her-
stellungs- oder Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Packungen 
bisher nicht erforderlich ist? 

Zu Frage B 81: 

Der Gesundheitsschutz des Verbrauchers ist auch 
ohne Datumskennzeichnung gewährleistet. In der 
Bundesrepublik besteht die Empfehlung, daß der 
Zinngehalt von Lebensmitteln 25 Milligramm je 100 
Gramm nicht überschreiten soll. Dieser Wert wird 
in der Praxis selbst bei längerer Lagerung von Kon-
serven nicht erreicht ;  er bleibt vielmehr wesentlich 

unterschritten. Dies gilt sowohl für Champignon-, 
als auch für Sauer- und Obstkonserven. Bei den 
Champignonkonserven wird diese Aussage durch 
die Ergebnisse der Untersuchung von insgesamt 270 
Proben getragen. 

Der Eisengehalt von Lebensmitteln hat lediglich 
Auswirkungen auf den Geschmack; toxikologisch ist 
er ohne Belang. Für ihn bestehen in der Bundesre-
publik keine Vorschriften. In den USA besteht die 
Empfehlung, daß der Eisengehalt im Lebensmittel 
nicht mehr als 5 Gramm je 100 Gramm betragen soll. 
Auch dieser lediglich aus Geschmacksgründen emp-
fohlene Wert wird von den in der Bundesrepublik 
im Verkehr befindlichen Chamignons üblicher-
weise eingehalten. Es sind bisher lediglich vier Ein-
zelproben bekanntgeworden, bei denen dieser Wert 
annähernd erreicht oder überschritten wurde. 

Zu Frage B 82: 

Lebensmittel, die infolge von Überlagerung zum 
Verzehr nicht mehr geeignet sind, dürfen bereits 
nach dem geltenden Recht nicht mehr in den Ver-
kehr gebracht werden (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG) ; so-
fern sie zum Verzehr zwar noch geeignet, aber in 
nicht unerheblichem Maße in ihrem Genußwert ge-
mindert sind, muß dies kenntlich gemacht werden 
(§ 17 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG)). Diese Vor-
schriften schützen den Verbraucher vor Übervortei-
lung beim Kauf überlagerter Lebensmittel. Sie sind 
insbesondere auch für Gebäck von Bedeutung, weil 
die meisten Gebäcksorten bei zu langer Lagerung 
eine erhebliche Qualitätseinbuße erleiden. 

Die Datumskennzeichnung von Lebensmitteln wird 
durch die EG-Kennzeichnungsrichtlinie innerhalb der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einheitlich ge-
regelt werden. Für Backwaren wird wahrscheinlich 
die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums vorgese-
hen werden, weil sie für den Verbraucher wegen der 
sehr unterschiedlichen Haltbarkeitsdauer der einzel-
nen Backwaren informativer ist, als die bloße An-
gabe des Herstellungsdatums. Im Hinblick auf die 
kommende EG-Regelung sind die Pläne zur Einfüh-
rung der Datumskennzeichnung speziell auch bei 
Backwaren seinerzeit zurückgestellt worden. 

Anlage 103 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Burger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 83 und 84) : 

Wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, im Weinrecht 
die derzeit gültige rechtliche Regelung in der geographischen 
Bezeichnung der Weine beizubehalten, damit gesichert ist, daß 
auch in Zukunft die Angabe von Gemeindenamen bei Wein in 
Verbindung mit Namen von Lagen, die sich über mehrere Ge-
meinden erstrecken, möglich ist? 

Ist die Bundesregierung mit mir der Meinung, daß eine Ände-
rung der derzeitigen Rechtsgrundlage schwere wirtschaftliche 
Einbußen der insbesondere überörtlich tätigen Genossenschafts-
kellereien zur Folge haben würde, und wenn ja, wird sie sich 
entsprechend verhalten? 
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Zu Frage B 83: 

Wegen des für die notwendige Änderung des 
Weingesetzes erforderlichen Zeitbedarfs können für 
die geographische Bezeichnung von Wein bis zum 
31. August 1978 noch die deutschen Rechtsvorschrif-
ten angewendet werden. Auch wenn nach Ablauf 
dieser Übergangfrist die Vorschriften des Gemein-
schaftsrechts für die Bezeichnung und Aufmachung 
von Wein uneingeschränkt angewendet werden müs-
sen, wird es möglich sein, in der Bezeichnung von 
Wein aus gemeindeübergreifenden Lagen die Na-
men von Gemeinden oder Ortsteilen anzugeben. 
Dies wird allerdings an die Voraussetzung geknüpft 
sein, daß mindestens 85 % der verwendeten Aus-
gansstoffe aus Trauben stammen, die in der angege-
benen Gemeinde oder dem angegebenen Ortsteil ge-
erntet worden sind. Die Süßreserve braucht in diesen 
Anteil nicht eingerechnet zu werden, so daß die nach 
dem Weingesetz von 1971 geltende Regelung des 
bezeichnungsunschädlichen Verschnitts im Ergebnis 
erhalten bleibt. Ein als „Nitteler Rochusfels" be-
zeichneter Wein muß also künftig — ausschließlich 
der Süßreserve — zumindest zu 85 % aus Trauben 
stammen, die sowohl in der Lage Rochusfels als auch 
in der Gemeinde Nittel gewachsen sind. 

Dies stellt insofern eine Änderung der Rechtslage 
dar, als nach bisherigem deutschen Recht der Name 
einer Großlage oder gemeindeübergreifenden Einzel-
lage belegenen Gemeinde auch dann angegeben 
werden darf, wenn für den so gekennzeichneten 
Wein aus ihrem Gebiet keine einzige Traube ver-
wendet worden ist. 

Die Großlage „Gutes Domtal" z. B. erstreckt sich 
über die Gemeinden Nieder-Olm, Lörzweiler, 
Nackenheim, Nierstein, Dexheim, Dalheim, Weinols-
heim, Friesenheim, Undenheim, Köngernheim, Sel-
zen, Hahnheim, Sörgenloch, Zornheim und Mommen-
heim. Ein Wein aus dieser Großlage kann also wahl-
weise mit dem Namen einer dieser Gemeinden be-
zeichnet werden. Er kann sogar dann als „Nierstei-
ner gutes Domtal" bezeichnet werden, wenn die zu 
seiner Herstellung verwendeten Trauben zu 100 °/o 
aus der Gemeinde Undenheim stammen. Anderer-
seits müssen nach dem noch anwendbaren deutschen 
Recht bei einem nur als „Niersteiner Müller Thur-
gau" bezeichneten Wein 75 % der zur Herstellung 
verwendeten Ausgangsstoffe — einschließlich der 
Süßreserve — aus der Gemeinde Nierstein stammen. 

Für den Verbraucher ist dies sicher kaum durch-
schaubar. Demgegenüber wird er nach der Regelung 
des Gemeinschaftsrechts künftig wissen, daß bei An-
gabe des Namens einer Lage, eines Ortsteils oder 
einer Gemeinde bei einem deutschen Wein 85 % der 
zur Weinbereitung verwendeten Trauben aus der 
angegebenen geographischen Herkunft stammen. 
Das Gemeinschaftsrecht bewirkt mithin insoweit ei-
ne Verbesserung der vom Weingesetz 1971 ange-
strebten Wahrheit und Klarheit des Weinetiketts als 
Mittel zur zutreffenden Unterrichtung des Verbrau-
chers. 

Zu Frage B 84: 

Die Bundesregierung räumt ein, daß der Über-
gang auf die Regelung des Gemeinschaftsrechts für  

die Unternehmen der Weinwirtschaft, die bisher von 
der Möglichkeit der wahlweisen Benutzung von Ge-
meindenamen Gebrauch gemacht haben, betriebliche 
Umstellungen erforderlich machen wird, wie sie jede 
Rechtsänderung im wirtschaftlichen Bereich zur Fol-
ge hat. 

In Hessen und Bayern stößt dies nach dem Ergeb-
nis der zu dieser Frage geführten Besprechungen 
auf keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, weil 
auch nach dem Gemeinschaftsrecht die Angabe eines 
Gemeinde- oder Ortsteilnamens als Teil der Lage-
bezeichnung (Leitgemeinde) zulässig ist und auf die-
se Weise die Lage geographisch näher bestimmt 
werden kann. In dem bestimmten Anbaugebiet 
Rheingau ist diese Lösung bereits geltendes Recht, 
und für das stark genossenschaftlich organisierte, 
bestimmte Anbaugebiet Franken ist sie vorgesehen. 
Die Landwirtschaftsministerien der Länder Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie die be-
troffenen Weinwirtschaftsverbände haben gegen die 
im Gemeinschaftsrecht enthaltene Einschränkung 
der an keinerlei Anteile der Ausgangsstoffe gebun-
denen Verwendung der Gemeinde- und Ortsteilna-
men vor allem aus wirtschaftlichen Gründen Beden-
ken erhoben. Die Prüfung dieser Bedenken durch 
die beteiligten Bundesministerien, bei der auch die 
bereits erörterten Gesichtspunkte des Verbraucher-
schutzes vor Täuschung berücksichtigt werden müs-
sen, ist noch nicht abgeschlossen. 

Anlage 104 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) (Druck-
sache 8/926 Frage B 85) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Beratung von Schwan-
geren nach der Reform des § 218 bzw. die dabei auftretenden 
regionalen Unterschiede in einzelnen Bundesländern, und welche 
Konsequenzen zieht sie aus den vorliegenden Mängeln des Be-
ratungswesens zur Verbesserung der praktischen Reformwirk-
samkeit des neuen § 218? 

Ich gehe davon aus, daß sich Ihre Frage auf die 
Beratung Schwangerer, Mütter und Kinder über die 
zur Verfügung stehenden öffentlichen und privaten 
Hilfen bezieht. Nach § 218 b des Strafgesetzbuches 
wird diese Beratung (soziale Beratung) von einem 
Arzt oder einer anerkannten Beratungsstelle wahr-
genommen. Die bundesrechtliche Vorschrift über die 
soziale Beratung haben die Länder nach Erörterun-
gen in Bund-Länder-Gesprächen durch Rechtsvor-
schriften oder Richtlinien konkretisiert, insbesonde-
re Ziel, Form und Inhalt der sozialen Beratungen 
näher bestimmt. Die Vorschriften weichen zwar in 
einzelnen Punkten voneinander ab, stimmen aber 
darin überein, daß die soziale Beratung der Schwan-
geren helfen soll, eine Not- und Konfliktlage zu be-
wältigen und eine eigenverantwortliche Entschei-
dung zu treffen. Gegen diese Inhaltsbeschreibung 
ist aus der Sicht des Bundesrechtes nichts einzuwen-
den. 

Inzwischen gibt es in der Bundesrepublik nach 
dem Stand vom 1. Juni 1976 788 anerkannte Bera- 
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tungsstellen für soziale Beratung. Sie verteilen sich 
wie folgt auf die Länder: 

Baden-Württemberg 	89 Beratungsstellen 

Bayern     	 92 Beratungsstellen 

Berlin       	 94 Beratungsstellen 

Bremen     	 5 Beratungsstellen 

Hamburg   	 42 Beratungsstellen 

Hessen     	 65 Beratungsstellen 

Niedersachsen 	151 Beratungsstellen 

Nordrhein-Westfalen 	150 Beratungsstellen 

Rheinland-Pfalz       	59 Beratungsstellen 

Saarland 	 11 Beratungsstellen 

Schleswig-Holstein 	30 Beratungsstellen 

Der Bundesregierung sind bisher keine Fälle be-
kannt geworden, in denen die soziale Beratung we-
gen fehlender Angebote unterblieben wäre. Auch 
über die Durchführung der Beratung entsprechend 
dem gesetzlichen Auftrag ist bisher keine ins Ge-
wicht fallende Kritik an die Bundesregierung her-
angetragen worden. Die Bundesregierung übermit-
telt den Ländern und den Trägern der Beratungs-
stellen laufend die aus den vom Bund geförderten 
Modellprogramm gewonnenen Erkenntnisse, um den 
etwaigen weiteren Ausbau der Beratungsdienste zu 
erleichtern und bestehende Beratungsstellen in die 
Lage zu versetzen, durch qualitative Verbesserung 
der Beratungstätigkeit schwangeren Frauen in Kon-
fliktsituationen helfen zu können. 

Über die Erfahrungen der Bundesregierung mit 
der Handhabung der neuen Vorschriften zum 
Schwangerschaftsabbruch hat der Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit am 6. Juni 1977 
dem Bundestagsausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit ausführlich berichtet. 

Anlage 105 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Kuhlwein (SPD) (Druck-
sache 8/926 Fragen B 86 und 87) : 

Liegt dem Bundesverkehrsminister ein Antrag des Landes 
Schleswig-Holstein vor, im Bereich der Stadt Schwarzenbek die 
B 404 (Bismarckstraße) zu verlegen, um eine Verbesserung der 
bestehenden Verkehrsverhältnisse zu erreichen? 

Wenn nein, welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
für die Verlegung der B 404 in Schwarzenbek tätig zu werden, 
ohne daß entsprechende Anträge bzw. Pläne des zuständigen 
Landesverkehrsministeriums vorliegen? 

Ja, dem Bundesminister für Verkehr liegt seit 
dem 6. September 1977 ein Antrag des Landes 
Schleswig-Holstein vor. 

Damit entfällt eine Antwort auf Ihre zweite Frage. 

Anlage 106 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/926 Frage B 88) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung im Hinblick auf die Vor-
schrift der Anlage XI zu § 47 StVZO die Ergebnisse der Unter-
suchung durch den ADAC und den AvD, wonach in der Praxis 
ca. 70 v. H. der geprüften Fahrzeuge umweltfeindlich fahren 
sollen, da mit dort festgestellten Werten von 6 bis 7 v. H. CO 
im Leerlauf nicht einmal dem zur Zeit gültigen Wert von 
4,5 v. H. CO im Leerlauf genüge getan sei, und ist sie bereit, 
aus diesem Ergebnis Konsequenzen, gegebenenfalls gesetzgebe-
rischer Art, zu ziehen? 

Untersuchungen, wonach in der Praxis ein Teil 
der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge den Vor-
schriften nach Anlage XI Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZO) nicht entsprechen sollen, 
erhärten einen der Bundesregierung bekannten 
Tatbestand; nämlich, daß es äußerst schwierig ist, 
herkömmliche Gemischaufbereitungsanlagen über 
die vorhandenen Einstellmöglichkeiten ohne spe-
zielle Meßgeräte optimal umweltfreundlich einzu-
stellen. 

Dieser Erkenntnis Rechnung tragend, hat die 
Bundesregierung vorgeschrieben, daß in neue Fahr-
zeuge nur solche Gemischaufbereitungsanlagen ein-
gebaut werden, die nicht oder nur in solchen Gren-
zen verstellbar sind, daß die zulässigen Grenzwerte 
nicht überschritten werden. Allerdings sind diese 
Maßnahmen nur vertretbar für neue Fahrzeuge. Die 
Umrüstung bereits im Verkehr befindlicher Fahr-
zeuge auf solche nicht verstellbare bzw. nur bedingt 
einstellbare, die Abgasgrenzwerte nicht überschrei-
tende Gemischaufbereitungsanlagen ist nicht beab-
sichtigt. 

Für im Verkehr befindliche Fahrzeuge bleibt über 
§ 29 StVZO hinaus nur die Möglichkeit, durch un-
vermutete Kontrollen der Polizeien Verstöße gegen 
die bestehenden Vorschriften aufzudecken. 

Die Bundesregierung nutzt jede Gelegenheit, die 
Länder zu bitten, ihre Polizeien verstärkt zur Über-
wachung der im Verkehr befindlichen Fahrzeuge 
einzusetzen. 

Anlage 107 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Voigt (Frankfurt) (SPD) 
(Drucksache 8/926 Frage B 89) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß von der Hoechst-AG 
und der Südchemie AG ein bleiunempfindlicher Katalysator zur 
Abgasreinigung von Ottomotoren entwickelt worden ist, bei 
dessen Verwendung Schadstoffe in Abgasen erheblich verringert 
werden können, und ist die Bundesregierung bereit, aus dieser 
Neuentwicklung die Konsequenzen einer gesetzlichen Neurege-
lung mit dem Ziel verringerter Schadstoffgrenzwerte zu ziehen? 

Die Entwicklung von Katalysatoren, die auch 
für gering verbleites Benzin geeignet sind, ist der 
Bundesregierung bekannt. 

In Verfolg des Umweltprogramms der Bundes-
regierung und in Übereinstimmung mit dem Bundes-
immissionsschutzgesetz werden Grenzwerte für 
die noch zulässigen Mengen an unerwünschten Be- 
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standteilen im Abgas von Kraftfahrzeugen festge-
legt. Dieses bewährte Verfahren fördert zwangsläu-
fig die technisch und wirtschaftlich optimalen Lö-
sungen. Es ist somit weder notwendig noch sinnvoll, 
eine bestimmte technische Lösung, wie die Verwen-
dung von Katalysatoren, vorzuschreiben. 

Anlage 108 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/926 Fragen B 90 und 91) : 

Wie ist der derzeitige Planungsstand der Ortsumgehung B 266 
Firmenich—Obergartzem, und wann kann mit dem Baubeginn und 
der Fertigstellung dieser Ortsumgehung gerechnet werden? 

Trifft es zu, daß im Rahmen des Zusatzinvestitionsprogramms 
der Bundesregierung die Autobahn A 56 von Zülpich bis zur 
Anschlußstelle Miel in voller Länge 4spurig ausgebaut wird, 
und wenn ja, wann kann mit Baubeginn und Fertigstellung ge-
rechnet werden? 

Zu Frage B 90: 

Für die Umgehungsstraße Firmenich-Obergartzem 
im Zuge der B 266 wird z. Z. der Bauentwurf aufge-
stellt. Wie bereits in der Fragestunde am 8. Dezem-
ber 1976 dargelegt wurde, soll die Maßnahme nach 
baureifer Vorbereitung voraussichtlich im Jahre 
1980 begonnen werden. Die Fertigstellung wird für 
1982 erwartet. 

Zu Frage B 91: 

Im Ergebnis ist es zutreffend, daß die Autobahn 
A 56 im Abschnitt Zülpich-Miel sofort 4spurig ge-
baut werden soll, mit Baubeginn voraussichtlich 
1978 und Fertigstellung 1981/82. Diese Disposition 
ist z. T. durch das Programm für Zukunftsinvestitio-
nen ermöglicht worden. 

Anlage 109 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Alber (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/926 Frage B 92) : 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß bei einem Projekt, 
das über Jahrzehnte hinweg für eine vernünftige Verkehrsver-
bindung sorgen würde, Mehrkosten in Höhe von rund 100 Millio-
nen DM gerechtfertigt wären, und ist sie bereit, beim Bau der 
S-Bahn zwischen Stuttgart-West und Böblingen der Trassenfüh-
rung zuzustimmen, die durch die Ortsmitte von Stuttgart-Vaihin-
gen mit Haltepunkten in Vaihingen-Nord und Vaihingen-Mitte 
(z. B. Trasse B2 oder D) führen würde? 

Die Bundesregierung trifft ihre Entscheidungen 
über S-Bahn-Maßnahmen der Deutschen Bundes-
bahn (DB) u. a. auf Grund von Berechnungen über 
— die Auswirkungen der Maßnahme auf das Wirt-

schaftsergebnis der DB und 
— die entstehenden volkswirtschaftlichen Nutzen 

und Kosten. 

Unter Berücksichtigung entsprechender Berech-
nungen für die Trassenvarianten in Stuttgart-Vai-
hingen hat sich der Bund und unabhängig davon das 
Land Baden-Württemberg für die Trasse C 3 ent-
schieden. 

Anlage 110 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schneider (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 93) : 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach der Bundesminister für 
Verkehr einem Tunnelbau im Zuge der A 451 im Ennertbereich 
hei Bonn zugestimmt hat, und welche Möglichkeiten sieht die 
Bundesregierung, insbesondere im Hinblick auf die Bundesgar-
tenschau 1979 in Bonn, nunmehr auf einen bevorzugten, gege-
benenfalls provisorisch halbseitigen Ausbau der seit langem ge-
planten Anbindung der vor etwa fünf Jahren fertiggestellten 
Konrad-Adenauer-Brücke (Südbrücke) in Bonn an die A 3 hinzu-
wirken. damit die schon heute herrschende Überlastung der B 42 
im Bereich des Siebengebirges nicht zu einer unvertretbaren Be-
lastung in diesem vielbesuchten Erholungsgebiet führt? 

Es ist zutreffend, daß der Bundesminister für Ver-
kehr im Zuge der geplanten A 451 für den Ennert-
aufstieg auf einer Teilstrecke im Bereich des Natur-
schutzgebietes einen Tunnel vom Grundsatz her für 
gerechtfertigt hält. Bei dem derzeitigen Vorberei-
tungsstand ist bis zur Bundesgartenschau 1979 eine 
Anbindung der A 451 an die A 3 nicht — auch 
nicht provisorisch — zu erreichen. 

Anlage 111 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/926 Frage B 94) : 

Gibt es hinsichtlich der Planfeststellung beim Neubau der 
B 44 zwischen Mainz-Kostheim und Frankfurt-Sindlingen beim 
2. und 3. Bauabschnitt, die beide in der ersten Dringlichkeits-
stufe liegen, Schwierigkeiten, und welche Gefahren einer Verzö-
gerung bestehen für den 2. und 3. Bauabschnitt? 

Wie von der hessischen Straßenbauverwaltung 
mitgeteilt wurde, beabsichtigt sie, das Planfeststel-
lungsverfahren für den Bau der Umgehung Hoch-
heim im Laufe dieses Jahres — spätestens Anfang 
1978 — einzuleiten. Ebenso ist vorgesehen, noch in 
diesem Jahre das Planfeststellungsverfahren für die 
Umgehung Hattersheim einzuleiten. 

Da für die B 40 (neu) kein Planfeststellungsverfah-
ren im Gange ist, sind Einwendungen und eventuelle 
Schwierigkeiten nicht vorauszusehen. 

Anlage 112 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Emmerlich (SPD) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 95 und 96) : 

Trifft es zu, daß nach Auffassung der Deutschen Lufthansa 
Frauen grundsätzlich nicht als Flugkapitäne in Frage kommen, 
und hält die Bundesregierung diese Auffassung für richtig? 

Wenn nein, welche Möglichkeiten bestehen für sie, die Deut-
sche Lufthansa zu einer Korrektur ihrer Auffassung zu ver-
anlassen? 

Ihre beiden Fragen sind für mich Anlaß gewesen, 
das Problem der Ausbildung und Einstellung von 
weiblichen Piloten erneut zur Klärung an den Vor- 
stand der Deutschen Lufthansa (DLH) heranzutra-
gen. Eine Meinungsbildung im Vorstand der Gesell- 
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schaft konnte innerhalb der zur Beantwortung Ihrer 
Fragen zur Verfügung stehenden Zeit noch nicht her-
beigeführt werden. Sobald mir die Entscheidung des 
Vorstandes der DLH vorliegt, bin ich gern bereit, 
Ihnen diese Antwort schriftlich mitzuteilen. 

Anlage 113 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 97): 

Ist daran gedacht, Straßenbaumittel, die in einem Bundes-
land nicht verbaut werden, anderen Bundesländern zukommen 
zu lassen? 

Straßenbaumittel, die in einem Bundesland nicht 
verbaut werden, können zugunsten anderer Bundes-
länder verwendet werden. Davon wird Gebrauch ge-
macht. 

Anlage 114 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Jäger (Wangen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 98) : 

Sind im Regierungsbezirk Tübingen außer der in der Antwort 
der Bundesregierung auf meine Anfrage Nr. 62 (Drucksache 8/885 
S. 24) bezeichneten Strecke Tübingen—Horb noch weitere Strek-
ken, insbesondere die Strecke Ulm—Friedrichshafen (mit An-
schluß nach Lindau) für die Elektrifizierung vorgesehen, und liegt 
insoweit ein Mißverständnis vor, als ich nicht nach dem „Raum 
Tübingen", sondern nach dem Regierungsbezirk Tübingen im 
Land Baden-Württemberg gefragt hatte? 

Die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 
hat auf Rückfrage mitgeteilt, daß sie die Umstellung 
weiterer Strecken im Regierungsbezirk Tübingen 
auf elektrischen Zugbetrieb in absehbarer Zeit beim 
Bundesminister für Verkehr nicht beantragen wird. 

Anlage 115 

Antwort 

des Parl. Saatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Conradi (SPD) (Druck-
sache 8/926 Fragen B 99 und 100) : 

Wann hat die Bundesbahndirektion Stuttgart der Hauptverwal-
tung der Deutschen Bundesbahn die notwendigen Unterlagen für 
die Erteilung eines Planungsauftrags für die Eisenbahnviadukte 
Zazenhausen und Münster der Strecke Kornwestheim—Untertürk-
heim vorgelegt, und wann wird die Hauptverwaltung die Pla-
nungsaufträge erteilen? 

Ist es möglich, die Ausführungsplanung für die Viadukte so 
zu beschleunigen, daß mit den Bauarbeiten nicht wie vorgesehen 
erst 1981, sondern bereits früher begonnen werden kann, gege-
benenfalls im Rahmen eines Konjunkturprogramms? 

Die Bundesbahndirektion Stuttgart hat am 25. Juli 
1977 bei der Hauptverwaltung der Deutschen Bun-
desbahn den Antrag auf Erteilung eines Planungs-
auftrages für die Erneuerung der Viadukte in Stutt-
gart-Zazenhausen (Feuerbach-Viadukt) und in Stutt-

gart-Münster (Neckar-Viadukt) gestellt. Daraufhin 
hat die Hauptverwaltung am 19. September 1977 
den entsprechenden Planungsauftrag erteilt. 

Eine Verkürzung der in der o. a. Fragestunde ge-
nannten Termine erscheint aus heutiger Sicht (Plan-
feststellung) nicht möglich. Die Aufnahme des Vor-
habens in ein Konjunkturprogramm ist derzeit nicht 
vorgesehen. 

Anlage 116 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/926 Frage B 101) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Lärmsituation in Flörs-
heim-Weilbach an der Autobahn A 15 Frankfurt—Köln die 
durch die Verbreiterung und den Anstieg bzw. das Gefälle ge-
kennzeichnet ist, und ist sie bereit, den Klagen aus der Bevöl-
kerung durch entsprechende Maßnahmen, wie z. B. durch einen 
etwa 350 m langen Lärmschutzzaun, abzuhelfen? 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für 
die Verbreiterung der Autobahn Frankfurt–Köln 
(A 3) hatte die Gemeinde Weilbach Klage auf An-
ordnung von Lärmschutzanlagen erhoben. Die Klage 
wurde vom zuständigen Verwaltungsgericht in 
Frankfurt/Main als unbegründet zurückgewiesen. 
Es ist daher nicht vorgesehen, im Bereich Flörsheim-
Weilbach an der Autobahn einen Lärmsch ut zz aun 

 zu errichten. 

Anlage 117 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/926 Frage B 102) : 

Welche Investitionen sind nach heutigem Sachstand von 
Bundesbahn und Bundespost in dem Landkreis Lahn-Dill und der 
Stadt Lahn beabsichtigt bzw. im Bau? 

Die Beantwortung Ihrer Frage in bezug auf die 
Investitionen der Deutschen Bundesbahn fällt in die 
Zuständigkeit des Vorstandes der Deutschen Bun-
desbahn (DB).  Ihre Frage wird daher dem Vorstand 
der DB weitergeleitet. Sie werden von dort unmittel-
bar eine Antwort erhalten. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß die ge-
wünschten Erhebungen über die Investitionen der 
DB in einzelnen Landkreisen bzw. Städten einen 
erheblichen Arbeitsaufwand bedeuten und somit 
nicht kurzfristig angegeben werden können. 

Die Deutsche Bundespost wird voraussichtlich im 
Rechnungsjahr 1977 für Baumaßnahmen des Post- 
und Fernmeldewesens sowie für fernmeldetechni-
sche Anlagen in den Landkreisen Lahn-Dill und in 
der Stadt Lahn insgesamt 30,5 Millionen DM in-
vestieren. Für das Rechnungsjahr 1978 ist mit einem 
Investitionsvolumen von 26,4 Millionen DM 7u 

rechnen. 
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Anlage 118 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 103) : 

In welcher Höhe und für welche Projekte der Städtesanie-
rung werden in den nächsten Jahren Mittel in den Landkreis 
Lahn-Dill und in die Stadt Lahn fließen? 

Im Rahmen des Bundesprogramms nach § 72 des 
Städtebauförderungsgesetzes werden mit Finanzhil-
fen des Bundes städtebauliche Sanierungsmaßnah-
men in Lahn-Wetzlar und — im Landkreis Lahn-Dill 
— in den Städten Dillenburg, Grünberg, Herborn, 
Laubach und Lich gefördert. Dem Land Hessen wur-
den bisher zur Bewilligung an die Gemeinden zuge-
teilt für 

Lahn-Wetzlar 	1971 bis 1977 = 4 463 000 DM 

Dillenburg 	1971 bis 1977 = 1 276 000 DM 

Grünberg  	1972 bis 1977 = 1 350 000 DM 

Herborn   	1973 bis 1977 = 1 800 000 DM 

Laubach   	1973 bis 1977 = 850 000 DM 

Lich         	 1973 bis 1977 = 1 070 000 DM. 

Diese Bundesfinanzhilfebeträge entsprechen einem 
Drittel der jeweils förderungsfähigen Kosten. 

Das Bundesprogramm nach § 72 StBauFG wird für 
den Zeitraum der mehrjährigen Finanzplanung auf-
gestellt und jährlich auf der Grundlage der Länder-
programme der Entwicklung angepaßt und fortge-
führt. Eine maßnahmebezogene Aussage über die 
Höhe der Bundesfinanzhilfe im Jahre 1978 kann zur 
Zeit noch nicht getroffen werden. Das Landespro-
gramm Hessen für 1978 wird im Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ab 
15. Oktober 1977 erwartet. Im Rahmen des Pro-
gramms zur Stärkung von Bau- und anderen Inve-
stitionen vom 27. August 1975 wurden im Pro-
grammbereich „Stadtsanierung" in der Stadt Lahn 
und im Landkreis Lahn-Dill folgende Vorhaben mit 
Bundesmitteln gefördert: 

Lahn-Gießen 

Aus- und Umbau des erhaltenswerten Gebäudes 
Georg-Schlosser-Straße 2 

Bundeszuschuß 	280 000 DM 

Bundesdarlehen 	160 000 DM 

Lahn-Wetzlar 

Aus- und Umbau der erhaltenswerten Gebäude 
Avemannsches Haus, Zehntscheune am Lottehaus, 
Zehntscheune am Ludwig-Erk-Platz 

Bundeszuschuß 	450 000 DM 

Bundesdarlehen 	260 000 DM 

Grünberg 

Parkdeck 	Bundeszuschuß 	240 000 DM 

Bundesdarlehen       	100 000 DM  

Haiger 

Aus- und Umbau des erhaltenswerten Hauses Fisch-
bach zu einem Heimatmuseum 

Bundeszuschuß 	55 000 DM 

Bundesdarlehen 	30 000 DM 

Herborn 

Aus- und Umbau der erhaltenswerten Gebäude 
Kornmarkt 12-14 und Schulhofstraße 5 

Bundeszuschuß 	405 000 DM 

Bundesdarlehen 	233 000 DM 

Laubach 

Aus- und Umbau der erhaltenswerten Gebäude 
Am Markt 5 und Obergasse 4 

Bundeszuschuß 	150 000 DM 

Bundesdarlehen 	75 000 DM 

Die vom Land Hessen im Rahmen des Programms 
für Zukunftsinvestitionen, Programmbereich „Ver-
besserung der Lebensbedingungen in Städten und 
Gemeinden" zur Förderung im Programmjahr 1977 
ausgewählten Vorhaben sind mir noch nicht voll-
ständig übermittelt worden. Hierzu kann ich des-
halb zur Zeit noch keine verbindliche Aussage ma-
chen. Es steht aber zu erwarten, daß Programmittel 
auch in Lahn und im Landkreis Lahn-Dill zum Ein-
satz kommen. 

Anlage 119 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage 104) : 

Ist die Bundesregierung bereit, sich dafür einzusetzen, das 
Stadtwaldsanatorium in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis), das 
entsprechend der Auskunft der Bundesregierung auf meine 
Frage vom 9. September 1977 (Drucksache 8/885, Teil B, Nr. 73) 
keine Verwendung im Bereich der Gesundheitsfürsorge und -vor-
sorge mehr finden kann, unter strukturpolitischen Gesichts-
punkten der Zonenrandförderung einer anderweitigen Verwen-
dung außerhalb des gesundheitspolitischen Bereichs zuzuführen? 

Die Bundesbahn-Versicherungsanstalt (BVA) hat 
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in 
Berlin und allen Landesversicherungsanstalten das 
Stadtwaldsanatorium Melsungen zum Kauf ange-
boten und dabei gebeten, sich innerhalb eines Mo-
nats zu äußern. Diese Frist ist noch nicht abgelau-
fen.  

Z. Z. wird von der BVA ein Verkaufsprospekt er-
stellt, der allen infrage kommenden Stellen, insbe-
sondere den Landeswohlfahrtsverbänden, übersandt 
werden wird. 

Die Deutsche Bundesbahn (DB) selbst hat keine 
Möglichkeit, das Haus einem anderen Verwen-
dungszweck zuzuführen. Es kann z. B. nicht für 
Unterrichtszwecke genutzt werden, da auch auf die-
sem Gebiet eine Oberkapazität besteht, die abge-
baut werden muß. 

Der Bürgermeister von Melsungen setzt sich eben-
falls aktiv für eine anderweitige Verwendung des 
Stadtwaldsanatoriums ein. Er hat sich in diesem 
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Zusammenhang auch direkt an den Hessischen Mini-
sterpräsidenten und an das Hessische Sozialministe-
rium gewendet. 

Die Bundesregierung ist zwar bereit, sich dafür 
einzusetzen, daß das Stadtwaldsanatorium Melsun-
gen unter strukturpolitischen Gesichtspunkten der 
Zonenrandförderung einer anderweitigen Verwen-
dung außerhalb des gesundheitspolitischen Bereichs 
zugeführt wird, sieht aber z. Z. keine Möglichkeit, 
von sich aus die Initiative zu ergreifen. 

Dem zuständigen Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung habe ich einen Abdruck dieser Ant-
wort zugeleitet. 

Anlage 120 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 105) : 

Ist die Bundesregierung in der Lage, über den Planungsstand 
der B 299 neu zwischen Garching und Traunstein bereits kon-
krete Angaben zu machen, und welcher Zeitplan ist bejahenden-
falls für den Bau dieser dringend benötigten Nord-Süd-Verbin-
dung vorgesehen? 

Von den zuständigen bayerischen Behörden muß 
zunächst das nach Landesrecht geregelte Raum-
ordnungsverfahren durchgeführt werden, um das 
umfangreiche Straßenbauprojekt mit den Interessen 
anderer öffentlicher Planungsträger abzustimmen. 
Das Verfahren wurde im Juli dieses Jahres einge-
leitet. 

Bei optimalem Ablauf des Raumordnungsverfah-
rens sowie der anschließenden Detailplanung, des 
Planfeststellungsverfahrens und des Grunderwerbs 
kann 1979/80 mit den Bauarbeiten begonnen werden. 
Die Finanzierung des Projekts ist gesichert. 

Anlage 121 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Regenspurger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 106) : 

Beabsichtigt die Deutsche Bundespost, die mit der Einführung 
des Gesetzes über das Postwesen (PostG) vom 28. Juli 1969 
weggefallene Haftung für Schäden, die durch den Verlust oder 
die Beschädigung von Postgutsendungen entstehen, wieder einzu-
führen, um der zunehmenden Konkurrenz im Paketdienst der 
Deutschen Bundespost wirkungsvoll zu begegnen und den Post-
kunden eine weitere Serviceverbesserung zu bieten, und wann 
ist bejahendenfalls mit einer entsprechenden Änderung des 
PostG zu rechnen? 

Es ist beabsichtigt, im Rahmen der Reform des 
Staatshaftungsrechts auch die Haftung der Deutschen 
Bundespost für Postgut wieder einzuführen. Der Re-
ferentenentwurf eines Staatshaftungsgesetzes sieht 
eine entsprechende Änderung des Gesetzes über das 
Postwesen (PostG) vor. Nach dem Entwurf wird die 
Deutsche Bundespost für Schäden, die dem Absender 
durch den Verlust oder die Beschädigung von Post-
gut entstehen, in Höhe des unmittelbaren Schadens  

bis zum Höchstbetrag von 1 000 DM je Sendung 
haften. Zugleich soll in diesem Zusammenhang auch 
der gegenwärtig bei 500 DM liegende Höchstbetrag 
der Haftung für Pakete auf 1 000 DM angehoben 
werden. 

Nach einer Mitteilung des federführenden Bundes-
ministers der Justiz soll der Entwurf des Staatshaf-
tungsgesetzes im Herbst dieses Jahres dem Bundes-
kabinett zur Beschlußfassung vorgelegt werden. 

Anlage 122 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Riedl (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 107 und 108) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Ausweitung des Beförde-
rungsvorbehalts auf den Paketdienst zu prüfen, um damit der 
„Rosinenpickerei" privater Beförderer, die für unrentable Ge-
biete keine Bedienungspflicht haben, entgegenzuwirken? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die gewerkschaftlichen 
Forderungen aus dem Bereich der Deutschen Bundespost, Service-
leistungen im Paketförderungsdienst qualitativ zu verbessern, 
und ist sie bereit, diese Anregungen aufzugreifen? 

Zu Frage B 107: 

Das verstärkte Auftreten privater Paketbeförderer 
hat das Bundesministerium für das Post- und Fern-
meldewesen dazu veranlaßt, durch eine Reihe von 
betrieblichen Verbesserungen die Konkurrenzfähig-
keit des Paketdienstes zu stärken. Geprüft wird 
auch die Einführung des postgesetzlichen Beförde-
rungsvorbehalts für Paketsendungen. Eine derartige 
Maßnahme wirft jedoch vor allem die Frage der 
verfassungsrechtlichen Zulässigkeit auf. Eine Unter-
suchung, die sich auch auf die Möglichkeiten ande-
rer gesetzgeberischer Maßnahmen zum Schutz des 
Paketdienstes vor ungleichem Wettbewerb durch 
private Beförderer erstreckt, ist noch nicht abge-
schlossen. 

Zu Frage B 108: 

Die Deutsche Bundespost begegnet dem verstärk-
ten Wettbewerbsdruck auf dem Kleingutmarkt mit 
marktkonformen Mitteln. 

Im Rahmen dieser Strategie wurden 

— Kooperationsmodelle für gewerbliche Versender 
entwickelt 

— der Nachnahmehöchstbetrag erhöht 

— ein Rücknahmeverfahren für Paketsendungen ein-
geführt (Rückholung von „Retouren") 

— die Möglichkeit geschaffen, die Paketzustellge-
bühr vorauszuzahlen 

— der Kleiderhängeversand für Großversandhäuser 
eingeführt 

— den Selbstbuchern die Möglichkeit gegeben, ihre 
Pakete von der Deutschen Bundespost gegen Er-
stattung der Selbstkosten abholen zu lassen 

— ein schnelles Güterzugnetz entwickelt, das zur 
Verkürzung der Laufzeiten und zur schonenderen 
Behandlung der Sendungen beiträgt 
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— die unentgeltliche Abholung kleiner Paketmen-
gen bei gewerblichen Versendern in Verbindung 
mit der Paketzustellung eingeführt. 

Damit hat die Deutsche Bundespost bereits gesell-
schaftlichen Forderungen entsprochen. 

Weitere Möglichkeiten der Fortentwicklung des 
Kundendienstes werden untersucht. 

Anlage 123 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Blüm (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 109) : 

Unter welchen Bedingungen bietet die Deutsche Bundespost 
in Kaiserslautern freie räumliche und personelle Kapazitäten in 
den Ausbildungsstätten an Dritte an, und inwieweit ist dieses 
Angebot inzwischen in Anspruch genommen worden? 

Bei der Ausbildungsstätte in Kaiserslautern wur-
den in diesem Jahr 32 Auszubildende für die Be-
rufsausbildung im Fernmeldehandwerk angenom-
men, obwohl die Deutsche Bundespost keinen eige-
nen Bedarf an Fernmeldehandwerkern hat. Damit 
die Ausbildungskapazität restlos genutzt wird, wer-
den in Kaiserslautern noch einige freie Plätze für 
die Nutzung durch Dritte gegen Kostenerstattung 
angeboten. Die zuständige Oberpostdirektion in 
Karlsruhe hat allen als Ausbildungsträger in Be-
tracht kommenden Institutionen das Angebot zur 
Nutzung der freien Ausbildungskapazität gegen eine 
Kostenerstattung von 29 DM je Auszubildenden und 
Ausbildungstag unterbreitet. Hierzu gehören das 
zuständige Landesarbeitsamt sowie das Arbeitsamt 
in Kaiserslautern, die Handwerkskammer, die In-
dustrie- und Handelskammer und das Berufsfortbil-
dungswerk des DGB. Dieses Angebot ist bisher lei-
der nicht in Anspruch genommen worden. 

Anlage 124 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 110) : 

Wieviel öffentliche Telefonanschlüsse wurden in den Jahren 
1975 und 1976 und im ersten Halbjahr 1977 mutwillig zerstört? 

Im Jahre 1975 wurden rund 37 000, im Jahre 1976 
rund 35 000 mutwillige Beschädigungen mit erheb-
lichen Sachschaden und Diebstähle an Fernsprech-
häuschen mit Münzfernsprechern registriert. Zahlen 
für das erste Halbjahr 1977 liegen nicht vor, weil 
die entsprechenden Erhebungen nur einmal jährlich 
zum Jahresende durchgeführt werden. 

Anlage 125 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Link (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 111 und 112) : 

Ist die Bundesregierung angesichts der Tatsache, daß der 
bestehende Querschnitt der Elektroinstallation es nicht zuläßt, 
daß die Bewohner ihre Elektrogeräte ohne Sicherheitsrisiko be-
nutzen können, bereit, als größter Gesellschafter der Frankfurter 
Siedlungsgesellschaft (70 v. H. Bundesanteil) für die Einfamilien-
häuser der Wohnanlage Berkersheimer Weg durch Investitions-
zuschüsse die notwendigen und unabweisbaren Verbesserungen 
der dortigen elektrischen und wassertechnischen Installationen zu 
ermöglichen, damit in jedem der 1948 erbauten Einfamilienhäuser 
endlich ein eigener Stromzähler und eine eigene Wasseruhr ein-
gebaut werden kann? 

Bis wann kann damit gerechnet werden, daß die unwürdigen 
und die die einzelnen Familien belastenden Zustände beseitigt 
und eine dem heutigen Stand entsprechende Installation mit 
eigenem Stromzähler und eigener Wasseruhr je Einfamilienhaus 
in der Wohnanlage Berkersheimer Weg durchgeführt wird? 

Die Frankfurter Siedlungsgesellschaft ist zur Zeit 
' damit befaßt, Maßnahmen vorzubereiten, die einer 
Verbesserung der elektrischen und wassertechni-
schen Installationen in der Wohnanlage Berkershei-
mer Weg in Frankfurt am Main dienen. Die Gesell-
schaft rechnet damit, daß mit der Ausführung der 
Arbeiten im Verlauf der nächsten Monate begon-
nen werden kann. Ob für die Finanzierung öffent-
liche Mittel zur Verfügung stehen, wird zur Zeit 
geprüft. Die Durchführung der notwendigen Maß-
nahmen ist hiervon jedoch nicht abhängig. 

Anlage 126 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Frage B 114) : 

Ist die Bundesregierung für ihren Zuständigkeitsbereich bereit, 
eine Trennung der Finanzmittelgenehmigung für Planung und 
Ausführung von Bauprojekten grundsätzlich vorzusehen oder 
wenigstens zu gestatten, um damit eine getrennte Abwick-
lung von Planfeststellungs- und Raumordnungsverfahren zu er-
möglichen, bevor die Mittel für die Ausführung genehmigt sind? 

Im Rahmen des Haushalts des Bundes werden die 
Kosten für Planungen von Hochbaumaßnahmen ge-
trennt von den eigentlichen Baukosten veranschlagt. 
Hier bestehen also seit langem keinerlei Hemmnisse, 
Planungsaufträge im geeigneten Zeitpunkt zu ertei-
len, und zwar unabhängig von der Einstellung der 
Baumaßnahme in den Haushalt, allerdings unter 
der Voraussetzung, daß der Bauwunsch Aufnahme 
in die mittelfristige Haushaltsplanung gefunden hat. 

Im Bereich des Bundesfernstraßenbaues tragen 
die Länder als Auftragsverwaltungen gemäß Art. 90 
GG die Verwaltungskosten und damit auch die Pla-
nungskosten (Art. 104 a GG). Der Bund erstattet le-
diglich Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und 
Bauaufsicht (pauschale Abgeltung). Diese Beträge 
sind im Bundeshaushalt in besonderen Titeln ver-
anschlagt. Die getrennte Veranschlagung hat mit der 
Abwicklung von Raumordnungs- und Planfeststel-
lungsverfahren nichts zu tun. Diese werden ohnehin 
getrennt durchgeführt. 

Demgegenüber besteht für den Bereich der Bun-
deswasserstraßen und der Schiffahrt eine bundes-
eigene Verwaltung (Art. 87 Abs. 1 und Art. 89 GG). 
Diese Verwaltung führt bei Aus- und Neubau im 
Zuständigkeitsbereich des Bundes auch die Planung 
und das Planfeststellungsverfahren durch. Die hier

-

führ erforderlichen Mittel werden aus den Ansätzen 
für die laufende Verwaltung bestritten. Nur bei 
größeren Maßnahmen werden besondere Vorpla- 
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nungstitel geschaffen. Die Genehmigung der Mittel 
für die Ausführung der Maßnahmen erfolgt später 
im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsgeset-
zes. Schwierigkeiten sind in diesem Bereich bisher 
nicht aufgetreten. 

Anlage 127 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Schrift- 
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Riesenhuber 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 115 und 116) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in einigen Gemeinden, 
beispielsweise in Eschborn im Main-Taunus-Kreis Grenzregelun-
gen im Rahmen der §§ 80 bis 84 des Bundesbaugesetzes in einer 
Weise durchgeführt werden, die gegenüber den herkömmlichen 
Verfahren eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung bei Behör-
den und Grundstückseigentümern sowie erhebliche Kosteneinspa-
rung bedeutet, und hat die Bundesregierung die Absicht, die 
Durchführung dieses vereinfachten Grenzregelungsverfahrens 
auch in anderen Gemeinden zu fördern? 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß das vereinfachte 
Grenzregelungsverfahren durch die derzeit gültige Formulie-
rung der §§ 80 bis 84 des Bundesbaugesetzes umfassend und 
präzis genug abgedeckt ist, um eine zweifelsfreie und zügige 
Abwicklung der Grenzregelungsverfahren zu ermöglichen, oder 
welche Vorschriften bedürfen nach Ansicht der Bundesregie-
rung einer erweiterten Formulierung, und gedenkt die Bun-
desregierung im Rahmen einer Gesetzesnovelle diese Änderungen 
dem Bundestag vorzuschlagen? 

Die Bundesregierung wird ihre Bemühungen um 
eine Verbesserung und Weiterentwicklung des Bau- 
und Bodenrechts auch nach Verabschiedung der No-
velle zum Bundesbaugesetz fortsetzen und in einem 
weiteren Novellierungsschritt verwirklichen. In die-
se Bemühungen ist auch das Umlegungs- und Grenz-
regelungsrecht einbezogen. 

Zu Frage B 115: 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß in einigen 
Kreisen und Gemeinden der Bundesrepublik das In-
strument der Grenzregelung häufig praktiziert wird. 
Die Bundesregierung begrüßt, daß in diesen Fällen 
das Grenzregelungsverfahren den Bedürfnissen in 
der Praxis entsprechend gehandhabt wird. Auf diese 
Weise wird in vielen Fällen die Anwendung des 
arbeitsmäßig und zeitlich aufwendigeren Umlegungs-
verfahrens entbehrlich. Nach der gegebenen Zustän-
digkeitsverteilung sind für die Ausführung und für 
die Auslegung der Bundesgesetze die Länder zu-
ständig. 

Zu Frage B 116: 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau hat ein Sachverständigengremium ein-
gesetzt, das sich mit der Novellierung des Umle-
gungs- und Grenzregelungsrechts befaßt. Die Bera-
tungen dieses Gremiums sind insbesondere auch zum 
Grenzregelungsrecht noch nicht abgeschlossen. Das 
Gremium wird die in der Praxis mit dem Grenzrege-
lungsverfahren gesammelten Erfahrungen seinen Be-
ratungen zugrunde legen. Dabei wird sich das Gre-
mium von Sachverständigen beraten lassen, die posi-
tive Erfahrungen mit dem Grenzregelungsverfahren 
gesammelt haben. Die Beratungsergebnisse des Gre-

miums werden bei einer Novellierung des Grenzre-
gelungsrechts Berücksichtigung finden. Ziel einer sol-
chen Novellierung wird es sein, das Verfahren der 
Grenzregelung praktikabler auszugestalten. 

Anlage 128 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Wohlrabe (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/926 Fragen B 117 und 118) : 

Wie vielen Bürgern ist seit Inkrafttreten des Viermächteab-
kommens über Berlin und des Grundlagenvertrags jeweils in den 
einzelnen Jahren die Einreise zur Leipziger Messe verweigert 
worden? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit die Zurück-
weisungen durch die DDR-Organe ab 1978 unterbleiben? 

Nach dem Inkrafttreten des Viermächteabkom-
mens am 3. Juni 1972 sind bei der beabsichtigten 
Einreise zur Leipziger Herbstmesse des Jahres 1972 
insgesamt 12 Westdeutsche von den DDR-Grenz-
organen zurückgewiesen worden. 

Im September 1972 — in diesem Monat fand die 
Herbstmesse statt — sind ca. 151 000 Westdeutsche 
in die DDR eingereist. Während des ganzen Jahres 
1972 waren es rund 1,5 Millionen Westdeutsche. 

Im Jahre 1973 sind insgesamt rund 2,27 Millionen 
Westdeutsche in die DDR gereist, hiervon entfallen 
auf die Monate März und September, in denen die 
Leipziger Messe stattgefunden hat, rund 144 000 und 
rund 228 000 Einreisen von Westdeutschen in die 
DDR. Bei der beabsichtigten Fahrt zur Leipziger 
Messe wurden 15 Westdeutsche zurückgewiesen. 

Im Jahre 1974 sind rund 1,91 Millionen West-
deutsche  in die DDR gereist; hiervon entfallen auf 
die Monate März und September rund 127 000 und 
rund 162 000. Insgesamt wurden 35 Personen bei 
dem Versuch, zur Leipziger Messe zu fahren, zu-
rückgewiesen. 

Im Jahre 1975 sind rund 3,12 Millionen West-
deutsche in die DDR gereist; hiervon entfallen auf 
die Monate März und September rund 545 000 und 
rund 237 000. Bei der Fahrt zur Leipziger Messe 
wurden 7 Personen zurückgewiesen. 

Im Jahre 1976 sind rund 3,12 Millionen Westdeut-
sche in die DDR gereist; hiervon entfallen auf die 
Monate März und September rund 165 000 und rund 
267 000. Bei der beabsichtigten Fahrt zur Leipziger 
Messe wurde 51 Personen zurückgewiesen. 

Im März dieses Jahres sind rund 176 000 West-
deutsche in die DDR gefahren; 283 Personen wurden 
bei der beabsichtigten Reise zur Frühjahrsmesse 
zurückgewiesen. Anläßlich der Reise zur Leipziger 
Herbstmesse 1977 wurden 135 Personen zurückge-
wiesen. 

Die vorstehenden Zahlen beruhen auf Angaben 
der Grenzschutzdirektion in Koblenz. 

Die Zahlen über Zurückweisungen bei einer be-
absichtigten Fahrt zur Leipziger Messe beziehen sich 
auf solche Personen, die beim Grenzübergang vom 



3454* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 44. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. September 1977 

Bundesgebiet in die DDR von den Grenzorganen 
der DDR zurückgewiesen worden sind. Nicht erfaßt 
sind die Personen, die von Berlin (West) aus zur 
Leipziger Messe fahren wollten und an den dortigen 
Übergängen von den DDR-Grenzorganen zurückge-
wiesen worden sind. 

Die vorstehenden Zahlen über Einreisen in die 
DDR beziehen sich nur auf Reisen von Westdeut-
schen unmittelbar in die DDR, nicht aber auf Fahrten 
von Westdeutschen und Westberlinern von Berlin 
(West) aus in die DDR oder nach Ostberlin. 

Zu Ihrer zweiten Frage bemerke ich, daß die Bun-
desregierung sich nicht nur generell gegenüber der 
Regierung der DDR um eine Verbesserung des Rei-
severkehrs zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der DDR bemüht, sondern daß auch jeder 
Einzelfall einer Zurückweisung auf Wunsch des Be-
troffenen gegenüber der DDR-Regierung zur Sprache 
gebracht wird. 

Anlage 129 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Lintner (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Fragen B 119, 120 und 121) : 

Wie viele Bürger der Bundesrepublik Deutschland und Berlins 
befinden sich derzeit in Haftanstalten der DDR? 

Haben Vertreter der Bundesrepublik Deutschland Kontakt 
mit allen Häftlingen, und wenn nicht, aus welchen Gründen ist 
der Kontakt nicht hergestellt worden? 

Anzahl 
der Häftlinge 

durchschnittliches 
Strafmaß 

Strafverbüßung 
in % 

§ 105 StGB /DDR 
(„Staatsfeindlicher Menschenhandel") 

83 6 Jahre 47,6 

§ 213, 22 StGB /DDR (Beihilfe zum 
„ungesetzlichen Grenzübertritt") 

22 2 Jahre 3 Monate 47 

§ 213 StGB /DDR („Widerrechtliches Eindrin

-

gen" und Abweichen von der Transitstrecke) 
21 1 Jahr 3 Monate 61,4 

Anlage 130 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schedl (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/926 Frage B 122) : 

War der Bundesregierung bei Abschluß der Vereinbarung 
über die Generalüberholung der Autobahn Berlin—Helmstedt be-
kannt, daß sich Ost-Berlin bereits 1975 gegenüber dem Comecon 
bindend verpflichtet hatte, die Autobahn Berlin—Marienborn 
dreispurig für jede Fahrbahn auszubauen, und wie verantwortet 
die Bundesregierung die Übernahme der Kosten für eine Lei-
stung, die Ost-Berlin ohnehin zu erbringen verpflichtet war, vor 
dem Steuerzahler im freien Teil Deutschlands? 

Ein Beschluß des Rates für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe (COMECON), welcher die DDR zum 
sechsspurigen Ausbau der Autobahn Marienborn-
Berlin–(Warschau–Moskau) verpflichtet, ist der Bun- 

Wie lange müssen Bundesbürger bei welchen „Delikten" im 
Schnitt in ostdeutschen Haftanstalten einsitzen, bevor sie in die 
Bundesrepublik Deutschland zurückkehren dürfen? 

Zu Frage B 119: 

524 

Zu Frage B 120: 

Die Ständige Vertretung besucht grundsätzlich 
alle Inhaftierten aus der Bundesrepublik und aus 
Berlin (West), die von ihr betreut werden können. 
Diese Inhaftierten haben auch die Möglichkeit, sich 
aus der Haft an die Ständige Vertretung zu wenden 
und machen davon regen Gebrauch. 

Bei 17 der 524 Inhaftierten aus der Bundesrepu-
blik und aus Berlin (West) hat sich die DDR auf 
den Standpunkt gestellt, es handle sich um „Staats-
bürger der DDR". Soweit ersichtlich, geht es dabei 
um frühere Bewohner der DDR, die die „DDR- 
Staatsbürgerschaft" weder durch Einzelakt noch 
durch das DDR-Gesetz zur Regelung von Fragen 
der Staatsbürgerschaft vom 16. Oktober 1972 ver-
loren haben. Zu diesen 17 Häftlingen hat sich die 
Ständige Vertretung bisher vergeblich um Kontakt 
bemüht. 

In einem weiteren Fall (Hyoon-Ya Franke) sind 
die Bemühungen bisher daran gescheitert, daß die 
DDR den Nachweis unserer Staatsbürgerschaft nicht 
für geführt ansieht. 

Zu Frage B 121: 

Diese Frage läßt sich für die folgenden drei De-
likte, bezogen auf Entlassungen im Jahre 1976, be-
antworten: 

desregierung nicht bekannt. Aus einer Meldung der 
ungarischen Nachrichtenagentur MTI vom 2. De-
zember 1975 geht lediglich hervor, daß der stän-
dige RGW-Ausschuß für Kommunikationen ein Korn-
plexprogramm zur Verbesserung des internationa-
len Autobahnnetzes der Mitgliedsländer ausgear-
beitet hat, wonach neben anderen auch die ge-
nannte Autobahnverbindung als eine „Hauptauto-
bahn" ausgewiesen ist. Wäre die DDR tatsächlich 
dazu verpflichtet, die fragliche Strecke binnen kur-
zem sechsspurig auszubauen, so hätte sie diese 
Erweiterung zusammen mit der derzeitigen Grund-
erneuerung durchgeführt. 

Weiter darf ich darauf hinweisen, daß die Bun-
desregierung keineswegs die vollen Kosten für die 
Grunderneuerung übernommen, sondern sich mit 
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65 % hieran beteiligt hat (entsprechend dem Anteil 
des Berlin-Verkehrs an der Gesamtverkehrsbela-
stung dieser Strecke. Für die zügige Grunderneue-
rung bestand ein dringendes praktisches Bedürfnis, 
nachdem insbesondere der Pkw-Verkehr nach Ab-
schluß des Transitabkommens von 1971 sprung-
haft gestiegen ist. Über diese Strecke rollt etwa 
60 % des gesamten Straßenverkehrs zwischen dem 
Bundesgebiet und Berlin (West). 

Anlage 131 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/926 Fragen B 123 und 124) : 

An welchen Forschungsprogrammen der Europäischen Gemein-
schaft — aufgegliedert nach Sachgegenstand, Laufzeit und For-
derungsvolumen — ist die Bundesrepublik Deutschland beteiligt? 

In welchem Umfange ergänzen oder widersprechen diese For

-

schungsprogramme den nationalen Forschungsprogrammen? 

Zu Frage B 123: 

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt gegenwär-
tig an folgenden vom Rat der Europäischen Ge-
meinschaft beschlossenen Forschungsprogrammen 
teil: 

a) Direktes Programm, das in der Gemeinsamen 
Forschungsstelle der EG durchgeführt wird. 

Umfang 

Laufzeit: 1977-1980 	insgesamt 346 Mio. RE 

Bereiche: 
— Nukleare Sicherheit (137,55 Mio. RE) 

Reaktorsicherheit 
Plutoniumbrennstoffe und 
Aktinidenforschung 
Bewirtschaftung von Kern

-

materialien und radioaktiven 
Abfällen 

— Künftige Energie ( 50,05 Mio. RE) 
Sonnenenergie 
Wasserstoff 
Thermonukleare 
Fusionstechnologie 
Hochtemperaturwerkstoffe 

— Umwelt und Ressourcen 	( 35,18 Mio. RE) 

— Messung, Eichproben und 
Referenzmethoden (METRE) 	( 53,37 Mio. RE) 

— Dienstleistungen und unter-
stützende Tätigkeiten 	( 33,26 Mio. RE) 

— Nutzung des Hochfluß-For-
schungsreaktors Petten ( 36,59 Mio. RE) 

b) 11 indirekte Programme, die im Wege von For-
schungsverträgen unter Kostenteilung mit Firmen 
und Institutionen in den Mitgliedstaaten durchge-
führt werden, mit einer Kostenbeteiligung der EG 
von insgesamt 290 Mio. RE: 

— Forschungs- und Entwicklungs-
programm auf dem Gebiet der 
Energie 

Umfang 
Laufzeit: 1975-1978 59 Mio. RE 
Energieeinsparung 
Produktion und Verwendung 
von Wasserstoff 
Sonnenenergie 
Geothermische Energie 
Analyse von Systemen, 
Ausarbeitung von Modellen 

— Plutoniumrückführung in Leicht-
wasserreaktoren 

Laufzeit: 1975-1978 	 4,5 Mio. RE 

— Bewirtschaftung und Lagerung 
radioaktiver Abfälle 

Laufzeit: 1975-1979 	 19,2 Mio. RE 

— Referenzmaterialien- und 
Methoden 

Laufzeit: 1976-1978 	 2,7 Mio. RE 

— Umweltschutz 

Laufzeit: 1976-1980 	 16 Mio. RE 

— Biologie und Strahlenschutz 

Laufzeit: 1976-1980 	 39 Mio. RE 

— Fusion und Plasmaphysik 
(ohne JET) 

Laufzeit: 1976-1980 	 124 Mio. RE 

— Wissenschaftlich-technische 
Ausbildung 

Laufzeit: 1977-1980 	 4,6 Mio. RE 

— Erster Aktionsplan für wissen-
schaftlich-technische Informa-
tion und Dokumentation 

Laufzeit: 1975-1977 	 6,6 Mio. RE 

— Prioritäre Aktionen auf dem 
Gebiet der Informatik 

Laufzeit: 1976-1980 	 4,1 Mio. RE 

— Landwirtschaftliche Forschung 

Laufzeit: 1975-1978 	 10,3 Mio. RE 

c) Außerdem fördert die Gemeinschaft je ein kol-
lektives Forschungsprogramm der europäischen 
Textilindustrie (1975-1978 mit 250 TRE) und der 
europäischen Schuhindustrie (1977-1980 mit 235 
TRE) sowie Einzelvorhaben auf den Gebieten der 
Kohle- und Stahlforschung, der Kohlewasserstoff-
technologie sowie der Uranschürfung. 

Zu Frage B 124: 

Die Forschungsprogramme der Europäischen Ge-
meinschaft sind durchweg so angelegt, daß sie die 
nationalen Forschungsprogramme der Gemein-
schaftsländer unterstützen, ergänzen und zu ihrer 
Koordinierung beitragen. Dies gilt insbesondere für 
die sogenannten indirekten Programme, bei denen 
die einzelnen Vorhaben zum Teil von der Gemein-
schaft und zum Teil im Rahmen der entsprechenden 
Programme der Mitgliedstaaten gefördert werden. 
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